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Einleitung 

„Jedermann, der hier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen 

Studierenden gebildete Männer und Frauen, Gelehrte und sonst in einer 

feinen Sozietät sich gefallende Personen so entschieden ausüben, würde, 

wenn auch nicht ausgesprochen wäre, sich sogleich überzeugt halten, daß 

wir uns in Leipzig befinden. Jede der deutschen Akademien hat eine 

besondere Gestalt: denn weil in unserem Vaterlande keine allgemeine 

Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Weise 

und treibt seine charakteristischen Eigenheiten bis aufs letzte; eben dieses 

gilt von den Akademien. In Jena und Halle war die Roheit aufs höchste 

gestiegen, körperliche Stärke, Fechtergewandtheit, die wildeste Selbsthülfe 

war dort an der Tagesordnung; und ein solcher Zustand kann sich nur 

durch den gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpflanzen. Das 

Verhältnis der Studierenden zu den Einwohnern jener Städte, so 

verschieden es auch sein mochte, kam doch darin überein, daß der wilde 

Fremdling keine Achtung vor dem Bürger hatte und sich als ein eigenes, zu 

aller Freiheit und Frechheit privilegiertes Wesen ansah. Dagegen konnte in 

Leipzig ein Student kaum anders als galant sein, sobald er mit reichen, 

wohl und genau gesitteten Einwohnern in einigem Bezug stehen wollte.“1
 

„Die Studenten in Leipzig haben mir durchaus nicht gefallen: ihr Wesen ist 

weder burschikos noch fein, und an Fleiß lassen sies auch nicht wenig fehlen. 

Sie haben der Zerstreuungen zu viel, vorzüglich des Sommers und zur Meßzeit. 

[…] Die Studenten verlieren sich unter Kaufmannsdienern und Gnoten, und 

machen nirgends eine Gesellschaft für sich aus […]“2 

Die Universität Leipzig zählte im 18. Jahrhundert zu den vier größten deutschen 

Universitäten im alten Reich – neben Göttingen, Jena und Halle. Zugleich war 

sie die älteste unter diesen und konnte auf eine lange institutionelle wie 

wissenschaftliche Tradition zurückblicken.3 Doch nicht nur ihre Verfassung nach 

                                                 
1
 Goethe 1964, S. 274. 

2
 Laukhard 1792, S. 145f. Als Gnoten wurden Handwerksgesellen bezeichnet. 

3
 Rudersdorf 2009; Müller ebd.. Zur Bedeutung der institutionellen und akademischen 

Traditionen: Flöter und Kusche 2009. 
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Nationen machte die Alma mater lipsiensis im Aufklärungsjahrhundert zu einer 

besonderen Erscheinung, sondern auch ihre Studentenschaft – und zwar unter 

mehreren Gesichtspunkten. Als größere der beiden Hochschulen Kursachsens 

übernahm sie für viele Landeskinder die Funktion einer „Landesuniversität“. 

Zugleich zog Leipzig durch seinen Ruf als weltläufige Stadt und den seiner 

Gelehrten junge studierwillige Männer nicht allein aus Deutschland, sondern 

aus ganz Europa an. Auch auf weniger bemittelte Studienaspiranten wirkte der 

Studienort Leipzig anziehend: Die Universität war bekannt für ihre zahlreichen 

Stipendien, außerdem boten sich in der Stadt diverse Nebenerwerbs-

möglichkeiten an, um das Studium zu finanzieren. 

All dies, in Verbindung mit der reichen und Künsten wie Wissenschaften 

durchaus aufgeschlossenen Handelsstadt Leipzig, beeinflusste die 

Zusammensetzung und das Verhalten der Leipziger Studentenschaft. Bereits 

die Zeitgenossen4 nahmen die Leipziger Studenten als eine besondere Gruppe 

unter ihren deutschen Kommilitonen wahr. Oft wurden sie eher spöttisch und 

kritisch denn wohlwollend betrachtet, da sie so wenig von dem typisch 

studentischen Verhalten ihrer Kommilitonen an anderen Universitäten zeigten 

und sich ihrer bürgerlichen Umgebung angepasst hätten. Für Stadtbild und –

typus erwiesen sich die Studierenden zudem als weit weniger dominierend, wie 

es in Jena oder Göttingen möglich war. In Leipzig bildeten Studierende nur eine 

Bevölkerungsgruppe unter anderen, die weder zahlenmäßig noch finanziell eine 

herausgehobene Stellung einnehmen konnte. 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts fand ein Umbruch im deutschen 

Universitätswesen statt. Auf der einen Seite wurden zahlreiche Universitäten 

neu gegründet, auf der anderen Seite sank die Zahl der Studenten. Die Gründe 

hierfür sind vielschichtig: So waren Universitätsgründungen immer noch eine 

Statusfrage für Landesherren. Die Neugründungen, wie etwa das preußische 

Halle (1693) und das hannoversche Göttingen (1734), traten mit dem Anspruch 

einer Reformierung des Studiums und des Universitätswesens auf. 

                                                 
4
 Rabiosus 1897 S. 7; Stammbuchblatt von 1765, abgedruckt bei Bruchmüller 1909, S. 77; 

Salmasius 1749. 
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Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts formierte sich das Bildungsbürgertum. Mit 

der Steigerung der Bedeutung von Bildung, einer Ausdehnung, Regle-

mentierung und Privilegierung von Bildung konnte sich das Bildungsbürgertum 

als herausgehobene Schicht etablieren.5 Der akademische Nachwuchs habe in 

dieser Zeit – so eine mentalitätsgeschichtliche Studie – ein reflektiertes 

Verhältnis zu seinen Lebenszielen, seinen Identitätsproblemen und seiner 

Stellung in der Gesellschaft entwickelt. Diese Selbstreflektion sei entscheidend 

durch den von der Obrigkeit ausgeübten Sozialisationsdruck befördert worden 

und weniger durch die Verbotspraxis gegenüber studentischen Verhal-

tensweisen. Das obrigkeitliche Leitbild studentischer Lebensführung habe sich 

an bürgerlicher Wohlanständigkeit, Tugend, gelehrter Ausbildung sowie 

Staatsloyalität und der besonderen Verantwortung für das allgemeine Wohl 

orientiert. An die Stelle physischer Kraft und Geschicklichkeit seien in diesem 

langfristigen Entwicklungsprozess nun Studienfleiß, geregelt-moralische 

Lebensführung, Kontakt- und Diskussionsfähigkeit und das Vermögen, die 

eigenen Ziele durch den Einsatz intellektuell-psychischer Eigenschaften zu 

verfolgen und durchzusetzen, getreten. Bürgerliche und studentische Welt 

hätten sich aufeinander zu bewegt und seien sogar verschmolzen.6 

Daneben treten vor allem im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts Diskussionen 

um eine vermeintliche Akademikerschwemme und damit im Zusammenhang 

stehend einer Entstehung eines akademischen Prekariats, da viele Universitäts-

absolventen keine adäquaten Anstellungsverhältnisse und Verdienstmög-

lichkeiten mehr finden konnten. Dieses letztgenannte Phänomen wurde als ein 

einflussreicher Faktor für einen Mentalitätswandel unter den Studenten 

gesehen. Angesichts der Unsicherheiten beim Einstieg in das Erwerbsleben 

verlor das Studium seine frühere Funktion als Moratorium, also als 

Verweilphase und Karenzzeit vor dem Eintritt ins bürgerliche Leben. Vielmehr 

sei die Studienzeit umfunktioniert worden zu einer Vorbereitung auf das 

bürgerliche Leben, in der wichtige Kenntnisse und Umgangsformen für die Zeit 

                                                 
5
 Exemplarisch seien genannt: Neugebauer 2006; Maurer 1996; Nipperdey 1994; Gall 1993; 

Kocka 1989; Oexle 1985; Conze und Kocka 1985–1992  

6
 Hardtwig 1986a. 



Einleitung 

4 

nach dem Studium erworben und eingeübt wurden. In diesem Kontext sei den 

studentischen Verbindungen eine wesentliche Rolle zugekommen.7 

Forschungslage 

Der renommierte Universitätshistoriker Peter Moraw hat programmatisch drei 

Dimensionen der deutschen Universitätsgeschichte herausgearbeitet: die 

institutionell-rechtliche, die wissenschaftsgeschichtliche und die umweltbezo-

gene Dimension.8 Eine dabei aufgestellte Forderung war, die Universitäts-

geschichte „‘horizontal‘, d. h. in ihrer jeweiligen, insbesondere sozialen Umwelt 

zu verankern.“9 Diese drei Problembereiche wurden unterschiedlich umfassend 

bearbeitet. Große Aufmerksamkeit erfuhr sowohl die Verfassungs- und 

Institutionen- als auch die Wissenschaftsgeschichte. Der klassische institutio-

nengeschichtliche Zugang wurde in den letzten Jahrzehnten durch überblicks-

artige Kompendien ergänzt, die sich alltags- und kulturgeschichtlichen Aspekten 

der Universität und ihrer Mitglieder widmet.10 Dagegen scheinen für die 

Sozialgeschichte der Universität trotz vielfältiger Ansätze11 noch immer recht 

große Forschungslücken zu bestehen. 

Die Universitätsgeschichte erlebt, mehr wohl noch als andere Forschungs-

sujets, häufig jubiläumsbezogene Konjunkturen.12 Dies trifft auch auf die 

Geschichte der Universität Leipzig zu. Wesentliche Darstellungen entstanden 

                                                 
7
 Hardtwig 1986b; Hardtwig 1992a. 

8
 Moraw 1982. 

9
 Ebd., S. 7. 

10
 Rüegg 1993–2010 ;Weber 2002; Hammerstein 2005a. 

11
 Die letzten Arbeiten stammen aus der Hochphase der modernen Sozialgeschichte in der 

bundesdeutschen Geschichtswissenschaft in den 1970er und beginnenden 1980er Jahren: 

Prahl 1978; Prahl und Schmidt-Harzbach 1981; Fläschendräger und Steiger 1981. Für 

einzelne Hochschulen erschienen jedoch auch in den letzten Jahren sozialgeschichtliche 

Untersuchungen. Exemplarisch sei hier angeführt: Asche 2000. Wesentliche Grundlagen, 

wie etwa die Edition von Matrikeln einzelner Universitäten, wurden in den letzten 

Jahrzehnten geschaffen. Siehe dazu: Asche und Häcker 2011. 

12
 Asche und Gerber 2008. 



Einleitung 

5 

im Umfeld des 500. Jubiläums (1909),13 des 550. (1959)14 sowie des 575. 

Jahrestags (1984)15 der Universitätsgründung. In den Zwischenzeiten 

erschienen nur wenige Arbeiten zur Leipziger Universitätsgeschichte.16 In 

Vorbereitung auf das 600. Jubiläum entstanden seit der Jahrtausendwende 

dann vermehrt wissenschaftliche Abschlussarbeiten sowie Tagungsbände und 

Quelleneditionen zur Universitätsgeschichte. Eine eigene Schriftenreihe machte 

Forschungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. In den Jahren 

2009/2010 erschien schließlich die fünfbändige wissenschaftliche Geschichte 

zum 600. Gründungsjubiläum, die neben der wissenschaftlichen und 

institutionellen Entwicklung der Hochschule auch die einzelnen Institutionen und 

Einrichtungen der Universität sowie die Gebäude in den Blick nimmt.17 Zudem 

widmete sich eine ursprünglich als sächsische Landesausstellung konzipierte 

groß angelegte Exposition der Leipziger Universitätsgeschichte.18 Mit den in 

den letzten Jahren publizierten Forschungsergebnissen19 konnten neue 

Ergebnisse auch für die frühneuzeitliche Geschichte der Universität Leipzig auf 

verschiedenen Forschungsfeldern erzielt werden, dennoch bleiben zahlreiche 

Desiderate bestehen. 

Die Studentengeschichte wurde in der Universitätsgeschichte selbst lange eher 

stiefmütterlich behandelt und, wenn überhaupt, mehr unter folkloristisch-

kulturgeschichtlichem Blickwinkel betrachtet.20 Das Feld war daher vor allem 

Korporationshistorikern überlassen, die sich zumeist auf das Verbindungsleben 

und studentische Bräuche (z. B. die Deposition, das Duellwesen oder den 

Komment) konzentrierten. In den 1970er Jahren nahmen schließlich sozialge-

                                                 
13

 Rektor und Senat 1909. Die vier Bände behandeln jeweils die Geschichte einer Fakultät. Eine 

Gesamtdarstellung der universitären Entwicklung – wie 2009 – gelang seinerzeit nicht. 

14
 Engelberg 1959. 

15
 Rathmann 1984. 

16
 Rentsch 1921; Keck 1935; Herbst 1961. 

17
 Bünz, Rudersdorf und Döring 2009; Zwahr und Blecher 2010; Von Hehl, Heydemann, 

Fitschen und König 2010; Von Hehl, John und Rudersdorf 2009; Marek und Topfstedt 2009. 

18
 Der dazugehörige, zweibändige Katalog: Döring 2009b. 

19
 Bönisch 2013; Döring 2010b; Döring 2007b; Ratajszczak 2009; Marti und Döring 2004. 

20
 Schulze und Ssymank 1910; Bauer 1926. 
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schichtliche Untersuchungen die Studentenschaft in den Blick und grenzten 

sich so von der Studentenforschung korporativer Provenienz ab. Mit einem 

wachsenden Interesse kulturgeschichtlich orientierter Historikerinnen und 

Historiker zogen verschiedene Aspekte des studentischen Lebens seit den 

1980er Jahren das Interesse der Forschung auf sich. Unter sozial- und 

kulturgeschichtlichem Blickwinkel untersuchte Stefan Brüdermann für die 

Universität Göttingen des 18. Jahrhunderts die akademische Gerichtsbarkeit 

und studentische Devianz.21 Weitere Untersuchungen folgten mit einem 

kriminalitätsgeschichtlichen22 Blickwinkel, u. a. anhand des Beispiels der 

Universität Freiburg.23 Kennzeichnend ist die Einbeziehung moderner sozial-

psychologischer Erklärungsmuster und qualitativer Ansätze der Sozial-

wissenschaften, z. B. der Konzepte von Ehre und Männlichkeit in Hinblick auf 

die studentische Konfliktkultur und damit die Einordnung in die zeitgenössische 

Jugendkultur. Hinzu kamen Arbeiten mit Blick auf die studentische Kommu-

nikation.24 Daneben hat die Interaktion von Studenten mit den anderen städti-

schen Bevölkerungsgruppen wiederholt Aufmerksamkeit gefunden – jeweils auf 

der Basis von Quellen der universitären Gerichtsbarkeit.25 

                                                 
21

 Brüdermann 1989. 

22
 Die Kriminalitätsgeschichte hat sich seit Beginn der 1990er Jahre als eigenständiger 

Forschungszweig etabliert. Zentrale Forschungsgegenstände sind Gewalt und Ehre. Gewalt 

wird von der Forschung zumeist hinsichtlich deren Bedeutung in sinnhaften Handlungs-

systemen untersucht. Die Ehre als Grundkategorie der frühneuzeitlichen Gesellschaft und 

als Teil des sozialen Kapitals provozierte Konflikte in allen Gesellschaftsschichten, von 

Injurien unter einfachen Leuten bis hin zu Rangstreitigkeiten in den gehobenen Schichten. 

Siehe dazu: Schwerhoff 1999; Schwerhoff 2000; Krischer 2006. 

 Die Öffnung der Kriminalitätsgeschichte hin zu einer Kulturgeschichte und damit den 

frühneuzeitlichen Lebenswelten rückte auch quellenkritische Fragen in das Blickfeld, wie 

etwa die zur Aussagekraft von Zeugenverhören. Siehe dazu: Fuchs und Schulze 2002. 

23
 Siebenhüner 1999; Liermann 2007; Füssel 2004a; Füssel 2005b; Krug-Richter 2004b. 

24
 Objartel 1984; Objartel 1985a; Objartel 1985b. Sowohl unter kommunikations- als auch 

politikgeschichtlicher Fragestellung untersucht Holger Zaunstöck die Studentenorden in 

Halle. Pars pro toto sei hier seine Habilitationsschrift erwähnt: Zaunstöck 2010. 

25
 Asche 1965; Brüdermann 1991; Brüdermann 2000; Brüdermann 2007; Rasche 1999; Krug-

Richter 2004b; Wagener 1996. 
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Mit dem wachsenden Interesse an sozialen Formen und Praktiken der 

Aufklärung seit den 1970er Jahren26 erfuhr neben den wissenschaftlichen 

Gesellschaften auch das studentische Verbindungswesen mehr Aufmerk-

samkeit. Für den mitteldeutschen Raum haben Jens Riederer27 und Holger 

Zaunstöck28 mit ihren Dissertationen hier wesentliche Beiträge zur Erforschung 

des Sozietätswesen und des studentischen Beitrags bei der Etablierung und 

Arbeit der Aufklärungsgesellschaften geleistet. Wolfgang Hardtwig nutzte die 

Unterlagen studentischer Verbindungen für die Untersuchung des Menta-

litätswandels unter den Studenten des ausgehenden 18. und beginnenden 19. 

Jahrhunderts.29 Des Weiteren untersuchte Horst Steinhilber studentische 

Stammbücher, um studentische Mentalitäten an deutschen Universitäten im 

Zeitraum 1740–1800 zu untersuchen.30 

Das noch 2003 von Stefan Ehrenpreis31 beklagte Defizit mentalitäts- und 

kulturgeschichtlicher Arbeiten scheint in den letzten Jahren verkleinert worden 

zu sein. Die kulturgeschichtlich orientierte Erforschung des studentischen 

Lebens in der Frühen Neuzeit hat sich dabei zunehmend anthropologischen 

Fragestellungen geöffnet. Impulse gingen dabei von dem Münsteraner 

Sonderforschungsbereich 496 „Symbolische Kommunikation und gesellschaft-

liche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution“ unter der 

Leitung von Barbara Stollberg-Rilinger aus.32 

Für die Leipziger Studentenschaft datieren die letzten umfassenden 

Untersuchungen aus dem Umfeld des 500jährigen Jubiläums der Universität 

Leipzig. Wilhelm Bruchmüller übernahm die Aufgabe, eine Geschichte der 

Leipziger Studentenschaft zu schreiben. Abgesehen von mehreren seiner 

                                                 
26

 Nipperdey 1976; Dülmen 1977; Dülmen 1996; Hardtwig 1997. 

27
 Riederer 1995. 

28
 Zaunstöck 1999. 

29
 Siehe dazu Fn. 6 und 7. 

30
 Steinhilber 1995. 

31
 Ehrenpreis 2003. 

32
 Krug-Richter 2007a; Krug-Richter und Braun 2006; Füssel 2004b; Füssel 2005a. 
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Aufsätze33 in den folgenden Jahren geriet die Leipziger Studentenschaft wieder 

aus dem Fokus der Forschung. Nur vereinzelt erschienen Arbeiten, die sich mit 

den Studenten an der Universität Leipzig befassten. Erst mit dem nächsten 

Universitätsjubiläum vor Augen, fand eine Wiederbelebung dieses Forschungs-

gegenstandes statt.34 Daneben erschienen mehrere populärwissenschaftliche 

Werke, die sich mit der Universität Leipzig und ihren Studenten beschäftigten.35 

Quellenlage 

Für die Untersuchung des studentischen Verhaltens und Lebens bieten sich 

verschiedene Quellenkorpora an.36 In erster Linie geraten studentische Selbst-

zeugnisse in den Fokus, seien es Briefe, Tagebücher, autobiographische 

Aufzeichnungen, Stammbücher oder die Überlieferung studentischer Korpora-

tionen. Allerdings sind Briefe, Tagebücher und autobiographische Aufzeich-

nungen nur sehr vereinzelt überliefert, so dass sich hieraus eine disparate, 

allenfalls schlaglichtartige Quellengrundlage ergibt. Für die Leipziger 

studentischen Korporationen des 18. Jahrhundert sind Informationen lediglich 

durch obrigkeitliche Untersuchungsprozesse und zeitgenössische Publikationen 

überliefert. Gleichwohl wurden diese Quellen, so weit zugänglich, heran-

gezogen. Zudem wurde die Studentenliteratur gesichtet, die sich mit dem 

Studentenleben des 18. Jahrhunderts beschäftigte, um so die zeitgenössische 

Fremd- und Selbstwahrnehmung der Studenten nachzeichnen zu können. 

                                                 
33

 Bruchmüller 1908; Bruchmüller 1909; Bruchmüller 1922. 

34
 Siehe dazu Fn. 19. 

35
 Exemplarisch sei hier genannt: Hoyer 2010. 

36
 Siehe dazu auch folgenden Band: Rasche 2011. Erwähnt seien vor allem die Beiträge von 

Dieter Speck (Archive), Ulrich Rasche (Norm und Institution), Stefan Brüdermann 

(Akademische Gerichtsbarkeit), Jens Bruning (Vorlesungsverzeichnisse), Marian Füssel 

(Selbstzeugnisse), Werner Wilhelm Schnabel (Stammbücher), Heinrich Bosse 

(Studentenliteratur). 

 Nicht mehr berücksichtigt werden konnte die Dissertation von Katrin Henzel, Mehr als ein 

Denkmal der Freundschaft. Stammbucheinträge in Leipzig 1760–1804, Leipzig 2014. 
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In zweiter Linie gibt es die Überlieferung der Aufsichtsbehörden über die 

studentische Disziplin und Lebensführung. Da dies behördenförmig organisierte 

Institutionen waren, ist deren Überlieferung systematischer angelegt und 

ungleich umfangreicher vorhanden. Daher stützt sich diese Arbeit im 

Wesentlichen auf zwei Quellenkorpora: die Überlieferung der Universität Leipzig 

selbst und die Akten der mit Universitätsangelegenheiten befassten 

Landesbehörden. 

Für die Überlieferung der Universität Leipzig bilden die Akten der universitären 

Gerichtsbarkeit den größten Bestand. Da die Universität bis zur Universitäts-

reform der Jahre 1830/31 eine eigene Gerichtsbarkeit besaß (auch wenn diese 

im Laufe der Jahrhunderte sukzessive eingeschränkt wurde), wurden die 

Normverstöße der akademischen Bürger vor dem Universitätsgericht 

verhandelt.37 Dies eröffnet mitunter ein recht detailreiches Bild des Lebens der 

Universitätsmitglieder und –angehörigen. Neben Untersuchungsakten bewahrt 

das Universitätsarchiv Leipzig für das 18. Jahrhundert u. a. Akten zu den 

Amtsgeschäften des Rektors, der Selbstverwaltung der Fakultäten, Unterlagen 

zur Entstehung von Vorschriften für Studenten und Universitätsangehörige, 

Verwaltungsschriftgut (z. B. über die Ausstellung von Sittenzeugnissen, 

Wohnverzeichnissen), Nachlass- und Vormundschaftsakten auf. 

Für die vorliegende Arbeit bieten vor allem die folgenden Bestände wichtige 

Quellen: Nachlässe und Vormundschaft über unmündige Kinder (Gerichtsamt 

II), Untersuchungen gegen Studierende und Academiker betr. (Gerichtsamt III), 

Polizei-, Criminal- und Disciplinar-Sachen betr. (Gerichtsamt IV) sowie Mandate 

und Rescripte (Gerichtsamt VI). 

Allein die Bestände der Gerichtsämter beinhalten etwas mehr als 500 relevante 

Akten für das 18. Jahrhundert. Allerdings ist hier einschränkend anzumerken, 

dass das Universitätsarchiv erst um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 

eingerichtet worden ist. Die bis dahin entstandenen Akten scheinen nicht als 

geschlossener Korpus erfasst und systematisch überliefert worden zu sein. 

                                                 
37

 Zur Gerichtsbarkeit der Universität Leipzig sind weiterhin grundlegend: Rentsch 1921; 

Gersdorf 1869a; Gersdorf 1847; Zarncke 1857. 
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Daher machen sich vor allem im Bestand der Untersuchungsakten besonders in 

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zahlreiche Lücken bemerkbar. Erst ab 

dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts scheint eine recht geschlossene 

Überlieferung vorhanden zu sein. Für die Untersuchung der studentischen 

Verhaltensnormen und Verhaltensweisen ist darauf hinzuweisen, dass nicht für 

jede vor dem Concilium (Universitätsgericht) verhandelte Angelegenheit eine 

eigene Akte angelegt wurde. Wie sich den Rügenprotokollen entnehmen lässt, 

wurden viele Anzeigen von geringem Streitwert direkt in der Sitzung verhandelt 

und direkt entschieden. Dies betrifft etwa Schulden bei Handwerkern, 

Dienstleistern oder auch bei Hauswirten. Für die in dieser Arbeit ausgewerteten 

Fälle wurden ausschließlich die gesondert angelegten Untersuchungsakten 

herangezogen, da sich nur aus diesen Informationen zur studentischen Lebens- 

und Erfahrungswelt gewinnen lassen. 

Im Hauptstaatsarchiv Dresden sind vor allem die Bestände des 

Oberkonsistoriums von Interesse, da dieses die Aufsicht über die sächsischen 

Hochschulen führte. Ergänzend wurden die Bestände „Landesregierung“, 

„Geheimes Archiv“, „Geheimes Kabinett“, „Geheimes Konsilium“ unter dem 

Schlagwort „Universitäten“ hinzugezogen. Des Weiteren wurden Akten des 

Stadtarchivs Leipzig eingesehen, soweit sie die Beziehungen zur Universität 

betrafen. Thematisch umfasste dies vor allem Konflikte, in die Stadtbewohner 

und Universitätsangehörige involviert waren, aber auch Verordnungen für 

Universitätsmitglieder und städtische Bewohner, Entscheidung über die 

zuständige Gerichtsbarkeit für verschiedene Personen, aber auch die Vergabe 

von Studienstipendien unter der Verwaltung des Leipziger Rates. Dies umfasst 

Akten der Bestände „II. Sektion“, „Titelakten VII (F) C“ und „Richterstube – 

Strafakten“. 

Die Akten der universitären Gerichtsbarkeit sowie die Untersuchungsakten des 

Leipziger Rates bieten mit den darin aufgezeichneten Aussagen der Verdäch-

tigen bzw. Zeugen Einblicke in die Selbstwahrnehmung sowie Handlungsstrate-

gien der Leipziger Studenten und Bewohner des 18. Jahrhunderts und ihren 
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Umgang mit Konflikten.38 Die Protokolle der Aussagen geben allerdings keinen 

direkten Eindruck des Gesagten wieder, da Antworten der Befragten auf 

vorgelegte Fragekataloge nicht wortwörtlich, sondern summarisch von einem 

Protokollanten niedergeschrieben wurden.39 Eine Auswahl und Interpretation 

hatte somit bereits vor bzw. bei der Niederschrift stattgefunden. 

Da die Beschuldigten sehr wohl ein Interesse daran hatten, straflos bzw. mit 

einer möglichst geringen Strafe aus dem Verfahren herauszukommen, sind ihre 

Aussagen kritisch zu werten und mögliche Verteidigungsstrategien zu 

beachten.40 Von Interesse sind auch die Verteidigungsschriften, die die 

Angeklagten teilweise durch einen Advokaten verfassen und für die 

Urteilsfindung zu den Akten geben ließen. Sie konnten damit ihre Version der 

Ereignisse darstellen und erläutern, wie es aus ihrer Sicht zu dem inkriminierten 

Vorfall kommen konnte und damit möglichst ihre Unschuld erläutern oder 

zumindest mildernde Umstände anführen.41 Auf indirektem Wege erschließen 

sich aus diesen Dokumenten wichtige Einblicke in Werte- und Moralvor-

stellungen wie lebensweltliche Bedingungen studentischer bzw. akademischer 

Existenz im 18. Jahrhundert. 

Fragestellung und Methode 

Wie die Eingangszitate deutlich machen, wurde die Studentenschaft einer 

Universität von den Zeitgenossen als wesentlich durch ihre Umgebung geprägt 

angesehen. Neben individuellen Voraussetzungen, wie der sozialen und 

landschaftlichen Herkunft, zielten diese Einschätzungen vor allem auf kollektive 

Zuschreibungen von Gruppenmerkmalen. 

Als weiteres Prägungsmerkmal können zudem die Versuche der Obrigkeit 

angesehen werden, die Studenten durch intensive Regelungs- und Sanktions-

                                                 
38

 Schnabel-Schüle 1996, S. 297. 

39
 Die dazugehörigen Fragekatalogen sind nur in Ausnahmefällen überliefert, lassen sich 

anhand der aufgezeichneten Antworten jedoch recht gut rekonstruieren.  

40
 Schnabel-Schüle 1996, S. 300. 

41
 Siehe dazu auch Davis 1991, S. 66f. 
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maßnahmen nach gewünschten Leitbildern zu formen. Nicht umsonst ist das 

18. Jahrhundert als das „pädagogische Jahrhundert“ bezeichnet worden,42 

sollten doch individuelle wie gesellschaftliche Ideale der Aufklärung nicht allein 

im Schulwesen, sondern auch in den Erziehungs- und Sozialisationsagenturen 

der Hochschulen zum gesamtstaatlichen Nutzen implementiert werden. 

Ausgehend von den dargestellten Quellenbeständen sollen in der vorliegenden 

Arbeit daher verschiedene Aspekte des studentischen Lebens im Leipzig des 

18. Jahrhunderts näher untersucht werden, denen wesentlicher Einfluss auf das 

Leben und Verhalten der Studierenden zu unterstellen ist. Im Mittelpunkt des 

Interesses werden dabei die Fragen nach den Veränderungen des 

studentischen Habitus, im Sinne Bourdieus „kollektiver Dispositionen“, vor und 

während der „Sattelzeit“ und nach der Transformation studentischer Lebens- 

und Wahrnehmungswelten in dieser Formierungsphase bürgerlicher Moderni-

sierungsprozesse stehen. Dem Leipziger Beispiel kann dabei besondere Reprä-

sentativität im Sinne einer Vorreiterstellung zugemessen werden, galten die 

Leipziger Studierenden doch – wie gezeigt – den Zeitgenossen bereits als 

besonders „verbürgerlicht“. Zugleich konnte die Stadt sowohl in wirtschaftlicher 

wie auch in kultureller Hinsicht, anders noch als viele Residenzstädte mit ihren 

höfischen Einflüssen, als bürgerliches „Vorhaben“ angesehen werden. 

In einem einleitenden Kapitel werden daher zunächst die Rahmenbedingungen 

dargestellt: Die Stadt Leipzig wird in ihrer politischen Verfassung, mit ihren 

Charakteristika und in ihrem Verhältnis zur Universität vorgestellt. Daneben wird 

die Universität Leipzig mit ihrer gewachsenen Verfassung und den für die 

Studenten wesentlichen Regelungen und Institutionen näher beleuchtet. Zudem 

wird die Frequenzentwicklung an der Leipziger Hochschule betrachtet und in 

die zeitgenössische Diskussion um die Überfüllung der Universitäten und die 

vermeintliche Akademikerschwemme eingebettet. Daneben wird ein Seitenblick 

auf das Militär als drittem großem Rechtskreis und einem weiteren, unter 

Umständen konkurrierenden Sozialisationsträger innerhalb der Leipziger Stadt-

mauern geworfen, da das Militär ebenfalls ein Interaktionspartner für die 

Studenten und auch für die Universität war. 

                                                 
42

 So etwa Bruning 1998. 
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Das Studium als hauptsächlicher Ort der Vermittlung auch von Normen und 

Werten und Grund für den Aufenthalt der Studenten in Leipzig steht im Fokus 

des zweiten Kapitels. Neben den Vermittlungsformen des Wissens stehen die 

akademischen Rituale und Initiationen als gemeinschaftskonstituierende 

Praktiken im Mittelpunkt. Die Wissenschaftsgeschichte der Universität wie auch 

die Fächerentwicklung wird der kultur-, sozial- und mentalitätsgeschichtlichen 

Betrachtungsweise gegenüber in den Hintergrund treten (müssen).43 

Mit Kapitel 3 nähern wir uns einem Themenfeld, das sowohl die Zeitgenossen 

als auch die Historikerinnen und Historiker seit langer Zeit beschäftigt: das 

Verhalten der Studenten zwischen obrigkeitlichen und korporativen Normen. 

Anliegen dieses Kapitels ist es, Konfliktmuster in den Auseinandersetzungen 

unter studentischer Beteiligung zu identifizieren und zu hinterfragen, um die 

zugrundeliegenden Motive herausarbeiten zu können. Da die Studenten stets 

im Spannungsfeld zwischen dem von der Obrigkeit erwünschten und dem von 

der studentischen Gemeinschaft erwarteten Verhalten lebten, werden die 

obrigkeitlichen Versuche der Normsetzung und –durchsetzung ebenfalls in den 

Blick genommen und auf ihre Praktikabilität hin untersucht. 

Ein anderer, das Studium und die Lebensgestaltung sehr stark bestimmender 

Faktor war die Finanzsituation der Studenten. Die Universität Leipzig hatte 

einerseits den Ruf einer „universitas pauperum“, da es viele mittellose 

Studenten nach Leipzig zog. Andererseits war Leipzig eine Stadt mit offenbar 

moderaten Lebenskosten, wenn die Studenten sparsam leben mussten. Der 

Konsum der Studierenden und dessen Zusammenhang mit der Transformation 

der gesellschaftlichen wie kulturellen Rahmenbedingungen wird daher einen 

weiteren Erkenntnisschwerpunkt bilden. In Kapitel 4 soll daher mit Hilfe von 

Nachlässen verstorbener Studenten sowie anhand zeitgenössischer 

Publikationen ein Einblick in die Lebenskosten gegeben werden, auch in 

ausgewählten Vergleichen mit anderen deutschen Universitätsstädten. Neben 

den reinen Kosten der Lebenshaltung werden die Studienkosten, mögliche 

                                                 
43

 Für diese Entwicklungen sind für das Aufklärungsjahrhundert vor allem heranzuziehen: 

Döring 2002b; Döring 2009a. 
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Formen der Studienfinanzierung und des Nebenerwerbs sowie die Kosten für 

und die Diskussionen um die Gebühren für die universitäre Graduierung 

betrachtet. 

Unter die Gruppe der Studenten werden in dieser Arbeit diejenigen Personen 

subsumiert, die sich nach zeitgenössischer Definition „actu studens“, also im 

aktiven Studium, befanden. Gemäß der zwischen der Universität Leipzig und 

dem Rat der Stadt Leipzig geschlossenen Vereinbarung, den sogenannten 

Kompaktaten, wurden als Studenten diejenigen männlichen Personen 

verstanden, die an der Universität Leipzig immatrikuliert waren, aktiv studierten 

und nicht länger als fünf Jahre von der Universität fernblieben.44 Gerade die 

Zeitgenossen machten eine klare Unterscheidung zwischen Studenten und 

anderen Mitgliedern der Universität. Mitglieder der Universität, die das Stadium 

des Studentenseins verlassen hatten, wurden in den Akten als „Academicis“ 

bezeichnet. 

Die Arbeit fragt nach den Lebensbedingungen der Leipziger Studenten im 18. 

Jahrhundert und nach ihrem alltäglichen Lebensvollzug. Untersucht wird die 

Prägung der Studenten durch ihre soziale und materielle Lebenswelt, ihre 

Einstellungen und Wahrnehmungsweisen kollektiven Charakters im Verlauf des 

18. Jahrhunderts. Diese kollektiven Verhaltensweisen werden als Mentalitäten 

bezeichnet und zeichnen sich durch Beharrungsvermögen aus.45 Daher sollen 

kulturgeschichtliche Fragestellungen46 genutzt werden, um die Mikro- und 

Makroebene zu verknüpfen und so eine Lebensweltanalyse der Leipziger 

Studenten im 18. Jahrhundert zu unternehmen. Die Analyse setzt an der 

Schnittstelle von Alltagsgeschichte und Kulturgeschichte an. 

                                                 
44

 UAL, Rep. I/I 28a, fol. 41–67v: Kompaktaten von 1721. Die entsprechende Regelung findet 

sich gleich zu Beginn der Kompaktaten unter Punkt V. Ausweislich der Formulierung hatte 

es die gleiche Regelung bereits in den Kompaktaten von 1605 gegeben. 

45
 Daniel 2001, S. 224f. Zur Mentalitätsgeschichte exemplarisch: Sellin 1985; Sellin 1987; Ariès 

1994; Niethammer 2000. Einen Überblick für die Geschichte der Frühen Neuzeit bietet 

Gareis 2008. 

46
 Zu Definitionen und Fragestellungen der Kulturgeschichte: Hardtwig und Wehler 1996; Daniel 

2001; Burke 2005; Maurer 2005; Tschopp und Weber 2007; Landwehr 2009. 
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Wie oben ausgeführt, fielen die Leipziger Studenten bereits unter ihren 

Zeitgenossen als eine Gruppe auf, die durch ein besonderes Verhalten geprägt 

war. Das studentische Leben in Leipzig soll anhand verschiedener Verhaltens-

stile erfasst werden, die sich innerhalb eines Lebensstils ausbildeten.47 Diese 

Arbeit geht jedoch nicht davon aus, dass es unter der Leipziger Studen-

tenschaft mehrere Lebensstile gegeben habe, da durch die äußeren Rahmen-

bedingungen, z. B. finanzielle Abhängigkeit von der Familie, größtenteils 

fehlende rechtliche Selbständigkeit (da die Mündigkeit erst mit 25 Jahren 

einsetzte), de facto existierende Ehelosigkeit (da bei Minderjährigen die 

Zustimmung der Eltern für die Eheschließung erforderlich war), Wohnung zur 

Untermiete und die damit erforderliche Inanspruchnahme von Dienstleistern, ein 

bestimmender Teil der Entscheidungen für die Lebensgestaltung bereits gesetzt 

war. Innerhalb dieses Lebensstils gab es aber sehr wohl Raum für 

verschiedene Verhaltensstile,48 die anhand der Akten und zeitgenössischen 

Publikationen beschrieben werden sollen. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Verhaltensstile unter den Leipziger Studenten zu 

identifizieren und zu charakterisieren, Motivationen für diese Verhaltensstile zu 

finden und so zum Verständnis der lebensweltlichen Orientierungen der 

Studenten und des historischen Wandels beizutragen. Verhaltensstile werden 

nach Dinges als „stabilisierte Auswahlen“ im Sinne von relativ stabilen 

                                                 
47

 Müller definiert Lebensstile folgendermaßen: „Lebensstile könnte man als raum -zeitlich 

strukturierte Muster der Lebensführung fassen, die von Ressourcen (materiell und kulturell), 

der Familien- und jeweiligen Optionen und Wahlmöglichkeiten; die Haushalts- und 

Familienform bezeichnet die Lebens-, Wohn- und Konsumeinheit; die Werthaltungen 

schließlich definieren die vorherrschenden Lebensziele, prägen die Mentalitäten und 

kommen in einem spezifischen Habitus zum Ausdruck.“ (Müller 1993, S. 374f.) Ergänzend 

sei auf die Ausführung von Dinges verwiesen: „Lebensstile lassen sich als relativ 

stabilisiertes Ergebnis der Auswahlentscheidungen deuten, die Individuen oder Gruppen 

aus gesellschaftlichen Verhaltensangeboten für sich in mehreren Bereichen getroffen 

haben. Lebensstile sind also allgemeiner als Verhaltensstile. Individuen, Gruppen oder 

Gesellschaften können diese Lebensstile auch kultivieren, um damit gesellschaftliche 

Abgrenzungen auszudrücken und sich eine Identität zu schaffen. (Dinges 1997, S. 198) 

48
 Die Verhaltensstile hängen eng zusammen „mit der Ausstattung der Akteure mit 

ökonomischem, politischem, sozialem und kulturellem Kapital“. (Dinges 1997, S. 201). 
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Verhaltensweisen verstanden.49 Es wird eine exemplarisch angelegte Analyse 

von Konfigurationen durchgeführt im Rahmen einer lebensweltlich orientierten 

Handlungsgeschichte. Mit Hilfe der Charakterisierung sowohl des studentischen 

Lebensstils als auch der darin vorhandenen Verhaltenssti le soll untersucht 

werden, ob der von Hardtwig postulierte historische Wandel in der Studenten-

schaft des 18. Jahrhunderts sich in Leipzig nachvollziehen lässt. 

Mit dieser Fragestellung kann in einem deutlich abgegrenzten Rahmen eine 

breite Quellengrundlage erschlossen werden. Mit der Untersuchung der 

Studentenschaft der Universität Leipzig soll ein Vergleich mit anderen 

Universitäten ermöglicht und für weiterführende Spezialuntersuchungen zur 

gesellschaftlichen Modernisierung des 18. Jahrhunderts Material geliefert 

werden. 

Die Beschränkung des Untersuchungszeitraums erfolgte aus konzeptionellen 

Überlegungen und aufgrund anerkannter Zäsuren für das 18. Jahrhundert. 

Institutionengeschichtliche Grenzen, wie etwa die Reform der Universität 

Leipzig in den Jahren 1830/31, hätten mit der Entwicklung neuer studentischer 

Organisationsformen (u. a. Burschenschaften, Corps, Sängerschaften) und 

schriftlich fixierter Verhaltensnormen allerdings ein Ungleichgewicht für das 18. 

Jahrhundert bedeutet. 

                                                 
49

 Ebd., S. 203, 207. 
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1. Stadt und Universität Leipzig im 18. Jahrhundert 

1.1. Die Stadt Leipzig im 18. Jahrhundert 

Die Stadt Leipzig war Teil des albertinischen Kurfürstentums Sachsen und 

somit eines der im 18. Jahrhundert noch bedeutenden Territorien des Reiches. 

Der sächsische Kurfürst gehörte jenem ebenso rechtlich wie sozial und politisch 

exklusiven Kreis der Reichsfürsten an, die den römisch-deutschen König/Kaiser 

wählten. Aufgrund seines Direktorats im Corpus Evangelicorum, der Ausübung 

des Reichsvikariats wie des Obristenamtes im Obersächsischen Reichskreis 

war er zunächst zeremoniell, mitunter jedoch auch realpolitisch als 

einflussreicher protestantischer Reichsstand anzusehen.50 Im Jahre 1697 war 

der sächsische Kurfürst Friedrich August I. durch die Annahme der polnischen 

Königskrone in den Kreis der europäischen Monarchen aufgestiegen. Der 

bereits zuvor europäische Rang des wettinischen Hauses erfuhr dadurch 

gleichsam seine zeremonial-titulative Anerkennung. Im dynastischen Wettlauf 

von Hohenzollern, Wittelsbachern und Welfen war es den Wettinern als ersten 

gelungen, einen Königsthron zu erringen.51 Die Erlangung der polnischen Krone 

hatte jedoch für Kursachsen zu der unter vormodernen Bedingungen eher 

ungewöhnlichen Situation geführt, dass die Konfession des Landesherrn nun 

nicht mehr mit der des Landes übereinstimmte. Das Kurfürstentum und seine 

Verwaltung blieben beim Luthertum,52 während Friedrich August zum 

Katholizismus konvertiert war.53 Erst nach dem Siebenjährigen Krieg während 

                                                 
50

 Vötsch 2003; Nicklas 2002; Gotthard 1999. 

51
 Der brandenburgische Kurfürst Friedrich I. erlangte 1701 die neu geschaffene preußische 

Krone, Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg wurde infolge des Act of Settlement 

1714 König von Großbritannien und England und Kurfürst Karl Albrecht von Bayern wurde 

1741 zum König von Böhmen gewählt (Neuhaus 2004, S. 173).  

52
 Besonders problematisch erschien die Konversion Friedrich Augusts I. angesichts des im 

lutherischen Protestantismus an- bzw. zuerkannten Kirchenregiments des Landesherrn. 

Diese Aufsichtsfunktion wurde nach 1697 von den Dresdner Oberhofpredigern 

wahrgenommen. Vgl. Sommer 2006. 

53
 Groß 2001, S. 129. 
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der politischen und wirtschaftlichen Restauration Sachsens, dem sogenannten 

Rétablissement, kam es dann zur Trennung von der polnischen Krone.54 

Innerhalb des Kurfürstentums lag Leipzig im Nordwesten. In unmittelbarer Nähe 

befanden sich das Herzogtum Sachsen-Merseburg, das ehemalige Stiftsgebiet 

bildete 1656 bis 1738 eine albertinische Sekundogenitur, sowie das mittlerweile 

von den Hohenzollern in den preußischen Staatsverband integrierte Herzogtum 

Magdeburg mit der ehemaligen Residenzstadt Halle. In dieser war seit 1694 

eine florierende Universität entstanden. In der landesherrlichen Verwaltungs-

organisation bildete die Stadt Leipzig den Kern des Leipziger Kreises. 

Die Stadt Leipzig vereinigte im 18. Jahrhundert viele Eigenschaften auf sich, die 

ihrer Zuordnung zu einem speziellen Städtetypus entgegenstanden: Leipzig war 

Handels- und Gewerbestadt, Universitätsstadt, Sitz landesherrlicher wie 

kirchlicher (Ober-) Behörden, beherbergte in seinen Stadtmauern zudem eine 

Garnison, ohne als landesherrliche Residenz gelten zu können.55 Dass die 

größere Stadt Leipzig nicht allein durch die Universität geprägt war, wie etwa 

das nahe gelegene Jena oder eine Reihe anderer Universitätsstädte, machte 

sich nach der Meinung eines Zeitgenossen auch im Verhalten der Studenten 

bemerkbar, die stets eine auffallende Gruppe in einer Stadt waren: 

„Der Ton der Studirenden ist hier schon seit geraumer Zeit gesittet, ruhig 

und höflich. Die Beispiele des Gegentheils sind stets nur seltene 

Ausnahmen dieser Regel. Die Ursache ist leicht zu begreifen. Leipzig ist 

nicht nur Universität, sie ist eben so sehr Handelsstadt. Der Bürger lebt 

nicht vom Studenten allein, wie in Jena, Halle, Wittenberg etc. Will er 

geschätzt seyn, so muß er sich durch sein Betragen schätzbar machen.“56 

Leipzig war auf den nationalen und internationalen Austausch angewiesen. Das 

betraf nicht nur Handel und Gewerbe, sondern auch die städtische 

Bevölkerung. Bereits der Leipziger Kameralwissenschaftler Friedrich Gottlob 
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Leonhardi (1757–1814) stellte fest, dass es die Stadt vor allem dem Zuzug 

Fremder zu verdanken hatte, dass die Einwohnerzahl stieg. Es gab häufig 

Jahre, in denen die Zahl der Sterbefälle die der Geburten überstieg.57 

Wanderungsbewegungen hatten dabei in der Leipziger Stadtgeschichte seit 

dem Spätmittelalter sowohl im kleinräumigen wie auch im europäischen 

Maßstab stattgefunden. Nach einer süddeutschen, niederrheinischen 

Zuwanderungsbewegung am Beginn der Frühen Neuzeit58 waren im 18. Jahr-

hundert vor allem Glaubensflüchtlinge aus Frankreich in die Stadt einge-

wandert. Die Hugenotten, die in der noch immer durch ein strenges Luthertum 

geprägten Stadt sogar eine eigene kirchliche Struktur zu etablieren vermoch-

ten,59 trugen dabei gerade im 18. Jahrhundert nicht unwesentlich zur kulturellen 

und wirtschaftlichen Entwicklung Leipzigs bei.60 Wie überhaupt gerade die 

städtische Oberschicht in der gesamten Frühen Neuzeit bei allen Beharrungs- 

und Abschließungsversuchen doch durch einen hohen Anteil zugewanderter 

Kaufleute gekennzeichnet war.61 

Die Zuwanderung vom Land geschah vor allem im handwerklichen Bereich. 

Vom Handwerk aus war ein Aufstieg in das Besitz- und Bildungsbürgertum nicht 

unmöglich. Kennzeichnend für die Leipziger Stadtgesellschaft scheint – im 

engen Rahmen der vormodernen Ständegesellschaft – eine gewisse Durch-

lässigkeit, vor allem auch zwischen Gelehrtenstand und städtischer Oberschicht 

gewesen zu sein.62 Etwa die Hälfte der Oberschicht bestand in jeder Generation 

aus solchen Aufsteigern. Dennoch existierten in der Stadt ständisch abge-

schlossene Heiratskreise: Besitz- und Bildungsbürgertum; Handwerker und 

Kleingewerbetreibende sowie unterbürgerliche Schichten bzw. bereits ein 

Proletariat.63 In Krisenzeiten stieg die Selbstreproduktionsrate des Besitz- und 
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62
 So etwa der Befund bei Lendemann 1978, S. 3. 

63
 Weiss 1993, S. 143–146. 



1 Stadt und Universität Leipzig im 18. Jahrhundert 

20 

Bildungsbürgertums sehr stark an auf 60 Prozent. Die Sicherung von Status 

und Eigentum für künftige Generationen hatte dann Priorität. 

Leipzig war im 18. Jahrhundert die wirtschaftsstärkste Stadt im Kurfürstentum,64 

wobei der Handel das Rückgrat des Wohlstandes bildete. Leonhardi schätzte 

1798, dass etwa 2/3 der Handelseinnahmen Sachsens in Leipzig erwirtschaftet 

wurden.65 An erster Stelle sind hier die drei jährlichen Messen zu nennen, die 

von der günstigen Verkehrslage der Stadt, aber auch von dem kaiserlichen 

Messeprivileg profitierten.66 Das Stapelrecht Leipzigs, gemäß dem alle nach 

Leipzig gebrachten Waren drei Tage feilgeboten werden mussten, bevor sie 

weiter transportiert werden durften, trug zum Florieren des Handels in der Stadt 

ebenfalls kräftig bei.67 Die Messe war zudem als Austauschort baren wie 

unbaren Zahlungsverkehrs für die Ausbildung des Finanzplatzes schon im 16. 

Jahrhundert, verstärkt aber dann seit Ende des 18. Jahrhunderts von 

besonderer Bedeutung.68 

Einen weiteren wichtigen Wirtschaftszweig machte ein ausdifferenziertes Manu-

fakturwesen aus, das durch die wirtschaftspolitischen Maßnahmen des so 

genannten Rétablissements verstärkt gefördert worden war.69 Es existierten 

Manufakturen u. a. zur Herstellung von Seide, Wachsleinwand, Tabakwaren, 

Gold- und Silberwaren. 

Auch die Verlage und das Buchgewerbe waren über Deutschland hinaus 

bekannt und spielten für das ost-westeuropäische Drehkreuz Leipzig eine 

bedeutende Rolle. Nicht nur die Buchproduktion, sondern auch der Verlag von 

                                                 
64

 Dies wusste auch der preußische König, der im Siebenjährigen Krieg zur Sicherstellung der 

Finanzierung seiner Truppen zuerst Leipzig besetzen und während des gesamten Krieges 

mit hohen Kontributionen belegen ließ. Vgl. dazu neuerdings Zeumer 2014. 

65
 Leonhardi 1799/2010, S. 155f. 

66
 Zum Aufstieg Leipzigs als Messestandort im 18. Jahrhundert im Kontext der deutschen 

Wirtschaftsgeschichte: North 2005, bes. S. 159–161; Schirmer 2007. 

67
 Leonhardi 1799/2010, S. 146. 

68
 Denzel 2012. Die Interdependenz von Handel und Geldverkehr zeigt exemplarisch auf: 

Weber 2008. 

69
 Schlechte 1963, S. 103–109. 



1 Stadt und Universität Leipzig im 18. Jahrhundert 

21 

Musikalien und Zeitschriften verlieh der Stadt in der gelehrten Welt einen 

besonderen Ruf.70 

Um 1700 gelang es Leipzig zunächst, Frankfurt am Main als Messestadt den 

Rang abzulaufen. Und einige Jahrzehnte später überflügelte es auch auf dem 

Gebiet des Buchverlagswesens die Reichsstadt, nachdem 1765 die „Buchhan-

delsgesellschaft in Deutschland“ als Zusammenschluss norddeutscher 

Buchhändler gegründet und Leipzig als zentraler Platz für den neuen 

Kommissionshandel festgelegt worden war. Die Buchhandelsgesellschaft 

bildete den Vorläufer des deutschen Börsenvereins.71 

Die herausgehobene Stellung Leipzigs auf vielen Handelsgebieten war jedoch 

erkämpft bzw. verteidigt gegen die Bestrebungen der benachbarten Territorien, 

allen voran Brandenburg-Preußens, das nichts unversucht ließ, die eigenen 

Städte gegenüber Leipzig in einen Vorteil zu setzen.72 

Ein weiterer Pfeiler der Leipziger Wirtschaft waren die aus Frankreich 

immigrierten reformierten Familien, die eine Monopolstellung im Handel mit 

französischen Luxuswaren innehatten und so zur wirtschaftlichen und auch 

kulturellen Vorrangstellung der Stadt beitrugen.73 Im Jahre 1700 waren 

17 Kaufmannsfamilien aus verschiedenen Regionen Frankreichs nach Leipzig 

gekommen und hatten hier die reformierte Gemeinde gegründet. Trotz der 

vergleichsweise geringen Personenzahl stellten die französischen Kaufleute ein 

Drittel aller Leipziger Handelshäuser im Fernhandel. Vor allem im Seidenhandel 

mit Lyon hatten sie eine Monopolstellung für den sächsischen und 

mittelosteuropäischen Raum.74 Nicht vergessen werden dürfen die Handwerker, 

die eine große Breite vormoderner Gewerbe ausübten und so nicht unwe-

sentlich zur Wertschöpfung in der Stadt beitrugen,75 auch wenn neuere Arbeiten 
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zur Handwerksgeschichte vor allem auf (individuelle) Verarmungs- und 

Abstiegsprozesse abstellen.76 

Die wirtschaftliche Krise, die während und nach dem Siebenjährigen Krieg 

Sachsen erfasste, zeitigte auf die Handelsstadt harte, aber offenbar keine lang 

andauernden Auswirkungen.77 Es gelang Leipzig sogar, seine überregionale 

Bedeutung als Handelszentrum zunächst zu bewahren und zum Ende des 18. 

Jahrhunderts hin noch auszubauen.78 Dazu trugen die zunehmenden Handels-

beziehungen mit England bei, die nach 1763 den Leipziger Handelshäusern 

einen Aufschwung bescherten, der erst mit der von Napoleon verhängten 

Kontinentalsperre beendet war.79 

Leipzig hatte als Stadt aber – wie oben erwähnt – vielschichtige Züge. Sie war 

auch ein Zentrum des Bildungswesens, das weit über den mitteldeutschen 

Raum hinausstrahlte. Die Dichte landesherrlicher Höfe in diesem Gebiet und 

deren Rolle als Förderer des kulturellen Lebens, zahlreiche Lateinschulen, die 

sächsischen Fürstenschulen und die hier ansässigen Universitäten trugen 

wesentlich zur Herausbildung einer mitteldeutschen Bildungslandschaft bei.80 

Die Vernetzung mit Bildungseinrichtungen in der näheren und ferneren 

Umgebung trug zur Strahlkraft der Universität bei. Der jüngst geprägte Begriff 

der „Bildungslandschaft“ umschreibt dieses Phänomen der Verflechtungen von 

Universitäten, Schulen und gelehrten Gesellschaften.81 Die mitteldeutsche 
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Bildungslandschaft wurde neben den Universitäten Jena, Leipzig und 

Wittenberg vor allem aus den höheren Schulen und wissenschaftlichen 

Vereinigungen gebildet. In Kursachsen waren Universitäten und Landesschulen 

traditionell eng verzahnt, indem die Universität Leipzig beispielsweise 

Aufsichtsrechte an der Fürstenschule in Pforta wahrnahm und der Bildungsweg 

der Fürstenschüler gleichsam auf ein Studium an einer der beiden albertini-

schen Hochschulen abzielte.82 Doch auch zwischen den städtischen Hohen 

Schulen und der Universität Leipzig gab es personelle Interdependenzen, 

indem Universitätsprofessoren als Lehrer an den Schulen wirkten.83 Die 

Leipziger Universität wirkte jedoch deutlich über Mitteldeutschland hinaus. Wie 

die zahlreichen Studenten aus dem Deutschen Reich und dem Ausland zeigten, 

reichte der Ruf der Hochschule und ihrer Professoren weit in die Welt hinaus.84 

Leipzig profitiert als deren faktischer Zentralort in vielfältiger Weise von dieser 

kulturellen und wissenschaftlichen Blüte bzw. regte diese an. Hinzu kommt, 

dass die Messestadt nicht nur für den Austausch von Waren, sondern auch von 

kulturellen Kontakten und Wissen eine wichtige Stellung einnahm. Hier wurden 

die meisten deutschsprachigen Bücher und zahlreiche Zeitschriften verlegt. 

Zudem gab es eine Vielzahl an Bibliotheken und Sammlungen sowie Sozietäten 

und Salons, die sich mit Wissenschaft und Künsten beschäftigten.85 Nicht 

zuletzt bestanden in den Stadtmauern mit der Thomasschule und der 

Nikolaischule wichtige Lateinschulen, die auch auswärtige Schüler auf ein 

Studium an der Leipziger Universität vorbereiteten.86 Zwischen den 

sächsischen Landesschulen, den so genannten Fürstenschulen, im nahen 

Grimma, in Pforta und Meißen, bestanden insbesondere über die Universität 
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zahlreiche personelle Verbindungen – viele der Fürstenschüler kamen zum 

Studium nach Leipzig.87 Daneben gab es in der Stadt auch zahlreiche private 

Schulen, die auf unterschiedlichem Niveau Bildung für Jungen und Mädchen 

anboten. Seit 1792 gab es mit der Ratsfreischule dann die erste öffentlich 

unterhaltene Elementarschule in Leipzig.88 

1.1.1. Die politische Gliederung und Struktur der Stadt 

In der Stadt gab es sechs verschiedene Rechtsbereiche:89 

 Das Militär 

 Die Bürgerschaft (unterteilt in Buchhändler, Kaufleute, Kramer sowie 

Künstler und Handwerker) 

 Die Schutzverwandten 

 Die Universitätsverwandten 

 Die Eximierten 

 Die Kreisamtsuntertanen. 

Der Militärstand umfasste die Angehörigen des Gouvernements, der 

kursächsischen Armee und die Stadtsoldaten und beschränkte sich räumlich 

vor allem auf die Vorstädte und in geringem Maße auf die Pleißenburg. 

Während in früheren Jahrhunderten die kommunale Selbstverwaltung in Form 

des Bürgeraufgebotes die Stadt schützte, wurden seit dem Ende des 17. 

Jahrhunderts mehrere landesherrliche Kompanien in Leipzig stationiert.90 

Dagegen waren die Schutzverwandten eine sehr heterogene Gruppe, zu der 

jene Personen zu zählen waren, die kein Innungsgewerbe ausüben konnten 

und denen es nicht gestattet war, den Bürgereid zu leisten. Das betraf sowohl 
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die vermögenden Kaufleute etwa der reformierten Gemeinde wie auch andere 

Handlungen und Gewerbe von ausländischen und/oder nicht-lutherischen 

Männern. In diese Gruppe gehören auch die in Leipzig wohnenden Juden. Die 

Schutzverwandten unterwarfen sich aber dennoch den Landesgesetzen und 

Polizeiverordnungen, indem sie dies per Handschlag versprachen und zahlten 

ein Schutzgeld statt der sonst üblichen Bürgerabgaben.91 

Zu den Universitätsverwandten zählten sowohl die immatrikulierten Studenten, 

das akademische Lehrpersonal als auch deren Familienangehörige und 

Bedienstete. Die Matrikel diente als Verzeichnis aller zur Rechts- und 

Privilegiengemeinschaft der Universität zugehörigen Personen.92 Die Grundlage 

für diese rechtliche Sonderstellung bildete die 1155/58 von Kaiser Friedrich I. 

erlassene „Authetica Habita“. Wie später zu zeigen sein wird, bildete die 

Aufnahme in den bzw. Entlassung aus dem universitären Rechtskreis einen 

wiederholten Streitpunkt zwischen dem Rat der Stadt und der Universität.93 

Unter die Gerichtsbarkeit des Kreisamtes fielen alle dessen Bediensteten sowie 

Personen, die auf Grundstücken des Kreisamtes wohnten. 

Die Eximierten schließlich fielen unter keine der anderen Jurisdiktionen, 

sondern unter die Rechtsprechung des Oberhofgerichts. Dies konnte entweder 

aufgrund ihres Amtes, eines verliehenen Titels oder anderweitig erworbener 

Schriftsässigkeit geschehen.94 

Das Kurfürstentum Sachsen war ein evangelisch-lutherisch geprägtes und 

regiertes Territorium. Daher konnten nur Männer lutherischen Glaubens die 

Bürgerwürde erlangen, die ein Gewerbe mit Innungszwang ausübten oder 

Grundstücke besaßen. Für Katholiken und Reformierte bestand aber die 

Möglichkeit, ein Grundstück zu kaufen, indem sie einen Lehnträger stellten, der 

die mit dem Kauf verbundenen Pflichten in der kommunalen Selbstverwaltung 
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erfüllen konnte.95 Das Bürgerrecht stand noch bis 1811 lediglich Männern des 

evangelisch-lutherischen Glaubens frei. Angehörige anderer Religionen konn-

ten lediglich den Status eines Schutzverwandten erlangen.96 Trotz allem führte 

das 18. Jahrhundert in einem Prozess, der durchaus nicht frei von Konflikten 

war, zur Duldung zumindest der unterschiedlichen christlichen Konfessionen in 

Leipzig,97 wenn auch das Luthertum seine kulturelle und identitäre Prägekraft 

für die Stadt allgemein keineswegs einbüßte. Der katholische Gottesdienst fand 

auf der Pleißenburg als landesherrlichem Grund und Boden statt.98 Auch die 

reformierte Gemeinde konnte ihre Gottesdienste erst nach zahlreichen 

Ortswechseln ab 1707 (und bis 1899) im Schutz landesherrlicher Protektion im 

Amtshaus in der Klostergasse ausüben. Das Verhältnis zur lutherischen 

Stadtgeistlichkeit blieb jedoch zumindest in der ersten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts angespannt, zumal die Gottesdienste nicht nur auf Französisch, 

sondern im Laufe des Jahrhunderts dann auch immer mehr auf Deutsch 

abgehalten wurden und so von den lutherischen Pfarrern sehr wohl als 

Konkurrenz empfunden wurden.99 Eine griechisch-orthodoxe Gemeinde, die 

jedoch personell offenbar stark fluktuierte, hatte ebenfalls einen Raum für die 

Abhaltung ihrer Messen in der Stadt.100 Den Juden war es zwar verboten, eine 

Synagoge oder gar einen Friedhof zu errichten, dennoch konnten sie ihre 

Gottesdienste abhalten. Ihre Toten konnten jedoch nur im entfernten 

anhaltischen Dessau begraben werden.101 

Organisatorisch war die Stadt in vier Quartiere eingeteilt: das Petersviertel, 

Ranstädter Viertel, Hallische Viertel und Grimm(a)ische Viertel. Zu jedem dieser 

Quartiere gehörte noch eine Vorstadt vor den Stadtmauern.102 Die 
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Einwohnerzahlen der einzelnen Stadtviertel bewegten sich im letzten Jahrzehnt 

des 18. Jahrhunderts zwischen etwas mehr als 3 000 und etwa 4 900 

Einwohnern. Das Petersviertel, in dem sich u. a. die Pleißenburg, die Gebäude 

der Juristenfakultät und die Thomaskirche befanden, war das Quartier mit der 

größten Einwohnerzahl. Die Bevölkerungsgröße der Vorstädte lag zwischen 

800 und 5 000, wobei die Petersvorstadt ebenfalls die meisten Einwohner 

zählte. Innerhalb der Stadtmauern lebten zum Ende des Jahrhunderts etwa 

20 000 Menschen (die Studenten inbegriffen), während in den Vorstädten um 

den Stadtring immerhin noch einmal fast 13 000 Menschen wohnten.103 

Während der Dreißigjährige Krieg einen gravierenden Einschnitt darstellte, 

erholte sich die Einwohnerzahl bald wieder. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts 

lebten in Leipzig fast 22 000 Menschen. Trotz leichter Schwankungen wurde 

1753 ein Höhepunkt mit etwas mehr als 32 000 Einwohnern erreicht. Nach 

einem stärkeren Rückgang mit einem Kulminationspunkt 1779 mit gut 26 000 

Bewohnern pegelte sich die Einwohnerzahl gegen Ende des Jahrhunderts bei 

etwas über 32 000 ein.104  

 

Abbildung 1: Einwohner der Stadt Leipzig während des 18. Jahrhunderts  

(Daten entnommen aus: Leonhardi 1799/2010, S. 126; Knapp 1872, Heft 6, 

Tafel A und B; Gränitz 2013, S. 83). 
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Die Stadt Leipzig wurde von einem Rat regiert, dessen Struktur auf einer Rats-

verfassung Magdeburger Rechts basierte.105 Seine Mitglieder wurden auf 

Lebenszeit gewählt und waren hauptsächlich Kaufmänner oder Juristen. Die 

Zünfte hatten ihre politische Funktion schon vor vielen Jahrzehnten eingebüßt 

und stellten daher auch keine Vertreter im Rat.106 Der Leipziger Magistrat 

bestand aus drei Körperschaften, dem sitzenden Rat (Ratsdrittel) aus bis zu 12 

Ratsherren sowie zwei ruhenden Ratsdritteln (ebenfalls jeweils 12 Männer). Der 

sitzende Rat führte jeweils für ein Jahr die Amtsgeschäfte und sollte dann für 

zwei Jahre in eine Ruhephase eintreten, bevor er wieder regierte. De facto lag 

die Regierungsgewalt aber in der Hand der sogenannten Enge. Sie war das 

Gremium der Ältesten der Ratsdrittel und führte allein die Amtsgeschäfte.107 

In Leipzig hatte sich nie ein formelles Patriziat herausbilden können, wie es aus 

anderen bedeutenden Handelsstädten der Frühen Neuzeit, vor allem in 

Oberdeutschland, bekannt ist. Vielmehr war der Leipziger Rat stets auch 

Aufsteigern und Zuwanderern zugänglich, die sich erst zu Studienzwecken oder 

im Rahmen ihrer Handelsgeschäfte in Leipzig niedergelassen hatten.108 Die 

städtischen Eliten waren jedoch stets darauf bedacht, ihren politischen Einfluss 

durch Oligarchisierungsbestreben zu wahren. Es wurden dafür verschiedene 

Mittel genutzt: Der Erwerb des Bürgerrechts war an Eigentum (Besitz eines 

Hauses) geknüpft. Eigentumstransfers wurden nur zwischen Bürgern erlaubt.109 

Die Integration erfolgreicher Kaufleute und Akademiker in den Kreis der 

ratsfähigen Familien der Stadt wird in der neueren Forschung als ein Mittel 

interpretiert, die soziale Homogenität der städtischen Elite zu wahren. Dadurch 
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kam es auch nicht zur Bildung einer Sondergruppe von Akademikern oder zu 

einem „Ersatzbürgertum“ unter den Reformierten.110 

Kennzeichnend für die städtische Führungsschicht im 18. Jahrhundert war, 

dass sowohl die Kaufleute als auch die Gelehrten stark in Leipzig verwurzelt 

waren. Sie stammten zu mehr als einem Drittel aus Leipziger Familien oder 

hatten zumindest – im Falle der Gelehrten – ihr Studium an der hiesigen 

Universität absolviert.111 

Die Umstrukturierungen während des sächsischen Rétablissements beein-

flussten die politische Verfassung Leipzigs kaum,112 auch wenn Protagonisten 

aus Leipzig kamen. Das Rétablissement konzentrierte sich vor allem auf die 

zentralstaatliche Ebene in Sachsen. Zudem fehlten sowohl Mittel- und 

Unterbehörden als auch geeignetes Personal, um die Ziele der Reform-

bürokratie auf kommunaler Ebene wirksam werden zu lassen. Zudem wurde 

dem Leipziger Rat sein Privileg zur freien Selbstergänzung bestätigt, so dass 

die traditionellen Machtmechanismen in der Stadt nicht angetastet wurden. Eine 

konkurrierende Führungsschicht im Sinne einer neuen bürgerlichen Elite konnte 

sich daher nicht herausbilden.113 

Dennoch kam es zu Veränderungen im gesellschaftlichen Gefüge der Stadt, vor 

allem mit der zunehmenden Gründung von bürgerlichen Sozietäten im letzten 

Viertel des 18. Jahrhunderts. Vor allem die Sozietäten, die allen Angehörigen 

der gebildeten Stände offenstanden und eine Ebenbürtigkeit ihrer Mitglieder 

postulierten, hatten offenbar das Potenzial, auch sozial nivellierende Impulse 

freizusetzen.114 

Die reformierte Gemeinde spielte nicht nur im wirtschaftlichen und kulturellen 

Leben der Stadt eine bedeutende Rolle, indem die hugenottischen Familien 
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etwa den Handel mit französischen Waren (z.B. Seidenwaren) monopolisiert 

hatten. Die Beherrschung der französischen Sprache gehörte zum guten Ton, 

nicht nur für Studenten. Für die Vermittlung der Sprache sorgten zahlreiche 

Sprachlehrer, die u.a. an der Universität Stunden gaben.115 

Das internationale Gepräge Leipzigs speiste sich nicht allein aus den drei 

jährlichen Messen, sondern auch aus der Ansiedlung ausländischer Familien. 

Die reformierten Familien aus Frankreich und der Schweiz sind bereits erwähnt 

worden. Die starke Bedeutung Leipzigs als Handelsplatz brachte es mit sich, 

dass sowohl der Rat der Stadt als auch die Landesregierung gegenüber 

Ausländern offen waren. Schließlich hielten diese weiter Verbindungen in ihre 

Herkunftsorte und erschlossen für den Leipziger Handel neue Geschäftsfelder 

und –regionen. Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts zogen zudem verstärkt 

Franzosen, Schweizer und Menschen aus Polen und Galizien in die Stadt. 

Durch den Anstieg des Handels mit Osteuropa siedelten sich zunehmend auch 

polnische Familien gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Leipzig an. Zwar blieb 

der Zuzug von Ausländern nach Leipzig verglichen mit der Entwicklung der 

Gesamtbevölkerung eher gering und doch zumeist auf höhere Sozialgruppen 

beschränkt, für einzelne Branchen (z. B. den Handel mit Luxusgütern) erlangte 

er jedoch große Bedeutung. Das Zusammenleben von alteingesessenen 

Leipziger Familien, Zugezogenen aus deutschen Territorien und Ausländern 

führte nicht nur zu einer Weltläufigkeit und kulturellen Vielfalt Leipzigs, sondern 

übte die Stadtbewohner auch im Umgang mit Ungewohntem, ohne dass „der 

Fremde“ in der Stadt seine eigentümliche Andersartigkeit verloren hätte, wie 

etwa die bekannten Messeszenen des Grafikers Georg Emanuel Opiz (1774–

1841) noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts dokumentierten.116 

1.1.2. Die Stadt Leipzig und ihr Verhältnis zum Landesherrn 

Leipzig stand im Kurfürstentum an zweiter Stelle unter den bedeutendsten 

Städten des Territoriums. Es musste nur Dresden als Residenzstadt den 
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Vorrang einräumen. Allerdings fungierte Leipzig als eine Nebenresidenz des 

sächsischen Herrschers.117 

Die Stadt Leipzig war nicht nur aufgrund ihrer Einwohnerzahl und ihrer 

Wirtschaftskraft von großer Bedeutung. Im Laufe der Jahrhunderte waren 

zahlreiche Landesbehörden innerhalb ihrer Stadtmauern angesiedelt worden, 

wenngleich die wichtigsten Verwaltungseinrichtungen ihren Sitz in der Resi-

denzstadt Dresden hatten. Eine der wichtigsten Einrichtungen war sicher die 

Alma mater Lipsiensis, die im 18. Jahrhundert die größte Universität des 

Kurfürstentums war. Aus ihr gingen auch zahlreiche Beamte für den mittleren 

und höheren Fürstendienst hervor. Daneben saß das Oberhofgericht in 

Leipzig.118 Für seine Ansiedlung dürfte die Nähe zur Juristenfakultät ausschlag-

gebend gewesen sein, da es mit mehreren Mitgliedern der Fakultät besetzt war, 

um die juristische Kompetenz bei den Entscheidungen zu gewährleisten. Ein 

weiteres Gerichtsgremium mit überregionaler Bedeutung war der Leipziger 

Schöppenstuhl, der sich aus dem Leipziger Stadtgericht herausgebildet 

hatte.119 Als eine Einrichtung der lutherischen Landeskirche bzw. des 

landesherrlichen Kirchenregiments war zudem ein Konsistorium in Leipzig 

bereits 1550 eingerichtet worden.120 Das Konsistorium war ein geistliches 

Gericht, dem alle Kirchen- und Schuldiener mit ihren Familien sowie in 

Ausübung ihrer Tätigkeit auch die Vorsteher von Kirchen, Hospitälern und 

milden Stiftungen unterstanden. Ein Hauptarbeitsgebiet bei der Rechtsfindung 

war das kirchliche Eherecht.121 Daneben hatte das Konsistorium Aufsichts-

funktionen in geistlichen Angelegenheiten, u. a. bei der Vergabe von Pfarreien, 

der Bestellung von Kirchen- und Schuldienern, der Ordination von Pfarrern bis 

hin zur Aufsicht der Gottesdienste. Die aufgrund kirchen- wie landesverfas-

sungsrechtlicher Entwicklungen herausgebildeten Konsistorien im Land unter-
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standen dem Dresdner Oberkonsistorium.122 Als weitere landesherrliche 

Kollegien in Leipzig kamen u.a. die obersächsische Kreiskasse, die Landes-

Ökonomie-, Manufaktur und Commerzien-Deputation, das Oberpostamt, die 

Akzisämter und das Kreisamt hinzu.123 

Während viele Landstädte unter den Bedingungen von Bürokratisierung und 

Verrechtlichung eine zunehmende Einbindung in den konsolidierten frühmo-

dernen Territorialstaat erfuhren, vermochte es Leipzig offenbar, eine traditionel-

le Autonomie zu bewahren – die sich allerdings stets in engen Grenzen bewegt 

hatte und keineswegs als Freiheit von der Landesherrschaft gedeutet werden 

konnte.124 Die neuere Forschung hat das Verhältnis zwischen Stadt und 

Landesherr als das einer „enge(n) Kooperation und eines wechselseitigen 

Gebens und Nehmens“ charakterisiert.125 Wobei der Eindruck einer gewissen 

Autonomie der reichen Handelsstadt einerseits auf die relative 

(Finanz-)Schwäche des Kurstaates, andererseits aber auch auf die Selbst-

überlassenheit der Stadt während langer Besatzungszeiten im 17. Und 18. 

Jahrhundert zurückzuführen sein mochte. Den zweifellos auch in Kursachsen 

vorhandenen „absolutistischen“ Tendenzen war somit allein durch die 

Rahmenbedingungen ein Durchgriff auf die Messestadt erschwert. Hinzu kam 

die nach wie vor starke Stellung der sächsischen Landstände, unter denen die 

Städte und allen voran Leipzig eine bedeutende Stellung einnahmen. 

Zudem waren viele Angehörige der Landesbehörden und –regierung in Leipzig 

ausgebildet worden,126 so dass die Stadt hier zusätzliche Unterstützer finden 
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konnte, besonders wenn diese mit führenden Leipziger Familien verbunden 

waren.127 

In Konfliktfällen zwischen der Universität und dem Landesherrn bzw. seinen 

Behörden lassen sich verschiedene Strategien beobachten. So wendete sie im 

Verhältnis zu den landesherrlichen Behörden vor allem die Ausweichstrategie 

an. Da die Universität in der schwächeren Position gegenüber ihrer Aufsichts-

behörde war, konnte sie kaum konfrontativ vorgehen. Im Idealfall konnte der 

Rektor aber zu einem Kompromiss mit den vorgesetzten Behörden gelangen. 

Bei sehr missliebigen Angelegenheiten setzte die Universität auf ein Auswei-

chen. In den Akten des Universitätsarchivs finden sich dafür einige 

aussagekräftige Beispiele. Eines sei hier angeführt: Am 14. September 1789 

sandte das Oberkonsistorium ein Reskript an die Universität mit der Bitte, 

verschiedene Studienpläne zu entwerfen.128 Die Motivation für diese Bitte war, 

dass verschiedene andere Hochschulen solche Studienpläne bereits publiziert 

hatten, um so den Eltern künftiger Studenten die Bedenken vor einem 

kostspieligen und endlosen Studium zu nehmen.129 Die Universität nahm das 

Reskript offensichtlich zu den Akten und reagierte nicht weiter. Mit weiteren 

Schreiben vom 10. Juni 1796 und vom 3. April 1797 erinnerte das Oberkon-

sistorium an sein vor Jahren geäußertes Verlangen. Mit einem Schreiben vom 

21. April 1797 an das Collegium Professorum bat der Rektor schließlich um 

Stellungnahmen zu dem Verlangen des Oberkonsistoriums130, die auch eingin-

gen. Der Akte ist nicht zu entnehmen, dass die vorgelegten Vorschläge 

schließlich in ein Antwortschreiben an das Oberkonsistorium mündeten. Die 

Verzögerungstaktik rief wohl keine Nachteile für die Universität hervor und 

scheinbar war auch in Dresden das Interesse an diesem Thema nicht 

sonderlich groß. Sonst hätten die Beamten wohl nicht über sechs Jahre mit 

ihrer ersten Erinnerung an die gewünschte Antwort gewartet. 
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1.1.3. Leipzig als Anziehungspunkt 

In einer Stadt zu leben, bedeutete vor allem in der Vormoderne, einen 

besonderen Lebensstil zu pflegen, der durch den urbanen Raum geprägt 

war.131 Etwa ein Viertel aller Menschen in Deutschland lebte während der 

Frühen Neuzeit in einer größeren oder kleineren Stadt. In Sachsen waren es 

Mitte des 18. Jahrhunderts sogar 36,5 Prozent.132 

Die äußere Gestalt der Stadt änderte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts 

wesentlich. Leipzig entwickelte sich zu einer modernen urbanen Stadt. Zum 

Ende des 18. Jahrhunderts setzte in ganz Europa die Entfestigung der Städte 

ein. In Leipzig wurden bereits seit Beginn des Jahrhunderts die Stadtbe-

festigungen schrittweise für zivile Zwecke umgenutzt. Zum einen waren die 

Stadtmauern zu eng geworden für die Leipziger Bevölkerung, zum anderen 

boten die Befestigungswerke angesichts der modernen Waffen im Kriegsfalle 

sowieso nur noch unzureichenden Schutz. Daher wurden die Stadtmauern etwa 

für öffentliche und private Gebäude umgebaut, z. B. für Wohnhäuser auf der 

inneren Zwingermauer, eine Reitbahn (1717), das Alte Theater auf der Ran-

städter Bastei (1766), oder die 1. Bürgerschule (ab 1796) und Wohnhäuser an 

Stelle ehemaliger Militärgebäude.133 Aber erst ab den 1770er Jahren wurde die 

Stadtbefestigung auch abgerissen und die Gräben verfüllt, um einer der größten 

europäischen Promenadenanlagen Platz zu machen. Entlang der ehemaligen 

Stadtmauern entstanden sowohl private Gartenanlagen als auch neue Plätze, 

die sich zum Treffpunkt und zu Marktplätzen entwickelten. Ein Ärgernis nicht 

nur für viele Studenten blieb aber bestehen: die Stadttore. Wenn man nach 

Toresschluss noch in die Stadt eingelassen werden wollte, musste Torgeld 

gezahlt werden. Diese Einnahmen wurden für die städtische Beleuchtung mit 

Gaslaternen verwendet.134 
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Auch wenn die Leipziger Bevölkerung schon seit dem Mittelalter regelmäßig die 

Freiflächen vor den Stadttoren zur Erholung aufgesucht hatte, wurde erst kurz 

nach 1700 mit der Umgestaltung zu einem Areal für Freizeit und Vergnügen 

begonnen. Waren die Flächen vor der Stadtmauer bisher vor allem als 

Übergang aus der Stadt heraus auf dem Weg zu den Vorgärten, Kaffeehäusern 

und Lokalen in den stadtnahen Dörfern betrachtet worden, erfuhr das Gebiet 

vor und zwischen den Stadtmauern nun eine Aufwertung zu einem Aufent-

haltsraum. In den Jahren 1702/03 wurde begonnen, entlang des Stadtringes 

Baumalleen zu pflanzen und eine Promenade anzulegen, auf der sich Bürger 

und Einwohner Leipzigs bei einem Spaziergang ihren Mitbürgern präsentierten. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der Ring um Leipzig zu einem 

multifunktionalen Raum, der sowohl der Freizeit und Repräsentation diente als 

auch öffentliche Funktionen erfüllte, z. B. für den Verkehr und Handel auf 

Märkten und zu Messezeiten.135 

Die drei jährlichen Leipziger Messen waren Höhepunkte im Leipziger Leben. Mit 

den zahlreichen Messebesuchern war die Welt zu Gast in Leipzig. Doch die 

Messen dienten nicht nur dem Handel. Während der Messetage kamen viele 

Künstler in die Stadt, die ihre Talente zur Schau stellten und zum Beispiel 

Schauspiele aufführten. Aber auch der Literaturbetrieb richtete sich teilweise 

nach den Messen aus. 

Insgesamt konnte Leipzig mit einem reichhaltigen kulturellen Leben aufwarten. 

Dazu gehörte auch eine reiche musikalische Tradition. Das Gewandhaus-

orchester als ältestes bürgerliches Orchester in Deutschland spielte seit 1743 

regelmäßig für die Leipziger Bürger und Gäste. Daneben gab es Collegia 

musica, private Liebhaberensemble und in den Kaffeehäusern wurde ebenfalls 

musiziert.136 Nicht vergessen werden darf Johann Sebastian Bach, der von 

1723 bis 1750 als Thomaskantor ein bedeutendes musikalisches Werk schuf 

und zur Aufführung brachte.137 
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Das kulturelle und geistige Leben profitierte davon, dass vermögende 

Privatleute Sammlungen aufbauten und diese der Öffentlichkeit zugänglich 

machten. So waren etwa das Winklersche Kabinett als Gemäldesammlung und 

das Linckesche Kunst- und Naturalienkabinett über die Stadt- und 

Landesgrenzen hinaus bekannt. Aber auch öffentliche Bibliotheken – sei es von 

Seiten des Rates oder von privater Seite – und Lesegesellschaften waren 

angesichts der in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts stark ansteigenden 

privaten Lektüre wichtige Institutionen für die kulturelle Bildung und den kultu-

rellen Austausch.138 

Leipzig war eindeutig ein überregionaler Anziehungspunkt. So gingen täglich 

oder wöchentlich Postkutschenlinien in verschiedene deutsche und europäische 

Städte ab. Das Netz reichte von Hamburg und Kassel bis nach Prag und 

Wien.139 Die Leipziger Lebensart fand aber nicht nur Bewunderer, sondern 

forderte auch diverse Spötter heraus. Diese meist anonym oder unter einem 

Pseudonym veröffentlichten Schriften zielten vor allem auf die vermeintlich 

mangelnde Moral der Leipziger Bevölkerung ab.140  

1.1.4. Leipzig als Garnisonsstadt 

Eine weitere direkte Einflusszone des Landesherrn in Leipzig war die Garnison 

mit ihrem stehenden Heer. In der Stadt waren das Gouvernement und das 1. 

Bataillon des kurfürstlich sächsischen Infanterieregiments stationiert. Das 

kurfürstliche Infanterieregiment besetzte sowohl die Pleißenburg als auch die 

Hauptwache an der Esplanade, nahe dem Peterstor.141 
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Das Gouvernement hatte im ausgehenden 17. Jahrhundert den Kommandanten 

des Schlosses Pleißenburg und der Stadt Leipzig abgelöst.142 Um 1800 

unterstanden diesem Gouvernement lediglich noch die Stadtsoldaten, die durch 

die Stadt Leipzig besoldet wurden. Die Aufgabe der Stadtsoldaten bestand in 

der Bewachung aller inneren Pforten und der Tore der Stadtmauer. Daneben 

hielten sie in Leipzig bewaffnete Wachen, wenn dies erforderlich war. Die 

Stadtsoldaten bildeten zwei Kompanien und bestanden insgesamt aus etwa 

200 Personen.143 

In schweren Konfliktfällen sollte das Militär die Ordnung in der Stadt 

wiederherstellen. Der landesherrliche Gouverneur war dabei ermächtigt, sich 

über die Sonderprivilegien von Stadt und Universität hinwegzusetzen. 

Mit dem Militär und den kurfürstlichen Beamten wurde ein dritter Rechtskreis 

innerhalb der Leipziger Stadtmauern gebildet. Die Armee unterstand dem 

Kurfürsten und die Rechtsprechung wurde gemäß der Militärgerichtsbarkeit 

ausgeübt.144 Im Vergleich zum Rat der Stadt und der Universität gab es beim 

Militär ein Element der Kontinuität. Im Gegensatz zum Bürgermeister Leipzig 

und dem Rektor der Universität amtierte der Gouverneur Leipzigs als oberster 

militärischer Befehlshaber in der Stadt zumeist für mehrere Jahre.145 

Ein regelmäßiger Konfliktpunkt zwischen dem städtischen Rat und dem 

Leipziger Gouverneur war der Torgroschen. Dieser war am Ende des 17. 

Jahrhunderts von Oberst von Großigk eingeführt worden und musste von jeder 

Person beim Passieren eines Stadttores nach dem offiziellen Torschluss 

bezahlt werden. Dabei kam es häufig zu Streitigkeiten zwischen den Soldaten 

der Torwache und den Einwohnern Leipzigs.146 Seit 1702 waren die 

Einlassgelder an den Rat der Stadt Leipzig verpachtet. Dieser nutzte sie – wie 

bereits erwähnt –, um die damals hochmodernen Gaslaternen zu betreiben. 

Dennoch gab es in den Folgejahren Differenzen zwischen Rat der Stadt und 
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Gouverneur über die Höhe der Kompensationszahlungen an den Gouver-

neur.147 Im Jahre 1726 setzte Friedrich August I. schließlich eine Vermittlungs-

kommission ein, die die Konflikte zwischen Magistrat und Gouverneur 

schlichten sollte. Wesentliche Monita von Seiten des Militärs waren die Nutzung 

der Verteidigungsanlagen und vor allem die Kompensationszahlungen für das 

Torgeld. Nach einjähriger Arbeit entschied die Vermittlungskommission 

schließlich zugunsten des Rates, dessen verbriefte Rechte noch einmal 

bestätigt wurden. Dafür musste er allerdings eine hohe Summe an den 

Gouverneur zahlen, um diesen abzufinden.148 

In der Tendenz war das Verhältnis zwischen Gouverneur und städtischem Rat 

durch Interessengegensätze geprägt. Das Verhalten der Leipziger Ratsherren 

changierte gegenüber dem Gouverneur zwischen Kompromisssuche, Beste-

chung und Erpressung und war stets auf die Durchsetzung der städtischen 

Interessen ausgerichtet.149 

1.2 Die Universität Leipzig im 18. Jahrhundert 

Die Alma mater Lipsiensis gehörte im 18. Jahrhundert neben Halle (gegründet 

1694), Göttingen (1737) und Jena (1558) zu den größten vier deutschen 

Universitäten, gemessen an der Frequenz der Studierenden. 

Nachdem Leipzig in der älteren Literatur kaum als Stätte der Aufklärung, im 

Gegenteil vielmehr als Hort orthodoxen Luthertums wahrgenommen wurde, 

haben neuere Forschungen deren Bedeutung für die Aufklärung im deutsch-

sprachigen Raum herausgearbeitet.150 Anteil an der Verbreitung aufgeklärter 

Ideen und Ideale hatten nicht allein Universitätsgelehrte. Die Auseinander-

setzung mit diesen fand in nennenswertem Umfang auch außerhalb der 

Universitätsmauern statt. Dazu trugen die zahlreichen Bibliotheken, Gesell-

                                                 
147

 Ebd., S. 52–56. 

148
 Ebd., S. 57–61. 

149
 Ebd., S. 61. 

150
 Martens 1990; Döring 2002b; Döring 2006; Bronisch 2010. 



1 Stadt und Universität Leipzig im 18. Jahrhundert 

39 

schaften und nicht zuletzt Leipzigs zentralörtliche Funktion des Buch- und 

Verlagswesens bei.151 

Der Universität Leipzig wurde sowohl von nachfolgenden Historikern als auch 

schon von den Zeitgenossen am Ende des 18. Jahrhunderts der Vorwurf 

gemacht, dass sie nicht mehr auf der Höhe der Zeit sei, sowohl wissen-

schaftlich als auch strukturell. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Leistungen 

der Leipziger Professoren und Dozenten wurden in den letzten Jahren 

wiederholt Gegenbeweise erbracht. Die Universität Leipzig hatte nicht nur bei 

der Etablierung verschiedener neuer wissenschaftlicher Fächer eine Vorreiter-

rolle, sondern auch bei der Entwicklung bereits bestehender Disziplinen. 152 

Die Struktur der Leipziger Universität dagegen beruhte in der Tat im 

Wesentlichen auf dem Vorbild der mittelalterlichen Prager Universität, die das 

Nationenprinzip über die Fakultätsgliederung stellte. Im 18. Jahrhundert war die 

Alma mater Lipsiensis die einzige evangelische Hochschule, die noch auf 

dieses Strukturprinzip setzte.153 Wiederholte Versuche des Landesherrn und 

öffentliche Diskussionen über eine Strukturreform der Hochschule verliefen bis 

Anfang des 19. Jahrhunderts zumeist im Sande. Ein wesentlicher Grund dürfte 

in den eng mit den Strukturfragen verwobenen ökonomischen Interessen der 

Professoren zu suchen sein. Die neuere Forschung hat darauf hingewiesen, 

dass jede tiefgreifende Reform das interne Berechtigungssystem neu 

austarieren musste, um die Universitäten für Änderungen zu gewinnen.154 Eine 

Alternative gab es nur, indem den Universitäten die selbständige Vermö-

gensverwaltung schließlich entzogen wurde und die Hochschulen damit der 

Kontrolle der landesherrlichen Verwaltung unterworfen waren.155 
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1.2.1 Das Verhältnis der Universität zum Landesherrn 

Hochschulen erfüllten im und für den frühmodernen Territorialstaat grundle-

gende Aufgaben, die sich einerseits auf die Ausbildung der Staatlichkeit 

(Bürokratisierung, Professionalisierung) und andererseits auf deren Absi-

cherung (hoheitliche Aufgaben, Mitwirkung an der Rechtsprechung) bezogen. 

Aus dieser Funktion leiteten sich Prestige und Statusmerkmale für die fürst-

lichen Landesherrn ab.156 Die Universität Leipzig konnte durch ihre spezifischen 

Entstehungsumstände zwar nicht als genuin landesherrliche Gründung gelten, 

sie war jedoch von Beginn an durch die Beteiligung der Landesherren in den 

sächsischen Territorialstaat integriert, in deren Namen die Universitätsstatuten 

erlassen wurden.157 Gleichwohl führte die Universität Leipzig – anders als die 

zweite kursächsische Universität, die Leucorea in Wittenberg – eine relativ 

eigenständige Existenz aufgrund ihrer Verfassung, der ihr verliehenen 

Privilegien sowie der eigenständigen Verwaltung ihres Vermögens.158  

Den Tendenzen gesteigerter herrschaftlicher Durchdringung während der 

Epoche des so genannten Absolutismus vermochten sich die kursächsischen 

Hochschulen allerdings nicht zu entziehen. Eine Entwicklung zu reinen 

„Staatsanstalten“ ist zwar institutionell nicht nachvollziehbar, einer intensivierten 

landesherrlichen Aufsicht aber wurden die Hochschulen zweifellos unterzogen. 

Zwar gab es hinsichtlich der Fundation und Finanzierung der beiden 

kursächsischen Universitäten keine besondere zuständige Behörde oder 

Institution in der Landesverwaltung.159 Aber vor allem über die mit der Universi-

tätspolitik befassten Gremien (Oberkonsistorium, Geheimer Rat/Geheimes 

Konsilium und Geheimes Kabinett) versuchte der Kurfürst seinen Einfluss auf 

die beiden Universitäten auszuüben. Durch den Übertritt Friedrich Augusts I. 

zum Katholizismus wurde das Oberkonsistorium als evangelische Kirchenbe-

hörde in seiner Position gestärkt. Als Verwalterin des protestantischen Kirchen- 

und Schulwesens erfuhr es als Aufsichtsbehörde der Universitäten eine 
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Aufwertung. Daneben war aber auch das Geheime Konsilium als beratendes 

Gremium u.a. für die geistlichen und damit auch universitären Angelegenheiten 

zuständig.160 Da die Universitätspolitik, wie die Kirchenpolitik, als eines der 

vornehmsten Betätigungsfelder des frühmodernen Territorialstaates angesehen 

wurde, war der Geheime Rat als oberste landesherrliche Regierungsbehörde 

mit dieser befasst. Durch die Gründung des Geheimen Kabinetts zwischen 

1704 und 1706 trat eine weitere übergeordnete Instanz hinzu.161 

Seit der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert ist eine erneute Funktionszu-

schreibung der Universitäten beim Ausbau des frühmodernen Territorialstaats 

festzustellen.162 Im Zuge der Bürokratisierung der Herrschaftspraxis wurden 

vermehrt qualifizierte Juristen benötigt. Auch der Adel konnte sich nun nicht 

mehr auf seine Vorrangstellung aufgrund der Geburt zurückziehen, sondern 

musste sich ebenfalls für die herausgehobenen Verwaltungspositionen 

qualifizieren. Daneben wurden mit der Entfaltung des Medizinalwesens Ärzte 

benötigt, die sich ebenfalls nur durch ein Studium qualifizieren konnten. 

Dadurch lässt sich eine utilitaristische Umdeutung der Position der Hochschulen 

im Laufe des 17. Jahrhunderts beobachten. Mit der Übertragung immer weiterer 

staatlicher Aufgaben und Funktionen an die Universität, etwa der Verleihung 

des Notarienprivileg, Gutachterfunktionen und der Zensuraufsicht bei 

Publikationen sowie Prüfungsrechten versuchte der Landesherr, die beiden 

Hochschulen stärker in das absolutistische Staatswesen einzubinden.163 

Die Ausbildung des Theologen- und Juristennachwuchses für das 

Kurfürstentum war daher eine wichtige Aufgabe der Universität Leipzig. Beide 

Berufsgruppen zielten auf die Kernbereiche des frühmodernen Territorial-

staates, so dass deren Ausbildung im Land gehalten werden sollte. Ausdruck 

dafür ist der „Befehl, daß Landes-Kinder auf einer derer beyden innländischen 

Universitäten studiren sollen“ vom 11. Februar 1726. Es schrieb vor, dass 

                                                 
160

 ebd., S. 20. Siehe zur Verwaltungsstruktur auch Blaschke 2002, bes. S. 68–73. 

161
 Blettermann 1990, S. 20f. 

162
 Zu der ersten Funktionalisierung der Universitäten – für die Konfessionalisierung des 

frühmodernen Staates – siehe Kusche 2010. 

163
 Prahl 1978, S. 136; Blettermann 1990, S. 18. 



1 Stadt und Universität Leipzig im 18. Jahrhundert 

42 

sächsische Jura- und Theologiestudenten, die in den Fürsten- bzw. Kirchen-

dienst treten wollten, mindestens zwei Jahre an einer der Landesuniversitäten 

Leipzig oder Wittenberg studiert haben mussten.164 Diese Vorschrift bekräftigte 

die ohnehin vorhandene personelle Verflechtung der Universität mit der 

Landeskirche, aber auch dem Hof und den Dresdner Regierungsbehörden.165 

Daneben führte dieser Zwang zum Landesstudium dazu, dass die Frequenz der 

sächsischen Universitäten gestützt wurde, was sich auch auf die Reputation der 

Hochschulen günstig auswirkte.166 

Der Bedarf der Landesherrschaft an juristisch geschultem Personal als auch 

der Tätigkeit von Juraprofessoren für die Oberhofgerichte und Spruchkör-

perschaften sowie die Gutachterinstitutionen als auch beispielsweise die 

Tätigkeit ausgebildeter Juristen im städtischen Rat trugen zum großen Einfluss 

der Fakultät bei, ebenso wie das dadurch erworbene Prestige und die 

Bedeutung der Fakultät für die landesherrliche wie städtische Rechtsprechung. 

Zugleich ist den Juristischen Fakultäten der protestantischen Territorien eine 

relative Eigenständigkeit attestiert worden, auch wenn es personelle 

Verbindungen zur Landesherrschaft gab aufgrund der richterlichen Tätigkeit 

zahlreicher Professoren auf verschiedenen Ebenen.167 Im Gegensatz dazu 

bestand stets eine enge Abhängigkeit der Theologischen Fakultät von der 

sächsischen Landeskirche. Zum einen waren Theologieprofessoren mit 

städtischen Pfarreien verbunden oder Universitätstheologen waren Mitglieder 
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der Konsistorien.168 Zum anderen kam der Theologischen Fakultät das 

Zensurrecht für sämtliche Neuerscheinungen von Büchern und Schriften zu.169 

In allen wesentlichen Behörden und Räten saßen Absolventen von der 

Universität Leipzig, die sowohl die Innenansicht als auch die Probleme der 

Hochschule kannten. Viele der Alumni blieben ihren Professoren und ihrer 

Hochschule auch nach Studienabschluss verbunden. Die Universitäten hatten 

in der res publica litteraria aber auch einen großen Stellenwert für die geistige 

Selbstvergewisserung und den wissenschaftlichen Austausch. Daher waren sie 

von wesentlicher Bedeutung für ihre Träger, die Landesherren. Insofern waren 

die Landesherren Neuerungen gegenüber aufgeschlossen, die die Attraktivität 

ihrer Universitäten stärken konnten – seien die Vorschläge nun aus den 

Hochschulen selbst heraus oder aber an diese von außen herangetragen 

worden.170 Mangelnde Unterstützung durch den Territorialherren hatte im 

Umkehrschluss jedoch auch das Scheitern von Reformen und Neuerungen zur 

Folge. Ohne sie halfen auch Eigeninitiative von Professoren und die Unter-

stützung von Räten nicht.171 Für die Förderung der Universität waren jedoch 

nicht nur die kursächsischen Aufsichtsgremien wichtig, sondern mindestens 

ebenso einflußreiche Minister oder Ratgeber aus der unmittelbaren Nähe des 

Kurfürsten. Allerdings bemühten sich die Räte und Höflinge vor allem um die 

Protegierung einzelner Gelehrter.172 

Die Universität Leipzig war aber nicht nur Objekt der Verwaltungstätigkeit, 

sondern hatte aufgrund seiner Mitgliedschaft im sächsischen Landtag auch die 

Möglichkeit, die sächsische Universitätspolitik mitzugestalten.173 Diese Position 
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ermöglichte es der Hochschule, ihre Angelegenheiten direkt vor den Landtag zu 

bringen und so auf ihre kritische Situation aufmerksam zu machen. 

Die Finanzierung der Leipziger Universität im 18. Jahrhundert ist bisher kaum 

erforscht. Daher können im Folgenden nur einige Eckpunkte angeführt werden. 

Der Etat der Hochschule speiste sich aus verschiedenen Quellen: Zum einen 

verfügte die Universität über eigenes Vermögen, aus dem sie auch Einkünfte 

bezog. Neben den Erträgen aus acht Universitätsdörfern waren das zu einem 

geringeren Teil auch Mieteinnahmen aus verpachteten Universitätsgebäuden. 

Diese eigenen Einnahmen eröffneten der Universität zumindest einige 

Spielräume, um Finanzierungslücken zu schließen.174 

Die reguläre Aufsicht durch das Oberkonsistorium wurde durch Visitationen 

ergänzt, die ihre Vorläufer im kirchlichen Bereich hatten. Seit 1576 mussten 

sich die Leipziger und Wittenberger Hochschulen regelmäßig diesen 

Überprüfungen unterziehen. Ein Resultat dieser Visitationen war auch die so 

genannte Universitätsordnung, im Rahmen der Kirchenordnung von 1580, ein 

normierendes Schlüsseldokument für die kursächsischen Hochschulen in der 

Frühen Neuzeit. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts fanden Visitationen relativ 

häufig, wenn auch nicht regelmäßig, statt. Die beiden Hochschulen wurden 

entweder getrennt oder gemeinsam visitiert. Die Mitglieder der eingesetzten 

Visitationskommissionen erhielten landesherrliche Instruktionen mit einem 

Fragenkatalog, der abzuarbeiten war. Diese Visitationen der Hochschulen 

waren aber nicht nur ein Instrument der staatlichen Kontrolle, sondern konnten 

auch den Universitäten selbst nutzen. Die Universitäten forderten mitunter 

sogar Visitationen ein, um die Möglichkeit zu erhalten, auf ihre schlechte 

finanzielle Lage aufmerksam zu machen.175  

Eine weitere Einflussmöglichkeit für den Landesherrn war die Besetzung der 

Lehrstühle.176 Die Hochschule schickte zwar ihre Kandidatenvorschläge für 

vakante Positionen nach Dresden, allerdings war der Landesherr nicht an diese 
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Vorschläge gebunden. Er konnte auch den Drittplatzierten oder eine ganz 

andere Person ernennen. 

1.2.2 Die Struktur der Universität 

Die Universität Leipzig hatte bei ihrer Gründung das Gliederungsprinzip nach 

Nationen von der Prager Universität übernommen, das wiederum auf das 

Modell der Universität Bologna zurückging. Somit entwickelte sich die 

Verfassung nicht organisch weiter mit dem Wachsen der Institution, sondern 

wurde bereits bei ihrer Gründung für die nächsten mehr als 400 Jahre 

festgelegt. Ausgehend von den Erfahrungen in Prag wurde die Verfassung 

gegen mögliche Änderungen geschützt.177 Die Nationen waren ein traditionelles 

mittelalterliches Gliederungsprinzip, das auf die genossenschaftliche Organi-

sation der mittelalterlichen Universitäten verweist. 

Im Gegensatz zur heutigen maßgebenden Strukturierung der Universität nach 

Fakultäten, waren in Leipzig bis zur Universitätsreform 1830 daher die Nationen 

die allein maßgeblichen Einheiten der akademischen Selbstverwaltung. Die 

Fakultäten ergänzten als wissenschaftliches Gliederungsprinzip die 

Organisationsstruktur der Hochschule.178 Die Philosophische Fakultät, die sich 

aus der Artistenfakultät heraus entwickelte, bildete in der Rangfolge der 

Fakultäten die niedrigste, da sie auf den Besuch der höheren Fakultäten 

vorbereiten sollte. Aufsteigend in ihrem Rang folgten die Medizinische, die 

Juristen- und schließlich die Theologische Fakultät. An der Spitze einer jeden 

Fakultät stand der Dekan. Während der Dekan der Theologischen Fakultät für 

ein Jahr in das Amt gewählt wurde, amtierten die Dekane der Mediziner und 

Juristen auf Lebenszeit. Lediglich der Dekan der Philosophischen Fakultät 

wurde von allen vier Nationen gewählt. Aufgrund dieser breiten 

Legitimationsbasis hatte er eine Vorrangstellung an der Universität inne und 

war der zweitwichtigste Mann neben dem Rektor.179 
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Für jede Vergabe von Ämtern und Funktionen wurde auf das Nationenprinzip 

zurückgegriffen, etwa bei der halbjährlichen Rektorwahl.180 Die Studenten 

wurden bei ihrer Immatrikulation aufgrund ihres Geburtsortes einer Nation 

zugeordnet. Durch landesherrliche Reskripte war es möglich, dass Magister 

und Professoren die Nation in Ausnahmefällen wechseln konnten.181 Dies war 

vor allem dann begehrt, wenn eine Nation nur wenige Mitglieder hatte und es 

dadurch leichter war, an begehrte Ämter und Pfründe zu kommen. An der 

universitären Selbstverwaltung konnten nur Universitätsmitglieder teilnehmen, 

die den akademischen Grad des Magisters erworben hatten. 

Die höchste Funktion, die die Universität zu vergeben hatte, war das Amt des 

Rektors.182 Der Rektor hatte sein Amt jeweils für ein halbes Jahr inne. Die 

Amtszeit des Rektors dauerte vom 23. April bis 16. Oktober bzw. 16. Oktober 

bis 23. April des folgenden Jahres. Wählbar waren nur ordentliche Professoren, 

die der Nation angehören mussten, die den nächsten Rektor zu stellen hatte. 

Eine mehrmalige Amtszeit als Rektor war keine Seltenheit, besonders wenn 

eine Nation an der Reihe war, die nur aus wenigen Mitgliedern bestand. Mit der 

aus heutiger Sicht recht kurzen Amtsdauer des Rektors war der häufige 

Wechsel des Amtsträgers verbunden, was vor allem bei länger dauernden 

Verfahren und Verhandlungen, etwa mit landesherrlichen Behörden und der 

Stadt, immer wieder Stockungen hervorrief. 

Neben dem Rektor gab es weitere universitäre Gremien, die mit der 

Organisation des Universitäts- und Studienlebens oder der Aufsicht über die 

studentische Disziplin befasst waren und daher kurz vorgestellt werden:183 
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Concilium nationale perpetuum 

Der Rektor führte den Vorsitz dieses Gremiums, in dem neben ihm drei 

Assessoren aus den anderen drei Nationen und seit 1764 noch der vorherige 

Rektor als vierter Nationenvertreter Sitz und Stimme hatten. Die Aufgaben des 

Conciliums umfassten vor allem die Zivil- und Kriminalgerichtsbarkeit über alle 

eingeschriebenen Studenten sowie die Universitätsangehörigen. Alle 

landesherrlichen Reskripte, soweit sie nicht Angelegenheit der Lehre sowie 

Personalangelegenheiten der Lehrenden betrafen, wurden in diesem Gremium 

behandelt. Vor allem mündlich angebrachte Klagen sollten hier entschieden, 

Verhöre und Untersuchungen angestellt sowie Verstöße sanktioniert werden. 

Da dem Rektor und seinen Assessoren im Concilium nationale perpetuum auch 

die Aufsicht über die „Erbarkeit und guten Sitten der Studiosorum“184 oblag, 

sollten Vergehen der Studenten möglichst schnell und summarisch abgeurteilt 

und die Strafen vollzogen werden. Falls Geldstrafen verhängt wurden, stand 

den Mitgliedern des Gremiums ein bestimmter Teil der Strafgelder zu. Dass 

diese Vorschrift die Vorliebe zur Verhängung von Geldstrafen beförderte, lässt 

sich leicht erahnen.185 

 

Concilium Professorium 

Dieses Concilium bestand aus 23 Professoren, darunter dem Rektor. Insgesamt 

waren die Theologische Fakultät mit vier Mitgliedern, die Juristenfakultät mit 

fünf, die Medizinische mit vier und die Philosophische Fakultät durch neun 

Professoren vertreten. Seinen Mitgliedern oblag die Meinungsbildung bei 

eingegangenen landesherrlichen Befehlen sowie das Berichtswesen an den 

Kirchenrat (also das Oberkonsistorium). Zwei der Mitglieder wurden jeweils für 

ein Halbjahr mit der Aufsicht über die gerichtlichen Depositengelder sowie der 

Prüfung des Fiscus Rectoris und des Fiscus Bibliothecae betraut. Ebenso 

erhielt einer der Professoren die Aufsicht der Almosenkasse, die sich aus dem 

Inhalt der Büchsen in der Paulinerkirche speiste. Ein dafür angestellter 
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Registrator verteilte das Geld an die eingetragenen Universitätsarmen. Als 

weitere Aufgabe oblag diesem Concilium die Auswahl des Universitätsaktuars 

und des Registrators. Verpflichtet wurden diese Amtsträger durch das 

Concilium nationale perpetuum. 

Alle Angelegenheiten, die Lehre, Vorlesungen, erteilte Professuren, Pensionen, 

Stipendien, Demissionen, die Bibliothek, Zensurangelegenheiten und -

beschwerden, das Archiv, Kalenderwesen und den internen Status der 

Academici betrafen, mussten diesem Concilium zur Kenntnis gegeben werden, 

soweit sie in der Zuständigkeit des Concilium perpetuum lagen. 

 

Concilium Decemvirale 

Neben dem Rektor bestand dieses Gremium aus den zwei obersten Profes-

soren der Theologie, dem Professor Decretalia und dem Professor Codicis, 

dem Professor für Therapie und dem für Pathologie sowie den beiden ältesten 

Professoren der Philosophie und dem Dekan der Philosophischen Fakultät. Es 

hatte die Aufsicht über das Paulinum. Die Verwaltung des Paulinums unterlag 

aber dem „Praepositus Templi et Collegii Paulini“, einem vom Collegium 

Decemvirale und dem Gremium der Professoren bestellten Verwalter, der einen 

Vizekurator für die täglich anfallenden Aufgaben zur Seite gestellt bekam. Als 

Entschädigung für diese Arbeit wurde unter den Decemviri die Mietzahlungen 

und anderen Einnahmen aus dem Paulinum verteilt. Dem Concilium 

Decemvirale unterstand auch die Verwaltung der Paulinerkirche. Als weitere 

mildtätige Einrichtungen unterstanden der Aufsicht dieses Conciliums: das 

Konviktorium, die Almosenkasse, die Verwendung der Kollekte und weitere 

Stiftungsgelder. 

 

Collegium Decanale 

Diesem Gremium gehörte der Rektor ebenfalls als obligatorisches Mitglied an. 

Weitere Mitglieder waren die Dekane der vier Fakultäten. Zu den Aufgaben des 
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Collegiums gehörte die Aufsicht über die acht Universitätsdörfer,186 wobei einer 

der Kollegiaten als Praefectus Villarum mit der Eintreibung der Geld- und 

Getreidezinsen, der Holzabgabe und der Gerichtsverwaltung der Dörfer betraut 

war. Mit Hilfe eines Vizekurators war auch einer der Dekane für die Verwaltung 

des Fürstenhauses zuständig. 

Die Kollegiumssitzungen fanden für gewöhnlich nach den Treffen des Concilium 

Professorum und Concilium Decemvirale statt. 

Für die Studierenden hatte das Concilium Professorum die größte Wichtigkeit. 

Dieses befasste sich nicht nur mit allen Angelegenheiten, die den 

Vorlesungsbetrieb betrafen, sondern hatte auch über die Delinquenten 

jugendlichen Schabernacks oder ernsterer Vergehen zu urteilen. Schließlich 

besaß die Universität Leipzig die Gerichtsbarkeit über ihre Mitglieder und 

Angehörigen. 

1.2.3 Die Universität als Rechtsraum und die akademische Gerichts-

barkeit 

Die Freiheit, von der Rechtsprechung durch die lokale Obrigkeit ausgenommen 

zu sein, hatten bereits die mittelalterlichen Universitäten errungen.187 Dahinter 

stand die Idee, dass die Lehrenden und Studierenden überwiegend aus 

fremden Territorien stammten und auch nur für eine bestimmte Zeit der 

universitären Gemeinschaft angehörten. Um die Rechte der Magister und 

Scholaren wahrnehmen und Vergehen ahnden zu können, erhielten die 

Universitäten die Möglichkeit, die Gerichtsbarkeit über ihre Mitglieder 

auszuüben.188 Im Laufe der Zeit wurden die Bestimmungen der Authentica 

Habita ausgeweitet, so dass auch die Angehörigen der Universitätsmitglieder 
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sowie Personen aus dem Bereich der gelehrten Berufe dem universitären 

Rechtskreis unterstellt waren. Wesentliches Kriterium für die Unterstellung unter 

die akademische Gerichtsbarkeit blieb die Eintragung in die Matrikel.189 

Die Universität hatte daneben auch eine Erziehungsaufgabe, die sie anstatt der 

fernen Eltern der Studenten übernahm.190 Und so oszillierte auch die akade-

mische Gerichtsbarkeit zwischen ihrer disziplinarischen Aufgabe und der 

Strafrechtspflege.191 Da die Magister und Professoren noch aus ihrer eigenen 

Studienzeit wussten, wie sehr die Studenten ihre erstmalige Freiheit fern der 

elterlichen Aufsicht auskosteten, waren sie zum Teil milder gestimmt, als dies 

etwa das städtische Gericht gewesen wäre. Zudem gab es Sorgen, dass bei 

allzu harter Bestrafung der Delinquenten der Ruf und damit die Frequenz der 

Hochschule leiden würden. Die Landesbehörden, die durch zahlreiche diszi-

plinarische Zwischenfälle und Beschwerden dem Universitätsgericht nicht die 

geforderte Strenge zutrauten, griffen daher immer wieder in die universitäre 

Gerichtsbarkeit ein. In ihren Augen war die wichtigste Aufgabe der Universität, 

die künftigen Staatsdiener gut auszubilden und zu erziehen. Durch die strengen 

Verhaltensvorschriften sollten die Studenten den Erfordernissen des späteren 

Berufs angepasst werden. Die akademische Freiheit der Studenten hatte in 

diesem Konzept keinen Platz, vielmehr lief sie diesem entgegen.192 

Die Zugehörigkeit zur universitären Gerichtsbarkeit, dem Forum academicum, 

beruhte entweder auf der persönlichen Beziehung zur Universität oder auf der 

Immunität des Universitätsbesitzes.193 Die einst als korporative Gerichtsbarkeit 

in der Authentica Habita festgelegte Jurisdiktion ist von der universitäts-

geschichtlichen Forschung in ihrer Entwicklung auch als Ausbildung einer staat-
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lichen Sondergerichtsbarkeit interpretiert worden.194 Das akademische Gericht 

konnte demnach im 18. Jahrhundert allenfalls noch kleinere Konflikte eigen-

ständig entscheiden. Für alle anderen Fälle war der Landesherr zuständig. Im 

Falle der peinlichen Gerichtsbarkeit führte diese Aufgabenteilung dazu, dass die 

Universität zwar den Fall verhandeln und gemäß seiner Privilegien ein Urteil 

fällen durfte, dies aber dem Landesherrn zur Genehmigung vorzulegen war.195 

Der Rechtshistoriker Friedrich Stein sah die universitäre Sondergerichtsbarkeit 

sehr kritisch: 

„Von dem Obersatze des staatlichen Monopoles der Gerichtsbarkeit aus 

musste man deshalb folgerichtig zu der Erkenntnis gelangen, die 

Universitätsgerichte seien besondere Gerichte des Staates, geschaffen, um 

den eigenthümlichen Bedürfnissen zu genügen, welche sich daraus 

ergaben, dass man die Studenten um ihrer Minderjährigkeit und 

Unerfahrenheit willen den ordentlichen Gerichten nicht unterwerfen zu 

können glaubte. 

Damit war der geschichtliche Werdegang auf den Kopf gestellt.“196 

Der Landesherr erließ wiederholt Mandate, die das Verhalten der Studenten zu 

reglementieren suchten. Die Ausführung dieser Mandate oblag den univer-

sitären Institutionen. Es gab aber immer wieder Fälle, bei denen der Landesherr 

in die Disziplinargerichtsbarkeit der Hochschulen eingriff, um so deren 

vermeintlich ungenügende Strenge und Aufsicht gegenüber den Studenten zu 

korrigieren.197 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts flammte der Streit über die in den Augen 

vieler Zeitgenossen veraltete Struktur der Universität Leipzig neu auf. In den 

Blickwinkel geriet dabei nicht nur die innere Gliederung nach Nationen, sondern 

auch die Sondergerichtsbarkeit der Universitäten. 
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Als ein glühender Verfechter der akademischen Rechtsprechung erwies sich 

der Leipziger Philosophieprofessor Karl Adolph Caesar (1744–1811). In mehre-

ren Publikationen führte er immer wieder Argumente in die Debatte ein, warum 

den Universitäten die Jurisdiktion erhalten bleiben müsse. Er führte dafür 

erstaunlicherweise auch Mentalitätsfragen an. So sei es in seinen Augen 

universitätsfremden Personen nicht möglich, sich in die Denkweise der Mitglie-

der des Rechtskreises einzufühlen und dann angemessene Strafen zu 

verhängen, da sie das studentische Leben nicht kennen würden. Zudem 

benötige man speziell auf die Studenten zugeschnittene Gesetze und Richter, 

da deren zukünftige Aufgabe sich von der anderer Stände grundlegend 

unterscheide.198 Daneben beschwor er die vorbildliche Rechtsprechung an der 

Leipziger Akademie. Er ging in seiner Argumentation sogar so weit, die eigene 

Gerichtsbarkeit zu einem wesentlichen Merkmal der Universität zu erklären. Nur 

so könne sie ihr Wohlergehen und ihre Vertrauenswürdigkeit sichern. 199 In 

seiner Argumentation ging Caesar allerdings nicht sehr differenziert vor und 

schönte die Disziplin-Situation an der Universität Leipzig.200  

1.2.4 Die räumliche Verteilung 

Im 18. Jahrhundert war die Universität im Wesentlichen auf zwei Standorte 

innerhalb der Stadtmauern verteilt, die sie seit mehreren Jahrhunderten 

innehatte. Der wohl wichtigste Gebäudekomplex war das Gelände des 

ehemaligen Paulinerklosters, das die Universität im Jahre 1543 im Zuge der 

Säkularisierung von Kircheneigentum als Besitz erhalten hatte. In seiner Nähe 

befanden sich das Große und Kleine Kolleg sowie das Rote Kolleg, zwischen 

der Ritterstraße und heutigen Goethestraße gelegen. Die Juristenfakultät hatte 

ihren Sitz im Collegium Juridicum und im Petrinum zwischen Petersstraße und 
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Schlossgasse. Die Konzentration auf diese zwei Standorte lag darin begründet, 

dass die Markgrafen zur Gründungszeit der Universität vor allem entlang der 

Ritterstraße im Nordosten der Stadt sowie im Südwesten um das 

landesherrliche Schloss herum Grundbesitz besessen hatten, den sie der 

Universität zur Nutzung überlassen konnten.201 

Zu den bereits 1409 an die Universität übertragenen und noch im 18. 

Jahrhundert im Universitätsbetrieb befindlichen Grundstücken gehörte das 

Große Kolleg an der Ritterstraße.202 Da die Universität nur über wenige 

finanzielle Mittel für Erhaltung und Umbau ihrer Gebäude verfügte, behielt das 

1544 an die Universität übertragene Paulinum noch bis ins 19. Jahrhundert 

seine mittelalterliche Struktur. Gegen Ende des 18. Jahrhundert befand sich 

das Vorderpaulinum in einem so desolaten Zustand, dass 1797 ein 

grundlegender Umbau nötig war. Weitere Reparaturen und Umbauten folgten 

bis 1805. Hinter dem Vorderpaulinum lag ein Seitengebäude, „Portensis“ 

genannt, das in seinen drei Etagen Hörsäle und Wohnungen für Professoren 

und andere Universitätsbeamte umfasste. Das Mittelpaulinum schließlich 

beherbergte im Erdgeschoss das Konviktorium,203 das als Speiseanstalt für 

arme Studenten diente. Die Universitätsbibliothek war in einem großen Saal in 

der oberen Etage untergebracht. In Nebenräumen befanden sich ein 

Münzkabinett und zeitweilig eine zoologische Sammlung. Einer der Seitenflügel 

beherbergte einen Hörsaal der Mediziner, seit 1704 das Theatrum anatomicum, 

in dem auch öffentliche Sektionen stattfanden, sowie seit 1786 einen Raum für 

Präparierübungen. Zwischen Mittelpaulinum und südlichem Zwingerhaus 

befand sich ein viergeschossiges Quergebäude, Senatsgebäude genannt. Es 

diente als Sitz des Universitätsgerichts und umfasste auch das Physikalische 

Kabinett (seit 1784/85), einen Hörsaal und Studentenwohnungen. 204 

Da die Kollegien als eigenständige Organisationseinheiten bestanden, mussten 

sie notwendige Sanierungen und Neubauten aus eigenen Mitteln finanzieren. 
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Dies führte dazu, dass kaum Instandsetzungen oder gar Neubauten erfolgten 

und die meisten Kollegiengebäude bis zur Universitätsreform 1830 in ihrer 

spätmittelalterlichen Bausubstanz bestehen blieben.205 Die Kollegien dienten im 

18. Jahrhundert kaum noch akademischen Zwecken. Da sich die Kollegien 

selbst finanzieren mussten, vermieteten sie die meisten Räume, um so 

Einnahmen zu generieren.206 

Im Gebäudekomplex des Paulinums befand sich seit 1650 der Botanische 

Garten der Universität, nachdem dieser bereits nach 1576 als wohl einer der 

ältesten botanischen Gärten Europas an anderer Stelle im Paulinum 

eingerichtet worden war. Der Garten war sowohl Studenten als auch Leipziger 

Einwohnern zugänglich. Neben dem Heilkräutergarten gab es hier auch ein 

Gewächshaus, in dem ein Raum auch als Hörsaal genutzt wurde. Da das 

bisherige Gewächshaus zu Beginn des 18. Jahrhunderts sehr baufällig war und 

die Universität nicht über Mittel für einen Neubau verfügte, finanzierte der 

Professor für Botanik, Anton Wilhelm Plaz, 1734 schließlich aus eigener Tasche 

ein neues Gewächshaus.207 Auch dieses neue Gebäude verfügte über einen 

Raum, der in der warmen Jahreszeit für Vorlesungen genutzt wurde.208 

Das einzige Gebäude, das im 18. Jahrhundert größere bauliche Veränderungen 

erfuhr, war das Rote Kolleg in der Ritterstraße. Hier wurden in einem Saal im 

Erdgeschoss die Magisterschmäuse abgehalten, später dann auch die 

öffentlichen Bücherauktionen, u.a. aus dem Nachlass verstorbener Universi-

tätsangehöriger. In den Jahren 1797/98 wurde das Rote Kolleg schließlich 

umgebaut und um zwei Etagen aufgestockt. Die Universität selbst nutzte aber 

nur wenige Räume im Haus, überwiegend wurden auch diese vermietet.209 

Eine besonders wichtige Einrichtung im Leben der Studenten war das 

Schwarze Brett. Es befand sich im Eingangsbereich des Großen Kollegs am 

Nikolaikirchhof. An dieses „Schwarze Bret“, so die zeitgenössische Schreibung, 
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wurden Vorlesungsankündigungen, Anzeigen und Verordnungen angeschla-

gen. Es diente den Studenten wiederholt als zentraler Treffpunkt, wenn es um 

grundsätzliche Konflikte ging, die in der versammelten Studentenschaft 

diskutiert werden sollten.210 

Ebenfalls am Nikolaikirchhof in der Ritterstraße stand das Preußische Haus, in 

dem sich im Erdgeschoss der Hörsaal der Philosophischen Fakultät befand, in 

dem die Magisterwürde verliehen wurde, Disputationen und andere 

akademische Feierlichkeiten stattfanden. Diesem gegenüber wurde 1776 die 

Nationenstube eingerichtet, die die vier Universitätsnationen bei akademischen 

Feierlichkeiten als Versammlungsraum nutzten. In der darüber liegenden Etage 

befand sich das Auditorium medicum. Ebenfalls im 1. Stock lag das sogenannte 

„Conclave“. In diesem Raum fand halbjährlich die Wahl des neuen Rektors 

statt.211 

Der Sitz der Juristenfakultät, das Collegium Juridicum oder Neue Petrinum, lag 

an der namensgebenden Straße. Während des Siebenjährigen Krieges 

besetzte die preußische Armee das Gebäude und nutzte es als Lazarett. Dies 

machte eine umfangreiche Renovierung des Hauses nötig.212 Im Jahre 1770 

erwarb die Fakultät schließlich ein Grundstück auf dem Schlossplatz, auf dem 

ein Neubau aus Mitteln der Fakultät und Spenden der Juraprofessoren errichtet 

und 1773 eingeweiht wurde. Das darin befindliche Auditorium diente zunächst 

für Promotionen, später auch für die Antrittsvorlesungen von Professoren 

anderer Fakultäten.213 

Weitere universitäre Einrichtungen waren aufgrund des Platzmangels über die 

Stadt verteilt, etwa seit 1790 die Sternwarte auf der landesherrlichen Pleißen-

burg (seit 1794 Teil der Universität).214 Der Hörsaal des Physiologieprofessors 

Ernst Platner befand sich von 1780 bis 1782 im alten Gewandhaus am 
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Gewandgässchen im Zeughausflügel.215 Auf dem Theaterplatz befand sich seit 

1717 der Universitätsreitstall.216 

Die schlechte bauliche Situation der Auditorien wurde bei einer Befragung der 

Professoren durch die landesherrlichen Behörden als ein Grund für die 

nachlassende Anziehungskraft der Hochschule angegeben. Diese Erkenntnis 

führte jedoch nicht zu einer Verbesserung der Lage. Daher unternahmen 

mitunter einzelne Professoren die Renovierung bzw. Instandhaltung von 

universitären Gebäuden auf eigene Kosten, etwa der Geschichtsprofessor 

Burkhard Mencke 1715 im Falle des Auditorium philosophicum und der bereits 

erwähnte Botanikprofessor Anton Wilhelm Plaz 1734 beim neuen 

Gewächshaus.217 

1.2.5 Die Frequenz 

Die Alma mater Lipsiensis gehörte im 18. Jahrhundert – gemessen an den 

Studentenzahlen –, wie schon erwähnt, zu den vier größten Universitäten im 

deutschsprachigen Teil des Alten Reiches. Trotz der relativ späten Gründung 

Halles rückte diese Universität schnell an die Spitze der protestantischen 

Hochschulen vor. Leipzig konnte sich auf dem 2. Platz behaupten. 

Über die tatsächliche wirkliche Frequenz der Universität Leipzig – also die 

Zugänge und Abgänge unter den Studenten – lassen sich nur eingeschränkt 

exakte Aussagen treffen, da erst seit dem Jahre 1773 ein Verzeichnis über die 

Exmatrikulationen geführt wurde und eine Auswertung dieser Daten fehlt.218 

Betrachtet man die Immatrikulationszahlen in einer längerfristigen Perspektive 

seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, fällt zuerst das fast kontinuierliche Absinken 

der Einschreibungen seit dem Ende des 17. Jahrhunderts auf. Im Jahrfünft von 

1686 bis 1691 wurde zum zweiten und letzten Mal der Wert von fast 700 

Einschreibungen pro Jahr erreicht. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 
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Sommersemester 1700 bis zum Wintersemester 1800/1801 etwas mehr als 

37 000 Studenten immatrikuliert. 

Während sich frühere Universitätsneugründungen kaum auf die Einschrei-

bungen in Leipzig ausgewirkt hatten, zeigt sich schon unmittelbar nach der 

Aufwertung der höheren Schule in Halle zu einer Universität eine Minderung der 

Immatrikulationen in Leipzig.219 

Betrachtet man das 18. Jahrhundert in seinem Verlauf, so fallen einige 

Höhepunkte bei den Einschreibungen ins Auge: Seit dem Jahrhundertbeginn 

sanken die Einschreibungen. Der Jahreswert von 570 Immatrikulationen wurde 

nie wieder erreicht. Die ältere Forschung führte dies auf die Konkurrenz durch 

die neu gegründete Universität Halle zurück.220 In den 1720er Jahren kletterte 

die Zahl der Immatrikulationen sechs Mal über 400. Der zweithöchste Wert des 

Jahrhunderts – mit 503 Immatrikulationen – lag im Jahr 1727.221 Hier kann 

angenommen werden, dass das im Februar 1726 erlassene Edikt Wirkung 

entfaltete, nach dem alle sächsischen Studenten, die in den sächsischen 

Landesdienst eintreten wollten, mindestens zwei Jahre an einer der beiden 

sächsischen Landesuniversitäten studiert haben mussten. 

Nach 1746 konnte die Universität in den Jahren nach dem Siebenjährigen Krieg 

mehrmals über 400 Immatrikulationen erreichen. Das Jahr 1764 bildete mit 495 

Einschreibungen den dritten Höhepunkt im Zeitraum. Letztmalig 1787 kletterten 

die Einschreibungen noch einmal über die Marke von 400. Danach sank die 

jährliche Zahl der Immatrikulationen – bei einigen Ausschlägen – in den mittle-

ren 200er Bereich und erreichte damit die niedrigsten Werte im Aufklärungs-

jahrhundert. Bereits in den 1720er bis 1740er Jahren konnte Leipzig als zu den 

Zentren der deutschen Aufklärung gehörig angesehen werden. Johann 

Christoph Gottsched und der Kreis um ihn schaffte es mit seinen vielfältigen 

Aktivitäten, Leipzig und die Universität zu einem Leuchtturm dieser Bewegung 
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Abbildung 2: Im-

matrikulationen an 
der Universität 

Leipzig im Zeit-
raum 1700–1800 

(Zahlen entnommen 

aus Schubert 2013, 
S. 247). 
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zu machen. Dies zog zahlreiche Studenten aus dem Ausland an.222 Generell 

kann gesagt werden, dass personelle Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur 

Frequenz einer Universität leisteten. Sowohl familiäre Traditionen für eine 

Universität als auch von Landsleuten gestiftete Stipendien für Studenten aus 

ihrem Heimatgebiet begünstigten entsprechende Präferenzen.223 Aber offenbar 

auch Dozenten aus einer bestimmten Region konnten dazu beitragen, dass 

Studenten aus jener Gegend zum Studium eine bestimmte Hochschule 

wählten, um bei einem Landsmann zu studieren.224 Hinzu kamen 

landsmannschaftliche Netzwerke und Kommunikationsstrukturen, wie etwa 

Tischgenossenschaften und landsmannschaftliche Organisationen unter den 

Studenten, die ebenfalls eine Entscheidung für eine bestimmte Universität 

befördern konnten. Ein weiterer Anziehungspunkt für angehende Studenten 

dürfte das gelehrte Renommee gewesen sein, das etwa auf der Bedeutung als 

Ordinationsuniversität für angehende Pfarrer oder auf der juristischen 

Spruchtätigkeit der Universität für bestimmte Territorien beruhte. Die Universität 

Leipzig hatte diese Funktion für zu ordinierende lutherische Pfarrer aus 

Sachsen und den benachbarten Gebieten sowie für Theologiestudenten aus 

Ostmitteleuropa.225 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts befanden sich viele Universitäten in 

einer offensichtlichen Krise. Es gab Kritik an einer vermeintlichen 

„Akademikerschwemme“, und die sogenannte „Überfüllungsdiskussion“, also 

dass es deutlich mehr Stellung suchende Akademiker als Positionen für sie 

gab. Auch wurde immer wieder eine vermeintliche Studiersucht der männlichen 

Jugend diagnostiziert. Diese Stimmung schlug sich auch in deutschlandweit 

sinkenden Immatrikulationszahlen nieder.226 
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An der Universität Leipzig kam es 1764/1765 noch einmal zu einem 

Zwischenhoch, als die Immatrikulationszahlen die 400er-Marke überschritten. 

Für diese Zeit nach dem dritten und letzten Schlesischen Krieg kann 

angenommen werden, dass sich durch die Kriegsjahre in Sachsen ein Stau von 

studierwilligen jungen Männern gebildeten hatte, die entweder Kriegsdienste 

leisten mussten oder aus Angst davor, bei einer Reise nach Leipzig für 

Kriegsdienste zwangsverpflichtet zu werden, ihren Studierwunsch aufge-

schoben hatten. Insgesamt konnte die Mobilität unter angehenden Studenten 

bzw. Studenten, die für eine Fortsetzung ihrer Studien nach Leipzig wechseln 

wollten, sich erst nach dem Ende des Krieges wieder entfalten.227 

Über die soziale Zusammensetzung der Studentenschaft fehlen uns 

Informationen. Seit 1711 wurden in der Matrikel nicht mehr die gezahlten 

Immatrikulationsgebühren aufgeführt,228 die Aufschluss über die finanzielle 

Situation des Immatrikulanden geben könnte. Und der Beruf des Vaters wurde 

erst im Laufe des 19. Jahrhunderts in der Matrikel vermerkt wurde. Der 

Zeitgenosse Detlev Prasch teilte in seiner satirischen Beschreibung der 

Universität die Leipziger Studenten in drei Klassen ein: 1) adlige und reiche 

bürgerliche Studenten; 2) die mittelmäßig bemittelten Studenten, die den 

adligen und reichen Studenten nacheifern sowie 3) ärmste Studenten. Eine 

Quantifizierung dieser drei Gruppen nahm er nicht vor. Er betonte allerdings, 

dass zwischen diesen drei Klassen von Studenten scharfe soziale Trennlinien 

wären.229 

Für das 19. Jahrhundert ging Jarausch von folgenden Verhältnissen unter den 

deutschen Studenten aus: Über 80 Prozent der Studenten komme aus dem 

Groß- und Kleinbürgertum (etwa ein Drittel aus dem Kleinbürgertum und 

weniger als ein Zehntel aus dem Besitzbürgertum). Den Anteil Adliger an den 

Studenten schätzt Jarausch auf weniger als ein Fünftel. Aus der Unterschicht 

stammten wohl weniger als 1 Prozent aller Studierenden.230 Inwieweit diese 
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soziale Zusammensetzung nach Jarausch für die Universität Leipzig im 18. 

Jahrhundert repräsentativ ist, lässt sich aus obengenannten Gründen 

bedauerlicherweise nicht ermitteln. Ein dritter Faktor, der ebenfalls für das 

Besucherprofil einer Universität von großem Interesse ist – die territoriale 

Herkunft der Studenten –, ist ebenfalls eine große Unbekannte, da eine 

Matrikelanalyse für die Alma mater Lipsiensis nur für die ersten Jahre 

vorliegt.231  

1.2.6 Was macht die Universität attraktiv für die Studenten? 

Der Wittenberger Professor Michael Weber benannte im Jahre 1787 sieben 

wesentliche Charakteristika für die Frequenz einer Universität: 

 Mangel alternativer Universitäten (territoriales Argument) 

 Vorteilhafte Lage und pittoresker Charakter der Universitätsstadt 

 Lebensart und Wohlstand der Einwohner sowie offener Geist 

 Bibliotheken 

 Anzahl und Vielseitigkeit der Professoren 

 Anzahl der Bursen, Freitische und der Unterkünfte 

 Generelle Umstände (Friedens- oder Kriegszustand, Epidemien). 

Das oft vorgebrachte Argument, dass die Qualität des Unterrichts und das 

Renommee der Gelehrten wesentlich seien für die Zahl der Immatrikulationen, 

betrachtete er eher skeptisch. Nur bei einer außerordentlichen Reputation 

konzedierte er deren Attraktivität. Als Beispiel für diese Auffassung zog er die 

Immatrikulationszahlen der Universität Wittenberg zur Zeit Luthers und 

Melanchtons heran.232 

Diese Sichtweise des Wittenberger Professors spiegelte allerdings nicht die 

Sichtweise der (angehenden) Studenten wider, sondern konnte höchstens auf 
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Mutmaßungen über die Motive der Studenten beruhen, sowie die Ideale des 

Bildungsbürgertums artikulieren. 

Es bleibt nun noch, den Einfluss allgemeiner Faktoren zu betrachten: In 

Sachsen und vor allem Leipzig war der Siebenjährige Krieg (1756–1763) ein 

einschneidendes Ereignis. Dies korrespondiert mit einem Rückgang, wenn auch 

nicht Einbruch, der Immatrikulationszahlen im Jahr 1756. Ab 1762 kommt es zu 

einem Aufschwung, der 1764 zu einem letzten Höhepunkt im 18. Jahrhundert 

führt. 

Lange Zeit war die Meinung vorherrschend, dass die Universität Leipzig in der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen nachhaltigen wissenschaftlichen 

Niedergang erlebt habe. Neuere Forschungen führten zu einem durchaus diffe-

renzierten Bild. Die wissenschaftlichen Neuerungen betrafen alle Fakultäten 

und reichten von einer regen Übersetzungstätigkeit fachwissenschaftlicher und 

belletristischer Werke (u. a. aus dem Französischen und Englischen über die 

Popularphilosophie (mit ihrem berühmten Vertreter Ernst Platner) und 

Etablierung des Faches Geschichte233 bis hin zur Ökonomie, aber auch der 

Erforschung der Elektrizität. 234 

Der sächsische Kurfürst und seine Verwaltung waren natürlich daran interes-

siert, möglichst viele Studenten an die beiden Landesuniversitäten anzuziehen. 

Bei der 1711 stattfindenden Visitation235 der Universität wurde daher auch 

explizit nach der Entwicklung der Studentenzahlen und möglichen Problemen 

gefragt. Die Universität Leipzig erhielt einen umfangreichen Fragenkatalog von 

der Visitationskommission zugesandt, den sie mit einem Schreiben vom 

November 1711236 beantworte. Die Leipziger Professoren stellen darin 
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zunächst fest, dass die Zahl der Studierenden gleichbleibend, wenn nicht sogar 

steigend ist. Dennoch benennen sie mehrere Gründe, die auf eine verminderte 

Attraktivität ihrer Universität schließen lassen:  

 Die aktuellen Studenten verfügen über weniger Vermögen als in früheren 

Zeiten. Daher können sie sich weniger oder keine Privatkollegien und 

Bücher für ihr Studium leisten, besuchten weniger öffentliche 

Disputationen und andere akademischen Exerzitien, die zum Ruf einer 

Hochschule beitrügen. Parallel zur Zunahme weniger bemittelter 

Studenten sei die Zahl adliger Studenten zurückgegangen, die 

traditionell vor allem aus den baltischen Gebieten, Preußen, Schweden 

und Ungarn kamen. Die Gründe dafür liegen u.a. in den Nordischen 

Kriegen und dem Ausbruch der Pest in den letzten zehn Jahren 

begründet. Durch die Kriegsabgaben könnten viele Eltern ihren Söhnen 

kein Studium finanzieren. 

 Zudem seien die Lebenshaltungskosten in Leipzig in den letzten Jahren 

um ein Drittel gestiegen, wodurch das Problem noch verschärft worden 

sei. 

 Das erneuerte Duell-Mandat in Sachsen vom 2. Juli 1712 halte 

zusätzlich noch junge Männer von einem Studium in Leipzig ab, da vor 

allem für kleinere Vergehen wie Beleidigungen und geringere Real-

Injurien die Strafen viel härter als an den Universitäten der benachbarten 

Territorien, also etwa Halle oder Jena, seien. 

 Zusätzlich machte sich die Existenz der 1694 im benachbarten Halle 

gegründeten preußischen Universität bemerkbar, indem sie potentielle 

Studenten von Leipzig abzog. 

 Als einen der Gründe für den Schwund adliger Studenten machten die 

Professoren das Fehlen einer Reitschule an der Leipziger Hochschule 

aus. 

 Überhaupt wurde ein stärkerer Praxisbezug in den Studien eingefordert: 

Es sollten sowohl zivile und Militärarchitektur als auch mehr 
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physikalische Experimente, anatomische Vorführungen und astro-

nomische Beobachtungen durchgeführt werden, um dadurch sowohl 

mehr Medizinstudenten als auch naturwissenschaftlich Interessierte für 

ein Studium in Leipzig anzuziehen. Es wurden auch gleich Vorschläge 

unterbreitet, wie etwa Leichname für die anatomischen Demonstrationen 

zu beschaffen seien. 

 Ergänzend schlugen die Professoren vor, dass die Universitätsbibliothek 

im Paulinum stark erweiterte Öffnungszeiten einführen solle. 

 Nach Beobachtung der Professoren trugen einige protestantische Eltern 

Bedenken, ihre Söhne zum Theologiestudium nach Leipzig zu schicken, 

da ihrer Meinung nach nicht die reine evangelische Lehre vermittelt 

werde. Erschwerend komme die Einführung des römisch-katholischen 

Gottesdienstes in Leipzig hinzu.237 

Zur Besserung der Situation schlugen die Professoren noch zwei ganz konkrete 

Maßnahmen vor: Zum einen sollte ein Befehl erlassen werden, dass 

Landeskinder einige Jahre an einer der Landesuniversitäten studieren müssten. 

Und zum anderen sollten aller fünf Jahre Visitationen der Universität 

durchgeführt werden, um den aktuellen Zustand der Universität zu erheben und 

zeitnah Verbesserungsmaßnahmen einleiten zu können.238 

1.3 Das Verhältnis zwischen Stadt und Universität 

Die Existenz einer Universität stellte eine Stadt vor spezielle 

Herausforderungen: Neben Gebäuden für den Lehrbetrieb, die ursprünglich aus 

kirchlichem und fürstlichem Besitz stammten, waren auch Wohnungen für die 

Universitätsangehörigen und repräsentative Unterkünfte für die Professoren 

und ihre Familien erforderlich. Zugleich begünstigte die Existenz einer 

Hochschule in einer Stadt das örtliche Gewerbe und den Handel. So kauften die 
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akademischen Bürger nicht nur bei den lokalen Händlern ein, sondern waren für 

die Ansiedlung bestimmter Gewerbe wie etwa der Buchdrucker und 

Buchhändler eine wichtige Voraussetzung. Insofern profitierten Stadt und 

Universität gegenseitig voneinander.239 

1.3.1 Welche Arten des Miteinanders und Gegeneinanders gab es? 

Die Universität war eine wichtige Korporation innerhalb der Stadtmauern. Dies 

beruhte nicht nur auf der Zahl ihrer Mitglieder, sondern zeigte sich auch anhand 

der vielen studierten Mitglieder im städtischen Rat sowie der sich im Besitz der 

Universität bzw. ihrer Mitglieder befindlichen Grundstücke. All dies bot im 

täglichen Zusammenleben der Mitglieder beider Rechtskreise zahlreiche 

Anlässe für die Interaktion von Universität und Stadtrat. 

Bei Streitigkeiten zwischen Universität und Stadt und/oder Militär ging es stets 

darum, die bisherigen Privilegien zu bewahren und zu verteidigen. Dafür 

wurden auch langwierige Verhandlungen in Kauf genommen. Neuere 

Forschungen zur Stadtgeschichte haben feststellen können, dass „Miss-

fälligkeiten mit der Universität“ nur relativ selten Gegenstand der Beratungen 

des höchsten Ratskollegiums, der Enge, waren. Im Durchschnitt wurden solche 

Konflikte nur ein bis zweimal pro Jahr thematisiert. Die in diesem obersten 

Gremium der Stadt behandelten Fälle waren jedoch oft besonders konflikt-

trächtig. Vor allem seit 1714 habe sich die Zahl der Streitigkeiten gehäuft, wenn 

auch auf niedrigem Niveau.240  

Folgende Verhaltensmuster ließen sich demnach erkennen: 

a. Ausweichen (Dazu gehörte das Verstreichenlassen von Fristen für Berichte, 

Aufschiebung von Terminen, schleppende Umsetzung landesherrlicher 

Dekrete.)241 
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b. Konfrontation (Dies konnte dazu führen, dass in Streitfällen Tatsachen 

geschaffen wurden, die später nicht mehr leicht rückgängig gemacht werden 

konnten. Dazu gehörten etwa Bauten auf umstrittenen Grundstücken, die 

nicht so einfach abgerissen werden konnten.)242 

c. Kompromisssuche (Vor allem in Fragen des täglichen Zusammenlebens 

bemühten sich der städtische Magistrat und die Universität um eine Lösung 

der Streitfälle. Dies betraf insbesondere die Abgrenzung zwischen beiden 

Rechtskreisen.)243 

Diese Strategien können auch bei der Universität in Konfliktfällen beobachtet 

werden. 

1.3.2 Verrechtlichung des Verhältnisses von Stadt und Universität 

Um für häufige Streitfälle ein geregeltes Verfahren einzuführen, verhandelten 

der Rat der Stadt und die Universitätsleitungen unter Vorsitz des Kreisamt-

manns Thomas Wagner ein Regelwerk, die Kompaktaten. Diese traten mit 

landesherrlicher Genehmigung am 30. Juni 1721 in Kraft. In 19 Paragraphen 

wurde etwa festgehalten, welche Personen immatrikuliert werden durften und 

welche Personen unter die Jurisdiktion des Rates gehörten, in welchen Fällen 

Mitglieder der Universität bei Rechtsstreitigkeiten vor den städtischen Rat zitiert 

werden durften. Ein Nachtrag mit 21 Punkten wurde am 22. August des 

gleichen Jahres durch den Landesherrn bestätigt.244 

Zugleich wurden mit diesem Vertragswerk viele Einzelvereinbarungen zwischen 

Rat und Universität zur Behandlung einzelner strittiger Fragen zusammenge-

fasst.245 
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Dieses Vertragswerk kann als ein wichtiger Schritt angesehen werden, um 

Streitigkeiten zwischen Universität und Stadt zu vermindern. Dem Vergleich 

waren langwierige Verhandlungen vorausgegangen, während denen es immer 

wieder zu Rückschlägen gekommen war.246 Letztendlich hatte das ausge-

handelte Regelwerk eine lange Bestandsdauer über das Ende des 18. 

Jahrhunderts hinaus. 

Wesentliche Regelungen, die die Studenten betrafen, waren: 

- Die Frist, in der sich die jungen Männer nach ihrer Ankunft in Leipzig zur 

Immatrikulation melden mussten, wurde auf sechs Wochen verkürzt. Als 

Studenten wurden diejenigen angesehen, die an einer der vier 

Fakultäten studierten oder Sprachstudien und Exerzitien trieben. 

Die Stadt sollte halbjährlich ein Verzeichnis über die in Bürgerhäusern 

lebenden Studenten erstellen und der Universität übergeben. So hofften 

beide Seiten, nicht immatrikulierte Studenten leichter zu erfassen.247 

- Die Universität versprach, dass keine ungeeigneten Personen immatri-

kuliert würden. Unter indignus wurden solche Leute verstanden, die nicht 

über ein ausreichendes Wissen für ein Studium verfügten, aufgrund der 

Regelungen der Kompaktaten nicht unter den Kreis der zu Immatriku-

lierenden zählten, weil sie etwa „bürgerliche Nahrung“ trieben. Es wurde 

vereinbart, dass die indigni auf mündliche Mitteilung durch den Rat 

exmatrikuliert und der städtischen Gerichtsbarkeit anheimgestellt 

würden.248 

- Die Studenten konnten für bis zu fünf Jahre die Stadt verlassen und 

trotzdem ihren Status als Mitglied der universitären Rechtsgemeinschaft 

behalten. Wenn sie innerhalb dieser Frist zurückkehrten, erlangten sie 

ihren Rechtsstatus wieder. Kamen sie jedoch in die Stadt aus anderen 
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als Studiengründen zurück, durfte der städtische Rat die Rechtspre-

chung über sie beanspruchen.249 

- Akademiker konnten auch nach mehrjähriger Abwesenheit von Leipzig 

ihren Status als Universitätsangehöriger beanspruchen, wenn sie sich 

nach ihrer Rückkehr dauerhaft in Leipzig niederließen. Kamen sie jedoch 

nur für einen kurzen Aufenthalt zurück, der nichts mit ihrem Studium oder 

der Universität zu tun hatte, fielen sie unter die städtische Gerichts-

barkeit.250 

- Akademiker, die in die Dienste des Rates eintraten, sollten ohne 

Probleme aus der universitären Gerichtsbarkeit entlassen werden.251 

- Im städtischen Johannishospital durfte die Universität ein bis zwei kranke 

Universitätsmitglieder unterbringen.252 Diese Regelung war wichtig, um 

ernsthaft kranke Studenten oder Universitätsmitglieder ärztlich versorgen 

lassen zu können. 

- Studenten und Akademiker, die außerhalb der Universitätsgebäude 

und -grundstücke verstarben, durften durch Ratsbedienstete transportiert 

werden, – allerdings  nur in die Anatomie der Universität. Wenn die 

Besitztümer der verstorbenen Universitätsangehörigen an die Erben 

herausgegeben und dann aus Leipzig weggeschafft wurden, durfte die 

Universität Anspruch auf ein „Abzugsgeld“ als Ausgleich für ihre entstan-

denen Kosten erheben. Der städtische Rat ging hier leer aus, auch wenn 

die Verstorbenen in Bürgerhäusern gewohnt hatten.253 

- Die Universität durfte für ihren Rechtskreis Anordnungen und Ordnungen 

erlassen und musste sie nicht dem Rat mitteilen, so lange diese sich nur 

auf die Mitglieder und Angehörigen der Universität erstreckten. Die 

städtischen Einwohner waren dann keinesfalls an diese Festlegungen 
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gebunden. Falls eine Anordnung sich sowohl auf die universitären als 

auch städtischen Einwohner erstrecken sollte, so mussten Magistrat und 

Universität sich dies gegenseitig mitteilen, um eine Gültigkeit für beide 

Rechtskreise zu erreichen.254 

Soweit es sich aus den Akten der Universität erkennen lässt, führten die 

Kompaktaten zu einer größeren Rechtssicherheit auf beiden Seiten.255 Die 

Auslegung und Anwendung der vereinbarten Punkte blieb jedoch mitunter 

umstritten. Bei schwerwiegenden Differenzen wurde die Landesregierung in 

Dresden um Schlichtung angerufen. 

1.3.3 Die Annäherung zwischen Rat und Universität 

Als Ursache für das letztlich kooperative Verhältnis zwischen beiden 

Korporationen wird die Akademisierung des städtischen Rates vermutet. Die 

Besetzung des Rates mit Absolventen der Leipziger Universität habe dazu 

geführt, dass die Ratsherren mit den Strukturen der Universität vertrauter waren 

und teils auch enge Beziehungen zu ihr unterhielten. Dadurch sei die Gefahr 

der Voreingenommenheit oder von Berührungsängsten gering gewesen. 

Vielmehr habe man Verständnis für die Position der Hochschule entwickeln 

können. Zudem seien die teilweise promovierten Ratsmitglieder auf Akzeptanz 

bei den Universitätsgesandten gestoßen.256 Zudem fühlten sich viele Leipziger 

Kaufleute der Universität sehr verbunden, da sie sich für die Wissenschaften 

interessierten und teilweise selbst gelehrte Projekte betrieben. Zum anderen 

gab es auch enge Beziehungen zwischen Mitgliedern der Universität und 

Kaufleuten.257 Zudem dürfte eine Rolle gespielt haben, dass der städtische Rat 

letztlich am längeren Hebel saß, sowohl was den Umfang und die Personenzahl 

in ihrem Rechtskreis betraf als auch das zur Verfügung stehende Personal, 
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wenn es um die Umsetzung von Anordnungen und disziplinarischen 

Maßnahmen betraf. 

Kleinert sieht in dem Zwang zum Kompromiss, mit dem der Kurfürst den Rat 

der Stadt, die Universität und das Militär zur Lösung ihrer Konflikte drängte, ein 

Zeichen für den erfolgreichen Ausbau der landesherrlichen Gewalt und damit 

der territorialstaatlichen Herrschaftsverdichtung, auch wenn der Erfolg der 

Maßnahmen einige Zeit auf sich warten ließ.258 

1.4 Zusammenfassung 

Die Stadt Leipzig zeichnete sich im 18. Jahrhundert dadurch aus, dass sie viele 

verschiedene Eigenschaften auf sich vereinigte: Handels- und Gewerbestadt, 

Sitz zahlreicher Behörden, Universitätsstadt und Standort einer Garnison. Bei 

einer Einwohnerzahl zwischen 20 000 und 30 000 vermochten es die 

Universitätsangehörigen zu keinem Zeitpunkt während des betrachteten Zeit-

raums, eine Dominanz in der städtischen Gesellschaft zu erlangen. 

Leipzig war auf den nationalen und internationalen Austausch angewiesen. 

Dies schloss nicht nur den Handel, sondern u. a. auch das Buchgewerbe und 

die Wissenschaft ein. In seiner Funktion als Zentrum des Bildungswesens 

strahlte die Stadt damit weit über den mitteldeutschen Raum hinaus. Das 

kulturelle und geistige Leben Leipzigs profitierte von wissenschaftlich 

interessierten Privatleuten, die nicht notwendigerweise Gelehrte an der 

Universität sein mussten. Dadurch kam die Stadt in den Genuss von öffentlich 

zugänglichen Sammlungen und Bibliotheken. 

Die Universität Leipzig gehörte im 18. Jahrhundert zu den vier größten 

deutschen Universitäten, gemessen an der Zahl ihrer Studenten. Die 

Hochschule führte eine relativ eigenständige Existenz aufgrund ihrer 

Verfassung, der ihr verliehenen Privilegien sowie der eigenständigen 

Verwaltung ihres Vermögens. Der erneuten Territorialisierung im ersten Viertel 

des 18. Jahrhunderts und damit den Tendenzen gesteigerter herrschaftlicher 
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Durchdringung während der Epoche des sogenannten Absolutismus vermochte 

sich die kursächsischen Hochschulen allerdings nicht zu entziehen. Eine 

Entwicklung zu reinen „Staatsanstalten“ ist zwar institutionell nicht nach-

vollziehbar, einer intensivierten landesherrlichen Aufsicht aber wurden die 

Hochschulen zweifellos unterzogen. In diesem Zusammenhang erfolgte eine 

Professionalisierung der Aufsicht von Schulen und Universitäten sowie der 

Verwaltung. 

Das Verhältnis zwischen der Universität und dem Rat der Stadt war von drei 

Verhaltensmustern geprägt: Ausweichen, Konfrontation und Kompromisssuche. 

Um für häufige Konfliktfälle ein geregeltes Verfahren einzuführen, traten 1721 

die Kompaktaten in Kraft. Dieses Vertragswerk kann als ein wichtiger Schritt 

angesehen werden, da es zu größerer Rechtssicherheit führte und Strei tig-

keiten zwischen Stadt und Universität verminderte. Als Ursache für das letztlich 

kooperative Verhältnis zwischen Universität und Stadt wird die Akademisierung 

des Rates mit Absolventen der Leipziger Universität angesehen. 
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2. Studium–Voraussetzungen, Anforderungen, Ablauf 

Für die Darstellung des studentischen Lebens an der Universität ist der Ablauf 

des Studiums ein wesentlicher Aspekt. Daher soll in diesem Kapitel der Bogen 

gespannt werden von der Vorbereitung auf das Studium (und damit auf das 

frühneuzeitliche Schulwesen) über die Immatrikulation, Lehrformen und –inhalte 

bis hin zu Graduierungen und der Vorbereitung auf den Eintritt ins Berufsleben. 

Da diese Arbeit sich auf das Leben der Studenten konzentriert, können 

wissenschaftsgeschichtliche Entwicklungen unberücksichtigt bleiben.259 

In der Forschung zur Sozialgeschichte der Universitäten werden durchaus nicht 

einheitliche Hypothesen zur sozialen Zusammensetzung der Studentenschaft in 

der Frühen Neuzeit diskutiert. Eine durchaus anschlussfähige These für das 18. 

Jahrhundert geht von einer noch relativ großen sozialen Durchgängigkeit 

aus.260 Sie waren offen für alle Studenten, zudem waren die Zugangs-

voraussetzungen relativ niedrig. Entsprechend heterogen waren die sozialen 

Herkunftsbedingungen, wie auch die Bildungsvoraussetzungen der ange-

henden Studenten. Aufgrund der nach wie vor ausgeprägten propädeutischen 

Funktion der Philosophischen Fakultät konnten diese Unterschiede jedoch 

zumeist ausgeglichen werden.261 

Die Universitäten, darunter die Universität Leipzig als eine der 

meistfrequentierten, blieben gerade im Zeitalter der Aufklärung Orte der 

wissenschaftlichen Gelehrsamkeit – auch wenn ihnen mit der Gründung von 

Akademien und gelehrten Gesellschaften zunehmend weitere Akteure an die 

Seite traten. Der durchaus nicht allein durch Konkurrenz geprägte Austausch 

mit diesen neuen Mitspielern der Wissensakkumulation und ‚Forschung‘ zeitigte 

dann auch – zumindest in Sachsen und vor allem in Leipzig Niederschlag in der 
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Etablierung neuer Fächer und neuer Lehrformen.262 Gegen Ende des Jahrhun-

derts rückte zunehmend die Orientierung auf die Anwendbarkeit des Wissens 

für die Studenten bzw. ihre Vorbereitung auf ein Erwerbsleben in den Fokus der 

Professoren und der landesherrlichen Aufsichtsbehörden. Vor allem im letzten 

Viertel des Säculums häuften sich daher die Regelungen zur Gestaltung des 

Studiums und damit auch der erwarteten Studiendauer. 

2.1 Vorbereitung auf das Studium – frühneuzeitliches Schulwesen 

und Privatunterricht 

Ein öffentliches Schulsystem gab es in der Frühen Neuzeit nur in begrenztem 

Maße. Die Pflicht zum Schulbesuch wurde etwa in Sachsen erst im Laufe des 

18. Jahrhunderts eingeführt. Daher waren die Wege, sich auf ein Univer-

sitätsstudium vorzubereiten, vielfältig. Der häufigste Weg war der über eine 

höhere Schule. Bereits dafür mussten viele Schüler ihre Familien verlassen, um 

in der nächstgelegenen Stadt das vorbereitende Wissen für ein Universitäts-

studium auf einer höheren Schule zu erwerben. Daneben gab es aber noch 

mehrere andere Schulmodelle, die im Folgenden vorgestellt werden.263 

Die Schulordnung von 1580 war bis zum Ende des Untersuchungszeitraums 

gültig. Sie wurde bis 1773 lediglich ergänzt und aktualisiert. In ihr waren drei 

Schultypen festgeschrieben: die Landes- oder sogenannten Fürstenschulen, die 

Lateinschulen in den Städten und die sogenannten deutschen Schulen auf dem 

Land. Sowohl die Latein- als auch die deutschen Schulen waren häufig in 

kirchlicher Trägerschaft, allerdings waren erstere oft städtische Einrichtungen 

mit kirchlicher Fundierung. Die Lateinschulen in Leipzig waren unter der 

Regulierungshoheit des Rates und verfügten über Lehrer mit festem Gehalt.264 

Entsprechend ihrem Namen wurde in allen Klassen Lateinunterricht angeboten. 
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In der Stadt Leipzig gab es zwei solcher höheren Schulen, die ihre Zöglinge auf 

ein Studium vorbereiteten: die Thomasschule (aus einer 1212 gegründeten 

Klosterschule hervorgegangen) und die Nikolaischule (im 16. Jahrhundert vom 

Rat als städtische Schule gegründet). Während die Thomasschule durch das 

angeschlossene Alumnat265 auch auswärtigen Schülern offenstand, war die 

Nikolaischule ausschließlich für die Söhne der Leipziger zugänglich, die zu 

Hause wohnten. In der Lehrerschaft gab es aber bei beiden Schulen enge 

Verbindungen zur Leipziger Universität, vor allem zur Philosophischen und 

Theologischen Fakultät.266 Sowohl die Thomas- als auch die Nikolaischule 

vermittelten Wissen in alten Sprachen und Kenntnisse in philosophischen 

Grunddisziplinen und bereiteten insofern ihre Zöglinge auf ein Studium vor. 

Unterricht in Realien und damit in praktischen Fähigkeiten suchte man 

allerdings vergeblich. Besonders der Besuch der Oberklassen von Thomas- 

und Nikolaischule war für die Söhne der Leipziger Bevölkerung wenig attraktiv. 

Auch in Gelehrtenfamilien überwog der Unterricht durch Hauslehrer oder in 

Privat- und Winkelschulen.267 Vor allem die Thomasschule war für auswärtige 

mittellose Jungen attraktiv, die sich im Thomanerchor als auch bei 

Darbietungen für private Feste etwas hinzuverdienen konnten, sowie für die 

Söhne von Leipziger Einwohnern ohne Bürgerrecht. Insgesamt waren die 

Schülerzahlen in beiden höheren Schulen jedoch sehr gering.268 Die 

Nikolaischule versuchte ab 1768 ihre Attraktivität unter dem Rektorat des 

bedeutenden Arabisten Johann Jacob Reiske zu steigern, indem sie das 

Curriculum stärker auf die Nachfragen des praktischen Broterwerbs ausrichtete, 

u. a. mit muttersprachlichem Unterricht, kaufmännischem Rechnen und Franzö-

sischunterricht. Entsprechende weiterführende Pläne, an der Nikolaischule eine 

Kaufmanns- und Realschule neben der Nikolaischule zu etablieren, scheiterten 
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im Jahre 1775 allerdings aufgrund des Todes des initiierenden Ratsmitgliedes 

Jacob Heinrich Born.269 

Die deutschen Schulen bzw. die Kirchenschulen auf dem Lande waren 

Einrichtungen in Regie der Kirchgemeinden.270 Der Lehrauftrag lag bei den 

kirchlichen Bediensteten.271 In allen Schulformen war Schulgeld zu zahlen, das 

in der Höhe aber variierte. Die drei Landesschulen in Grimma, Meißen und 

Pforta waren die einzigen Schulen in landesherrlicher Trägerschaft.272 

Die Zuordnung des Schulwesens zum kirchlichen Bereich beruhte auf der 

Auffassung, dass der Unterricht in erster Linie der religiösen Erziehung und 

Ausbildung dienen sollte.273 

Neben diesen höheren Schulen existierte in den Städten auch das Bedürfnis 

nach Ausbildung jenseits humanistischer Bildungsinhalte. Um diese Nachfrage 

zu befriedigen, hatte sich ein differenzierter Sektor des privaten Unterrichts 

ausgebildet. Vermögende Familien ließen ihren Söhnen manchmal eine 

intensive Vorbereitung auf das Studium angedeihen, indem Studenten oder 

Universitätsabsolventen als Informatoren angestellt wurden. Die Zeitgenossen 

kritisierten diesen Hausunterricht häufig, indem die Eignung der Lehrkräfte 

grundsätzlich infrage gestellt wurde.274 Vor allem in Leipzig gab es trotz dieser 

Kritik zahlreiche Stellen für Hofmeister oder Informatoren, da nicht nur die 

reichen Bürger ihre Kinder privat unterrichten ließen, sondern selbst 

Handwerksmeister sich Privatlehrer für ihren Nachwuchs leisteten.275 
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Außerdem existierten in Leipzig seit dem 16. Jahrhundert private Elementar-

schulen, zunächst ohne obrigkeitliche Beaufsichtigung, die auch als Winkel-

schulen bezeichnet wurden.276 Diese Schulen wurden von einem Schulmeister 

gewerbsmäßig betrieben. Eine Visitation im Jahre 1711 zählte in Leipzig 67 

dieser Winkelschulen, die allerdings in ihrem Angebot und der sozialen Zusam-

mensetzung ihrer Schülerschaft stark variierten. Seit 1670 waren sie verboten, 

aber seit 1711 gab es eine Konzessionierungspraxis im Zusammenhang mit 

einer regelmäßigen Inspektion dieser privaten Schulen. So konnte eine 

zumindest ansatzweise Kontrolle der lizensierten Privatschulen erreicht 

werden.277 Während einige Schulen nur die elementarsten Kenntnisse im 

Schreiben, Rechnen und dem Katechismus vermittelten und vor allem Kinder 

von Tagelöhnern, Dienstpersonal oder Soldaten unterrichtet wurden, unter-

richteten manche Schulmeister ihre Schüler sogar in den alten Sprachen.278 

In kleineren Gemeinden, in denen es nur eine allgemeine Schule gab, 

bereiteten sich die Schüler zum Teil auf das Universitätsstudium vor, indem sie 

zusätzlichen Unterricht beim Pfarrer des Ortes oder einem Lehrer der Schule 

nahmen. Dies erstreckte sich vor allem auf den Bereich der alten Sprachen.279 

Während in der Oberlausitz bereits 1770 eine neue Schulordnung erlassen 

wurde, wurde eine erneuerte Schulordnung in den sächsischen Erblanden erst 

1773 publiziert. Beide Ordnungen gingen auf ständische Initiativen zurück.280 

Seit dieser Zeit herrschte in der Oberlausitz eine 8jährige Schulpflicht. 

Winkelschulen im Sinne von unlizenzierten Schulen waren verboten und die 

Pfarrer erhielten eine stärkere Aufsichtspflicht über die Schulen. Mit der 

Ordnung von 1773 galt erstmals die Schulpflicht für alle Kinder evangelischen 

Glaubens ab dem sechsten Lebensjahr und für arme Kinder hatte die 

Kommune das Schulgeld zu tragen. Gegenstände des Unterrichts sollten neben 

religiöser Unterweisung nützliche Kenntnisse sein, also etwa Erdkunde, 
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Geschichte, Rechtskunde sowie Wirtschafts- und Handwerkskenntnisse. Aller 

halben Jahre sollten Prüfungen der Schüler stattfinden, wie sie von den 

Lateinschulen als Quartals- oder halbjährliche Prüfungen schon seit der 

Schulordnung von 1580 bekannt waren.281 

Ein weiterer Schultypus, der im 18. Jahrhundert entstand, waren die 

Armenschulen. An diesen Schulen übernahm der Stadtrat das Schulgeld für die 

Kinder entweder teilweise oder vollständig. Die erste dieser Schulen wurde 

1708 in Dresden gegründet. In Leipzig wurde zunächst keine Armenschule 

gegründet, sondern das Schulgeld durch den Stadtrat gezahlt. Erst 1792 wurde 

in Leipzig für die Ratsfreischule eine Stiftung eingerichtet, die mit Hilfe von 

Zuschüssen der Stadt und der städtischen Kirchen finanziert wurde. Diese 

Einrichtung traf das Bedürfnis sowohl nach Unterricht für Kinder unbemittelter 

Familien als auch den Wunsch nach Vermittlung nützlichen und praktisch 

anwendbaren Wissens, so dass binnen weniger Jahre mehr als die doppelte 

Zahl der ursprünglich anvisierten 150 Schüler diese Schule besuchten. Dies 

hatte seine Ursache darin, dass diese Schule auch von Kindern aus der Mittel- 

und Oberschicht besucht wurde, die hier eine anspruchsvolle Elementar- und 

Berufsbildung erhielten.282 

Daneben gab es auch Armenschulen, die als private Stiftungen existierten. Ziel 

dieser Schulen war es, verwaiste oder arme Kinder vom Betteln abzuhalten und 

sie zugleich zu gewerblichem Fleiß zu erziehen. Folgerichtig kam es nach der 

Hungersnot 1770 – 1772 zu zahlreichen Gründungen solcher Einrichtungen.283 

Das 18. Jahrhundert trägt auch den Beinamen „pädagogisches Jahrhundert“,284 

da vor allem im letzten Drittel des Säculums pädagogische und schulorga-

nisatorische Fragen in den Mittelpunkt des Interesses von Politikern und 

Gelehrten rückten, als die Aufklärung in eine „Volksaufklärung“ erweitert werden 

sollte. Während einzelne schulische Experimente wie das Philanthropin wohl 
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eher einen geringen Einfluss auf die aktuelle Schulentwicklung hatten, wirkten 

in Sachsen tätige Pädagogen wohl bedeutend stärker.285 

Das den städtischen Räten zustehende Kirchen- und Schulpatronat konnte zum 

Ausgangspunkt von pädagogischen Veränderungen werden, wenn die 

Stadträte mit der lokalen Geistlichkeit als amtierender Schulinspektion koope-

rierten.286 So ergaben sich in Sachsen gegen Ende des 18. Jahrhunderts einige 

neue Entwicklungen im Schulwesen, ausgehend vom sogenannten 

Rétablissement ab 1763. 

2.2 Kriterien für die Wahl eines Studienortes und Studienfaches 

sowie Motive für ein Studium 

Der Entscheidung für die Aufnahme eines Studiums konnten verschiedene 

Motive zugrunde liegen: Ein wichtiger Aspekt war die vermutete Funktion des 

Studiums als Schleuse für den sozialen Aufstieg, vor allem in öffentliche Stellen 

wie etwa den Kirchendienst oder in Verwaltungspositionen. Dies betraf nicht nur 

Söhne aus Handwerks- und Kaufmannsfamilien bis hin zum Kleinadel, sondern 

auch aus bäuerlichen Familien.287 Für die Söhne des Bürgertums versprach ein 

Studium zwar keinen Zuwachs an sozialem Prestige, dafür versprachen die 

dann erreichbaren beruflichen Positionen zumindest eine materielle Sicherheit. 

Vor allem für Absolventen der Theologischen oder Philosophischen Fakultät 

bestand Aussicht auf Erwerbsmöglichkeiten, wenn auch nicht immer in Form 

dotierter Stellen als Pfarrer oder Lehrer. Dies dürfte ein Grund dafür gewesen 

sein, dass die Theologische Fakultät nach der Philosophischen Fakultät zahlen-

mäßig die größte blieb, gemessen an der Zahl der Studenten. Dagegen dürfte 

es sich bei den Studenten der Jurisprudenz eher um junge Männer gehandelt 

haben, die zum einen aus adligen Familien kamen, da das Jurastudium als 

Studienfach mit den besten Aufstiegschancen innerhalb der Territorialstaaten 
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galt.288 Zum anderen zog es Studenten an diese Fakultät, die auf Positionen in 

der Territorialverwaltung hofften und teilweise bereits aus Familien kamen, die 

als Amtsträger in Fürstendiensten waren.289 Mit der zunehmenden Einführung 

des Leistungsprinzips über ständische Herkunft konnten geburtsständische 

Privilegien zunehmend überwunden und die Erblichkeit von Ämtern allmählich 

beseitigt werden.290 

Weitere Motive waren neben den beruflichen Aussichten in Zeiten wirtschaft-

licher Krisen ein Ausweichen von handwerklicher Tätigkeit und vor allem in 

Kriegszeiten die Flucht vor dem Armeedienst, da Studenten vor der Werbung 

und zwangsweisen Rekrutierung in den Kriegsdienst geschützt waren.291 

In der patriarchalischen Gesellschaft im 18. Jahrhundert konnte in keiner Weise 

von freier Berufswahl gesprochen werden. Die Familie, vor allem die Väter, 

hatten zumeist sehr genaue Vorstellungen von der beruflichen Zukunft ihres 

Sohnes. Somit fällte der Vater oder Vormund zumeist im Falle eines 

vorgesehenen Studiums nicht nur die Entscheidung über das Studienfach, 

sondern auch über den Studienort. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Johann 

Wolfgang Goethe. In seiner autobiographischen Erzählung „Dichtung und 

Wahrheit“ schilderte er den nicht vorhandenen Spielraum bezüglich seines 

Studiums.292 Auch der wohl berühmt-berüchtigtste Student des 18. Jahrhundert, 

Friedrich Christian Laukhard, musste sich bei der Auswahl des Studienortes 

seinem Vater beugen – dieser wählte die von Frankfurt aus nächstgelegene 

Universität Gießen. Bei dem Studienfach durfte der angehende Studiosus 
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zwischen Jura und Theologie wählen.293 Die begrenzte Wahlmöglichkeit 

beschränkte sich also auf angesehene Fächer, mit denen der Sohn später 

seinen Lebensunterhalt sichern und den sozialen Status der Familie erhalten 

oder sogar erhöhen konnte.294 Allerdings musste die väterliche Entscheidung 

nicht immer im Gegensatz zu den Absichten des Sohnes stehen, wie etwa der 

Fall des späteren Stralsunder Pfarrers Johann Christian Müller (1720–1772) 

oder des Neukircher Oberpfarrers Carl Rudolph Reichel (1718–1794) zeigt.295 

Das oktroyierte Studienfach konnte allerdings dazu führen, dass die jungen 

Männer fern der Heimat und damit auch fern der väterlichen Aufsicht ihrem 

Studium dann die selbst gewünschte Richtung gaben.296 

Scheinbar freie Wahl hatte der spätere Gewandhauskapellmeister Johann 

Adam Hiller. Er wählte das Rechtsstudium, um später eine Verwaltungs-

anstellung einnehmen zu können. Da das Jurastudium hoch angesehen war 

und einen sozialen Aufstieg verhieß, hätten wohl nur fehlende finanzielle Mittel 

die Verwirklichung seines Wunsches verhindern können. Da der vaterlose Hiller 

seinen Lebensunterhalt jedoch über Nebenverdienste zu finanzieren wusste 

und in Leipzig einflussreiche Bekanntschaften machte, stand dem Studien-

wunsch schließlich nichts entgegen. Die Universitätsstadt Leipzig war für den 

Oberlausitzer wohl die nächstgelegene Wahl.297  

Für die Wahl des Studienfaches waren sowohl Familientraditionen bezüglich 

des Studienfaches und des Studienortes sowie – vor allem für ärmere Studen-

ten – die Möglichkeiten, am Studienort ein Stipendium erlangen zu können, 

ausschlaggebend. Mit der Stiftung von Stipendien und Freitischen hatten die 

Landesherren also eine Möglichkeit, die Attraktivität ihrer Universität zu 

steigern, qualifizierte Landesdiener auszubilden und an sich zu binden. Weitere 
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Gründe für die Auswahl der Universität waren die Studien- und Lebens-

haltungskosten. Stand eine Universität in dem Ruf, ein teures Studienpflaster zu 

sein, so entschieden sich vor allem ärmere Familien schnell für eine andere 

Hochschule. Allerdings spielte bei der Studienfinanzierung auch das Angebot 

an Studienförderungen oder von Nebenerwerbsquellen eine Rolle. Daher 

konnte das relativ große Leipzig trotz seines Rufes, hohe Lebenshal-

tungskosten zu verursachen, mit der Vielzahl an Stipendien und zahlreichen 

Gelegenheiten zum Geldverdienst neben dem Studium auch bei weniger 

bemittelten Familien als Studienort in Erwägung gezogen werden.298 Auch die 

Erreichbarkeit des Ortes war ein Auswahlkriterium für eine Hochschule. Leipzig 

lag am Schnittpunkt von Handelsstraßen. Insofern waren Stadt und Universität 

relativ gut erreichbar. Auch persönliche (Handels-)Kontakte der Eltern nach 

Leipzig konnten den Ausschlag geben, dass der Sohn hier auf die Universität 

geschickt wurde. 

Besonders für Gelehrtenfamilien dürfte der akademische Ruf der Lehranstalt 

von Bedeutung gewesen sein. Auch einzelne Gelehrtenpersönlichkeiten 

mochten mitunter Anziehungskraft auf Studenten ausüben. Gottsched etwa 

bildete in der Mitte des 18. Jahrhunderts einen Magneten für Studenten. Da er 

aus Ostpreußen stammte, strömten aus dieser Gegend ebenfalls viele 

Studenten an die Leipziger Universität, obwohl ein Studium an der Königs-

berger Hochschule wohl näher gelegen hätte. Landsleute unter den Dozenten 

konnten also durchaus Studenten aus ihrer Heimatregion anlocken. Ebenso 

konnte die Entscheidung für eine bestimmte Universität gefördert werden, wenn 

schon mehrere Landsleute dort studierten,299 wie z. B. im Fall des späteren 

Komponisten, Kapellmeisters und Musikschriftstellers Johann Friedrich 

Reichardt (1752–1814) aus Kurland, der sich aus diesem Grunde für die 

Universität Leipzig entschied.300 
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Als eine der vier am stärksten besuchten deutschen Universitäten war die 

Universität Leipzig personell gut ausgestattet. Zudem bemühten sich die 

Dozenten um die Einrichtung von Sammlungen, um die Wissensvermittlung zu 

unterstützen.301 Dagegen trat die konfessionelle Ausrichtung der Hochschule 

als Auswahlkriterium zunehmend in den Hintergrund.302 

Auch das Studienumfeld spielte eine wichtige Rolle bei der Auswahl der 

Universität für den Nachwuchs. Nicht umsonst war Leipzig mit seinem breiten 

Angebot gesellschaftlichen und kulturellen Lebens und dem städtischen 

sozialen Umfeld für die Einübung eines gewissen gesellschaftlichen Schliffes 

die erste Wahl für viele Studenten.303 

Ein letztes, wenn auch nicht unwichtiges, Kriterium für die Wahl des 

Studienortes war seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts eine neuerliche 

Territorialisierung des Bildungswesens. Immer mehr, vor allem protestantische, 

Territorien schrieben ihren Landeskindern eine Mindeststudienzeit an einer 

einheimischen Universität vor, wenn sie später in Staatsdienste treten 

wollten.304 Daher wog im Zweifelsfall die territoriale Komponente bedeutend 

schwerer als alle anderen aufgeführten Kriterien, wenn der angehende Student 

eine Anstellung im Dienste seines Territorialherrn anstrebte. Allerdings lässt 

sich vor allem für den Adel, der eher in überterritorialen Dimensionen gedacht 

haben dürfte, erkennen, dass die Qualität der angebotenen Studieninhalte und 

das universitäre Umfeld die bedeutendere Rolle gespielt haben. 
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und die dortigen Studenten ausser mit ihren Professoren nur mit sich selbst Umgang 

unterhalten, […]“ (Kettlitz 2013, S. 34). 

304
 Siehe Kapitel 1 „Stadt und Universität im 18. Jahrhundert“, Abschnitt 1.2.6. 
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2.3 Immatrikulation und Zulassungsvoraussetzungen 

Bis zum Jahre 1906 waren nur Männer ehelicher Herkunft zum Studium zuge-

lassen. Dagegen scheint es bei der Konfessions- und Religionszugehörigkeit 

zumindest bei der Immatrikulation keine Einschränkungen gegeben zu haben. 

Im Laufe des 18. Jahrhundert finden sich neben Studenten protestantischer und 

reformierter Konfession, sowie solche katholischen, griechisch-orthodoxen und 

jüdischen Glaubens. 

Das Abitur wurde in Sachsen im Jahre 1829 eingeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt 

gab es keinen formalen Nachweis der allgemeinen Hochschulreife. Dennoch 

versuchten die Universitäten und die landesherrliche Universitätsaufsicht, 

angehende Studenten auf die Eignung für das Studium zu prüfen.  

Um wenigstens ein Mindestmaß an Vorkenntnissen sicherzustellen, sahen 

mehrere landesherrliche Verordnungen entsprechende Maßnahmen vor. Ein 

Patent vom 23. September 1733 machte die Anmeldung zur Immatrikulation 

von einer Prüfung des Studienbewerbers durch einen Schul- oder 

Gymnasialdirektor sowie den Schulinspektor abhängig. Begründet wurde die 

Anordnung mit dem paternalistischen Argument, dass ohne diese Prüfung zum 

Studium unfähige Leute das sauer verdiente Geld ihrer Eltern ohne Nutzen auf 

der Universität verzehren würden.305 Nur mit einem danach ausgestellten Testat 

sollten sich die jungen Männer für die Immatrikulation anmelden können. In den 
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 SHStA, Loc. 1893 (1733), fol. 5–6v: Entwurf des „Patents Wie ins künfftige nicht alle und 

iede junge Leuthe, sondern nur diejenigen, welche nach Vorgängigen Examine hierzu 

geschickt befunden worden, zum Studiren zu admittiren“ (undatiert). In einem 

vorangehenden Reskript der Landesregierung an das Oberkonsistorium wurden drastische 

Worte bezüglich zum Studieren Ungeeigneter gewählt: „Nachdem wir wahrnehmen müssen, 

wie so viele und fast unzehlbare Kinder Unserer Unterthanen bisanhero studiret, unter 

solchen aber nicht wenige, ja wohl die meisten von Natur blöd und ungeschickt, oder sonst 

ihrem Temperament nach, zum Studiren ganz untüchtig sind, woraus aber die üble und dem 

Publico höchst nachtheilige Consequenz entstanden, daß dergleichen ungeschickte 

Subjecta, wenn sie die Academien quittiret, und allda ihrer Eltern sauer verdientes 

Vermögen ohne allen Nuzen, wie es die Erfahrung leider bezeuget, verzehret, gleichwohl 

etwa durch Freunde und Patronen Gelegenheit gefunden, sich, zum höchsten Nachtheil der 

Republiqve in öffentlichen Chargen und Aemter einzudringen [...].“ (ebd., fol. 1–2v). 
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Überlegungen während des Gesetzgebungsprozesses wurde einschränkend 

angemerkt, dass damit keine Studenten erfasst werden konnten, die durch 

Privatunterricht auf ein Studium vorbereitet worden waren. Daher wurde 

vorgeschlagen, dass die die Universitätsrektoren zusätzlich angewiesen werden 

sollten, sich mittels eines Examens noch einmal von den Fähigkeiten des 

Studienbewerbers zu überzeugen. Die 1733 schließlich erlassene Verordnung 

beschränkte sich auf eine Prüfung durch den Schuldirektor und die 

Schulinspektoren, da nur dies als vertretbarer Aufwand angesehen wurde. Den 

Universitäten wurden also keine zusätzlichen Bürden auferlegt.306 

Für die Schüler der drei sächsischen Fürstenschulen hatten schon bis zur 

Erarbeitung dieser Vorschläge im Jahre 1733 strengere Regeln gegolten. 

Bereits die Halbjahreszeugnisse wurden als Mittel genutzt, die Studierfähigkeit 

der Schüler zu überprüfen.307 

Spezifiziert wurden die Regelungen von 1733 durch ein Reskript vom 3. Juli 

1780, nach dem ankommende Studenten auf der Universität ihre Schul-

testimonia vorzeigen sollten.308 Eine weitere Konkretisierung der anzustel-

lenden Vorprüfungen erfolgte mit Reskript vom 20. Oktober 1788. Darin wurde 

für Bewerber um Stipendien eine fachliche Prüfung festgelegt, noch bevor sie 

immatrikuliert wurden. Zunächst hatten sie generell ihre Lateinkenntnisse 

anhand eines Cicero-Textes und ihre Allgemeinbildung anhand eines Aufsatzes 

zu einem vorgegebenen Thema nachzuweisen. Abhängig vom Studienfach 

kamen dann noch fachspezifische Prüfungsaufgaben hinzu. Nur mit dem 

Zeugnis über diese bestandene Prüfung konnten sich Studenten um ein 
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 Ebd., Entwurf eines Schreibens des Oberkonsistoriums an die Landesregierung vom 7. Juni 

1734, fol. 3–4. Bereits in den Jahren 1711 und 1718 hatte es Diskussionen über eine 

Prüfung der Vorkenntnisse bei den Immatrikulanden gegeben. Diese scheinen aber zu 

keinen Ergebnissen geführt zu haben. Es gab allerdings auch den entgegengesetzten Fall, 

dass Studenten durch ihren Schulbesuch so exzellent auf ihr Studium vorbereitet worden 

waren, dass sie sich an der Universität ein höheres Niveau des vermittelten Wissens 

erwartet hätten (Döring 2009a, S. 599f.) 
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 SHStA, Loc. 1893 (1733–1734), Entwurf eines Schreibens des Oberkonsistoriums an die 

Landesregierung vom 7. Juni 1734, fol. 3–4. 

308
 Codex Augusteus 1772, S. 241. 
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landesherrliches Stipendium bewerben. Zur Absicherung hatten die Universi-

täten ein Verzeichnis über die examinierten Studierenden und deren Noten 

sowie der besuchten Schule beizulegen. Mit diesem Verfahren sollte das 

bisherige mündliche Examen der Inskribenden durch den Dekan der Philoso-

phischen Fakultät entfallen, das bisher vor der Deposition309 angestellt worden 

war. Zugleich wurde die Universität aufgefordert, Vorschläge zu unterbreiten, 

wie die Schüler gründliches Wissen in allen Fächern sowie Kenntnisse der 

klassischen Literatur erwerben könnten.310 

Beginnend bei den Schulen wird eine Professionalisierung der Verwaltung 

erkennbar, die ebenso die landesherrliche Verwaltung und die Hochschul-

aufsicht umfasste. Die Regelungen dürften einerseits dazu geführt haben, dass 

Schüler länger auf der Schule verweilten, um die geforderten und nun 

abzuprüfenden Erkenntnisse auch tatsächlich zu erwerben. Allerdings lässt das 

„Mandat wegen Qvalificirung junger Leute zu künftiger Dienstleistung“ vom 27. 

Februar 1793,311 das diese Regelungen 60 Jahre später wiederholte, darauf 

schließen, dass der Erlass von 1733 nur begrenzte Wirkung entfaltete. 

Der Versuch zahlreicher Eltern, ihre Söhne so frühzeitig wie möglich auf die 

Universität zu schicken, fand natürlich auch in warnenden Schriften Widerhall. 

Unter dem Pseudonym Gottlieb Musenhold wurde 1737 die Schrift „Der 

Frühzeitige Student. Oder Wohlgemeinte Vorstellung Von dem Schaden des 

Frühzeitigen Universitäts-Ziehens, und den wichtigen Ursachen, die dasselbe 

wiederrathen“ veröffentlicht. Gründe, warum Eltern ihre Kinder so früh zum 

Studieren schicken, waren demnach: Kosten für die Ausbildung der Söhne zu 

sparen; durch das inzwischen als Unterrichtssprache etablierte Deutsch 

könnten die Studenten die Vorlesungen jetzt (zumindest sprachlich) besser 

verstehen, und unerfahrene Privatlehrer, die ihre Zöglinge zu zeitig für 

studienreif erklärten. Dagegen wandte der Verfasser ein, dass den jungen 

Studenten die sittliche und intellektuelle Reife fehle und sie schlimmstenfalls die 
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 Das Ritual der Deposition wird im folgenden Kapitel 3 näher betrachtet. 
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 UAL, Rep. III/I 165, fol. 1–3: Reskript vom 20. Oktober 1788. 

311
 Codex Augusteus 1805/06, 1. Teil: Sp. 5–8: Herrn Friedrich Augusts u. Churfürstens zu 

Sachsen Mandat vom 27. Februar 1793. 
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eingesparten Jahre auf dem Bildungsweg auf Expektantenstellen wieder 

verlieren würden. Der Autor forderte daher auch die Professoren auf, sich der 

jungen Studenten anzunehmen, diese bei der Gestaltung ihres Studiums zu 

beraten und ihnen beispielsweise erfahrenere Studenten als Mentoren an die 

Seite zu stellen.312 

Wollte ein junger Mann an der Universität studieren, so musste er sich bei dem 

Rektor melden und um Aufnahme in die Matrikel bitten. Für die Immatrikulation 

gab es keine besonderen Fristen. Im Prinzip konnte man jederzeit immatrikuliert 

werden. Nach Bezahlung einer Gebühr wurde der Student in die Matrikel 

eingeschrieben. Die Gebühren waren nach sozialen Gesichtspunkten abgestuft. 

Unvermögende Studenten konnten hoffen, gratis immatrikuliert zu werden.313  

Die Verpflichtung einer Eidesleistung bei der Immatrikulation war für Studenten 

1699 aufgehoben worden. Ausschlaggebend für deren Abschaffung war die 

zunehmende Nichteinhaltung des Schwures gewesen. Mit dem Eid hatten sich 

die Studenten u. a. verpflichtetet, sich bei Beleidigungen zur Rettung ihrer Ehre 

an den Rektor zu wenden und nicht etwa durch Duelle ihre Ehre selbst 

wiederherzustellen. Zum Ende des 17. Jahrhundert verweigerten schließlich so 

viele junge Männer den Eid oder behielten sich die Zuwiderhandlung gegen 

diesen Passus vor, dass der Eid seine Bindekraft verloren hatte. Daraufhin 

beließ es die Landesregierung schließlich bei dem Versprechen der Studenten 

mit Handschlag, sich an die Gesetze des Landes und der Universität halten zu 
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 Musenhold 1737. 
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 Zu den Immatrikulationsgebühren siehe Kapitel 4 „Die Finanzangelegenheiten der 

Studenten“, Abschnitt 4.3.1. Im Falle von Ernst Christian Wünsch, der zuvor mehrere Jahre 

als Weber gearbeitet hatte und nun studieren wollte, stand seiner Immatrikulation seine 

Armut im Wege. Obwohl er ausreichende Kenntnisse nachweisen konnte und auch 
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Vergabe zuständigen Professoren hin- und hergeschickt. Der Rektor wollte Gewissheit, 

dass Wünsch sein Studium finanzieren konnte. Die Professoren wollten den Nachweis 

seiner Immatrikulation, um ihm ein Stipendium zueignen zu können. Die Pattsituation wurde 

schließlich mit dem Amtsantritt eines neues Rektors aufgelöst, der Wünsch dann 

immatrikulierte (Wünsch 2009, S. 230–232). 
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wollen, wie es an vielen anderen Universitäten bereits üblich war.314 Minder-

jährige Studienanfänger (unter 17 Jahren) waren von dieser Verpflichtung 

vorläufig befreit. Sie mussten aber, wenn sie als volljährige Studenten 

tatsächlich ihr Studium in Leipzig aufnahmen, die Verpflichtung nachholen.315 

Mit der Immatrikulation trat der Student in einen eigenen Rechtskreis ein. 

Mittels der Deposition als physischer Demonstration sollte der Student so auch 

an seinem Körper erfahren, dass er einen neuen Lebensabschnitt begann und 

nun zu einem neuen Rechtskreis gehört. Die mentale Trennung von seiner 

Herkunftsgemeinschaft und die Aufnahme in die studentische Gemeinschaft 

wurde nachdrücklich deutlich gemacht. 

Die Forschung geht davon aus, dass viele Studenten mehr als eine Hochschule 

besuchten.316 Sofern die Studenten bei ihrer Einschreibung angaben, dass sie 

bereits andere Universitäten besucht hatten und sich somit nicht erneut der 

Depositionszeremonie unterziehen mussten, wurde meist der Depositionsort 

des Immatrikulierten verzeichnet. So kann man also teilweise zumindest auf 

einen früheren Studienort rückschließen. 

Exmatrikulationen wurden erst seit 1773 in gesonderten Akten, ab 1809 in der 

Matrikel selbst vermerkt.317 Damit ist es im Regelfall nicht möglich, die 

Studiendauer der Studenten zu erheben. Vermerkt wurde in der Matrikel 

gewöhnlich, wenn Studenten in Leipzig akademische Grade erwarben sowie in 

seltenen Fällen spätere herausragende Ämter/Würden erlangten.318 Negativ 
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 SHStA, Loc. 4564 (1699), unfol. 

315
 Erler 1909c, S. XI. Di Simone verweist darauf, dass ursprünglich nicht die Eintragung in die 

Matrikel oder die Bezahlung der Immatrikulationsgebühren, sondern lediglich die 

Eidesleistung, dass die Rechte, Privilegien, Statuten und Gewohnheiten der Universitäten 

beachtet würden, ebenso wie Frieden, Ruhe und Eintracht, erst den erfolgreichen Vollzug 

der Immatrikulation darstellten. (Simone 1996, S. 235–237). Mit dem Gelöbnis, sich an die 

Statuten und Gesetze der Universität halten zu wollen, wurde sinngemäß der Zweck des 

Eides aufrechterhalten, wenn auch nicht mit der gleichen rechtlichen Bindungskraft. 

316
 Ridder-Symoens ebd. 

317
 Erler 1909c, S. XII. 

318
 UAL, GA IV 209 (1773–1810); Erler 1909c, S. XXVIII. 
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bemerkbar macht sich das Fehlen einer Matrikelanalyse für die Leipziger 

Hochschule im 18. Jahrhundert auch bei der Frage von Universitätswechseln. 

2.4 Formaler Ablauf des Studiums; Lehrformen und Herausbil-

dung neuer Lehrformen; Exerzitien 

Theoretisch galt auch im 18. Jahrhundert die Zweiteilung des Studiums: 

Zunächst sollten mit einem Studium in der Artisten- bzw. Philosophischen 

Fakultät grundlegende Kenntnisse erworben werden. Erst im nächsten Schritt 

sollte dann das eigentliche Fachstudium in einer der drei höheren Fakultäten 

absolviert werden. Das Studium in der Philosophischen Fakultät sollte vor allem 

dazu dienen, mangelndes Wissen der Studenten auszugleichen und ihnen die 

zum Studium notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, damit sie 

erfolgreich in der Theologischen, Juristen- oder Medizinischen Fakultät 

studieren konnten. Diese propädeutische Funktion der Philosophischen Fakultät 

erledigte sich erst mit der Einführung des Abiturs als Hochschul-

zulassungsprüfung.319 Dennoch konnte dieses ursprünglich obligatorische 

Vorstudium im 18. Jahrhundert kaum noch durchgesetzt werden. Um sicherzu-

stellen, dass die angehenden Studenten trotz des direkten Einstiegs in das 

Fachstudium über ausreichende Kenntnisse für das Studium verfügten, erließ 

das sächsische Oberkonsistorium im Laufe des 18. Jahrhunderts – wie oben 

ausgeführt – mehrfach Verordnungen, dass vor der Immatrikulation eine 

Prüfung des Kandidaten auf seine Studierfähigkeit hin zu erfolgen habe.320 

Außerdem lässt sich anhand der ausgestellten Sittenzeugnisse erkennen, dass 

die Studenten neben Fachvorlesungen auch Veranstaltungen aus dem Gebiet 

der Philosophischen Fakultät belegten. 

Für die Gestaltung des Studiums selbst gab es keinerlei Vorschriften. Die 

Studenten konnten nach ihren Neigungen und in Abhängigkeit von ihrem 

Geldbeutel entscheiden, welche Lehrveranstaltungen und auch welche Fächer 

sie hören wollten. Dies führte wiederholt dazu, dass Studenten eher ein 
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Studium generale als ein Fachstudium im heutigen Sinne absolvierten. Die im 

Universitätsarchiv Leipzig aufbewahrten Abgangszeugnisse von Studenten 

verzeichnen häufig zwei und mehr belegte Fächer.321 Die Freiheit der 

Studiengestaltung barg die Gefahr, dass sich die Studenten verzetteln statt sich 

ein solides fachliches Fundament für das spätere Erwerbsleben aufzubauen. 

Für die angehenden Juristen in Staatsdiensten wurden daher im Laufe des 18. 

Jahrhunderts Vorschriften erlassen, welche Kurse zu belegen seien.322 

Für die Lehrveranstaltungen galt eine Zweiteilung zwischen öffentlichen und 

privaten Lehrveranstaltungen. Die öffentlichen waren kostenlos und mussten 

von den Professoren alter Stiftung angeboten werden.323 Mit diesen Lehrver-

anstaltungen sollte es weniger bemittelten Studenten ermöglicht werden, alle 

notwendigen Kenntnisse für ihr Studienfach zu erwerben.324 Dagegen waren die 

Privatveranstaltungen kostenpflichtig und boten somit eine zusätzliche Einnah-

mequelle für die Dozenten.325 Da hier keine Pflichtinhalte vermittelt wurden und 

die Lehrenden freie Themenwahl hatten, bot sich in solchen Privatae die 
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 UAL, GA XIV: Bestand Personalia. Spitzenreiter waren die Gebrüder Johann Christoph, 

Johann Friedrich Philipp und Johann Georgen von Ponickau, die zwischen 1736 und 1741 
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geringen Salärs und der hohen Lebenskosten (UAL, Rep. II/IV 1b, fol. 7v–8: Stellungnahme 

Keils). 
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Möglichkeit, neue Lehrinhalte, Theorien und Forschungsergebnisse in das 

Studium einzuspeisen. Es war also eine Gelegenheit für Neuerungen.326 

Die wesentlichen Vermittlungsformen im Studium waren Vorlesungen, 

Disputationen, Übungen und Wiederholungsübungen.327 Während zunächst 

noch das Latein die dominierende Unterrichtssprache war, änderte sich dies im 

Laufe des Jahrhunderts zugunsten des Deutschen. Spätestens in der zweiten 

Jahrhunderthälfte drängte das Deutsche als Sprache des alltäglichen 

Gebrauchs auch in die Vorlesungen.328 Daher findet sich eine Anordnung des 

Oberkonsistoriums von 1753, nach der den Professoren erneut eingeschärft 

werden sollte, dass die Lehrveranstaltungen auch zukünftig in Latein 

abzuhalten seien.329 Dies lässt darauf schließen, dass mehrere Dozenten 

bereits auf Deutsch lasen. Andererseits hielten einige Professoren auch am 

Ende des Jahrhunderts noch an Latein als Lehrsprache fest. Am konser-

vativsten waren die Medizin und Philologie. Unterstützend für den Wandel der 

Unterrichtssprache erwies sich die Deutsche Gesellschaft.330 Die Disputationen 

und Dissertationen wurden hingegen bis über das Ende des 18. Jahrhunderts 

hinaus in Latein abgefasst bzw. gehalten. 

In den Disputationen als Form des Streitgespräches ging es darum, erworbenes 

Wissen und Fertigkeiten zu zeigen und gegenüber der akademischen 

Öffentlichkeit zu verteidigen.331 Eine weitere Funktion der Disputation, nämlich 

die Vorstellung und Verteidigung der Thesen einer Dissertation zum Erwerb 
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eines akademischen Grades, war eher sekundär.332 Disputationen lassen sich 

grob in zwei Kategorien einteilen: öffentliche Disputationen (darunter solche zu 

Übungszwecken, zur Erlangung eines akademischen Grades, als Abschieds-

disputatio, zu wichtigen universitären Ereignissen, im Kreise von Studierenden 

im „Disputierkränzchen“, zur Erlangung einer Professur bzw. Antrittsvorlesung 

und Disputationes quodlibetaria im Sinne der Diskussion über scherzhafte 

Themen) und private Disputationen (etwa in den Privatkollegia) bzw. außer-

ordentliche Disputationen.333 

Die Disputationen konnten sowohl von Professoren als auch von Studenten 

verfasst sein. Für Professoren ergab sich durch die Disputationen ein Forum, 

um neue Erkenntnisse zu verbreiten, Themen auf anderer Grundlage zu 

betrachten oder Abhandlungen zu publizieren, die für die Buchform zu schmal 

waren.334 Für die Übungsdissertationen wird davon ausgegangen, dass sie fast 

ausschließlich vom Präses der Disputation verfasst wurden.335 Die Themenwahl 

konnte sowohl vom Präses als auch von dem Kandidaten selbst ausgehen. 

Einige Kandidaten strebten mit der Disputation an, vertieftes Wissen auf einem 

Gebiet zu erwerben, dass für ihre spätere berufliche Tätigkeit von Belang war. 

Der Ausbildungsaspekt dieser Lehrform kommt hier also deutlich zum 

Tragen.336 In jedem Falle zeigten die Disputationen den neuesten Stand der 

Erkenntnisse. Wohl auch deshalb gehörten sie zu den beliebtesten akade-

mischen Schriften. Publiziert wurden die Dissertationen für gewöhnlich unter 

dem Namen des Präses, die Kandidaten wurden teilweise genannt.337 Da 

bereits in der Frühen Neuzeit ein Publikationszwang für die Disputationen 

herrschte, dem die Verteidiger des Werkes nachkommen mussten, war dies für 

Professoren ein günstiger Weg zur Verbreitung ihrer Schriften. Zudem mussten 
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die Studenten, für deren Disputation das Werk verfasst wurde, üblicherweise 

dessen Verfasser ein Honorar für die Anfertigung zahlen.338 

Angekündigt wurden die Disputationen durch Anschläge am Schwarzen Brett 

der Universität. An der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig fanden 

ausweislich der überlieferten Ankündigungen zumindest bis in die 1760er Jahre 

regelmäßig Disputationen statt, bevor sie zahlenmäßig zurückgingen.339 Aus 

dem 18. Jahrhundert sind 750 Disputationen überliefert. Eine Untersuchung der 

Disputationsschriften ergab einen Anteil von philosophischen Themen in Höhe 

von 14 %, wobei der Anteil in der ersten Jahrhunderthälfte zeitweise bei fast 

einem Viertel der damals angefertigten Arbeiten lag. Ein weiteres Viertel 

bildeten historische Arbeiten. Mit praktischer Philosophie beschäftigt sich ein 

Achtel der Disputationen. Philologische Aspekte wurden nur in 6,2 % der einge-

reichten Arbeiten behandelt. Allerdings erhöhte sich dieser Anteil in den 1760er 

und 1770er Jahren auf 14 % der Arbeiten, hervorgerufen durch die Lehre profi -

lierter Dozenten auf diesem Gebiet. Nur 1,7% aller überlieferten Arbeiten hat 

medizinische Themen zum Gegenstand.340 

Auch wenn es wiederholt Beschwerden über Defizite des Disputationswesens 

an der Universität Leipzig durch die Professoren selbst und Zeitgenossen gab, 

etwa über die sinkende Anzahl und den Ablauf der Disputationen, so blieben 

trotz Verbesserungsvorschlägen in mehreren Visitationsdekreten die in den 

Statuten und Statutenredaktionen von 1409 bis 1594 festgehaltenen Vorschrif-

ten unverändert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in Kraft.341 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam als neue Lehrform das Seminar 

hinzu. Den Weg zu dieser Neuerung bereiteten die Collegia des 17. Jahr-
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 Allweis 1979, S. 23f. 
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 Hesse 1993, S. 95, 97. 

340
 Ebd., S. 105–109. Zu erwähnen sind hier an Dozenten, die zahlreiche Studenten zu Disputa-

tionen auf ihrem Gebiet motivierten: Johann Jacob Reiske (1716–1774, Arabist, seit 1758 

Rektor der Thomasschule) und Carl Friedrich Bahrdt (1741–1792, Professor der biblischen 

Philologie in Leipzig 1766–1771). 

Die Disputationen werden im Universitätsarchiv Leipzig aufbewahrt.  

341
 Ebd., S. 100. 
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hundert, in denen sich Studenten zu wissenschaftlichen Vorträgen und daran 

anschließenden Diskussionen oder zur gemeinsamen Lektüre trafen.342 Der 

Veranschaulichung von Studieninhalten, vor allem auf dem Gebiet der Natur-

wissenschaften, dienten Sammlungen. Allerdings waren dies weniger 

Sammlungen im Besitz der Universität, sondern Privatsammlungen der Profes-

soren oder wissenschaftlich interessierter Bürger, die diese ihren Studenten 

zugänglich machen. Dies war vor allem der finanziellen Lage der Universität 

geschuldet.343  

Die Ursprünge der Privatlehrveranstaltungen waren wohl auf das Bedürfnis 

zurückzuführen gewesen, das in den öffentlichen Vorlesungen vermittelte 

Wissen zu diskutieren und zu vertiefen. Daraus entwickelten sich schließlich 

Collegia, die ganz eigene und neue Themen vermittelten. Dieser im 17. 

Jahrhundert verlaufende Prozess führte schließlich dazu, dass finanziell besser 

gestellte Studenten es als angemessen ansahen, die öffentlichen und somit 

kostenlosen Vorlesungen zu meiden und stattdessen allein oder in einer kleinen 

Gruppe Privatae zu nehmen.344 Die privaten Lehrveranstaltungen gewannen 

schließlich ein immer größeres Gewicht im Vorlesungsbetrieb, da die 

Professoren so ihre Einkünfte aufbessern konnten345 und die Privatae schneller 

aktuelle interessante Themen aufnehmen konnten. Auch wurde wiederholt der 

Vorwurf geäußert, dass die Professoren die öffentlichen Vorlesungen 

unattraktiv gestalteten, indem sie die Vorlesungsinhalte über Semester 

ausdehnten. Auch fanden die Publicae in den Hörsälen der Universität statt – 

während die Privatae in den Privatwohnungen der Dozenten oder sogar extra 

errichteten Räumen abgehalten wurden. Angesichts der Baufälligkeit vieler 
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 Döring 2010a, S. 48f. 
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 Ebd., S. 49. Beispielhaft sei hier die Naturaliensammlung der Leipziger Apothekerfamilie 

Linck erwähnt (zu anderen Leipziger Sammlungen siehe Döring 2006, S. 158). 
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 Horn 1897, S. 20. 

345
 Bei armen Studenten stand es den Dozenten aber frei, ihnen auch einen Nachlass auf das 

Hörergeld zu geben oder auf dieses ganz zu verzichten (ebd., S. 52). 
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Universitätsgebäude war dies nicht nur im Winter ein erheblicher Wettbewerbs-

nachteil.346 

Neue Studieninhalte fanden zum Teil nur schwer Eingang in das Lehrangebot. 

Daher gründeten sowohl Studenten als auch Dozenten Vereinigungen, die sich 

wenig beachteten Gebieten widmeten. Besonders zum Ende des 18. 

Jahrhunderts hin bildeten sich mehrere Gesellschaften, die im Studium ver-

nachlässigte Fachgebiete pflegten. Diese Entwicklung hängt damit zusammen, 

dass sich im Laufe der Aufklärung und der Diversifizierung der Wissenschaften 

immer neue Disziplinen bildeten. Diese fanden nach und nach Eingang in den 

Lehrbetrieb. Das geschah jedoch zunächst nicht in demonstrativer Form, indem 

etwa ein entsprechender Lehrstuhl eingerichtet worden wäre. Vielmehr boten 

private Lehrveranstaltungen, bei denen die Lehrenden in ihrer Themenwahl 

sehr frei waren, eine Möglichkeit zur Etablierung neuer Wissenschaftsgebiete. 

Bis zur Einrichtung von neuen Lehrstühlen – seien sie nun außerordentliche 

oder gar ordentliche – vergingen oft mehrere Jahrzehnte.347 Aber auch mit der 

Einrichtung von außerordentlichen (und damit meist nicht honorierten) 

Professuren für diese neuen Gebieten war noch nicht sichergestellt, dass diese 

Fächer dauerhaft im Lehrangebot verankert wurden, da sich die Dozenten 

durch die eingenommenen Gebühren aus ihren Lehrveranstaltungen 

finanzieren mussten.348 

Als Beispiel sei das Trier’sche Collegium Heraldicum angeführt. Dr. Johann 

Wolfgang Trier erhielt 1711 die neu gestiftete Professur für Heraldik. Im folgen-

den Jahr gründete er zur Unterstützung für sein Lehrangebot eine Gesellschaft, 

die den Studenten die Heraldik und verwandte Wissenschaften nahe bringen 

sollte. Insbesondere sollten Diskussionsmöglichkeiten über bedeutende 

Personen der Geschichte, Genealogie und Regentschaftsrecht sowie über 

einzelne Länder und deren politische Verhältnisse geschaffen werden.349 
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 Ebd., S. 22–25. 
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 Döring 2010a, S. 49f. 
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 Döring 2009, S. 627. Oft wurden die Extraordinariate ad personam eingerichtet. Mit dem 

Weggang oder Tod des Extraordinarius war die Stelle somit erledigt.  
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 Schulze 1810, S. 251f. 
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Der Berufsvorbereitung für Lehrer in kleineren und größeren Schulen sowie für 

Theologen widmete sich die Beck’sche Philologische Gesellschaft. Im Jahre 

1784 hatten sich unter dem Vorsitz des Griechisch- und Lateinprofessors 

Christian Daniel Beck acht Studenten zusammengefunden, die sich mit der 

klassischen lateinischen und griechischen Literatur beschäftigten. Bei zwei 

wöchentlichen Treffen wurde von einem Studenten über ein Stück aus der 

griechischen oder römischen Literatur bzw. aus dem Neuen Testament oder der 

griechischen Übersetzung des Alten Testaments eine Vorlesung gehalten. Im 

Anschluss wurde dann über die Materie und Form des Textes in 

grammatikalischer, historisch-kritischer, literarischer und ästhetischer Sicht 

gesprochen. Die Vorlesungen mussten auf Latein gehalten werden. Nur zur 

Verdeutlichung und für Übersetzungen durfte die deutsche Sprache gebraucht 

werden.350 Mit diesem Angebot sollte die Ausbildung in den klassischen 

Sprachen gefördert werden. Die Beschwerden über die schlechten Sprach-

kenntnisse der Theologiestudenten waren Legion. Selbst das Oberkonsistorium 

fühlte sich angesichts des Missstandes aufgerufen, der Forderung nach dem 

Erlernen des Lateinischen, Griechischen und Hebräischen Nachdruck zu 

verleihen.351 Und was für angehende Pfarrer an Sprachkenntnissen wichtig war, 

galt noch mehr für zukünftige Lehrer. Sie mussten als erste Vermittler von 

Sprachkenntnissen die Sprache noch sicherer beherrschen als andere 

Berufsgruppen. 

Um der Konkurrenz der Ritterakademien um die adligen Studenten zu 

begegnen, und auch, um die übrigen Studenten auf ihr späteres gesellschaft-

liches Leben vorzubereiten, wurden sogenannte Kavaliersfächer eingeführt (z. 

B. Reiten,352 Fechten, Architektur, moderne Fremdsprachen wie Französisch, 
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 Schulze 1810, S. 253–256. 
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 UAL, Rep. I/IV 13 (1728), fol. 2–3: Reskript vom 27. September 1728. 
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 In der Stellungnahme der Universität zur Visitation von 1708 wurde die Einrichtung einer 

Reitschule als notwendig herausgestellt, um für adlige Studenten attraktiver zu werden 

(SHStA, Loc. 4664 (1708–1736), fol. 213–221: Schreiben der Universität vom 12. November 

1711). Allerdings hatte diese Reitschule bei der folgenden Visitation im Jahre 1728 nur noch 

zwei Schüler, da der Bereiter wohl nicht den Vorstellungen der adligen und bürgerlichen 
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Englisch und Italienisch). In ihnen kann die Wurzel der Neuphilologie als 

akademisches Fach gesehen werden.353 

Die Studienzeit war für die Studenten, die nicht aus Leipzig stammten und somit 

auch nicht mehr im elterlichen Haushalt wohnten, die erste Zeit ihres Lebens 

ohne Aufsicht. Wenn sie ihre Familie verlassen mussten, um auswärts an einer 

höheren Schule zu lernen, so gab es dennoch ein Internat oder Aufsichts-

personen, die auf ihre Aufführung und ihren Lebenswandel achtgaben. Am 

Studienort war diese Kontrolle für gewöhnlich viel schwächer. Zwar bemühten 

sich viele Väter (bzw. Vormünder), ihre Söhne an Bekannte in Leipzig zu 

empfehlen und somit weiterhin Kontrolle über deren Lebenswandel zu behalten. 

Eine enge Aufsicht gewährleistete dies jedoch nicht. Und so sahen sich die 

Studenten erstmals in eigener Verantwortung für die Gestaltung ihres Lebens 

und ihrer Studien. Sofern dies möglich war, wandten sich die Familien an 

Professoren, um den Söhnen so Anleitung für die Gestaltung des Studiums zu 

verschaffen.354 Teilweise entwarfen auch Väter oder Verwandte Studien-

pläne.355 Sofern die Studenten kein Stipendium erhielten, bei dem regelmäßige 

Prüfungen vorgesehen waren (wie z. B. beim kurfürstlichen Stipendium), war es 

oft der Disziplin der Studenten bzw. ihrem Freundeskreis überlassen, wie 

intensiv sie sich dem Studium widmeten.356 Mehrere frühere Studenten 

erwähnen in ihren Autobiographien, dass sie einen Studienplan schmerzlich 

vermissten und durch planloses Studieren Zeit verloren bzw. nur unsys-

tematisch Wissen erworben hätten.357 Andere Studenten wiederum gestalteten 

                                                                                                                                               
Studenten entsprach (UAL, Rep. I/I 47, fol. 23–33: Beantwortung derer von E. Hochlöbl. 

Commission communicirten 4 Puncte, ohne Datum). 

353
 Boehm 1996, S. 678. 
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 So berichtet Gustav Friedrich Dinter in seiner Autobiographie, dass Professor Ernesti für den 

Beginn seines Studiums einen Studienplan für ihn und auch einen Kommilitonen 

zusammengestellt hatte (Dinter 2009, S. 296). 
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 Von Schubert 1854, S. 298; Zachariä von Lingenthal 1843, S. 15.  
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 Dinter 2009, S. 291. 
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 Carl Friedrich Bahrdt bedauerte diesen Umstand umso mehr, da sein Vater 

Theologieprofessor in Leipzig war und über ausreichendes Wissen verfügte, ihm 

Orientierung zu geben (Blaschke 1967, II. Bd., S. 65–70); Schubert 2013, S. 8. 



2 Studium–Voraussetzungen, Anforderungen, Ablauf 

97 

ihr Studium bewusst sehr frei, indem sie nur zu Beginn ihrer Studienzeit 

Vorlesungen und Kollegien besuchten, um sich danach dem Selbststudium zu 

widmen.358 

Einigen Studenten, die von ihren Vätern zu einem bestimmten Studienfach 

gedrängt worden waren, fiel es ausweislich ihrer autobiographischen Aufzeich-

nungen schwer, Begeisterung und Ehrgeiz für ihr Studium zu entwickeln. 

Mancher vernachlässigte das Studium, um sich seinem eigentlichen Interesse 

zu widmen. Beispielhaft sei dafür der Dichter Jean Paul erwähnt.359 Andere 

fügten sich in den Wunsch der Familie und schlossen ihr Studium ab. Immerhin 

bedeutete die finanzielle Unterstützung eines Studenten eine erhebliche 

Belastung für die Familien, unabhängig von der jeweiligen materiellen Situation. 

Und auch die Gewährung eines Stipendiums implizierte eine moralische 

Verpflichtung, diese Unterstützung im gewünschten Sinne zu nutzen.360 

Wie fleißig die Studien betrieben wurden, hing freilich von verschiedenen 

Faktoren ab: eigener Ehrgeiz, familiäre Erwartungen und damit verbundener 

Druck aus der Ferne und Aufsicht durch einen Professor oder Freund der 

Familie. Wiederholt berichteten frühere Studenten in ihren Memoiren, dass 

auch der soziale Druck von befreundeten Kommilitonen half, das Studium 

fleißig zu betreiben.361 
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 Ursprünglich kam er nach Leipzig, um hier Theologie zu studieren. Allerdings gewann seine 

Liebe zur Schriftstellerei rasch die Oberhand, so dass er sich kaum dem Studium widmete. 

Er floh schließlich vor seinen Schuldnern aus Leipzig. Das Studium schloss er nie ab (Paul 

2003). 
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 Christian Gottlieb Neefe, Jurastudent 1769 bis ca. 1772 in Leipzig und später Musikdirektor 

in verschiedenen Städten, berichtete dazu: “Hier [in einigen juristischen Vorlesungen] 
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verlebt und das vaterstädtische Stipendium nicht unwürdigerweise genossen hätte, 

absolvierte ich zuvor meine juristischen Studien, disputierte öffentlich […]“ (Neefe 2009, S.  

253). 
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Die Ankündigungen für die Vorlesungen wurden am Schwarzen Brett der 

Universität in der Ritterstraße (Rotes Kolleg) angeschlagen. Die Studenten 

konnten sich dort über das Lehrangebot informieren und sich ihre Kollegien 

auswählen.362 

Die öffentlichen Lehrveranstaltungen fanden üblicherweise von der Prim (6 Uhr) 

bis zur Terz (9 Uhr) oder Sext (12 Uhr) statt. Die Privatae dagegen begannen 

meist mit der Non (15 Uhr). Gelehrt wurde von Montag bis Samstag. Lediglich 

der Sonntag war vorlesungsfrei. Die Dauer der Lehrveranstaltungen lag bei 60 

Minuten.363 

Lehrveranstaltungen wurden nicht nur von den Professoren und außerordent-

lichen Professoren angeboten. Auch die Magister, Absolventen der Philoso-

phischen Fakultät mit Lehrbefugnis, boten Lehrveranstaltungen an, um sich so 

etwas zu ihrem Lebensunterhalt hinzuzuverdienen. Zugleich konnten sie selbst 

Studenten einer höheren Fakultät sein. Döring weist darauf hin, dass die Zahl 

der lehrenden Magister in Leipzig besonders hoch gewesen sei. Dies war den 

Leipziger Verhältnissen geschuldet, dass eine universitäre Laufbahn hier nur 

mit einem Leipziger Magistertitel möglich war und dass Ämter der 

akademischen Selbstverwaltung ebenfalls nur diesem Personenkreis 

offenstanden.364 

2.5 Versuche zur Regelung des Studiums; Überfüllungsdiskussion 

An allen deutschen Universitäten lässt sich im 18. Jahrhundert der Trend beob-

achten, dass die Zahl der Immatrikulationen in der Zeit um 1735–1740 einen 
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 Siehe etwa die Schilderung bei Bahrdt 2009, S. 130. Ein zeitgenössischer Kritiker beklagte, 
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363
 Müller 1996, S. 270. Siehe dazu auch die über den Katalog der Universitätsbibliothek Leipzig 

zugänglich Vorlesungsverzeichnisse des 18. Jahrhunderts.  
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Höhepunkt im protestantischen Hochschulwesen erlebte. Ab dieser Zeit sank 

die Gesamtzahl der Studenten kontinuierlich.365 

Die Gründe für die schwindenden Studentenzahlen sind vielschichtig. So über-

nahm das zunehmend verbesserte Schulwesen viele allgemeinbildende Aufga-

ben, die zuvor die Philosophischen Fakultäten der Universitäten erfüllt hatten, 

die universitäre Bildung büßte dadurch für Erwerbstätigkeiten mit geringerem 

Anforderungsprofil Anziehungskraft ein. Ebenfalls mindernd auf die Immatriku-

lationszahlen wirkte sich das schwindende Ansehen des Universitätsstudiums 

aus. So wurden Spezialschulen, wie etwa in Sachsen die Bergakademie 

Freiberg,366 eingerichtet, um berufspraktische Kenntnisse zu vermitteln.367 Für 

den Adel kam daneben noch die erneute Einrichtung von Ritterakademien 

hinzu, wodurch die Universitäten weitere potentielle Studenten verloren. 

Daneben erwuchsen den Hochschulen durch die Gründung neuer Universitäten 

im In- und Ausland im Laufe des 18. Jahrhundert neue Konkurrenten um 

Studenten, so dass an mehreren Universitäten die Immatrikulationszahlen 

sanken. Hervorgehoben seien hier für Leipzig die 1694 gegründete Friedrichs-

Universität Halle sowie die 1734/37 eröffnete Georgia Augusta in Göttingen. 

Beide entwickelten sich neben den traditionsreichen Leipzig und Jena rasch zu 

den frequenzstärksten Hochschulen und waren auch durch ihre räumliche Nähe 

sehr starke Konkurrenten. Hinzu kam, dass die Zahl der ausländischen 

Studenten sank – etwa, weil nun eher die Hochschulen im eigenen Land 

besucht wurden bzw. dort überhaupt Universitäten eingerichtet wurden. 

Für Leipzig lag der Höhepunkt der Einschreibungen etwas vor dem Zeitraum 

1735/1740. Dennoch hielten sich die Immatrikulationen auch danach auf recht 

hohem Niveau. Lediglich in der Jahrhundertmitte sowie am Ende des 

Jahrhunderts kam es zu regelrechten Einbrüchen bei den Studentenzahlen. 

Diese waren sehr wahrscheinlich auf die Etablierung konkurrierender Univer-
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sitäten zurückzuführen. Die Zahl ausländischer Studenten blieb in Leipzig bis 

1768 relativ konstant, da die vielfältigen Handelsbeziehungen, aber auch der 

Ruf Leipzigs als Gelehrtenstadt junge Männer aus Asien, Osteuropa und 

Amerika in die Stadt lockte. Daneben zog die größere religiöse Toleranz an der 

Universität Leipzig katholische Studenten aus Süddeutschland und Österreich 

an.368 Mit der Einführung verpflichtender Sittenzeugnisse an den kursächsi-

schen Universitäten im Herbst 1768 als Abgangszeugnisse – eine Folge des als 

„Mesenkrieg“ bezeichneten Studententumults – sank der Anteil der adligen und 

ausländischen Studenten.369 Die Einführung dieses Diszplinierungsinstruments 

hatte offensichtlich nicht nur eine prophylaktische Wirkung für die Studenten, 

die in den Staatsdienst eintreten und dafür ein makelloses Sittenzeugnis 

vorweisen mussten, sondern auch eine abschreckende Wirkung für Studenten, 

die in der Wahl der Hochschule freier waren (sei es aus finanziellen oder 

anderen Gründen). 

Zur Verteilung der Studenten über die Fakultäten lassen sich leider keine 

Aussagen treffen, da das gewählte Studienfach nicht in der Matrikel vermerkt 

wurde. Aufgrund der Erhebung an einigen protestantischen Universitäten im 

Reich geht man davon aus, dass etwa 36 % der Studenten Theologie studier-

ten, fast gleichauf lagen die Rechtswissenschaften mit 35 %, abgeschlagen 

Medizin mit 10 % und die Philosophische Fakultät mit 19 %.370 Allerdings dürfte 

in Leipzig die Theologie noch dominanter gewesen sein, da zahlreichen 

Stipendien an der Universität an ein theologisches Studium gebunden waren. 

Zudem lassen sich aufgrund der Zahl der Graduierungen vorsichtige 

Rückschlüsse auf den Studentenanteil der einzelnen Fächer ziehen. 

Bereits zuvor, im Jahre 1733, entwarf das Dresdner Oberkonsistorium auf 

Anweisung der Landesregierung ein Patent, um den Strom junger Männer an 

die kursächsischen Universitäten zu mindern. Als Maßnahme wurde eine 

doppelte Absicherung vor untauglichen Studenten vorgeschlagen, indem 

sowohl der Schulrektor in einer Prüfung die Studientauglichkeit untersuchen als 
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auch der Universitätsrektor ein erneutes Examen durchführen sollte.371 Dies 

sollte wohl auch als Prävention vor Gefälligkeitszeugnissen von Schuldirektoren 

dienen. Als Gründe für die Errichtung dieser Hürden wurden vor allem die 

intellektuelle Nichteignung für ein Studium, die Verschwendung elterlichen 

Vermögens (bzw. das von Gönnern) und schließlich die Einstellung von untaug-

lichen Kandidaten in öffentliche Ämter angeführt. Stattdessen sollten diese 

jungen Männer lieber ein Handwerk oder einen anderen Beruf erlernen.372 Zu 

dieser Diskussion um die Zulassung ausschließlich zum Studium fähiger 

Kandidaten kam im späten 18. Jahrhundert noch eine Debatte um die Über-

füllung der akademischen Berufe hinzu. In der Tat sank die Zahl der Stellen in 

der Staatsverwaltung, für die eine akademische Qualifizierung nötig war, im 

Laufe des 18. Jahrhundert.373 Parallel dazu sank aber auch die Zahl der Imma-

trikulationen aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes für Akademiker und 

der Zunahme der Lebenshaltungs- und Studienkosten. Als Argumente für die 

Einschränkungen bei Studienbewerbern wurden genannt: die Befürchtung vor 

einer weiter zunehmenden Akademisierung und ein Überschuss an 

akademischen Bewerbern für öffentliche Ämter, der verhindert werden sollte. 

Studenten wurden hier mit Bewerbern um öffentliche Positionen gleichgesetzt 

und das Studium als Vorbereitung für ein öffentliches Amt angesehen.374 

Ein zusätzliches Motiv für eine Restriktion des Zugangs zu den Universitäten 

lag bei den zahlreichen Theologen, Pädagogen, Konsistorialbeamten und 

Gelehrten, die von Berufs wegen eine Kompetenz in dieser Diskussion zuge-

                                                 
371

 SHStA, Loc. 1893 (1733). 

372
 SHStA, Loc. 1893 (1733). Die von Schubert kritisierte Verschärfung der Zulassungskriterien 

zum Studium und damit der Einschränkung des Entscheidungsspielraums für Rektoren, 

welche Kandidaten sie immatrikulierten, ist unserer Ansicht nach nicht gegeben (Schubert 

2013, S. 81, 240). Die mit dem „Mandat zur Qvalificirung junger Leute zu künftiger 

Dienstleistung“ vom 27. Februar 1793 vorgeschriebenen Zulassungsvoraussetzungen 

waren bereits 1733 eingeführt worden. Lediglich die Begründung der getroffenen bzw. 

wiederholten Maßnahmen differierte (1793 wurden als Gründe das Gemeinwohl, die 

Staatsräson und die Heranbildung qualifizierter und arbeitsamer Absolventen angeführt).  

373
 Quarthal 1985, S. 168. 

374
 Gerth 1935, S. 71. 



2 Studium–Voraussetzungen, Anforderungen, Ablauf 

102 

sprochen bekamen, andererseits aber aus sehr persönlichen Gründen das 

Sozialprestige ihrer Berufsgruppe erhalten und ihre Fakultät vor der 

angeblichen „Studiersucht der niederen Stände“ bewahren wollten.375 

Die Klagen über das kurze Studium der Studenten, die die Universitäten mit 

ungenügenden Kenntnissen verließen, erstreckten sich über das ganze 

18. Jahrhundert. Da es für die meisten Studenten nicht nötig war, einen akade-

mischen Grad zu erwerben, gab es schließlich keine verbindlichen Regelungen 

über den Besuch vorgeschriebener Lehrveranstaltungen oder gar eine 

Mindeststudiendauer. 

Folgerichtig erließ das sächsische Oberkonsistorium eine Regelung, nach der 

ein Studium mindestens 3 Jahre dauern sollte, davon – wie bereits ausgeführt – 

2 Jahre an einer kursächsischen Universität, um in landesherrliche Dienste 

eintreten zu können. Im Gegensatz zum Zwang, an einer der sächsischen 

Hochschulen studieren zu müssen, entfaltete diese Vorschrift ihre Wirkung.376 

Der Grund für ein kürzeres Studium lag zumeist offensichtlich in der finanziellen 

Situation der Studenten bzw. ihrer Familien begründet. Jedes Semester kostete 

Geld für den Lebensunterhalt und die Kollegien. 

Zum Ende des 18. Jahrhunderts gab es Bemühungen des Oberkonsistoriums, 

nicht nur eine Mindeststudiendauer festzulegen, sondern auch die zu 

vermittelnden Studieninhalte vorzugeben. Damit sollte den Eltern der 

Studierenden entgegengekommen werden, die das lange und wohl ziellose 

Studium ihrer Kinder kritisierten. Übernommen wurde diese Idee aus Jena und 

Erlangen, wo den Studenten bei ihrer Immatrikulation ein empfohlener Studien-

ablaufplan übergeben wurde.377 Die einzelnen Fakultäten der Universität 

Leipzig arbeiteten jeweils drei- oder vierjährige Studienpläne für die folgenden 

Fächer aus: Theologie (3 Jahre), Medizin (3 Jahre) und Arzneiwissenschaft (4 

Jahre) und der Kameralistik/allgemeinbildende Studien (3 Jahre).378 Bei der 
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Beratung im Concilium Professorum wurden grundsätzliche Probleme in Bezug 

auf die Festlegung von Studienplänen angesprochen: Der Theologieprofessor 

Karl August Gottlieb Keil sprach sich zum Beispiel dagegen aus, dass die 

curricular vorgesehenen Lehrveranstaltungen ausschließlich publice, also 

kostenlos, gelesen würden. Schließlich würden die Honorare und Einnahmen 

aus Privatveranstaltungen schon zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Ausgaben der 

Professoren decken.379 Der Jurist Professor Christian Gottlob Biener schloss 

sich diesem Standpunkt an.380 Mehrere Mitglieder des Concilium Professorum 

forderten, dass die Studenten moderne Fremdsprachen lernen sollten, um die 

notwendigen Kenntnisse für künftige Hofmeisterstellen zu erlangen.381 Der 

Theologieprofessor Johann Georg Rosenmüller kritisierte, dass in den Studien-

plänen meist fünf Vorlesungsstunden vorgesehen seien, was bei einer 

ausreichenden Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen durch die Studenten 

ein zu hohes Pensum wäre.382 Professor Friedrich August Wilhelm Wenck 

(Philosophische Fakultät) teilte diese Kritik. Zugleich forderte er, dass die 

Studenten seiner Fakultät auch Latein und Griechisch sowie Literatur studieren 

sollten, um somit Studierende auch für den Schuldienst zu qualifizieren. 

Unterricht in modernen Sprachen, Tanzen und Zeichnen hielt er dagegen für 

unnötig.383 Professor Rosenmüller forderte im Hinblick auf eine mögliche 

Karriere der Studenten seiner Fakultät im Schuldienst noch die Einstellung 

einer Dozentur für Pädagogik.384 Sein Kollege Karl Adolph Caesar (Philoso-

phische Fakultät) ging grundsätzlicher an die Frage nach Studienplänen heran. 

Seiner Meinung nach war es wichtiger, den Studenten zu vermitteln, wie zu 

studieren sei, als die Frage nach den Inhalten des Studiums.385 Dieser 

Gedanke wurde von seinen Kollegen allerdings nicht aufgenommen. Aus den 
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Akten lässt sich nicht erkennen, ob diese Pläne je publiziert und an die 

Neuimmatrikulierten verteilt wurden. 

Neben der Studiendauer zeigte sich das Oberkonsistorium auch darum besorgt, 

dass die Studenten zu viele Ferien und somit nicht genügend Zeit zum 

Studieren hätten. Mit dem Visitationsdekret von 1616 war festgelegt worden, 

dass die Studenten zu Ostern und Michaelis jeweils 14 Tage Ferien haben 

sollten. Im Jahre 1772 überprüfte das Oberkonsistorium die Einhaltung dieser 

Vorschriften und legten nach Anhörung der Universitätsgremien fest, dass vom 

Montag nach Rogate bis zur Michaelismesse (Ende September), vom Ende der 

Michaelismesse bis zum 24. Dezember sowie nach Weihnachten bis Mittwoch 

vor Ostern Vorlesungen zu halten seien. Lediglich der Sonntag wurde als freier 

Tag weiterhin erlaubt.386 

Aufgrund von Berechnungen für das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts kann für 

Leipzig von folgenden Studiendauern ausgegangen werden: In den 1780er 

Jahren verweilte die Mehrzahl der Studenten (42,2%) zwischen 37 und 48 

Monaten an der Hochschule. Sie übertrafen damit sogar die vorgeschriebene 

Mindestdauer von zwei Jahren an einer sächsischen Landesuniversität bzw. 

drei Jahren für den Eintritt in Landesdienste. Hierbei gab es auch kaum 

Unterschiede zwischen Landeskindern und auswärtigen Studenten. Etwa ein 

Viertel der Studenten studierte zwischen zwei und drei Jahren an der 

Hochschule.387 Die Vorschriften zur Mindeststudiendauer hatten also keine 

direkte Auswirkung auf das Studierverhalten. Eher dürften pekuniäre Aspekte 

für eine Limitierung der Studienzeit den Ausschlag gegeben haben.388 

In der neueren Forschung ist die These aufgestellt worden, dass die Diskussion 

um die „Studirsucht“ und eine Überfüllung der Universitäten rein politisch 
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motiviert gewesen sei. 389 Begonnen habe sie mit dem preußischen „Patent 

wegen derer so studiren wollen“ vom 25. August 1708, das auf ökonomischen 

Nützlichkeitsüberlegungen unter der Prämisse des Merkantilismus beruhte. Die 

Vorstellung begrenzter staatlicher Mittel für die Hochschulfinanzierung ging 

einher mit frühen, wohl aus aufgeklärten Überlegungen abzuleitenden 

Vorstellungen einer Planbarkeit auch des zumindest akademischen „Arbeits-

marktes“. Zudem wurde der Arbeitsmarkt für Akademiker geringer.390 Hinzu 

kam die Befürchtung der Protagonisten in der Diskussion vor einer Minderung 

ihres Sozialstatus als Lehrer, Beamte und Gelehrte, wenn die niederen Stände 

durch das Studium ebenfalls in solche Aufsteigerpositionen drängen würden.391 

Hier sollten also erlangte gesellschaftliche Positionen gegen nachrückende 

Generationen verteidigt werden. 

Dennoch wird in der universitätsgeschichtlichen Forschung für die Jahre 1790 

bis 1810 und dann später nochmal 1830 bis 1850 eine prekäre Arbeitsmarkt-

situation für Akademiker diagnostiziert, die als „Akademikerschwemme“ 

bezeichnet wurde. Diese Überfüllungskrise war unter anderem dadurch 

gekennzeichnet, dass Hochschulabsolventen zum Teil mehrere Jahre in 

schwierigsten Erwerbssituationen auf eine Anstellung, gleich ob im öffentlichen 

oder privaten Sektor, warteten. Für Leipzig wurde für die einzelnen Fakultäten 

untersucht, inwiefern sich die Studierendenzahlen entwickelten. So kann für die 

Theologische Fakultät eine erste Welle für den Zeitraum von etwa 1770 bis 

1812 ausgemacht werden mit einem Maximum 1786 und einem dramatischen 

Abfall in den 1790er Jahren bis zum Minimum 1805. Ähnliche Verhältnisse 

fanden sich in Jena und Halle, wobei Jena aufgrund der berühmten Professoren 

und der besonderen Konstellation im Kulturraum Jena – Weimar dem Trend 

wohl etwas trotzen konnte.392 

Die Juristenfakultät in Leipzig erlebte in der Zeit von 1777 bis 1810 eine 

Abschwungphase, vor allem in den 1790er Jahren sanken die Immatri-
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kulationszahlen, wenn auch nicht so stark wie an der Theologischen Fakultät. 

Auch die weithin anziehungsstarke Juristische Fakultät in Göttingen verzeichne-

te dieses Phänomen etwa zur gleichen Zeit. Die geringere Schwankungsbreite 

der Rechtswissenschaften ist wohl darauf zurückzuführen, dass dieses Studium 

vorzugsweise von jungen Männern aus dem Adel und wohlhabenden bürgerli-

chen Elternhäusern aufgenommen wurde, deren Zukunftsperspektiven weniger 

abhängig von wirtschaftlichen Schwankungen und der Arbeitsmarktsituation 

waren.393 

Die Medizinische und die Philosophische Fakultät fielen mit ihren Studenten-

zahlen weniger ins Gewicht. Wenige Studenten besuchten ausschließlich die 

Philosophische Fakultät. Die Medizin erlebte ihren Tiefpunkt im Jahre 1796 mit 

lediglich 14 Immatrikulationen. Dies war wohl vor allem durch die Konkurrenz 

der Jenaer Salana begründet, die in diesem Jahr 120 Immatrikulationen 

verzeichnete.394 

Aufgrund dieser Berechnungen schlussfolgert Schubert, dass für den Zeitraum 

1795–1805 durchaus von einem Abschreckungsaffekt aufgrund der schlechten 

Berufsaussichten auszugehen ist. Und auch die wirtschaftliche Situation trug 

ihren Anteil dazu bei, indem die ausgezahlten Stipendien an Geldwert verloren 

und so vor allem die von Stipendien abhängigen Theologen betroffen waren.395 

2.6 Graduierungen  

Prüfungen und damit auch akademische Grade sind ein konstitutives Element 

des jüngeren europäischen Hochschulwesens. Weder die antiken Hochschulen 

noch die hochmittelalterlichen Universitäten kannten Graduierungen. Erst mit 

der Etablierung der mitteleuropäischen Universitäten wurden Abschlüsse wie 

Baccalaureus, Magister, Licentiat oder Doctor eingeführt.396 
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Akademische Abschlüsse lassen sich auf zweierlei Motivationen der Hoch-

schulen zurückführen: Abgrenzung und Qualitätssicherung. Von nun erlaubte 

nur noch der Erwerb akademischer Abschlüsse, eine wissenschaftliche 

Laufbahn zu verfolgen. An der Universität Leipzig kam verschärfend hinzu, dass 

nur Männer mit einem hiesigen Magister- oder Doktortitel an der akademischen 

Selbstverwaltung teilnehmen und somit auch an Pfründen teilhaben durften. 

Dies galt auch noch für das 18. Jahrhundert.397 

Nach Prahl diente die Abhaltung von Prüfungen und die anschließende 

Verleihung von Graden verschiedenen Funktionen: 

 Der Ablauf der Prüfung und die Graduierungszeremonie fungierten als 

Loslösung aus der Phase der Adoleszenz (der Gemeinschaft der 

Studenten) und Aufnahmeritual in die Gemeinschaft der Berufstätigen.398  

 Die Prüfungen waren ein Selektionsinstrument zur Besetzung von 

Positionen.399 

 Prüfungen sind ein strukturprägendes Merkmal der europäischen 

Universität, indem sie deren Autonomie sicherten und den Zugang zum 

Kreis der Lehrenden regelten.400 

Das Recht, allgemein anerkannte akademische Grade zu verleihen, gehörte zu 

den wichtigsten Privilegien der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Universitäten. Die allgemeine Anerkennung der Universitätsgrade wurde durch 

das päpstliche und/oder später kaiserliche Gründungsprivileg der Hochschule 

sichergestellt.401 

Die Graduierung stellte die Aufnahme des Studenten in den Kreis der Magister 

und damit in die die Universitätsgeschicke bestimmende Gruppe dar. Um die 

Akzeptanz dieser Initiation zu sichern, orientierten die Universitäten sich an den 
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damals im Mittelalter führenden Ritualen: der kirchlichen Priesterweihe, dem 

Ritterschlag und der Gesellenprobe im Handwerk. Die Universität etablierte sich 

so als eine weitere Gruppe, in die man nur durch ein Aufnahmeritual Eintritt 

fand. 

Laut Prahl haben die Prüfungen zum Erwerb eines akademischen Grades die 

Funktion von Rites de passage: Mit dem Erwerb des Grades trenne sich der 

Prüfling sowohl finanziell und psychisch von seiner Erzeugerfamilie als auch 

von seiner akademischen Familie (also seinen Lehrern). Künftig müsse er eine 

Anstellung finden und sich selbst ernähren. In einem 2. Schritt, der Phase des 

Übergangs, befinde sich der Prüfling in einer Situation der Ohnmacht, indem er 

ein Examen ablegen müsse und erst mit dessen Bestehen in die akademische 

Gemeinschaft aufgenommen werden könne. Als letzter Schritt erfolge die 

Einfügung. Mit erfolgter Prüfung sei er in die Standards der akademischen Welt 

eingeweiht.402 Zugleich werde eine Abgrenzung zum Kreis derer, die niemals 

einen solchen Titel erwerben werden (da sie nicht studiert haben), deutlich 

gemacht.403 Mit dem Erwerb eines akademischen Doktortitels stieg auch das 

soziale Kapital des Promovierten. Doktorhut, -mantel und der Ring galten als 

Insignien, die ihn über die Nichtakademiker erhoben – Distinktionsmerkmale, 

wie sie der Adel verwandte, um seine gesellschaftlich privilegierte Stellung zu 

demonstrieren.404 Eine Doktorpromotion in einer der höheren Fakultäten konnte 

für bürgerliche Kandidaten einer Standeserhöhung gleichkommen.405 

Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, kam es im 18. Jahrhundert zu einem 

grundlegenden Bedeutungswandel der akademischen Grade. Außerhalb der 

universitären Welt verloren die Grade deutlich an Bedeutung. Im Inneren der 

Universität nahm die Bedeutung der Titel für die Teilnahme an der universitären 

Selbstverwaltung dagegen deutlich zu. 
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Der niedrigste Grad war der des Baccalaureus, der von allen vier Fakultäten 

vergeben wurde. Bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts war mit ihm die 

Berechtigung verbunden, nach frühestens vier Semestern den nächsthöheren 

Grad des Magisters (an der Philosophischen Fakultät) oder Lizentiaten (an den 

drei oberen Fakultäten) erwerben zu dürfen. Allerdings wurde von dieser 

Regelung schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts abgewichen, indem die 

Kandidaten die Wartezeit zwischen beiden Titeln gegen Zahlung einer 

Geldsumme verkürzen konnten.406 Im Laufe des 18. Jahrhunderts verlor der 

Grad des Baccalaureus schließlich soweit seine eigenständige Funktion, dass 

seit dem Sommersemester 1766 die Kandidaten das Baccalariat gleichzeitig mit 

dem Magisterium erwarben.407 Damit war offenkundig, dass das Baccalariat an 

der Universität Leipzig seine Funktion als Vorbereitung auf den Magistergrad 

verloren hatte.408 

An den drei oberen Fakultäten konnte der Doktorgrad erworben werden. 

Voraussetzung dafür war der vorherige Erwerb des Magistergrades an der 

Philosophischen Fakultät. Lediglich die Juristenfakultät scheint im 18. Jahrhun-

dert von dieser jahrhundertlangen Praxis abgewichen zu sein.409 

Der Magistertitel der Philosophischen Fakultät berechtigte ursprünglich an der 

Universität Leipzig zur Teilnahme an der universitären Selbstverwaltung. Daher 
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achteten sowohl das Oberkonsistorium als auch die Professoren streng darauf, 

dass nur als würdig angesehene Personen den Magistertitel oder den Grad 

einer anderen Fakultät erwarben. Kennzeichen der Würdigkeit waren vor allem 

die eheliche Geburt und das lutherische Bekenntnis. Eine Einschränkung hatte 

diese erprobte Praxis durch eine landesherrliche Verfügung im Jahr 1685 

erfahren, nach der nur die Inhaber der (alten) Stiftungsprofessuren410 sich an 

der Verwaltung der Fakultätsangelegenheiten beteiligen durften.411 Einen 

weiteren Bedeutungsverlust erlitt der Grad des Magister Philosophiae dadurch, 

dass er nicht mehr per se die Lehrbefähigung darstellte. Vielmehr konnte es 

geschehen, dass der Graduierte in Rücksichtnahme auf bereits vorhandene 

Lehrkräfte gar nicht zur akademischen Lehre zugelassen wurde. Es wurden 

weitere Bedingungen aufgestellt, um den Zugang zum akademischen Lehramt 

und damit zur universitären Laufbahn weiterhin kanalisieren zu können.412 Im 

Laufe des 18. Jahrhunderts wurde schließlich mit der Habilitation eine weitere 

Hochschulprüfung als Voraussetzung für das Lehrrecht an der Philosophischen 

Fakultät eingeführt.413 

Es lässt sich demnach verstärkt im 18. Jahrhundert der Trend zunehmender 

Professionalisierung und Differenzierung innerhalb des universitären Lehrkör-

pers beobachten, der durch seinen Exklusionscharakter auch Auswirkungen auf 

das traditionelle Universitas-Modell im Sinne einer Gemeinschaft der Lehrenden 

und Lernenden entwickelte. Der Zugang zum Lehramt wurde somit zunehmend 

eingeschränkt, wobei die Reglementierung neben dem funktionalen Aspekt der 

Qualitätssicherung (weitere Prüfungen zur Feststellung der Lehrbefugnis) auch 
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eine regulierende Funktion hinsichtlich der begrenzten Ressourcen innerhalb 

der Hochschule (und somit der Besitzstandswahrung der etatisierten 

Professoren) erfüllte. Die Bedeutung des akademischen Titelwesens verschob 

sich somit zunehmend inneruniversitär auf dessen funktionalen Aspekt bei der 

Formalisierung des Zugangs zu den universitären „Berechtigungssystemen“414 

und außeruniversitär vom traditionellen Erkennungsmerkmal der Zugehörigkeit 

zum (homogen wahrgenommenen) Gelehrtenstand zu einem Kennzeichen in 

einem differenzierten System sozialer Symbolik.415 

Dem Funktionswandel des Magistergrades wurde von den Gremien der 

Leipziger Universität Rechnung getragen, indem zwei neue Formen des 

Magistergrades eingeführt wurden: der Magister extra facultatem und der 

Magister per diploma.  

Der Grad des Magister extra facultatem war vor allem für jene Studienabgänger 

attraktiv, die keine akademische Karriere verfolgen wollten, sondern den Titel 

zur Erhöhung ihrer Erwerbschancen und ihres sozialen Prestiges anstrebten. 

Der Magister per diploma sollte hingegen die bisherige Funktion des Magis-

tertitels fortführen und somit als Voraussetzung für weitere inneruniversitäre 

Qualifizierungsschritte dienen.416 

Seit 1740 wurde es auch früheren Studienabgängern, die bereits in einem 

geistlichen oder Schulamt standen, ermöglicht, noch nachträglich den 

Magistertitel ex facultatem zu erwerben. Da sie offensichtlich nicht beab-

sichtigten, nochmals eine inneruniversitäre Laufbahn einzuschlagen, konnten 

sie diese – vor dem Hintergrund aktueller Weiterbildungsdebatten modern 

anmutende – Sonderregelung in Anspruch nehmen. So durften sie die 

notwendigen Prüfungen privat ablegen oder mussten die Prüfung oft gar nicht 

absolvieren. Da ihnen das Zeugnis über den erworbenen Grad zugesandt 
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wurde, wurden sie als „magistri diplomatici“ bezeichnet. Diese Art der 

Magisterprüfung, die teilweise in absentia stattfand, übertraf schließlich zum 

Ende des 18. Jahrhunderts die Zahl der regulären Magisterpromotionen.417 Die 

soziale Attraktivität des Magistertitels außerhalb des universitären Kontextes 

zeigt sich anhand der steigenden Zahlen. Für die Universität, besonders die 

Philosophische Fakultät, war die Verleihung des Magister per diploma ebenfalls 

attraktiv, da dadurch die Einnahmen der Fakultätsmitglieder stiegen. 

Nach eigenem Bekunden stellte die Leipziger Universität aber unverrückbare 

fachliche Anforderungen an diese Kandidaten für die Magister- bzw. 

Doktorwürde. Zunächst musste eine lateinische Arbeit unter Aufsicht des 

Procancellars angefertigt und daran anschließend eine vierstündige mündliche 

Prüfung bestanden werden. Lediglich Gelehrte oder Männer, die das Konsis-

torialexamen bestanden und in bisherigen Tätigkeiten in einem Kirchen- oder 

Schulamt ein vorzügliches Zeugnis erhalten hatten, konnten ohne vorherige 

Prüfung die Magisterwürde erhalten. Dies wurde als ausreichende Versicherung 

für die Vergabe des Magistertitels ausschließlich an würdige Kandidaten 

angesehen.418 

Für die Baccalariats- und Magisterprüfungen gab es relativ feststehende 

Termine: Im Dezember nahm der Ex-Dekan der Philosophischen Fakultät die 

Baccalariatsprüfungen ab. Ende Januar oder Anfang Februar unterzogen sich 

die Magisterkandidaten ihren Prüfungen durch den Dekan und den Procan-

cellar. Oft hatten diese Magister im vorherigen Dezember schon das Bacca-

laureat erworben, bevor sie nun den nächsthöheren akademischen Grad 

erwarben. Dies stand im Widerspruch zu den ursprünglich festgelegten Fristen 

zwischen dem Erwerb der Titel. Diese verkürzte Frist war dennoch für die 

Universität attraktiv, da sie durch die Strafgebühr zusätzliche Einnahmen hatte 

und zum anderen die Kandidaten auch für ihre Magisterpromotion an die 

hiesige Hochschule band, was erneute Einnahmen bedeutete. 
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Bis zum Juli 1730 hatte es für die Examen zum Baccalariat noch einen zweiten 

Prüfungstermin im Sommersemester gegeben. Der Bedeutungsverlust des 

Baccalaureus-Grades hatte, wie bereits erwähnt, jedoch dazu geführt, dass 

dieser niedrigste akademische Grad und der Magistertitel schließlich in einem 

zusammengefassten Verfahren erworben wurden. 

An der Juristenfakultät kam es bereits im 17. Jahrhundert zu einem 

Verschmelzen von Titeln: Seit 1678 wurde die einjährige Wartezeit zwischen 

der Verleihung des Lizentiaten- und des Doktortitels suspendiert, so dass beide 

Grade am gleichen Tag vergeben wurden.419 

Der wissenschaftliche Teil der Graduierung bestand aus zwei Teilen: der 

Vorlage der Disputationsschrift und der mündlichen Verteidigung der darin 

aufgestellten Thesen. Der nichtwissenschaftliche Teil der Graduierung bestand 

aus dem Magisterschmaus,420 der sehr kostenintensiv war und daher wiederholt 

das Interesse der universitären Aufsichtsbehörden auf sich zog und Anlass zu 

Diskussionen um eine Reduzierung dieser Kosten gab. Im 18. Jahrhundert gab 

es neben der Disputationsschrift pro gradu (also zum Erwerb des akademi-

schen Titels) auch zahlreiche Übungsdissertationen (exercitii causa).421 Im 

Laufe des 18. Jahrhunderts nahm die Zahl der Übungsdissertationen jedoch 

ab.422 

Für den Einstieg ins Erwerbsleben war der akademische Titel zwar vermutlich 

hilfreich, aber nicht notwendigerweise eine Voraussetzung. Oft genügte der 

Nachweis über gehaltene Disputationen, mit denen erworbenes Wissen 

bescheinigt wurde. Die heutigen Dissertationen entwickelten sich aus den 

Disputationsschriften der Frühen Neuzeit in deren Form als Thesen-
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sammlung.423 Allerdings lag die Bedeutung in der Frühen Neuzeit nicht auf dem 

Vorlegen der Disputationsschrift, sondern auf der mündlichen Verteidigung der 

darin aufgestellten Thesen. Der Grund dafür war, dass bei der mündlichen 

Verteidigung die Eloquenz, die Beherrschung des Lateinischen sowie die 

Fähigkeit, sich mit den vorgelegten Thesen kritisch auseinandersetzen zu 

können, nachgewiesen wurden. Eine Prüfung des vorhandenen Wissens und 

der Gelehrsamkeit, wie sie heute bei Promotionen ebenfalls erfolgt, wurde 

damit natürlich nicht erreicht. Die Kandidaten, die sich der Disputation unter-

zogen, wollten damit Rechenschaft über ihre Fähigkeit zur Auseinandersetzung 

mit dem Thema vor der akademischen Gemeinschaft ablegen. Dies konnte 

auch von Bedeutung sein, wenn der Student die Universität ohne einen 

akademischen Grad verließ und die Disputation damit eine Art 

Studienabschlussprüfung darstellen sollte.424 Um die Disputierfähigkeit einzu-

üben, mussten die Studenten und auch die Professoren regelmäßig an Disputa-

tionen teilnehmen. Vor allem für kurfürstliche Stipendiaten gab es eine Pflicht zu 

disputieren.425 

Dem Kandidaten, der auch als Respondent bezeichnet wurden, standen einer 

oder mehrere Opponenten gegenüber, auf deren Einwürfe er reagieren musste. 

Da die Disputationen üblicherweise universitätsöffentlich stattfanden, konnten 

sich auch spontan Opponenten aus dem akademischen Zuhörerkreis finden.426 

Wie bei den Immatrikulationen griffen die landesherrlichen Behörden auch bei 

dem Erwerb von akademischen Graden ein, da Promovenden potentielle 

Bewerber für die höheren und höchsten Ämter im Kurfürstentum waren.  

Sowohl 1729 als auch 1797 wurden Reskripte erlassen, welche die Studenten 

an den kursächsischen Universitäten zu einer Promotion im Lande anhalten 

sollten. Beweggrund dafür war, dass die Zahl der Promotionen im Vergleich zu 

den Studierendenzahlen extrem gering war. So führte das Oberkonsistorium in 
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einem Schreiben an das Geheime Konsilium aus dem Jahre 1721 etwa aus, 

dass die letzten Doktorpromotionen an der Leipziger Theologischen Fakultät 

1708 und 1709 gehalten worden seien.427 

Da die mit der Graduierung verbundenen Kosten jedoch vergleichsweise hoch 

waren und selbst das Jahreseinkommen eines Pfarrers übersteigen konnten, 

wandten sich viele Studenten an benachbarte Universitäten (etwa nach Halle 

oder Jena), um dort relativ preiswert den Magister- oder Doktortitel zu erwer-

ben. Im Gegensatz zur heutigen Mobilität unter Wissenschaftlern war es an der 

Universität Leipzig unerwünscht, den Doktorgrad einer nichtsächsischen 

Hochschule zu tragen, vor allem, wenn man in Leipzig studiert hatte. Zum einen 

bedeutete dies einen Einnahmeverlust für die Leipziger Professoren. Zum 

anderen warf es ein schlechtes wissenschaftliches Licht auf die Universität, 

wenn ihre Studenten sich für den Zweck der Promotion an eine andere 

Hochschule wandten. 

Dieses Verhalten schadete nach zeitgenössischer Ansicht dem wissen-

schaftlichen Ruf der albertinischen Hochschulen und wirkte sich durch das 

Ausbleiben von Prüfungsgebühren auch nachteilig auf deren ökonomische 

Situation aus. Aus diesem Grund bemühten sich das Geheime Konsilium und 

das Oberkonsistorium um eine Senkung dieser Kosten. Es kam zwar zu einer 

Verringerung der Gebühren, dennoch kostete eine Graduierung weiterhin 

vergleichsweise viel Geld.428 

Der jährliche Durchschnitt der Magisterpromotionen an der Philosophischen 

Fakultät unterlag im Laufe des 18. Jahrhunderts starken Schwankungen. In 

Relation zu den Immatrikulationen lässt sich erwartungsgemäß eine versetzte 

Schwankung der Promotionen zum Baccalaureus und Magister erkennen. 

Während die absoluten Höhepunkte der Einschreibungen seit dem Ende des 

17. Jahrhunderts in den Jahren 1694 (646), 1700 (570), 1703 (558), 1727 (503), 
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1764 (498) und 1791 (564) lagen, ergab sich für die Promotionen zum 

Baccalaureus und zum Magister folgendes Bild: 

Für die Prüfungen zum Baccalaureat als eigenständigem Titel gab es einen 

letzten Höhepunkt im Jahre 1698 mit 56 Kandidaten. Es folgten kleinere 

Ausschläge nach oben bei insgesamt fallender Tendenz: 1700 (44), 1705 (35), 

1707 (32), 1711 (25), 1718 (19) und ein letzter Höhepunkt 1740 (16). Bevor die 

Zusammenlegung der Prüfungen für Baccalaureus und Magister im Jahre 1766 

erfolgte, hatte es schon seit 1760 keine Kandidaten mehr an der 

Philosophischen Fakultät gegeben – mit Ausnahme des Jahres 1763. 

Bei den Promotionen zum Magister bot sich ein ähnliches Bild hinsichtlich der 

Verleihungen: Auch hier startete das 18. Jahrhundert relativ günstig, indem ein 

relativer Höhepunkt mit 44 Promotionen erreicht wurde. Der absolute Spitzen-

wert für Magisterpromotionen im Zeitraum 1509 bis 1800 wurde im Jahre 1709 

mit der Vergabe von 75 Titeln erreicht. Sicher ist diese hohe Zahl dem 

300jährigen Jubiläum der Alma mater Lipsiensis geschuldet. Für den Rest des 

Jahrhunderts gab es eine ständige Auf- und Abwärtsbewegung bei insgesamt 

sinkender Tendenz. Spitzenwerte waren: 1707 (39), 1712 (34), 1719 (35), 1755 

(25) und 1759 (23). Dem stehen Tiefstände in folgenden Jahren gegenüber: 

1731 (10), 1755 (11), 1760 (10), 1764 (0), 1778 (5), 1784 (4), 1788 (5) und 

1800 (5). Die Philosophische Fakultät musste insofern im Laufe des Säculums 

einen starken Einbruch der Promotionszahlen verkraften. Neben den hohen 

Kosten dürften aber auch die oben erwähnten Tendenzen zur Entwertung des 

Magistergrades dazu beigetragen haben. Als weiteren Grund für das Absinken 

vermutet Blecher, dass die Absolventen der drei höheren Fakultäten bessere 

Berufschancen hatten, so dass der Magistertitel an Attraktivität verlor. Beleg ist 

für ihn, dass die Theologische, Medizinische und Juristenfakultät ihre Promo-

tionszahlen etwa halten konnten.429 Die Leipziger Besonderheit, dass aus-

schließlich der Magistertitel der Leipziger Universität die Teilhabe an der akade-

mischen Selbstverwaltung sicherte, dürfte für eine kontinuierliche Zahl an 

Kandidaten gesorgt haben. Währenddessen ging die 
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Abbildung 3: Baccalau-
reus- und Magisterpro-

motionen an der Philo-
sophischen Fakultät der 

Universität Leipzig im 
Zeitraum 1700–1800 

(Zahlen entnommen aus 

Erler 1909b, S. XXXXIV 
und Erler 1909c, S. XX). 
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Zahl der verliehenen Magistergrade an anderen deutschen Universitäten im 

Laufe des 18. Jahrhunderts drastisch zurück, da die verleihende Philosophische 

Fakultät das geringste Prestige unter allen vier Fakultäten hatte und der Grad 

lediglich für eine Universitätskarriere von Bedeutung war.430 Die abnehmende 

Zahl der verliehenen Magisterwürden an der Philosophischen Fakultät in 

Deutschland wurden jedoch nicht durch Graduierungen an den drei höheren 

Fakultäten kompensiert, etwa durch den Trend hin zum direkten Studium an 

den höheren Fakultäten, da hier die Promotionsgebühren noch erheblich höher 

waren. In Leipzig dagegen übertrafen die Promotionen an Theologischer, 

Juristen- und Medizinischer Fakultät erst in den 1750er Jahren die Promotionen 

in der Summe die der Philosophischen Fakultät.431 Für diejenigen, die eine 

akademische Karriere an der Universität Leipzig anstrebten, blieb der hiesige 

Magistertitel unabdingbare Voraussetzung etwa für das Amt des Rektors432 – 

was mit der traditionellen Hochschulverfassung zusammenhing, die bereits seit 

der Anfangszeit die Dominanz der Artisten (wie die Bedeutung der Institution 

der Nationen) bei der Rektorwahl bedingt hatte.433  

Seit etwa 1717 kam es zu einer kontinuierlichen, d.h. etwa jährlichen Vergabe 

von Graden an der Medizinischen Fakultät, nämlich des Baccalaureus und des 

Lizentiaten/Doktor, ab 1746 überflügelte die Medizinische Fakultät wiederholt 

die Juristenfakultät, die zumindest angesichts der Studentenzahlen die belieb-

teste Fakultät war. Während die Vergabe des Magistertitels immer mehr 

abnahm und die Theologische Fakultät generell nur sehr wenige bis keine 

Graduierungen pro Jahr erlebte, stiegen die Promotionen an der Juristen- und 

der Medizinischen Fakultät an. Sie konnten die Philosophische Fakultät in der 

Zahl ihrer jeweiligen Titelverleihungen aber kaum überflügeln. Die Rechts-

wissenschaften profitierten dabei stark von der Vergabe des Baccalaureus- und 

des Doktortitels extra facultatem. Deren Zahlen übertrafen für gewöhnlich die  
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Abbildung 4: 

Promotionen 
an der Theolo-

gischen (blau), 
Juristen- (rot) 
und Medizi-

nischen (grün) 
Fakultät im 

Zeitraum 1700–
1800 (Zahlen 

entnommen aus 

Erler 1909b, S. 
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XXXX–
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der vergebenen Grade ad facultatem. Das dürfte ein Hinweis darauf gewesen 

sein, dass die Absolventen keine Karriere an der Universität anstrebten.434 

Konnten an der Universität auch Studenten immatrikuliert werden, die nicht dem 

lutherischen Bekenntnis angehörten, so dauerte es noch sehr lange, bis auch 

Anderskonfessionelle einen akademischen Grad erwerben durften. 

Bei der Promotion mussten die Kandidaten die Konkordienformel unterschrei-

ben und das Juramentum religionis leisten.435 Damit war die Promotion von 

Nichtprotestanten ausgeschlossen. Die Universität war auf die Reingläubigkeit 

der Promovenden deshalb so bedacht, weil bis in das 18. Jahrhundert hinein 

mit der Magisterwürde automatisch die Lehrberechtigung verbunden war. Im 

Mutterland der Reformation sollten auch nach 200 Jahren nur Lutheraner 

Dozenten werden. 

In der zweiten Jahrhunderthälfte kam es dann jedoch erstmals zu Graduie-

rungen Anderskonfessioneller. Zuerst scheint mit dem Griechen Polychronius 

Demetrius 1778 ein Angehöriger der griechisch-orthodoxen Konfession einen 

akademischen Titel erlangt zu haben. Er erwarb den Grad eines Doctor 

Medicinae. Der erste jüdische Student, der promovierte, war 1784 der ange-

hende Mediziner Salomon Hirsch Burgheim aus Burg bei Magdeburg. In der 

kurfürstlichen Genehmigung dieses Aktes wurde jedoch ausdrücklich betont, 

dass Burgheim mit der Promotion kein Recht auf eine Privatdozentur erlange.436 

Ein Reskript vom 23. Dezember 1779 legte explizit fest, dass keine Religions-

fremden akademische Rechte erwerben sollten.437 

Prinzipiell konnten nach Auffassung der Medizinischen Fakultät Angehörige der 

reformierten, katholischen und griechisch-orthodoxen Religion promovieren. 

Entscheidend war demzufolge nicht der Promotionseid, den jeder leisten 
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konnte. Vielmehr bildete der Religionseid das Zugangskriterium für die Zuge-

hörigkeit zur Fakultät.438 Allerdings hatte die Medizinische Fakultät eine 

Vorreiterrolle bei der Promotion Anderskonfessioneller inne. Dies lag zum einen 

daran, dass hier vor allem spätere Ärzte einen akademischen Grad nur als 

Zeichen ihres Studiums erwerben wollten. Zum anderen war die Medizinische 

Fakultät während des 18. Jahrhunderts die kleinste und rangniedrigste unter 

den drei höheren Fakultäten. Ihre Professoren dürften also mehr noch als die 

anderen Disziplinen ein Interesse an dem wissenschaftlichen Renommee durch 

möglichst viele Promotionen sowie ein finanzielles Interesse an den 

Graduierungen gehabt haben. 

Als besonders problematisch erwies sich die Graduierung fremder 

Religionsverwandter an der Philosophischen Fakultät. So wurde im März 1786 

Johann Christoph Mehlburg zum Magister promoviert, nachdem er zuvor in 

Göttingen studiert und sich im November 1785 in Leipzig immatrikuliert hatte. 

Im April 1786 folgte die Habilitation. Im Anschluss daran hielt er an der hiesigen 

Universität Vorlesungen. Ein Jahr später wurde ihm plötzlich verwehrt, seine 

Vorlesungen in den Lektionskatalogen anzukündigen. Begründet wurde dies mit 

seinem reformierten Bekenntnis.439 Im Laufe des Streites stellte sich heraus, 

dass die Fakultät sich nie nach Mehlburgs Konfession erkundigt hatte. Um die 

Schuld von sich zu weisen, rekurrierte die Universität darauf, dass dies die 

Aufgabe des Procancellars gewesen sei. Zudem sei der Bewerber selbst 

verpflichtet gewesen, seine Konfessionszugehörigkeit anzugeben. Letztendlich 

wurde anhand des Falles Mehlburg offensichtlich, dass die Fakultät das 

Promotionsverfahren sehr nachlässig handhabte und es kaum eine Kontrolle 

der Promovenden gab, indem nach Aussage der Universität von Magis-

terkandidaten noch nie die Ablegung des Religionseides verlangt worden sei. 

Dies sei schließlich auch auf anderen Universitäten nicht üblich.440 Schließlich 

endete die Auseinandersetzung mit einem Vergleich, indem Mehlburg eine 
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Entschädigung von 500 Talern erhielt für entgangene Verdienste, da er seine 

vorherige Stelle zugunsten der Habilitation und Lehrtätigkeit an der Universität 

Leipzig aufgegeben hatte.441 

In der nachfolgenden Debatte zwischen Professoren der Philosophischen 

Fakultät wurde erstmals auch über die nachträgliche Aberkennung von 

akademischen Graden diskutiert. Letztendlich zielte die Diskussion jedoch auf 

die Verbindung der akademischen Titel mit der Lehrbefugnis in der 

Philosophischen Fakultät und damit auf den Zugang zur akademischen 

Selbstverwaltung. Ein Ergebnis zeitigten diese Erörterungen allerdings nicht. 

Als 1798 vom Kurfürsten der Vorschlag zur gänzlichen Abschaffung des 

Magistereides kam, stieß dies in den Gremien der Philosophischen Fakultät auf 

Ablehnung. Schließlich fand nur eine leichte Änderung der Eidesformel statt.442 

Die durch die Universitäten vorgenommenen Graduierungen verloren im Laufe 

des 17. und 18. Jahrhunderts an Aussagekraft für die territorialstaatliche 

Verwaltung. Dafür waren zwei Ursachen ausschlaggebend: die Käuflichkeit der 

Titel und der Verlust der Funktion als Prüfung erworbenen Wissens und 

Ausweis von Qualifikationen. Daher führten die verschiedenen deutschen 

Territorien zusätzliche Prüfungen für den Eintritt in den Staatsdienst ein. Mit 

diesem Schritt konnten einerseits die Universitäten die mit den Graduierungen 

verbundenen Einnahmen sichern und ihr Rollenverständnis als Vermittlerinnen 

von Wissen und Qualifikationen bewahren. Andererseits hatten die 

Territorialstaaten mit dieser außeruniversitären Prüfung die Möglichkeit, neue 

Qualifikationskontrollen nach eigenen Kriterien und Schwerpunktsetzungen 

einzuführen.443 Vor allem für die Positionen mit juristischer Qualifikation wurden 

mit dem Abschied des sächsischen Landtags von 1718 in Sachsen zusätzliche 

staatliche Prüfungen eingeführt,444 da für diese Stellen zwar hohe fachliche 

Anforderungen formuliert wurden, andererseits aber ein fast ausschließliches 

Vorrecht des Adels zur Besetzung dieser Stellen fortbestand. Die adligen 
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Stellenbewerber mussten sich also dem staatlichen Prüfungswesen unterwer-

fen, wenn sie ihr Vorrecht für die Stellen bewahren wollten.445 

2.7 Vorbereitung auf das spätere Erwerbsleben 

Zweifellos traten bei der Mehrzahl der Studierenden vor Studienbeginn oder 

spätestens während des Studiums die späteren Einkommens- und Erwerbs-

möglichkeiten zunehmend in den Fokus. Dies traf auf ein sich wandelndes 

Verständnis des Bürgertums, vor allem des Bildungsbürgertums und der 

Funktionseliten, zur Arbeit. Sie wurde zunehmend als eine befriedigende und 

nützliche Tätigkeit für die Mitmenschen und die Gesellschaft angesehen. Dabei 

trafen sich religiöse Motive mit Ehrgeiz oder gar Habgier. Die Arbeitsamkeit 

bildete insgesamt einen zentralen Wert im Leben der Bürger.446 

Zur Vorbereitung und zum Erwerb später benötigter Fertigkeiten boten sich an 

der Universität und ihrem Umfeld zahlreiche Möglichkeiten. Zum einen fanden 

sich etwa Studenten zusammen, um unter der Leitung eines Professors oder 

Dozenten wichtige praktische Fähigkeiten einzuüben. Zu den ältesten 

Einrichtungen, die berufsvorbereitenden Charakter hatten, zählen die Prediger-

Kollegien. Diese Kollegien wurden jedoch von Dozenten gegründet und 

entsprangen nicht studentischen Initiativen.447 Bekanntestes Beispiel für eine 

studentische Gründung ist die Wendische Predigergesellschaft. In ihr fanden 

sich im Jahre 1716 sorbische Studenten zusammen, um das Predigen in ihrer 

Muttersprache zu üben. Die Vorbereitung auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 

des Pfarramts war ein grundsätzliches Anliegen aller Theologiestudenten, das 

zu einer relativ frühen Bildung dieser Predigerkollegien führte.448 Andere 
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Gesellschaften und Vereinigungen entstanden, um weitere Interessen 

Studierender zu befriedigen, nachdem eine ‚kritische Masse‘ Interessierter 

erreicht war. Ein Beispiel dafür war die Görlitzische Poetische Gesellschaft, in 

der sich zunächst Absolventen des Görlitzer Gymnasiums trafen. Sie führten 

während ihres Studiums die Schultradition weiter, Gelegenheitsgedichte auf 

hohem Niveau zu verfassen. Bei Feierlichkeiten privater oder offizieller Natur 

konnten die Studierenden sich mit selbstverfassten Gratulationsgedichten 

präsentieren. Wichtige Faktoren für die Tätigkeit der Görlitzischen Poetischen 

Gesellschaft in den ersten Jahrzehnten waren neben der bereits sehr guten 

einschlägigen Vorbildung in der Schulzeit die Fortführung der Freundschaft aus 

Schulzeiten und das landsmannschaftliche Element, das während des 

Studiums weiter gepflegt wurde. Während der ersten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts gründeten sich nach diesem Vorbild weitere Dichtergesellschaften 

an der Universität Leipzig.449 Viele Studenten nutzten bereits während ihres 

Studiums ihr poetisches Talent, um als „professionelle“ Gratulanten bei den 

zahlreichen Feiern in der Stadt etwas Geld hinzuzuverdienen.450 

Besonders unter Theologen hatte die Forschung lange Zeit Tendenzen zu einer 

Selbstrekrutierung oder Vererbung feststellen wollen. Neuere Forschungen 

betonen hingegen die relative soziale Offenheit des evangelischen Pfarr-

standes, verglichen mit anderen akademischen Berufen.451 Vor allem aus 

kleinbürgerlichen Kreisen wählten viele Studenten das Theologiestudium, da 

dieses ihnen eine Chance zum sozialen Aufstieg zu bieten schien. Lediglich der 

Anteil Adliger unter den Pfarrern war verschwindend gering, da für diese soziale 

Gruppe die Stellung als Pfarrer einen sozialen Rückschritt dargestellt hätte.452 

Das Theologiestudium qualifizierte im 18. Jahrhundert jedoch nicht allein für 

den Pfarrberuf. Einige der Theologiestudenten nutzten ihr Studium, um eine 
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Lehrer- oder Hofmeisterstelle einzunehmen. Für andere wiederum war die 

Tätigkeit als Lehrer nur eine Ausweichlösung mangels freier Pfarrerstellen.453 

In den Kirchgemeinden gab es neben den Pfarrerstellen auch Stellen mit 

Lehrverpflichtung, häufig als Kantorat bezeichnet. Während der Wartezeit auf 

eine Pfarrstelle bekleideten Theologen verschiedentlich diese Kantorats-

position. Auch waren die Pfarrer vielfach zur Abhaltung von Unterrichtsstunden 

verpflichtet. Zudem wurden nur in der Theologischen Fakultät neben den 

altsprachlichen in gewissem Maße auch pädagogische Fähigkeiten vermittelt. 

Neben den Theologiestudenten gab es häufig Magister, also Absolventen der 

Philosophischen Fakultät, Baccalaurei als auch Studenten ohne einen 

Abschluss, die sich durch den Unterricht von Schülern ihren Lebensunterhalt zu 

erwerben suchten. In erster Linie waren die Universitäten und Gelehrtenschulen 

die Bildungsstätten für die angehenden Lehrer. Von einer geregelten Vorberei-

tung auf den Lehrerberuf konnte aber keine Rede sein.454 Dennoch gab es im 

Leipzig des 18. Jahrhunderts zahlreiche Bemühungen um eine pädagogische 

Qualifizierung interessierter Studenten. Die enge Verbindung zwischen der 

Universität und den beiden städtischen Gelehrtenschulen sorgte dafür, dass 

zahlreiche Professoren praktische Erfahrungen in der Schule besaßen und im 

Idealfall pädagogischen Fragen gegenüber aufgeschlossen waren.455 Auch in 

der Leipziger Öffentlichkeit gab es ein Interesse an pädagogischen Themen, 

wie die Diskussion im Leipziger Intelligenzblatt und die Herausgabe pädagogi-

scher Zeitschriften zeigt.456 

Doch auch das Oberkonsistorium reagierte auf den Wandel der Berufs-

aussichten sowie auf das veränderte Berufsbild des Lehrers. Im „pädago-

gischen Jahrhundert“ wuchs die Bedeutung der Bildung sehr stark. Die 

Erziehung der Kinder und die Vermittlung von Wissen sollten nun nicht mehr 

Männer übernehmen, die mangels Alternativen Lehrer geworden waren. 
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Im Rahmen der Debatte um eine Bildungsreform, die um 1770 an Bedeutung 

gewann, wurde eine verbesserte Bildung der Lehrer als wichtiges Instrument 

zur Durchsetzung einer Schulreform identifiziert.457 Die erste Einrichtung zur 

Lehrerbildung in Deutschland war das Seminarium Praeceptorum, das August 

Hermann Franke 1696 im benachbarten preußischen Halle gründete. In 

Kursachsen wurde erstmals 1717 öffentlich die Idee geäußert, eine reguläre 

Institution zur Ausbildung von Schulmeistern einzurichten. Damit nahm das 

Oberkonsistorium eine Diskussion um die kindliche Bildung auf, die bereits seit 

Mitte des Jahrhunderts in Deutschland geführt wurde. Die Debatte um die 

Akademisierung der Pädagogik und damit des Lehrerberufs wurde relativ 

unabhängig von aktuellen Bemühungen um die Reform des Schulwesens in 

Sachsen geführt.458 

Im folgenden Jahr wurde in Dresden mit dem Consortium theologicum ein 

Predigerseminar mit angegliedertem Lehrerseminar gegründet. Doch der erste 

dauerhafte Erfolg eines Lehrerseminars entstand 1756 an der Wittenberger 

Universität, gegründet vom Kreishauptmann Graf Peter von Hohenthal: die 

Verbindung von Waisenhaus und Realschule nach Hallenser Vorbild. Die 

Wittenberger Realschule war 1760 durch die Auswirkungen des Siebenjährigen 

Krieges eingegangen, doch von Hohenthal gründete 1766 ein Lehrerseminar, 

das in Verbindung mit der Wittenberger Universität stand.459 Der Fokus lag nun 

stärker auf der Ausbildung von Lehrern für höhere Schulen anstatt der niederen 

Schulen. In den Jahren 1781/82 gab es deshalb vom Dresdner Oberkonsis-

torium aus eine Initiative zur Gründung eines Lehrerinstituts auch an der 

zweiten kursächsischen Hochschule in Leipzig. Die Universität Leipzig wurde 

aufgefordert, dafür einen Plan zu entwerfen. Die Finanzierung in Höhe von 600 

Talern sollte aus einem Fonds des ehemaligen fürstlichen Gymnasiums in 

Weißenfels bereitgestellt werden. Im Februar 1782 reichte die Universität 

schließlich einen Entwurf ein, der vor allem auf den Vorschlägen der Profes-

soren Johann Körner (1726–1785) und Samuel Morus (1736–1792) basierte. 
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Als Zielgruppe waren Lehrer an Gymnasien und Lyzeen vorgesehen. Ange-

hende Lehrkräfte der deutschen Schulen auf dem Lande wurden nicht 

berücksichtigt. Beide Professoren wollten Unterricht für die Teilnehmer an 

diesem Lehrerseminar anbieten. Der praktische Teil der Ausbildung sollte an 

den beiden Leipziger Stadtschulen, der Nikolai- und der Thomasschule, 

stattfinden.460 Allerdings scheiterte dieser Plan am Widerstand der Universität, 

da einige Professoren bereits private philologische Institute unterhielten, die für 

die Lehrerbildung als ausreichend angesehen wurden.461 

Neben diesen Angeboten war natürlich jeder Student darauf angewiesen, sich 

individuell Fähigkeiten für den angestrebten Beruf anzueignen. Zum Teil konnte 

dies über einen Nebenerwerb im Studium geschehen, sofern er mit dem 

Studienfach in Zusammenhang stand. 

Als mindestens ebenso wichtig wie berufsqualifizierende Fertigkeiten können 

aber die privaten Verbindungen und Bekanntschaften angesehen werden. Die 

Selbstrekrutierung der Pfarrer lag nach neueren Untersuchungen allerdings nur 

bei etwa 50%. Dagegen gab es eine hohe Selbstrekrutierungsrate unter den 

geistlich und juristisch geschulten Funktionsträgern.462 Für Anstellungen in 

städtischen Diensten konnten verwandtschaftliche Beziehungen zu ratsfähigen 

Familien den entscheidenden Ausschlag für den Erhalt der Position geben. 

Generell waren Empfehlungen von Verwandten und Bekannten oft hilfreich, um 

überhaupt in der ständischen Gesellschaft wahrgenommen zu werden. 

Studenten von Adel belegten vor allem die Rechtswissenschaften, um sich für 

hohe Positionen bei den Hofgerichten und in der landesherrlichen Verwaltung 

zu qualifizieren. Für den sächsischen Adel, vor allem den niederen Adel, lässt 

sich dies bereits seit dem 16. Jahrhundert beobachten.463 Im Sinne der 

Aufklärung reichte die ständische Herkunft nun in keinem Falle mehr, um 

Positionen einnehmen zu können. Das Leistungsprinzip geriet stärker in den 
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Vordergrund.464 Um die entsprechende Qualifizierung der Kandidaten zu 

gewährleisten, wurde am 13. Oktober 1733 ein erstes Mandat erlassen, das 

folgende Anforderungen an die Bewerber stellte: Studium des öffentlichen und 

privaten Rechts sowie Zeugnis über den tadellosen Lebenswandel. Die 

teilweise übliche Kavalierstour wurde dagegen als nicht notwendig erachtet, da 

sie nur unnötig das Geld der Eltern verbrauche. Für Stellungen bei Hofe wurde 

der schriftliche Nachweis von Studien in Geschichte, Politik, Mathematik, Natur- 

und Völkerrecht sowie in ritterlichen Exerzitien erwartet.465 Am 3. Juni 1776 

erließ das Oberkonsistorium ein weiteres Reskript, in dem die nötigen 

Qualifikationen aufgelistet wurden. So gehörte zu den zu erbringenden 

Vorleistungen vor Ablegung des Eintrittsexamens eine Hospitation bei einem 

Hofgericht in Leipzig oder Wittenberg.466 Diese Anforderungen wurden einige 

Jahre später ausgeweitet und spezifiziert: Es wurde nun ein mindestens drei-

jähriges Studium verlangt, von dem wenigstens zwei Jahre an einer 

kursächsischen Hochschule verbracht werden mussten; es musste ein 

Überblick über verschiedene Rechtsgebiete erworben werden, was in einem 

Examen an der Universität oder vor den Hofgerichten geprüft wurde; zukünftige 

Assessoren der Landesregierung mussten mindestens ein Jahr an den 

Sitzungen eines der beiden Hofgerichte teilnehmen (alternativ war die Hospi-

tanz bei einem Kreis- oder Justizbeamten möglich); und schließlich musste ein 

Testimonium morum über das Wohlverhalten während des Studiums vorgelegt 

werden.467 

Die Universität Leipzig wurde im November 1792 von der Landesregierung zu 

einer Stellungnahme über die Gründe der unzureichenden Umsetzung dieser 
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Verordnung unter den adligen Studenten aufgefordert. Im Antwortschreiben der 

Hochschule wurden verschiedene Gründe dargelegt: So würden Jünglinge von 

Adel oft erst recht spät oder überhaupt nicht eine Universität besuchen, da sie 

der Meinung wären, aufgrund ihres Status kein Studium für den Eintritt in 

Landesdienste zu benötigen; zudem würden Adlige oft keine öffentlichen 

Schulen besuchen und nur eine recht oberflächliche Bildung aufweisen. 

Angeregt wurde, dass Adlige keinesfalls Sondereinrichtungen für ihre 

schulische Bildung erhalten sollten. Vielmehr sollten sie reguläre Schulen 

besuchen und dabei genauso wie bürgerliche Schüler behandelt werden, da sie 

für ihr späteres Studium und ihre Berufsausübung über die gleichen Kenntnisse 

wie bürgerliche Anwärter verfügen mussten. Neben einem umfangreichen 

Studium der verschiedenen Rechtsgebiete wurde auch Unterricht in Latein, 

Deutsch und Französisch sowie in den Grundfächern Mathematik, Philosophie, 

Naturgeschichte, alte Literatur und Universalgeschichte von den Professoren 

als grundlegend erachtet. Bei einem Eintrittsalter in die Universität von etwa 17 

Jahren wurde eine Studiendauer von 3,5 bis 4 Jahren für einen umfangreichen 

Studienplan veranschlagt. Um den adligen Studenten die Ernsthaftigkeit der 

Vorschriften zu verdeutlichen, sollten Zeugnisse über die belegten Kurse 

abverlangt werden, um so etwaige Lücken in der Berufsvorbereitung erfassen 

zu können. Des Weiteren sollten Extrakurse zum Abfassen von Relationen 

angeboten werden, um so wichtige Fähigkeiten für den Berufsalltag einzuüben. 

Als wichtigste Maßnahme zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Studiums 

sahen die Professoren jedoch die Aufsicht der adligen Studenten an. Da die 

Professoren laut eigener Aussage dies neben ihren zahlreichen Verpflichtungen 

nicht leisten konnte, wurde vorgeschlagen, jährlich einen Semesterkurs für die 

Qualifizierung zukünftiger Hofmeister durch einen geeigneten Professor an der 

Universität anzubieten. Somit könnte für die Zukunft spezielles Lehrpersonal für 

die Erziehung der adligen Jugend qualifiziert werden.468 Besonders der letzte 

Vorschlag traf auf großes Interesse beim Oberkonsistorium, so dass es 
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tiefergehende Erläuterungen zur Qualifikation von Hofmeistern erbat.469 Das 

Rektoratskollegium diskutierte verschiedene Vorschläge: Einrichtung eines 

Seminars für angehende Hofmeister oder zumindest spezielle 

Lehrveranstaltungen, wie sie etwa Johann Christian Fürchtegott Gellert (1715–

1769) gehalten hatte und seit 1784 Johann Georg Rosenmüller (1726–1815) für 

angehende Schullehrer, Philologen und Hauslehrer anbot.470 Zudem könnten 

die zukünftigen Hofmeister schon an der Universität erste praktische 

Lehrerfahrungen sammeln. Ein Professor schlug sogar die Einrichtung einer 

Professur für Pädagogik vor, die diese Veranstaltungen durchführen solle, wie 

es in anderen Territorien bereits üblich sei.471 

Andererseits gab es auch ablehnende Meinungen zur besonderen Ausbildung 

für Hofmeisterstellen, da diese üblicherweise keine Lebensstellung biete, 

sondern nur drei bis fünf Jahre dauere. Darüber hinaus gebe es bereits 

genügend geeignete Kandidaten für Hofmeisterstellen, so dass die grundsätz-

liche Notwendigkeit einer zusätzlichen Ausbildung in Frage gestellt wurde.472 

Wie sich die Universität schließlich gegenüber dem Oberkonsistorium posi-

tionierte, lässt sich der Akte leider nicht entnehmen. 

Im Jahre 1793 wurde dann ein „Mandat wegen Qualificirung junger Leute zu 

künftiger Dienstleistung“ erlassen.473 In diesem wurde das Leistungsprinzip 

über die soziale Herkunft gestellt. Dennoch wurden alle Anforderungen 

zunächst für adlige Stellenbewerber formuliert. Bürgerliche mussten sich zuerst 

in ihren Stellen bei niederen Gerichten oder in der Advokatur bewerben, bevor 
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sie in höhere Positionen aufsteigen konnten. War ihnen dies gelungen, konnten 

sie sich gesellschaftlich auf einer Stufe mit dem niederen Adel wähnen.474 

Matzerath verweist darauf, dass durch die Reservierung von einem Drittel aller 

Freistellen an den drei sächsischen Fürstenschulen der Adel bereits frühzeitig 

mit dem Bürgertum in Kontakt kam. Zudem absolvierten viele junge sächsische 

Adlige schon während der ganzen Frühneuzeit ein Jurastudium, um sich für 

Stellen als Räte in der landesherrlichen Verwaltung vorzubereiten und so 

Führungsstellen am Hof in Konkurrenz zum Bürgertum zurückzugewinnen.475 

Die Anpassung des einheimischen Adels war also schon kontinuierlich seit dem 

16. Jahrhunderts geschehen – vom Besuch der Fürstenschule bis hin zum 

Studium an einer der Landesuniversitäten, um so gegen die bürgerliche 

Konkurrenz bestehen zu können. Allerdings war für Bürgerliche nur ein Aufstieg 

bis in die 2. Reihe der Hierarchie möglich. Die höchsten Positionen in Militär, 

Hofstaat und der Verwaltung blieb Adligen vorbehalten.476 Diese Einschränkung 

wurde für sehr verdienstvolle Verwaltungsbeamte bürgerlicher Herkunft in 

manchen Fällen aufgehoben – indem sie für ihre Verdienste für den 

Fürstenstaat nobilitiert wurden.477 

Jenseits der formalen Regelungen für Anforderungen an die Kandidaten, die in 

den Staatsdienst eintreten wollten, gab es auch an der Universität Leipzig 

selbst Bemühungen, den Studenten bereits während des Studiums praktische 

Erfahrungen zu vermitteln, die sie für ihre Berufspraxis benötigten. Daher rückte 

im Laufe des 18. Jahrhunderts zunehmend das Praktische neben die theore-

tische Wissensvermittlung gemäß Leibniz‘ Prinzip „Theoria cum praxi“. 478 

Der Pathologieprofessor Johannes Bohn (1640–1718, seit 1691 Professor) 

verstand seine Forschung nicht mehr vorrangig theoretisch, sondern arbeitete 
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experimentell und wurde so zu einem der Begründer der forensischen Medizin. 

Mit der Einrichtung eines Theatrum anatomicum im Jahre 1704 setzte Johann 

Christian Schamberg (1667–1706) einen Meilenstein in der Geschichte der 

Medizinischen Fakultät und bot Demonstrationen am menschlichen Körper 

an.479 Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts wurden zudem der praktische Unter-

richt am Krankenbett in das Medizinstudium aufgenommen und Sektions-

übungen für Studenten angeboten.480 

An der Philosophischen Fakultät, die sich von ihrer propädeutischen Funktion 

als Artistenfakultät emanzipierte und nun zur gleichwertigen Fakultät neben 

Theologie, Jurisprudenz und Medizin wurde, fanden neue Fächer Eingang in 

den Wissenschaftskanon. So wurde unter Georg Heinrich Zincke (1692–1769) 

erstmals die Kameralistik in ganz Deutschland als Fach etabliert. Wie es sich 

für eine Handelsstadt wie Leipzig anbot, wollte er für das Handels-, Manufaktur- 

und Finanzbürgertum praktisch-technische Kenntnisse vermitteln und fördern. 

Einen weiteren Schritt in der Etablierung der Ökonomie als Lehrfach unternahm 

Christian Gotthelf Gutschmid (1721–1798), seit 1756 außerordentlicher 

Professor für Lehnrecht. Er gehörte zwar der Juristenfakultät an, wirkte aber mit 

seinen weiterreichenden wirtschaftstheoretischen Vorlesungen auch auf die 

Studenten anderer Fakultäten anziehend. Gutschmid machte sich später einen 

Namen als Mitglied der Restaurationskommission für Sachsen und fungierte als 

Prinzenerzieher des Kurprinzen Friedrich August, wodurch er seine theoreti-

schen Überlegungen in der Praxis zu erproben vermochte.481 

Die modernen Sprachen erfuhren im 18. Jahrhundert ebenfalls ein gesteigertes 

Interesse. Leipzig als europaweit etablierter Handelsplatz war daher ein guter 
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Ausgangspunkt, um Muttersprachler aus verschiedensten Ländern für Lektio-

nen an der Universität zu gewinne. Relativ früh gab es daher an der hiesigen 

Hochschule Lektoren für Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch oder etwa 

Polnisch.482 

Sich gänzlich neu etablierende Wissenschaftsdisziplinen wurden zumeist an die 

Philosophische Fakultät angegliedert, die bereits zuvor ihre propädeutische 

Funktion für die anderen Fakultäten verloren hatte und sich nun zu einer 

eigenständigen Fakultät entwickelte. 

2.8 Zusammenfassung 

Mit der Territorialisierung im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts erfolgte eine 

Professionalisierung der Schul- und Hochschulaufsicht sowie der Verwaltung. 

So wurden etwa 1733 konkretere Regelungen für den Zugang zum Studium 

formuliert, um einen Mindeststandard an Vorwissen bei den Studenten zu 

erreichen, da die propädeutische Funktion der Philosophischen Fakultät zuneh-

mend schwand. Im letzten Viertel des Jahrhunderts kam es erneut zu einer 

dichteren Regelung des Studiums von landesherrlicher Seite. Zu diesem Zeit-

punkt sahen sich viele Akademiker einem zunehmend verengten Arbeitsmarkt 

gegenüber und hatten Schwierigkeiten, adäquate Stellungen zu finden. 

Zugleich wirkten in der Formalisierung der Voraussetzungen und der Begren-

zung des Bewerberfeldes ständische Exklusionsmechanismen, da sich interes-

sierte Gruppen, wie etwa Theologen, Pädagogen, Konsistorialbeamte und 

Lehrer, bemühten, ihr Sozialprestige zu erhalten. 

Die Vermittlung von Wissen und wissenschaftlichen Fertigkeiten erfolgte 

weiterhin im Wesentlichen durch Vorlesungen, Kollegien und Disputationen. Als 

neue Lehrform traten die Seminare hinzu, die sich aus den wissenschaftlichen 

Kollegien des 17. Jahrhunderts entwickelt hatten und Raum für gemeinsame 

Diskussionen gaben. Neue Wissensgebiete für die Studenten wurden außer-

universitär über wissenschaftliche Gesellschaften und inneruniversitär über ad 

personam eingerichtete Extraordinariate erschlossen. Die Gesellschaften 
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 Fläschendräger 1984b, S. 110. 



2 Studium–Voraussetzungen, Anforderungen, Ablauf 

134 

dienten teilweise auch der Einübung von Fähigkeiten, die die Studenten für ihr 

späteres Erwerbsleben als notwendig ansahen. Daneben bemühten sich 

zahlreiche Dozenten, ihre Lehrveranstaltungen praxisnäher zu gestalten, indem 

zum Beispiel Experimente und praktische Übungen durchgeführt wurden, um 

anwendungsfähiges Wissen zu vermitteln. 

Bei den Professoren und Studenten lässt sich in den letzten Jahren des 18. 

Jahrhunderts ein Wandel hinsichtlich des Ziels des Studiums erkennen. Die 

Zweckfreiheit des Studiums stand nun nicht mehr im Mittelpunkt, sondern dem 

Studium wurde eine berufsvorbereitende Funktion zugesprochen. 

Ein Großteil der frühneuzeitlichen Studenten verließ die Universität, ohne einen 

akademischen Grad zu erwerben. Da das Studium nicht auf konkrete Berufs-

bilder vorbereitete, sondern vor allem theoretische Kenntnisse vermittelte, kam 

es im Laufe des 18. Jahrhunderts zu verschiedenen Regelungen für Anwärter in 

Landesdiensten. 

Da die Graduierungen einen wesentlichen Bestandteil des wissenschaftlichen 

Lebens einer Universität darstellen, sind die im 18. Jahrhundert erfolgenden 

tiefgreifenden Wandlungen bei der Verleihung akademischer Grade bemer-

kenswert. Die Bedeutung des akademischen Titelwesens verschob sich 

zunehmend inneruniversitär auf dessen funktionalen Aspekt bei der 

Formalisierung des Zugangs zu den universitären „Berechtigungssystemen“ 

und außeruniversitär vom traditionellen Erkennungsmerkmal der Zugehörigkeit 

zum Gelehrtenstand zu einem Kennzeichen in einem differenzierten System 

sozialer Symbolik. Dem Funktionswandel des Magistergrades wurde von den 

Gremien der Leipziger Universität Rechnung getragen, indem zwei neue 

Formen des Magistergrades eingeführt wurden: der Magister extra facultatem 

und der Magister per diploma. Eine analoge Aufspaltung der Titel fand auch an 

den drei höheren Fakultäten statt. 
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3 Studentisches Selbstbild und Verhaltensnormen 

Die Universität war eine Korporation, der die Studenten nur auf Zeit angehörten. 

Die Studenten unterlagen während ihres Studiums einer doppelten 

Loyalitätsbindung. Zum einen waren sie Angehörige der Universität und 

unterlagen damit der akademischen Gerichtsbarkeit. Zum anderen gehörten sie 

zur Gruppe der Studenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Sozialbeziehungen 

ausmachte. 

Zu den für die Studenten geltenden Normen gehörten zunächst die 

universitären Gesetze und Verhaltensvorschriften. Mit Hilfe dieser versuchte die 

Universität, die Disziplin aufrechtzuerhalten und die Studenten während ihrer 

Studienjahre zu formen. Daneben gab es die (teils ungeschriebenen) Normen 

der Studentenschaft, nach denen sich der Student zu richten hatte, wenn er 

nicht jegliche soziale Anbindung verlieren wollte. In die studentischen Normen 

spielte die Konstitution einer Gruppenidentität hinein, die durch die ständigen 

Zu- und Abgänge der Kommilitonen stets aufs Neue den neuen Mitgliedern 

vermittelt und aufrechterhalten werden musste. Die Abgrenzung gegenüber 

anderen Gruppen war im Stadtgebiet vor allem gegenüber der anderen großen 

Gruppe von Jugendlichen, den Handwerksburschen, von Bedeutung. Dabei 

hatten die Studenten allerdings einige Vorteile auf ihrer Seite: relative Freiheit 

von Aufsicht, freie Verfügung über ihre Zeit und im Idealfall auch größere 

finanzielle Mittel. Als weitere (Konkurrenz-)Gruppe ist das Militär zu nennen. 

Diese beiden verschiedenen Bereiche der Vorschriften – von studentischer und 

von universitärer Seite – lagen sehr häufig in Widerstreit. Vereinfacht kann man 

sagen, dass die meisten Dinge, die nach den studentischen Normen von einem 

Kommilitonen erwartet wurden, von Seiten der Universität und der Obrigkeit 

verboten waren. 

Die akademische Gerichtsbarkeit wurde von der Universität und hier namentlich 

den Professoren und Magistern als Trägern der akademischen Selbstver-

waltung ausgeübt. Da die Professoren zum einen selbst einmal Studenten 

gewesen waren, steckten sie bei geringeren Vergehen häufig in einem 

Zwiespalt: Sie wussten um die Regeln der studentischen Kultur und dass 
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gewisse Regelverletzungen unvermeidlich waren, um die Gruppenzugehörigkeit 

zu bekräftigen. Auf der anderen Seite gab es die landesherrliche Aufsicht der 

Universitäten, die ein Interesse an der Rechtsdurchsetzung und der Bildung 

künftiger Landesdiener hatte. Strategien, um beiden Seiten gerecht zu werden, 

waren bei kleineren Vergehen ein „Augenzudrücken“ und Verzögerungstaktiken 

bei der Umsetzung von Verordnungen. Die Professoren waren zudem von den 

Studenten abhängig, denn diese finanzierten einen Teil ihrer Einkünfte durch 

Kolleggelder. Wenn sie die Studenten verärgerten und diese daraufhin ihre 

Kollegien boykottierten, konnte das handfeste wirtschaftliche Auswirkungen 

haben. Bei größeren Vergehen, vor allem Duellen, hatten die Professoren aber 

nur geringe Spielräume, da hier die landesherrliche Aufsicht die Verfahren 

bestätigen musste. 

Erkenntnisziel dieses Kapitel ist es, die Wertvorstellungen und Leitbilder der 

Studenten zu rekonstruieren, auf denen ihr Verhalten und Handeln beruhte 

sowie Verhaltensstile unter den Studenten im Umgang mit den Verhaltens-

normen herauszuarbeiten. Die neuere Forschung zum studentischen 

Konfliktverhalten483 konnte nachweisen, dass es spezifisch studentische Formen 

von Gewalt gab, die sich aus der Gruppenzugehörigkeit und dem besonderen 

Status der Studenten herleitete. Daher gehörte es zum studentischen 

Verhaltensrepertoire, Konflikte mit Gewalt auszutragen. Maßgebliche Faktoren 

dafür waren das Männlichkeitskonzept – und eng damit verbunden der 

Ehrbegriff der Studenten. Beide Konzepte werden zunächst näher beleuchtet, 

bevor die Interaktion der Studenten mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen 

untersucht wird. 

3.1 Konstitutionsbedingungen für die studentische Gruppen-

identität 

Die Zeit der Jugend galt als Zeit der Rollenaspiration. Die Jugendlichen waren 

frei von Rollenerwartungen seitens der Erwachsenen und hatten erhebliche 

                                                 
483 Siebenhüner 1999; Füssel 2004a; Füssel 2005b; Krug-Richter 2004b; Liermann 2007; 

Rasche 2010. 
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lizensierte Freiheiten. Sie konnten in ihre zukünftigen Rollen und die 

gesellschaftlichen Verhältnisse allmählich hineinwachsen.484 Die Jugendkultur 

galt in der frühen Neuzeit als soziales Moratorium. Somit konnten die männli-

chen Jugendgruppen, also auch die Studenten, durch ihre rituelle Praxis mit 

den gesellschaftlichen Erwartungen und den geltenden Normen experi-

mentieren und auf diese Weise praktisches Wissen darum erwerben. Ihre 

Lernprozesse bewegten sich im Spannungsfeld von Befolgung der Regeln und 

lizensierter Regelüberschreitung. Die Jugendgruppen hatten also zahlreiche 

Sozialisationsfunktionen. 

Typisch für die Jugendgruppen, vor allem wohl auch für die Studenten mit ihrem 

weniger strukturierten Tagesablauf etwa im Vergleich zu den Handwerks-

burschen, waren ihre nächtlichen Aktivitäten.485 Schindler hat diese Betrachtung 

von „Jugend als Moratorium, d. h. einer zum temporären Verzicht bereiten 

Lebensökonomie, die sich in der Hoffnung auf künftige Karriere- und 

Statuschancen sonnt, […] die ihre soziale Grundlage in einer lange Jahre 

währenden, von Erwerbszwängen weitgehend freigesetzten Zeit der 

‚Ausbildung‘ hat […]“ gekennzeichnet.486 Natalie Zemon Davis charakterisiert die 

frühneuzeitliche Jugendkultur als informell. Die Gruppenkultur bildete sich vor 

allem über rituelles Handeln aus.487 

Seit jeher zeichnet sich die Jugendkultur durch bestimmte Elemente aus, u. a. 

rituelle Handlungen rund um Mut und Furcht, um die eigene Geschlechterrolle 

zu bestätigen und sich Selbstbestätigung zu holen. Diese Mutproben sind ein 

wesentlicher Bestandteil der Gruppenkultur, über die sich die gruppeninternen 

Hierarchien immer wieder neu regeln.488 Zur Jugendkultur gehört auch der 

Angriff auf die herrschende Ordnung, zumeist durch Übergriffe auf bürgerliches 

                                                 
484 Schindler 1996, S. 320, 322. 

485 ebd., S. 322f. 

486 ebd., S. 325f. 

487 ebd., S. 327. Siehe zu Ritual im Abschnitt „3.1.1 Aufnahme in die studentische 

Gemeinschaft“ 

488 ebd., S. 339f. 
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Eigentum. Allerdings war der dabei entstehende Sachschaden meist gering, der 

mit Absicht hervorgerufene Ärger der Betroffenen dabei oft umso größer.489 

Für die protestantischen Universitäten des Reiches war charakteristisch, dass 

die Studenten nicht in institutionellen Gemeinschaften lebten (wie etwa im 

gleichzeitigen England), sondern innerhalb der Universitätsstadt, in einem 

offenen Verhältnis zu Professoren und Magistern.490 Die Studenten fühlten sich 

nicht nur ihrer Universität, sondern auch ihrer studentischen Gemeinschaft 

verpflichtet.491 Daher bildeten die Studenten einen eigenen Genossen-

schaftsverband und die bereits seit dem Mittelalter verbrieften Privilegien der 

akademischen Freiheit verliehen quasi eine ständische Qualität. Wie auch 

andere Genossenschaften entwickelten die Studenten für ihre Gemeinschaft 

Verhaltens- und Sozialnormen.492 Da die studentische Gemeinschaft durch die 

ständige Fluktuation beeinflusst wurde, mussten die spezifischen Habitus- und 

Sozialisationsformen ständig beschworen und reproduziert werden, damit die 

Neuankömmlinge sie verinnerlichen konnten. Damit wurde eine kollektive 

Identität geschaffen und eine gruppenspezifische Ehre konstituiert, die immer 

wieder aufrechterhalten werden musste.493 

Durch ihre doppelte Verpflichtung gegenüber Universität und studentischer 

Gemeinschaft (sei es die studentische Gemeinschaft insgesamt, landsmann-

schaftliche Bindungen oder Studentenverbindungen) waren die Studenten 

einem doppelten Disziplinierungsdruck ausgesetzt: dem der Studenten, die ihre 

Gruppenidentität immer wieder erneuern mussten, als auch von der Obrigkeit 

(dies war nicht nur die Universität, sondern auch die landesherrlichen Behör-

den). 

Die Universitäten sahen in den Studenten junge Männer, die ihnen auf Zeit 

anvertraut waren und für die sie einen Bildungs-, aber auch Erziehungsauftrag 

hatten. Der Bildungsauftrag beinhaltete nicht nur die Qualifizierung der 

                                                 
489 ebd., S. 341. 

490 Stichweh 1991, S. 232ff.; Rasche 2009, S. 158. 

491 Rasche 2009, S. 159. 

492 ebd., S. 159. Zur akademischen Freiheit siehe Abschnitt 3.1.4. 

493 ebd., S. 159. 
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Studenten für ihren späteren Beruf, sondern zugleich auch die Ausbildung 

künftiger Landesdiener, an die der Landesherr besondere fachliche, aber auch 

sittliche Anforderungen hatte. 

3.1.1 Aufnahme in die studentische Gemeinschaft 

Bevor der Student der Frühen Neuzeit durch den Rektor der Universität 

immatrikuliert wurde, musste er ein Aufnahmeritual über sich ergehen lassen – 

die Deposition. Diesem Ritual wurden alle neuen Studenten an deutschen 

Universitäten unterzogen, um in die studentische Gemeinschaft aufgenommen 

zu werden, und zwar vom Ende des Mittelalters bis zum Beginn des 18. 

Jahrhunderts. In der Deposition verbanden sich spielerische Elemente mit 

einem Aufnahmeexamen.494 Erst wenn die Studenten dieses absolviert hatten, 

wurden sie immatrikuliert.495 

Der Begriff Deposition leitet sich von depositio cornuum, dem Abschlagen der 

Hörner, ab. Gemeint war damit, dass die neuen Studenten ihre Ungeschlif-

fenheit und Unreife mit dem Aufnahmeritus ablegen sollten. Gleichzeitig kann 

das Substantiv depositio aber auch Geburt und Bestattung bedeuten. Damit ist 

ein wichtiger Hinweis auf die verschiedenen sozialen Funktionen dieses Rituals 

gegeben. 

Mit dem Zeremoniell wurde der zukünftige Student aus einem rohen und wilden 

Tier zu einem Studenten transformiert.496 Nach dem französischen Soziologen 

                                                 
494 Schon während des Mittelalters waren in verschiedenen Vereinigungen (wie Handwerker-

korporationen, Kaufmannsgilden und in den älteren Zeiten sogar in den Klöstern) und auch 

in den Klosterschulen Aufnahmebräuche bekannt (Bruchmüller 1922, S. 13). Analog dazu 

entwickelten die Studenten an den spätmittelalterlichen Hochschulen als Korporation eine 

Zeremonie, mit der sie sich eine eigene Gemeinschaft schufen und sich von anderen 

Genossenschaften abgrenzten. Vorbild waren wohl die Lossprechungsriten der Zünfte. 

(Vorwort zu „Orationes duae, De ritu etmodo depositionis beanorum“ S. 2). 

495 Fabricius 1895. 

496 Erler, Bd. 1, S. LIII. Die zu Deponierenden mussten einen Hut mit großen Bockshörnern 

aufsetzen und ihnen wurden z. B. große Hauer in den Mund gesteckt, mit denen sie das 

wilde, unwissende Tier repräsentieren sollten. Außerdem wurden sie mit Schimpfreden ob 
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Arnold van Gennep spiegelte sich in solch einem Aufnahmeritus die rituelle 

Imitation des Lebenskreislaufes wider: Zunächst musste der Beanus sein 

bisheriges Leben hinter sich lassen (separation), indem er die äußerlichen 

Zeichen seiner Wildheit abstreifte. In dem folgenden Schwebezustand (marge) 

war er Freiwild für den Spott und die derben Scherze seiner Kommilitonen. In 

der letzten Phase, der Wiedereingliederung (aggregation), erhielt er sein 

menschliches Aussehen und wurde mit dem Darreichen des Salzes der 

Weisheit und der Taufe mittels des Weines der Freude als vollwertiges Mitglied 

in die akademische Gemeinschaft aufgenommen. Er war nun bereit für den 

neuen Lebensabschnitt.497 

In diesem Ritual wurden den angehenden Studenten körperlich und auch sozial 

die Werte der neuen Gemeinschaft eingeprägt. Sie wurden im Sinne der 

studentischen Genossenschaft diszipliniert.498 Im Laufe der Jahre wurde aus 

dem Initiationsritual aber ein ökonomisches Zeremoniell. Auch die ursprünglich 

angestrebte Überprüfung des Wissens der Initianden verlor sich im Laufe der 

Jahrhunderte. Das ursprünglich im studentischen Milieu angesiedelte 

Initiationsritual wurde von den Universitäten des 16. Jahrhunderts abgewandelt 

in eine Wissensprüfung der Immatrikulanden. Auch dies verlor sich im Laufe der 

Jahrzehnte, so dass im 18. Jahrhundert vor allem der fiskalische Aspekt mit der 

Zahlung der Depositionsgebühr übrigblieb. Die Universitäten nutzten die 

Deposition daneben auch, um die Studenten auf eine ordentliche Studien-

führung und die Disziplinarordnung der Hochschule einzuschwören. Mit der  

Institutionalisierung der Deposition hatte die Universität die Kontrolle über die 

                                                                                                                                               
ihrer Wildheit und Unwissenheit überzogen. Mit komisch großen Werkzeugen wurden ihnen 

dann etwa die Hörner entfernt, die Haare gekämmt, die Ohren gereinigt und andere Zeichen 

der Wildheit entfernt, so dass sie schließlich als Mensch die Universität betreten konnten. 

Eine ausführliche Schilderung des Ablaufs einer Deposition findet sich bei Bauer 1969. 

 Die dafür verwendeten Instrumente (22 Stück, mit der Jahreszahl 1714) sind bis heute in 

der Kustodie der Universität Leipzig aufbewahrt. Zudem bekamen sie das Salz der Weisheit 

zu essen und wurden mit dem Wein der Freude übergossen. 

497 van Gennep 1999. 

498 Rasche 2009, S. 175–181. 
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Aufnahmerituale erlangt und die Aufnahmerituale selbst in einen Akt 

obrigkeitlicher Disziplinierung verwandelt.499 

An der Universität Leipzig bestand die Deposition schon seit dem 15. 

Jahrhundert. Allerdings wurde sie in den Statuten nur kryptisch erwähnt.500 In 

ihrem Ursprung war die Deposition ein rein studentisches Aufnahmeritual in die 

Bursengemeinschaft der Kommilitonen. Aber Ende des 16. Jahrhunderts wurde 

sie zu einer Zeremonie in Regie der Universität, an der auch Professoren 

teilnahmen, nachdem im Sommersemester 1597 Ausschreitungen stattgefun-

den hatten.501 Mit dieser Inkorporierung der Deposition in die universitäre 

Aufnahmezeremonie der neuankommenden Studenten war auch die Einführung 

einer Gebühr verbunden, die dem universitären Haushalt zugutekam. 

Seit dieser Zeit verzeichnete der von der Universität angestellte Depositor502 alle 

Deponierten in einer Liste, die der Rektor für die Eintragung in die Matrikel 

erhielt. Erst nach vollzogener Deposition konnte man sich mit seinem 

Depositionsschein beim Rektor melden, um sich vereidigen bzw. nach dem 

Handschlag in die Matrikel eintragen zu lassen. Dies wurde dann auf dem 

Depositionsschein eingetragen. Die Iniurati wandten sich an den Depositor, um 

sich deponieren zu lassen. Sie galten allerdings erst nach ihrer Vereidigung als 

Studenten. Vorher wurden sie als "Initiatus" bezeichnet.503 Es war nicht fest-

gelegt, ab welchem Alter man deponiert werden konnte. In Anbetracht der 

Kenntnisse, die gemäß den Vorschriften von den Deponenten erwartet wurden, 

kann man von einem Mindestalter von etwa 15 Jahren ausgehen. Allerdings 

                                                 
499 Ibid., S. 181. 

500 In den Statutenbüchern findet sich das „Mandat de beanis non vexandis vel iniuriose 

offendis“. (Zarncke 1861, Mandat 16, S. 102). 

501 UAL, Liber Actorum Academiae Lipsiensis (1594–1600), fol. 435v–438. 

502 Gersdorf vermutet, dass wohl einer der Pedelle, wahrscheinlich der älteste unter ihnen, das 

Amt des Depositors innehatte. Allerdings zeigen Unterlagen des Universitätsarchivs, dass 

die einzige Vorbedingung für das Amt des Depositors ein akademischer Abschluss war. 

Und so bewarben sich (zumindest in der Zeit zwischen 1693 und 1700) auch stellungslose 

Absolventen der Universität für dieses Amt (Gersdorf 1872, S. 116). 

503 Erler 1909, Bd. 1, S. LI f. 
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wurden manchmal schon Kinder immatrikuliert. Sie wurden aber erst in älteren 

Jahren deponiert.504 

Die Deposition wurde an der Leipziger Universität bis zu ihrer Aufhebung sehr 

streng gehandhabt. Jeder Student musste vor seiner Immatrikulation die Depo-

sition nachweisen. Auch Studenten von anderen Universitäten hatten den 

Nachweis beizubringen, ansonsten mussten sie sich diesem Ritus nochmals in 

Leipzig unterziehen.505 

Erst wenn sich eine genügende Anzahl von Studenten gefunden hatte, wurde 

die Deposition durchgeführt. Begonnen wurde mit einer Frage aus dem 

Katechismus Luthers. Dann folgte eine Prüfung über die lateinische und 

griechische Grammatik sowie zur Dialektik und Rhetorik. Dabei wurde den 

Prüfern ein weiter Spielraum gelassen, allerdings sollten sie sich nach dem 

Alter und Kenntnisstand des Prüflings richten. Es wurde niemand durchfallen 

gelassen. Der Ritus endete mit der Lossprechung des Studenten von seinem 

Beanen-Zustand. Dabei hielt der älteste Inspektor eine Rede, in der er dem 

Studenten die Bedeutung der vollzogenen Deposition darlegte und ihn anwies, 

sich dieser Ehre würdig zu erweisen und einen untadeligen Lebenswandel zu 

führen.506 

Problematisch wurde die Tradition der Deposition, als Studenten höheren 

Semesters diese tradierten Initiationsriten in einen ein Jahr dauernden Zwangs-

dienst der frisch Immatrikulierten ausdehnten. Dieser Pennalismus war an 

vielen deutschen Universitäten des 17. Jahrhunderts verbreitet. Rasche sieht 

                                                 
504 Ebd., S. LII. Manchmal wurde der Depositor auch auf Reisen geschickt, um Depositionen 

vor Ort vorzunehmen. So wurden z.B. auf Anordnung des sächsischen Obersteuerdirektors, 

des Freiherrn von Friesen, im Wintersemester 1659 in Dresden 33 Jungen deponiert. Doch 

nicht alle Deponierten wurden in späteren Jahren vereidigt. Außerdem konnten mehrere 

Jahre zwischen der Deposition und dem Eid liegen, da die Deposition auf Wunsch der 

Eltern möglichst früh vorgenommen wurde, um den Kindern die grausamen 

Ausschreitungen der Zeremonie zu ersparen. Kenntlich sind diese Personen durch den 

Vermerk „dp.“ in der Matrikel. Nicht immer ließen sich diejenigen dann auch in Leipzig 

immatrikulieren (Erler 1909 Bd. 2, S. XXX). 

505 Erler 1909 Bd. 1, S. LII. 

506 UAL, Philosophische Fakultät, B 12a (1560–1661/62), fol. 139–142. 
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den Pennalismus, der nach der Übernahme der Deposition in die universitäre 

Disziplinierung der Studenten entstand, als Kompensationsinstrument der 

Studentenschaft an, um den neuen Kommilitonen den Korpsgeist und die 

studentischen Habitusformen einzuprägen.507 Da der Pennalismus jedoch 

wiederholt zu materieller Ausbeutung und Quälerei der neuen Studenten führte 

und  an zahlreichen deutschen Universitäten verbreitet war,508 führte dies 

erstmals zu einem konzertierten Vorgehen der protestantischen Reichsstände. 

Mit einem 1654 erfolgten Reichstagsbeschluss war die Grundlage für den 

schließlich erfolgreichen Kampf gegen den Pennalismus gelegt.509 

Dieses gemeinsame Vorgehen der protestantischen Reichsstände sollte in der 

2. Hälfte des 18. Jahrhunderts bedeutsam werden, als sich der Corpus Evange-

licorum für den Kampf gegen die Studentenorden erneut zu einem 

gemeinsamen Vorgehen entschloss. 

Im Laufe des 18. Jahrhundert kam die Deposition allerdings zunehmend außer 

Gebrauch. An der 1694 gegründeten Reformuniversität Halle wurde die 

Deposition gar nicht erst eingeführt, da sich ihr Zweck als Disziplinie-

rungsinstrument der neuankommenden Studenten überlebt hatte. Die 

Universität Leipzig schaffte die Deposition 1719/20 ab. Zuletzt war die 

Deposition nur noch eine Gebühr gewesen, die entrichtet werden musste, 

verbunden mit einer Art Studienberatung durch den Dekan der Philosophischen 

Fakultät.510 

Die studentische Gemeinschaft stellte ihren exklusiven Charakter nicht nur 

durch ein Aufnahmeritual, sondern auch durch sprachliche Besonderheiten dar, 

indem es für bestimmte Handlungen und Personen spezielle Begriffe gab. Die 

Studentensprache war dabei durch Latinismen gekennzeichnet, bedingt durch 

das lange Vorherrschen des Lateinischen als Wissenschaftssprache. 

                                                 
507 Rasche 2009, S. 181. 

508  Schöttgen 1747. 

509 Franke 1937. 

510 Füssel 2010, S. 225. Auch das 1781 erschienene Studenten-Lexicon von Kindleben kennt 

nur noch den Depositionsschein und die Depositionsgebühr (Kindleben 1781, S. 58f.).  
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Diese Begriffe wurden u. a. durch Studentenlexika sowie Romane über das 

studentische Leben erläutert und verbreitet.511 Erwartungsgemäß gibt es 

besonders viele Synonyme für Handlungen und Dinge, die eine wichtige Rolle 

im Leben der Studenten spielten. Das sind z. B. Selbstbezeichnungen der 

Studenten in den verschiedenen Stadien des Studiums (als Purschen allge-

mein, als Brandfüchse und Füchse), Ausdrücke für Beleidigungen, Gesellig-

keiten, den Umgang mit Frauen und Geldangelegenheiten.512 

3.1.2 Männlichkeit als Merkmal studentischer Persönlichkeit 

Der erste Begriff, der hier näher betrachtet werden soll, ist der der Männlichkeit. 

Männlichkeit gehorcht nicht nur einem bestimmten Muster, sondern wird 

situationsspezifisch aus einem Repertoire an männlichen Verhaltensweisen 

gewählt.513 Daher kann ein Symbol (oder eine Verhaltensweise) auch nur im 

jeweiligen Kontext von Symbolen verstanden werden. Und Männlichkeit kann 

daher auch nur im Verhältnis der Geschlechter zueinander existieren. 

Männlichkeit ist demzufolge „zugleich ein Ort im Geschlechterverhältnis, die 

Praxis, in der Männer und Frauen an diesem Ort miteinander agieren, und die 

Auswirkungen dieser Praxis in Körpererfahrung, Persönlichkeit und Kultur.“514 

Connell hat in die Forschung den Begriff der ‚hegemonialen Männlichkeit‘ 

eingeführt. Voraussetzung für diese hegemoniale Männlichkeit ist eine kulturelle 

Dynamik, bei der eine Gruppe die hegemoniale Position im sozialen Raum 

beansprucht und auch verteidigt. Diese Konfiguration der Geschlechterpraxis 

vertritt die jeweils gerade akzeptierte Antwort auf das Problem der Legitimation 

vom Patriarchat. Sie garantiert die dominante männliche Position und die 

Subordination der Frauen. Die Inhaber der Männlichkeit sind nicht 

notwendigerweise zugleich die Personen mit der größten Macht. Allerdings gibt 

es zumindest einen Zusammenhang, indem es zwischen der kulturellen Macht 

                                                 
511  Kindleben 1781; Salmasius 1749; Happel 1690; Kortum 1920. 

512 Kindleben 1781. 

513 Wetherell und Edley 1999 nach Connell 2005, S. XVIII. 

514 Eigene Übersetzung nach Connell 2005, S. 71. 
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und der institutionellen Macht wenigstens auf der kollektiven Ebene eine 

Verbindung gibt.515 Als Beispiel führt Connell u.a. das Militär an, das vor allem 

durch seinen Autoritätsanspruch wirkt und weniger durch direkte Gewalt. Daher 

zieht Connell den Schluss, dass hegemoniale Männlichkeit eine ‚aktuell 

akzeptierte‘ Strategie verkörpert, die sich selbstverständlich ändern kann. Neue 

Gruppen können das Patriarchat und alte Ansichten und Lösungen angreifen 

und eine neue Hegemonie etablieren.516 

Füssel hat dieses Konzept der hegemonialen Männlichkeit für die Studenten 

der Frühen Neuzeit gewinnbringend angewandt, indem er im studentischen 

Bereich zwei Machtrelationen ausmachte, so dass von ‚konkurrierenden 

Männlichkeiten‘ gesprochen werden kann: die Herrschaft von Männern über 

Frauen und die Macht von Männern über andere Männer.517 Akademiker hatten 

in der ständischen Gesellschaft der Frühen Neuzeit eine herausgehobene 

Position gegenüber den nichtakademischen Gesellschaftsgruppen durch ihren 

privilegierten Rechtsstatus. Dieser Status, der von den Studenten als 

‚akademische Freiheit‘ interpretiert wurde, war für die meisten nur ein Privileg 

auf Zeit, da er nur für diejenigen galt, die studierten bzw. eine akademische 

Karriere verfolgten. Doch auch in der Studentenschaft – schon innerhalb eines 

Ortes – wurden verschiedene Männlichkeitsideale vertreten. Welches von ihnen 

das hegemoniale war, hing sowohl von dem studentischen Milieu als auch von 

der sie umgebenden Gesellschaft ab.518 Daher konnte sich in der reichen 

Handelsstadt Leipzig kein derber, sich als raufender und als halber Soldat 

gerierender Studententypus behaupten, wie er oft für die nahegelegene kleine 

Universitätsstadt Jena geschildert wird. Vielmehr dominierte in Leipzig das Ideal 

des gebildeten, weltläufigen und häufig wirtschaftlich erfolgreichen Bürgers. Die 

Studenten waren eine unter mehreren Bevölkerungsgruppen in der Stadt, die 

nicht so stark wie in anderen Universitätsstädten auffiel. Friedrich Christian 

                                                 
515 Ibid., S. 77.  

516 Ibid., S.77. Zur Kritik an Connells Konzept siehe Dinges 2005. 

517 Füssel ebd., S. 86. 

518 Ibid., S. 90. 



3 Studentisches Selbstbild und Verhaltensnormen 

146 

Laukhard (1757–1822), der Schilderer des deutschen Studentenwesens im 18. 

Jahrhundert, charakterisiert die Leipziger Studenten folgendermaßen: 

„Die Studenten in Leipzig haben mir durchaus nicht gefallen: ihr Wesen ist 

weder burschikos noch fein, und an Fleiß lassen sies auch wenig fehlen. 

[…] Die Studenten verlieren sich unter Kaufmannsdienern und Gnoten, und 

machen nirgends eine Gesellschaft für sich aus: auch nicht ein einziges 

Leipziger Koffeehaus oder Billard ist dem Studenten eigen: nicht einmal ein 

Trätörhaus. […] Da fand ich steife Menschenkinder, welche das 

Ungezwungene und Unbefangene nicht an sich hatten, das man sonst am 

Studenten gewohnt ist. Die Leutchen machen Komplimente und schneiden 

Reverenzen bis zur Erde: alles geht a per Sie: das trauliche dem Studenten 

so angemessene Du ist verbannt: da werfen sie mit gehorsamster Diener, 

mit – ich empfehle mich, - haben Sie doch die Güte! – o ich bitte ganz 

gehorsamst! Und ähnlichen Floskeln um sich, daß es einem schlimm wird! 

Das heißt denn guter Ton! Darin besteht das feine Wesen welches die 

Mosjehs zu Leipzig von allen andern so vortheilhaft unterscheiden soll!“519 

Für die Verinnerlichung der Spielregeln und Rituale waren die Deposition und – 

in früheren Jahrzehnten – der Pennalismus bedeutsam. Aber auch in der 

Studentenliteratur, in Liedern und Stammbüchern wurden die studentischen 

Normen immer wieder beschworen und damit aktualisiert. Dissens bezüglich 

der studentischen Verhaltensnormen gab es jedoch nicht nur mit den 

Obrigkeiten, sondern auch unter den Studenten sowie von älteren Akademikern 

wurden unterschiedliche Männlichkeitsmodelle vertreten.520 Unter den 

Studenten gab es nicht nur den einen, gewaltbereiten Habitus. Vielmehr gab es 

sowohl zeitlich als auch sozial und altersmäßig differierende Formen.521 

In den zeitgenössischen Darstellungen des Studententums finden sich zumeist 

vier verschiedene Typen von Studenten porträtiert: 

„In Leipzig sucht der Bursch die Mädgen zu betrügen. 

In Halle muckert er u. seuffzet ach u. weh. 

                                                 
519 Laukhard 1792, 2. Teil, S. 145–148. 

520 Füssel 2005b, S. 87. 

521 Krug-Richter 2007b, S. 254. 
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In Jena will er stets vor blanker Klinge liegen. 

Der Wittenberger bringt ein à bonne Amitié.“522 

Von Interesse ist diese Selbstbezeichnung und Selbstzuschreibung der 

Studenten, da schon in den zeitgenössischen Darstellungen auf die teilweise 

stark unterschiedlichen Verhaltensweisen der Studenten in den einzelnen 

Universitätsorten hingewiesen wird. Die Jenaer Studenten werden hier als 

Draufgänger dargestellt, die einen burschikosen Lebensstil pflegen, während 

die Leipziger eher an amourösen Abenteuern interessiert sind. Die Hallenser 

Studenten sind demnach eher Stubenhocker und die Wittenberger trinkfreudig. 

Dabei handelte es sich natürlich um stereotype Zuschreibungen, die dennoch 

einen gewissen Grundzug der jeweiligen Studentenschaft widergespiegelt 

haben dürften. 

Die Abgrenzung ihrer Männlichkeit fand für die Studenten in erster Linie 

gegenüber anderen Männern statt. Ihre fragile Männlichkeit sollte durch ihre 

Handlungen und Verhaltensweisen hergestellt bzw. bewahrt werden.523 Ein 

allgemein verbindliches Konzept von Männlichkeit war in der Frühen Neuzeit 

nicht existent. Aber es gab einen Kern an Verhaltensformen, die allgemeine 

Gültigkeit für Männer beanspruchen konnte – unabhängig von Geschlecht, Alter 

oder Stand. Dazu zählten Kampfbereitschaft, Wehrhaftigkeit, aber auch Mut 

und Tapferkeit.524 

Männlichkeit und Ehre waren schon seit jeher eng miteinander verknüpft. 

Männliche Ehrkonflikte dienten daher oft als Beweis von Männlichkeit und/oder 

deren Wiederherstellung. Junge Männer hatten dabei oft ein stark 

körperbetontes Bild von Männlichkeit, das sich in Wehrhaftigkeit und dem 

geschickten Umgang mit Waffen manifestierte. In diesem Zusammenhang 

pflegten viele Studenten im Nachgang des Dreißigjährigen Krieges einen 

soldatisch-kriegerischen Habitus. Die Ehrvorstellungen waren an denen des 

Adels orientiert und der Landknecht galt als Vorbild kriegerischer 

                                                 
522 Stammbuchblatt von 1765, abgedruckt bei Bruchmüller 1909, S. 77. 

523 Krug-Richter 2007b, S. 256, 258. 

524 ebd., S. 257, 260. 
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Männlichkeit.525 Für die Universität Leipzig lässt sich diese Beobachtung zumin-

dest für das 18. Jahrhundert nicht uneingeschränkt bestätigen. Hier herrschte 

vielmehr das Bild des galanten Studenten, der – wie in Zachariäs „Renommist“ 

karrikiert – eine Schleife um seinen Degen trug, um trotz des Zugeständnisses 

an die herrschende Mode seine Friedfertigkeit zu demonstrieren.526 

Die Gewalt bei der Konfliktaustragung war unter jungen Männern dennoch recht 

breit akzeptiert, indem z. B. Kommilitonen bei der Flucht nach einem Duell mit 

Verletzten oder Toten Fluchthilfe geleistet wurde.527 Es zeigt sich also, dass die 

Studenten ein Konzept von Männlichkeit internalisiert hatten, nach dem die 

angegriffene männliche Ehre durch Gewaltanwendung verteidigt werden 

musste. Gewaltbereitschaft war Teil ihrer Geschlechtsidentität. Zugleich zeigte 

die kämpferische Auseinandersetzung auch eine Anerkennung des Gegen-

übers, indem er als ebenbürtiger Gegner angenommen wurde. Die fragile 

Männlichkeit der Studenten, aber auch anderer Gruppen von Jugendlichen 

engte den Reaktionsspielraum stark ein, indem auf die Provokation nicht mit 

Gelassenheit oder Abwehr der Provokation reagiert werden konnte, sondern 

schnell Gewalt ausgeübt wurde.528 Die Gewaltbereitschaft war jedoch nicht so 

stark ausgeprägt wie etwa im benachbarten Jena oder Halle. 

Ein Band, das viele Studenten vereinte, war die gemeinsam geteilte männliche 

Jugendkultur von Draufgängertum und Exzess.529 Im Extrem konnte das zu 

einer absichtlichen und deutlichen Überschreitung der Verhaltensnormen 

führen, um Dominanz zu zeigen.530 Mit den Regelüberschreitungen lehnten sich 

die Studenten gegen die patriarchale Ordnung auf, schließlich waren sie noch 

nicht in der Rolle des verantwortungsvollen Hausvaters, der sich und die Seinen 

unter Kontrolle haben musste. Zudem waren die Rituale der Regelüber-

schreitung ein Zeichen ihres elitären Status und eine Antwort auf ihre 

                                                 
525 Ibid., S. 262f. 

526 Zachariä 1989. 

527 Krug-Richter 2007, S. 265. 

528 Ibid., S. 265, 269. 

529 Shepard 2009, S. 69. 

530 ebd., S. 70f. 
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zeitweilige untergeordnete Position als Jugendliche ohne einen gesell-

schaftlichen Status aufgrund ihres Berufes. Sie zeigten mit ihrem Verhalten, 

dass sie sich als über den Normen stehend empfanden.531 Die akademische 

Obrigkeit bestrafte diese Vergehen meist relativ milde. Immerhin konnte mit 

eher geringen Verstößen gegen die Verhaltensregeln ein Ventil zur Regulierung 

des jugendlichen überschüssigen Temperaments genutzt werden, womit 

schwerere Übertretungen vermieden werden konnten. Und es dürften genü-

gend Professoren, wenn sie an ihre eigene Studienzeit zurückdachten, milder 

gestimmt worden sein bei der Beurteilung der Delinquenten. Hier zeigt sich die 

Ambiguität von offiziellen Verhaltensregeln und deren Anwendung.532 

Die Alkoholexzesse der Studenten waren nicht nur Zeichen ihrer Männlichkeit 

durch Alkoholverträglichkeit und ihres Mutes, sondern auch Zeichen ihrer 

Finanzkraft und ihrer Verachtung von Sparsamkeit. Ein großer Teil der 

studentischen Regelverletzungen wurde aber durch die Zeitgenossen verurteilt, 

da sie Ausdruck eines elitären Gebarens waren. Sei es als Zeichen, dass sie 

über den Regeln standen oder dass sie einer besonderen Gerichtsbarkeit 

unterstanden und die städtische Obrigkeit ihnen nichts anhaben konnte.533 

3.1.3 Die Ehre als Grundwert 

Ehre war einer der Grundwerte und unabdingbar für jeden Menschen in der 

Frühen Neuzeit.534 Sie begründete seinen sozialen Status sowohl in seiner 

Gruppe als auch in der Gemeinschaft. Wichtig war, dass auf die Bewahrung 

sowohl der eigenen Ehre als auch der Gruppe geachtet und diese verteidigt 

bzw. wiederhergestellt wurde. Aus dieser Aufgabe begründete sich auch die 

aus heutiger Sicht vielleicht als Überempfindlichkeit erscheinende Sensibilität 

der Männer der Frühen Neuzeit, was die eigene Ehre betraf. Schnell konnte es 

geschehen, dass die eigene Ehre angegriffen wurde und so in Gefahr geriet.535 

                                                 
531 Ibid., S. 72. 

532 Ibid., S. 73. 

533 Ibid., S. 74. 

534  Zu den verschiedenen Dimensionen der Ehre siehe Dinges 1995, 32–34. 

535 Dülmen 1999, S. 96; Schreiner und Schwerhoff 1996, S. 2. 
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Die Öffentlichkeit spielte hier eine wichtige Rolle. Erst in ihr war eine 

Herabwürdigung des Kontrahenten möglich, etwa auf der Straße oder in einem 

Wirtshaus.536 Üblicherweise versuchten die Gegner, den Konflikt unter sich zu 

lösen. Das Gericht wurde, wenn überhaupt, meist von dem Angegriffenen 

angerufen. Nur die Gerichtsbarkeit konnte den Angreifer schuldig sprechen und 

so dem Kläger seine Ehre wiedergeben.537 Die verschiedenen Ehrkonzepte der 

jeweiligen Gruppen konnten Probleme für die öffentliche Ordnung hervorrufen 

aufgrund der konkurrierenden Normen.538 

Für die Ehrstreitigkeiten bildete das ‚Aus dem Haus Herausfordern‘ eine 

besondere Form, da nicht nur die Ehre des Angegriffenen, sondern zugleich die 

Ehre des Hauses verletzt wurde. Üblicherweise stellte sich der Angreifer vor 

das Haus seines Kontrahenten und forderte ihn lautstark auf, aus dem 

Gebäude zu kommen. Um dem Nachdruck zu verleihen, konnte es geschehen, 

dass etwa Fenster eingeschlagen wurden.539 

Ehre war weniger eine persönliche Qualität, als vielmehr eine Matrix, in der 

sowohl der Einzelne als auch die Gruppen agierten, ihre Rechte und Interessen 

wahrnahmen. Eine Ehrverletzung bis hin zur drohenden Infamierung stellte also 

den stärksten Angriff auf eine Person und Gesellschaft dar. Zwar musste die 

Ehrverletzung nicht zur Ehrlosigkeit führen, aber sie minderte doch die soziale 

Position.540 Ehre war nichts Passives, sondern mit Handeln verbunden (sei es 

das eigene oder das von Gruppenmitgliedern).541 Männlichkeit und männliche 

Ehre waren vor allem gruppenbezogen. Der angewandte Ehrbegriff gab der 

                                                 
536 Dülmen 1999, S. 6. 

537 ebd., S. 10. Dies muss m. E. Erachtens zumindest für die Jugendlichen des 18. Jahrhun-

derts auf diejenigen Fälle eingeschränkt werden, in denen der Angegriffene sich nicht auf 

einen Kampf mit dem Angreifer einlassen wollte. Wie der (letztlich fehlgeschlagene) 

Versuch der Schokoladisten-Bewegung in Jena am Ende des 18. Jahrhunderts zeigt, 

suchten die Kontrahenten meist selbst Satisfaktion, statt diese in Verfahren vor Gericht zu 

erwirken. 

538 Dinges 1995, S. 30. 

539 Dülmen 1999, S. 15f. 

540 Ibid., S. 96, 98f. 

541 Roper 1992, S. 154. 
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Gruppe ihren inneren Zusammenhalt, einen einheitlichen Charakter und diente 

als Abgrenzung gegen andere Kreise. Die eigene Männlichkeit konnte vor allem 

bei kollektiven Zusammenkünften unter Beweis gestellt werden, zum Beispiel 

bei öffentlichen Feiern. Allerdings führten diese öffentlichen Beweise der 

Männlichkeit häufig zu Unordnungen und Konflikten und bedrohten den 

sozialen Frieden.542 Nicht selten war auch Alkohol im Spiel, denn das kollektive 

Trinken war gemeinschaftsstiftend, konnte aber bei übermäßigem Genuss die 

Konflikte auch erst hervorrufen.543 So hatte das Wirtshaus ambivalente Züge. 

Zunächst war es ein beliebter Ort für Geselligkeit, da er für alle Menschen 

zugänglich war. Hier wurden Informationen ausgetauscht, die Zeit vertrieben 

und der Ort zugleich als öffentliche Bühne für Geselligkeiten genutzt. Zugleich 

war es aber auch häufig ein Ort von Auseinandersetzungen, da hier viele 

Menschen aufeinandertrafen.544 

Die Bereitschaft, sich mit der eigenen Waffe zu verteidigen, war Kern der 

eigenen Männlichkeit. Zugleich war es aber die Ursache des Unfriedens. Die 

Beleidigungen und tätlichen Auseinandersetzungen mögen spontan gewesen 

sein, ihr Ablauf gehorchte jedoch einem strengen Ablauf.545 Solch ein Kampf zur 

Verteidigung der Ehre konnte den Zusammenhalt der Gruppe stärken, da die 

Ehre der Gruppe gemeinsam verteidigt wurde.546 

Ehre wird in der heutigen Forschung als komplexes und sehr wirkungs-

mächtiges kommunikatives Regelsystem verstanden, quasi als eine Art von 

verhaltensleitendem Code. Von Interesse ist die Bedeutung und Funktion 

dieses Codes in verschiedenen Kontexten, sein Gebrauch in der sozialen 

Interaktion.547 Pierre Bourdieu hat den Begriff des Habitus eingeführt, mit dem 

Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata von Personengruppen als 

System analysiert werden können. Von Interesse sind für diese Untersuchung 

                                                 
542 Ibid., S. 155f., 160; Schreiner und Schwerhoff 1995, S. 5f. 

543 Roper 1992, S. 157. 
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die von Bourdieu identifizierten Kapitalformen.548 In seinen Studien549 hat er die 

Ehre dem sozialen Kapital zugeordnet.550 Die Kapitalformen (ökonomisches, 

kulturelles und soziales Kapital) können ineinander umgewandelt werden und 

so den Spielraum der Individuen vergrößern. Einzuschränken ist allerdings, 

dass das soziale Kapital nicht einfach nur akkumuliert werden kann. Es wird 

auch ständig getestet, die Ehre muss immer wieder aufs Neue verteidigt 

werden. Sie kann also auch plötzlich verlorengehen. Konflikte wurden sehr 

häufig über den Verhaltenscode der Ehre ausgetragen, und damit konnten 

Auseinandersetzungen sehr schnell auf eine prinzipielle Ebene gehoben 

werden, auf der der zugrundeliegende Grund für den Konflikt sehr schnell aus 

der Betrachtung geriet.551 

Verteidigte der Angegriffene seine Ehre nicht, konnte er schnell in eine prekäre 

Situation geraten und damit einen Statusverlust erleiden. Umso wichtiger war 

es, die angegriffene Ehre zu verteidigen. Sei es durch einen direkten Konter der 

Beleidigung, einen Schritt der Deeskalation oder indem er sich an ein Gericht 

wandte und um Wiederherstellung seiner Ehre ansuchte. Wenn eine Person in 

ihrer Ehre angegriffen wurde, galt der Angriff selten nur der Person selbst, 

sondern zumeist der Ehre der Gruppe, der der Angegriffene angehört.552 

Ein Beispiel für eine übersteigerte Auffassung von Ehre findet sich in dem – 

wohl im studentischen Milieu verfassten – Buch „Vom Burschen-Comment“553. In 

diesem 1798 erschienenen Werk wurden den zeitgenössischen Studenten die 

Verhaltensregeln für das richtige Leben als Bursche erklärt. Gleich am Anfang 

                                                 
548 Zur Diskussion um die Anwendbarkeit des Bourdieuschen Habitus-Konzepts für die Frühe 

Neuzeit siehe Dinges 1997 und Füssel 2007a. 

549 Stellvertretend sei hier angeführt: Bourdieu 2003. 

550 Andreas Grießinger hat diesen Ansatz Bourdieus erstmals in die deutsche Forschung 

eingebracht mit seiner Dissertation von 1981 (Grießinger 1981). 

551 Schreiner und Schwerhoff 1995, S. 11–13. 

552 Dinges 1995, S. 48. 

553 Der vollständige Titel lautet: „Vom Burschen-Comment. Eine Dissertation in lateinischer 

Sprache herausgegeben von Martialis Schluck, einem alten Renommisten aus Raufenfels. 

Ins Hochdeutsche übersezt und mit einigen erläuternden Anmerkungen versehen von 

Nikolaus Balger“. In Latein war das Werk bereits 1778/1780 erschienen.  
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wird deutlich gemacht, was einen Burschen ausmacht: „Nach dem Burschen-

Comment lebt der, welcher sich weder durch göttliche noch menschliche 

Gesetze einschränken läßt a), und sich für wichtiger und besser als alle andren 

Menschen hält b).“554 Demnach sind nahezu alle Übertretungen von moralischen 

Gesetzen erlaubt. Eine Regel lautet demzufolge: „Der Student hat nach dem 

Burschen-Comment das Recht über Leben und Tod.“555 Auch in Leipzig war 

dieses Werk unter den Studenten verbreitet. Er wurde u. a. bei einem Mitglied 

des Amicistenordens im Jahre 1806 konfisziert und war im Kreise der 

Ordensbrüder ausgetauscht worden.556 

3.1.4 Akademische Freiheit zwischen Wunsch und Realität 

Bereits mit der Authentica Habita aus den Jahren 1155/1188 wurde der 

privilegierte Status von Studenten eingeführt. Das Schutzprivileg wurde von 

Kaiser Friedrich I. erlassen, um die sich fern der Heimat aufhaltenden Dozenten 

und Studenten zu schützen, da sie meist keine Verwandten und Freunde vor 

Ort hatten, die sie unterstützen konnten.557 

Dieser Sonderstatus für akademische Bürger hatte an den frühneuzeitlichen 

Universitäten in Deutschland weiterhin seine Geltung und bestand vor allem im 

Privileg einer eigenen korporativen Gerichtsbarkeit sowie der Befreiung von 

zahlreichen Pflichten und Abgaben. Ausgestattet mit diesen Privilegien, bildete 

vor allem die zahlenmäßig große Gemeinschaft der Studenten eine auffallende 

Gruppe innerhalb des Stadtgebietes: noch recht jung und doch oft ohne 

elterliche Aufsicht, da sie ihren Heimatort verlassen hatten, um ihr Studium an 

der Universität anzutreten. Im Gegensatz zu einer weiteren Gruppe von 

Jugendlichen, den Handwerksburschen, unterstanden sie keiner Aufsichts-

person an Eltern Statt und konnten über ihre Zeit relativ frei verfügen. Im 

Idealfall hatten sie auch ausreichend Geld zur Verfügung, um Wünsche jenseits 
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der täglichen Nahrung, Unterkunft und Studienmaterial erfüllen zu können. 

Diese Privilegierung der akademischen Bürger mündete schließlich in das 

Schlagwort der „akademischen Freiheit“. 

Ewald Horn unterschied zu Beginn des 20. Jahrhunderts drei Formen der 

akademischen Freiheit, die er aus der Geschichte der Universitäten herleitete. 

Die erste Form, oft auch als „Burschenfreiheit“ bezeichnet, meinte die Freiheit 

von der mönchischen Lebens- und Aufsichtsform in Bursen, wie sie bis ins 16. 

Jahrhundert gegolten hatte.558 Am Ende des 18. Jahrhunderts verlor diese 

Burschenfreiheit an Bedeutung im Leben der Studenten. Die zeitgenössischen 

Beobachter des Hochschulwesens bemerkten, dass das Verhalten und auch 

die Kleidung der Studenten sich dem der „gesitteten Menschen“ annäherten. 

„Der Pursch wird durch den Studierenden verdrängt […].“559 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte die akademische Freiheit im 

Ausleben des jugendlichen Übermuts und Tatendrangs während der 

Universitätsjahre bestanden, die ohne elterliche Aufsicht und mit sehr vielen 

Freiheiten ausgestattet waren. Die berufliche Zukunft wirkte fern, so dass die 

(zumindest die mit einigermaßen finanziellen Mitteln ausgestatteten) Studenten 

sich frei von Verpflichtungen auslebten. Auch Studentenromane und 

Studentenlexika verbreiteten diese Ansicht der akademischen Freiheit. Im 

„Academischen Roman“ von Happel aus dem Jahre 1699 wurden insgesamt 

180 Privilegien aufgezählt, die zur akademischen Freiheit gehörten. Und auch 

Salmasius betonte in seinem „Kompendiösen Handlexikon der unter den Herren 

Purschen auf Universitäten gebräuchlichsten Kunstwörter“ von 1749 die lange 

Tradition der akademischen Freiheit, die nun schwer angegriffen würde. In 

seinen Augen hatte ein „praver Pursch“ folgende Freiheiten: 

„Man kampirete zu Hause, und zu Dorfe ganze Wochen, ganze Monate, 

ganze Jahre; man schlug sich; man stach auf der Stelle tod; man prellete 

die Füchse; man schlug dem Professor so wie dem Philister die Fenster 

ein, so oft man nur Lust hatte; man band sich an kein Zeremoniel; man ging 

                                                 
558 Horn 1905, S. 7. 

559 So laut Reichsanzeiger 1795, den Horn zitiert (ibid., S. 11).  
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gekleidet wie man wollte; man trug Schnurbärte; man wezzete und perirte; 

man sang die schönsten und kurzweiligsten Lieder zum Fenstern heraus; 

An Stat der Bezalung gab man dem Manichäaer eine Tracht Schläge, wenn 

er die Rechnung brachte; man sezzete sich verkehrt zu Pferde, nahm den 

Schweif in die Hand, und ritte zum Tohre hinaus. Man zog in etlichen Jaren 

keinen Strumpf an den Fus, sondern ging in blossen Stiefeln; und wenn die 

ia auf die Länge alt wurden, stikkete man sie selbst mit Zwirn oder Garn, 

was man hatte. Man hutschete, man borgete, man prellete, man zog aus. 

Kurz: man that alles, wozu man Lust und Belieben hatte; und man war 

ungehindert allerwerts ein praver und fideler Pursch. Dis war das güldene 

Alter der Pursche. Freiheit, Freiheit; Alles war Freiheit!“560 

Kritisiert wurde in diesem Zusammenhang, dass Rektor und Senat die 

Studenten für gewöhnlich gewähren ließen.561 

Johann David Michaelis verteidigte im 18. Jahrhundert die Sonderstellung der 

akademischen Gerichtsbarkeit mit dem Argument, dass die Studenten 

schließlich einmal aus der Aufsicht und in die Eigenständigkeit entlassen 

werden müssten. Die deutschen protestantischen Universitäten hätten hier eine 

glückliche Mischung aus väterlicher Fürsorge und schneller Rechtsverfolgung 

entwickelt, um die jungen Männer als eigenständige Menschen zu behandeln 

und doch in ihrer Entwicklung zu führen.562 

Ein Beispiel für häufige Streitigkeiten um die akademische Freiheit war für die 

Studenten das Torgeld. Es musste an den Stadttoren entrichtet werden, wenn 

man nach Toresschluss die Stadt betreten wollte. Da die Studenten gern Lokale 

in den Leipziger Vororten aufsuchten,563 kamen sie des Öfteren erst nach 

Schließung der Stadttore heim. Die Höhe des Torgeldes betrug einen 

Groschen.564 Die Studenten versuchten wiederholt, ohne Bezahlung durch das 

                                                 
560 Salmasius 1749, S. 66. 

561 Horn 1905, S. 14. 

562 So Johann David Michaelis in seinem „Raisonnement über die protestantischen 

Universitäten in Deutschland“ (1768–1776), zitiert nach ibid., S. 74. 

563  Siehe dazu die Leipziger Studentengeographie, abgedruckt in Metscher und Fellmann 

1990, S. 150. 

564 UAL, GA III L 18 (1794), fol. 6. 



3 Studentisches Selbstbild und Verhaltensnormen 

156 

Tor in die Stadt zu kommen. Konflikte mit den Torwachen waren daher 

vorprogrammiert.565 

Im extremsten Fall wurde das Schlagwort der akademischen Freiheit aber 

schnell hervorgeholt, wenn sich die Studenten missliebigen Forderungen von 

Seiten des Rektorates oder der Obrigkeit gegenübersahen. Dies konnte dann 

zu Konflikten führen, die sowohl die Universität als auch die Stadt in Atem 

hielten. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Schlafpelzkrieg in Leipzig. Ein 

Befehl des Oberkonsistoriums vom Januar 1726 untersagte den Studenten, mit 

ihren Schlafpelzen566 und brennenden Tabakspfeifen auf der Straße zu 

erscheinen, nachdem die Studenten in ihren Schlafpelzen sogar während der 

Messezeit in die Komödie gingen.567 Die Universität sah nur noch eine 

Möglichkeit:  

„[…] daß weiln die Menge junger Leute in Zaum zu halten an sich selbst 

eine schwere Sache ist, und aus dem falschen praejudici eine 

Einschränkung der Academischen Freyheit denen guten Ordnungen der 

Unter-Obrigkeit den schuldigen Gehorsam zu entziehen zum öfftern 

suchen, und wohl gar motus erregen, der gesuchte Zweck entweder gar 

nicht, oder doch nicht so leicht zu erzielen seyn werde, als wenn durch Ew. 

Königl. Mat. und Churf. Durchl. allergnädigsten Befehl wir hierzu 

authorisiret worden.“568 

Mit dem zu erlassenden Befehl sollte verfügt werden, dass die Studenten 

mittags und abends nicht mehr in Schlafpelzen und Nachtmützen, sondern in 

ordentlicher Kleidung in die Kommunität kommen sollten. Zusätzlich wollte die 

Universität das zu erlassende Reskript an den Leipziger Rat kommunizieren, 

                                                 
565 Siehe dazu den Abschnitt „3.2.4 Konflikte mit Ordnungskräften“. 

566 Der Schlafrock oder Schlafpelz wurde nicht – wie der Name nahelegt – im Bett getragen, 

sondern war ein bequemes Hausgewand. Siehe dazu Bernhardt 2013. 

567 UAL, GA IV 72 (1726), unfol.: gedruckter Anschlag der Universität vom 17. Februar 1726.  

568 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 51 – 55v: Schreiben der Universität Leipzig vom 

14. Januar 1726 (Zitat: fol. 54). 
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damit die der Stadt unterstehenden Handelsbedienten sich ebenfalls dieser 

Unsitte zukünftig enthielten.569 

Durch den am 25. Januar 1726 erlassenen Befehl fühlten sich einige Studenten 

zu sehr in ihrer studentischen Lebensweise eingeschränkt. Zudem zweifelten 

sie an, dass der sächsische Kurfürst, in dessen Namen der Befehl ergangen 

war, überhaupt von diesem wisse, da er sich als polnischer König oft außer 

Landes befinde. Die Studenten erläuterten ihren Unmut dem Rektor bei einem 

Gespräch in dessen Wohnung. Als dieser lediglich darauf verwies, dass die 

Studenten ein Schreiben an den Kurfürsten verfassen könnten, das er seinem 

Bericht beilegen würde, und er seine Hoffnung ausdrückte, dass sie ansonsten 

dem Befehl nachkommen würden, eskalierte die Situation. Studentengruppen 

zogen am frühen Abend des 19. Februar durch die Stadt und schlugen die 

Fenster in der Wohnung des Rektors ein.570 Ein flammender Appell am 

Schwarzen Brett rief die Leipziger Studenten dazu auf, gemeinsam für ihre – 

vermeintlich – verletzte akademische Freiheit zu kämpfen: 

„Ob man gleich Vorgiebt, die Leipziger Academie sey biß 3000 starck: so 

sind doch die meisten in Erhaltung ihrer ohnedem sehr beschnittenen 

Freyheit sehr säumig, welches man auch gestern erfahren müßen, da nicht 

200 auf geschehene Einladung erschiehnen. Doch wollte wünschen, es 

hätten diese Stich gehalten, oder wollten heute standhafftig seyn/ denn zur 

Schande muß man es sagen, daß bey Ankunfft der Häscher Schaar kaum 

20. standhafft blieben/ u. des Abends in ihren Schlafröcken u. mit Tobacks-

Pfeiffen erscheinen, es sollte gewiß unsere Freyheit nicht gar zu Schunde 

gehen, u. die verdammte Cette[?] müßte uns zufrieden laßen. Absit rapax 

nequam.“571 

Der Konflikt eskalierte rasch, indem einige Studenten in einem Fehdebrief damit 

drohten, das Paulinerkolleg und die Universitätsgebäude anzuzünden, falls die 

                                                 
569 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 51–55v: Schreiben der Universität vom 14. 

Januar 1726. 

570 UAL, GA IV 72, fol. 22–26: Aussage des Rektors vom 20. Februar 1726. 

571 UAL, GA IV 72, fol. 10. 
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inhaftierten Studenten nicht binnen 24 Stunden freigelassen würden.572 In einem 

Schreiben der Leipziger Studenten an den Kurfürsten listeten sie die 

Konfliktpunkte auf: Professor Jenichen hatte bereits in seinem vorherigen 

Rektorat (Wintersemester 1715) den Unmut der Studenten auf sich gezogen. 

Der im Januar 1726 erbetene Befehl entsprach wohl nicht dem Wunsch der 

gesamten Professorenschaft oder zumindest des Concilium nationale, sondern 

war ein Alleingang Jenichens. Er hatte die bereits angespannte Situation weiter 

eskalieren lassen, indem er ein Gespräch mit den Studenten unmittelbar nach 

Anbringung des Befehls verweigerte. Zudem wurden die von den Stadtsoldaten 

verhafteten Studenten nicht, wie sonst üblich, mittels Sänfte in den 

Universitätskarzer überführt, sondern mussten öffentlich durch die Gassen 

gehen. Als Ergebnis dieser Unruhe hatten bereits etwa hundert Studenten die 

Universität verlassen und sich in brandenburgische Lande begeben. Weitere 

hundert Studenten sollten bereits mit dem gleichen Gedanken spielen. 

Abschließend baten die Studenten darum, dass die arretierten Studenten nicht 

mehr durch Ratsknechte, sondern durch Stadtsoldaten in den Karzer überführt 

werden sollten und dass ihnen das Tragen der Schlafröcke und –mützen zur 

Abendzeit weiterhin gestattet werde.573 In den Akten des Oberkonsistoriums 

findet sich noch ein zweites Schreiben von Leipziger Studenten, datiert auf den 

22. Februar 1726. Die Verfasser missbilligten die Drohungen gegenüber dem 

Rektor und das Abreißen des Mandats. Allerdings verwiesen sie darauf, dass 

unschuldige Studenten durch die getroffenen Maßnahmen zu diesen Schritten 

gereizt worden waren, um ihre Freiheit zu verteidigen. Sie verwiesen ferner 

darauf, dass nicht nur Studenten, sondern teilweise auch Professoren ihre 

Kollegien im Schlafrock gehalten hatten. Zudem seien auch Doktoren in 

Schlafröcken, mit brennenden Pfeifen und Frauen am Arm auf den abendlichen 

Straßen gesehen worden. Wenn dieser Aufzug verboten werde, sollte dies für 

alle Personen gelten, nicht nur für die Studenten. Es sei außerdem auch noch 

                                                 
572 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 67–69: Bericht der Universität vom 23. Februar 

1726. 

573 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 70–73: Schreiben der Leipziger Studenten vom 

23. Februar 1726. 
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nicht erwiesen, dass die Schlafröcke wirklich gegen das Decorum verstoßen 

würden, wie der Rektor behauptet hatte. Ihr Kompromissvorschlag sah vor, 

dass die Schlafröcke in Zukunft offen (aufgeschlagen) getragen werden sollten, 

damit man sehe, wer darunter nackt sei. Sollte das Tragen der Schlafröcke 

hingegen ganz verboten werden, wäre dies zum Schaden Leipzigs, da sich 

viele Studenten dann an die nahegelegene preußische Universität Halle bege-

ben würden.574 

Eine weitere schwere Unruhe in den Leipziger Stadtmauern ereignete sich 1768 

mit dem sogenannten „Mesen-Krieg“, bei dem die Kampflinie zwischen 

Stadtsoldaten und Scharwache (den sogenannten Mesen) auf der einen und 

den Studenten auf der anderen Seite verlief.575 Auslöser für den Tumult, der 

Leipzig mehrere Wochen lang in Atem hielt, waren mehrere Zusammenstöße, 

als die Studenten begannen, um den 12. Juli herum die vermeintliche 

akademische Freiheit zu exerzieren. Die Studenten hatten nicht nur Professor 

Bel und Professor Breuning nach alter Sitte ein Geburtstags-Vivat vor deren 

Häusern gebracht, sondern sangen am Schwarzen Brett, zogen unter Pereat-

Schreien und Lärmen durch die nächtlichen Gassen.576 Die Studenten griffen die 

Soldaten an, als diese sie nach den Vivat-Rufen auseinandertreiben wollten, 

bewarfen sie mit Steinen oder verletzten die Torwachen gar mit Degen oder 

Messern bei dem Versuch, ohne Zahlung des obligatorischen Torgelds in die 

Stadt zu kommen. Sie störten außerdem mehrmals den Zapfenstreich der 

Stadtsoldaten. Ihre Rechtfertigung für diese Unruhen lautete: „Der Beweggrund 

unserer Seits war, unsere durch alte Gewohnheit erlangte Rechte zu 

mainteniren. Sie sollten uns jetzt gäntzlich genommen werden.“577 

Am 12. August 1768 versammelten sich schließlich etwa 500 Studenten vor 

dem Quartier des Rektors und verlangten die Freilassung ihrer im Karzer 

befindlichen Kommilitonen sowie Satisfaktion von den Stadtsoldaten. Daneben 

forderten sie die Wiederherstellung ihrer verlorenen Privilegien, wie etwa die 

                                                 
574 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 74–74v. 

575 Mesen war eine (studentische) Bezeichnung für die die Leipziger Stadtsoldaten.  

576 StadtAL, Tit. VII (F) C 79, fol. 1–1v: Notiz vom 13. Juli 1768. 

577 Musenkrieg 1768, S. 3f. 
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Freiheit vom Torgroschen. Aufgrund der Menge der mit Stöcken bewaffneten 

Studenten beugte sich das Concilium der Forderung nach Freilassung der 

Gefangenen.578 Nachdem sich die Menge der Studenten in das Ausflugslokal 

„Kohlgarten“ zurückgezogen hatte, wählte sie einen Präses und einen 

Deputierten unter sich. Am Abend marschierten die Kommilitonen, nach 

Landsmannschaften geordnet, unter der Führung von Luger Adolf von Malzan 

unter Musik in die Stadt zurück. Die Landsmannschaften waren durch Kleidung 

und Ansteckzeichen gekennzeichnet. Nach diesem Aufzug trat eine Beruhigung 

ein. 

Dieser Vorfall führte aber zu einer Reihe von Verordnungen, beginnend am 27. 

August 1768, die zwei wesentliche Stoßrichtungen hatten: zum einen gegen 

den Tumult selbst (und die Vermeidung zukünftiger studentischer Unruhen) und 

zum zweiten gegen studentische Verbindungen. Den Tumultanten wurden die 

schon mehrfach bei Regelverletzungen angedrohten Strafen angekündigt: 

neben Gefängnisstrafen auch keine Zulassung zu Landesämtern, Entziehung 

der kurfürstlichen Stipendien und Konviktorienplätze sowie die Relegation und 

Unterrichtung in das Vaterland bei auswärtigen Studenten.579 Diese Strafen 

wurden noch verstärkt, indem das Oberkonsistorium die Landesregierung 

Anfang Oktober 1768 anwies, dass Absolventen der Leipziger Universität nur 

nach Vorlage eines (tadellosen) Sittenzeugnisses zur Praxis als Jurist oder 

Mediziner zugelassen werden sollten.580 

Die Landesobrigkeit ging zugleich gegen die Landsmannschaften der 

Studenten vor, die bei dem Tumult erstmals seit einer konzertierten Aktion 

1681/82 nun wieder in Erscheinung traten.581 Während an anderen Universitäten 

seit der Mitte des 18. Jahrhunderts Studentenorden und Landsmannschaften 

gegründet wurden, war es in Leipzig auffällig ruhig geblieben. Aus dem Jahre 

1748 ist lediglich bekannt, dass die Studenten sich nach ihren Fakultäten farbig 

                                                 
578 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 3c–11v: Bericht der Universität Leipzig vom 16. 

August 1768. 

579 Codex Augusteus 1805/06, 2. Teil, Sp. 237f. 

580 SHStA, Loc. 30953 (1791–1792), fol. 15: Reskript vom 4. Oktober 1768. 

581 UAL, GA IV 23. 



3 Studentisches Selbstbild und Verhaltensnormen 

161 

kennzeichnen wollten.582 Daher waren die Universität und die Landesobrigkeit 

alarmiert, als sich nun landsmannschaftliche Verbindungen bei dem Studen-

tenzug zeigten. Mit Reskript vom 28. Oktober 1768 wurde untersagt, dass die 

Studenten sich nach Landsmannschaften kennzeichneten. 

Die Studenten waren im Zusammenhang mit den Tumulten so verärgert über 

die Stadtsoldaten, dass sie zu einem ihrer härtesten Mittel griffen. Sie drohten 

den Auszug aus der Stadt an. 

„Vivat Mater ErfordiaPereat Lipsiaer 

Es lebe der Edel gesinnete, den die Bosheit des Leipziger Magistrats zur 

Flucht bewegt. 

Vivat sequens nach Erfurt. 

Es lebe Erfurt wo der Bursche geachtet wird. 

Vivat Erfurt, und der Bursche, der dahin geht. 

Itzt wird Leipzig eine Mesen-Hecke werden. 

Folgt Brüder nach Erfurt, da sind keine Mesen. 

Erffurdt wird Freyheit und Satisfaction verschaffen. 

Brüder verlangt doch nicht, daß die Morsen abgeschafft werden, sonst uns 

der Rath selbst im Grimmschen Thore pfeiffen und auch zur Noth 

patroulliren gehen. Das wird vier lächerliche Compagnie mit den Häschern 

abgeben. 

Vivat Erfurt, da sind keine Morsen. 

Zeiget Brüder durch Eure Flucht nach Erfurt, daß ihr nicht vom Leipziger 

Morsen Rath abhängig seyd. 

Der Bursche ist lange genug gehudelt worden in Leipzig. 

Vivat Erfordia!“583 

                                                 
582  UAL, GA IV 97. Ausweislich eines Zettels am Schwarzen Brett sollten die Studenten farbige 

Kokarden an den Hüten tragen, die sie gemäß ihrer Fakultätszugehörigkeit kennzeichnen 

sollte (grün für Jura, blau für Medizin, violett für Theologie). Begründung für diese 

Kennzeichnung war, dass inzwischen jeder Kaufmannsjunge einen Degen trüge und 

Studenten sich dadurch noch einmal extra kennzeichnen sollten, um als Studenten 

erkennbar zu sein. Auf anderen Universitäten sei dies durchaus üblich (fol. 2). 

583 StadtAL, Tit. VII (F) C 81, fol. 138–138v: Zettel, der am 9. September 1768 am Haus 

„Goldener Hirsch“ in der Petersstraße angebracht war.  
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Der geplante Auszug war aus mehreren Gründen ein schwerer Schlag für die 

Universität und die Stadt: Unter den deutschen Studenten hätte die Universität 

stark an Ansehen verloren, da Studenten nur sehr selten zum Mittel des 

Auszugs griffen. Es war ein Zeichen dafür, dass die Studenten ihre Rechte nicht 

mehr ausreichend gewahrt sahen. Für die Stadt hätte ein solcher Auszug starke 

ökonomische Folgen gehabt, da ihre Einwohner weniger Einnahmen hatten, 

wenn die Studenten nicht mehr bei Einwohnern wohnten und keine 

Dienstleistungen mehr in Anspruch nahmen.584 

Die Landesobrigkeit setzte angesichts der wochenlangen Unruhen Ende August 

eine Untersuchungskommission ein, die die Ursachen für die Eskalationen 

untersuchen sollte. Ihre vier Mitglieder waren der Vizepräsident des 

Oberkonsistoriums und Vizedirektor der Landesökonomie-, Manufaktur- und 

Kommerziendeputation, Freiherr von Hohenthal, der Kreishauptmann und 

Obersteuereinnehmer Graf von Einsiedel, der Hof- und Justizienrat George 

Wilhelm von Hopfgarten sowie der Kreisamtmann Blümner.585 Auf Wunsch der 

Untersuchungskommission äußerten auch die Leipziger ordentlichen und 

außerordentlichen Professoren ihre Ansicht, wie es zu den Unruhen kommen 

konnte. Als Ursachen für die Tumulte wurden teilweise die häufig angeführten 

Gründe herangezogen: Verderbnis in den Schulen und zu viele Freiheiten für 

die Schüler sowie die Verachtung der Religion und der guten Sitten, aber auch 

der als Provokation dienende Zapfenstreich der Stadtsoldaten mit Musik und 

die vom Stadtrat unzureichend bewahrte öffentliche Ordnung. Als Instrument 

zur Beruhigung wurde die öffentliche und nachdrückliche Bestrafung der 

Stadtsoldaten und Ratsknechte angesehen, die die Studenten grausam 

behandelt hätten. Als Prävention empfahlen die außerordentlichen Professoren, 

die Autorität des Rektors und des Conciliums wiederherzustellen und die 

                                                 
584 Laut Brüdermann 1991 war der Auszug der Leipziger Studenten einer von insgesamt sechs 

erfolgten Studentenauszügen an deutschen Universitäten in den Jahren 1750–1777. Daran 

ist ersichtlich, dass die Studenten nur in schwerwiegenden Fällen zu diesen Drohmitteln 

griffen. Zweck dieser Drohung war es, ihr Selbstbewusstsein in der Auseinandersetzung zu 

wahren, Stärke zu zeigen und die Gruppenidentität zu stärken (Brüdermann 1991, S. 21f.). 

585 StadtAL, Tit. VII (F) C 81, fol. 81–81v: Reskript vom 30. August 1768. 
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Studenten, die sich an diesen vergriffen hatten, zu bestrafen. Auch sollten die 

Stadtsoldaten zukünftig nicht mehr bei der Wahrung der Ordnung bei Aufläufen 

und akademischen Feierlichkeiten eingesetzt werden. Die Ratsknechte sollten 

außerdem angewiesen werden, nicht mehr so unmenschlich mit den Studenten 

zu verfahren. Und schließlich sollten unschuldig angegriffene Studenten 

Satisfaktion erhalten.586 Ein weiterer aufgeführter Grund von Seiten der 

Professoren war der kurz zuvor beendete Siebenjährige Krieg als Ursache des 

„eingerißenen wilden Wesen[s]“.587 

Kritisch gegenüber den Studenten war Professor Friedrich Platner eingestellt. 

Seiner Meinung nach hatten einige seiner Kollegen den Studenten zu große 

Freiheiten im Denken gestattet. Um künftig Ruhe an der Universität bewahren 

zu können, sollten relegierte Leipziger Studenten an die anderen Universitäten 

gemeldet und die Namen in Intelligenzblättern sowie gelehrten und politischen 

Zeitungen inseriert werden, um vor diesen Studenten zu warnen. Des Weiteren 

sollten die Anführer der Leipziger Unruhen bestraft werden. Für die anderen 

beteiligten Studenten plädierte er für eine Generalamnestie.588 

Eine Position, die eher auf Seiten der Studenten war, nahm Professor Carl 

Ferdinand Hommel ein. Er schlug vor, dass eine ständige Kommission 

eingerichtet werde, die tätig werden sollte, wenn Stadtsoldaten Maß und Ziel 

gegenüber den Studenten überschreiten würden. Diese Kommission, die aus 

dem Oberhofsgerichtsbeisitzer und dem Kreisamtmann bestehen sollte, sollte 

                                                 
586  StadtAL, Tit. VII (F) C 84a, fol. 3–4: Beschluß des Concilium Dominorum Professorum 

extraordinarium vom 8. September 1768. 

587  StadtAL, Tit. VII (F) C 84a, fol. 11 – 16: Stellungnahme von Professor Johann August 

Ernesti (Zitat: fol. 11v). 

588  StadtAL, Tit. VII (F) C84a, fol. 23–33v: Gutachten von Professor Platner vom 3. September 

1768. Für diese Maßnahme plädierte auch der Juraprofessor Johann Gottlieb Seger (1735–

1786): Es sollte ein Abkommen zwischen allen deutschen Universitäten geschlossen 

werden, gemäß dem sich die Hochschulen gegenseitig über Relegationen und die dafür 

maßgeblichen Gründe mitgeteilt werden sollten. (ebd., fol. 40–50). Dieses gegenseitige 

Benachrichtigen war zuvor bereits bei der Bekämpfung des Pennalismus in der 2. Hälfte 

des 17. Jahrhunderts angewandt worden und wurde später auch für die Bekämpfung der 

Studentenorden genutzt. 
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über die gegebenenfalls zu leistende Satisfaktion entscheiden.589 Soweit sich 

erkennen lässt, wurde keiner der angebrachten Vorschläge umgesetzt. 

Im Gegensatz zu den hier dargestellten Beispielen für die Verteidigung der 

vermeintlich verletzten akademischen Freiheit machte Johann Gottlieb Fichte in 

seiner Rede zum Antritt des Rektorats an der Berliner Friedrich-Wilhelms-

Universität 1811 deutlich, dass die akademische Freiheit ausschließlich dazu 

diene, die Wissenschaft zu fördern und für die Studenten die besten Möglichkeit 

zu schaffen, damit sie sich ausschließlich ihren Studien widmen können.590 

Diese Lern- und Lehrfreiheit sollte allen Universitäten als akademische Freiheit 

gegeben werden. Dies war allerdings im 18. Jahrhundert nur begrenzt der Fall, 

vor allem hinsichtlich der Meinungsfreiheit.591 

Fichte warnte zugleich vor solchen jungen Männern, die sich nur 

immatrikulierten, um den Studentenstatus zu erhalten und auszunutzen und die 

unter dem Vorwand der Verletzung ihres Ehrgefühls ihr Recht in die eigene 

Hand nahmen.592 Explizit stellte Fichte klar, dass mit solchen Verhaltensweisen 

                                                 
589  StadtAL, Tit. VII (F) C 84a, fol. 19–20v: Gutachten von Professor Hommel vom 4. 

September 1768. 

590 Fichte 1812, S. 17, 19. 

591 Horn 1905, S. 15ff. 

592 Fichte 1812. Siehe v. a. seine Charakteristik dieser Schein-Studenten auf S. 14f.: „[...] sie 

stellen dar das auserwählte Volk Gottes, alle Nichtstudenten aber werden befaßt unter den 

Verworfenen. Drum müssen alle andere Stände ihnen weichen, und ihnen allenthalben, wo 

sie hinkommen, den Vortritt oder Alleinbesitz lassen; alle müssen von ihnen sich 

gefallenlassen, was ihnen gefällt denselben aufzulegen, keiner aber darf es wagen, ihnen 

zu mißfallen; alle Nichtstudenten, ihre Lehrer und unmittelbare Obrigkeiten am wenigsten 

ausgenommen, müssen durch ehrerbietigen Ton, durch Reden nach dem Munde, durch 

sorgfältige Vermeidung alles dessen, was ihre zarten Ohren nicht gern hören, sich ihrer 

Geneigtheit empfehlen; das ist die Pflicht aller gegen sie: sie aber dürfen alle Menschen 

ohne Ausnahme aus dem Gefühl ihrer Erhabenheit und Ungebundenheit herab behandeln, 

das ist ihr Recht auf Alle. Daß sie unter andern auch die Berechtigung in Anspruch nehmen 

werden, mitten im Frieden die Waffen zu führen, und durch Krieg und Blutvergießen des 

Rechts unter einander zu pflegen, ist um so natürlicher, da sie, die ja dürfen, was außer 

ihnen schlechthin Niemand darf, in dieser Rücksicht neben sich noch einen andern Stand 

sehen, der aus einem gleichen natürlichen, und von allen Zeiten anerkanntem Rechte, 
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die akademische Freiheit nicht verteidigt, sondern vernichtet werde, da so kein 

für das Studium und die Wissenschaft förderliches Klima entstehen könne.593 

Die zweite Form der akademischen Freiheit nach Horns Unterscheidung ist die 

Lehr- und Lernfreiheit, die allerdings im 18. Jahrhundert nur begrenzt bestand, 

da sie Geistes- und Denkfreiheit als Voraussetzung benötigte. Zwar wurden 

ausgehend von der Gründung der Hallenser Universität akademische Lehr- und 

Lernfreiheit eingeführt, die materielle Unabhängigkeit der Lehrenden und die 

Möglichkeit für Professoren, an andere Universitäten zu wechseln sowie 

Freiheit von Dogmen und Religion wurden jedoch erst im 19. Jahrhundert 

umgesetzt.594 Die letzte Form der akademischen Freiheit ist nach Horn die 

Freiheit zum Studium. 

Für die studentische Gruppenidentität ist auch die Selbstbezeichnung der 

Studenten ein wichtiger Aspekt. Für den größten Teil des 18. Jahrhunderts 

                                                                                                                                               
dasselbe thut. Da nach ihnen der Studentenstand nur dazu da ist, um diese Gerechtsame 

auszuüben, und darin die ganze Bestimmung desselben aufgeht, so müssen sie 

nothwendig wollen, daß diese Gerechtsame wirklich in einer ununterbrochenen Folge 

immerfort geübt werden, und daß durch sie, die gegenwärtigen Verwalter des Studenten-

Lebens, als Glied in der Kette, dieselben so ungeschmälert auf die Folgezeit überliefert 

werden, wie sie sie erhalten haben von der Vorzeit, keinesweges aber, daß durch 

Nichtübung sie in Vergessenheit gerathen und verjähren; sie müssen wollen, daß Jeder, der 

auf den Namen des Studenten Anspruch macht, sie ausübe, indem er ja nur unter dieser 

Bedingung und zu diesem Zwecke ein Student ist, und ohne allen Streit derjenige nicht für 

einen Ehrenmann gelten kann, der sich seine Rechte auf eine feige Weise vergiebt. Und so 

fällt denn ganz natürlich dieser Menschenklasse, die durch Studieren oder irgend ein 

anderes Geschäft ungestört alle ihre Zeit diesem Zwecke widmen kann, auch noch das 

Zwangsrecht anheim, alle Mitbürger der Universität streng dazu anzuhalten, daß sie ihre 

Privilegien wirklich ausüben: daß sie, damit Regel in das Geschäft komme, an gewissen 

Tagen zu feierlicher Begehung der symbolischen Akte ihrer Freiheit sich versammeln, daß 

sie ihre Streitigkeiten durchaus auf keine andere Weise, als mit dem Degen in der Hand 

abmachen, und was sonst noch in der Grundverfassung des Standes liegt; alles dieses 

unter der gleichfalls ganz natürlichen Strafe, im Uebertretungsfalle vom Studenten-Stande 

ausgeschlossen, mit dem Banne belegt, und als unehrlich geachtet und behandelt zu 

werden.“ 

593  Ibid., S. 17, 19. 

594  Horn 1905, S. 15–30. 
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bezeichneten sich die angehenden Akademiker selbst als Purschen bzw. 

Burschen. Hergeleitet wird das Wort „Pursche“ vom norddeutschen Wort 

„Bursa“ für Lehrjunge.595 Im Grimmschen Wörterbuch finden sich die ältesten 

Belege für die Verwendung des Wortes Pursche für Studenten bei Johann 

Christian Günther (1695–1723) in seinem posthum erschienenen Gedicht 

„Studentenlied“.596 Günther hatte in Wittenberg und Leipzig studiert und zuletzt 

in Jena gelebt. In einer 1759 erschienen Schrift zeigt sich allerdings, dass das 

Wort Pursche nicht nur für Studenten verwendet wird, sondern auch Soldaten 

sich als solche bezeichnen und Lehrjungen auch gern als Pursche (z. B. 

Schornsteinfegerpursch) bezeichnet werden.597 

In besagter Publikation äußerte sich der Autor, der sich als reisender Student 

vorstellte, über die Selbstbezeichnung Hallenser Studenten als „Purschen“, was 

seinem Verständnis von einem stolzen Studententum offensichtlich zuwiderlief: 

„Studenten ... Was? Studenten, fuhr er [ein ehemaliger Hallenser Student, 

AP] recht im Affect fort, so heissen nur die Leipziger Pflastertreter, die 

Jungfernknechte: In Halle sind wir Pursche, ich bin auch sieben Jahr in 

Halle Pursch gewesen, und wer mir das streiten wollte, daß ich nicht ein 

praver Pursch gewesen, dem wollte ich zeigen, wie ich es vor etwa 7 

Jahren den Sch. … und zog zugleich einen fürchterlich langen Degen aus. 

[…] Ja, sagte er: Mein Herr, ich rathe Ihnen als ein guter Freund, daß Sie 

sich nicht einen Studenten nennen, wenn Sie nach Halle kommen, sonst 

werden Sie vor einen Fuchs gehalten.“598 

Diese Selbstbezeichnung soll laut der Schrift bereits seit Gründung der 

Hallenser Universität üblich gewesen sein und seit etwa 1720 seien auch in 

Jena die Studenten nur noch als Purschen bezeichnet worden.599  

                                                 
595 Pursche 1759, Bl. 1v, 2. 

596 Günther 1930, S. 300f. 

597 Pursche 1759, Bl. 2v. 

598 Ibid., Bl. 3v. 

599 Ibid., Bl. 3v, 4. Im Kindleben’schen Studenten-Lexicon von 1781 wird der Ursprung dieser 

studentischen Selbstbezeichnung auf ca. 1700/1710 in Halle datiert (Kindleben 1781, S. 

51–53). 
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Für die Leipziger Belege aus Gerichtsakten lassen sich im Wesentlichen drei 

Verwendungen des Wortes Bursche bzw. Pursche ausmachen. Während des 

ganzen Jahrhunderts findet sich die Bezeichnung in Komposita, vor allem als 

Stubenbursche (also Mitbewohner im heutigen Sinne) oder auch bei 

Handwerksburschen. Eine zweite, wenn auch nicht so häufige Verwendung des 

Wortes Bursche findet sich in der Tat als Variante für Student (u. a. in den 

Jahren von 1717 bis 1756).600 Die dritte und häufigere Verwendung von Bursche 

ist die als eine Art Kampfbegriff. Hier findet sich auch die zeitigste Selbstbe-

zeichnung der Leipziger Studenten als ‚Burschen‘ aus dem Jahre 1717. Die 

Studenten sangen unter anderem „Es lebe der Bursche [,] wohl ein Hundsfott [,] 

der uns schimpffet“, womit sie einen Sergeanten provozieren wollten.601 Weitere 

Belege gibt es aus dem Jahre 1736. Nach einem tätlichen Zusammenstoß 

zwischen einem Studenten und einem Ratsknecht, bei dem Schimpfwörter wie 

‚Häscher‘ (für den Ratsknecht) auf der einen Seite und ‚infamer Hunde-Junge‘ 

und ‚Spitz-Bube‘ auf der anderen Seite ausgetauscht wurden, rief binnen 

weniger Stunden ein anonymer Zettel am Schwarzen Brett die Kommilitonen 

zur Forderung der Satisfaktion für die Beleidigung eines „Burschen“ zusam-

men.602 Und im Jahre 1746 nahm der Student Musaeum für sich in Anspruch, 

wie ein ‚hällischer Pursche‘ zu leben und damit seiner Meinung nach besondere 

Vorrechte zu genießen.603 Ein weiterer Nachweis findet sich aus dem Jahre 

1768, als es zu den bereits erwähnten tagelangen schweren Zusammenstößen 

zwischen Leipziger Studenten und Soldaten kam. Etwa drei Wochen nach 

Beginn der Konflikte wurden auf einem öffentlich angeschlagenen Zettel die 

Leipziger „Burschen“ zum Auszug aus Leipzig aufgerufen. 

                                                 
600 UAL, GA III S 8, fol. 16–17: Registratur vom 26. Mai 1730. Der Student Frantz Ludwig 

Hafftstein sagte aus, der gehört habe, dass mehrere ‚Burschen‘ miteinander Händel gehabt 

hätten; sowie UAL, GA III R 5, fol. 2–5: Niederschrift des Tathergangs durch Ramsch. In 

seiner Schilderung bezeichnet er Studenten einmal auch als ‚Burschen‘.  

601 UAL, GA IV 62, fol. 8–9: Abschrift eines Attests vom 17. Juli 1721. 

602 UAL, GA III H 3, fol. 1–1v: Registratur vom 21. April 1736 und fol. 3: Zettel vom Schwarzen 

Brett. 

603 UAL, GA III M 2, fol. 1–1v: Registratur vom 29. August 1746. 
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Auch bei einem weiteren Tumult Leipziger Studenten im Jahre 1772 findet sich 

ein öffentlicher Anschlag, adressiert an Studenten: „Was ein rechtschaffener 

Bursche ist, der trägt aufn Sonntag eine roth und grüne Schleife auf dem 

Huthe.“604 

Auch zum Ende des Jahrhunderts scheint diese Selbstbezeichnung noch üblich 

gewesen zu sein, wie das 1795 erschienene „Idiotikon der Burschensprache“ 

belegt. 

Die Konstitutionsbedingungen der studentischen Gruppenidentität orientierten 

sich im Wesentlichen an den allgemeinen Regeln für junge Männer. Mit der 

akademischen Freiheit fanden diese jedoch eine Erweiterung, die das 

Entstehen von Konflikten entweder zwischen Studenten selbst oder mit anderen 

Bevölkerungsgruppen begünstigten. 

3.2 Konflikte und Konfliktlösungsmechanismen 

Sobald man ins Gerede kam, also wenn Nachteiliges über die eigene Person 

erzählt wurde, war schnelles Handeln gefragt. Sonst bestand die Gefahr, dass 

sich das Gerücht noch weiter verbreitete und die eigene Ehre in Gefahr geriet, 

wenn man sich dem Gerücht nicht entgegenstellte. Ein Beispiel für solches 

Gerede findet sich im Jahre 1785. Carl Adolph Caspar von Gersdorff meldete 

dem Concilium, dass er von mehreren Kommilitonen am Rande eines 

Kollegiums mit dem Gerücht konfrontiert worden sei, dass er, ein weiterer 

Kommilitone und der Assessor von Below Prügel bekommen hätten. Auch von 

Below wurde dahingehend von Bekannten gefragt. Der Verursacher des 

Gerüchtes, ein ebenfalls adliger Kommilitone namens von Helldorf, wurde 

schnell ausgemacht. Dieser reagierte sehr aggressiv auf die Nachfrage, indem 

er von Gersdorff mit Beleidigungen wie „Hundsfutt“ und „Schurke“ provozierte 

und ihm seinen Stock vor die Füße warf bei einem zufälligen Zusammentreffen. 

Von Gersdorff bemühte sich, es zu keinen weiteren Eskalationen kommen zu 

lassen, indem er das Concilium informierte. In seiner Anzeige charakterisierte 

                                                 
604 SHStA, Loc. 1779, Vol. I (1772–1788), fol. 8–8v: Bericht der Universität Leipzig vom 15. 

August 1772. 
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er das Verhalten seines Kommilitonen als nur die Provokation suchend, um 

seinen Mut zeigen zu können. Er erwähnte zugleich, dass er und sein Bruder 

geschmäht worden seien, da sie die Ausforderung nicht angenommen hätten. 

Diesem – aus seiner Sicht – Missstand wollte er durch seine Anzeige vor dem 

Universitätsgericht entgegentreten.605 In der Folge wechselten beide Parteien 

beleidigende Briefe. Zehn Tage später zog von Gersdorff seine Anzeige vor 

Gericht zurück und verzichtete auf eine weitere Fortsetzung des Verfahrens, da 

er sich mit von Helldorff verglichen habe.606 Allerdings hatte das Verfahren auch 

Folgen für von Gersdorff. Aufgrund eines beleidigenden Briefes an seinen 

Kontrahenten erhielt er sechs Wochen Karzer und von Helldorff 9 Monate 

Karzer.607 

Wesentliche Quelle für die Beantwortung der Frage nach den 

Verhaltensnormen und dem Konfliktverhalten der Leipziger Studenten sind die 

Akten des Universitätsgerichts. Für das 18. Jahrhundert wurden in den 

Beständen des Gerichtsamts, (G.A. III: Untersuchungen gegen Studierende und 

Academiker betr. und G.A. IV: Polizei-, Criminal- und Disciplinar-Sachen betr.) 

etwa 150 Vorfälle identifiziert, in denen Studenten an Konflikten beteiligt waren. 

Dies sind natürlich nicht alle Konflikte, die im Laufe des Jahrhunderts 

ausgetragen wurden, sondern ausschließlich die, die so umfangreich waren, 

dass sie eine eigene Akte bildeten. In den Akten ist nicht in allen Fällen 

erkennbar, wie das Universitätsgericht von den Konflikten Kenntnis erhielt. 

Teilweise zeigten die Pedelle Gerüchte an, die ihnen zu Ohren gekommen 

waren, oder der Rektor gab Informationen zu Protokoll, die er auf zumeist nicht 

näher angegebenen Wegen erhalten hatte. Manchmal waren es involvierte 

Studenten, die sich Ausforderungen zu Duellen gegenübersahen. Und wenn 

städtische Einwohner an Auseinandersetzungen beteiligt waren, stand am 

                                                 
605 UAL, GA III H 16, fol. 1–1v: Denunziation von Carl Adolph Caspar von Gersdorff vom 14. 

November 1785. 

606 UAL, GA III H 16, fol. 24–24v: Schreiben von Gersdorffs vom 24. November 1785 und fol. 

25: Registratur der Befragung von Gersdorffs vom 30. November 1785. 

607 UAL, GA III H 16, fol. 53: Decisum, verkündet am 1. Dezember 1785. 
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Beginn des Verfahrens oft eine Anzeige der städtischen Behörden.608 

Nach der zu den Akten gegebenen Anzeige bzw. ersten Informationen wurden 

die betreffenden Studenten vor das Universitätsgericht zitiert und ihre Aussagen 

zu Protokoll genommen. Nur in Ausnahmefällen sind die Frageartikel in den 

Akten überliefert. Üblicherweise werden die Aussagen der Studenten in 

berichteter Rede wiedergegeben, so dass der ursprüngliche Wortlaut nicht 

direkt erkennbar ist, sondern Interpretationen des Protokollanten hier 

eingeflossen sein können. Wenn sich durch die Aussagen von anderen 

Beteiligten bzw. Zeugen neue Aspekte ergaben, wurden die Delinquenten 

erneut vorgeladen und mit den Aussagen konfrontiert. Wenn nötig, wurde auf 

die Hilfe des städtischen Rates zurückgegriffen, um Aussagen Leipziger 

Einwohner zum Fall einzuholen. 

Die Aussagen der vorgeladenen Studenten haben sicher nicht immer der 

Wahrheit entsprochen, da sie bemüht gewesen sein dürften, den Verdacht von 

sich zu lenken, um mit möglichst geringen Strafen aus dem Verfahren zu 

gehen. Dies trifft auch auf weitere Beteiligte zu, etwa Gastwirte, in deren 

Lokalen sich Streitereien ereigneten. Mit diesem Wissen im Hinterkopf können 

die gegebenen Aussagen jedoch genutzt werden, um zeitgenössische 

Erklärungsmuster zu beleuchten und zu sehen, welche Verhaltensmuster 

akzeptabel waren. 

Wesentliche Konfliktpartner der Studenten waren: 

 Kommilitonen 

 Konkurrierende Jugendgruppen (also Gesellen verschiedener Leipziger 

Handwerker) 

 Soldaten 

 Wachpersonal 

                                                 
608 Die von Zaunstöck in Halle beobachteten Formen der Denunziationen lassen sich für die 

Universität Leipzig leider nicht in dieser umfangreichen Art und Weise beobachten 

(Zaunstöck 2003 und Zaunstöck 2006). 
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 Leipziger Einwohner, wobei Hauswirt und Gesinde aufgrund des 

häufigen Kontakts eine herausragende Rolle spielten. 

Im Folgenden werden die Konflikte und Konfliktlösungsmechanismen – getrennt 

nach den verschiedenen Gruppen – näher betrachtet. 

3.2.1 Auseinandersetzungen mit Kommilitonen 

Die häufigsten sozialen Kontakte dürften die Studenten im Leipzig des 18. 

Jahrhunderts mit anderen Leipziger Studenten gehabt haben. Daher bilden 

Konflikte mit Kommilitonen auch die mit Abstand größte Gruppe von 

Streitigkeiten. Eine besondere Rolle spielen hier Spannungen unter adligen 

Studenten. 

Waren adlige Studenten involviert, folgte üblicherweise recht schnell eine 

Ausforderung zum Duell. In 24 aktenkundig gewordenen Fällen von 

Herausforderungen waren mehrheitlich ausschließlich Adlige beteiligt. In vier 

Fällen kam es unmittelbar nach dem Streit zum Duell. In einigen weiteren Fällen 

gab es im Nachgang zum Streit eine förmliche Ausforderung.609 Nur selten sind 

Bemühungen von adligen Studenten um eine friedliche Beilegung des Konflikts 

mit Hilfe des Universitätsgerichts bekannt. In solch einem Fall musste Carl 

Adolph Caspar von Gersdorff für seine Weigerung, die Herausforderung zum 

Duell anzunehmen, öffentliche Beleidigungen und Tätlichkeiten ertragen. Als 

Begründung für die Anrufung des Universitätsgerichts nannte von Gersdorff, 

dass seine Kontrahenten kein kavaliersmäßiges Verhalten gezeigt hätten.610 In 

                                                 
609 Diese Fälle sind: GA III T 6 (1753) mit Gustav Baron von Tiesenhausen und von Latorff; GA 

III T 9 (1771) zwischen Peter Otto von Helmersen und Johann von Tollfuß; GA III M 8 

(1783) zwischen Ernst Carl Friedrich Freiherr von Gagger und Caesar Eugen Graf von 

Malzan; GA III R 14 (1785) zwischen Robert Gottlieb von Rosen und Christian Schüßler; GA 

III S 46 (1791) zwischen Friedrich Albrecht Graf von der Schulenburg und Carl Heinrich 

Wilhelm von Alten-Bockum. 

610 Siehe dazu den eingangs des Unterkapitels geschilderten Konflikt zwischen von Gersdorff 

und Helldorf. Von Gersdorff ordnete die Provokation folgendermaßen ein: „Es scheinen 

einige unserer Commilitonen von Adel jezo gleichsam eine Ehre darinnen zu suchen, 

Händel zu haben, nur ihre Bravour zeigen zu können.“ Trotzdem war für von Gersdorff 
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einem weiteren Falle bot Carl Christian August Edler von der Planitz seinem 

Kommilitonen Moritz Gottlob Ferdinand von Nostitz mehrmals eine 

Entschuldigung an, falls dieser sich beleidigt gefühlt haben sollte. Von Nostitz 

bestand jedoch auf einem Duell, da er von der Planitz ja „ein wenig angefahren“ 

hätte. Nachdem auch Freunde von Nostitz‘ diesen nicht umstimmen konnten, 

rief von der Planitz schließlich das Universitätsgericht an, um Satisfaktion und 

eine Bestrafung nach dem Duellmandat zu erlangen.611 

Eine beliebte, aber sehr durchschaubare Strategie war, dass die Studenten ihre 

Verletztheit und die daraus folgende Duellausforderung als großen Scherz 

darzustellen versuchten. Erwartungsgemäß scheiterte diese Strategie regel-

mäßig.612 

In den anderen Fällen, in denen bürgerliche Studenten in Auseinan-

dersetzungen mit adligen Kommilitonen gerieten, fand kein Duell statt. Vielmehr 

kamen die mitgeführten (Spazier)Stöcke zum Einsatz. Die immer wieder in den 

Akten durchscheinende Herablassung von Adligen gegenüber den restlichen 

Kommilitonen kam dabei mehrmals zum Ausdruck.613 Das Universitätsgericht 

war alarmiert und schärfte den beteiligten adligen Studenten ein, bekannt zu 

machen, dass sie keine Geringschätzung gegenüber ihren bürgerlichen 

Kommilitonen empfänden. Ebenso wurden die beteiligten bürgerlichen 

Studenten aufgefordert, dazu beizutragen, dass keine adligen Studenten 

beleidigt würden.614 

In einem Fall, in dem ebenfalls bürgerliche und adlige Studenten aneinander-

gerieten, behauptete der bürgerliche Student eine gleichwertige Position mit 

                                                                                                                                               
schließlich eine Schwelle überschritten und er schickte seinem Kontrahenten schließlich ein 

provozierendes Schreiben, wofür er dann ebenfalls eine Karzerstrafe erhielt (UAL, GA III H 

16 (1785), fol: 1–4v). 

611 UAL, GA III N 4 (1735), fol. 1–3: Aussage von Planitz’. 

612 So etwa in den Fällen GA III N 4 (1735) und GA III K 25 (1797).  

613 So sagte Carl Traugott von Bose im Jahre 1793: „Schlagt doch die bürgerliche Canaille tot“. 

Und wurde Ernst Müller als „bürgerlicher Hund“ beschimpft. (UAL, GA III M 17, fol. 2v–3v: 

Aussage Müllers). 

614 UAL, GA III M 17, fol. 4v und 5. 
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dem adligen Kommilitonen. Johann Friedrich von Posern begegnete nach 22 

Uhr den Studenten Martin Lachmund und David Heinrich Günther und wurde 

von ihnen mit „Serviteur, Poserner“ gegrüßt. Von Posern reagierte darauf 

gereizt, stieß Lachmund vor die Brust und fragte, ob dieser Gruß „ex bono 

animo“ und Höflichkeit geschehen sei. Formal wurde Lachmund also die 

Chance gegeben, sein Verhalten zu erklären. Der körperliche Angriff machte 

diese Geste allerdings obsolet. Lachmund verbat sich, „geihrzt“ zu werden, also 

mit dem vertrauten Pronomen angesprochen zu werden, da sie noch nicht 

Freundschaft getrunken hätten. Er setzte hinzu, „dass die Adligen kein Privileg 

haben, die Bürgerlichen nach ihrem Gefallen zu schimpfen“. Er setzte der 

Beleidigung also noch eine Stufe hinzu. Von Posern entgegnete auf diese 

selbstbewusste Kritik Lachmunds: „Ihr seyd nicht capabel mit mir Brüderschaft 

zu trinken.“ Lachmund steigerte den Streit nun noch eine Stufe weiter mit seiner 

Aussage: „Ich habe wohl mit andern Leuten Brüderschafft gesoffen als ihr seyd, 

ich bin ein Pursch und ihr seyd auch einer.“ Damit war für von Posern nun der 

Punkt erreicht, an dem er und seine zwei Begleiter ihre Degen zogen und auf 

Lachmund losgingen, der sich mit seinem Stock verteidigte. Einer der Begleiter 

von Poserns wollte die Situation entschärfen und forderte alle auf, ihre Degen 

wieder wegzustecken, was auch geschah. Von Posern attackierte allerdings 

weiterhin Lachmund körperlich, der sich eine Revanche (also Genugtuung) 

durch den Rektor vorbehielt. Einige Zeit später besuchte ein anderer adliger 

Bekannter von Poserns Martin Lachmund und überbrachte das Angebot von 

Poserns und seiner Begleiter, sich mit Lachmund zu vergleichen. Lachmund 

signalisierte seine Bereitschaft dazu und erhielt eine Einladung auf die Stube 

des bisher unbeteiligten Barons von Sandrazky. Dort traf er neben von Posern 

weitere vier adlige Kommilitonen, die sich bei ihm entschuldigten und ihm 

erklärten, dass sie ihn für einen honetten Burschen hielten und ihn nicht weiter 

attackieren wollten.615 

                                                 
615 UAL, GA III P 1, fol. 6v–10v: Aussage von Martin Lachmund vom 2. September 1729; fol. 

17–22v. Aussage von David Heinrich Günther vom 3. September 1729. Zitate: fol. 73–77: 

Aussage von Johann Friedrich von Posern vom 16. November 1729. Es scheint eine 

Geldzahlung an Lachmund erfolgt zu sein im Zuge der Konfliktbeilegung. Allerdings ist dies 
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Häufig resultierten die Konflikte aus einer (vermeintlichen) verbalen oder 

körperlichen Beleidigung. So fühlte sich beispielsweise Victor Friedrich August 

von der Kettenburg dadurch in seiner Ehre verletzt, dass Clamor August 

Friedrich Wilhelm von dem Busche ihn nicht zu seinem Abschiedsschmaus vor 

seinem Weggang aus Leipzig einlud. Von der Kettenburg adressierte seinen 

Unmut sehr deutlich, indem er einen Brief mit den entsprechenden 

Beleidigungen („dumme[r], eingebildete[r], naseweise[r], falsche[r] oder viel-

mehr charakterlose[r] Bube[n]“) schrieb und die Ausforderung zum Duell 

inkludierte. Clamor August Friedrich Wilhelm von dem Busche ging auf diese 

Provokation nicht ein, sondern suchte beim Concilium um Bestrafung, schrift-

liche Abbitte und Ehrenerklärung von der Kettenburgs an.616 Als Begründung für 

seine fehlende Bereitschaft, der Ausforderung Folge zu leisten, führte der 

inzwischen zum Magdeburger Domkapitular berufene von der Busche an: 

„Wenn auch nicht schon Gewöhnung an richtige Grundsätze von der 

Lächerlichkeit des Zweikampfes, und von dem Vorurtheil, daß Verlust der 

Ehre durch ihn zu ersetzen seyn, längst mich überzeugt hätte: so würde 

auch schon mein jetziger Stand es mir verbieten, auf Verirrungen dieser 

Art mich einzulassen, umso mehr, als von meiner Seite keine Beleidigung 

vorangegangen ist, welche irgendeine Genugthuung mir zu Pflicht 

auferlegte.“617 

Ein Streit konnte auch unterhalb von schweren Tätlichkeiten durch die Konflikt-

parteien selbst wieder beendet werden, wie ein Beispiel aus den Akten zeigt: 

Bei einem Streit in der Komödie mokierte sich August Siegismund von 

Berbisdorf über Johann Gottfried Funckler und bezeichnete ihn u. a. als 

                                                                                                                                               
den Akten nicht eindeutig zu entnehmen (Aussage von David Heinrich Günther, fol. 17–

22v.) 

 Von Posern wurde zunächst mit 2 Wochen Karzer bestraft (die auf seine Bitte in eine 

Geldstrafe von 10 Talern umgewandelt wurde). Diese Strafzahlung beglich er allerdings nie, 

sondern verließ die Universität und wurde nach Aussage seines Dieners ein Cornet (fol. 

83v: Registratur vom 10. März 1730). 

616 UAL, GA III K 25, fol. 1–1v: Schreiben von dem Busches vom 1. September 1797; Zitat aus 

dem Ausforderungsbrief von der Kettenburgs: ebd., fol. 4. 

617
 UAL, GA III K 25, fol. 1–1v. 



3 Studentisches Selbstbild und Verhaltensnormen 

175 

„tummen Jungen“. Am Ende des Stücks drohte von Berbisdorf Funckler eine 

Ohrfeige618 an und stieß ihn vor die Brust, worauf Funckler mit einer Ohrfeige 

antwortete. Kurz darauf versöhnten sich beide wieder unter Vermittlung eines 

Kommilitonen. In den Augen ihres Umfelds war der Konflikt gelöst, da die 

Beleidigungen von beiden äquivalent waren.619 

Die von Objartel anhand der studentischen Komments um 1800 beobachte 

Entwicklung eines Konflikts aufgrund von Beleidigungen lässt sich im Laufe des 

18. Jahrhunderts auch in Leipzig verfolgen. Das Interaktionsmuster lässt sich 

grob folgendermaßen schematisieren: 

 Beleidigung durch Person A 

 Antwort von Person B (ggf. Steigerung der durch A geäußerten 

Beleidigung) 

 Körperlicher Angriff durch A auf B 

 Ggf. Gegenangriff von B auf A 

 Ausforderung zum Duell oder Rencontre vor Ort. 

Dieser Ablauf konnte unterbrochen oder gestoppt werden, wenn einer der 

beiden Beteiligten sich bei seinem Gegenüber erkundigte, wie die Äußerung 

gemeint gewesen sei. Damit war die Option geschaffen, dass eine zweideutige 

Bemerkung erläutert und entschärft wurde bzw. dass sich eine Konfliktpartei 

entschuldigte (sog. Koramation).620 

                                                 
618 Mit Ohrfeigen wurden Unmündige bestraft in einer paternalistisch geordneten Gesellschaft, 

also das Gesinde, Kinder oder auch Ehefrauen. Unter erwachsenen Männern war es also 

eine Herabwürdigung des Gegners. Daher war es schon fast zu erwarten, dass der 

Angegriffene reagierte und der Konflikt sich steigerte (Lindenberger und Lüdtke 1995, S. 

23f., 26. 

619 UAL, GA III F 19, fol. 1v–2v: Aussage Funcklers. 

620 Objartel 1984, S. 99, 106. 



3 Studentisches Selbstbild und Verhaltensnormen 

176 

Abbildung 5: Handlungsverläufe im Interaktionsmuster (nach dem Jenaer 

Komment von 1809). Aus: Objartel 1984, S. 106. 

 

Da der Komment für Leipzig erst 1808 kodifiziert wurde, sind die Regeln für die 

Beilegung der Konflikte in den vorhergehenden Jahren und Jahrzehnten noch 

nicht so starr bzw. vor der Kodifizierung gab es noch Spielräume für die 

Reaktion auf Beleidigungen. Ein Beispiel dafür ist die Beleidigung „tummer 

Junge“. Gemäß Komment war diese Beleidigung die höchste Verbalinjurie und 

damit quasi duellauslösend, da ein Student damit zu einem unmündigen 

Jungen herabgewürdigt und als nicht intellektuell eingestuft wurde – zwei 

Zustände, die dem Studentensein diametral entgegenstanden.621 Im Jahre 1798 

war es aber möglich, dass trotz der Bezeichnung als „tummer Junge“ eine 

Versöhnung zwischen dem Studenten Funckler und seinem Kontrahenten von 

Berbisdorf erzielt wurde. Sie wurde von Bekannten der beiden sogar 

                                                 
621 ebd., S. 108. 
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ausdrücklich unterstützt, da ein äquivalenter Grad an gegenseitigen 

Beleidigungen vorlag.622 

Wie oben bereits geschildert, verlief eine Konfrontationslinie unter den 

Studenten wiederholt zwischen adligen und bürgerlichen Kommilitonen. Wie tief 

der Graben zuweilen war, lässt sich anhand eines studentischen Zettels am 

Schwarzen Brett erkennen, der im Zuge der Konflikte zwischen Studenten und 

Soldaten beim Fischerstechen 1721 angebracht wurde: 

„[…] Als werden alle und jede, so den Nahmen rechtschaffene 

Leipziger Pursche führen ersuchet, sich um 1 Uhr heute unter das 

schwarze Brett einzufinden, um wegen dieses unsern honneur 

angehenden Affaire ferner Mesures zu nehmen: Von welcher Citation 

und Versammlung die Hn. Nobiles sich im geringsten nicht excipiren, 

sondern sich alle raisonable Pursche einfinden werden. Widrigen fals 

wird ihm intimiret, daß man Ihnen bey vorfallenden ihm angehenden 

Verdrießligkeiten gleichfals nicht secundiren sondern als unser 

Contrapart regardiren werden.“623 

Zumindest anhand der überlieferten Konfliktfälle lässt sich annehmen, dass es 

zwischen den adligen und den bürgerlichen Studenten im privaten Bereich nur 

wenige Kontakte gegeben hat. Daher dürften sich die Kontakte vor allem auf die 

Privatkollegien und zufällige Begegnungen auf der Straße beschränkt haben. 

Duelle 

Die Duelle vollzogen sich in einem Raum jenseits des obrigkeitlichen Zugriffs. 

Sie gehorchten einem Regelungsmechanismus, der eigenen Gesetzen folgte, 

wie anhand des Objartelschen Schemas ersichtlich ist. In diesem 

obrigkeitsfreien Raum gab es die Möglichkeit für die Studenten, Sanktionen zu 

                                                 
622 UAL, GA III F 19 (1798), fol. 1v–2v: Aussage Funcklers. 

623 UAL, GA IV 61, fol. 4. Weitere Ausführungen zu diesem Zusammenstoß finden sich im 

Abschnitt „3.2.3 Kontroversen mit Soldaten“. 
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etablieren und zu exerzieren. Durch diesen besonderen Raum konnten die 

Studenten auch ihre Individualität ausleben.624 

Duelle (bzw. Rencontres) sowie Ausforderungen zum Duell fanden nach den 

vom Universitätsgericht überlieferten Akten fast ausschließlich zwischen 

Studenten statt, in der überwiegenden Mehrheit zwischen Adligen. Militärs oder 

andere Personen waren nur sehr selten involviert. Dies ist darin begründet, 

dass gemäß dem (ritterlichen) Ehrenkodex Duelle nur zwischen Gleichrangigen 

stattfinden konnten. Duelle mit sozial Höherstehenden oder niedriger 

Stehenden waren nach dieser Logik nicht möglich.625 Die Duelle dienten der 

Verteidigung der Ehre nach einer Beleidigung. Bei dem Kampf ging es nicht um 

die Zurschaustellung der Geschicklichkeit, sondern ausschließlich um die 

Demonstration, dass die Ehre wichtiger als das eigene Leben war.626 

Insgesamt handelt es sich bei den Duellen um eine sehr kleine Deliktgruppe.627 

Durch ihre große Symbolkraft und Wirkung als Selbstverteidigung und 

eigenständige Wiederherstellung der Ehre erfuhr sie jedoch nicht nur bei den 

Zeitgenossen selbst, sondern vor allem von den Obrigkeiten große Aufmerk-

samkeit – trotz der geringen Fallzahlen, da diese hier ihren Herrschafts-

anspruch und ihren Disziplinierungswillen durchsetzen wollte. 

Auch an der Universität Leipzig scheinen Duelle nicht sehr verbreitet gewesen 

zu sein. Dies legen nicht nur die überlieferten Akten nahe, sondern auch 

autobiographische Äußerungen früherer Studenten. Gustav Friedrich Dinter 

(1760–1831), der von 1779 bis 1784 an der Universität Leipzig studierte und 

später als Theologieprofessor in Königsberg lehrte, berichtet in seiner Autobio-

graphie: „Dagegen waren damals Duelle eine Seltenheit. Ich habe nicht nur nie 

                                                 
624 Die von der älteren Studentengeschichte postulierte Ansicht, dass es sich bei den Duellen 

um ein Ausleben jugendlicher Energie und einen Mangel an Triebkontrolle handelte, hat 

Frevert mit ihrer Habilitationsschrift „Ehrenmänner“ von 1995 widerlegt (Frevert 1995). 

Siehe dazu auch Zaunstöck 2010, S. 66. 

625 Frevert 1995, S. 28. 

626 ebd., S. 11. 

627  Für die Universität Halle spricht Zaunstöck von 26 actiones und 42 Duellen/Rencontres für 

das 18. Jahrhundert (Zaunstöck 2010, S. 109). 
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ein Duell gehabt, sondern nicht einmal eins mit angesehn. In die größeren 

Studenten-Gesellschaften, Commerce, Tumulte, mischten wir uns gar nicht, 

nahmen gar nicht daran Antheil.“628 

Heinrich August Ottokar Reichard (1751–1828), später Theaterdirektor und 

Bibliothekar in Gotha, behandelte seine Studienzeit (1767–1771 in Göttingen, 

Leipzig und Jena) sehr kritisch in seiner Selbstbiographie. Er kritisierte das 

Universitätswesen seiner Zeit, vergaß aber auch nicht, die Vorzüge seines 

Studentenlebens darzustellen. Dabei erwähnt er auch mehrere Duelle, die er 

während seiner Leipziger Zeit gefochten hat, ebenso seinen Beitritt zum 

Amicistenorden in Leipzig.629 

Dagegen betont der spätere Heidelberger Juraprofessor Karl Salomo Zachariä 

(1769–1843) in seiner Autobiographie ausdrücklich, dass er sich nie einer 

Landsmannschaft oder einem Studentenorden während seiner Studienzeit in 

Leipzig (1787–1792) angeschlossen habe. Zunächst begründet er dies damit, 

dass ihm die Gelegenheit dazu gefehlt habe. Allerdings liefert er unmittelbar 

nach dieser Feststellung eine Begründung für die offensichtlich gewollte 

mangelnde Gelegenheit: 

„Wie thöricht ist es, die akademische Freiheit (das Recht und die Macht, 

über seine Handlungen ohne einen Vormund und unbeengt durch Familien- 

und Amtsverhältnisse zu gebieten) stolz zu preisen und sich gleichwohl 

durch den Eintritt in eine solche Gesellschaft eines guten Theiles seiner 

Selbstständigkeit zu begeben! Wie thöricht ist es, sich den Genuß der 

fröhlichen, nur zu kurzen Jugendzeit durch Plane der Herrschsucht oder 

durch den Kampf gegen solche Plane zu verkümmern!“ Zudem hätten 

diese studentischen Verbindungen auch einen schlechten Einfluss auf 

Fleiß und Charakter der Studenten.“630 

Hinsichtlich der Duelle in Leipzig bemerkte der spätere Schriftsteller Friedrich 

Laun (1770–1849), der 1797–1800 in Leipzig studiert hatte: 

                                                 
628 Dinter 1829, S. 59. 

629 Reichard 1877, S. 55. 

630 Zachariä von Lingenthal 1843, S. 22. 
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„Ueberhaupt war im Allgemeinen das Betragen der Studirenden sehr 

gesittet und ruhig. Zwar wurde von einigen gesagt, daß ihr Hieber nicht so 

fest in der Scheide sitze; allein man rühmte zugleich, sie fingen schwerlich 

ohne Ursache Händel an, sondern suchten vielmehr durch den Respekt, 

den ihre Haltung einflößte, in ihrem Kreise den Anstand zu erhalten. Ohne 

den Zweikämpfen auf Universitäten, die zuweilen der nichtswürdigsten 

Kleinigkeiten wegen, ein recht hoffnungsvolles Menschenleben in seiner 

Blüthe zerstören, das Wort reden zu wollen, muß man ihnen wenigstens 

das Gute zugestehen, daß sie eine Menge junger Leute in der Bahn der 

Vorsicht und Schicklichkeit erhalten, die außerdem vielleicht der 

akademischen Freiheit, (deren zu große Beschränkungen im Allgemeinen 

anzurathen ist) wenig Ehre gemacht haben würden. Die gemeinen 

Schlägereien vermindern sich offenbar durch lebensgefährliche 

Herausforderungen. Die Besorgniß von der blanken Klinge zur 

Rechenschaft gezogen zu werden, nimmt gar Manchen den im Zorn 

ergriffenen Stock wieder aus der Hand.“631 

Sowohl bei Zachariä als auch bei Laun fällt die enge Verbindung von 

Studentensein und akademischer Freiheit auf. Bei Zachariä ist er ins Positive 

gewendet, indem er sich nicht gegen etwas richtet, sondern als Privileg ohne 

daran gebundene Verpflichtungen erscheint. Bei Laun scheint die akademische 

Freiheit im Sinne des von Studenten wiederholt angewandten Kampfbegriffes 

durch, indem (vermeintliche) Privilegien in Anspruch genommen und eingefor-

dert wurden.632 

Die von Reichard erwähnten Studentenorden an den protestantischen 

Universitäten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert werden oft mit Duellen in 

Verbindung gebracht. Diese studentischen Verbindungen existierten an mehre-

ren evangelischen Universitäten des Reiches. Ihr satzungsmäßiges Ziel war die 

Vorwegnahme einer gesellschaftlichen Utopie: Im abgeschlossenen Kreis der 

Verbindung sollten alle Mitglieder gleichberechtigt sein. Ständische Schranken 

                                                 
631 Laun 2009, S. 369f. 

632 Dazu auch ibid., S.  369, laut dem die Neuimmatrikulierten in einer Art von Reviermar-

kierung im Schauspiel lärmten. 
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sollten aufgehoben sein.633 Dadurch mussten sich die Ordensmitglieder ihr 

Ansehen unter den Ordensbrüdern selbst verdienen. Dabei wollten die Orden 

moralisch selbsterziehend wirken, indem ihre Mitglieder sich gegenseitig bei der 

persönlichen Weiterentwicklung halfen. Zu dieser Selbsterziehung gehörte, 

dass das eigene Verhalten vernunftgeleitet sein sollte und die eigenen Affekte 

ständig kontrolliert werden sollten.634 Die Gesetze der meisten Studentenorden 

schrieben ihren Mitgliedern einen sittlichen Lebenswandel vor, der von Fleiß 

und Achtung gegenüber den Mitmenschen geprägt sein sollte. Die Ordens-

mitglieder sollten keinen Streit suchen und jegliches Renommieren vermeiden. 

Gleichwohl hatten die Mitglieder die Pflicht, ihre eigene Ehre und die ihrer 

Ordensbrüder zu wahren, sich gegen Beleidigungen zu wehren und Mitbrüdern 

bei der Bewahrung bzw. Verteidigung ihrer Ehre zur Seite zu stehen.635 Diese 

letzte Bestimmung war in Einklang mit der zeitgenössischen Auffassung der 

Ehrwahrung, da im Falle der verletzten Ehre eines Mitglieds zugleich die Ehre 

der ganzen Gemeinschaft auf dem Spiel stand. Das konnte als Ausgangspunkt 

für zahlreiche Duelle dienen, die Ordensmitglieder vorgeblich stellvertretend für 

ihre Mitbrüder schlugen. Hinzu kam bei den Studentenorden, dass diese 

Verbindungen um Reputation und Mitglieder konkurrierten. Somit war eine 

latente Konfliktbereitschaft vorhanden, die häufig zu Duellforderungen führte.636 

An der Universität Leipzig637 waren die hauptsächlichen Studentenorden 

vertreten: der Unitistenorden (seit 1783/84 in Leipzig), die Indissolubisten (seit 

1790), der Konstantistenorden (wahrscheinlich seit 1795) und die Amicisten 

(1806 nachweisbar). Eine Leipziger Sonderform der Studentenorden findet sich 

bei der Wendischen Predigergesellschaft. Diese Vereinigung sorbischer 

Theologiestudenten wandelte sich 1755 in einen Orden der Freundschaft, um 

so das Ansehen der Vereinigung zu erhöhen. Trotz der Wandlung der 

                                                 
633 Riederer 1992, S. 192. 

634 Hardtwig 1992b, S. 41–46. 

635  Exemplarisch hierfür die Gesetze des Unitistenordens, abgedruckt bei König 1894, S. 97–

99. 

636 Frevert 1995, S. 142. 

637 Siehe zum Verbindungsleben an der Universität Leipzig in der zweiten Hälfte des 18. und zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts ausführlich Pohl 2003. 



3 Studentisches Selbstbild und Verhaltensnormen 

182 

Gesellschaftsform blieb der Hauptzweck das Verfassen von Predigten. Diese 

Taktik hatte insofern Erfolg, als die Zahl der Mitglieder stieg.638 

Für den Unitistenorden, der 1783/84 und dann erneut 1798 und 1800 eine Loge 

in Leipzig unterhielt, ist bekannt, dass er den in der Satzung niedergelegten 

Anspruch auf sittliches Verhalten in der Tat ernst nahm und ein Mitglied wegen 

„schlechter Streiche“ ausschloss.639 

Die Studentenorden wurden – wie erwähnt – wiederholt mit Duellen in 

Verbindung gebracht. Da in Leipzig das studentische Verbindungswesen nur 

sehr schwach ausgeprägt war, lassen sich nur zwei größere Duelle mit 

Ordensmitgliedern in Verbindung bringen. Diese Duelle fanden allerdings erst in 

den Jahren 1802 und 1803 und somit außerhalb des Betrachtungszeitraums 

statt.640 

3.2.2 Zusammenstöße mit konkurrierenden Jugendgruppen 

Die Zahl der aktenkundig gewordenen Konflikte mit Mitgliedern anderer 

Jugendgruppen ist wesentlich geringer als die Anzahl der Streitigkeiten 

zwischen Studenten. Oft gingen die Konflikte von Seiten der Studenten aus und 

die Streitigkeiten waren oft gewalttätiger als die mit anderen Einwohnern der 

Stadt. Durch die gruppenbezogene Ehre auf beiden Seiten – sowohl auf Seiten 

der Studenten als auch auf der der Handwerksburschen und -gesellen –, wur-

den die Kameraden in Konflikte hineingezogen und es kam zu Massen-

schlägereien. Bei den Streitigkeiten ging es jedoch nicht nur um die Ehre: Beide 

Gruppen konkurrierten um die Hegemonie ihres Männlichkeitskonzepts.641 

                                                 
638 Hiecke 1929, S. 33. 

639 SHStA, Loc. 2445 (1803–1805), unfol.: Caput I. Unitisten, Dritte Tabelle; β.) Von der 

Universität abgegangene. Bei dem ausgeschlossenen Mitglied handelte es  sich um Samuel 

Gottlieb Klos. 

640 Zum studentischen Verbindungswesen in Leipzig und den Duellen zwischen Mitgliedern des 

Konstantisten- und Unitistenordens 1802 sowie zu den pro-Patria-Duellen 1803 (zwischen 

Leipziger und Hallenser Studenten) siehe Pohl 2003. 

641 Krug-Richter 2004a, S. 101f. 
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So provozierte der Student Friedrich August Zeigermann in der Luftischen 

Schenke in Reudnitz die anwesenden Gäste, indem er zu seinen Kommilitonen 

sagte: „Ich weiß nicht, wie wir uns haben an diesen schlechten Ort hierher 

verlaufen können; es ist lauter schlechte Gesellschaft hier“.642 Einer der 

zahlreich anwesenden Bäckerburschen, Heinrich Gottfried Scharf, fühlte sich 

durch diese Aussage angegriffen und wollte diese Beleidigung nicht auf sich 

sitzen lassen. Er erwiderte daher: „Was! sind wir zu schlecht, sind wir zu 

schlecht, wir sind prave Handwerkspursche, wir verzehren unser Geld alhier“.643 

Die übrigen Bäckerburschen redeten ihrem Kameraden zu, dass er ruhig 

bleiben und sich nicht mit Studenten schlagen solle. Die Studenten verließen 

das Lokal kurz nach diesen Äußerungen, so dass die Situation nicht weiter 

eskalierte. Damit war der Konflikt aber noch nicht ausgestanden. Es kam zu 

einer Ausweitung, die sich wiederholt bei Konflikten zwischen Studenten und 

Handwerksburschen zeigte: Nach einigen Stunden suchten die Studenten nach 

ihrem (vermeintlichen) Gegner in dessen Wohnung, wodurch dann auch die 

Familie des Handwerksburschen in den Konflikt einbezogen wurde. Im 

dargestellten Fall kamen die Studenten noch am gleichen Abend in die 

Wohnung der Familie Scharf, suchten den Sohn in allen Räumen und drohten, 

dass sie ihn schon finden würden. Nach einigem Lärm auf der Straße zogen die 

Studenten schließlich ab. Dieser Vorfall beunruhigte den Vermieter der Familie 

Scharf so sehr, dass er eine Anzeige beim städtischen Rat machte.644 Zu 

weiteren Vorfällen kam es – wohl aufgrund der inzwischen eingeleiteten Ermitt-

lungen – nicht mehr. Wie sich bei der Untersuchung herausstellte, lag dem 

Ganzen ein Vorfall zugrunde, der sich sechs Tage zuvor ereignet hatte: 

Heinrich Gottfried Scharf hatte in der Parthe gebadet, als der Student August 

Reinhardt vorbeikam, um ebenfalls zu baden. Auf Reinhardts Frage, ob er den 

                                                 
642 UAL, GA IV 141, fol. 6–14v: Aussage von Gottfried Heinrich Scharf vom 23. Juli 1793 (Zitat: 

fol. 9–9v). 

643 UAL, GA IV 141, fol. 15–20: Aussage von Johann Gottlieb Luft, Pachtschenkwirt, vom 23. 

Juli 1793 (Zitat: fol. 17). 

644 UAL, GA IV 141, fol. 2–6v: Aussage des Bürgers und Hausbesitzers Christian Friedrich 

Tänzer vom 23. Juli 1793 sowie fol. 23–28v: Aussage des Schutzverwandten und Malers 

Christian Gottlob Scharf vom 24. Juli 1793. 
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Sumpf auf dem Weg zur Badestelle trockenen Fußes durchwatet habe, bejahte 

er. Da Reinhardt jedoch einen falschen Schritt setzte und dadurch in den 

Schlamm trat, ging sein Temperament mit ihm durch. Er beschimpfte Scharf mit 

„er Holunke! er schlechter Kerl! so wahr ich Reinhardt heisse in drey Tagen 

schlage ich dich todt!“. Scharf scheint auf diese Beleidigungen hin nichts 

unternommen zu haben. Allerdings fühlte sich Reinhardts Stubenbursche 

Zeigermann daraufhin bemüßigt, Scharf zu beleidigen, als er ihn in der 

Reudnitzer Schenke erkannte.645 

Ein anderer Konfliktpunkt betraf das Aussehen: Auf das exklusive Tragen von 

studentischen Distinktionszeichen ausschließlich durch die Studenten selbst 

wurde sehr geachtet. Wiederholt kam es zu Konflikten, weil Kaufmannsdiener 

oder Handlungsdiener sich angemaßt hatten, angeblich studentische Kennzei-

chen zu tragen. Im August 1748 kam es aus diesem Grunde zu Unruhen. Am 

Schwarzen Brett, dem zentralen Mitteilungsort der Universität, fand sich folgen-

der Anschlag von studentischer Hand: 

„Hochgeschätzte Herren Commilitones, 

Dieweiln man leider die Zeiten erlebet hat, daß ein jeder KaufmannsJunge 

sich des Degen Tragens bedienet, und daher ein rechtschaffener honnet 

homme gar nichts mehr zum Voraus hat, und von diesen Bubens und 

Seidenschwänzen unterschieden werden kann. Also ersuche alle Herren 

Commilitones, welchen etwas darangelegen, Sie wollen so gütig seyn und 

nachfolgenden wohlüberlegten Vorschlag annehmen und ins Werk richten. 

Daß nüzlich ein jeder von denen Herren Studiosis so Jura studiren eine 

grüne, von den Herren Medicinern eine blaue und von den Herren 

Theologen eine violette Cocarde auf denen Hüthen zu tragen, belieben, 

denn also kann ein Jeder von diesen Jungens unterschieden werden; 

welche nun dieses zu Frieden seyn, die belieben heute Abends als den 14 

huj: um 8. Uhr bey den schwarzen Brethe und bey den rothen Collegio, 

sich einzustellen, allwo der Autor diese Cocarden, welche bereits fertig, 

einen jeden schenken wird.“646 

                                                 
645 UAL, GA IV 141, fol. 6v–14v: Aussage von Gottfried Heinrich Scharf vom 23. Juli 1793 

(Zitat: fol. 13v) 

646 UAL, GA IV 97, fol. 2. 
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Gerüchteweise wurden die erwähnten Kokarden bereits am Tage der Zettelan-

bringung unter den Studenten verteilt. Offensichtlich traf dieser Aufruf auf 

Resonanz bei den Kommilitonen. Einige Studenten, die zur angegebenen Zeit 

am Schwarzen Brett angetroffen wurden, erhielten nach einem Verhör vor dem 

Concilium den weiten Arrest, wurden also bestraft, wenn auch noch relativ 

milde. In ihren Aussagen beharrte ein Teil der Verhörten darauf, dass sie nur 

zufällig am Schwarzen Brett vorbeigekommen seien und keinesfalls der Auffor-

derung zur Versammlung Folge geleistet hätten. Andere Studenten wiederum 

gaben offen zu, dass sie sich aus Neugierde zur angegebenen Zeit am 

Schwarzen Brett eingefunden hatten. Die verhörten Studenten bekamen die 

Möglichkeit, sich durch die Ablegung eines Reinigungseides von dem Verdacht 

zu befreien. Bei Nichtablegung drohten ihnen acht bis 14 Tage Karzer.647 Alle 

betreffenden Studenten legten schließlich den Reinigungseid ab.648 

Ein weiteres Mal kam es 1769 zwischen Studenten und einem Handlungsdiener 

zu Auseinandersetzungen. Der Handlungsdiener Johann Carl Kunst hatte von 

einem Studenten zu dessen Abschied aus Leipzig ein Ordenszeichen 

geschenkt bekommen. Als er dieses bei einem Ausflug mit Studenten an seiner 

Jacke angebracht hatte und noch dazu ein Reisemesser bei sich trug, 

betrachteten dies mehrere Studenten als seinem sozialen Status ungehörig. Mit 

den Worten „Dir Kerl gehört kein Degen, du bist ein Barbier Geselle und weiter 

nichts“ wurde ihm das Messer abgenommen. Auf seinen Einwand hin, dass er 

kein Barbiergeselle, sondern ein Kaufmannsdiener sei, wurde ihm beschieden, 

dass auch diesem Berufsstand kein Degen zustehen würde.649 Offensichtlich 

hatten diese Studenten sich vorgenommen, als studentisch reklamierte 

Zeichen650 bei Handwerksburschen nicht zu dulden. Kurze Zeit später überfielen 

                                                 
647 UAL, GA IV 97, fol. 5v–11: Aussagen verschiedener Studenten; fol. 18 – 19: Decisum.  

648 UAL, GA IV 97, fol. 22–24v, 27. Der Student Johann Christian Mendel musste trotz 

abgelegten Reinigungseides dennoch eine Karzerstrafe von fünf Tagen verbüßen (fol. 27). 

Der Grund für diese abweichende Strafe ist aus der Akte nicht ersichtlich.  

649 UAL, GA IV 110, fol. 1–9: Aussage von Kunst vom 15. Juni 1769. 

650 Als Christian Ernst Wünsch (1744–1828) im Jahre 1769 als Student immatrikuliert wurde, 

schnallten ihm seine Kommilitonen als Zeichen seiner neu erworbenen Studentenwürde 

einen Degen um (Wünsch 2009, S. 233). Dies zeigt, dass das Degentragen in 



3 Studentisches Selbstbild und Verhaltensnormen 

186 

sie im gleichen Lokal einen Perückenmachergesellen, der eine schwarze 

Kokarde trug und rissen ihm diese vom Hut. Danach zogen sie sich in einem 

Raum des Wirtshauses zurück und verlangten, dass niemand sich zu ihnen 

geselle. Der Wirt ließ nach diesen Vorfällen nach Gerichtspersonen schicken, 

die auch erschienen, die Szene nach kurzer Zeit aber wieder verließen. Die 

Studenten kamen daraufhin wieder in den Gastraum und führten den studen-

tischen Brauch des Landesvaters aus. Dabei durchbohrten die Studenten mit 

der Klinge ihres Degens ihre Hüte als Zeichen ihrer gegenseitigen 

Verbundenheit. Mit diesem Brauch demonstrierten die Studenten im 

öffentlichen Raum ihren Anspruch auf Dominanz. 

Als der Handlungsdiener Kunst Stunden nach diesem Vorfall nach Hause ritt, 

wurde er erneut überfallen, ihm der Orden abgerissen und das Messer 

abgenommen. Zudem wurde er von einem der überfallenden Studenten mit der 

Peitsche geschlagen, die ebenfalls als studentisches „Accessoire“ galt. Für das 

letzte Vorkommnis forderte Kunst Genugtuung.651 

Wie die geschilderten Fälle zeigen, drehte sich der Konflikt bei den Ausein-

andersetzungen zwischen Studenten und Handwerksburschen zumeist um die 

Dominanz konkurrierender Jugendgruppen im öffentlichen Raum. Sichtbar 

wurde dies beispielsweise im November 1798, als Studenten mit einer Gruppe 

von Schneidergesellen im Lokal in der Funkenburg vor dem Ranstädter Tor 

aneinandergerieten. Die Studenten hielten sich bereits in der Funkenburg beim 

Eintreffen der Schneider auf und sangen. Die Gesellen fühlten sich dadurch 

wohl gestört. Die Studenten waren allerdings nur bereit, mit Singen aufzuhören, 

wenn die Schneider singen wollten. Die Stöcke waren schnell griffbereit und 

                                                                                                                                               
studentischen Kreisen durchaus als Privileg gesehen wurde, dass nur den Würdigen 

zuteilwerden sollte. 

651 UAL, GA IV 110, fol. 1–9: Aussage von Kunst vom 15. Juni 1769. Anhand der überlieferten 

Akten ist nicht erkennbar, ob die in der Akte benannten Studenten bestraft wurden und ob 

Kunst Genugtuung erhielt. 
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kamen zweckentfremdet in der anschließenden Schlägerei zum Einsatz, 

ebenso wurde wohl der Hund von einem der Studenten als Waffe eingesetzt.652 

Die Auseinandersetzungen zwischen Studenten und Handwerksburschen 

kamen sogar zu literarischen Ehren, beispielsweise in dem Werk „Das 

Lindenauische Treffen bey Leipzig. Ein Heldengedicht in Vier Gesängen“ aus 

dem Jahre 1777, in dem auf 56 Seiten ausführlich die Kampfhandlungen 

geschildert wurden. 

3.2.3 Kontroversen mit Soldaten 

Eine andere Personengruppe mit ähnlichem Ehrbewusstsein wie die Studenten 

war das Militär. Dementsprechend kam es wiederholt zu Konflikten zwischen 

beiden Gruppen – wobei die Provokation nicht immer von den Studenten 

ausging. 

Im Jahre 1721 gab es im Juni und Juli jeweils schwerwiegende Zusammen-

stöße zwischen Studenten und Soldaten. Im ersten Fall wurden am Rande des 

Fischerstechens zwei Studenten von Soldaten provoziert, indem sie aufgefor-

dert wurden, eine Brücke zu verlassen. Täten sie es nicht, würden die Soldaten 

mit solchen Kerlen und Kindern nicht herumzaudern. Mit dieser Bemerkung 

zielten die Militärs auf die Männlichkeit der Studierenden. Als die Studenten 

nachfragten, wie diese Bemerkung gemeint gewesen sei, wurden sie 

geschlagen und die Beschimpfungen wurden von Seiten der Soldaten noch 

einmal bekräftigt.653 Diese Herabwürdigung und Verletzung der studentischen 

Ehre führte zu einem Aufruhr unter den Studenten. Mehrere Zettel am 

Schwarzen Brett informierten die Kommilitonen noch am gleichen Tag über den 

Vorfall und luden sie zu einer Versammlung ein, um über das weitere Vorgehen 

der Studentenschaft zu beraten. Ausdrücklich wurden auch die adligen 

                                                 
652 UAL, GA III B 17, fol. 1–2: Schreiben des Rats der Stadt Leipzig vom 7. November 1798; 

fol. 19–20v: Aussage von Christian Nathanael Brückner vom 14. November 1798. Drei der 

vier verdächtigen Studenten erhielten eine Karzerstrafe von 6 resp. 14 Tagen. 

653 UAL, GA IV 61 (1721), fol. 7–9: Aussagen der Studenten Ernst Ephraim Gebhard und 

Emanuel Schneider vor dem Rektor. 
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Studenten aufgefordert, an dieser Beratschlagung teilzunehmen.654 Die 

Universität reagierte angesichts der explosiven Lage rasch. Sie wandte sich an 

den Obristen des betreffenden Regiments und an den Regierenden 

Bürgermeister, um den Studenten Satisfaktion zu verschaffen und den Rat der 

Stadt für die öffentliche Ruhe sorgen zu lassen.655 Zusätzlich wurden die 

Studenten, die einen Platz im Konviktorium hatten, durch den Pedell bei Verlust 

ihres Platzes und weiterer Strafen ermahnt, sich nicht an den Zusammenläufen 

zu beteiligen.656 Zwischen der Universität und dem Obristen fand eine enge 

Kommunikation statt, da beide Seiten an einer schnellen Beilegung des 

Konflikts interessiert waren. Bereits drei Tage nach dem Vorfall meldete der 

Obrist, dass die betreffenden Soldaten abgestraft würden.657 Die Unruhe wurde 

jedoch weiter geschürt, indem die Studenten erneut beleidigt wurden. Die 

Universität ersuchte daraufhin den Landesherren, die stationierten Milizionäre 

auszuwechseln, um den Konflikt beizulegen. 658 Mit Reskript von der 

Landesregierung wurde die Universität informiert, dass die beteiligten Soldaten 

durch die Miliz bestraft worden waren.659 

Etwa fünf Wochen nach dem ersten Konflikt mit Soldaten kam es in einem 

Lokal in Gohlis zu einem weiteren Streit zwischen Studenten und Soldaten. Ein 

Unteroffizier fühlte sich angegriffen, da er mit dem Aufwartemädchen tanzte und 

der Student Kühtze währenddessen einen Krug Bier bestellte, den das 

Mädchen dann auch holen ging. Der Unteroffizier stellte den Studenten zur 

Rede, ob dies als Affront gedacht gewesen sei. Als sich der Student 

entschuldigte, provozierte der Soldat ihn mit scharfen Worten: „Wenn er es mit 

Absicht getan hätte, wäre er eine rechte Massette und wenn er Revanche wolle, 

                                                 
654 UAL, GA IV 61 (1721), fol. 1–4: Zettel, die vom Schwarzen Brett ab- und zu den Akten 

genommen wurden. 

655 UAL, GA IV 61, fol. 5v–6: Registratur vom 7. Juni 1721. 

656 UAL, GA IV 61, fol. 10v: Registratur vom 7. Juni 1721. 

657 UAL, GA IV 61, fol. 14v: Registratur vom 9. Juni 1721. 

658 UAL, GA IV 61, fol. 28–29v: Entwurf eines Berichts ad Potentissimum von 14. Juni 1721. 

659 UAL, GA IV 61, fol. 31: Reskript vom 18. Juni 1721. Anhand der Akten ist 

bedauerlicherweise nicht nachvollziehbar, wann und wie die Unruhe schließlich beigelegt 

wurde. 
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solle er gleich runter kommen“. Nach einem Beschwichtigungsversuch eines 

weiteren Studenten fügte der Soldat eine weitere Eskalationsstufe hinzu, indem 

er die Studenten Hundsvoigte nannte. Als diese sich immer noch weigerten, 

sich mit ihm zu schlagen, zog der Unteroffizier den Degen und versuchte, einen 

der vermittelnden Studenten zu schlagen, woran er durch den Gastwirt 

gehindert wurde. Bei ihrer Rückkehr in die Stadt am Abend folgten mehrere 

Soldaten den Studenten. Ein Sergeant forderte seine Soldaten auf, die 

Studenten zu schlagen, woraufhin diese ihre Gewehre präsentierten. Kühtze 

betonte daraufhin noch einmal seine friedliche Haltung und bot an, dass die 

Soldaten ihn in Gewahrsam nehmen sollten. Er wolle zum Major gehen und 

dessen Urteil hören.660 So weit die Schilderung der Studenten. In der 

Schilderung von zwei Einwohnern, die den Vorfall beobachtet hatten, begannen 

die Studenten die Provokation, indem sie als Affront sangen, während der 

Unteroffizier zunächst mit einer Fischerfrau tanzte. Nach einem Wortwechsel 

zwischen dem Unteroffizier und Kühtze vor der Tür hätten die Studenten weiter 

gesungen, seien im Gastraum herumgesprungen und hätten den Unteroffizier 

mit den Worten „Es lebe der Bursche [,] wohl ein Hundsfott der uns schimpffet“ 

provoziert. Schließlich hätten auch die Studenten kurz vor den Stadttoren ihre 

Degen gezogen und wären mit 7 bis 8 Leuten in der Überzahl gegen zwei 

Unteroffiziere gewesen.661 Die Universität war höchst alarmiert und bat in einem 

Schreiben an den Kurfürsten um Auswechslungen bei der Kompanie. Anderen-

falls wurde befürchtet, dass die adligen Studenten die Universität verlassen und 

Eltern ihre Kinder von der Leipziger Universität wegnehmen und auf andere 

Hochschulen schicken würden.662 Dieser Bitte wurde stattgegeben. Zugleich 

sollte der Vorfall aber untersucht und Maßnahmen getroffen werden, um solche 

Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.663 

                                                 
660 UAL, GA IV 62, fol. 1–3v: Aussage des Studenten Christian Daniel Kühtze vom 17. Juli 

1721. 

661 UAL, GA IV 62, fol. 8–9: Abschrift der Aussagen von Jan Heinrich Cuchenton (Bürger und 

musikalischer Instrumentenmacher) und Johann Cornelius Sötter (musikalischer Instrumen-

tenmacher) vom 17. Juli 1721. 

662 UAL, GA IV 62, fol. 10–11: Entwurf des Schreibens ad Potentissimum. 

663 UAL, GA IV 62, fol. 12–12v: Schreiben an die Universität vom 23. Juli 1721. 
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Häufiger kamen kleinere Zwischenfälle an den Stadttoren vor, bei denen die 

Studenten die Soldaten zu provozieren versuchten mit Kommentaren, 

Peitschenklatschen und Johlen. Dies führte jedoch meist zu einer Meldung an 

die Universität, bevor Konflikte daraus entstanden.664 

Da das Verhältnis zwischen Militär und Studenten nicht immer ungetrübt war, 

kam es hin und wieder auch zu ‚quasi‘ vorbeugendem Verteidigungsverhalten 

der Soldaten, indem sie den Angriff gedanklich schon vorwegnahmen und 

gleich in den Verteidigungsmodus gerieten. Ein häufiges Ärgernis war, dass die 

Studenten nebeneinander auf den breiten Steinen gingen, die die Straßen auch 

bei schlechtem Wetter passierbar machten, und die Entgegenkommenden so 

zum Ausweichen nötigten.665 Sie sahen dies als Teil ihrer hervorgehobenen 

sozialen Stellung an, die Ehrerbietung verlangte.666 Daher forderten die 

Studenten zahlreicher Universitätsstädte im 18. Jahrhundert etwa, dass andere 

Menschen ihnen auszuweichen hätten, wenn sie ihnen auf den breiten Steinen 

der Straße entgegenkamen. Das dürfte vor allem Männer mit einem hohen 

Gefühl der eigenen Ehre sehr verstimmt haben, wie es etwa auf die 

Angehörigen des Militärs zutraf. 

Weiteres Konfliktpotential zwischen Studenten und Soldaten bestand darin, 

dass mehrere Leipziger Studenten außerhalb der Stadt gewaltsam für das 

Militär geworben wurden und teilweise nur unter Mühen wieder aus dem 

Militärdienst entlassen wurden, obwohl Studierende von Rekrutierungen 

ausgenommen waren.667 

In einem weiteren Fall kam es auf persönlicher Ebene zu einem Konflikt 

zwischen einem Studenten und einem Militär. Dem livländischen Studenten 

Alexander Christoph von Gerstenmeyer668 wurde hinterbracht, dass der 

                                                 
664 UAL, GA IV 208 (1772–1773). 

665 UAL, GA III Z 6, fol. 2–3v: Abschrift der Aussage Wagners vom 15. März 1780. 

666 Dinges 1995, S. 33. 

667 UAL, GA III V 1 (1730–1734); GA III K 10 (1730–1731); UAL, GA III D 2 (1732). 

668 Im Zuge mehrerer Konflikte wurde im Mai 1781 eine kur- und livländische Landsmannschaft 

an der Universität Leipzig entdeckt. Gerstenmeyer tat sich als Protagonist in mindestens 

einem Streitfall, mit dem Studenten Friedrich Wilhelm Preuß, hervor, der angeblich die 
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Fähnrich Sichardt über ihn behauptet hatte, dass er kein Edelmann sei. Als er 

Sichardt daraufhin zufällig bei einem Spaziergang im Rosenthal traf, stellte er 

ihn zur Rede. Sichardt nahm nicht das mit der Nachfrage implizit verbundene 

Angebot an, die Angelegenheit zu klären und den Konflikt beizulegen. Vielmehr 

entgegnete er, dass diese Frage einfältig sei. Bei dem anschließenden 

Wortwechsel schlug der Fähnrich vor, die Sache an Ort und Stelle zu klären. 

Beide zogen ihre Degen und hieben aufeinander ein. Nachdem von 

Gerstenmeyer verwundet worden war, versöhnten sich beide wieder.669 Sobald 

die Universität von diesem Vorfall erfuhr, wurde von Gerstenmeyer durch einen 

Pedell in seinem Logis aufgesucht und in den Karzer gebracht. Von 

Gerstenmeyer wurde mit dreimonatiger Karzerhaft bestraft. Die Folgen des 

Recontre waren für ihn damit nicht sehr glimpflich.670 

Das Verhältnis zwischen Studenten und dem Militär war jedoch nicht nur von 

Konflikten geprägt. In einigen Fällen lässt sich nachweisen, dass Studenten 

privaten Kontakt mit Soldaten pflegten. Allerdings begrenzte sich dies auf den 

Umgang adliger Studenten mit Soldaten höherer Ränge. So feierten 

beispielsweise einige Studenten mit zwei Militärs. Die dabei entstandene 

nächtliche Ruhestörung schoben die Studenten dann den Soldaten in die 

Schuhe. Die Universität involvierte allerdings nicht den Militärgouverneur, 

sondern verurteilte die angezeigten Studenten.671 

                                                                                                                                               
Uniform der kur- und livländischen Landsmannschaft, nämlich ein rote Jacke mit grünem 

Kragen, trug (UAL, GA IV 119). 

669 UAL, GA III G 5, fol. 2–3: Aussage Gerstenmeyers vom 28. April 1781. Zur Erklärung sei 

hinzugefügt, dass die liv- und kurländischen Studenten ein sehr stolzes Auftreten in Leipzig 

hatten, eine eigene Landsmannschaft gebildet hatten und einige von ihnen bereits 

militärische Ränge bekleideten. 

670 Anhand der überlieferten Akte (UAL, GA III G 5) ist nicht erkennbar, ob und wie der 

Fähnrich Sichardt bestraft wurde. 

671 UAL, GA III S 11 (1737–1738). 
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3.2.4 Konfrontationen mit Ordnungskräften 

Wiederholt finden sich Ordnungskräfte unter den Konfliktpartnern der 

Studenten. Dafür gab es zahlreiche Gelegenheiten: Wenn die Studenten nach 

Toresschluss wieder die Stadt betreten wollten, trafen sie auf die Torwache. 

Diese bestand aus Soldaten der Leipziger Garnison. Da verschiedene 

Studenten unter der akademischen Freiheit die Befreiung von sämtlichen 

Abgaben, also auch des Torgroschens, subsumierten, gab es folgerichtig 

regelmäßig Konflikte.672 Die Studenten versuchten, vor allem in den 

Sommermonaten, ohne Bezahlung durch das Tor in die Stadt zu kommen – 

entweder durch ein gewaltsames Eindringen oder indem sie die Soldaten in 

Streitereien verwickelten und sich ihren Weg in die Stadt erkämpfen wollten. 

Dies führte wiederholt dazu, dass die Studenten beim Stadtgericht eingebracht 

und am nächsten Tag von einem universitären Gerichtsdiener aus dem 

städtischen Gefängnis abgeholt wurden. Die Strafe für dieses Verhalten lag bei 

bis zu acht Wochen Karzer zuzüglich Begleichung der Verfahrenskosten.673 

Verschiedene Verdächtige, denen keine einwandfreie Beteiligung an der 

Konfrontation mit der Torwache nachgewiesen werden konnte, legten den 

Reinigungseid ab und befreiten sich so von dem Verdacht des Vergehens.674 In 

Fällen, in denen die Soldaten der Torwache explizit beleidigt wurden, forderte 

der Gouverneur eine gebührende Satisfaktion und Bestrafung des verdächtigen 

Studenten. Als Beispiel sei der Fall von Zacharias Pfannenschmidt angeführt. 

Er war der Sohn eines Leipziger Gold- und Silberscheiders und wurde in den 

Jahren 1743/1744 wiederholt vor das Universitätsgericht zitiert wegen der 

Verletzung von Gesetzen. Im März 1744 versuchte er, auf einem Pferd gegen 

22 Uhr durch das Grimmaische Tor in die Stadt einzudringen. Die Wache zog 

                                                 
672 Exemplarisch sei angeführt UAL, GA IV 208, fol.  5: Am 19. September 1773 provozierten 

neun Studenten gegen 23 Uhr einen Gewehrposten im Grimmaischen Tor mit den Worten: 

„Du tausend sacramentischer Haluncke, was stehst Du hier, kanst du nicht sagen: gute 

Nacht?“ und kurz darauf „Du tausend sacramentische Meise [abwertende studentische 

Bezeichnung für die Stadtsoldaten, AP], wilst du noch raisoniren“. Außerdem zogen zwei 

von ihnen ihre Degen, verließen aber ohne weitere Vorfälle mit der Gruppe den Posten.  

673 UAL, GA III L 18 (1794). 

674 UAL, GA III R 12 (1779). 
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schnell den Schlagbaum vor und erhielt schließlich das Torgeld, woraufhin 

Pfannenschmidt in die Stadt reiten konnte. Im Wegreiten bezeichnete er die 

Wachsoldaten als „Ihr seyd alle Hundsvoigte“ – der sehr beliebten 

Beschimpfung unter Studenten des 18. Jahrhunderts. Pfannenschmidt 

schilderte die Situation – nicht unbedingt überraschend – ganz anders. Er habe 

nicht durch das Tor sprengen wollen. Vielmehr hatte er ein Leihpferd, das 

scheu wurde, als ein Grenadier mit brennender Lunte im Tor an ihm vorbeiging. 

Auch habe die Wache nicht den Schlagbaum im Tor vorgezogen, sondern 

vielmehr mit Flinten auf das Pferd eingeschlagen und ihn so aufhalten wollen. 

Da das Pferd scheu wurde, konnte er das Torgeld nicht direkt geben, sondern 

musste es im Reiten den Soldaten hinwerfen. Die Juristenfakultät folgte dieser 

Erklärung Pfannenschmidts nicht, sondern erkannte ihm zwölf Tage 

akademischen Karzers zu.675 

In der Stadt Leipzig bestand neben der Torwache eine Nachtwache, die für 

Ruhe und Ordnung sorgen sollte. Da die Studenten nicht in einen so strengen 

Tagesablauf wie Handwerker und Handwerksburschen eingebunden waren, 

besetzten sie gern die Nacht für sich und taten dies dann lautstark kund, 

beispielsweise durch Schreien, Singen oder Degenwetzen auf den Steinen.676 

Daher kam es auch mit den Nachtwächtern zu wiederholten Konflikten. 

Zur Einübung von Regeln gehörte auch deren Übertretung. Dies bekamen vor 

allem die städtischen Gerichtsknechte zu spüren. Sie waren ein regelrechtes 

Feindbild der Studenten und bekamen von diesen den abfälligen Beinamen 

„Häscher“. Zu dieser Aversion trug weiterhin bei, dass die Universität auf die 

städtischen Gerichtsknechte zurückgreifen durfte, wenn Studenten arretiert 

oder in den universitären Karzer überführt wurden. Die Gerichtsknechte sollten 

die verhafteten Studenten respektvoll behandeln, jedoch zugleich für Ordnung 

                                                 
675 UAL, GA III P 6: Zitat: fol. 1 – 1v: Registratur vom 5. März 1744; fol. 2v–3: Aussage 

Pfannenschmidts vor dem Concilum am 11. März 1744; fol. 4: Decisum der Juristenfakultät 

Leipzig vom März 1744. 

676 Exemplarisch seien angeführt: UAL, GA III F 1 (1710) und GA III H 7 (1743) zum 

nächtlichen Degenwetzen bzw. Peitschenklatschen und Schreien; GA III S 13 (1738) zum 

nächtlichen Schreien und Singen (in diesem Fall aus dem Logis eines Studenten heraus).  
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sorgen. Verschiedene Studententumulte, wie etwa der vom Juli 1768, 

entzündeten sich daran, dass die Studenten sich von den städtischen 

Gerichtsknechten hart und ungerecht behandelt fühlten. Andererseits trat der 

Rat der Stadt für seine Gerichtsknechte, auch Scharwache genannt, ein, da die 

bei der Universität angezeigten bzw. an diese verabfolgten Studenten häufig zu 

milde für ihre Vergehen gegen Leipziger Einwohner bestraft würden: 

„[…] vor gar nicht strafbar sondern vielmehr vor Vertheidigungswerth 

achtet, wenn übel gesittete Studiosi durch Schimpfen und pereat 

Ruffen die GerichtsKnechte fleißentlich zum Zorn reitzen, in der Stadt 

und unter der Zahlreichsten Menge Volckes auf der Vogel Wiese durch 

Lärmen und frevelhafte Thaten, auch mit blosen Degen in der Hand, 

zur nächtlichen Zeit Furcht und Unruhe verursachen, so gar der Wache 

sich widersezen und ihnen ihre DienstVerrichtungen äußerst 

erschwehren […] So wenig wir übrigens derer Gerichts Knechte 

zuweilen mit unterlaufende Vergehungen zu entschuldigen gemeynet 

sind, vielmehr dieselben von Zeit zu Zeit und zu oft wiederhohlten 

mahlen darwider auf das ernstlichste zu verwarnen pflegen und 

vornehmlich zur Bescheidenheit gegen Studiosos auch Enthaltungen 

aller Beleidigungen bey erforderlicher Apprehension derselben 

ermahnen, so ist dennoch nicht mit Stillschweigen zu übergehen, daß 

von dem Dienst Muthe und Vigilanz unserer ScharWache die Ruhe 

und Sicherheit des Publici und der Universität größtentheils abhange, 

und ihnen, wo sie harte Widersezlichkeit finden, der Gebrauch einer 

gemäßigten Gewalt, so wohl bey gefährlichen Angriffen die in denen 

natürlichen und bürgerlichen Rechten erlaubte Nothwehr nicht zu 

versagen, widrigenfallß und wenn sie alle zu sehr intimidiret werden 

sollten, und darneben die Universität dem Muthwillen der Jugend mit 

Gelaßenheit nachsähe, eine zügellose Freyheit gar bald überhand 

nehmen, in der Folge kaum zu bändigen seyn, und hiesiger 

Universitaet nebst übriger Stadt durch immer höher getriebene 

Excesse das größte Nachtheil zugezogen werden würde.“677 

                                                 
677  UAL, GA III L 14, fol. 42–107: Abschrift des Schreibens der Stadtgerichte an die Universität 

vom 24. April 1777 (Zitat: fol. 100–103). 
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Auf den Vorwurf der Universität, dass die städtischen Gerichtsknechte die 

Konflikte erst schüren würden, entgegnete der Rat: 

„Am wenigsten aber ist zu verwundern, wenn die Universität den Grund 

Academischer Unruhen lediglich in den Betragen unsrer StadtKnechte 

finden will, da doch solche allein in der seit einigen Jahren bekannt 

maßen überhand genommenen unregelmäßigen, und von der gesitteten 

Lebens Art voriger Zeit gar sehr abweichenden Aufführung der hiesigen 

studirenden Jugend zu suchen seyn dürfte, und welche vielleicht noch 

mehr üble Folgen haben könnte, wenn nicht eines theils wir durch 

Haltung guter Policey und Ordnung in hiesiger Stadt denen Studiosis 

manche Gelegenheit zu Ausschreitungen und Gesezwidrigen Geld 

Aufwande zu entfernen uns bemüheten, andern theils aber diesen und 

jenen Excedenten die Furcht vor der Vigilanz hiesiger StadtKnechte 

/deren wir, wenn allhier keine Universität wäre, so viel als geschiehet, zu 

halten nicht nöthig haben würden/ noch zurückhielte.“678 

Dieser Konflikt hatte jedoch keine weiteren Auswirkungen. Der Dissens 

zwischen Universität und Stadtrat blieb bestehen. 

Auch im Juli 1791 kam es zu studentischen Unruhen, als sich die Studenten 

durch die städtischen Gerichtsdiener ungerecht behandelt fühlten. Zudem 

lieferte der zu entrichtende Obulus für den Einlass nach Toresschluss einen 

erneuten Anlass für die Verteidigung der vermeintlich angegriffenen 

akademischen Freiheit: 

„Es sind drey von unsern Mitbrüdern, die still und friedlich ihres Weges 

einhergingen, von denen Häschern, – Leuten, die das gemeine Urtheil 

schon mit Schande gebrandmarkt hat – die den Stempel der Ehrlosigkeit 

an der Stirne tragen, ohne alle Ursache fürchterlich gemishandelt und ins 

Carzer geschleift worden. Mehrere von euch, brave Studenten; haben 

vielleicht auch selbst dieser Menschen Uebermuth und Muthwillen 

erfahren. Um so mehr leuchtet gewiß einem iedem die Nothwendigkeit ein, 

ernstliche Genugthuung über solche Behandlungen zu forden, und – im 

Nothfall zu erzwingen. Durch Muth, Einigkeit und gemeinschaftliches 

                                                 
678 UAL, GA III L 14, fol. 42–107: Abschrift des Schreibens der Stadtgerichte an die Universität 

vom 24. April 1777 (Zitat: fol. 105–106v). 
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Interesse verbunden, izt, und kann uns hier nichts unmöglich seyn. Von 

den Torgroschen, der eben so sehr Beschränkung der natürlichen Freiheit, 

als Schimpf und Schande für den Leipziger Rath ist, der Tonnen Goldes 

kommandirt und die Beleuchtung der Stadt in armseligen Groschen 

zusammen betteln läßt, machen wir uns durch ausdauerndes Wuth, und 

planmäßige Handlungen zuverlässig frey. Auf, brave Brüder, zeigt daß 

noch deutsches Blut in euren Adern wallt, - daß ihr Gefühl für Freiheit und 

unüberwindlichen Haß gegen iede Unteriochung hegt! macht das Vorurtheil 

zunichte, als wenn Leipzigs Studenten solch eine Unternehmung nicht 

fähig wären; macht daß, wenn einst nach mehrern Jahren, von der Folge 

unserer ietzigen Unternehmung die Rede ist man sagt: Dies bewürckten 

Leipzigs biedere Studenten durch Muth und Entschlossenheit im Jahre 

1791.“679 

Kleinere Scharmützel mit den Nachtwächtern, Lampenleuten (die allabendlich 

die Gaslaternen in Leipzig entzündeten und kontrollierten) sowie mit Ratsknech-

ten traten wiederholt auf. Bei diesen versuchten die Studenten häufig, die 

Ratsknechte mit Rufen wie „ihr Häscher, ihr Racker“ zu provozieren und sich 

ein Versteckspiel mit ihnen zu liefern. Nicht in allen Fällen verfügten die 

städtischen Knechte dann über die große Disziplin, überhaupt nicht auf die 

Provokation zu reagieren. So wurden teilweise kritische Bemerkungen über die 

Studenten gemacht, wie etwa „Studenten wollt ihr seyn, Flegel möget ihr seyn. 

Und manches Mal scheinen die Ratsknechte die Studenten auch etwas gröber 

als nötig angefasst zu haben.680 

Bei schweren Unruhen griff die Universität auf Unterstützung des Militärs 

zurück, um eine Befriedung oder zumindest Eindämmung der Situation zu 

                                                 
679 SHStA, Loc. 30953/3 (1791–1792), fol. 4 – 4v: aufgefundener Zettel von studentischer 

Hand. Die Universität ging angesichts der Ausweitung der Unruhe unter den Studenten 

schnell gegen die verdächtigen Studenten vor und bestrafte sie. Nach Aussage des 

universitären Berichts an das Oberkonsistorium führte dies zu einer Begrenzung und dem 

schließlichen Abflauen der Unruhe (ebd., fol. 47–56v: Bericht der Universität vom 30. 

September 1791). 

680 UAL, GA III F 3, fol. 1 – 2: Abschrift der städtischen Registratur vom 9. März 1734; fol. 3–4: 

Aussage von Christian Wilhelm Ludwig Frey vom 10. März 1734. 
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erreichen.681 Zugleich konnte dies aber dazu führen, dass die Situation weiter 

eskalierte, wenn die Studenten sich auch durch die Soldaten angegriffen 

fühlten.682 

3.2.5 Differenzen mit städtischen Einwohnern 

Unter den städtischen Einwohnern hatten die Studenten den häufigsten Kontakt 

mit ihren Vermietern und deren Dienstpersonal. Dementsprechend sind diese 

Personengruppen auch exponiert als Konfliktpartei vertreten. 

Das Dienstpersonal hatte eine geringe soziale Stellung.683 Daher war es für die 

Studenten, die sich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Kreis der Akademiker auf 

einer höheren sozialen Stufe befanden, teilweise nicht ungewöhnlich, dass sie 

Rangniedere deren Inferiorität spüren ließen. So bedrohte der Jurastudent 

Heinrich Paul Carl Vogel die Tochter des Kehrmanns im Paulinum mit seinem 

Stock und erklärte ihr: „Es wäre ihm eine Schande, wenn er sie schlüge, weil 

ich kein Staub unter- viel weniger auf den Schuhen wäre, aber Nasen-Stüber 

wollte er mir geben.“684 Vogel bedeutete ihr damit, dass sie nicht satisfak-

tionsfähig sei aufgrund ihrer sozialen Stellung, denn generell sollten Männer nur 

mit ebenbürtigen Gegnern kämpfen und ihre Ehre verteidigen, so dass sich eine 

Auseinandersetzung mit einer Frau gemäß dem studentischen Ehrenkodex 

ohnehin verboten hätte. In einem weiteren Fall überschritt ein Student die 

Schwelle zur körperlichen Gewalt. So wurde der Student Johann Christian 

Steinbrück in einem Streit über die noch ausstehende Mietsumme gegenüber 

seiner Vermieterin, der „Coffee Schenkin“ Johanna Christiana Hertzberger, 

1774 nicht nur beleidigend, sondern massiv handgreiflich, so dass andere 

Mieter eingreifen und sie sowie ihr Kind beschützen mussten.685 

                                                 
681 UAL, GA IV 72, fol. 5–9v: Registratur vom 19. Februar 1726 (im Zusammenhang mit dem 

Schlafpelztumult). 

682 UAL, GA IV 62, fol. 28–29: Entwurf eines Schreibens ad Potentissimum vom 14. Juni 1721.  

683 Wagener 1996. 

684 UAL, GA III V 2, fol. 1: Aussage von Johanna Regina Frantzin (Tochter des Kehrmanns) 

vom 7. Juli 1760. 

685 UAL, GA III S 25, fol. 2–2v: Aussage der Hertzbergerin vom 17. Januar 1774. 
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Weibliches Dienstpersonal sah sich aber nicht nur mit Beleidigungen bedroht, 

sondern wurde bei den Streitigkeiten auch verbal sexuell herabgewürdigt. Die 

niedrige soziale Stellung wurde mit geringer sexueller Moral bzw. Verfügbarkeit 

für die Studenten verknüpft. Der obengenannte Jurastudent Vogel prahlte 

gegenüber Kommilitonen: „Er habe Kirchners und Bielefelds Töchter schon 

lange gnug zurechte gemacht, nunmehro könne sie ein anderer nehmen“. Der 

Aufwärter im Paulinum, Samuel Kirchner, zeigte dies vor dem Universitäts-

gericht an und bat um Bestrafung sowie Genugtuung.686 Der mangelnde 

Respekt (und wohl auch die Frustration über die zwangsweise sexuelle 

Enthaltsamkeit) ging in einigen Fällen so weit, dass die Dienstmägde körperlich 

bedrängt wurden.687 Das Universitätsgericht nahm sich der Beschwerden an und 

verurteilte die angezeigten Studenten, wenn die Sachverhalte von den 

Beschwerdeführern durch Eid bestärkt werden konnten. 

Die Konflikte mit den Leipziger Einwohnern entzündeten sich häufig auch an 

den verschiedenen Auffassungen von Ruhe und Ordnung. Zudem war bei 

vielen Konflikten Alkohol im Spiel – zumindest auf Seiten der Studenten. Daher 

geschahen viele der in den Akten niedergelegten Fälle vorrangig am Abend 

oder in der Nacht. 

Zum studentischen Repertoire gehörte dabei u. a.: eingehenkelt nebeneinander 

auf der Straße zu gehen, so dass Entgegenkommende ihnen ausweichen 

mussten; Entgegenkommende zu umringen und Schmähreden zu führen; 

pfeifen, klatschen und mit den Stöcke zu klappern.688 Gern feierten die Studen-

ten auch mit Freunden auf ihrem Zimmer. Durch den Alkoholkonsum wurde das 

Beisammensein laut und andere Hausbewohner oder Nachbarn fühlten sich 

                                                 
686 UAL, GA III V 2, fol. 16: Registratur vom 22. Oktober 1760. Bielefeld war ein Aufwärter im 

Paulinum. 

687 UAL, GA III W 6, fol. 1–2v: Schreiben der Magd Maria Elisabeth Carlin vom 8. September 

1761. 

688 Pars pro toto: UAL, GA IV 208, fol. 3: Anzeige des Adj. Daniel Flemming vom 2. August 

1773. 
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gestört. Teilweise artete die Geselligkeit auch in Beschimpfungen anderer aus, 

die zum Fenster herausgerufen wurden.689 

Auch Hochzeiten als Feiern mit großem Publikum waren im Laufe der Jahre 

wiederholt ein Ort für das Zusammentreffen von Bürgern und Studenten und 

zugleich das Ziel von studentischen Ruhestörungen, da hier die Trennung 

zwischen der bürgerlichen und studentischen Sphäre am deutlichsten wurde. 

Da die Studenten meist nur wenig Kontakt zu Leipziger Familien hatten 

(abgesehen von ihren Vermietern), erschienen sie oft ungeladen zu den 

Hochzeiten und provozierten schon allein mit ihrer Anwesenheit. Mit ihrem 

ungebetenen Erscheinen konnten sie Spott auf sich ziehen und schließlich 

verjagt werden.690 Allerdings waren Zuschauer bei den Hochzeitstänzen 

üblich.691 Für das Leipzig des 18. Jahrhunderts lässt sich anhand der Akten 

allerdings nur eine Störung von Hochzeitsfeierlichkeiten ermitteln. Ein zuschau-

ender Student rief bei der im Gasthaus „Schwarzer Bock“ stattfindenden 

Zeremonie wiederholt „Hüthe weg!“, womit er die jüdische Festgesellschaft 

offenkundig provozieren wollte.692 Schließlich stieß er einem der Himmelträger 

den Hut vom Kopf, nachdem dieser ihm erwidert hatte, dass er dies aus religi -

ösen Gründen nicht dürfe. Ein dabeistehender Handlungsdiener namens 

Stöltzner hielt dem Studenten Liebeskind vor, dass er sich für sein Verhalten 

schämen solle. Liebeskind machte eine Drohgebärde und sagte, dass er sein 

Maul halten solle. Ein anderer Student mischte sich in diesen Konflikt ein, 

indem er Stöltzner später die Schleife vom Piquescher herunterrieß. Als 

Stöltzner sich nach dessen Namen erkundigte, sagte der nur „ich bin ein 

Studente“ und Stöltzner stellte sich daraufhin als Kaufmannsdiener vor. Da der 

Student ihn mit „er“ angeredet hatte statt des üblichen „Sie“ und Stöltzner dies 

erwidert hatte, schickten sich mehrere Studenten an, ihn zu verprügeln. Die 

                                                 
689 Exemplarisch: UAL, GA III S 13 (1738). 

690 Siebenhüner 1999, S. 102. 

691 Krug-Richter 2004a, S. 93f. 

692 UAL, GA IV 114, fol. 3–4: Abschrift der städtischen Registratur mit der Aussage des 

Schmiedeburschen Peter Bauer vom 21. Oktober 1772. 



3 Studentisches Selbstbild und Verhaltensnormen 

200 

Umstehenden konnten dies allerdings verhindern.693 Weitere Studenten, die bei 

der Trauung anwesend waren, klatschten, pfiffen, stampften mit ihren Stöcken 

auf dem Hof und Gang – übliche Verhaltensweisen, um zu stören und auf sich 

aufmerksam zu machen. Der Jude Bernhard Abraham hatte während der 

Trauung den Schmiedeburschen Peter Bauer angestoßen, damit er in den 

Konflikt zwischen Stöltzner und Liebeskind eingreife, da er selbst während der 

Zeremonie nicht sprechen durfte.694 Bauer tat dies mit den Worten: „Herr 

menagiren sie sich und machen sie hier keinen Spectacul.“695 

Nach der Trauung versammelten sich ca. 20 Studenten vor dem Handelsge-

wölbe von Stöltzners Stiefvater und verlangten, dass Stöltzner herauskomme. 

Einige Studenten drangen sogar in das Gewölbe ein.696 Weiter scheint der 

Konflikt zwischen Stöltzner und Liebeskind jedoch nicht gediehen zu sein. 

Die Vorfälle bei der Judentrauung hatten unter den Studenten aber noch ein 

Nachspiel am folgenden Tag. Der Pedell fand gegen Mittag einen Zettel am 

Schwarzen Brett: 

„Der gestriege Vorfall wird jeden von denen Herren Comilit. bewußt seyn. 

Wem nun an der edlen Freyheit etwas gelegen ist und wer ein honetter 

Pursche ist, der finde sich um 1. Uhr heute alhier am schwarzen Brete 

ein.“697 

In der Aufforderung an die Kommilitonen zeigt sich die Verbindung von 

(vermeintlichen) akademischen Privilegien mit der studentischen Ehrauffassung 

(als honetter Pursche), die verteidigt werden müsse. Um die erwähnte Zeit 

herum fanden sich einige Studenten vor dem Concilium ein. Als der akademi-

                                                 
693  UAL, GA IV 114, fol. 6–11: Abschrift der städtischen Registratur mit der Aussage von 

Friedrich Salon Stöltzner von 21. Oktober 1772. 

694 UAL, GA IV 114, fol. 21–23: Abschrift der städtischen Registratur mit der Aussage von 

Bernhard Abraham vom 21. Oktober 1772 

695 UAL, GA IV 114, fol. 25v–27: Aussage von Daniel Christoph Liebeskind von 22. Oktober 

1772. 

696 UAL, GA IV 114, fol. 11–14: Abschrift der städtischen Registratur mit der Aussage des 

Kramers Christian Matthias Witthun (Stöltzners Stiefvater) vom 21. Oktober 1772.  

697 UAL, GA IV 114, fol. 29. 
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sche Syndikus Georg Adolph Kürzel aus der Sitzung kam und mit einer Porte-

Chaise nach Hause gelangen wollte, wurde er von den anwesenden Studenten 

umringt und durch einige Rufe beleidigt.698 Es konnten allerdings keine 

Verdächtigen identifiziert werden – trotz der Befragung der Senioren im 

Konviktorium, da die Konviktoristen zur fraglichen Zeit nebenan gespeist hatten 

Schließlich wurden die Studenten Liebeskind und Frauenstein aufgrund der 

verübten Frevel und anderer Begünstigungen zu drei bzw. sechs Wochen 

Karzer verurteilt.699 

3.2.6 Weitere Verhaltensweisen 

Zum studentischen Verhaltensrepertoire gehörte auch die Interaktion mit dem 

akademischen Lehrpersonal, darunter ihre Bezeugung von Dankbarkeit gegen-

über geschätzten Hochschullehrern. Diese Dankbarkeit äußerte sich in der 

höchsten Stufe als feierliche Umzüge der Studenten durch den Stadtraum mit 

dem Endpunkt vor dem Haus des Professors. 

Solch eine Demonstration zahlreicher Studenten barg aus Sicht der Obrigkeiten 

das Risiko, dass die Studenten ihr Studium dafür vernachlässigten und ihr Geld 

verschwendeten als auch die Gefahr von Unruhen. Daher sollten alle Aufzüge 

der Studenten verboten werden.700 Die Universität publizierte unter dem 4. 

August 1767 mit einigen einleitenden Worten ein dementsprechendes 

kurfürstliches Reskript.701 Das Reskript war scheinbar die Reaktion auf einen 

Vorfall vom 17. Juli 1767. An diesem Tag war der Theologiestudent Johann 

Valentin Kornrumpf mit einigen Studenten dem Theologieprofessor Christian 

August Crusius entgegengeritten, der aus Karlsbad zurückkehrte. Kornrumpf 

war Famulus bei Crusius und folgte mit der Einholung Crusius‘ nach Leipzig 

                                                 
698 UAL, GA IV 114, fol. 41–41v: Notiz vom 23. Oktober 1772 (auf Verlangen des Syndikus 

angefertigt). 

699 UAL, GA IV 114, fol. 67: Decisum vom 2. November 1772. 

700 UAL, GA IV 189, fol. 1: Reskript des Geheimen Konsiliums vom 27. Juli 1767.  

701 UAL, GA IV 189, fol. 3v–4. 
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dessen Aufforderung.702 Begleitet wurde der Famulus von mehreren 

Kommilitonen. Kritisch wurde es wohl aus universitärer Sicht, als der Student 

Friedrich Adolph Below dem Zug mit bloßem Degen voranritt, als sie in Leipzig 

hereinkamen.703 Nachdem die Studenten Crusius bis Zehren entgegen-

gekommen waren (unter Begleitung seiner Gattin und seiner Schwiegermutter), 

ritten schließlich etwa 20 Studenten paarweise in die Stadt ein.704 Den 

Studenten wurde ihr Verhalten ernstlich verwiesen.705 Weiterreichende Folgen 

hatte es für sie nicht. 

Das nächste Mal versuchte das Geheime Konsilium 1770 einzugreifen. Mehrere 

Studenten begleiteten ihren Kommilitonen von Kamptz aus Mecklenburg, der 

von der Universität abging, in einem feierlichen Zug. Das Oberkonsistorium 

hatte von dem Aufzug erfahren und forderte die Universität auf, Bericht zu 

erstatten. Der Rektor bestätigte die Information, wies jedoch darauf hin, dass er 

das Gesuch um Durchführung des Aufzugs gestattet hatte, „weil ihm das 

sittliche Verhalten dieser jungen Leute sattsam bekannt war, theils auch, weil 

sie noch überdieses versicherten, daß nicht die geringsten Unordnungen 

dabey, oder Veranlaßungen zu Beschwerden vorgehen sollten“. Ebenso hatte 

der regierende Bürgermeister dem Aufzug zugestimmt. Der einzige Grund für 

eine Rüge des Rektors war, dass die Studenten mit bloßen Degen geritten 

waren. Sie hatten dies zuvor nicht angezeigt, da es ihnen auch nicht genehmigt 

worden wäre.706 Kritisiert wurde vom Oberkonsistorium neben dem Reiten mit 

blanken Degen, dass der Aufzug an einem Sonntag stattgefunden hatte. 

Weitere Konsequenzen hatte der Vorfall nicht.707 

                                                 
702 UAL, GA IV 189, fol. 5: Aussage von Kornrumpf.  

703 UAL, GA IV 189, fol. 5v: Aussage von Below. 

704 UAL, GA IV 189, fol. 6v: Aussagen der Theologiestudenten Carl Heinrich Leßing und 

Friedrich Adolph Körner vom 25. und 29. Juli 1767. 

705 UAL, GA IV 189, fol. 9: Decisum. 

706 UAL, GA IV 189, fol. 13–14v: Entwurf eines Schreibens an das Oberkonsistorium vom 15. 

November 1770 (Zitat: fol. 13v). 

707 UAL, GA IV 189, fol. 15–15v: Reskript vom 21. November 1770. 
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Ein weiteres Mal wurde das Oberkonsistorium hellhörig, als in den 

„Budißinschen wöchentlichen Nachrichten“ vom 18. Januar 1783 über die 

feierliche Verabschiedung von Carl Gottlieb Richter berichtet wurde, der in 

seine Heimat Sohland in der Oberlausitz zurückkehrte. Der beigefügte Bericht 

schilderte ausführlich den Ablauf des Zuges und die Kleidung der Beteiligten. 

Auf die kritische Nachfrage aus Dresden versuchte die Universität abzuwiegeln. 

Der Bericht sei übertrieben, vor allem was die erwähnten Unterscheidungs-

zeichen und Kokarden beträfe. Bei solcher Kennzeichnung wurden die 

Behörden schnell hellhörig, da solche Zeichen meist mit den verbotenen 

Studentenorden und Landsmannschaften in Verbindung gebracht wurden. 

Insgesamt sei der Zug ruhig verlaufen, die nötigen Genehmigungen bei Rektor 

und Bürgermeister gemäß Reskript gegen die Tumulte von 1768 eingeholt 

worden und alles in bester Ordnung.708 

Ebenfalls im Jahre 1783 hatten sich einige Studenten vorgenommen, zu Ehren 

des amtierenden Rektors Burscher einen Aufzug durchzuführen als Zeichen 

ihrer Dankbarkeit für seine Wohltätigkeit gegenüber vielen armen Studenten.709 

Der Rektor bat die Studenten zunächst, diesen Aufzug nicht durchzuführen. Als 

er sah, dass diese Bitte vergeblich war, wurden die bestehenden Regeln 

erörtert und Kompromisse getroffen. So sollte der Aufzug auf eine Abendmusik 

eingeschränkt werden, Kokarden und Epauletten durften nur die livländischen 

Studenten tragen, die in Militärdiensten waren. Der Rektor sah sich in der 

Zwickmühle, da er für die Genehmigung des Umzugs von Amts wegen zustän-

dig war, aber auch befangen war als Adressat des Aufzugs. Entsprechend den 

einschlägigen Reskripten informierte die Universität das Oberkonsistorium über 

den geplanten Aufzug und die von Gouverneur und Bürgermeister erteilte 

Genehmigung.710 Die Initiatoren des Aufzuges, der livländische Baron Eugen 

von Rosen und zahlreiche Kommilitonen, baten auch beim Oberkonsistorium 

um Erlaubnis, da – nach Darstellung von Rosens – missgünstige Personen die 

                                                 
708 UAL, GA IV 189, fol. 19–20: Bericht der Universität vom 3. Februar 1783. 

709 von Rosen 1877, S. 74. 

710 UAL, GA IV 189, fol. 7–8: Entwurf eines Schreibens an das Oberkonsistorium vom 25. 

Februar 1783. 
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Pläne nach Dresden gemeldet hatten und gegen dieses Vorhaben Stimmung 

machten.711 Das Oberkonsistorium genehmigte den Aufzug schließlich.712 Der im 

November 1783 stattfindende prächtige Aufzug umfasste mehrere hundert 

Studenten, die in Formation marschierten,713 begleitet von studentischen Flügel-

adjutanten mit blankem Degen und Fackeln in ihren Händen. Dem Ganzen ging 

ein Chor voran.714 Die Studenten statteten ihren Dank bei dem Gouverneur und 

Bürgermeister ab, die den Aufzug genehmigt hatten. Anschließend brachten sie 

dem Rektor ihren Dank dar, indem sich die Studenten vor seinem Haus 

versammelten und ein ihm gewidmetes Gedicht verlesen wurde, das Professor 

Clodius verfasst hatte. Der Aufzug endete schließlich auf dem Thomaskirchhof, 

wo die brennenden Fackeln auf einen Haufen geworfen wurden und es ein 

großes Feuer gab. Der Aufzug lief in aller Ordnung ab und auch die Auflösung 

des Aufzuges und die Heimkehr der Studenten geschah ohne Vorfälle.715 

Im Gegensatz zu diesem wohlorganisierten und gut kommunizierten Aufzug 

gab es im Jahre 1795 Verstimmungen an der Universität und im Rat der Stadt 

über einen Umzug, den einige Studenten eigenmächtig veranstaltet hatten. 

Angefangen von den fehlenden Genehmigungen, über die Uhrzeit des Zuges 

(an einem Sonntag gegen 8 Uhr, also während des Gottesdienstes) bis hin zur 

Art des Abschieds für den kurländischen Studenten Rapp (durch mehrere 

Straßen Leipzigs, sowohl zu Pferd als auch in Wagen, mit einem voranrei-

tenden Postillon mit seinem Horn) gab es zahlreiche Kritikpunkte. Die 

Kommunikation zwischen Rat und Universität ergab, dass der Rektor mit dieser 

Situation ebenfalls unzufrieden war. Dem vorgeschlagenen Modus, dass 

                                                 
711 Von Rosen rief in einem Anschlag am Schwarzen Brett seine Kommilitonen auf, sich dort zu 

einer bestimmten Zeit zu versammeln. Es erschienen nach seiner Darstellung etwa 1 000 

Studenten (bei einer von ihm geschätzten Zahl von 1 500–2 000 Leipziger Studenten zu 

dieser Zeit) und sicherten ihm ihre Unterstützung bei dem Vorhaben zu (von Rosen 1877, S. 

77–79). 

712 UAL, GA IV 189, fol. 9–10: Reskript vom 28. Februar 1783. 

713 Dem Aufzug ging eine aufwendige Planung voran, die eine Musterung in Frage kommender 

Studenten und Marschübungen umfasste (von Rosen 1877, S. 82) 

714
 Zur Musik, die bei studentischen Aufzügen gespielt wurde siehe Wollny 2014, S. 457. 

715 Ibid., S. 84–88. 
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zukünftig der Rektor den Stadtrat informieren solle, wenn Studenten Aufzüge 

planen und so die nötige Kommunikation zwischen beiden Institutionen 

herzustellen, wurde von der Universität zugestimmt.716 

Die Studenten versuchten sich auch bei anderer Gelegenheit in das öffentliche 

Universitätsleben einzubringen. Anlässlich des bevorstehenden Jahrhundert-

wechsels wandte sich Heinrich Wolf von Gersdorf am 3. Dezember 1800 im 

Namen mehrere Kommilitonen an den Rektor und bat um die Erlaubnis, 

gemeinsam mit allen Professoren eine Prozession in der Paulinerkirche durch-

zuführen.717 Nach Beratschlagungen des Conciliums der ordentlichen Professo-

ren übernahm die Universität die Regie für die Feierlichkeit. Durch das 

Verschicken von Programmen sollte der Lehrkörper, der Gouverneur und der 

Stadtrat eingeladen werden. Die Studenten wurden mittels Aushang am 

Schwarzen Brett zu der Feier eingeladen. Einige von ihnen durften aktiv an dem 

Festakt mitwirken.718 Im Vorwort des Programms wurde von Gersdorf ausdrück-

lich als Initiator dieser Feier erwähnt.719 

3.2.7 Verhaltensweisen unter dem Einfluss der Verhaltensnormen 

Im Folgenden sollen die bei den verschiedenen dargestellten Konfliktformen 

gezeigten studentischen Verhaltensformen systematisch zusammengefasst 

werden. Sowohl die allgemeinen als auch die studentischen Verhaltensnormen 

waren, wie eingangs des Kapitels erläutert, nicht schriftlich fixiert, sondern 

wurden nach der Abschaffung des Pennalismus von Studentengeneration zu 

Studentengeneration mündlich weitergegeben und/oder durch aktives Einüben 

im Rahmen von Auseinandersetzungen praktiziert. Daneben gab es auch 

verschiedene Romane und andere Schriften, die sich mit dem Studententum 

beschäftigten und somit Werte der und Erwartungen an Studenten 

                                                 
716 UAL, GA IV 189, fol. 24–26: Schreiben des Rats zu Leipzig vom 17. April 1795 sowie fol. 

27–27v: Entwurf eines Schreibens an den Rat vom 18. April 1795. 

717 UAL, Rep. II/V 57, fol. 1–1v. 

718 UAL, Rep. II/V 57, fol. 4–8v: Abschrift des Protokolls des Concilium der ordentlichen 

Professoren am 4. Dezember 1800. 

719 UAL, Rep. II/V 57, fol. 9: Gedrucktes Programm der Jahrhundertfeier.  
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transportierten.720 Eine Fixierung dieser Regeln, die zumindest für die Mitglieder 

studentischer Verbindungen normativ waren, erfolgte erst mit Comment von 

1808. Für diesen Zeitpunkt sind nur für wenige andere Hochschulen des Reichs 

ähnliche Comments überliefert.721 Dennoch kann davon ausgegangen werden, 

dass die in den Comments niedergelegten Regeln bereits zuvor angewendet 

wurden, wenn auch nicht mit der 1808 gemeinsam von mehreren Corps 

beschlossenen Verbindlichkeit. 

Angesichts des Spektrums der in den Akten, Autobiographien und der 

Studentenliteratur dargestellten studentischen Verhaltensformen lassen sich die 

folgenden Merkmale studentischer Normen festhalten, die unterschiedlich stark 

ausgeprägt waren: 

- Jeder Mann – und damit auch die jungen Studenten – war aufgefordert, 

bei Angriffen seine eigene Ehre zu verteidigen. Diese Verteidigung der 

Ehre findet sich vor allem bei den aktenkundig gewordenen 

Konfliktfällen, in denen nur Studenten involviert waren. Vor allem die 

verschiedenen Duelle und Prügeleien zwischen Studenten sind dieser 

Verhaltensweise zuzuordnen, die als die „ehrbewusste“ Verhaltensweise 

bezeichnet werden soll. 

- In einem größeren Zusammenhang ging es nicht nur um die eigene 

Ehre, sondern um die studentische Gemeinschaft und deren Ehre. 

Werte, die hierbei vertreten wurden, waren: die akademische Freiheit, 

die Verteidigung (vermeintlich) studentischer Kennzeichen, Vorrechte der 

                                                 
720 Exemplarisch sei der „Academische Roman“ von Eberhard Happel von 1690 erwähnt, in 

dem 180 studentische Freiheiten aufgeführt sind. Dieses Werk dürfte sowohl von 

angehenden als auch tatsächlichen Studenten rezipiert worden sein, so dass sich die 

Kenntnis über die dort postulierten Freiheiten weiter verbreitete. Begünstigend für die 

Rezeption kam bei dem „Academischen Roman“ noch hinzu, dass er Informationen über 

das Universitätswesen und das Studium vermittelte, so dass er über die Vermittlung 

studentischer Normen hinaus informativ und hilfreich war (Happel 1690).  

721 Von folgenden Universitäten sind noch ältere Comments überliefert: Frankfurt/Oder (1798), 

Halle (1799), Erlangen (1802), Heidelberg (1803 und 1806), Gießen (1806), Marburg 

(1807). Sie sind abgedruckt in: Einst und Jetzt. Sonderheft (1967).  
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Studenten vor anderen Bevölkerungsgruppen (z. B. das Gehen auf den 

breiten Steinen) bzw. das Einfordern einer höheren sozialen Position 

gegenüber nichtstudentischen Mitmenschen. Die Schwelle zur 

Verteidigung wurde hierbei jedoch von verschiedenen Studenten 

überschritten, indem sie die Auseinandersetzung aktiv suchten, anstatt 

zu reagieren. In dieser Kategorie finden sich die „Bewahrer und 

Verteidiger der studentischen (Gruppen)Ehre“. Die Provokationen gingen 

in erster Linie von den Studenten aus, wobei verschiedentlich 

jugendlicher Übermut und zuweilen auch Alkohol im Spiel gewesen sein 

dürften. In diese Kategorie gehören auch die – wenigen – größeren 

Konflikte, die bereits oben näher ausgeführt wurden, in denen die 

Studenten die akademische Freiheit in Gefahr sahen. 

- Eine Gruppe, die zumindest in den Akten zahlenmäßig sehr gering ist, 

bilden Studenten, die auf die Provokationen nicht eingingen, indem sie 

die Herausforderung nicht annahmen. Ausweislich der überlieferten 

Akten kam dies lediglich in drei der insgesamt etwa 150 aktenkundigen 

Konflikte unter studentischer Beteiligung vor.722 Diese drei Studenten 

wandten sich an das Universitätsgericht, um eine Lösung des Konflikts 

zu erreichen, indem der Kontrahent verurteilt werden sollte und die 

Beleidigten Satisfaktion in Form einer Abbitte und Ehrenerklärung 

erhielten. 

Im Sinne der zunehmenden Affektbeherrschung nach Norbert Elias723 

liegt eine Beschreibung dieser Studenten als „Zivilisierte“ oder 

„Kontrollierte“ nahe. Dies würde allerdings verkennen, dass auch bei 

anderen Konfliktfällen die Studenten durchaus ihre Affekte beherrschten, 

indem zum Beispiel erst nach einigen Tagen Rache an den (vermeint-

lichen) Kontrahenten genommen wurde. Und auch die Durchführung der 

Duelle, die nicht an Ort und Stelle der Provokation, sondern erst nach 

einigen Tagen geschah, setzt voraus, dass die Aggressionen bis zu dem 

                                                 
722 Diese Fälle waren: UAL, GA III P1 (1729); GA III N 4 (1735); GA III K 25 (1797). 

723 Elias 1997. 
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gesetzten Termin unter Kontrolle gehalten werden mussten. Insofern ist 

das Verhalten, dass die kleine Gruppe von Studenten zeigte, eher als 

regelkonform im obrigkeitlichen Sinne zu bezeichnen. 

- Trotz der für die alteuropäische Gesellschaft postulierten hohen 

Bedeutung der Ehre und ihrer Wahrung gibt es eine übergroße Gruppe 

von Studenten, die sich aktiv – und erfolgreich – von jeglichen kritischen 

Situationen fernhielten und ihr soziales Kapital in Form der Männlichkeit 

nicht in Auseinandersetzungen verteidigten und/oder erhöhen wollten, – 

die Unbeteiligten. 

Es lassen sich für die Leipziger Studenten verschiedene Verhaltensweisen im 

Umgang mit Konflikten identifizieren, die wesentlich vom eigenen Ehrgefühl – 

und damit verbunden der Fragilität des Männlichkeitsgefühls abhängig waren. 

3.3 Obrigkeitliche und universitäre (Ordnungs-)Interessen 

3.3.1 Obrigkeitliche Verhaltensnormen für Leipziger Studenten im 

18. Jahrhundert 

Die landesherrlichen Verordnungen, die Studenten betreffen, behandeln sowohl 

das Verhalten der Studierenden als auch Regelungen zum Studium. Etwas 

mehr als die Hälfte der Reskripte, Mandate und Erlasse beschäftigt sich mit 

dem Verhalten der jungen Akademiker. Vor allem im letzten Drittel des 18. 

Jahrhunderts mehrten sich die Vorschriften über das Studium. 

Die Vorschriften über das Verhalten der Studierenden lassen sich grob 

folgenden Bereichen zuordnen: 

- Konfliktregelung (also das Erlangen von Recht/Gerechtigkeit über den 

Weg der universitären Gerichtsbarkeit) 

- Zusprechung von akademischen Privilegien (Befreiung von Militärpflicht 

etc.) 

- Studentische Verbindungen 
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- Verhalten in der Freizeit (Glücksspiele etc.) 

- Finanzen 

- Wohnen 

- Verhalten gegenüber dem weiblichen Geschlecht. 

Diese Verhaltensvorschriften für die Studenten waren bis zum Ende des 18. 

Jahrhunderts kein einheitliches Regelwerk, sondern bestanden aus den 

lateinischen akademischen Gesetzen und einer Sammlung einzelner Reskripte, 

Mandate und Patente. Diese gesonderten Erlasse waren häufig in Reaktion auf 

schwerwiegende Vorfälle an einer der beiden sächsischen Universitäten durch 

die Landesregierung bzw. das Oberkonsistorium erlassen worden und 

beanspruchten Geltung über den Einzelfall hinaus. 

Bei der Immatrikulation erhielt jeder Student die lateinisch abgefassten „Legibus 

academica“ sowie weitere wichtige Verordnungen ausgehändigt. Deren 

Einhaltung musste er mit Handschlag angeloben.724 Im Laufe der Zeit waren die 

Verordnungen für die Studenten aufgrund der Vielzahl an Reskripten von 

grundlegender Bedeutung, die bei verschiedenen Anlässen verfügt worden 

waren, schlicht unübersichtlich geworden.725 Dies machten sich auch die 

Studierenden zu Nutze, indem sie wiederholt behaupteten, dass verschiedene 

                                                 
724 Bis zum Jahre 1699 hatten die Studenten bei ihrer Immatrikulation noch einen Eid ablegen 

müssen. Neuimmatrikulierte unter 17 Jahren waren bis dahin von der Eidesleistung befreit 

gewesen. Daneben behielten sich jedoch wiederholt Studenten vor, entgegen dem Eid ihre 

Ehre selbst zu verteidigen bzw. immatrikulierten sich gar nicht erst. Da hierdurch die 

Funktion des Immatrikulationseides stark ausgehöhlt wurde, schaffte das Oberkonsistorium 

auf Vorschlag der Landesregierung den Immatrikulationseid ab. Stattdessen sollte den 

Neuimmatrikulierten die Eidesformel vorgelesen und auseinandergesetzt werden und die 

neuen Studenten per Handschlag dem Rektor geloben, sich an diese Vorschriften zu halten 

(SHStA Dresden, Loc. 4564 (1699), unfol.). 

725 Grundlegend war auch im 18. Jahrhundert noch die „Synopsis Statutorum a Studiosis 

Academiae Lipsiensis observandorum“ vom 1. Januar 1580 und die „Capitula extantiora 

Edicti provincialis Saxon. contra Duella“ (u a. abgedruckt im Codex Augusteus 1722, Bd I, 

S. 911 sowie als Einblattdruck im Umlauf). Im Laufe der Zeit waren unzählige einzelne 

Erlasse der Universität und Reskripte landesherrlicher Behörden hinzugekommen  
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Vorschriften ihnen nicht bekannt gewesen seien. Aus diesem Grunde forderte 

das Oberkonsistorium die Universität Leipzig 1792 auf, aus den lateinischen 

Gesetzen sowie ausgewählten Mandaten und Reskripten und anderen 

„ausgewählten Polizei- und Justizgesetzen“ einen deutschen Auszug 

anzufertigen. Mit dieser Aufgabe sollte die Juristenfakultät beauftragt werden. 

Ausdrücklich vermerkt wurde, dass diese Zusammenfassung in kurzen und 

klaren Sätzen abgefasst sein sollte. Die Professoren sahen bei dieser Revision 

der akademischen Gesetze die Chance, die Vorschriften an die eigene Zeit 

sowie die lokalen Gegebenheiten anzupassen und Veraltetes beiseite zu 

lassen. 

Um die Studenten auf die Einhaltung der Verhaltensvorschriften verpflichten zu 

können, mussten seit 1793 alle neu Immatrikulierten unterschreiben, dass sie 

von den zusammengefassten Verhaltensvorschriften ein Exemplar erhalten 

hatten und diese auch während ihres Studiums einhalten würden. Die entspre-

chenden Registraturen waren an das Oberkonsistorium einzuschicken.726 An der 

Universität Leipzig scheint diese Maßnahme jedoch erst auf mehrfache 

Nachfrage des Kirchenrats erfolgt zu sein.727 

Die Initiative zum Erlass von Reskripten ging für gewöhnlich von der Landes-

regierung bzw. dem Oberkonsistorium728 aus, die damit auf Vorfälle in Leipzig 

oder Wittenberg reagierten und die inkriminierten Verhaltensweisen für die 

Zukunft unterbinden wollten. Die jeweiligen Mandate und Patente wurden, 

zumeist mit einer lateinischen und an die Studenten adressierten Einleitung 

versehen, am Schwarzen Brett als der zentralen Informationsstelle für die 

Hochschüler angebracht. 

In einzelnen Fällen ergriff aber auch die Hochschule selbst die Initiative. Ein 

Beispiel dafür ist das „Patent gegen Mißbrauch der Schlaf-Pelze und brennende 

Pfeifen auf offener Straße“ vom 25. Januar 1726. Es wurde angestoßen von 

                                                 
726 UAL, GA IV 213 (1798–1809). 

727 UAL, GA IV 226 (1792–1793). 

728  Bis 1787 hatte die Landesregierung die Oberaufsicht über die Disziplin der Studenten, seit 

1787 war sie dem Oberkonsistorium übertragen (SHStA, Loc. 30953/3, fol. 80–89v: Entwurf 

eines Schreibens der Landesregierung an den Administrator vom 28. Oktober 1791). 
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Rektor Jenichen, der beim Oberkonsistorium um eine entsprechende Vorschrift 

gebeten hatte, um das öffentliche Tragen der Schlafpelze in Leipzig 

einzudämmen. Auf seinen Wunsch hin wurde das Patent daher ebenso durch 

den Rat publiziert, damit auch die Leipziger Einwohner sich daran halten 

sollten. Auch wenn die Studenten sogleich ihre akademische Freiheit verletzt 

sahen,729 entzündete sich der Konflikt letztendlich an einem anderen Punkt: Die 

Studenten warfen dem Rektor und dem Oberkonsistorium vor, dass das Patent 

zwar im Namen des Kurfürsten erlassen worden wäre, dieser aufgrund seines 

Amtes als polnischer König jedoch keine Kenntnis von dem Vorgang habe und 

damit sein Name missbraucht worden wäre. Zusätzlich hatte es bereits 

während der letzten Amtszeit des Rektors Jenichen Zusammenstöße zwischen 

ihm und den Studenten gegeben, da er unverhältnismäßige Verhaltens-

vorschriften erlassen habe.730 

Die erlassenen Vorschriften sollten ein erwünschtes Verhalten unter den 

Studenten erzielen und ihnen Grenzen aufzeigen. Wenn man den 

(polemischen) Ausführungen von Robert Salmasius aus dem Jahre 1749 

Glauben schenken darf, war dies in Leipzig gelungen: 

„Die List der Pedanten, die sklavische und ganz andere dasige Zucht von 

Leuten, und was alles dahin gehöret, hat es gar so weit gebracht, daß sie 

sich um ihre eigene Gesezze [d. i. die studentischen Verhaltensnormen] 

fast nicht einmal bekümmern. Das Verderben gehet dort so weit, daß man 

die besten Handlungen praver Pursche, und die schönsten Ergezlichkeiten, 

als duelliren, wezzen, periren, Schleifkannen statuiren, Schnurren731 

provoziren, Fenstereinschlagen, und mit einem Worte: alle einem praven 

Purschen anständigen Dinge nicht eben deswegen unterlässet, weil es 

verboten ist, und Strafen nach sich ziehet; sondern weil man es für etwas 

hält, das wider den Wolstand läuft, und jenjenigen selbst unter Purschen 

                                                 
729 Die Studenten fühlten sich zusätzlich in ihrer akademischen Freiheit angegriffen aufgrund 

der Tatsache, dass das Patent just an den Orten angeschlagen wurde, an denen sonst 

Ankündigungen für die Auftritte von Komödianten angeheftet zu werden pflegten (UAL, GA 

IV 72, fol. 5–9v: Registratur vom 19. Februar 1726). 

730
 Bruchmüller 1929, S. 246. 

731 Studentische Bezeichnung für Stadtsoldaten und Scharwächter (Kindleben 1781, S. 52). 
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verhast und lächerlich machet, der es tuht. Man hält es dort gleichsam für 

infam, ein praver und fiteler Pursch zu sein.“732 

3.3.2 Universitäre Gerichtsbarkeit 

Die Gerichtsbarkeit der Universität beruhte auf der päpstlichen Konfirmation der 

beabsichtigten Gründung der Universität Leipzig sowie auf der Gründungs-

urkunde der beiden sächsischen Markgrafen.733 Die Universität Leipzig war sehr 

darauf bedacht, dass die studierenden Jugendlichen sich immatrikulierten, denn 

nur so unterstanden sie der universitären Gerichtsbarkeit. Die Kompaktaten von 

1721 zwischen Universität und Rat der Stadt sahen vor, dass sich alle 

Studenten binnen sechs Wochen nach ihrer Ankunft in Leipzig in die Matrikel 

einzuschreiben hatten. Unterließen sie dies, sollten sie nach Ablauf dieser Frist 

trotzdem als „ipso jure pro Academicis“ angesehen werden.734 Auf eine Anzeige 

der Universität beim Oberkonsistorium erließ dieses im Dezember 1733 ein 

Reskript, mit dem allen Studenten eingeschärft wurde, sich binnen vier Wochen 

zu immatrikulieren unter der Androhung einer Karzerstrafe.735 Dieses Reskript 

wurde schließlich mit Datum vom 3. Juli 1734 und erneut unter dem 17. Juni 

1737 in lateinischer Sprache bekanntgemacht.736 Besonderes Augenmerk wurde 

auf die kurfürstlichen Stipendiaten gelegt, die ein besonders gesetzeskon-

formes Verhalten an den Tag legen sollten. Dementsprechend wies der Ökono-

miedirektor die Ephoren des Konviktoriums auf das Reskript hin.737 Das von eini-

gen vorgebrachte Argument, dass sie sich die Immatrikulation nicht leisten 

konnten, wurde entkräftet durch den Hinweis, dass bei Nachweis der 

Mittellosigkeit die Immatrikulation gratis erfolgen konnte. Als Konsequenz aus 

                                                 
732 Salmasius 1749, S. 69. 

733 Stübel 1879, S. Nr. 1, 1f. und Nr. 2, 3f. 

734 UAL, Rep. I/I 28a, fol. 41–67v: Kompaktaten von 1721, hier § III. 

735 UAL, GA I 90, fol. 1–6v: Entwurf des Schreibens der Universität an das Oberkonsistorium 

vom 12. November 1733 und fol. 9–9v: Reskript des Oberkonsistoriums vom 16. Dezember 

1733. 

736 UAL, GA I 90, fol. 9v–10 (1734) und fol. 10v (1737). 

737 UAL, GA I 90, fol. 50–54: Konzept eines Schreibens an das Oberkonsistorium vom 31. 

August 1737. 
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der Umsetzung dieses Reskripts verloren schließlich mehrere Stipendiaten ihre 

kurfürstliche Unterstützung,738 mussten eine Karzerstrafe verbüßen739 oder 

erhielten gar das Consilium abeundi und mussten damit ihr Studium abbrechen, 

wenn sie die Immatrikulation verweigerten.740 

Ein anderer Beweggrund für die Nichtimmatrikulation findet sich vor allem bei 

jungen Männern aus dem Adel. Sie wollten sich überhaupt nicht der 

universitären Rechtsprechung unterwerfen. Ein Beispiel dafür ist Johann Adolph 

von Alefeld, der sich im Jahre 1766 selbst exmatrikulierte mit folgender 

Begründung: 

„[…], und wie ich hinfüro dem Namen und der Rechte eins hier 

Studierenden entsage, so erkläre ich auch hingegen, dass ich mich weder 

ihren Obliegenheiten noch ihrem foro, unterwürftig achten werde; welcher 

ohnehin so lange ich mich nemlich nach den Gesezen des Landes betrage, 

nur in dem Gebiete meiner allergnädigsten Landes-Herren statt hat. Da ich 

von mir selbst dependire, und ohnehin beynahe den ganzen Sommer 

abwesend bin, welches wohl nicht thunlich gewesen wäre, daferne ich 

willens war denen Wißenschafften in diesem Orte obzuliegen, so glaube 

ich eben daß Recht zu haben, was nur fremden anderweitig zusteht. 

Strasburg, Berlin, und viele dergleichen Städte werden von fremden 

besucht, ohne daß man nur auf die Gedancken geräth, sie als dem fore 

dasiger Akademie untergehörige anzusehen. […].“741 

                                                 
738 Zum Beispiel im Falle von Michael Ambrosius Stemler, der sich bis zu seiner Vorladung am 

7. Dezember 1737 immer noch nicht immatrikuliert hatte (GA I 90, fol. 30d–30dv: Protokoll 

über die Vorladung von Stemler vor das Concilium). 

739 Ein besonderer Fall ist der des Jurastudenten George Friedrich Hennig. Da er seine 

Immatrikulation unterlassen hatte, erhielt er das Consilium abeundi (UAL, GA I 90, fol. 55–

55v: Reskript vom 20. September 1737). Sein Gnadengesuch, ausweislich dem er gute 

Studienleistungen hatte und inzwischen auch das Sylversteinische Stipendium erhalten 

hatte (ebd., fol. 65–67) sowie ein zweites Gnadengesuch (und die Vorzeigung seiner 

Matrikel) stimmten das Concilium schließlich um, so dass die Strafe im Dezember 1737 in 

acht Tage Karzer umgewandelt wurden und er sein Studium fortsetzen konnte (ebd., fol. 

76). 

740 UAL, GA I 90, fol. 55–55v: Reskript vom 20. September 1737. 

741 UAL, GA III A 2, fol. 3–3v: Brief von Alefelds an den Rektor vom 6. September 1766. 
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Für die Rechtsdurchsetzung der Universität stellten sich auch die seit dem 

letzten Drittel des 18. Jahrhunderts so beliebten Sommerwohnungen in den 

Gärten rund um Leipzig als ein Problem dar. Die Studenten hatten von den 

Leipziger Bürgern diese Vorliebe des Sommersitzes übernommen. Da die 

Wohnungen in den umliegenden Dörfern vor den Stadttoren lagen (u. a. in 

Gohlis, bis hin nach Sellerhausen und Markkleeberg), gab es nach 

Toresschluss keine Aufsichtsmöglichkeit über die Studenten. Zudem konnten 

sie leicht das Weichbild Leipzigs verlassen, da sie sich bereits außerhalb der 

Stadtmauern befanden und so keine Torwache hätten passieren müssen.742 

Die Obrigkeiten (sowohl von landesherrlicher als auch universitärer Seite) 

hatten ein sehr großes Interesse daran, dass die von ihnen gesetzten 

Rechtsnormen eingehalten und Konflikte durch rechtsförmige Verfahren 

beigelegt wurden. Recht war aber nicht nur ein Herrschaftsinstrument, sondern 

konnte von den Untertanen auch zur Lösung von Konflikten und für ihre 

eigenen Interessen genutzt werden,743 denn frühneuzeitliche Rechtsnormen 

hatten noch nicht die bindende Wirkung, die heutigen Strafgesetzen zuge-

sprochen wird.744 Rechtsnormen waren vielmehr das Ergebnis gesellschaftlicher 

Deutungsprozesse. Die Genese als auch die Entscheidung über Anwendung 

oder Nichtanwendung dieser Rechtsnormen waren abhängig vor allem von den 

moralischen und religiösen Überzeugungen der rechtsprechenden Personen.745 

Im Gegensatz zum heutigen Rechtssystem stellten die erlassenen Gesetze und 

Mandate in der alteuropäischen Gesellschaft eine Möglichkeit der Umsetzung 

dar, nicht aber eine verbindliche Norm. D. h. die angedrohten Strafen wurden 

                                                 
742 UAL, GA IV 122, Acta Den Auffenthalt der Studiosorum während des Sommers auf den 

nahegelegenen Dörfern betr. (1784), fol. 1–1v: Entwurf eines Berichts der Universität an 

den Kirchenrat vom 5. August 1784. Mit Reskript vom 18. Oktober 1784 äußerte sich der 

Kirchenrat skeptisch über die Wirksamkeit des von der Universität vorgeschlagenen 

Verbotes mittels öffentlichen Anschlag am Schwarzen Brett, nichtsdestotrotz sollten sie 

diesen aushängen und zugleich mit den betreffenden Studenten das Gespräch suchen 

(ebd., fol. 4). 

743 Rudolph 2004, S. 359f. 

744 ebd., S. 363. 

745 ebd., S. 364. 
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nicht zwangsläufig in dieser Höhe verhängt. Untersuchungen zum 

frühneuzeitlichen Supplikenwesen bestätigen sich auch bei der Durchsicht der 

Akten des Universitätsgerichts. Es wurden häufig Widersprüche gegen die 

verhängten Urteile eingereicht. Dies dürfte an dem vorhandenen Wissen über 

das Rechtssystem gelegen haben, das zu individueller Gegenwehr gegen die 

verhängte Strafe führte als auch an dem höheren kulturellen, sozialen und 

teilweise materiellem Kapital der Studenten.746 Dies konnte zur Folge haben, 

dass manche Gesetze gar nicht umgesetzt wurden. 

Großer Wert wurde auf die Publikation der Gesetze und Mandate gelegt – 

manchmal sogar mehr darauf als auf die Umsetzung dieser Gesetze. Damit 

sollte gezeigt werden, dass der Wille bestand, ein inkriminiertes Verhalten zu 

ändern, auch wenn dies in der Praxis dann nicht geschah. Für die Anwendung 

und Umsetzung der Gesetze waren die ausführenden Personen von 

entscheidender Bedeutung. Diese waren eingebunden in ein Beziehungs- und 

Loyalitätsgeflecht, auf das sie Rücksicht nehmen mussten.747 Für die Leipziger 

Universitätsgerichtsbarkeit bedeutete dies, dass die Professoren nicht nur den 

Spagat zwischen angemessener Bestrafung der jugendlichen Delinquenten und 

der Aufrechterhaltung der Attraktivität der Leipziger Universität schaffen 

mussten, sondern auch der Erhaltung guter Beziehungen zum Rat der Stadt 

(falls Leipziger Einwohner bei dem zu bestrafenden Vergehen zu Schaden 

gekommen waren) und vielleicht noch der väterlichen Nachsicht gegenüber 

dem jugendlichen Überschwang. 

Gerichtsverfahren 

Die Universitäten besaßen die akademische Gerichtsbarkeit, die die Gewalt 

über Leben und Tod einschloss. Inhaber der Rechtsprechungsgewalt war der 

Rektor.748 An der Universität Leipzig fällte die Urteile üblicherweise das 

Concilium perpetuum nationale, das sich aus dem Rektor, dem vorhergehenden 

                                                 
746 Ibid., S. 370. 

747 Schlumbohm 1997, S. 650, 655f., 659f. 

748 Zarncke 1861, S. 52. 
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Rektor sowie drei Assessoren aus den verschiedenen Nationen sowie – mit 

beratender Stimme – dem juristisch geschulten Syndikus zusammensetzte. Bei 

Relegationen oder einer höheren Strafe musste zuvor das Concilium 

Professorum mit dem Fall befasst werden.749 

Die Verfahren vor dem Universitätsgericht orientierten sich an den Grundsätzen 

des Inquisitionsprozesses. Das Gericht (üblicherweise der Rektor) konnte bei 

Verdacht einer Straftat selbst ein Verfahren einleiten. Es bedurfte keiner Klage 

eines Geschädigten, um aktiv zu werden.750 

Ein Verfahren wurde eröffnet, indem der Rektor über einen Vorfall informiert 

wurde und diesen zu den Akten gab. Nicht immer ist klar ersichtlich, woher 

diese Information kam. So gab häufig der Pedell zu den Akten, dass er 

Kenntnis von einem Vorfall erhalten hat (ohne unbedingt seine Quelle 

preiszugeben). Ebenso konnte ein am Konflikt Beteiligter gegenüber dem 

Rektor mündlich oder schriftlich den Vorfall anzeigen. Waren städtische 

Bedienstete oder Bewohner beteiligt, so war oft die schriftliche Information 

seitens des städtischen Rates Ausgangspunkt des Verfahrens. Üblicherweise 

wurden die Verdächtigen mündlich vor das Concilium zitiert. Dafür suchte der 

Pedell diese Personen auf. Traf er sie nicht an, wurde die Zitation an die Tür 

oder auf den Tisch im Zimmer geschrieben oder der Stubenbursche bzw. 

Vermieter informiert. Waren die Verdächtigen nicht auffindbar (und hatten 

womöglich Leipzig schon verlassen), konnte eine öffentliche schriftliche Zitation 

am Schwarzen Brett erfolgen. 

Wenn die Verdächtigen vor dem Concilium erschienen, wurden sie vernommen. 

Die Fragenkataloge haben sich nur selten in den Akten erhalten. Obwohl  die 

Aussagen nicht wortwörtlich, sondern summarisch protokolliert wurden, lassen 

sich die Frageartikel dennoch in etwa erkennen. Allerdings können die genauen 

Aussagen der Delinquenten nicht exakt ermittelt werden, da bereits durch den 

                                                 
749 UAL, Rep. I/I 46 (1728), fol. 5–6: Pro Memoria: Die Verfaßung derer Conciliorum bei der 

Universitaet betr. In diesem Schreiben wurden auch Vorschläge zur Verbesserung der 

Arbeit dieses Gremiums gemacht. Es ist allerdings nicht erkennbar, inwieweit diese 

Vorschläge behandelt oder gar umgesetzt wurden von landesherrlicher Seite.  

750 Rudolph 2007, S. 192f. 
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Protokollanten beim summarischen Aufzeichnen der Aussagen Interpretationen 

vorgenommen wurden. 

Dann wurden weitere Zeugen vor dem Concilium perpetuum vernommen, um 

Informationen über den Tathergang zu erhalten. Wenn es neue Erkenntnisse 

gab, konnten sie auch mehrmals vernommen werden. Im Falle stark wider-

sprüchlicher Aussagen waren auch Konfrontationen möglich, bei denen die 

Beschuldigten den Zeugen gegenübergestellt und gemeinsam vernommen 

wurden.751 

Nach Abschluss der Ermittlungen hatten die Beschuldigten die Möglichkeit, eine 

Defensionsschrift einzureichen. Diese Verteidigung verfassten sie entweder 

selbst oder betrauten einen Advokaten damit. Anschließend wurde ein Urteil 

durch das Concilium gefunden. Bei schwereren Vergehen wurden die Akten an 

die Juristenfakultät der Universität zur Urteilsfindung verschickt,752 in 

Ausnahmefällen wurde auch die Juristenfakultät der Universität Wittenberg oder 

der Leipziger Schöppenstuhl damit betraut. Der gefundene Urteilsvorschlag 

wurde den Beschuldigten anschließend in einer Sitzung des Conciliums 

mitgeteilt. Lagen keine eindeutigen Beweise für die Schuld der Angeklagten vor, 

gab es die Möglichkeit des Reinigungseids. Die Inhalte des Reinigungseids 

waren in den Urteilen bereits formuliert. Diese umfassten, dass der 

Beschuldigte die vorgeworfene Tat nicht begangen habe und die verschiedenen 

Anschuldigungen nicht richtig wären. Den Angeklagten wurde der Inhalt des 

Reinigungseides mitgeteilt, den sie in einer der folgenden Sitzungen schwören 

                                                 
751 Eine weitere Möglichkeit zur Faktenfindung war die Befragung nach Inquisitionalartikeln. 

Dies wurde im Falle von Heinrich von Feriet im Urteil der Wittenberger Juristenfakultät 

angeordnet, da von Feriet einen Hallenser Studenten bei einem Recontre mit dem Degen 

verletzt hatte. Diese Art der Befragung wurde jedoch als Beleidigung für den Vater, einen 

Wirklich Geheimen Rat in preußischen Diensten, angesehen, so dass die Wittenberger 

Juristenfakultät davon wieder Abstand nahm in einem zweiten Urteil und stattdessen die 

Einreichung einer Defensionsschrift pro avertenda inquisitione gestattete (UAL, GA III F 5 

(1748), fol. 79–81 (Urteil), fol. 64–76 (Verteidigungsschrift) und fol. 79–81 (2. Urteil). 

752 Dies geschah in Übereinstimmung mit der Peinlichen Gerichtsordnung Karls V. (1532), nach 

der die nächste Hohe Schule oder andere rechtsverständige Einrichtungen damit zu 

befassen waren (Rudolph 2007, S. 193). 
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sollten. Mit der Ablegung waren sie freigesprochen von den Vorwürfen, Sie 

mussten lediglich die Verfahrensgebühren tragen, die teilweise aber erheblich 

waren. Üblicherweise legten die betroffenen Studenten den Reinigungseid ab. 

Berufungen gegen die Strafen des Universitätsgerichts wurden an das 

Oberhofgericht gerichtet, das die Rechtsaufsicht über die Fakultäten und 

Kollegien führte.753 

Die Universität verfügte nur über geringe personelle Ressourcen, um die 

Einhaltung der Verhaltensvorschriften kontrollieren und einfordern zu können, 

nämlich zwei Pedelle und einen Gerichtsdiener.754 Daher war sie auf die 

Kooperation mit den städtischen Ordnungskräften, also der Scharwache, 

angewiesen. 

Zur Bewahrung bzw. Wiederherstellung der Ordnung griff die Universität auf ein 

Maßnahmenrepertoire zurück: Patrouillengänge der Pedelle und Gerichtsdiener 

in den von Studenten bevorzugten Straßen und Ermahnung der Angetroffenen 

zu Ruhe und Ordnung; erneute Publikation einschlägiger Patente gegen 

Tumulte und Unruhen; Verlesung der Patente/Mandate von der Kanzel der 

Universitätskirche; Ermahnung der Konviktoristen durch die Senioren der 

Konviktoriumstische sowie durch die Dozenten in ihren Kollegien; teils auch 

sonntägliche Predigt in der Universitätskirche zu entsprechendem Mandat.755 

Disziplinarmaßnahmen 

Bei der Bestrafung der Studenten gab es ein abgestuftes System. Die 

niedrigste Bestrafung war eine Geldstrafe bzw. Strafen im Vorfeld der 

                                                 
753 UAL, Rep. I/I 46, fol. 17–44: Entwurf eines Pro Memoria zur Beantwortung des 

Visitationsdekrets von 1654 (undatiert, wohl von 1728), hier fol. 29 - 31. 

754 SHStA, Loc. 30953/3, fol. 47–56v: Schreiben der Universität Leipzig an die Landesregierung 

vom 30. September 1791. Zu den umfangreichen Aufgaben der Pedelle siehe UAL, Bestand 

Rektor, Rep. I/I 47, fol. 34–37v: Instruction vor den Pedell. Einen Überblick über die 

verschiedenen Arten der Universitätsbediensteten gibt – zumindest für die Universität Jena 

–: Rasche 1999. 

755 SHStA, Loc. 30953/3, fol. 11–14: Bericht der Universität Leipzig an die Landesregierung 

vom 17. August 1791. 
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Urteilsfindung, sich steigernd zur Karzerstrafe und schließlich dem Consilium 

abeundi auf Zeit oder Relegation auf ewig. Die schwerste Strafe war die Haft im 

Zuchthaus. 

 

a) Einfache Strafen 

Diese Strafart gliedert sich in Sanktionen im Vorfeld der eigentlichen Bestrafung 

sowie Geld- und Karzerstrafen. Wenn ein Student eines Vergehens beschuldigt 

wurde, konnte der Rektor Stubenarrest oder zumindest die Auflage verhängen, 

die Stadt nicht zu verlassen (sogenannter weiter Arrest). Dabei handelte es sich 

strenggenommen nicht um eine Strafe, sondern eher um eine Art von 

Untersuchungshaft. In schweren Fällen, wie etwa der Verletzung oder Tötung 

während eines Duells, konnten die Verdächtigen auch sofort in Haft gebracht 

und erst im Laufe des Verfahrens oder nach Verbüßung der Strafe wieder in 

Freiheit entlassen werden. 

Bei den Geldstrafen gab es für geringere Vergehen kleinere Geldstrafen bis zu 

fünf Talern. Hinzu kamen die Gebühren für das Verfahren, die die eigentliche 

Geldstrafe um einiges überschreiten konnte. Bei einer schwierigen finanziellen 

Situation des Delinquenten konnte die Strafzahlung auf Antrag gesenkt werden, 

die Gebühren mussten jedoch stets in voller Höhe erlegt werden. Dennoch 

wurden die Strafen häufig nur teilweise gezahlt, in einigen Fällen wurden offene 

Restbeträge nie beglichen und zum Teil verließen die Studenten die Stadt und 

waren daher nicht mehr greifbar. Die Professoren sahen wohl ein, dass 

Geldstrafen nicht unbedingt die gewünschte Wirkung erreichten. Letztendlich 

würde diese Strafe oft die Eltern treffen. Die Alternative, nämlich eine 

Karzerstrafe, wurde aber auch nicht als optimal angesehen. Zweck der 

Karzerstrafe war die Isolation.756 Dies bedeutete nämlich, dass die Studenten 

aufgrund der Haftstrafe ihr Studium unterbrechen mussten. An der Universität 

Leipzig gab es insgesamt sieben Karzer unterschiedlicher baulicher Qualität.757 

Scheinbar war die bauliche Substanz mehrerer Karzer sehr schlecht, da sich in 

                                                 
756 Siehe zur zeitgenössischen Diskussion: Brüdermann 1989, S. 127. 

757 UAL, Rep. I/I 7, fol. 7–9: Protokoll über die Begehung der Karzer vom 7. Juni 1785. 
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den Akten häufig die Bitte um Verkürzung oder Erlass der Karzerstrafe 

aufgrund gesundheitlicher Probleme findet. 

Als Fazit hinsichtlich einer möglichst effektiven Bestrafung wurde auf die Kraft 

des Urteils und die Weisheit der Richter gebaut, um eine Verhaltensänderung 

bei den Delinquenten zu erreichen. Schließlich war die Bestrafung von 

Vergehen unabdingbar.758 Eine Ausnahme wurde für adlige Studenten gemacht: 

Sie erhielten bevorzugt Geld- statt Karzerstrafen. 

Für die Mitglieder des Conciliums hatten die Geldstrafen allerdings einen ange-

nehmen Nebeneffekt: Der Rektor erhielt ein Drittel der eingenommenen 

Strafgelder, die vier Assessoren des Conciliums, der Syndikus und der Aktuar 

zusammen ein weiteres Drittel und der Rektorfiskus das letzte Drittel.759 

b) Fortweisung von der Universität 

Die nächstschwerere Bestrafung war die Fortweisung von der Universität. Das 

Consilium abeundi war neben der Relegation eine Form der Fortweisung 

delinquenter Studenten von der Universität.760 Sie sollte weniger als Strafe, 

denn als Erziehungsmittel dienen. Durch die Fortweisung sollte dem Studenten 

die Möglichkeit geboten werden, an einer anderen Universität einen Neubeginn 

zu wagen, ohne die schädlichen Einflüsse und Gewohnheiten seiner bisherigen 

Umgebung.761 Das Consilium abeundi galt auf unbestimmte Zeit. Diese Strafe 

hatte keine infamierende Wirkung.762 In schwereren Fällen wurde die Relegation 

verhangen, mit der ein zeitlich begrenzter oder dauerhafter Ausschluss aus der 

Universität verbunden war. Mit der Verweisung von der Universität fielen die 

                                                 
758 UAL, Rep. I/I 46, fol. 17–44: Entwurf eines Pro Memoria zur Beantwortung des 

Visitationsdekrets von 1654 (undatiert, wohl von 1728), hier fol. 24v – 25. 

759 UAL, Rep. I/I 47, fol. 23–33: Beantwortung derer von E. Hochlöbl. Commission 

communicirten 4 Puncte [im Rahmen der Universitätsvisitation 1728]. 

760 Brüdermann sieht das Consilium abeundi für die Universität Göttingen als zentrales Mittel 

zur Disziplinierung der Studentenschaft (Brüdermann 1989, S. 131). Für Leipzig lässt sich 

dies aufgrund der eingesehenen Akten nicht bestätigen. 

761 Brüdermann 1989, S. 131. 

762 ebd., S. 132f. 
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exmatrikulierten Studenten wieder unter die allgemeine Gerichtsbarkeit, 

nachdem sie mit Schimpf und Schande von der Universität entlassen wurden.763 

Die einfache Relegation wurde nicht nur für die Universität Leipzig erteilt, 

sondern zugleich den in einem Kartell verbundenen Universitäten mitgeteilt, so 

dass dem Relegierten die Aufnahme an anderen Hochschulen erschwert 

wurde. Solch ein Kartell bestand von Seiten Leipzigs mit den Universitäten 

Wittenberg, Jena, Göttingen, Helmstedt, Halle, Frankfurt/Oder, Königsberg, 

Erlangen, Duisburg, Marburg, Altdorf und Gießen.764 Die nächstschärfere Stufe 

der Relegation war die Mitteilung der Strafe an die Eltern und Heimatbehörden 

des relegierten Studenten, was für seine Karriere hinderlich sein konnte. 

Die höchste Strafe war die Relegation in der Form als ewige Verweisung von 

der Leipziger Universität. Die Relegationspatente der bestraften Studenten 

wurden auch an Nachbaruniversitäten geschickt, um diese zu warnen und auch 

dort die Relegationspatente auszuhängen. In einzelnen Fällen zeigte dieses 

Vorgehen Erfolge: So wurde im Nachgang der Unruhen an der Universität Jena 

aufgrund der zugesandten Relegationspatente Christian Ludwig von Freymann 

von der Leipziger Universität im August 1792 exmatrikuliert, da er bei seiner 

Immatrikulation versichert hatte, an den Jenaer Unruhen nicht beteiligt gewesen 

zu sein.765 

 

                                                 
763 Alenfelder 2002, S. 171. 

764 UAL, GA IV 138, fol. 33: Entwurf eines Berichts an den Kirchenrat vom 12. April 1800 sowie 

UAL, GA IV 87: Acta Relegatos Academie Lipsienses betr. (1737–1741); GA IV 88: Acta 

Relegatos Academie Witembergensis et Dimissos cum consilio abeundi betr. (1738–1811); 

GA IV 129: Acta Relegatos Academiae Marburgensis (1789 – 1812), GA IV 138: Acta 

Relegatos Academiae Jenensis betr (1792–1811); GA IV 139: Acta Relegatos Altdorfiensis 

concern. (1792), GA IV 144: Acta Relegatos Academiae Giessensis betr. (1795–1816); GA 

IV 146: Acta Relegatos Helmstadtienses betr. (1797–1809); GA IV 147: Acta Relegatos 

Hallenses betr. (1798–1810); GA IV 151: Acta Relegatos Academiae Francofurtensis ad 

Viadrum betr. (1799–1811). 

 Zur Genese der Kartelle siehe Zaunstöck 2010, S. 244–252. 

765 UAL, GA IV 138, fol. 3v: Registratur vom 22. August 1792. 
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Universitätskartelle als Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen 

studentischer Sonderdelinquenz  

Diese Vereinigung zwischen verschiedenen Landesherrschaften war ein 

aufwendiger Weg, der daher nur bei schwerwiegenden Disziplinarproblemen, 

die mehrere Landesuniversitäten betreffen mussten, gegangen wurde. Erstmals 

geschah dies in der Mitte des 17. Jahrhunderts, um des Pennalismus‘ Herr zu 

werden. Hier schloss sich das Corpus Evangelicorum des Reichstags 1654 

zusammen. Auch wenn der Kaiser seine Unterschrift unter den Reichsschluss 

verweigerte, wurde das gemeinsame Vorgehen der protestantischen Stände in 

die Tat umgesetzt. Erneut wurde diese Art der interterritorialen Kooperationen 

in Preußen genutzt, um an der Wende zum 18. Jahrhundert die Duellproble-

matik effektiver anzugehen.766 Die eigenmächtige Rache an einem 

Kontrahenten stellte für die Universitäten eine große Herausforderung ihrer 

Gerichtsbarkeit dar, indem sie nicht ihrer Rolle als Konfliktlösungsinstanz 

gerecht werden konnte. Zudem liefen die Duelle dem Interesse des Staates 

nach der Verrechtlichung von Konflikten zuwider. Daher wurden im 17. und 

beginnenden 18. Jahrhundert in mehreren Territorien Duelledikte erlassen, um 

eine Regelung der Konflikte im rechtsförmigen Verfahren durchzusetzen. Die 

förmlichen Duelle, bei denen die Kontrahenten das Recht in die eigene Hand 

nahmen, waren eine Form der Selbstjustiz und Anmaßung der obrigkeitlichen 

Gewalt, die die absolutistischen Staaten im Rahmen der Verstaatlichungs-

tendenzen nicht dulden konnten.767 In Sachsen gab es zwei Verordnungen aus 

den 1670er Jahren, die sich mit der Bekämpfung der Duelle auf den 

Universitäten befassten.768 Offensichtlich konnten diese Verordnungen die 

Duelle nicht verhindern. Ein Gutachten von Dr. Ahasver Fritsch aus Rudolstadt 

von 1683 schlug daher mehrere Maßnahmen vor, um das Problem in den Griff 

zu bekommen. Neben einer engen Zusammenarbeit des Corpus 

                                                 
766 SHStA, Loc. 553/7 (1792–1801), fol. 7 – 8v: Einige Gedanken über den beym Corpore 

Evangl. Von Weimar anzubringenden Studentenunfug; Zaunstöck 2010, S. 246. 

767 Frevert 1995, S. 31f. 

768 Die Verordnungen stammten vom 29. Juni 1676 und 11. Januar 1679 (eingesehen in 

SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 1). 
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Evangelicorum, wie es erfolgreich zur Bekämpfung des Pennalismus ange-

wandt worden war, schlug er u.a. vor: Die Professoren sollten ihren Studenten 

ernstlich ins Gewissen reden, das Register der universitären Strafmaßnahmen 

sollte ausgereizt werden (und hierbei auch kein Unterschied zwischen 

Studenten reicher Herkunft und anderen gemacht werden) und ab 22 Uhr 

sollten keine Getränke mehr an die Studenten ausgeschenkt werden, so dass 

sie um diese Uhrzeit nicht mehr auf den Straßen unterwegs wären.769 Fritschs 

Vorschlag eines gemeinsamen Kartells der evangelischen Stände schlossen 

sich die sächsischen Herzöge an.770 Auch das Oberkonsistorium war für dieses 

Vorgehen offen.771 Im Jahre 1686 unternahm die Universität Rostock einen 

neuen Vorstoß zu einer Vereinbarung mehrerer protestantischer Universitäten, 

um Duelle an diesen Hochschulen abzuschaffen. Die vorgesehenen Strafen 

waren drastisch: Bereits die Zusage zu einem Duell sollte zu einer ewigen 

Verweisung von der Universität in Schande (relegatio in perpetuum cum 

infamia) führen, für Provokationen, Tätigkeiten als Sekundant oder eine andere 

Beteiligung an einem Duell sollten zehn bis zwanzig Jahre Relegation verhängt 

werden.772 In ihrem Gutachten von 1687 machte die Universität Leipzig als 

einen der Problempunkte für die Duelle auf Universitäten die Fechtmeister aus. 

Sie würden häufig von den Zweikämpfen wissen, so dass ihnen eine wichtige 

                                                 
769 D. Ahasverus Fritschens ohnvorgreifliches Consilium oder Bedencken Wie und was maße 

denen bißherigen bößnen unchristlichen duelliren und Balgen derer Studenten auf 

Universitäten mit mehrern Nachdruck, alß bißhero ein- und andern Orts geschehen, 

gesteueret, und denen daraus öffters entstehenden erschrecklichen Mordthaten und 

Blutstürtzungen vorgebauet werden könne. ppp (als gedrucktes Dokument in Akte SHStA, 

Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 3–17 enthalten). 

770 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 22 – 24: Schreiben der sächsischen Herzöge in 

Thüringen vom 17. April 1683. 

771 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 35–36: Entwurf eines Schreibens des 

Oberkonsistoriums an die Universitäten Leipzig und Wittenberg vom 25. Juni 1685 mit der 

Bitte, ein Gutachten für ein reichsweites Vorgehen gegen Duelle zu erstellen.  

772 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 29–30v: Schreiben der Universität Rostock vom 

28. Januar 1686. Die vorgesehenen weiteren Universitäten waren Altdorf, Frankfurt/Oder, 

Gießen, Greifswald, Heidelberg, Helmstedt, Jena, Kiel, Königsberg, Marburg, Rinteln, 

Tübingen und Wittenberg. 
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Rolle bei der Erziehung der Studenten und der Prävention von Duellen zukäme. 

Sie sollten durch Eid verpflichtet werden, sich der Aufhetzung ihrer Schüler zu 

enthalten. Ein weiteres Problem sei, dass die Studenten Umgang mit dem Adel 

und Kriegsoffizieren hätten, wodurch Konflikte entstünden. Als effektivste 

bisherige Gegenmaßnahme stufte die Universität die gerechte Bestrafung der 

Täter ein.773 Die Universität Wittenberg hatte einen anderen Fokus in ihrem 

Gutachten. Sie sah das Problem vorrangig in der schlechten schulischen 

Erziehung der Studenten im Vorfeld des Studiums sowie in ihrer mangelnden 

Gottesfurcht und christlichen Ehrbarkeit. Sie kämen verwildert, voller schlechter 

Gewohnheiten und mit falschen Vorstellungen auf die Universität. Würden 

ihnen Präzeptoren zur Seite gestellt, könnten diese sie in die richtigen Bahnen 

lenken. Zudem würde es helfen, wenn sie abends in ihren Häusern 

eingeschlossen würden, so dass sie sich nicht betrinken und ihr Geld 

verprassen könnten. Außerdem wäre die Einrichtung einer Nachtwache wie in 

Leipzig und Jena sehr hilfreich.774 Dies mündete 1706 in einen Reichsabschied. 

Im gleichen Jahr wurde das kursächsische Duellmandat775 erlassen. Bei den 

Bestrafungen gab es Abstufungen zwischen Adligen, Hofbediensteten, 

Bürgerlichen und einfachem Volk, allerdings wurden keine gesonderten 

Regelungen für Studenten getroffen. Sie sollten gleichermaßen mit sechs bis 

zwölf Monaten Haft, davon ein bis zwei Monate bei Wasser und Brot, bestraft 

werden.776 Im Jahre 1712 wurde das Duelledikt ergänzt um ein Mandat gegen 

                                                 
773 SHStA, Loc 1779 (1611, 1679–1726), fol. 37–39: Gutachten der Universität Leipzig vom 12. 

August 1687. 

774 SHStA, Loc. 1779 (1611, 1679–1726), fol. 40 – 43a: Gutachten der Universität Wittenberg 

vom 7. Oktober 1687. 

775 Ihrer Königl. Maj. in Pohlen etc. und Churf. Durchl. zu Sachsen etc. etc. Erneuert= und 

geschärfftes MANDAT Wieder Die Selbst-Rache/ Friedens-Stöhrungen/ und DUELLEN, De 

dato Cracau, den 15. April 1706 (eingesehen in SHStA, Schöppenstuhl Leipzig 509 (1706–

1757), unfol.). 

776 SHStA, Schöppenstuhl Leipzig 509 (1706–1757), unfol., hier: Reskript vom 28. August 

1727. Diesem Entscheid war ein Schreiben der Universität Leipzig vom 26. März 1725 

vorausgegangen, bei der sich gegen die unterschiedliche Verurteilung in einem laufenden 

Verfahren ausgesprochen wurde, da es sonst zu Verbitterungen und neuen Duellen käme 

(ebd.). 
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die Selbstrache, in dem die Strafe für Studenten bei Duellen auf die Hälfte der 

üblichen Strafe gemindert wurde angesichts ihrer Jugend.777 Hinzu kamen ein 

Mandat gegen das unbefugte Degentragen778 sowie ein erneuertes Duellmandat 

von 1719.779 Eine weitere Überarbeitung des Duellmandats wurde 1737 

erlassen.780 Problematisch an diesen Mandaten und Erlassen war, dass sie 

nicht die eigentlichen Ursachen für die Duelle in den Blick nahmen: die Kämpfe 

um die Verteidigung der eigenen und der Gruppenehre.781 

Ein nächstes Mal gab es die Notwendigkeit für solch eine konzertierte Aktion 

etwa 90 Jahre später, als sich die Studentenorden an fast allen Universitäten 

ausbreiteten, so zu einer Gefahr der universitären Ordnung wurden und 

offensichtlich wurde, dass die individuelle Bekämpfung dieser Zusammen-

schlüsse an den einzelnen Universitäten das Problem nicht löste.  

Ziel des Kartells war es, überterritorial gegen die Studentenorden und ihre 

Mitglieder vorzugehen, d. h. den Wechsel von einschlägig relegierten Studenten 

auf andere Universitäten unmöglich zu machen und sich gegenseitig zu 

informieren, um so die Untersuchungen an anderen Hochschulen zu 

unterstützen bzw. an diese auszuweiten. In den 1780er Jahren schlossen daher 

verschiedene Universitäten miteinander Kartelle, um sich über Relegierte in 

Ordensangelegenheiten zu informieren und den Fortgewiesenen das Studium 

                                                 
777 Mandat Wieder die Selbst-Rache, Injurien, Friedens-Stöhrungen und Duelle vom 2. Juli 

1712 (eingesehen in UAL, Rep. II/XIII 43a, fol. 1–20v). 

778 Mandat gegen unbefugtes Degentragen vom 3. Juli 1712 (eingesehen in SHStA, 

Schöppenstuhl Leipzig 509 (1706–1757), unfol.). 

779  Erneuertes Duellmandat vom 29. August 1719 (eingesehen in SHStA, Schöppenstuhl 

Leipzig 509 (1706–1757), unfol.). 

780  Ihrer Königl. Maj. in Pohlen, etc. als Chur-Fürstens zu Sachsen, etc. etc. Mandat, Zur 

Erläuterung Des wieder die Selbst-Rache/ Injurien und Duelle, Unterm 2. Julii, 1712. ins 

Land ausgelassenen Edicts, Ergangen De Dato Dreßden, den 1. Jul. Ann. 1737 

(eingesehen in SHStA, Schöppenstuhl Leipzig 509 (1706–1757), unfol.). 

781  Zur Entwicklung der Duellgesetzgebung im mitteldeutschen Raum siehe Zaunstöck 2010, 

S. 71–79. Zu den Diskussionen des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts für und 

wider Duelle siehe Frevert 1995, 36–64. 
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an einer anderen Universität zu verunmöglichen.782 Die Überlegung, eine neue 

Übereinkunft zwischen den evangelischen Ständen des Reichstags 

abzuschließen, reichte aus Sicht des kursächsischen Gesandten in Regensburg 

aus, um die Studentenorden erfolgreich zu bekämpfen, da sowohl protestan-

tische als auch katholische Universitäten mit den Studentenorden zu kämpfen 

hätten. Als probates Mittel sah er daher ein Reichsgesetz an.783 Diese 

Überlegung wurde offensichtlich von zahlreichen Reichsständen geteilt, so dass 

die Reichsversammlung im Juni 1793 ein Reichsgutachten beschloss, gemäß 

dem die einmal ausgesprochene Relegation für alle Universitäten verbindlich 

gemacht werden sollte.784 Die Universität Leipzig erweiterte daraufhin den Kreis 

der Universitäten, mit denen sie Informationen über die in Ordensangele-

genheiten Relegierten austauschte.785 

 

c) Strafen für studentische Sondergruppen 

Die Stipendiaten standen unter der besonderen Aufmerksamkeit der Universität 

und der Obrigkeit. Fielen sie durch Fehlverhalten auf, drohte ihnen schnell der 

Entzug des Stipendiums (unabhängig davon, ob es ein kurfürstliches oder ein 

                                                 
782 Die Universität Leipzig wurde 1784 durch das Oberkonsistorium angewiesen, dem Kartell 

der protestantischen Universitäten beizutreten. Auslöser dafür war die Entdeckung des 

Unitistenordens in Leipzig 1783/84. Aufgrund der langsamen Kommunikation mit der 

Hallenser Universität wurden drei Studenten in Leipzig immatrikuliert, die wegen ihrer 

Ordensmitgliedschaft in Halle relegiert worden waren, da die Mitteilung der Universität Halle 

zu spät eintraf (SHStA, Loc. 1781 (1783 – 1806), Vol. I, fol. 30 – 31: Schreiben der 

Universität Wittenberg vom 20. Februar 1784 sowie Schreiben der Universität Leipzig vom 

14. Juni 1784, fol. 35–37v). 

783 SHStA, Loc. 553/7 (1792–1801), fol. 1–2v: Extract aus einer Relation des Grafen von 

Hohenthal vom 30. November 1792. 

784  SHStA, Loc. 553/7 (1792–1801), fol. 33–36v: Vortrag der Geheimen Räte vom 6. 

November 1794. 

785 Die Universität Leipzig hatte bereits 1784/85 mit Marburg, Jena und Göttingen sowie mit 

Halle entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen. Nach dem Beschluss des 

Reichsgutachtens folgten noch Übereinkünfte mit Altdorf (spätestens 1792), Gießen (vor 

1795), Helmstedt (vor 1797) und Frankfurt/Oder (vor 1799). Die Akten mit den 

entsprechenden Meldungen finden sich im Universitätsarchiv im Bestand Gerichtsamt IV. 
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Privatstipendium war) – auch wenn das Verhalten bei anderen Studenten nicht 

unbedingt strafwürdig war, denn die Stipendiaten sollten sich durch 

Wohlverhalten hervortun. Daher wurde bei studentischen Unruhen wiederholt 

gefordert, dass ein besonderes Augenmerk auf Empfänger von Stipendien oder 

Freitischen im Konviktorium gelegt werden sollte. Dementsprechend wurde bei 

den Verhören von Verdächtigten nach diesen Benefizien gefragt. 

 

d) Kriminalstrafen 

Schwere Vergehen, vor allem Diebstähle, wurden mit der zeitlich begrenzten 

oder ewigen Landesverweisung bestraft.786 Die Verurteilten mussten einen 

Urfehde-Schwur ablegen, dass sie nicht vor Ablauf der Frist zurückkehrten. Die 

schwere Bestrafung konnte existenzbedrohend sein, wenn die Schuldigen nicht 

mehr ihrem eigentlichen Erwerb nachgehen konnten. 

Eine andere, wenn auch selten verhängte Form der Bestrafung war die 

Zuchthausstrafe. Sie fand dann Anwendung, wenn andere Disziplinar-

maßnahmen keine Wirkung zeigten. Im Untersuchungszeitraum wurde sie nur 

bei körperlichen Angriffen gegen Familienmitglieder angewandt.787 

Bei der Verhängung von Strafen war das Universitätsgericht relativ milde, 

verglichen mit Urteilssprüchen außerhalb der akademischen Gerichtsbarkeit. 

Dies war darin begründet, dass sich die Professoren in erster Linie als Erzieher 

der Studenten sahen. Das Universitätsgericht sah seine Aufgabe vor allem in 

der Bewahrung bzw. Wiederherstellung der Ordnung.788 Teilweise sahen bereits 

die Gesetze vor, dass Studenten bei gleichen Vergehen milder bestraft würden. 

                                                 
786 Exemplarisch seien angeführt: UAL, GA III M 3 (1752–1753) (Diebstahl von Kleidung und 

Kaufmannswaren); GA III L 4 (1734–1735) (Vergewaltigung einer Frau in einer Schenke); 

GA III F 8 (1761) (wegen wiederholten Ruhestörungen und Nötigungen von Kommilitonen). 

787  UAL, GA III K 6 (1726–1728). Keuner war ein notorischer Unruhestifter, der wiederholt im 

Karzer saß. Nach einem Selbstmordversuch im Karzer wurde er schließlich nach Waldheim 

gebracht. Ein zweiter Fall ist dokumentiert in UAL, GA III N 16 (1724–1725). Naumann war 

wohl psychisch krank und wurde nach einem Angriff auf seinen Vater schließlich ebenfalls 

für mehrere Jahre in Waldheim untergebracht. 

788 Stein 1891, S. 115; Alenfelder 2002, S. 177. 
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Exemplarisch sei das sogenannte Duellmandat aus dem Jahre 1712 angeführt. 

Hier war für Studenten die Hälfte der sonst vorgesehenen Gefängnisstrafe 

festgesetzt.789 

3.4 Zusammenfassung 

Die Studienzeit war für die jungen Männer eine Schwellenphase, die Liminalität. 

Weder waren sie unmündige Kinder unter väterlicher Obhut noch sozial und 

wirtschaftlich eigenständige Wesen, denn während der Zeit des Studiums 

besaßen sie noch keinen eigenen sozialen Rang und ihre wichtigste Bezugs-

gruppe waren ihre Kommilitonen.790 Die Geltung der allgemeinen Normen wurde 

den Studenten durch die Überschreitungen eingeprägt.791 

Ehrkonflikte waren kein typisch studentisches Phänomen, sondern betrafen die 

ganze Gesellschaft. Allerdings gab es einige Charakteristika, die studentische 

Ehrhändel betrafen: So gab es Schimpfworte, die sich auf den akademischen 

Stand bzw. die Intelligenz und Männlichkeit der Studenten bezogen, zum 

Beispiel die Beleidigung „dummer Junge“. Diese wurden sowohl unter den 

Studenten selbst als auch von Außenstehenden verwendet. Insgesamt war die 

studentische Kultur eine Standeskultur auf Zeit,792 die sich sowohl in der 

Kleidung, Sprache als auch Verhaltensweisen manifestierte. 

Zur Lösung von Konflikten wurde häufig Gewalt eingesetzt, da die physische 

Auseinandersetzung die Chance bot, die eigene, angegriffene Ehre unter 

Beweis zu stellen bzw. zu rehabilitieren. Vor allem für Jugendgruppen war es 

kennzeichnend, dass die Auseinandersetzung über körperliche Kämpfe 

ausgetragen wurde. Damit war es zugleich ein Kräftemessen und eine Zur-

schaustellung der körperlichen Potenz, denn Männlichkeit war eng verknüpft mit 

Stärke und Wehrhaftigkeit. Viele Studenten besaßen und trugen – nicht nur als 

modisches Accessoire – Degen, was ihnen nach den Duellgesetzen als einer 

                                                 
789 Codex Augusteus 1722, Sp. 1731. 

790 Zum Konzept der Liminalität siehe Turner 2005, S. 95. 

791 Füssel 2004a, S. 165. 

792 ebd., S. 166. 
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von wenigen Gruppen gestattet war. In den Auseinandersetzungen wurden 

aber auch (Spazier)Stöcke instrumentalisiert, die im 18. Jahrhundert ebenfalls 

zur Garderobe der gehobenen Schichten gehörten. 

Die Wahrung der universitären Autorität sowie ein Anhalten der Studenten zu 

einem sittlichen Lebenswandel waren wichtig, um die städtische Sicherheit und 

Ordnung zu schützen. Die studentische Devianz war zwar ein abweichendes 

Verhalten von der sozialen Norm, die Universität konnte dieses Verhalten aber 

integrieren, da die Universität mit ihrer eigenen Gerichtsbarkeit die 

akademische Ordnung und Autorität gegenüber den anderen sozialen Akteuren 

in der Stadt garantierte. Indem Studenten sich zur Lösung des Konfliktes an das 

Universitätsgericht wandten, wurde dieses als Konfliktlösungsinstanz akzeptiert. 

Unter dieser Prämisse duldeten Universitäten – so auch in Leipzig – ein 

gewisses Maß an Devianz, so lange es die Universität nicht destabilisierte. 

Mit den nächtlichen Ruhestörungen nutzten Studenten ihre sozialen Freiräume 

und erprobten ihre Kräfte, da sie zu dieser Zeit der sozialen Kontrolle der 

Erwachsenen entzogen waren. Dieses Ausprobieren der Grenzen und der 

Kräfte geschah – naturgemäß – nicht immer konfliktfrei im Verhältnis zu den 

anderen städtischen Bewohnern und auch nicht immer gewaltfrei. Neben 

Ordnungskräften waren andere Studenten sowie andere Jugendgruppen ihre 

Rivalen, mit denen sie ihre Kämpfe austrugen. Dies diente sowohl der 

Markierung und Verteidigung eines Terrains als auch der Demonstration der 

eigenen Männlichkeit der Studenten. 

Auffallend für Leipzig ist eine soziale Spaltung, wie sie in den Konflikten 

zwischen adligen und bürgerlichen Studenten zum Ausdruck kam. Ein Grund 

dafür dürfte gewesen sein, dass die Universität Leipzig als universitas 

pauperum galt und aufgrund der zahlreichen Stipendien und Nebenver-

dienstmöglichkeiten in Leipzig auch weniger vermögende Studenten an die 

Universität gezogen wurden. Die Universität war sensibel für diese Spaltung 

und engagierte sich, dass die sozialen Spannungen sich nicht vertieften. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass diese sozialen Unterschiede sich vor 

allem in getrennten gesellschaftlichen Kreisen ausdrückten. 
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Im Laufe des 18. Jahrhunderts ist eine Veränderung des studentischen 

Selbstverständnisses erkennbar. Es fand eine Fokussierung auf das Studium 

und den Erwerb wichtiger Fähigkeiten für das spätere bürgerliche Leben statt. 

Das Ausleben der jugendlichen Freiräume trat in den Hintergrund. Für die 

Universität Leipzig muss allerdings einschränkend angemerkt werden, dass das 

studentische Selbstverständnis nie in dem Maße ausgeprägt war, wie an den 

benachbarten Universitäten Halle und Jena. Dies lag vor allem daran, dass die 

Studenten in der reichen Handelsstadt nur eine Bevölkerungsgruppe unter 

anderen darstellten und damit das öffentliche Leben nie dominieren konnten. 

Zudem war die Leipziger Bevölkerung nie in dem Maße von den Studenten 

wirtschaftlich abhängig, wie es etwa in Jena der Fall war. 

In den eingesehenen Autobiographien ehemaliger Leipziger Studenten finden 

sich für ihre Studienzeit fast ausschließlich Ausführungen zum Studium und 

weniger zum Freizeitverhalten oder gar studentischen Normen und Bräuchen. 

Dies ist insoweit nicht verwunderlich, da die Biographien vor allem von späteren 

Schulmännern und Professoren stammen, die ihren Werdegang als ihre 

Bildungsgeschichte anlegen. Hinzu kommt, dass viele spätere Gelehrte 

während ihrer Studienzeit mit sehr knappen Finanzen ausgestattet waren, so 

dass Geselligkeiten – wie etwa der Besuch von Lokalen, Ausritten oder andere 

kostenbehafteten oder konfliktträchtigen Freizeitvergnügen – gar nicht möglich 

waren. Daher finden sich nur wenige Anhaltspunkte, welche Verhaltensnormen 

für die Studenten in Leipzig als Gemeinschaft galten. 

Anhand der in den Akten des Universitätsgerichts erfassten Konflikte lassen 

sich dennoch verschiedene Verhaltensstile unter den Leipziger Studenten 

ausmachen im Umgang mit den studentischen Verhaltensnormen. Dies sind die 

Verteidiger der eigenen Ehre, die Bewahrer und Verteidiger der studentischen 

Gemeinschaft, die Regel-Konformen und die Unbeteiligten. 
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4 Die Finanzangelegenheiten der Studenten 

Das Studium verlangte nicht nur dem Studenten geistige Anstrengungen ab, 

sondern war wesentlich von ökonomischen Fragen bestimmt. Die ökonomi-

schen Fragen tangierten dabei außer dem Studium selbst auch die Ausge-

staltung des statusmäßigen Lebens als Student. 

Das Leben als Student erforderte einen spezifischen Lebensstil: Als Jungge-

selle musste man zahlreiche Dienstleistungen einkaufen, die in einer Familie 

selbstverständlich erledigt wurden: dies betraf neben der Verpflegung die 

Reinigung der Kleidung sowie Miete und Aufwartung. Als Charakteristikum für 

das Studentenleben kamen noch die Kosten für das Studium selbst (Kolleggeld, 

Kauf von Büchern, Ausgaben für Exerzitien) sowie für Freizeitaktivitäten hinzu. 

In erster Linie war der betriebene Aufwand für die verschiedenen Positionen 

natürlich von der finanziellen Ausstattung der Studenten abhängig. Als zweiter 

Aspekt kam jedoch das soziale Prestige hinzu, das die Studenten zu höheren 

Ausgaben verleiten konnte, als sie eigentlich in der Lage waren. 

Da das Studium im 18. Jahrhundert etwa drei Jahre dauerte,793 handelte es sich 

um hohe Summen, die ein Student während seiner Universitätsjahre benötigte. 

Wenn die Studierenden neben dem Studium Geld verdienen mussten oder 

sogar ihr Studium unterbrachen, um an einem anderen Ort zu arbeiten und für 

das Studium Geld zu sparen, konnte ein Studium auch deutlich mehr als drei 

Jahre dauern. Der jährliche Finanzbedarf lag deutlich über dem Verdienst eines 

Berufseinsteigers. Berufsgruppen wie die der Pfarrer und Lehrer verdienten 

teilweise weniger als Studenten zum Leben brauchten. Insofern lagen die 

                                                 
793

 Laut dem Mandat vom 11. Februar 1726 mussten alle sächsischen Studenten mindestens 

zwei Jahre an einer der beiden Universitäten im Lande studiert haben (Das Mandat ist 

abgedruckt im Codex Augusteus 1772, Bd. I, Sp. 198f.).  Am Ende des Jahrhunderts wurde 

ergänzend am 27. Februar 1793 ein Mandat erlassen, dass alle Studenten mindestens drei 

Jahre studiert haben müssten, bevor sie in Landesdienste aufgenommen würden (siehe 

Codex Augusteus 1805, Bd. I, Sp. 3f.). Auch die ausgestellten Atteste über den 

Studienbesuch zeigen eine übliche Studiendauer von drei Jahren und einigen Monaten 

(UAL, GA XIV B 7, 9–13, 15–16: „Ertheilte Testimonia Trienni ...“ für die Jahre 1721–1807). 

Siehe dazu Kapitel 2. 
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studentischen Lebenskosten beträchtlich über denen anderer Bevölke-

rungsteile. Deshalb hatten die Angehörigen verschiedener Berufsgruppen, wie 

etwa Pfarrer oder Lehrer, große Probleme, ihren Söhnen ein Studium vollstän-

dig zu finanzieren.794 

Diese hohen Lebenskosten entstanden u. a. dadurch, dass die Studenten 

zumeist fern der Heimat wohnten und sich somit ein Zimmer anmieten mussten, 

sich nicht selbst verpflegten, sondern sich ihr Essen vom Hauswirt oder einem 

Gastwirt zubereiten ließen. Ebenso mussten sie andere Dienstleistungen 

einkaufen, die bei einer Familie die Hausfrau oder das Dienstmädchen erledig-

te. Dazu kamen noch studienspezifische Kosten wie die Vorlesungsgebühren 

und die Mittel für den Kauf von Büchern. 

Die Universität Leipzig galt – wie auch die benachbarten Hochschulen Halle 

und Jena – als Ort, an dem man als Student relativ billig leben konnte. Für 

Leipzig lässt sich dies im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückführen: die 

große Anzahl an Stipendien, die für Studenten der hiesigen Universität gestiftet 

worden waren – sowie die Möglichkeit für Nebenverdienste, die sich etwa im 

Buchhandelsgewerbe oder aufgrund der Beschäftigungsmöglichkeit als Privat-

lehrer bzw. Hofmeister in einem bürgerlichen Haushalt ergaben. Daneben war 

die Universität Leipzig aber auch für adlige und hochadlige Studenten Anzie-

hungspunkt. Und bereits Zeitgenossen machten auf die scharfe soziale 

Trennung zwischen sehr armen und sehr reichen Studierenden aufmerksam.795  

Um eine Analyse der sozialen Zusammensetzung der Leipziger Studenten-

schaft vorzunehmen, fehlen die notwendigen Daten. Das liegt unter anderem 

daran, dass in der Matrikel nicht der Beruf des Vaters vermerkt wurde. 

Außerdem ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten, anhand der verge-

benen Stipendien und Plätze an den Freitischen Informationen zu den geför-

derten Studenten zu erheben. Deshalb ist es erst recht interessant, über welche 

finanziellen Mittel die Studenten verfügten und inwieweit der monetäre 

Hintergrund die Lebens- und Studiengestaltung beeinflusste. 

                                                 
794

 Bosse 1995, S. 157f. 

795
 Heidecke 1783, S. 102–104. 
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Dennoch spielten nicht allein die finanziellen Aspekte eine bedeutende Rolle bei 

der Auswahl des Studienortes. Ein mitunter ebenfalls entscheidendes Kriterium 

war die Präferenz des Vaters/Vormunds für eine Universität. Meist bestand eine 

Bindung an die eigene ehemalige Hochschule, wenn er selbst studiert hatte. 

Daneben wurden bei Professoren der avisierten Universitäten Auskünfte über 

das wissenschaftliche Profil der Hochschule und über die Studienkosten einge-

holt. Weiterhin spielte eine Rolle, ob für den Sohn Aussichten bestanden, ein 

(Familien-)Stipendium oder andere Vergünstigungen zu erhalten bzw. einen 

Nebenverdienst zu finden. Ein Faktor, der ebenfalls eine Rolle spielte, war der 

Universitätszwang für die sächsischen Landeskinder. Dieser bestand für das 

Kurfürstentum Sachsen seit dem Reskript vom 11. Februar 1726. Demnach 

mussten die Landeskinder mindestens zwei Jahre in Leipzig oder Wittenberg 

studieren, um später in Landesdienste aufgenommen zu werden. Wie die große 

Zahl an Bitten um Dispense zeigt, wurde dieser Zwang umgangen, wenn an 

anderen Studienorten verwandtschaftliche Beziehungen oder größere 

Aussichten auf Stipendien bestanden.796 

Informationen über die finanziellen Aspekte des studentischen Lebens finden 

sich in verschiedenen Quellen. Neben den zeitgenössischen Informations-

schriften der Universitäten bzw. ihrer Professoren oder den Zeitschriftenartikeln, 

in denen das Studium und die damit verbundenen Kosten sowie die Stadt und 

Freizeitvergnügungen vorgestellt wurden, sind es vor allem biographische 

Zeugnisse und die Akten des Universitätsgerichts, die Auskunft geben.  

Für die Universität Leipzig gibt es unseres Wissens keine solche 

Informationsschrift. In der Zeitschrift „Allgemeine theoretisch-praktische Stadt- 

und Landwirthschaftskunde“ aus dem Jahre 1789 findet sich eine statistische 

Berechnung der Lebenskosten in der Messestadt, die den Eltern als 
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 Ein Beispiel dafür aus nichtsächsischer Sicht sind die an die Universität Leipzig gebun-

denen zehn Stiftungen für Stipendien an Studenten aus einigen preußischen Gebieten. Das 

Kurfürstentum Brandenburg-Preußen hatte 1729 ebenfalls einen Universitätszwang 

erlassen. Dennoch fanden sich immer wieder Studenten aus den vorgeschriebenen 

Gebieten, die die Stipendien in Anspruch nahmen. Siehe dazu den Abschnitt 4.1.2.3 

Regionale/lokale Stiftungen. 
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Informationsquelle dienen konnte. Aufschlussreicher ist der Vergleich der 

studentischen Lebenskosten von Leipzig, Halle und Göttingen, den das 

„Akademische Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für Studirende auf 

das Jahre 1791“ bietet. Daneben finden sich in den Nachlassakten verstorbener 

Studenten verschiedenste Informationen, sofern die Toten unbezahlte 

Rechnungen hinterlassen hatten. Weiterhin geben auch die Anzeigen von 

Händlern und Handwerkern vor dem Universitätsgericht wegen studentischer 

Schulden Aufschluss über das Finanzgebaren der Studenten. Allerdings 

wurden meist nur pauschal die rückständigen Summen angezeigt, ohne die 

dahinter stehenden Leistungen anzugeben. 

Einschränkend muss angemerkt werden, dass sich diese Informationen 

besonders auf das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts konzentrieren. Von einer 

Vergleichbarkeit kann nur bei der Aufstellung aus dem Jahre 1791 gesprochen 

werden. Allerdings umfasst sie nicht alle von uns behandelten Kostenbereiche. 

In allen anderen Fällen, in denen aus anderen Quellen Informationen über 

Kosten gezogen wurden, ist kein Vergleich möglich, da die behandelte Zeit sich 

auf verschiedene Jahre verteilt. Wie die Untersuchung Bosses für die 

Lebenshaltungskosten an der Universität Halle im 18. Jahrhundert gezeigt hat, 

ist von einem kontinuierlichen Anstieg der Lebenskosten auszugehen. 

Demnach kam es besonders gegen Ende des Säculums zu einem Preisanstieg. 

Deshalb sind Preisvergleiche mit Angaben aus verschiedenen Jahren nur von 

beschränkter Aussagekraft.797 

Ein Vergleich der Studienkosten mit anderen Universitätsstädten ist daher nur 

pars pro toto anhand der Angaben aus dem Jahr 1791 durchführbar. Das heißt, 

dass wir nur für die drei erfassten Universitäten Leipzig, Halle und Göttingen 

vergleichsweise urteilen können. Für andere Universitäten ist dies nicht 

möglich, da die publizierten Kosten aus anderen Jahren stammen. Dennoch soll 

zumindest ein Eindruck davon gegeben werden, wie hoch etwa die 

Lebenskosten waren und wie ein „Warenkorb“ der studentischen Lebenshal-
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 Bosse 1995, S. 156. 
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tungskosten am Ende des 18. Jahrhunderts aussah – allerdings ohne den 

Anspruch auf Vergleichbarkeit. 

Ziel dieses Kapitel ist es zu zeigen, inwiefern die jeweiligen finanziellen 

Möglichkeiten der Studenten die Gestaltung des Lebens und Studiums 

beeinflussten. Aufgrund der fehlenden Vorarbeiten ist es – wie bereits ausge-

führt – nicht möglich, konkrete Angaben zur sozialen Zusammensetzung der 

Leipziger Studenten zu machen. Und aufgrund der wenigen überlieferten Ego-

Dokumente der Studierenden kann nur wenig über das Leben der reichen 

Studenten gesagt werden. Als zweiter Schwerpunkt soll geprüft werden, wie 

sich im Bereich der Geldangelegenheiten die intendierte obrigkeitliche Kontrolle 

der Studenten auswirkte. 

Die wichtigste Quelle für die Studenten zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts 

bildete die Unterstützung von Eltern bzw. Verwandten und Vormündern. 

Daneben gab es die wichtige Möglichkeit, sich für ein Stipendium zu bewerben 

oder bereits als Stipendiat von der Fürstenschule an die Universität zu 

kommen. Diese sowohl von den Landesherren als auch von Privatpersonen 

gestifteten Stipendien hatten jedoch oft konkrete Bedingungen, die der 

Stipendiat als Voraussetzung erfüllen musste. Außerdem war die Höhe der 

Stipendien sehr unterschiedlich – sie konnte von wenigen Groschen bis zu über 

100 Talern im Jahr reichen. Daneben gab es gerade in der Handelsstadt 

Leipzig vielfältige Möglichkeiten, sich durch eine Nebentätigkeit Geld zu 

verdienen. Das reichte vom Privatlehrer in einem bürgerlichen Haushalt über 

Hilfsarbeiten in den zahlreichen Verlagen bis hin zur dichterischen und 

wissenschaftlichen Publikationstätigkeit von Studierenden. Viele Studenten 

finanzierten sich aus mehreren Quellen, da nur die familiäre Unterstützung oder 

das Stipendium oder der Nebenerwerb allein nicht ausreichten. Im Folgenden 

sollen die einzelnen Finanzquellen näher vorgestellt und Spezifika gezeigt 

werden. 
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4.1 Finanzquellen 

4.1.1 Die Unterstützung durch Eltern und Verwandte 

Zunächst waren es vor allem die Eltern, die sich um die Finanzierung des 

Studiums ihrer Söhne kümmerten. Bei der Frage, ob der Sohn oder Pflege-

befohlene studieren solle, war allerdings nicht allein die finanzielle Basis 

ausschlaggebend. Vielmehr waren die Wünsche nach Ehre und Ansehen sowie 

in den unteren sozialen Schichten der Wunsch nach dem sozialen Aufstieg des 

Sohnes von Bedeutung.798 Die Wahl des Studienfaches fällte demzufolge meist 

nicht der angehende Student, sondern der Vater oder Vormund.799 Vor allem in 

den ärmeren Familien fiel die Wahl oft auf die Theologie, da bereits im 16. 

Jahrhundert zahlreiche landesherrliche Stipendien für die Ausbildung der 

Geistlichen gestiftet worden waren.800 Aus diesem Grunde bildeten das 

Theologiestudium und die Lehrerausbildung auch einen, wenn nicht sogar den 

wichtigsten Aufstiegskanal für die Söhne aus den niederen sozialen Schichten. 

Wenn die Studenten von ihren Familien finanziell unterstützt wurden, dann 

wurde der Unterhalt für den Sohn viertel- oder halbjährlich per Wechsel 

geschickt, so dass dieser vor Ort in Bargeld eingelöst werden konnte.801 

Finanzielle Engpässe für die Studenten ergaben sich, wenn ein Wechsel zu 
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 Förster 1783, S. 76f. 

799
 Gestrich 1984, S. 69. 

800
 Siehe dazu die Kirchenordnung von Kurfürst August vom 1. Januar 1580 sowie die 

Stipendiatenordnung für beide Universitäten vom gleichen Tag (abgedruckt im Codex 

Augusteus 1722, Bd. 1, Sp. 479–543; Sp. 597–616. 

801
 Das Wechselsystem funktionierte folgendermaßen: Der Vater bzw. Vormund hinterlegte bei 

einem Kaufmann oder Bankunternehmen Geld und ließ sich dafür einen Wechsel auf den 

Namen des Studenten zur Einlösung bei einem in Leipzig ansässigen Kaufmann oder 

Bankunternehmen ausstellen. Dieser Wechsel wurde dann an den Studenten geschickt, der 

ihn in Leipzig bei der bezeichneten Person bzw. der Bank einlösen konnte. Für die Leipziger 

Studenten war dieses System relativ praktisch, da aufgrund der Messen die Stadt als 

Bestandteil der West-Ost-Handelsachse an das internationale Finanzsystem angeschlossen 

war (siehe dazu North 2000, S. 37, 89f.). Im Falle des Stralsunder Studenten Johann 

Christian Müller schickte der Vater den Wechsel an einen Stralsunder Kaufmann, der zur 

Messe nach Leipzig kam (Scheel 1908, hier 2 (1908), S. 10).  
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spät ankam. Dann waren sie oft gezwungen, bei den Händlern anschreiben zu 

lassen. Geringere Summen, die zwischen den Wechseln eintrafen oder von 

Verwandten als zusätzliche Unterstützung gegeben wurden, konnten auch per 

Brief geschickt werden. 

Da die Geldeingänge aller drei bis sechs Monate von den Studenten ein 

gewisses Maß an Planung und Übersicht verlangten, gab es von den Zeitge-

nossen wiederholt Überlegungen, Professoren mit der Verwaltung der studen-

tischen Finanzen zu betrauen. So gab es an der Universität Erlangen seit 1782 

eine sogenannte Ökonomieanstalt für Studenten, die sich um die Finanzen der 

Studierenden kümmerte und ihnen ein Taschengeld auszahlte. Die zwei 

Oeconomi publici waren Männer, die bereits eine andere Anstellung bei der 

Universität hatten und diese Aufgabe zusätzlich übernahmen. Wenn die Eltern 

dieses Angebot annahmen, wurden die Wechsel an diese Oeconomi geschickt 

und jene zahlten wöchentlich, monatlich oder quartalsweise das Geld aus. 

Halbjährlich erhielten die Eltern oder Vormünder dann die Aufstellung über die 

Finanzen. Für den Aufwand erhielten die Oeconomi 4 Prozent der verwalteten 

Summe.802 Auch im benachbarten Halle gab es solch eine Einrichtung zur 

Verwaltung der studentischen Wechsel.803 Für Leipzig lässt sich eine solche 

Einrichtung nicht belegen. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass einige 

Professoren, sofern sie mit den Vätern der Studenten bekannt waren, ebenfalls 

eine Aufsichts- und Verwaltungsfunktion übernommen haben. 

Aus den Akten des Universitätsgerichts lässt sich erschließen, dass es 

Studenten gab, die nur eine geringe oder gar keine Unterstützung aus dem 

Elternhaus erhielten.804 Für sie waren die an der Universität Leipzig 

existierenden Stipendien sowie die Möglichkeit, neben dem Studium Geld zu 

verdienen, von umso größerer Bedeutung. 
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 Papst 1791, S. 88–91. 

803
 Mursinna 1791, S. 270. Bedingung für die Verwaltung der studentischen Finanzen war, 

dass der jährliche Wechsel mindestens 160 Taler betrug. Wenn die verfügbare Summe 

darunter lag, wäre es nicht möglich, mit dem eigenen Geld wirtschaften zu lernen, weil dann 

einfach zu wenig Geld frei verfügbar wäre (ebd., Anhang). 

804
 Siehe dazu den Abschnitt 4.1.4 Nebenerwerb. 
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In einzelnen – entgegengesetzten – Fällen verfügten Studierende dagegen 

sogar über beträchtliche Geldsummen. Entweder entstammten diese Studenten 

vermögenden Familien und erhielten damit Wechsel, die deutlich über dem 

durchschnittlichen Verfügungsmaß der Kommilitonen lagen (man denke etwa 

an Goethe) oder sie besaßen selbst Vermögen. Oft waren diese Summen in 

Schuldverschreibungen oder Obligationen angelegt, die Zinsen brachten bzw. 

das Geld wurde bar aufbewahrt. Zum Teil war das Vermögen ererbt worden. 

Allerdings bedeutet das nicht, dass die Studenten auch über dieses Geld 

verfügen konnten. Teilweise war es in mehrjährigen Verschreibungen gebunden 

oder musste in langwierigen Prozessen erstritten werden.805 Je nach der Höhe 

des Vermögens bzw. der Zinsen war es diesen Studenten somit möglich, von 

diesen Einkünften gleichsam als Rentiers zu leben. 

Belegt sind diese Vermögensverhältnisse mit hohen Summen an Bargeld oder 

angelegtem Vermögen in den Nachlassakten verstorbener Studenten, da hier 

das Eigentum und die Verbindlichkeiten der Studenten aufgelistet wurden. Nur 

in sehr seltenen Fällen, wenn ein Student während seines Studiums verstarb, 

wurde ein genauerer Einblick in seine finanziellen Verhältnisse möglich und (für 

die Nachwelt) aktenmäßig festgehalten. Dabei fällt auf, dass sich in den 

meisten Fällen von verstorbenen Studenten mit höherem Vermögen die 
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 Der Theologiestudent Johann Carl Behr besaß 300 Taler, angelegt in landschaftlichen 

Steuerobligationen (UAL, GA II B 45 (1786), Registratur vom 12 Dezember 1786, fol. 18). 

Möglicherweise hatte er sie von seinem verstorbenen Vater geerbt. Doch er hatte schon zu 

seinen Lebzeiten diese Obligationen seiner Großmutter zur Finanzierung seines Studiums 

übergeben, indem sie ihm wohl den Gegenwert auszahlte (ebd., fol. 14–15v: Schreiben von 

Dr. Pohl vom 7. Dezember 1786). 

 Der langjährige Theologiestudent Johann Christian August Kazer hatte von seiner Mutter 

die Schuldverschreibung auf ein Haus in Bautzen geerbt, die 400 Taler wert war (UAL, GA II 

K 59a (1785), fol. 26v–34v: Abschrift des Kontrakts zwischen Familie Kazer und Pannachen 

vom 1. Dezember 1781; fol. 21v: Entwurf eines Schreibens vom 27. Juli 1785). Mit den 5 

Prozent Zinsen (18 Taler im Jahr) finanzierte er teilweise seinen Lebensunterhalt. Nach 

seinem Tod wurde erst nach längerem Rechtsstreit seinen Erbinnen die Verschreibung 

ausgezahlt (ebd., fol. 88–89: Schreiben des Advokaten Adrian Heinrich Plößing als Kurator 

der Kazerischen Erben vom 22. Juni 1787). 
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Schulden und Guthaben der Verstorbenen gerade so ausglichen. Teilweise 

hatten die Verstorbenen trotz des Vermögens sogar sehr ärmlich gelebt. 

Generell ist anzumerken, dass viele Studenten mit dem elterlichen Wechsel 

nicht auskamen und Schulden anhäuften. Daher war es nicht ungewöhnlich, 

dass zum Ende des Studiums noch eine außerordentliche Finanzspritze aus 

dem Elternhaus nötig wurde, damit der Sohn schuldenfrei abreisen konnte.806 In 

anderen Fällen – wie etwa dem des Dichters Jean Paul – blieb dagegen nur die 

Flucht vor den Gläubigern.807 

4.1.2 Entwicklung, Umfang und Arten der Stipendien 

An der Universität Leipzig waren im Laufe ihrer Geschichte eine ganze Reihe 

von Stipendien für Studenten gestiftet worden. Im Jahre 1800 gab es über 110 

Stipendien (ohne landesherrliche Stiftungen) für Studenten der Leipziger 

Universität. Der Schwerpunkt dieser Stiftungstätigkeit lag im 16. und 18. Jahr-

hundert.808 Bis 1500 waren lediglich zwei Stipendien gestiftet worden (1497 und 

1498). Doch bereits im 16. Jahrhundert gab es neben der Einrichtung von über 

150 landesherrlichen Stipendiatenplätzen noch 25 von Privatpersonen gestiftete 

Stipendien. Auch im folgenden Saeculum brach das Mäzenatentum nicht ab: 26 

Stiftungen zur Unterstützung des Studiums wurden eingerichtet. Und im 18. 

Jahrhundert gab es einen Höhepunkt mit 39 Privatstipendien, die neu 

gegründet wurden. 

4.1.1.1 Kurfürstliche Stipendien 

Zweifellos die quantitativ umfangreichste und bedeutendste Unterstützungs-

möglichkeit für die Leipziger Studenten waren die kurfürstlichen Stipendien. Die 
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 Scheel 1908, hier 7 (1908), S. 23. Der Theologiestudent Johann Christian Müller beglich die 

letzten offenen Rechnung sogar erst von seinem nächsten längeren Aufenthaltsort 

Hamburg aus. 
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 Schreinert 1933 (zitiert nach: Jean Paul (Edition), S. 55). 

808
 Für das 16. Jahrhundert siehe die Magisterarbeit von Theresa Ratajszczak (Ratajszczak 

2009). 
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große Zahl der landesherrlichen Stipendien erklärt sich aus mehreren Faktoren: 

Zum einen waren beträchtliche Geldmittel durch die Säkularisierung von 

Klosterbesitz und geistlichen Pfründen im Zuge der Reformation frei geworden, 

die durch Herzog Moritz 1543 in einer großangelegten Landesordnung für die 

Landesschulen und die Universität umverteilt worden waren. Außerdem sahen 

die patriarchalisch regierenden lutherischen Fürsten im 16. Jahrhundert eine 

ihrer Hauptaufgaben im Schutz und in der Festigung der evangelisch-

lutherischen Konfession. Dafür hatten sie besonders die Notwendigkeit einer 

gut ausgebildeten Geistlichkeit und Lehrerschaft erkannt. Im albertinischen 

Sachsen kulminierten diese landesherrlichen Bemühungen in der Kirchenord-

nung Kurfürst Augusts von 1580. Darin wurden detailliert die Stipendienfragen 

im größeren Zusammenhang einer Neuordnung bzw. Festigung der 

(orthodox-)lutherischen Landeskirche im albertinischen Kursachsen geregelt. 

Die Ordnung von 1580 sollte – abgesehen von einem kurzen Zwischenspiel der 

Universitätsordnung Kurfürst Christians von 1588 und von kleineren Modifi-

zierungen und Konkretisierungen – bis weit ins 18. Jahrhundert Bestand 

haben.809 Der Wert dieser Einrichtung lag darin, dass die Landesherren damit 

ein breites Rekrutierungspotential für ihre sich ausweitende Verwaltung sowie 

den Kirchen- und Schuldienst im Land erhielten, ohne auf Universitäts-

absolventen anderer Territorien angewiesen zu sein. Auch aus konfessioneller 

Sicht ergab sich ein Vorteil, da die hiesigen Studenten durch ihr Studium bereits 

auf die albertinischen Verhältnisse hin ausgebildet waren. Besonderer Wert 

wurde darauf gelegt, ein höheres Bildungssystem in den Fürstenschulen und 

der Universität zu etablieren, das in der Tradition der humanistischen Bildung 

stand und eine qualitativ gute Ausbildung der angehenden Kirchen- und 

Verwaltungsdiener sowie der Lehrer bieten konnte.810 
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 Zur Einrichtung der Stipendien infolge der Universitätsreformation durch Herzog Moritz, 

siehe die Darstellung bei: Helbig 1953, S. 61–107, bes. 89, 98, 106. 

810
 Siehe dazu Kusche 2010. 
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Herzog Moritz richtete in den Jahren 1542/43 50 Stipendien ein, die aus dem 

Kapital säkularisierter Güter finanziert wurden.811 Nach einer Aufstockung durch 

Kurfürst August im Jahre 1580 gab es dann mehr als 150 Stipendien für die 

Studenten an der Universität Leipzig. Die 47 von ihm hinzugestifteten Stellen 

waren jedoch für Schüler der Fürstenschule Pforta bestimmt und wurden auch 

von dem dortigen Lehrerkollegium vergeben.812 Aufgrund der unregelmäßigen 

und immer stärker verringerten Einkünfte des Stipendiatenfiskus verringerte 

sich die Zahl der Stipendiaten im Laufe des 18. Jahrhunderts. Waren es bis 

1776 88 Benefiziaten, wurde deren Zahl dann auf 79 verringert. Drastischer fiel 

diese Verminderung der kurfürstlichen Stipendien jedoch in Wittenberg aus: 

Von ursprünglich 150 Stipendien blieben nach der Kürzung nur noch 66 

übrig.813 Hinzu kamen Prokuraturstipendien, die durch die Säkularisierung der 

Stifter Merseburg, Zeitz und Meißen entstanden waren.814 

Empfangsberechtigt waren ausschließlich sächsische Landeskinder evange-

lisch-lutherischer Konfession. Die Stipendiaten mussten sich vierteljährlichen 

Examen unterziehen, die ihre Lernfortschritte und ihren Fleiß überprüfen 

sollten. Diese landesherrlichen Stipendien wurden vor allem an Studenten der 

Theologie sowie der Philosophischen Fakultät vergeben (60 Stipendien), die sie 

für vier Jahre genießen konnten. Die Stipendienhöhe betrug 1745 30 Taler im 

Jahr, vierteljährlich ausgezahlt in Höhe von 7 Talern 12 Groschen.815 Zwei 

Studenten der Medizin erhielten auf zwei Jahre die kurfürstliche Unterstützung. 

Dafür betrug die Summe jährlich 50 Taler.816 Daneben erhielten 26 Studenten 

der Jurisprudenz ebenfalls kurfürstliche Stipendien. Hinzu kam die Möglichkeit, 
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 Zur Einrichtung dieser landesherrlichen Stipendien siehe die Kirchenordnung vom 1. Januar 

1580 (abgedruckt im Codex Augusteus 1724, Bd. 1, Sp. 479–543); Gößner 2003, S. 157f. 
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 Ackermann 1845, S. 337. 
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 UAL, Rep. III/I 146 (1774–1780), fol. 8: Reskript vom 23. September 1776. Es ließ sich aus 

den benutzten Akten leider nicht nachvollziehen, wann die Verminderung von 97 auf 88 

Stipendiatenstellen geschehen ist. 

814
 Ebd., S. 337f. 

815
 UAL, Rep. III/I 92 (1746–1747), fol. 17v. 

816
 Ebd., fol. 23. 



4 Die Finanzangelegenheiten der Studenten 

242 

dass Studenten auf Spezialbefehl eine Verlängerung des Stipendiums bzw. 

eine außerordentliche Zahlung erhielten. 

Kritisiert wurde bereits in der Kirchenordnung von 1580 und später in den 

Gravamina des Landtags von 1661, dass vor allem die Kinder reicher Leute die 

landesherrlichen Stipendien erhalten würden. Daher wurde angemahnt, dass – 

wie beabsichtigt – tüchtige und arme Kinder Empfänger der Stipendien sein 

sollten.817 Dieser Missstand hielt aber wohl weiter an, da auch im 18. 

Jahrhundert die Vergabepraxis dieser Stipendien sowohl in Leipzig als auch in 

Wittenberg kritisiert wurde. Nicht die Bedürftigkeit sei das entscheidende Krite-

rium, sondern vielmehr die väterlichen Beziehungen zu einflussreichen 

Entscheidern in Dresden.818 Von Seiten des Stipendiatenephoren, also des 

Aufsehers über die Stipendiaten, wurde 1745 kritisiert, dass viele Studenten 

erst nach zwei oder drei Jahren ihres Studiums überhaupt das Stipendium 

erhielten. Um die volle Dauer von fünf Jahren auszukosten, würden sie dann 

länger als nötig an der Universität verweilen. Deshalb plädierte er dafür, die 

Stipendien nur noch auf drei Jahre zu vergeben, da diese Zeitspanne für ein 

Studium völlig ausreichend sei.819 Daneben schlug der Ephorus vor, die Summe 

der einzelnen Stipendien geringfügig zu erhöhen von 25 auf 30 Taler jährlich 

(mit Ausnahme der beiden Medizinstudenten, die bereits 50 Taler im Jahr 

erhielten). Das würde zwar Mehrausgaben von 322 Talern bedeuten, dafür 
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 Stipendiatenordnung Kurfürst Augusts vom 1. Januar 1580, abgedruckt im Codex 

Augusteus 1724, Bd. 1, Sp. 597–616, hier Sp. 599; Erledigung, Derer in Anno 1653. und 

1657. bey gehaltenen Landes-Zusammenkünfften, von der Landschafft des Chur-

Fürstenthums Sachsen, in Kirchen-Consistorial-Justitz-Policey-Renth-Cammer- und andern 

Sachen, übergebenen Gebrechen, wie auch Decisiones zweifelhaffter Rechts-Fälle, publicirt 

den 22. Junii A. 1661 (ebd., Sp. 195–340, hier Sp. 209f.). 
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 Für Leipzig: Rebmann 1897, S. 12f. Für Wittenberg: Samuel Psik Schalscheleth [d. i. 

Johann Gottlob Heynig], Historisch-geographische Beschreibung Wittenbergs und seiner 

Universität nebst ihrem gegenwärtigen Zustande, Frankfurt/Leipzig 1795, S. 188 (zitiert 

nach Gößner 2003, S. 70). Bereits im 16. Jahrhundert, so im Visitationsbericht von Jakob 

Andreae im Jahre 1579, wurde kritisiert, dass unqualifizierte Studenten das Stipendium 

erhalten haben (Gößner 2003, S. 163). 

819
 UAL, Rep. III/I 100 (17.–19. Jh.), fol. 222–222v/225–225v: Entwurf eines Schreibens des 

Ephori Almunorum Electoral. an den Kirchenrat vom 18. Januar 1745.  
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könnten jedoch auch ein Drittel mehr Studenten als die bisherigen 88 Stipen-

diaten aufgenommen werden.820 Wie sich anhand der Stipendienrechnung für 

die Jahre 1746/47 nachvollziehen lässt, wurden diese Anregungen hinsichtlich 

der Stipendienhöhe und -dauer durch das Oberkonsistorium aufgenommen und 

umgesetzt.821 

 

Daneben gab es auch eine Vielzahl an privaten Stiftungen für die Leipziger 

Studenten.822 Eine universitätsinterne Übersicht aus der Zeit kurz nach 1800823 

verzeichnete 84 Privatstiftungen (ohne die landesherrlichen), die aber zum Teil 

aus mehreren Stipendien bestanden. Insgesamt dürfte es zu dieser Zeit ca. 100 

Stiftungen für Leipziger Studenten gegeben haben, da in der Übersicht von 

1800 nicht alle Stiftungen aufgelistet waren, wie sich im Vergleich mit 

zeitgenössischen Publikationen zu den Stipendien an den beiden sächsischen 

Hochschulen zeigte. Die Stipendien – sowohl die landesherrlichen als auch die 

privaten – hatten eine große Bedeutung für die Frequenz der Universität.824 Die 

meisten Stipendien waren für das Studium an der Leipziger Akademie 

bestimmt. (Eine Ausnahme bildeten einige Familienstipendien, die für studie-

rende Nachkommen der Stifter gedacht waren. Sie konnten auch bei einem 

Studium außerhalb Leipzigs genossen werden. Ebenso konnten manche 

Stipendien ohne spezifische Einschränkungen der Empfänger auf anderen 
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 Ebd. 

821
 UAL, Rep. III/I 92 (1746–1747): Rechnung über die Einnahme und Ausgabe der Chur-

Fürstl. Sächß. Stipendiaten-Gelder bey der Universität Leipzig (Ostern 1746–Ostern 1747). 

822
 Siehe dazu auch Löffler 2007. 

823
  Angesichts der wirtschaftlichen Krise im Zuge des Siebenjährigen Krieges war das 

Oberkonsistorium an einer Übersicht der Stipendien interessiert, um der Universität neuen 

Schwung zu verleihen (ebd., S. 352f.). Daneben lässt sich zum Ende des 18. Jahrhunderts 

ein allgemeiner Trend beobachten, dass die Landesobrigkeiten über die Stipendien als 

einem wichtigen Teil der Universitäts-Kapitalwirtschaft eine Übersicht erhalten wollten und 

die Universitäten die Kontrolle und Rechnungsführung erhalten sollten. Für Leipzig mit 

seiner Vielzahl an Stipendien gelang dies jedoch nicht (Asche 2012, S. 51). 

824
 Ebd., S. 82f. 
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Universitäten genossen werden.825) Die Motive für das Mäzenatentum826 privater 

Personen waren vielfältiger Natur.827 Betrachten wir zunächst den Kreis der 

Stifter und dann die möglichen Motive, um nähere Kenntnisse über die 

Privatstipendien zu erlangen.828 

Eine bedeutende Gruppe unter diesen Mäzenen stellen dabei die Dozenten (vor 

allem Professoren) bzw. ihre Angehörigen dar. Allein 23 Stipendien gehen auf 

sie zurück. Kirchliche Würdenträger kümmerten sich ebenfalls um Studierende: 

                                                 
825

 Dies trifft für das Driesenthalische Stipendium zu. Die Stifterin Dorothea Christiana Driesen-

thal verfügte 1751, dass der Stipendiat in Sachsen geboren und lutherischer Konfession 

sein müsse (UAL, Rep. III/I 186, fol. 12v–13). Die Einschränkung des Stipendiengenusses 

auf die beiden kursächsischen Universitäten lässt zumindest einen Bezug der Stifterin zu 

Kursachsen, wenn schon nicht speziell zu Leipzig vermuten. Auch bei dem kleineren und 

dem größeren Davidischen Stipendium, 1583 gestiftet von dem Mitglied des herzoglichen 

Hofgerichts zu Königsberg, Lucas David (1503–1583) aus Allenstein, war der Studienort 

freigestellt. Allerdings sollten die Stipendiaten (möglichst ein geborener Preuße aus der 

Familie des Stifters oder zumindest ein Allensteinisches Stadtkind) in Leipzig die Thomas - 

oder Nikolaischule besuchen und zumindest ihren akademischen Grad an der hiesigen 

Universität erlangen (ebd., fol. 2v–3). Die Verbundenheit Davids zu Leipzig lag in seinem 

Studium an der Universität Leipzig begründet, an der er auch den Magistergrad erworben 

hatte. 

826
 Unter einem Mäzen soll eine Person verstanden werden, die ihre privaten Mittel für einen 

allgemeinen Nutzen zur Verfügung stellt. Zum Begriff „Mäzen“ und dessen Bedeutungs-

wandel siehe Frey 1998, S. 11–29. 

827
 Mit den Motiven der Stipendienstifter hat sich unseres Wissens bisher nur Ulrike Denk 

auseinandergesetzt (Denk 2000). Einschränkend muss angemerkt werden, dass es 

Unterschiede zwischen den von ihr untersuchten Wiener Stiftungen und den Leipzigern 

insofern gibt, als in der Zeit vor der Reformation nur wenige Stipendien eingerichtet wurden. 

Deshalb gibt es kaum Stiftungen, die sich der Memoria (dem Totengedenken) sowie dem 

Seelenheil des Stifters widmen. 

828
  So weit nicht anders vermerkt, stammen die Angaben zu den Stipendien aus den Akten 

UAL, Rep. III/I 125 (1767) sowie Rep. III/I 186 (nach 1800). In der Forschung wurden die 

Leipziger Stipendien bisher kaum behandelt. Lediglich Andreas Gößner und Theresa 

Ratajszczak haben sich mit den Leipziger Privatstipendien befasst (Gößner 2003, S. 145–

157; Ratajszczak 2009). Daher ist man für die spätere Zeit auf die interne Zusammen-

stellung der Universität bzw. zeitgenössische Überblicke über die vorhandenen Stipendien 

als Informationsquelle angewiesen. 
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zwölf Stiftungen rühren von ihnen her. Auch Verwaltungsbeamte in 

landesherrlichen Diensten sorgten für Studenten. In Leipzig stifteten sie elf 

Stipendien. Immerhin acht Stiftungen wurden von Kaufleuten bzw. deren 

Frauen eingerichtet. Städtische Amtsträger finden sich unter den Stiftern in fünf 

Fällen. Weiterhin stifteten je ein Lehrer der Leipziger Thomasschule, ein 

Mitglied des Leipziger Schöppenstuhls (und damit Jurist), die Frau des 

russischen Gesandten am Dresdner Hof sowie ein Advokat bzw. die Witwe 

eines Advokaten. Damit ist ersichtlich, dass der überwiegende Teil der Stifter 

dem akademischen Milieu entstammte. 

Aus den Publikationen und Zusammenstellungen der Stipendien an der 

Leipziger Universität lassen sich nur anhand der Bestimmungen die Ziele der 

Stifter entnehmen. Zum Teil geschah die Stiftung von Stipendien wohl aus der 

Einsicht in Notstände, denen durch diese Unterstützung abgeholfen werden 

sollte. Ein gutes Beispiel dafür sind die Stiftungen von Professoren, die in 

mehreren Fällen explizit für die Unterstützung armer Studenten gedacht 

waren.829 Zwei Stipendien sollten Anreize zum Studium vermeintlich vernach-

lässigter Studienfächer geben.830 Es gab aber auch Stipendien, die explizit nur 

für die Nachfahren des Stifters gedacht waren. Damit sollte wohl der Bildungs-

standard in der Familie gehalten bzw. erhöht werden. Diese Familienstipendien 

machten in der Tat einen gewichtigen Anteil der Privatstipendien aus. Oft 

wurden ihre engen Bestimmungen aber aufgeweicht, indem auch Studenten 

aus der Heimatstadt oder aus der Berufsgruppe des Stifters bedacht wurden, 

wenn kein Familienmitglied studierte. Damit sollte sichergestellt werden, dass 

                                                 
829

 Dies wurde als Stiftungszweck etwa bei folgenden Stipendien angegeben: der Stiftung des 

Professors der Geschichte, Johann Gottlob Böhme, im Jahre 1777 und 1780; des Jurapro-

fessors Benedict Carpzov 1666; Professor Christian Ludovici 1729; der Medizinprofessor 

Polykarp Gottlieb Schacher 1736. 

830
 Der Professor für hebräische Sprache, Johann August Dathe, hatte 1791 ein Stipendium 

gestiftet, das für Studenten mit guten Hebräischkenntnissen gedacht war. Und den 

Kammerkommissionsrat Karl Gottfried Schubart hatten 1777 seine jahrelangen Augenleiden 

bewegt, Studenten zu begünstigen, welche die Vorlesung über Augenkrankheit besuchten. 

(Ebenso erhielt der Professor, der diese Vorlesung über Augenleiden hielt, eine kleine 

Entschädigung aus der Stiftung). 
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das Stipendium nicht über mehrere Jahre nicht ausgereicht werden konnte und 

zugleich die Memoria an den Stifter in seiner Heimatstadt wachgehalten wurde. 

Mit den Stiftungen für die Kinder von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen 

stand das Interesse an der Förderung der eigenen Berufskollegen wohl im 

Vordergrund. Bei Stiftungen für arme Studenten aus der eigenen Stadt bestand 

wohl in erster Linie der Wunsch nach Mildtätigkeit. Daneben existierte auch 

eine emotionale Bindung an die Stadt, selbst wenn der Stifter mittlerweile viele 

Jahre an einem anderen Ort lebte.831 Vor allem bei den Stiftungen mit religiöser 

Bindung lässt sich der Stiftungszweck leicht auf das Anliegen zurückführen. 

Dabei sind diese Stiftungen nicht nur in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Refor-

mation erfolgt. Auch im 18. Jahrhundert betonten einige Stifter ausdrücklich, 

dass die Begünstigten sich zum Luthertum bekennen sollten.832 

Das Andenken an die Stifter wurde in einigen Fällen dadurch gepflegt, dass 

jährlich eine Rede auf den Urheber des Stipendiums von dem Stipendiaten 

gehalten werden sollte.833 Zugleich verbreitete sich dadurch die Kenntnis über 

das Stipendium unter den Studenten. 

Der Kreis möglicher Stipendiaten, ebenso wie Anzahl und Höhe der Stipendien, 

war von den Verfügungen der Stifter und Stifterinnen abhängig. Daher variierte 

der Umfang dieser Stiftungen und der als Stipendium ausgezahlten Summen 

stark. Die Höhe der jährlich ausbezahlten Stipendien schwankte zwischen 

wenigen Groschen und über 100 Taler. Einige Stiftungen bestanden nur für 

spezielle Anlässe – wie eine jährliche Rede oder die Magisterpromotion. Andere 

                                                 
831

 Das zeigt sich etwa bei der Stiftung des Leipziger Medizinprofessors Johann Caspar 

Küchler aus dem Jahre 1746. Gedacht war das Stipendium für einen Studenten aus der 

bayerischen Universitätsnation, der vorzugsweise aus Schmalkalden stammen sollte.  

832
 Dies war der Fall bei dem Bestuchefischen Stipendium, 1754 von Johanna Henriette Luise 

von Bestuchef-Rumin, Frau des russischen Gesandten am Dresdner Hof, gestiftet.  

833
 So sollte z. B. beim Amthorischen Stipendium, 1730 vom Kammerkommissar Jakob 

Friedrich Amthor zu Weißenstedt gestiftet, zum Tage Jacobi (dem Namenstag des Stifters) 

eine öffentliche Rede gehalten werden. Beim Frankischen Stipendium, 1781 vom Professor 

für Politik und Moral, Heinrich Gottlieb Franke gestiftet, sollte am 10. August eine Rede 

gehalten werden. Beim Grafischen Stipendium wurde verlangt, dass der Begünstigte eine 

Rede zum Lobe der Studien und des Handels halte. 



4 Die Finanzangelegenheiten der Studenten 

247 

unterstützten die Stipendiaten ein oder mehrere Jahre, zum Teil sogar für 

anschließende weiterführende Qualifikationen zum Baccalaureus und Magister. 

Viele Stiftungen begrenzten den Kreis der Empfänger aber auf ihre Familie bzw. 

Verwandtschaft. 

Die unterschiedlichen Arten der Stiftungen sollen anhand einiger Beispiele 

vorgestellt werden. Dabei wird gezeigt, welche verschiedenen Modelle für die 

Vergabe und Verwaltung der Stipendien gewählt wurden. Dies war meist 

abhängig vom Kreis der Begünstigten. 

4.1.2.2 Familienstiftungen und Stiftungen für Berufsangehörige des 

Stifters 

Diese Stipendien waren für Familienangehörige bzw. verwandte Familien 

gedacht und für Söhne von Angehörigen des gleichen Berufsstandes. Sie 

bildeten zugleich die größte Gruppe unter den privaten Stiftungen und waren 

häufig höher dotiert als die übrigen Stipendienarten, da es hier nicht um die 

Unterstützung bedürftiger Studenten ging und somit nicht das Leistungs-, 

sondern das Abstammungsprinzip ausschlaggebend war.834 Als Beispiel für ein 

Familienstipendium sei das Peiferische Stipendium angeführt. Es wurde 1600 

von dem kursächsischen Kanzler Dr. David Peifer (1530–1602) gestiftet und 

sollte nur an Mitglieder der Familie ausgezahlt werden. Der Stipendiat sollte ein 

12 Jahre alter, armer Knabe aus der Familie Peifer oder Grünewald (Familie 

seiner Ehefrau) sein. Bezogen werden konnte das Stipendium bis zum 21. 

Lebensjahr. Die Höhe des Stipendiums lag bei 60 Gulden jährlich. Die Vergabe 

erfolgte durch die Familie. Die Aufsicht über die Stiftung hatte hingegen die 

Dresdner Landesregierung.835 

                                                 
834

 Asche 2012, S. 86f. 

835
 UAL, Rep. III/I 186 (nach 1800), fol. 30v–31. Dies war auch der Fall beim Wirthischen 

Stipendium, das 1610 vom kaiserlichen Leibmedicus Karls V. und Philipps II., Dr. Georg 

Wirth, gestiftet worden war. Die Höhe der Zahlung betrug hier 120 Taler jährlich (ebd., fol. 

17v; Rep. III/I 125 (1767), fol. 11v). 
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Eine Besonderheit bildet das Lindnerische Stipendium. Gestiftet wurde es von 

Anna Maria Lindner. Es galt nur für die Mitglieder der Schilterischen und 

Lindnerischen Familie, wobei beide Familien abwechselnd den Stipendiaten 

stellen sollten. Der Stipendiat erhielt 100 Taler im Jahr. Er war jedoch nicht an 

die Universität Leipzig gebunden, wenn er in den Genuss des Geldes kommen 

wollte.836 Dennoch lag die Verwaltung der Stiftungsgelder seit 1737 bei der 

Universität Leipzig. Das Recht zur Vergabe der Stipendienstelle teilten sich je 

ein Mitglied der begünstigten Familien. Wenn kein Nachkomme studierte oder 

die Familie erloschen sein sollte, so kam dieses Stipendium nicht zum Tragen. 

Andere Stiftungen berücksichtigten diese Möglichkeiten ebenfalls und öffneten 

die Stiftung für Studenten, deren Väter den gleichen Beruf wie der Stifter 

ausübten bzw. aus der gleichen Stadt kamen. Stellvertretend dafür sei das 

Hölzelische Stipendium genannt, das allerdings keine echte Familienstiftung 

war. Es wurde 1741 von dem Leipziger Prokonsul Dr. Johann August Hölzel 

gestiftet. Zunächst war die Stiftung für zwei hiesige Studenten mit dem 

Familiennamen Hölzel gedacht. Wenn es keinen Bewerber gab, auf den das 

zutraf, sollte der Sohn eines Leipziger Bürgers und Handwerksmeisters das 

Geld erhalten oder ein Annaberger Stadtkind. Verwaltet wurden die Gelder vom 

Leipziger Rat. Das Besetzungsrecht hatte dessen ältester Prokonsul.837 

Beispiele für „Berufsstipendien“ sind das Ackermannische und das sog. 

„Schneider-Stipendium“ Michael Johns. Beim ersten Stipendium, das 1740 der 

Leipziger Kaufmann Johann Siegfried Ackermann gestiftet hatte, sollte nur ein 

Jurastudent begünstigt werden, dessen Vater entweder Assessor der 

Juristenfakultät oder mangels eines solchen Stipendienbewerbers Assessor des 

Schöppenstuhls, dann ein Ratsherr oder schließlich ein Leipziger Bürger war. 

Die Verwaltung und Vergabe der Gelder lag bei der Juristenfakultät. Der 

Stipendiat erhielt für zwei Jahre jeweils 40 Taler.838 Als Gegenleistung musste 

                                                 
836

 Ebd., fol. 25v – 26; UAL, Rep. III/I 125, fol. 22v–23. In der Übersicht über die Stipendien 

wurde leider nicht spezifiziert, welches universitäre Gremium mit der Verwaltung beauftragt 

war. 

837
 Ebd., 23v–24. 

838
 Ebd., fol. 1v–2; UAL, Rep. III/I 125, fol. 2v–3. 
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er zu Ehren des Stifters im Petrinum, dem Gebäude der Juristenfakultät, jährlich 

eine öffentliche Rede halten.839 Das 1644 von Michael John gestiftete und 1645 

durch den Tod des Stifters wirksam gewordene Schneiderstipendium 

begünstigte den Sohn eines Schneiders, der drei Jahre bei seinem Studium 

unterstützt werden sollte.840 Das Vergaberecht lag beim Leipziger Rat. 

4.1.2.3 Regionale/lokale Stiftungen 

Diese Stiftungen waren für Studenten gedacht, die aus einer bestimmten 

Region oder Gemeinde kamen. Gewöhnlich war dies die Gegend, aus der der 

Stifter stammte. 

Eine regionale Stiftung war das Allensteinische Stipendium, 1511 von dem 

Doktor der Theologie und Merseburger Kanoniker, Johann Knolleisen aus 

Allenstein (Preußen), gestiftet. Es sollte an geborene Preußen vergeben 

werden, die in Leipzig studierten. Die Stipendiaten sollten sechs Jahre lang 

unterstützt werden und in dieser Zeit den Grad des Baccalaureus und Magisters 

erwerben. Vergeben wurde das Stipendium vom Allensteiner Stadtrat, verwaltet 

aber von der polnischen Universitätsnation in Leipzig. Die zwei Begünstigten 

erhielten jährlich jeweils 15 Taler.841 Als Beispiel für eine lokale Stiftung soll die 

Prettinische Stiftung dienen. Magister Stephan Hüfner (oder Hübner), Doktor 

der Theologie und Kollegiat des Großen Fürstenkollegs der Universität Leipzig, 

hatte 1460 verfügt, dass zwei Studenten aus Prettin (zwischen Torgau und 

Wittenberg gelegen) das Stipendium auf fünf Jahre genießen sollten, bis sie die 

Magisterwürde erlangt hätten. Die Vergabe der jährlich 20 Taler stand dem 

Prettiner Rat zu. Die Verwaltung der Stiftungsgelder oblag der Universität 

Leipzig.842 

                                                 
839

 Beytrag 1785, S. 307. 

840
 StadtAL, II. Sektion, I 128 (1727), fol. 3. 

841
 UAL, Rep. III/I 186, fol. 2v–3; UAL, Rep. III/I 125, fol. 2v–3. 

842
 Ebd., fol. 30v–31; UAL, Rep. III/I 125, fol. 15v–16. 
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4.1.2.4 Fachspezifische Stiftungen 

Einige Stifter richteten Stipendien ein, die nur für Studenten einzelner oder 

mehrerer Fachrichtungen bestimmt waren. Auch bei dieser Kategorie orientierte 

sich die Festlegung der Fächer meist am Berufsfach des Stifters.843 

Für Medizinstudenten stiftete der Leipziger Medizinprofessor Michael Ettmüller 

(1644–1732) 1683 ein Stipendium. Es sollte auf vier Jahre oder länger 

vergeben werden und betrug 20 Taler jährlich, später jedoch nur noch 12 Taler. 

Die Medizinische Fakultät wurde folgerichtig mit der Verwaltung und Vergabe 

der Gelder beauftragt.844 Die Ernestische Stiftung, von der Tochter des 

berühmten Theologieprofessors Johann August Ernesti (1707–1781) kurz nach 

dem Tode des Vaters im Jahre 1782 eingerichtet, war auf ein Jahr für einen 

armen und fleißigen Theologiestudenten bestimmt, der in der meißnischen 

Universitätsnation eingeschrieben war. Daher hatte diese Nation sich um die 

Vergabe und Verwaltung der Stiftung zu kümmern.845 Manche Stiftungen waren 

auch für Studenten mehrerer Fakultäten gedacht, so etwa die Grafische, die 

von der Familie verwaltet wurde. Die Stipendien waren für je einen Theologie- 

und einen Jurastudenten auf vier Jahre bestimmt, die jeweils 50 Taler im Jahr 

erhalten sollten. Einer von ihnen hatte jährlich eine Rede zum Lob der Studien 

und des Handels zu halten.846 

Einen Spezialfall bilden Stipendien, die sowohl die Herkunft als auch das 

Studienfach des Stipendiaten vorschrieben. Dazu gehörte das Braunsbergische 

(oder Wernerische) Stipendium, 1498 gestiftet von Dr. Thomas Werner (gest. 

1499), Professor der Theologie, Mitglied des Großen Fürstenkollegs an der 

Universität und aus dem preußischen Braunsberg gebürtig. Es war für einen bis 

zwei Theologiestudenten aus Braunsberg gedacht, die die Universität Leipzig 

                                                 
843

 Zur Vergabe von Stipendien durch die Leipziger Theologische Fakultät im 17. Jahrhundert 

siehe Gößner 2007. 

844
 UAL, Rep. III/I 186, fol. 13v–14; UAL, Rep. III/I 125, fol. 8v–9. Es lässt sich der benutzten 

Übersicht zu den Stipendien nicht entnehmen, warum die ausgezahlte Summe sank.  

845
 UAL, Rep. III/I/186 Ebd., fol. 13v–14. 

846
 UAL, Rep. III/I/186, fol. 15v–16; UAL, Rep. III/I 125, fol. 10v–11. Leider ist über den Stifter 

und den Zeitpunkt der Stiftung nichts Näheres bekannt 
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besuchten, und sollte für sechs Jahre gewährt werden. Das Präsentationsrecht 

hatte ursprünglich der Rat zu Braunsberg und die Administration lag bei der 

polnischen Universitätsnation. Da der Rat viele Jahre lang niemanden 

vorgeschlagen hatte, wurde es zum Anfang des 19. Jahrhunderts schließlich 

vom Leipziger Rat verwaltet.847 

4.1.2.5 Stiftungen ohne Einschränkungen 

Neben den genannten Stipendien gab es Stiftungen, bei denen lediglich die 

Zahl der Begünstigten festgelegt war. So war das Amthorische Stipendium, 

1730 vom Kammerkommissar zu Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, Jakob 

Friedrich Amthor und seiner Gattin gestiftet, für Studenten aller Fakultäten 

gedacht, die zwei oder drei Jahre in Leipzig studierten. Zwei Rezipienten 

wurden von der Universität präsentiert, die übrigen vom Familienältesten und 

dem Superintendenten von Wunsiedel (Markgraftum Bayreuth). Die Verwaltung 

der Stiftungsgelder oblag der Universität. Ausbezahlt wurden einmal 50 Taler, 

25 Taler bzw. 12 Taler 12 Groschen.848 

Daneben gab es noch Stiftungen, die einen sehr spezifischen Empfängerkreis 

ansprachen: etwa das Finsingerische Stipendium, 1677 von der Witwe 

Magdalena Finsinger gestiftet. Es war für arme Studenten gedacht, die wegen 

ihrer Religion vertrieben worden waren. Verwaltet wurde es vom Almosenfiskus 

der Universität.849 Außerdem gab es unter all diesen Stipendien acht Stiftungen, 

die Studenten unterstützten, die den Magistergrad erwerben wollten.850 

                                                 
847

 UAL, Rep. III/I/186, 6v–7. Es ist in der Stipendienaufstellung, die kurz nach 1800 angefertigt 

wurde, nur vermerkt, dass das Stipendium mittlerweile vom Rat zu Leipzig vergeben werde. 

Möglicherweise lag die Verwaltung des Stiftungskapitals beim Leipziger Rat, so dass er die 

Vergabe des Stipendiums in eigener Regie fortsetzte, nachdem der Braunsberger Rat 

keinen Stipendiaten mehr präsentiert hatte. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass 

die polnische Universitätsnation das Stipendium vergeben hätte. Warum es letztendlich zu 

obiger Entscheidung gekommen war, lässt sich nicht nachvollziehen.  

848
 UAL, Rep. III/I/186, fol. 2v–3; UAL, Rep. III/I 125, fol. 3v–4. Es lässt sich leider nicht nach-

vollziehen, ob als weitere Summen zweimal 25 Taler und zweimal 12 Taler 12 Groschen 

bzw. einmal 25 Taler und viermal 12 Taler 12 Groschen ausbezahlt wurden.  

849
 UAL, Rep. III/I/186, fol. 13v–14. 
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In der praktischen Umsetzung für die Erlangung eines Stipendiums hieß dies, 

dass man sich bei dem jeweiligen städtischen Rat, dem Familienmitglied des 

Stifters oder dem zuständigen Professor bewerben musste. Dass die Vergabe 

der Stipendien nicht ohne Konflikte geschah, belegen mehrere Akten 

eindrucksvoll. Selbst bei Stiftungen, die ausschließlich für Familienmitglieder 

vorgesehen waren, gab es erbitterte Streitigkeiten, wer im Verwandtschaftsgrad 

näher stand und deshalb zum Empfang berechtigt war.851 Bei Stipendien für 

Kinder von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen wurde auch nicht vor 

Denunziationen von Konkurrenten zurückgeschreckt.852 

Die Empfänger von kurfürstlichen Benefizien, also Stipendiaten und 

Konviktoristen, waren im Gegenzug für die Vergünstigungen einer stärkeren 

Kontrolle ihres Studiums und ihres Verhaltens unterworfen als die restlichen 

Studenten. Bei Vergehen drohte sehr schnell der Entzug oder zumindest die 

zeitweilige Aussetzung ihres Benefiziums. Auch bei einigen Privatstipendien 

wurden regelmäßige Prüfungen verlangt. Grund dafür war, dass von den für die 

Vergünstigungen ausgewählten Studierenden besonders vorbildliches 

Verhalten erwartet wurde.853 

                                                                                                                                               
850

 UAL, Rep. III/I/125, fol. 1–1v. 

851
 Für das Bornische Stipendium siehe dazu UAL, GA III W 9. 

852
 StadtAL, II. Sektion, I 128. In dieser Akte über das vom Leipziger Rat vergebene Schneider-

stipendium finden sich Briefe von Bewerbern, die andere Bewerber bzw. den bereits 

feststehenden Begünstigten als nicht würdig für das Stipendium darstellen.  

853
 Dies wird bereits in älteren Anordnungen für das Studium an den landesherrlichen 

Universitäten deutlich, etwa im Edikt von Kurfürst Johann Georg vom 27. Juli 1652. Auch im 

18. Jahrhundert wurde bei Reskripten gegen studentische Unruhen besonders auf die 

Bestrafung der Benefiziaten abgestellt. 
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4.1.2.6 Konviktorium/sonstige Vergünstigungen
854

 

Im Jahre 1544 stiftete Herzog Moritz die ersten Freitische, die jeweils 12 Plätze 

besaßen. An diesen Freitischen wurden die ausgewählten Studenten mittags 

und abends frei, also wahrscheinlich kostenlos, beköstigt. Durch den Kuradmi-

nistrator Friedrich Wilhelm (reg. 1591–1601) wurde diese Stiftung erweitert. Ziel 

war es, mit diesen Verpflegungsplätzen arme Studenten während ihres 

Studiums zu unterstützen. Die Einrichtung des Konviktoriums kann komple-

mentär zu den kurfürstlichen Stipendien gesehen werden. Auch hier stand die 

Förderung zukünftiger Staatsdiener im Vordergrund, da diese für den Aufbau 

und Ausbau der Landesverwaltung sowie wichtiger Bereiche des Kirchen- und 

Schulwesens benötigt wurden. Finanziert wurden die landesherrlichen 

Konviktoriumsplätze durch Getreidelieferungen einiger kurfürstlicher Ämter und 

eigenes Vermögen. Es gab keinerlei Zuschüsse durch die Universität oder die 

Landesverwaltung.855 Daneben wurde ein sog. Fleischgeld erhoben, also eine 

geringe Gebühr für die Speisung.856 Im 18. Jahrhundert betrug es bei den 

kurfürstlichen Tischen 6 Groschen im Monat.857  

Seit 1610 wurden von Privatpersonen weitere Plätze im Konviktorium 

hinzugestiftet. Bis zum Beginn des Untersuchungszeitraumes wurden acht 

weitere Tische im Konviktorium eingerichtet. Eine Besonderheit bildete dabei 

der von dem Professor für hebräische Sprache in Leipzig, Valentin Friderici, im 

Jahre 1702 gestiftete Tisch. Er war fränkischen Studenten in Leipzig 

vorbehalten. Während des 18. Jahrhunderts kamen noch drei weitere Tische 

(nämlich in der Zählung der 16. bis 18. Tisch) hinzu. Deren Freistellen setzten 
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 Zur Geschichte des Konviktoriums siehe die Arbeit von Max Heinze aus dem Jahre 1904 

(Heinze 1904) sowie die Aufsätze von Alrun Tauché (Tauché 2007a und Tauché 2007b). 

Zur Bedeutung dieser Vergünstigung für die Studenten und ihre Finanzen siehe den 

Abschnitt 4.2.3. Nahrung. 

855
 Heinze 1904, S. 63. 

856
 Es ist allerdings nicht bekannt, seit wann die Gebühr erhoben wurde. Heinze merkt lediglich 

an, dass 1594 eine Verfügung erging, das Fleischgeld nicht zu erhöhen. Dagegen kam es 

1693 zu einer Anhebung der Gebühr (ebd., S. 64). 

857
 Gretschel 1830, S. 184. 
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sich aus der Stiftung einzelner oder mehrerer Stellen zusammen und wurden 

durch sechs kurfürstliche Stellen aufgestockt. Die letzte Stiftung während des 

18. Jahrhunderts war die des Buchhändlers Johann Wendler, der 1790 sechs 

Stellen stiftete.858 

Eine Einrichtung ausschließlich für neue Studenten war der vom Vizeprä-

sidenten des Oberkonsistorium, Peter Graf von Hohenthal (1726–1794) im 

Jahre 1764 gestiftete Freitisch für arme Studenten. Er war gedacht für die 

Studierenden im ersten Semester, die mangels Kenntnissen und Bekannt-

schaften keine andere Möglichkeit hatten, sich um Benefizien zu bewerben. Aus 

diesem Grunde wurde die Mitgliedschaft an diesem Tisch gewöhnlich nur auf 

ein halbes Jahr vergeben. Ebenfalls einmalig war die Tatsache, dass bei 

diesem Tisch kein Speisegeld erhoben wurde, wie es an den anderen 

Konviktoriumstischen geschah. Dass Bedarf an einem solchen Angebot 

bestand, zeigt die Zahl von 30 Mitgliedern in den ersten Jahren. Später wurde 

das Angebot reduziert und nur noch 13–15 Studenten wurden regelmäßig 

verköstigt.859 

Zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden schließlich an 19 Tischen (acht landes-

herrlichen und elf privaten) insgesamt 222 Studenten täglich mittags und 

abends beköstigt.860 Aufgrund der nie regelmäßig eingehenden Naturalien- und 

Geldlieferungen für das Konvikt sowie aufgrund der im Laufe der Jahrhunderte 

gestiegenen Lebensmittelpreise wurde ein geringes Speisegeld erhoben. Die 

Gebühr betrug – wie erwähnt – bei den kurfürstlichen Stiftungen 6 Groschen im 

Monat. Bei den Privattischen waren wohl 3 Groschen üblich, bei manchen 

wurden jedoch keine Kostenbeteiligungen erhoben.861 Doch trotz dieser 

Kostenbeteiligung war die Verpflegung im Konvikt immer noch sehr preiswert im 

Vergleich mit einer privaten Verpflegung. Die Plätze wurden üblicherweise auf 

drei Jahre vergeben.862 Auch diese – ursprünglich für arme Studenten 
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 Schulze 1810, S. 321–327. 
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 Ebd., S. 328. 
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 Gretschel 1830, S. 184. 
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 ebd. 
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 Tauché 2007b, S. 197. 
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gedachten – Verpflegungsstellen wurden manchmal unter den Bedürftigen noch 

einmal geteilt, damit mehrere Personen regelmäßige Mahlzeiten erhielten.863  

Die hohe Zahl an Konviktoriumsplätzen dürfte ein Hinweis darauf sein, dass 

viele Studenten die im Vergleich zu ihren anderen Ausgaben hohen 

Verpflegungskosten nicht ohne weiteres zahlen konnten, um sich ausreichend 

zu ernähren. Deshalb war mit der Speisung im Konviktorium den Studierenden 

bereits die Sorge um einen der höchsten Ausgabenposten im studentischen 

Warenkorb weitgehend genommen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts konnten 

mit den im Laufe des Jahrhunderts stark erweiterten Kapazitäten des 

Konviktoriums zwischen einem Fünftel und einem Viertel aller Leipziger 

Studenten versorgt werden. Dies dürfte – neben den zahlreichen Stipendien – 

die Attraktivität der Leipziger Hochschule stark beeinflusst haben. Allerdings 

speisten nicht nur arme Studenten an den Freitischen, sondern auch 

vermögende Studenten – abhängig von den jeweiligen Bestimmungen des 

Stifters. Es handelte sich hier also nicht um eine reine Armenspeisung. 

Eine weitere Art der Vergünstigung waren kostenlose Unterkünfte: Der 

Philosophieprofessor Christian Ludovici (1663–1732) stiftete 1729 800 Taler, 

damit acht arme Studenten drei Jahre lang auf dem Paulinum in vier Stuben 

kostenfrei wohnen konnten. Zudem sollten sie einmal im Jahr Geld für Holz 

erhalten. Falls sie Magister würden, sollte ihnen das Wohnrecht noch länger 

zustehen. Das Präsentationsrecht für diese Stellen lag beim Familienältesten 

der Ludovicis. Verwaltet wurde die Stiftung vom Administrator des Pauliner-

kollegs.864 Auch der Leipziger Prokonsul Dr. Johann August Hölzel hatte 1738 

neben einem Stipendium das Geld zur Bezahlung einer Wohnung im Paulinum 

gestiftet.865 
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 Der spätere Thomaskantor und Gewandhauskapellmeister Johann Adam Hiller schrieb in 

seiner Autobiographie: „[...] den Freytisch im Convictorio, den ich immer mit diesem oder 

jenem noch ärmern Studenten theilte, und mir dafür einige Bogen Noten schreiben ließ.“ 

(Hiller 2004, S. 14). 
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 UAL, Rep. III/I 186, fol. 25v–26. 

865
 Schulze 1810, S. 327. 
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Fragt man sich nun, wie die Studenten von diesen Benefizien erfuhren, so gab 

es mehrere Wege. Die Leipziger Hochschule stand in dem Ruf, eine Hochschu-

le mit zahlreichen Stipendien und Versorgungsmöglichkeiten zu sein.866 Soweit 

es sich um Familienstipendien oder Unterstützungen für Studenten aus einem 

bestimmten Ort bzw. einer bestimmten Region oder um Leistungen für die 

Angehörigen einer bestimmten Berufsgruppe handelte, dürfte das Wissen 

darum wohl schon seit früher Jugend bei den Studieninteressierten vorhanden 

gewesen sein. Seit 1572 gab es eine kurfürstliche Anordnung, dass die 

Stiftungen denen bekannt gemacht werden sollten, für die sie gedacht waren.867 

Allerdings sagt das noch nichts darüber aus, wie es geschehen sollte. Wenn es 

sich um Schüler der drei sächsischen Fürstenschulen handelte, dürften sie von 

den landesherrlichen Stipendien gewusst haben. Aber fraglich ist, wie Schüler 

städtischer Lateinschulen über Stipendien unterrichtet wurden. Das 

Informationsdefizit versuchte Christian Gerber mit seinem Werk „Unerkannte 

Wohlthaten Gottes“868 zu schließen, in dem Stiftungen für Studenten an 

sächsischen Hochschulen aufgelistet waren. Außerdem gab es im „Magazin für 

sächsische Geschichte“ in den Jahren 1785 bis 1787 in loser Folge Informatio-

nen über Stipendien in Wittenberg und Leipzig. Gleiches tat Carl Gottlob 

Dietmann 1777 zu Stiftungen für Studenten aus der Oberlausitz.869 Eine weitere 

Möglichkeit, von den Stipendien zu erfahren, waren die bei einigen Stipendien 
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 Fester 1905, S. 87; Mursinna 1791, S. 149. 

867
 Beyträge zur Geschichte 1786, S. 301f. Zudem erging am 25. Juli 1721 ein Befehl, dass die 

Obrigkeiten genauere Erkundigung über Stiftungen einziehen sollten, von denen sie 

Kenntnis erhielten. Damit sollte vermieden werden, dass Stipendien „unter der Hand“ 

gegründet wurden (Codex Augusteus 1724, Bd. I, Sp. 198 f.). Der Kirchenrat konkretisierte 

diese Anweisung unter dem 19. Januar 1766, indem Informationen über Verwaltung, 

Umfang und Bestimmungen von Stiftungen gesammelt und weitergeleitet werden sollten. 

Damit sollte gesichert werden, dass die aufsichtsführende Behörde über die Universitäten 

über alle Stiftungen für Studenten unterrichtet war. 

868
 Erschienen in Dresden 1726–1730. 

869
 Beyträge zur Geschichte 1786, S. 301f. Der Titel des Werkes lautete: Die gesamte der 

ungeänderten Augsp. Confeßion zugethane Priesterschaft in dem Churfürstenthum 

Sachsen und denen einverleibten, auch einigen angrenzenden Landen bis 1752,  Bd. 1: 

Marggrafthum Oberlausitz, Dresden 1777. 
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vorgeschriebenen Gedächtnisreden an festgelegten Tagen, die auch gedruckt 

wurden. Da in diesen Reden gewöhnlich der Stifter erwähnt wurde, hörte man 

von Benefizien. Ebenso konnten wohl ältere Kommilitonen oder Professoren auf 

verschiedene Stiftungen hinweisen. Ein Indiz für die Informationen über 

Benefizien durch „Hören-Sagen“ ist, dass Peter Graf von Hohenthal – wie 

erwähnt – 1764 einen Freitisch für Studenten im ersten Halbjahr stiftete, die 

noch keine Bekanntschaften geschlossen hatten und deshalb zunächst nicht 

wussten, wo sie Benefizien erwerben könnten. 

Betrachtet man die Art und Weise, wie die Benefizien vergeben und verwaltet 

wurden, zeichnen sich grob vier Modelle ab: Bei Stipendien für 

Familienangehörige entschieden die Stifter sich meist für eine Vergabe des 

Stipendiums durch die Familie selbst. Das ist insofern plausibel, als die 

Verwandten einen genauen Überblick hatten, wer aus ihrer Mitte studieren 

wollte. Problematisch wurde die Vergabe aber, wenn zurzeit kein 

Familienmitglied studieren konnte oder wollte und die Stiftung möglicherweise 

für Studenten aus einer bestimmten Stadt oder Fakultät geöffnet wurde. Dann 

war es sowohl für die Studenten mit der Bewerbung als auch für die 

Vergebenden aufwendig, eine Entscheidung zu treffen.870 Einfacher war es, 

wenn die Universität bzw. eine Fakultät oder ein Professor das Vergaberecht für 

diese Familienstipendien hatte. Dann konnten sich die studierenden 

Familienmitglieder bei Studienbeginn an zuständiger Stelle melden. War eine 

Ausweitung auf weitere Studentengruppen angedacht, wenn kein 

Familienangehöriger studierte, konnten die Professoren mit besserer Kenntnis 
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 Als Beispiele für dieses Modell seien genannt: das Andreische Stipendium, 1589 von dem 

Leipziger Prediger und Kanzler zu Zeitz, Dr. Johann Andreä; dem Dörerisch-Helfrichschen 

Stipendium, 1620 vom Leibarzt Kurfürst Johann Georgs I. eingerichtet und 1624 von Dörers 

Schwiegersohn, dem Oberkonsistorialrat Dr. Nicolaus Helferich, ergänzt.  

 Bei dem Colditzischen Stipendium, 1610 von Matthias Colditz eingerichtet, teilten sich 

Familienangehörige und der Stadtrat zu Weißenfels das Vergaberecht. Bei den Davidischen 

Stipendien hatten eigentlich die Familienangehörigen in Königsberg das Vergaberecht. Sie 

übertrugen es aber gewöhnlich einem Professor der polnischen Universitätsnation.  
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und Information entscheiden.871 Allerdings war es leicht möglich, dass dann das 

Stipendium nach Sympathie statt Bedürftigkeit vergeben wurde. Außerdem gab 

es die Variante, dass der lokale Stadtrat über die Vergabe eines Fami lien-

stipendiums entschied.872 Daneben bestanden noch weitere Möglichkeiten: 

Die Stipendien für Studenten, deren Väter einer bestimmten Berufsgruppe 

angehörten, wurden im Falle von Juristen folgerichtig von einer mit dem 

Rechtswesen befassten Einrichtung verwaltet: also der Juristenfakultät der 

Universität bzw. dem Schöppenstuhl.873 Bei dem dritten „Berufsstipendium“ 

hatte der Stadtrat das Entscheidungsrecht.874 

Bei den Stiftungen mit lokaler oder regionaler Festlegung der Begünstigten war 

zumeist der lokale Stadtrat 875 oder ein Gremium an der Universität mit der 
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 Dieses Modell war u. a. gewählt worden bei dem Kärntischen Stipendium, 1572 von dem 

Magdeburger Domherrn Jacob Lew gestiftet; dem Badehornischen Stipendium, 1793 von 

dem Kammerkommissar Karl Gottlob Brückner eingerichtet (eigentlich war das Ober-

konsistorium mit der Vergabe beauftragt, delegierte sie aber an den Stipendiatenephorus). 

872
 So war es bei dem Burchardischen Stipendium, 1562 und 1568 vom Schneeberger 

Stadtrichter Hans Burchard gestiftet, und dem Hölzelischen Stipendium für Studenten mit 

dem Namen Hölzel, gestiftet 1741 von dem Leipziger Prokonsul Dr. Johann August Hölzel. 

Bei Hölzel war die Entscheidung folgerichtig, da mangels Namensvettern der Sohn eines 

Leipziger Handwerksmeisters oder sonst ein Student aus Annaberg das Stipendium 

erhalten sollten. 

873
 Dies war u. a. der Fall beim Ackermannischen Stipendium, 1740 von dem Leipziger 

Kaufmann Johann Siegfried Ackermann eingerichtet; im Falle des Magerischen 

Stipendiums, gestiftet durch den Senior des Leipziger Schöppenstuhls, Dr. Johann Friedrich 

Mager, hatte der Schöppenstuhl das Vergaberecht, da in erster Linie die Söhne von 

Schöppen zu den Begünstigten zählten. 

874
 Beim Bornischen Stipendium, 1723 von dem Stiftsrat Johann Franz Born in Leipzig gestiftet, 

hatte der Stadtrat das Vergaberecht. Das Schneiderstipendium, 1644 Michael John 

gestiftet, wurde ebenfalls vom Leipziger Stadtrat vergeben. Eine andere Möglichkeit wäre 

bei dieser Stiftung gewesen, dass es die Innung selbst vergeben hätte (StadtAL, II. Sektion, 

I 128). 

875
 Beim Allensteinischen Stipendium, 1511 vom Merseburger Kanonikus Johann Knolleisen, 

aus Allenstein gebürtig, gestiftet, war der Rat zu Allenstein mit der Vergabe betraut. Bei den 

sogenannten Böhmischen Stipendien, 1777 und 1780 vom Leipziger Geschichtsprofessor 

Johann Gottlob Böhme eingerichtet, war der Oschatzer Stadtrat mit der Präsentation von 
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Auswahl der Stipendiaten beauftragt.876 Daneben waren in einem Fall ein 

Angehöriger der Familie und einmal der Rektor des Gymnasiums zusammen 

mit dem Pastor primarius betraut.877 

Falls ein bestimmtes Studienfach des Stipendiaten vorgeschrieben war, hatte 

zumeist die betroffene Fakultät der Universität das Recht, das Stipendium zu 

vergeben.878 

Auch bei den Stipendien ohne nähere Einschränkung des Empfängerkreises 

hatten in den meisten Fällen Gremien der Universität das Recht, die 

Stipendiaten auszuwählen. Aus organisatorischen Gründen war dies sinnvoll, 

da man sich an der Universität einen besseren Überblick über geeignete 

Studenten verschaffen konnte, als wenn ein fern von Leipzig sitzendes 

                                                                                                                                               
Stipendiaten betraut, die nämlich Oschatzer Stadtkinder sein sollten. Allerdings entschied 

das Große Fürstenkolleg, dem Böhme angehört hatte, über die Vergabe der Stipendien. 

Auch das Braunsbergische Stipendium, vom Theologieprofessor und Kanonikus in Zeitz, Dr. 

Thomas Werner 1498 gestiftet, wurde vom lokalen Stadtrat in Braunsberg ausgereicht.  

876
 Das Buhlische Stipendium, 1690 vom Leipziger Rauchhändler Wenzel Buhle gestiftet, 

richtete sich an schlesische Studenten. Aus diesem Grunde vergab der Senior der 

polnischen Universitätsnation das Stipendium. Das Kärntische Stipendium war für 

fränkische Studenten gedacht. Gestiftet hatte es Jakob Lau aus Trauburg in Franken. 

Vergeben wurde es von der Theologischen Fakultät. Kaiser Leopold II. hatte bei seinem 

Besuch in Dresden 1791 Gelder gestiftet, um Stipendien für kaiserliche Untertanen 

einzurichten, die dem evangelischen Glauben angehörten. Als Verwalter des Stipendiums 

hatte er das Oberkonsistorium in Dresden bestimmt. 

877
 Das Driesenthalische Stipendium, gestiftet von Dorothea Christiana Driesenthal im Jahre 

1751, wurde von Familienangehörigen verwaltet. Beim Seyfertischen Stipendium sollte ein 

Görlitzer Stadtkind bedacht werden. Plausibel erscheint, dass der Rektor des örtlichen 

Gymnasiums sowie der Pastor primarius mit der Auswahl des Stipendiaten betraut wurden, 

da sie den besten Überblick über potentielle Stipendiaten gehabt haben dürften. Im jeweils 

fünften Jahr der Vergabe sollte das Leipziger Frauenkolleg entscheiden, das für schlesische 

und preußische Magister an der Universität gegründet worden war.  

878
 Das war u. a. der Fall beim Dathischen Stipendium, 1791 vom Professor für hebräische 

Sprache, Dr. Johann August Dathe gestiftet. Da ein Theologiestudent begünstigt werden 

sollte, hatte die Theologische Fakultät das Vergaberecht. Der Medizinprofessor Michael 

Ettmüller hatte 1683 für Medizinstudenten eine Stiftung eingerichtet. Deshalb hatte sich die 

Medizinische Fakultät um die Vergabe des Stipendiums zu kümmern.  
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Gremium oder Familienmitglied hätte entscheiden müssen. Zu betonen ist, dass 

die gewählten Modelle für die Vergabe der Stipendien abhängig waren vom 

Kreis der gewünschten Empfänger.879 

Für viele ärmere Studenten dürften die Stipendien eine Voraussetzung für das 

Studium gebildet haben. Besonders die staatlichen Stipendienanstalten dienten 

dabei als sozialer Mobilitätskanal, vor allem für angehende Pfarrer, da hier 

gerade nicht die soziale Exklusivität, sondern das Leistungsprinzip im 

Vordergrund stand bei der Vergabe der Studienunterstützung.880 

4.1.3 Individuelle Unterstützung für Studenten 

Die bedeutsamste Form der Unterstützung für Studenten im Sinne eines Mäze-

natentums881 war zweifelsfrei die Stiftung von Stipendien und Freitischen. 

Daneben fanden sich Privatpersonen, die Studierende während ihres Studiums 

individuell finanziell unterstützten. Zu dieser Art von Mäzenatentum, verstanden 

als informelle Unterstützung einzelner Personen in den Wissenschaften und 

speziell der Studenten, findet sich kaum Literatur. Zumeist konzentrierten sich 

die Publikationen über diese Art der Förderung auf die Mäzene für Kunst, also 

Malerei, Musik und Literatur. Außerdem wird das Mäzenatentum als ein 

bürgerliches Phänomen betrachtet, weshalb sich die bisherigen Publikationen 

vor allem auf das 19. Jahrhundert konzentrieren.882 Die Bedeutung des Mäze-

natentums in der Frühen Neuzeit wurde offensichtlich in der Forschung noch 

nicht hinreichend erkannt. 
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 Siehe dazu auch Löffler 2007, S. 358–363. 

880
 Asche 2012, S. 86–88. 

881
 Unter einem Mäzen soll eine Person verstanden werden, die ihre privaten Mittel für einen 

allgemeinen Nutzen zur Verfügung stellt. Zum Begriff „Mäzen“ und dessen Bedeutungs-

wandel siehe Frey 1998, S. 11–29. 

882
 Die Publikationsreihe „Bürgerlichkeit – Wertewandel – Mäzenatentum“ konzentriert sich auf 

das 19. und 20. Jahrhundert. Lediglich Axel Freiherr von Campenhausen behandelt in 

seinem Aufsatz vor allem Stiftungen in bzw. für Kirchen. Den Bereich der Stiftungen für 

Studenten streift er eher am Rande. Als Beispiele erwähnt er am Beispiel der Universität 

Göttingen lediglich Freitische und das Göttinger Waisenhaus (ähnlich dem Hallenser 

Waisenhaus) (Campenhausen 1988, S. 53–55). 
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Diese Art des informellen Mäzenatentums für Studenten war allerdings keine 

feste Einrichtung, für die man sich wie für die oben genannten Stiftungen 

bewerben konnte. Vielmehr dürften die Mäzene sich aufgrund der persönlichen 

Bekanntschaft oder der Empfehlung (eines Professors) für die Förderung eines 

Studenten entschieden haben. Über die Gründe, warum ein Student unterstützt 

wurde, lässt sich nichts Konkretes sagen, da die Förderung wohl nicht auf 

einem schriftlichen Kontrakt basierte und damit weder Pflichten festgelegt noch 

Beweggründe für die Unterstützung festgehalten wurden. 

Der Vorteil der Förderung durch einen Mäzen bestand darin, dass der Student 

ausreichende finanzielle Mittel für seinen Lebensunterhalt erhielt. Als Unwäg-

barkeit musste man dafür in Kauf nehmen, dass man auf das Wohlwollen 

seines Mäzens angewiesen war und nie wusste, wie lange man unterstützt 

wurde. 

Vier Beispiele mögen die obigen Ausführungen illustrieren: Der Theologie-

student Karl Gottlieb Müller war bis zu seinem Tode von dem Postmeister Hahn 

und einigen guten, nicht näher genannten, Freunden finanziell unterstützt 

worden.883 Warum Müller von diesen Menschen unterstützt worden war und wie 

diese Unterstützung aussah, ist leider nicht überliefert. 

Speziell adlige Studenten förderte der Staatsmann und ehemalige kursäch-

sische Kabinettsminister Ernst Christoph Graf von Manteuffel (1676–1749). In 

den 1740er Jahren versammelte er eine Gruppe von ihnen um sich. Mit diesen 

Studenten verband Manteuffel nicht nur ein Patronageverhältnis, sie standen 

ihm gleichwohl als Diskussionspartner und Beförderer in der Verbreitung und 

Verteidigung des Wolffianismus zur Seite. Wahrscheinlich hat er mit seiner 

Förderung der Leipziger Universität sogar zu einer stärkeren Präsenz des Adels 

verholfen. Doch auch junge Wissenschaftler förderte er. Daneben machte 

Manteuffel der Universität aber auch umfangreiche Schenkungen, u. a. von 

Büchern für die Universitätsbibliothek.884 

                                                 
883

 UAL, GA II M 29, Registratur vom 13. Oktober 1791, fol. 1–2v. 

884
 Erste Ausführungen zum Mäzenatentum Wolffs für adlige Studenten finden sich in der 

Magisterarbeit von Johannes Bronisch (Bronisch 2004). In seiner 2010 erschienen 
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Dem später berühmten Dichter Johann Gottfried Seume (1763–1810) aus 

Knauthain wurde seine Ausbildung von Friedrich Wilhelm Graf von Hohenthal, 

dem dortigen Grundherrn, finanziert. Allerdings schloss diese Unterstützung 

viele Einschränkungen ein. Seume wurde vorgeschrieben, auf welche Schulen 

er zu gehen und dass er Theologie zu studieren hatte. Der finanzielle Beitrag 

Hohenthals war äußerst knapp bemessen, so dass Seume nur kärglich davon 

leben konnte. Als es zum Zerwürfnis mit seinem Mäzen kam, brach Seume 

mangels finanzieller Möglichkeiten sein Studium ab.885 

Eine weitere Form des Mäzenatentums bestand darin, dass einigen Studenten 

eine kostenlose Unterkunft von Hausbesitzern eingeräumt wurde.886 

4.1.4 Möglichkeiten des Nebenerwerbs 

Viele arme Studenten wählten Leipzig als Studienort, da es hier sowohl eine 

große Anzahl an Stipendien gab, als auch die Möglichkeit zum Nebenerwerb 

bei Leipziger Firmen oder als Hauslehrer bei wohlhabenderen Familien. In 

erster Linie bot das florierende Druckgewerbe verschiedene Hilfstätigkeiten, die 

Studenten neben ihren akademischen Studien ausüben konnten. Der zeitge-

nössische Autor Georg Friedrich Rebmann zählte 15 Arten des Nebenerwerbs 

für Studenten auf.887 Für die meisten dieser Tätigkeiten benötigte man mindes-

                                                                                                                                               
Dissertation wird dieser Aspekt des Mäzenatentums weiter vertieft (Bronisch 2010, S.181–

190). 

885
 Seume 1993, S. 30–61; Planer/Reißmann 1898, S. 21. 

886
  Dafür finden sich verschiedene Beispiele in der Akte UAL, GA IV 233. David Schelling 

vermerkte in einer Bescheinigung für den Theologiestudenten Johann Christian Werner, 

dass er diesen wegen „seiner guten Aufführung, und gedenkmäsigen Anwendung“ finanziell 

unterstütze (ebd., fol. 20: Bescheinigung vom 26. März 1792). Der Branntweinbrenner 

Johann David Schleif unterstützte den bei ihm wohnenden Theologiestudenten Johann 

Wolrath Weller mit Mittag- und Abendessen (ebd., fol. 37: Bescheinigung Schleifs vom 12. 

November 1792). 

887
 Rebmann 1897, S. 53–83: Diese Möglichkeiten zum Gelderwerb waren im Einzelnen: 

Famulus bei einem Dozenten, Liebhaber einer Bürgersfrau, Informator (also Hauslehrer), 

Vertreter eines Dorfpredigers, Musiker, Schreiber, Repetent, Gelegenheitsdichter, Autor, 
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tens eine höhere Schulbildung. Eine Gefahr bei diesen Nebentätigkeiten war, 

dass das Studium zur Nebensache geriet, wenn die Studenten ausschließlich 

auf die eigene Erwerbstätigkeit angewiesen waren. 

Eine der in den Quellen am häufigsten fassbaren Tätigkeiten war die des Infor-

mators, d. h. eines Privatlehrers für die Kinder wohlhabenderer Familien . Doch 

gab es mehr Anbieter als Interessierte, so dass sich nur für wenige Studenten 

hierdurch eine Nebenverdienstmöglichkeit eröffnete.888 Einige Informatoren 

waren als Hofmeister fest angestellt und hatten sich hauptsächlich um einen 

oder mehrere Söhne der Familie zu kümmern.889 Einen drastischen Einblick in 

die zumeist niedrig angesehene Stellung und Tätigkeit als Hofmeister bietet das 

Stück „Der Hofmeister“ von J. M. R. Lenz, der auf eigene Erfahrungen zurück-

greifen konnte.890 

Im Fall eines Jurastudenten namens Rafs ist ausnahmsweise die Entlohnung 

für derartige Dienste nachvollziehbar: Für eine Stunde Information im Rechnen 

erhielt er 4 Groschen 6 Pfennige. Von einem zweiten Schüler erhielt er 1 Taler 

im Monat.891 Einige Studenten erhielten als Gegenleistung für die Information 

der Kinder des Hauswirts freie Unterkunft.892 Vergleicht man diese Art der 

unbaren Bezahlung mit dem Verdienst der Informatoren, dürfte die Vergütung 

etwa so hoch gewesen sein wie die Miete für ein Zimmer der unteren Kategorie. 

                                                                                                                                               
Übersetzer, Zeichner/Maler/Kupferstecher, Korrektor, Werber für Lehrveranstaltungen 

einzelner Dozenten, Spieler und das Betteln. 

888
 „Die Informazionen sind hier selten – und die Menge derer, die informiren, ist unsäglich 

gros.“ (Paul 2003, S. 5: Jean Paul Richter an Karl August Werner, Ende Mai 1781).  

889
 Siehe dazu für Leipzig Schmotz 2011. 

890
 Jakob Michael Reinhold Lenz, Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, erstmals 

erschienen 1774. Mit dem Stand des Hofmeisters beschäftigt sich ausführlich Fertig 1979. 

891
 UAL, GA II N 6, fol. 63: Auflistung der Einnahmen beim Nachlassverfahren. Leider lässt sich 

nicht feststellen, wie viele Unterrichtsstunden er dafür monatlich gab. Dieses Honorar deckt 

sich mit den von Theresa Schmotz aufgelisteten Honoraren für Hauslehrer in Leipziger 

Professorenhaushalten (Schmotz 2011, S. 111). 

892
 UAL, GA IV 233, fol. 7, 12, 15, 35. Aus diesem Grunde erhielten Christian August Harten-

stein, ein Theologiestudent namens Netto und August Gottlob Heinze 1791 einen Dispens -

schein, damit sie in der Vorstadt bei ihren Vermieter-Arbeitgebern wohnen durften. 
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Dies setzt voraus, dass der Student eine längerfristige Anstellung hatte und im 

Falle Rafs bei einem Schüler in einem Jahr dann 12 Taler verdient hätte. 

Insofern war den Studenten die Sorge um einen ihrer wichtigen Ausgabeposten 

genommen, die Miete. Einige Studenten scheinen sich ausschließlich von 

diesen eigentlich als Nebenverdienst gedachten Tätigkeiten ernährt zu haben. 

So ist für den Studenten Johann Gottlieb Lebrecht Tipner überliefert, dass er 

mit dem Informieren nicht nur seinen Lebensunterhalt erwarb, sondern sogar 

noch seine Mutter, eine Priesterwitwe, manchmal finanziell unterstützte.893 

Mehrere Studenten betätigten sich als Schriftsteller und verdienten sich so ihren  

Lebensunterhalt. Als Beispiele seien Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter, 

1763–1825)894 und Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) genannt. Im Falle 

Jean Pauls wurde aus dem Hobby dann sogar der Beruf. Die größten Schwie-

rigkeiten bestanden jedoch darin, einen Verleger für die Werke zu finden und 

dann ein befriedigendes Honorar auszuhandeln. 

Johann Gottfried Seume (1763–1810) hingegen nutzte seine Sprachkenntnisse, 

indem er Englischunterricht gab und einen Roman aus dem Englischen 

übersetzte.895  

Außerdem finanzierten Studenten mitunter ihr Studium dadurch, dass sie für 

Kommilitonen Vorlesungsmitschriften anfertigten und sich dafür entlohnen 

ließen.896 

Die Studenten, die Famulus bei einem Professor oder Doktor wurden, 

verdienten kein Geld. Sie erhielten jedoch eine freie Stube und einige 

Vergünstigungen. Dafür wurde der Famulus „in Angelegenheiten“ des Profes-

sors bzw. Doktors gebraucht.897 Als Gegenleistung wurden die Studenten 

protegiert und mussten vielleicht für die Lehrveranstaltung ihres Herrn keine 
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 UAL, GA II T 11, fol. 1–1v: Registratur vom 17. Oktober 1786. 

894
 Siehe dazu Paul 2003. 

895
 Planer/Reißmann 1898, S. 65 f. 

896
 Christian Gottlieb Moeßler erhielt dafür 1 Groschen 4 Pfennige pro Bogen (UAL, GA III M 3, 

fol. 16–19: Registratur vom 12. August 1752). 

897
 UAL, Rep. II/IX/I 192, fol. 2v–3. Dies wurde in einem Verzeichnis so notiert, bei dem es um 

die Steuerhöhe der Studenten bei der Personensteuer ging. 
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Gebühren zahlen. Die „Angelegenheiten“ des Professors dürften in 

Hilfstätigkeiten für den Dienstherrn bestanden haben, etwa dem Einsammeln 

der Hörergelder und dem Reservieren von Stühlen für die Hörer gegen ein 

„Stuhlgeld“.898 Eine weitere Nebenbeschäftigung im universitären Bereich war 

die Anstellung als Gehilfe an der Universitätsbibliothek. Der Student Karl 

Christian Schütz hatte zunächst seit 1730 an der Erstellung eines Katalogs für 

die Bibliothek mitgewirkt. Im Jahre 1742 erhielt er als erster Student dann eine 

Anstellung als Gehilfe des Kustos. Seine Entlohnung betrug 12 Taler. Später 

folgten weitere Studenten als bezahlte Gehilfen.899 

Einige Studenten verdienten sich etwas hinzu, indem sie bei einem Pfarrer als 

Substitut, also Ersatzprediger, wirkten. Belegt ist dies u. a. für den späteren 

Dichter und Leipziger Professor Johann Gottfried Gellert (1715–1769).900 

Eine für die damalige Zeit unehrenhafte und verbotene Art, sich Geld zu 

beschaffen, war das Betteln.901 Dies trat in verschiedenen Erscheinungsformen 

auf. Einige Studenten sprachen direkt Passanten auf der Straße an.902 Gegen 

das Betteln ergingen in der Zeit zwischen 1715 und 1736 mehrere Mandate,903 

nachdem die Zahl der Armen und Bettler rapide gewachsen war. Die Universität 

richtete daraufhin einen Armenfiskus ein, der den in Armut lebenden 

Universitätsverwandten wöchentlich Almosen gab.904 Dieser Armen- bzw. Almo-

senfiskus speiste sich aus den Spenden der Kollekte in der Universitätskirche. 

Zum einen gab es eine Liste mit bedürftigen Universitätsangehörigen, die 

regelmäßig aus diesen Mitteln unterstützt wurden. Verteilt wurden die Almosen 
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 UAL, GA II G 17, fol. 4v: Registratur vom 4. Juli 1768. 

899
 Loh 1987, S. 37 f. 

900
 John, Lehnen und Späth 1990, S. 12. 

901
 Zur Problematik der Armut und ihrer Bekämpfung in Kursachsen hat vor allem Helmut 

Bräuer geforscht. Zuletzt erschien Bräuer 2004. 

902
 UAL, GA IV 80; UAL, Rep. II/XI 123. 

903
 So etwa am 7. Dezember 1715, 5. April 1729, 13. Dezember 1730, 28. Dezember 1733 und 

17. Februar 1736. 

904
  UAL, GA IV 67, fol. 12–14v: Entwurf eines Berichts vom 20. Dezember 1736. 
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durch die Universitätsregistratoren.905 Daneben finden sich wiederholt in den 

Rektoratsrechnungen Eintragungen über die Unterstützung armer Studenten.906 

Andere Studenten bemühten sich selbst bei hochgestellten Persönlichkeiten um 

finanzielle Unterstützung. So schrieben zwei Studierende an den Kurfürsten 

bzw. die sächsische Kurfürstin und Prinzessin Theresa und baten in ihren 

Briefen um Geld. Offensichtlich hofften sie, dass diese hochgestellten Personen 

sie finanziell unterstützen würden. Der Jurastudent Friedrich Christian Richter 

tat dies mit einem sehr „flapsigen“ Gedicht,907 weshalb eine Untersuchung 

gegen ihn eingeleitet wurde. Mit gefälschten Empfehlungsschreiben für einen 

nicht existenten Kommilitonen und dem Briefsiegel des Vizekanzlers von 

Gärtner darauf versuchte der völlig verarmte und kranke Christian Wiegand, 

von der sächsischen Kurfürstin und später der Prinzessin Theresa finanzielle 

Unterstützung zu erhalten. Im Jahre 1787 oder 1788 hatte er von der Prinzessin 

sogar 6 Taler erhalten. Zugleich wurde ihm aber bei Karzerstrafe verboten, 

erneut an die kurfürstliche Familie zu schreiben. Seine große Not trieb ihn 

jedoch dazu, unter falschem Namen erneut einen Bittbrief zu verfassen.908 

Ebenfalls verboten wurde den armen Studenten in einem Reskript vom 9. 

Oktober 1728 der Mißbrauch des Gratulierens. So war es wohl teilweise üblich, 

dass Studenten Bürger zu Geburtstagen, Hochzeiten, Taufen, Begräbnissen 

etc. besuchten, um ihnen zu gratulieren und manchmal auch etwas zu singen – 
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 SHStA, Loc. 10534/7, fol. 6v; UAL, Rep. III/IV 6 (1717, 1762–1785). 

906
 Siehe dazu die Rektoratsrechnungen für die Jahre 1723–1803 (UAL, B 32–34). 

907
 Sein Schreiben vom 15. Januar 1792 lautete: 

 Durchlauchtigster August, laß meine Noth Dich rühren, 

 Ich armer Teufel muß nunmehro bald quittiren, 

 Du bist ja immer von so großen Hulden, 

 Drum bezahle alle meine Schulden; 

 Neunhundert Thaler schenke mir, 

 Und ich bin der glücklichste Student allhier. 

 (UAL, GA III R 18, fol. 2). 

908
 UAL, GA III O 4, fol. 25–26: Registratur vom 18. April 1792, fol. 1: Registratur vom 2. August 

1790. 
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in der Hoffnung auf ein finanzielles Dankeschön bzw. die Bewirtung mit Speis 

und Trank.909 

Neben diesen Gratulationen blühte besonders in Leipzig das Verfassen von 

Gelegenheitsgedichten. Auch die Deutsche Gesellschaft in Leipzig widmete 

sich u. a. dem Verfassen solcher Poesie, um die sprachliche und dichterische 

Fähigkeit zu schulen.910 Geschaffen wurden solche Gedichte anlässlich von 

Geburtstagen, Hochzeiten oder Begräbnissen hochstehender Persönlichkeiten 

in Leipzig.911 Indem sie diese bekannt machten, erhofften sich die Studierenden 

zumindest eine kleine Bezahlung für das Gedicht. Hintergedanke könnte dabei 

für Studenten aber gewesen sein, auf diese Weise einen Mäzen auf ihre 

Talente aufmerksam zu machen und so eine mehr als nur einmalige Finanzhilfe 

zu erhalten. 

Einige Studenten versuchten, durch Diebstahl an Geld zu gelangen. Dies 

reichte vom Bestehlen des eigenen Vaters,912 dem Ausrauben von Privatka-

pellen in der Nikolaikirche913 über das Bestehlen von Kaufleuten,914 Diebstahl 

von Kleidungsstücken eigener Freunde oder von der Wäscheleine und 

anschließendem Versetzen915 bis hin zum Stehlen von Büchern aus der 

Konsistorialbibliothek.916 

                                                 
909

 StadtAL, Riemer-Chronik, fol. 234; Blettermann 1990, S. 111. 

910
 Zur Geschichte der Deutschen Gesellschaft in Leipzig siehe Döring 2002a. 

911
 Die aufgezählten Ereignisse waren nicht die einzigen Anlässe zum Verfassen von 

Gelegenheitsgedichten. Freunde oder Bekannte verfassten auch für Promotionen oder 

anlässlich des Abschieds solche Poesie. 

912
  Die Brüder Johann Friedrich und Friedrich August Keuner bestahlen ihren Vater und 

verkauften die entwendeten Möbel und Schmuckstücke (UAL, GA III K 14). Hier war es wohl 

eher die Unzufriedenheit über die väterliche Unterstützung als die blanke Not.  

913
  UAL, GA III L 7. Der Theologiestudent Johann Simon Liebeskind gab an, dass sein Vater 

ihn seit 3 Jahren nicht mehr finanziell unterstützen könne. Daher finanzierte er sich mit 

Diebstählen in den städtischen Kirchen. Aufgrund seiner Armut hatte er auch kein Logis 

mehr (ebd., fol. 27–37: Registratur vom 20. Mai 1737). 

914
 UAL, GA III M 3. 

915
 UAL, GA III S 36; UAL, GA III T 7. 

916
 UAL, GA III Z 5. 
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Als vermeintlich leichten Weg zum Geld betrogen manche Studenten Bekannte 

oder Fremde. Johann Gotthilf Graun gab vor, dass er noch Geld für das Aus-

stellen einiger wichtiger Testimonia brauche, um ein Stipendium zu erlangen.917 

Eleganter – wenn auch heimtückisch – um Geld bat der Theologiestudent Fried-

rich Abraham Rockstroh 1755, indem er sich als Kantor ausgab und 

verschiedene Personen darum bat, Gevatter für sein angeblich neugeborenes 

Kind zu werden.918 Außerdem gab er vor, dass er die Berufung auf eine 

Pastorenstelle erhalten habe. Doch er benötige noch Geld, um die Probepredigt 

abzulegen. Diese Betrügereien betrieb er jedoch so unverschämt, dass sein 

Vorgehen in mehreren Ausgaben der Zeitung „Leipziger Allerley“ beschrieben 

wurde und somit amtliche Ermittlungen begannen.919 Im Zuge der 

Untersuchung wurde auch entdeckt, dass Rockstroh einen Kaufmann um 

mehrere hundert Taler betrogen hatte, die er lediglich einer anderen Person 

überbringen sollte.920 Eine angebliche Lotterie zum Ausspielen von Musikalien 

und Musikinstrumenten legte der Magister Carl Gottlob Lindner auf, obwohl er 

dafür eine landesherrliche Genehmigung benötigt hätte. Die Lotteriescheine 

wurden durch ein Netz von Personen in ganz Sachsen vertrieben.921 

Schwerwiegende Verfehlungen ließ sich auch Johann Wilhelm Christoph Neefe 

zuschulden kommen, indem er Schuldscheine zu seinen Gunsten fälschte, so 

dass Kaufleute und Kramer sie ihm einlösen sollten.922 

Fast alle der angezeigten Studenten gaben an, dass ihre Familien sie gar nicht 

oder doch nur in sehr geringem Maße unterstützen konnten.923 Ein Student 

                                                 
917

 UAL, GA III G 4. 

918
 UAL, GA III R 4. Er hatte u. a. den Kaufmann Zehmisch, die Witwe Abicht, den Buchbinder 

Barmbeck sowie einen Herrn Austel als Gevatter seines angeblichen Kindes gewonnen 

(ebd., fol. 37–41v: Registratur vom 3. November 1755; fol: 44–58: Inquisitionalartikel für 

Rockstroh vom 5. November 1755; fol. 70v: Registratur vom 15. November 1755).  

919
 UAL, GA III R 4. Die Beschuldigungen gegen Rockstroh wurden im Leipziger Allerley 1755, 

38., 39. und 43. Stück abgedruckt. Die Exemplare sind in der Akte enthalten.  

920
 Ebd., fol. 37–41v. 

921
 UAL, GA III L 17. 

922
 UAL, GA III N 11. 

923
 UAL, GA IV 80, fol. 2, 3, 5–5v. 
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sagte sogar aus, dass er so wenig Geld habe, dass er nicht einmal Kollegien 

bezahlen und somit hören könne.924 

Eine bei dem Zeitgenossen Rebmann nicht aufgeführte Art des Nebenver-

dienstes war das so genannte Pfuschen. Das heißt, dass die Studenten uner-

laubterweise in einem Innungs- oder akademischen Beruf praktizierten, obwohl 

sie (noch) keine Zulassung erhalten konnten. 

Das betraf zum einen Medizinstudenten, die Patienten behandelten.925 Der 

Stadtrat zeigte verdächtige Universitätsangehörige regelmäßig an und verlangte 

eine Untersuchung sowie die Verhängung eines Praxisverbots.926 Die Anzeigen 

der Stadt geschahen vor allem auf Betreiben der Leipziger Barbier- und 

Wundärzteinnung und der Chirurgeninnung, da diese durch die studentische 

„Pfuscherei“ Umsatzeinbußen erlitten. Grundlage für die Anzeigen war ein 

städtischer Erlass vom 24. August 1728, der nur Innungsmitgliedern das 

Barbieren und Kurieren erlaubte.927 Daneben zeigte aber auch die Medizinische 

Fakultät beim Universitätsgericht Personen an, die ohne Erlaubnis Patienten 

behandelten. Die Zulassung zum Arzt konnte man in Leipzig nämlich nur 

erhalten, wenn man die Doktorpromotion absolviert hatte.928 Die meisten der 

angezeigten Studenten hatten nach eigener Aussage das Barbierhandwerk 

erlernt und praktizierten dieses neben ihrem Medizinstudium.929 Gewöhnlich 

versuchten die Studenten, das Delikt abzustreiten oder sie gaben an, nur gute 

Freunde rasiert und kuriert zu haben.930 Besonders die Innungen waren sehr 

aufmerksam, wenn akademische Bürger und damit auch Studenten sich 

beruflich betätigten. Solange es sich nicht um einen akademischen Beruf 

handelte, bestand immer die Gefahr, dass sie in Innungsberufen „pfuschten“ 
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 Ebd., fol. 3. 

925
 Der Medizinstudent Johann Christian Dohse gab bei seiner Befragung an, dass sich wohl 

über 100 Personen in Leipzig außerhalb der Universität vom Barbieren ernähren würden 

(UAL, Rep. I/XIII/I 40, fol. 6 – 7). 

926
 UAL, Rep. I/VI 40; Rep. I/XIII/I 40 und UAL, GA IV 99. 

927
 UAL, Rep. I/XIII/I 40, fol. 3v–4. 

928
 UAL, GA IV 99, fol. 8, 11–12. 

929
 UAL, Rep. I/XIII/I 40, fol. 6–7, 8, 8v, 12; UAL, GA IV 99, fol. 18–19, 20–20v, 30. 

930
 Rep. I/XIII/I 40, fol. 8, 12–12v; UAL, GA IV 99, fol. 22–22v, 36, 38, 39. 
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und damit nicht nur die Einkünfte der Innungsgenossen minderten, sondern 

auch die Steuerfreiheit als Universitätsangehörige ausnutzten, um etwa 

geringere Preise zu verlangen. 

Zum anderen betätigten sich einige Studenten als Verfasser von Schriften in 

Rechtsstreitigkeiten. Das heißt, dass sie bei Rechtsstreitigkeiten Schriftstücke 

für die streitenden Parteien konzipierten. Auffällig ist dabei, dass zwei ange-

hende Theologen wegen dieses Vergehens angezeigt wurden. Diese hatten für 

arme Leute Bitt- bzw. Verteidigungsschreiben aufgesetzt, da diese keinen 

Advokaten bezahlen konnten.931 Bei ihrer Befragung vor dem akademischen 

Concilium gaben beide an, nicht im eigentlichen Sinne rechtliche Schriftstücke 

verfasst zu haben und nur eine geringe Entschädigung für ihre Hilfe erhalten zu 

haben.932 Beide Studenten wurden schließlich zu Karzerstrafen verurteilt. Ob 

auch Jurastudenten solche juristischen Schriften verfasst haben, lässt sich 

anhand der Akten nicht nachvollziehen. 

4.2 Lebenshaltungskosten 

Die wichtigsten Quellen für die Analyse der Lebenskosten der Studenten bilden 

die Nachlassakten verstorbener Studenten, Akten des Universitätsgerichts 

sowie autobiographische Aufzeichnungen und zeitgenössische Zeitschriften-

artikel. Die Nachlassakten bieten besonders umfangreiches Material, da 

Vermieter, Handwerker, Aufwärterinnen und Andere unbezahlte Rechnungen 

einreichten, die aus dem Erbe bzw. von den Erben zu bezahlen waren. Damit 

gewinnen wir in einigen wenigen Fällen detaillierte Einblicke in den 

Lebenswandel der Studenten. Doch nur selten lassen sich die aufgeführten 

Preise miteinander vergleichen. Das beruht zum einen darauf, dass die 
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 UAL, GA III H 24; UAL, GA III H 23; UAL, GA III W 14. 

932
 Johann Andreas Hempel gab 1795 an, dass er nur die große Ungerechtigkeit, die der ihm 

bekannten Frau widerfahren sei, öffentlich machen wollte, damit eine Untersuchung und 

Beseitigung des Zustands geschehe (UAL, GA III H 24, fol. 14–15). Dagegen führte 

Gottfried Simon Wunderlich 1791 an, dass er nicht das Konzept des Schreibens verfasst 

habe, sondern nur aus Gefälligkeit die Mundierung des Schriftstücks vorgenommen habe 

(UAL, GA III W 14, fol. 13v, 7–7v). 
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Lebenskosten aus ganz verschiedenen Jahren überliefert sind. Zum anderen 

sind es nur sehr wenige Fälle, in denen wir überhaupt diesen detaillierten 

Einblick erhalten. Als drittes ist die Verwendung der Zahlen problematisch, da 

oft nicht angegeben wurde, für welchen Zeitraum die ausstehende Miete, das 

Wäschegeld oder der Mittagstisch rückständig waren. Einschränkend ist 

außerdem noch anzumerken, dass fast ausschließlich aus dem letzten Drittel 

des 18. Jahrhunderts Lebenskosten überliefert sind, vor allem durch Zeitschrif-

tenartikel und Informationsschriften. Für die erste Jahrhunderthälfte gibt es 

nahezu keine Informationen über die Kosten des studentischen Lebens. 

Wie bereits erwähnt, gab es für die Eltern angehender Studenten 

Informationsschriften verschiedener Hochschulen über das Leben an der Uni-

versität und die Kosten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wie Bosse 

für die Universität Halle gezeigt hat, differierten diese Kostenberechnung 

innerhalb weniger Jahre erheblich. Das lag nicht nur an gestiegenen Preisen für 

Verpflegung, Unterkunft und Kleidung, sondern besonders daran, wie hoch der 

Mindestlebensstandard veranschlagt wurde, wie viele Kollegien besucht werden 

sollten und wie viel Reserve für Unvorhergesehenes gelassen wurde. So 

schwankte der angenommene Mindestjahresbedarf zwischen 70 Talern im 

Jahre 1781, 187 Talern im Jahre 1794 und 94 Talern ein Jahr später. Daher 

sind diese Berechnungen nur mit Vorsicht zu betrachten, da sie nicht unbedingt 

die Lebenswirklichkeit abbilden. Das gilt zumindest für die Veranschlagung von 

Minimalkosten.933 

Was die Lebenshaltungskosten betrifft, beklagten sich bereits die Zeitgenossen 

im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, dass die Preise in den letzten Jahrzehn-

ten stark gestiegen seien. Besonders in den letzten 20 Jahren sei es zu einer 

starken Teuerung gekommen, beklagte der Hallenser Professor Johann 

Christian Förster in seiner „Kurzen Anweisung für ankommende Studierende 

auf die Universität Halle“ aus dem Jahre 1781. Bosse kommt anhand des Ver-

gleichs der Lebenshaltungskosten für Halle im 18. Jahrhundert zu dem Ergeb-
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 Bosse 1995. 
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nis, dass sich die Lebenshaltungskosten gegenüber der ersten Jahrhundert-

hälfte verdoppelt hatten.934 

Für die Universität Leipzig liegen aus den Jahren 1789 und 1791 Kostenberech-

nungen vor.935 Nach der Auflistung von 1789 wurden die Studenten darin – 

nach dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld – in fünf Klassen eingeteilt. 

Danach wurden die Kosten für Nahrung, Logis, Kleidung und Bücher sowie 

Schreibzeug für die verschiedenen Vermögenskategorien dekliniert. Es wurde 

jedoch festgehalten, dass man mindestens 120 Taler jährlich benötigte, um 

leben zu können, selbst wenn man auf Vergnügungen verzichtet.936 Gleichwohl 

wird einschränkend angemerkt, dass viele Studenten weniger als diese Summe 

zur Verfügung hätten. Über hundert der damals ca. 1.400 Leipziger Studen-

ten937 würden sogar nur über jährliche Einkünfte in der Höhe zwischen 40 und 

100 Taler verfügen. Diese Studierenden müssten sich dann trotz größter 

Sparsamkeit und Einschränkungen mit verschiedenen Nebenerwerben Geld 

hinzuverdienen.938 Im „Akademischen Journal“ von 1791 wurde berechnet, wie 

viel die Studierenden je nach Höhe ihres Wechsels für welche Ausgaben 

aufbringen könnten. Ausgegangen wurde dabei von einem jährlichen Wechsel 

über 130 Taler, 200 Taler, 300 Taler bzw. 500 Taler.939 

Im gleichen Journal gab es Berechnungen für Göttinger Studenten, deren 

Wechsel pro Jahr 200 Taler, 300 Taler, 400 Taler oder 500 Taler betrugen. Eine 

Berechnung aus dem Jahre 1804 kam auf eine Mindestsumme von 250 Talern 

pro Jahr, um zufrieden dort leben zu können. 300 Taler wären nötig für ein 

„glückliches Leben“. Ein Nebenerwerb als Informator für die Kinder angese-

                                                 
934

 ebd., S. 156. 

935
 Jährliche Kostenberechnung (1789), S. 49–63. 

936
 Jährliche Kostenberechnung (1789), S. 61. 

937
 Siehe zu den Studentenzahlen die Dissertation von Jens Schubert (Schubert 2013, S. 249–

252). 

938
 Jährliche Kostenberechnung (1789), S. 54, 61. Siehe dazu auch die Ausführungen bei 

Löffler 2007, S. 367–369: Für 1766 wurde ein Minimum von 72 Talern veranschlagt bei 

gleichzeitiger Speisung an einem Freitisch. Für die Wende zum 19. Jahrhundert wurden 100 

Taler als Existenzminimum angesehen. 

939
 Mursinna 1791, Anhang. 
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hener Einwohner sei dagegen schwierig zu erlangen wegen der großen Anzahl 

der Anbieter.940 Für die benachbarte Universität Halle wurde 1791 veranschlagt, 

dass mindestens 150 Taler nötig wären. Daneben gab es noch Berechnungen 

für Wechsel über 300 Taler und 450 Taler.941 Eine Schrift aus dem Jahre 1781 

stellte dazu fest, dass 200 bis 300 Taler nicht mehr ausreichten, um bequem 

leben zu können, da es innerhalb der letzten 20 Jahre teilweise zu einer 

Verdreifachung der Preise gekommen sei.942 An der anderen kursächsischen 

Hochschule, in Wittenberg, wurde 1769 mit einem Aufwand von 64 Talern 

gerechnet, wenn der Student einen Platz im Konviktorium hatte und allein auf 

seiner Stube wohnte. Speiste er jedoch auf der Küche, so waren mindestens 

119 Taler für den jährlichen Lebensaufwand nötig. Hinzu kamen dabei aber 

noch die Kosten für Kleidung, Bettmiete und das Frisiergeld.943 

Vergleicht man nun die geschätzten Kosten für die fünf benachbarten 

mitteldeutschen Universitäten Leipzig, Halle, Jena, Göttingen und Wittenberg, 

kann man erkennen, dass die Lebenskosten wahrscheinlich in Wittenberg 

besonders niedrig waren. Einschränkend ist anzumerken, dass diese Zahl über 

20 Jahre vor den anderen Berechnungen aufgestellt wurde. In der Zwischenzeit 

hatte es also erhebliche Preissteigerungen gegeben. Andere Gründe für die 

geringen Lebenskosten in Wittenberg könnten sowohl mit der Größe der Stadt 

als auch der Studentenzahl zusammenhängen. Es gab wohl ein großes 

Interesse der städtischen Bewohner daran, zumindest die wenigen Studenten in 

der Stadt zu halten und nicht mit hohen Preisen zu verprellen. Und da die 

Besucherzahl in früheren Jahrzehnten bedeutend größer gewesen war, dürfte 

auch keine Knappheit an Unterkünften geherrscht haben. Daneben waren auch 

Leipzig, Jena und Halle relativ preiswert. In Göttingen benötigten die Studenten 

vergleichsweise viel Geld. Das dürfte mit der Ausrichtung der Universität auf 

den internationalen Adel zusammengehangen haben.944 
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 Kurze Bemerkungen (1804), Sp. 447f. 

941
 Mursinna 1791, Anhang. 

942
 Förster 1781, S. 10. 

943
 Wittenbergisches Wochenblatt (1769), S. 96. 

944
 von Selle 1937, S. 27; Meinhardt 1977, S. 16. 
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4.2.1 Ausgaben für Miete und Aufwartung 

Von freien Zimmern erfuhr man durch Brettchen, die an den Häusern befestigt 

waren. Auf diesen waren die zur Vermietung stehenden Kammern und Stuben 

notiert.945 Gezahlt wurde die Miete entweder quartals- oder halbjahresweise. 

Die preiswerteste Unterkunft in Leipzig war das Paulinum, das ehemalige 

Paulinerkloster, das in Folge der Reformation in Universitätsbesitz gelangt war. 

Die Jahresmiete in den Wohnstuben auf dem Paulinum lag bei 7 Talern und 4 

Groschen für ein Zimmer.946 Auswirkungen auf die Miethöhe hatte es, in 

welchem Stockwerk sich das Zimmer befand, ob es zur Straße oder zum Hof 

lag. 

Wenn man in der Vorstadt wohnte, bekam man für das gleiche Geld ein 

größeres und bequemer eingerichtetes Zimmer als innerhalb der Stadtmauern: 

So kostete den Theologiestudenten Johann Christian August Kazer 1785 ein 

Zimmer in der Vorstadt, das er sich mit einem Stubenburschen teilte, 8 Taler im 

Jahr.947 Seit 1791 benötigten die Studenten allerdings eine Genehmigung der 

Universität, wenn sie außerhalb der Stadtmauern ihr Logis nehmen wollten. 

Hauptgrund dafür war, dass man nur innerhalb der Stadt die Aufsicht über die 

Studenten ausüben und sie bei Bedarf schnell ergreifen konnte.948 Die wohl 

geringste Miete zahlte man, wenn man nur eine kleine Kammer mietete und 

tagsüber bei seinem Wirt mit auf der Stube wohnte.949 Weitere Einsparmög-

lichkeiten ergaben sich, indem man sich sein Logis mit einem Kommilitonen, 

Bekannten oder auch Unbekannten (z. B. Handwerkern) teilte. Einige 

Studenten konnten sogar kostenfrei bei Verwandten oder Vermietern 

wohnen.950 

                                                 
945

 Müller 2007, S. 199. 

946
 Johann Gottlob Werther bezahlte 1768 im Paulinum eine Jahresmiete von 7 Talern 4 

Groschen (UAL, GA II W 16, fol. 5: Auflistung ausstehender Kosten). 

947
 UAL, GA II K 59a, fol. 6: Rechnung des Hauswirts Thönert.  

948
 UAL, GA IV 233, fol. 5 – 6: Reskript vom 19. September 1791. 

949
 Kostenberechnung 1789, S. 57. 

950
 Dies ist zumindest für die Vorstädte im Zuge der Gesuche um Dispense für das Wohnen in 

der Vorstadt zu belegen. Ob die Vermieter dies aus Wohltätigkeit taten oder die Studenten 
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Laut der Berechnung im „Akademischen Taschenbuch“ betrugen die Mietkosten 

in der geringsten Kategorie 8 Taler, in der nächstbesseren 16 Taler. In der 

dritthöchsten Stufe bezahlten die Studenten 25 Taler. Und Studenten mit den 

höchsten Einkünften konnten sich demnach Zimmerpreise bis 40 Taler leisten. 

Die meisten Studierenden bezahlten für ihre Unterkunft – so weit sich dies 

anhand der Überlieferung ermitteln lässt – zwischen 12 und 20 Taler im Jahr. 

Diese Logis gehörten demnach eher den beiden unteren Kategorien an. 

Bewohnte man ein vergleichsweise preiswertes Zimmer, so konnte es 

allerdings geschehen, dass man während der dreimal im Jahr stattfindenden 

Messen ausziehen musste, damit der Wirt in dieser Zeit von Messebesuchern 

und auswärtigen Gästen eine höhere Miete einnehmen konnte.951 

Nach oben waren den Mietpreisen kaum Grenzen gesetzt, wie das Beispiel des 

hochverschuldeten Studenten Johann Christian Siegmund von Körbitz auf 

Döbschke zeigte. Hatte er zunächst in der Grimmischen Gasse ein Logis für 58 

Taler im Halbjahr bewohnt, so mietete er schließlich eine ganze Etage im ersten 

Stock eines Hauses in der Grimmischen Gasse, die ihn jährlich 160 Taler 

kostete.952 Indem er sich mehrere Zimmer mietete – noch dazu in bester Lage – 

verließ von Körbitz die studentischen Wohnansprüche und strebte wohl 

Wohnmaßstäbe an, die seinem adligen Rang entsprachen. 

Es lässt sich feststellen, dass Studenten sich auch aus Gründen der 

Geselligkeit ein Zimmer teilten.953 Das Sparen von Mietkosten war also nicht 

der einzige Grund für diese Wohnform. Generell wohnten die Studenten 

                                                                                                                                               
eine Gegenleistung zu erbringen hatten, lässt sich aus den Akten nicht erkennen (GA IV 

233, fol. 10, 11, 13, 21, 22, 26, 28, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48. 

951
 Paul 2003, S. 5: Jean Paul Richter an Karl August Werner, Ende Mai 1781: „Für mein 

schönes Zimmer brauch' ich nur 16 Reichstaler zu zahlen – aber dafür mus ich zu 

Meszeiten allemal ausziehen.“; Renaud 1906, S. 154.  

952
 UAL, GA II K 37, fol. 11: Auflistung der Passiva im Nachlass von Körbitz‘.  

953
 Explizit spricht dies der Theologiestudent Johann Christian Müller in seinen 

Lebenserinnerungen an (Müller 2007, S. 218). Dieser Beweggrund ist auch bei den 

Studenten Carl Fabian Gottlieb Schönborn und Moritz Gottlob Ferdinand von Nostitz 

anzunehmen (UAL, GA III N 4, fol. 11–11v: Registratur vom 26. Januar 1735). 
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entweder allein oder zu zweit in einem Zimmer. Dass ein Student mehrere 

Zimmer mietete, dürfte nur bei reicheren Studierenden vorgekommen sein. 

Abhängig von der Miethöhe war auch die Ausstattung des Logis. Die 

Mindestausstattung bestand aus Bett, Nachttisch, Tischen, Stühlen, Spiegel, 

Vorhängen und Kammertöpfen. Bei den zwei teuersten Mietkategorien standen 

im Zimmer auch Kommoden und ein Kanapee.954 

In Nachahmung adliger und auch großbürgerlicher Lebensart wohnten einige 

Studenten während des Sommers vor den Stadttoren. Möglichkeiten dafür 

boten die vor Leipzig gelegenen Privatgärten, die vermögende Kaufleute ange-

legt hatten.955 Daneben mieteten sich Studenten bei Einwohnern der umlie-

genden Dörfer ein, um durch die geringere Miete Geld zu sparen. So mietete 

sich Goethe als Student während der Messezeit in Reudnitz ein, da er sein 

Logis in Leipzig räumen mußte. Die Universität erließ jedoch 1784 ein Verbot 

dagegen, dass die Studenten während des Sommers auf Dörfern der 

Umgebung wohnten. Dies geschah aus mehreren Gründen. Die wichtigsten 

waren die Befürchtungen der Professoren, dass die Studenten dann aufgrund 

der Entfernung ihre Lehrveranstaltungen vernachlässigen und sich dem Müßig-

gang hingeben könnten. Außerdem wurde unnötiger Aufwand bei der Lebens-

haltung vermutet, so dass die angehenden Akademiker sich verschulden 

könnten.956 

Einige Bürger hatten Landsitze in den umliegenden Dörfern erworben oder 

gemietet, auf denen die Familie während des Sommers wohnte. Der Fami lien-

vater sowie Bekannte und Freunde (darunter Studenten) fuhren dann an den 

                                                 
954

 Jährliche Kostenberechnung 1789, S. 57; Die Beschreibung der Einrichtung einer Stube 

findet sich im Tagebuch von Johann Christian Müller, der 1743/1744 in Leipzig studierte, 

abgedruckt bei Scheel 1908, hier 3 (1908), S. 14. 

955
 Siehe dazu Koch 1910. 

956
 UAL, GA IV 122, fol. 2–3: Entwurf eines Anschlags am Schwarzen Brett. In einem 

Schreiben an das Oberkonsistorium vom 5. August 1784 legte die Universität ihre 

Bedenken dar. Das Oberkonsistorium ging davon aus, dass dieser Anschlag nicht viel 

helfen würde und empfahl daher, dass die Professoren die Studenten privat ermahnen 

sollten (ebd., fol. 4: Reskript vom 18. Oktober 1784). 
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Wochenenden auf den Landsitz.957 Belegt ist dies u. a. für den Studenten 

Goethe, der während der Sommermonate die Familie Oeser auf ihrem Landgut 

in Dölitz besuchte.958 

Weitere Positionen, die zur Miete hinzukamen, waren die Kosten für Feuer-

holz959 und für das Bettzeug (der so genannte Bettzins), sofern die Studenten 

kein eigenes besaßen. Für die Miete des Bettzeugs musste man laut der schon 

erwähnten Kostenberechnung von 1789 je nach Qualität (und damit abhängig 

von der Vermögenslage) zwischen 1 Taler 8 Groschen und 3 Taler im Jahr 

bezahlen.960 

In der Miete inbegriffen war teilweise die Aufwartung durch ein Dienstmädchen 

bzw. einen Aufwärter. Diese kümmerten sich um die Reinigung des Zimmers, 

brachten Kaffee- und Teewasser und heizten ein.961 Wenn die Gebühren für 

diese Bedienung nicht bereits im Mietpreis enthalten waren, so kostete die 

Aufwartung beispielsweise im Paulinum zwischen 1 Taler 16 Groschen und 5 

Talern 8 Groschen.962 Zusammen mit der Miete für sein Bettzeug bezahlte der 

                                                 
957

 So erwarben Leipziger Bürger in Dölitz, Lößnig oder Connewitz Landhäuser (Haikal 1996, 

S. 16; Rothbauer 1996). Dorothea Köhlmann belegt dies in ihrer Magisterarbeit für Familien 

der französisch-reformierten Gemeinde in Leipzig (Köhlmann 2005, S. 40–44). 

958
 Immisch 2002, S. 58. 

959
 Für Holz wurde – wiederum abhängig vom Geldbeutel und damit der Qualität – mit Kosten 

von bis zu 5 Talern 16 Groschen im Jahr gerechnet (Jährliche Kostenberechnung 1789, S. 

57). 

960
 Kostenberechnung 1789, S. 57; Über den Bettzins finden sich nur in zwei Akten Belege. Der 

ungarische Student Stephan von Fodor schuldete bei seinem Tode 1797 den Bettzins über 

7 ½ Jahre in Höhe von 22 ½ Talern (UAL, GA II F 19, fol. 1–4: Schreiben des Advokaten 

August Gottfried Laurentius vom 22. Februar 1797). Dies wären 18 Groschen im Quartal 

gewesen. Offensichtlich hatte Fodor hier einen deutlichen Rabatt aufgrund der Mietdauer 

erhalten. Dagegen bezahlte Karl Gottlieb Müller 1 ½ Taler im Vierteljahr (UAL, GA II M 29, 

fol. 6: Eid der Schuhmachersfrau Heyderin). Die Rechnung für Müller entsprach laut der 

Kostenberechnung der preiswertesten Klasse. 

961
 Müller 2007, S. 200; Jährliche Kostenberechnung 1789, S. 57. Je nach Miethöhe fand die 

Reinigung häufiger statt. 

962
 UAL, GA II O 6, fol. 27: Notiz vom 4. Oktober 1794; GA II N 6, fol. 14: Rechnung des 

Hauswirts Johann Gottfried Deutschman vom 20. August 1760. 
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dänische Student Paul Widalin immerhin 15 Taler pro Jahr für die Aufwartung. 

Dies war vergleichsweise viel angesichts seiner Zimmermiete von 20 Talern im 

Jahr.963 Die Spannbreite der Kosten für die Aufwartung lässt sich wohl aus dem 

Umfang der Aufgaben für den Aufwärter erklären. 

Diese Aufwartung war nötig, da die Studenten es ihrem Status schuldig waren, 

keine niederen häuslichen Arbeiten selbst zu erledigen. Das korrespondierte 

zwar nicht unbedingt mit den Finanzen, über die Studenten verfügten, wies aber 

auf die angestrebte Stellung als zukünftige gesellschaftliche Elite hin. Neben 

den Studenten konnten es sich nur bürgerliche und vor allem adlige Familien 

leisten, sich Bedienstete zu halten. Nach ihrem Studium dürften die Studenten 

oft mehrere Jahre benötigt haben, bis sie sich den Lebensstil leisten konnten, 

den sie während ihres Studiums geführt hatten. 

Zur Aufwartung gehörte neben der Reinigung des Zimmers auch die Zuberei-

tung der Nahrung und der Getränke. Insofern waren die Studierenden auf die 

Bedienung angewiesen.964 Da sich die Studenten vieles besorgen ließen, 

mussten sie höhere Preise für die gebrachten Waren bezahlen, als wenn sie 

selbst hätten einkaufen gehen können. 

Um einen Eindruck zu erhalten, ob Leipzig wirklich eine vergleichsweise 

preiswerte Studienstadt war, sollen einzelne Kosten, wie die Miete und 

Aufwartung mit benachbarten Universitätsstädten verglichen werden. 

Im nahegelegenen Halle kosteten laut einer Berechnung aus dem Jahre 1781 

die billigsten Stuben 6 bis 8 Taler im Jahr. In mittleren bis ansehnlichen Häu-

sern waren jährlich 12 – 16 Taler zu zahlen. In der besten Kategorie kostete 

das Logis 24 bis 36 Taler. Hinzu kamen – je nach Vermögenslage – 2 bis 4 
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 UAL, GA II W 13, fol. 13: Forderung der Vermieterin Johanna Christiana Schultzen vom 4. 

Mai 1759. 

964
 Bosse 1995, S. 144. 
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Taler für die Aufwartung (inklusive Teewasser). Die Bettmiete schlug – wenn 

nötig – mit 4 bis 8 Talern im Jahr zu Buche.965 

In der zweiten kursächsischen Universitätsstadt Wittenberg kostete eine Stube 

mit Aufwartung zwischen 12 und 14 Talern. Hinzu kamen Kosten für Holz in 

Höhe von 5 Talern und für Licht mit 3 Talern.966 Das war sehr preiswert, da die 

Aufwartung ja bereits in der Miete enthalten war. 

In Göttingen musste zwischen 3 und 5 Louisd'or für ein Zimmer jährlich bezahlt 

werden, was etwa 15 bis 25 Talern entsprach.967 In einer Auflistung aus dem 

Jahre 1791 differierte der Zimmerpreis zwischen 15 Talern in der geringsten 

Kategorie, 20 Talern bzw. 30 Talern in den mittleren Klassen und 40 Talern in 

der höchsten Stufe.968 Hinzu kamen noch 8 bis 12 Taler für die Aufwartung und 

10 Taler für einen Klafter Holz.969 

Für das billigste Zimmer musste man in Jena mit 6 bis 12 Talern im Jahr 

rechnen. Ein Logis der mittleren Kategorie kostete 12 bis 16 Taler, in der guten 

20 bis 24 Taler. Die am besten tapezierten und möblierten Zimmer schlugen mit 

24 bis 40 Taler zu Buche. Hinzu kamen die Kosten für das Tee- und 

Kaffeewasser (täglich 16 bis 18 Groschen) sowie die Bettmiete von 18 

Groschen bis 1 Taler im Quartal. Ganz arme Studenten konnten sich bei 

Bürgern oder in Hintergebäuden ein kleines Stübchen mieten, das mit 

Aufwartung und Bettmiete 8 bis 9 Taler im Jahr kostete.970 
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 Förster 1781, S. 16f. Diese Preise galten auch noch zehn Jahre später. Mursinna bemerkte 

1791 allerdings, dass die billigste Kategorie der Zimmer sich nur in den Vorstädten finden 

lasse (Mursinna 1791, S. 271). 

966
 Ohngefähre Berechnung 1769, S. 96. 

967
 Kurze Bemerkungen 1804, S. 443, 445. Ausdrücklich erwähnt wird: „[...], denn die Miethe 

für Studentenzimmer ist in Göttingen, gegen andere Bedürfnisse gerechnet, sehr billig.“ Es 

mag sein, dass die Miete bei den Lebenskosten der Göttinger Studenten geringer ins 

Gewicht fiel, dennoch war sie höher als in den anderen hier betrachteten 

Universitätsstädten. 

968
 Mursinna 1791, Anhang. 

969
 Kurze Bemerkungen 1804, S. 443, 445. 

970
 Wiedeburg 1775, S. 10. Wiedeburg beschreibt auch die Ausstattung der Zimmer in den 

verschiedenen Kategorien. In den preiswerteren Zimmern fanden sich ein Bücher- und 
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Im Vergleich fällt auf, dass in Jena, Halle und Leipzig bedeutend geringere 

Mieten als in Göttingen verlangt wurden. Die Spreizung der Mietpreise in 

Göttingen und Leipzig lässt darauf schließen, dass es eine Nachfrage sowohl 

für billige wie auch teure Zimmer gab, die der sozialen Differenzierung innerhalb 

der Studentenschaft entsprach. 

4.2.2 Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

Wie bereits oben erwähnt, war die Aufwartung mitunter in der Miete enthalten 

bzw. musste in Verbindung damit gezahlt werden, da die Aufwärterinnen und 

Aufwärter bei dem Hauswirt/ Vermieter angestellt waren bzw. Familien-

mitglieder die Aufwartung besorgten.971 Eine weitere wichtige Dienstleistung war 

für die Studenten des 18. Jahrhunderts das Frisieren – zunächst der Perücke 

und später (seit der zweiten Jahrhunderthälfte zunehmend) der eigenen Haare. 

Für ein Jahr Frisieren wurden 1791 zwischen 5 Talern 8 Groschen und 8 Talern 

veranschlagt. Der Preis hing davon ab, wie oft man sich frisieren ließ. Das 

konnte zwischen täglich und einige Male pro Woche schwanken. Einige 

Beispiele, die für Leipzig gefunden wurden, bewegen sich sehr stark unter- bzw. 

oberhalb dieser Grenze. Allerdings können die den Akten entnommenen Zahlen 

keine Repräsentativität beanspruchen, da sie aus sehr verschiedenen Jahren 

stammen. Ein halbes Jahr „Accomodiren“ der Perücke ließ sich ein Student 

1768 12 Groschen kosten.972 Der vergleichsweise vermögende Theologie-

student Johann Carl Behr zahlte beachtliche 2 Taler 8 Groschen für ein Viertel-

jahr Frisieren.973 Den höchsten Preis zahlte der adlige und hochverschuldete 

                                                                                                                                               
Kleiderschrank, zwei Tische mit insgesamt vier Stühlen sowie Vorhänge und Spiegel. In den 

guten Stuben gab es Kleiderschrank, Kommode und Bücherbrett, dazu zwei bis drei Tische 

nebst Kaffeetisch, sechs Stühle und einen Lehnstuhl, Vorhänge sowie einen Spiegel.  

971
 Letzteres war der Fall bei der Familie Cramer, die in ihrer Wohnung Zimmer untervermietete 

(UAL, GA XIV C 15, 31.3.1735, fol. 13: Wohnbescheinigung von Christian Hartman Cramer 

und Christiana Henrietta Cramerin für Rudolph von Bünau vom 31. März 1735). 

972
 UAL, GA II W 16, fol. 11: Quittung des Perückenmachers Johann Jacob Koch vom 29. März 

1768). Das hätte einem jährlichen Preis von einem Taler entsprochen. 

973
 UAL, GA II B 45, fol. 3: Rechnung des Peruquiers Johann Christ. Simroth vom 25. 

September 1786. Im Jahr hätte dies 9 Taler 8 Groschen gekostet. 
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Jurastudent von Körbitz, indem sein Peruquier 3 Taler 16 Groschen im Viertel-

jahr erhielt.974  

Eine weitere häusliche Dienstleistung, die eingekauft werden musste, war das 

Waschen der Wäsche. Der Preis dafür war abhängig von dem Umfang der 

Wäsche, die erledigt werden musste. Inbegriffen in dieser Tätigkeit war übri -

gens auch das Flicken kaputter Kleidungsstücke.975 

Dass die Studenten sich in Leipzig eigene Diener hielten, ist nur in sehr 

wenigen Einzelfällen belegt,976 so etwa für den dänischen Studenten Paul 

Widalin.977 Sonst ist es ausschließlich für einzelne adlige Studenten in Leipzig 

bekannt, dass sie einen eigenen Bediensteten hatten.978 Ebenso wie für 

Göttingen ist auch für Leipzig anzunehmen, dass hochadlige Studenten wie die 

hessischen Prinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt, Wilhelm zu Hessen-Kassel, 
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 UAL, GA II K 37, fol. 11: Auflistung der Passiva des Nachlasses von Körbitz’. Das hätte 

einem Jahrespreis von 14 Talern 10 Groschen entsprochen. 

975
 UAL, GA II R 40, 13.1.1797, fol. 14: Rechnung der Wäscherin Johanna Elisabeth Haupt-

mannin vom 13. Januar 1797 Die Summen schwanken zwischen 6 Groschen 6 Pfennigen 

und 8 Groschen 6 Pfennigen pro Monat. Daher ist anzunehmen, dass nach Arbeitsaufwand 

bezahlt wurde. 

976
 Dagegen ist die Erscheinung des Studentendieners durch die von adligen Studenten stark 

frequentierte Universität Göttingen umfangreich belegt. Siehe dazu das entsprechende 

Kapitel bei Wagener 1996, S. 128–174. 

977
 In seinem Nachlass befindet sich in einer Ausgabenaufstellung für die Bereinigung des 

Nachlasses die Position Trinkgeld für seinen Jungen (UAL, GA II W 13, fol. 2–7: 

Nachlassverzeichnis, erstellt durch M. Friedrich Wolfgang Reiz aus Windsheim im Franken). 

Vermutlich ist dies jedoch als Abschiedszahlung anzusehen. Die Kosten für 

Studentendiener sind für Leipzig nicht bekannt. Für Göttingen ermittelte Silke Wagener in 

ihrer Untersuchung eine Entlohnung zwischen 48 Talern (1740) bis hin zu 205 Talern (1779) 

(ebd., S. 151 f.). 

978
 So Johann Friedrich von Posern und Carl Heinrich Baron von Sehr (UAL, GA III P 1, fol. 6v–

10v: Registratur vom 2. September 1729); Carl Christian August Edler von der Planitz (UAL, 

GA III N 4, fol. 1–3: Schreiben von Carl Christian August Edler von der Planitz vom 24. 

Januar 1735), Johann Adolph von Alefeld 1766 (UAL, GA III A 2, fol. 19–20: undatiertes 

Schreiben von Gottfried Ritter); Günther Graf von Bünau (UAL, GA III B 8, fol. 2: Entwurf 

einer Zitation vom 16. März 1786) und Joachim von Exter (UAL, GA III E 6, fol. 12: 

Registratur vom 8. November 1783). 
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die die Universität Leipzig besuchten, einen Stab von Bediensteten um sich 

hatten.979 

4.2.3 Art und Kosten der Nahrung 

Kennzeichnend für das studentische Leben war, dass man sich nicht selbst mit 

Nahrung versorgte. Entweder speiste man auswärts, ließ sich Nahrungsmittel 

vom Hauswirt, der Aufwärterin oder einem Wirt auf die Stube bringen. Das 

verursachte natürlich höhere Kosten für den Studenten als etwa bei einer 

Familie, wenn selbst gekocht wurde. 

Für das Frühstück, das zumeist aus Brot und – je nach Vermögenssituation – 

auch  noch Belag bestand, mussten  pro Monat zwischen 7 Groschen und 2 

Talern 8 Groschen (entspricht 2 Groschen täglich) bezahlt werden.980 

Um außer Haus zu speisen, gab es mehrere Möglichkeiten. Eine war, dass man 

bei einem Wirt oder auch Professor fester Mittagsgast war.981 Dabei entstanden 

geschlossene Tischrunden, die sich entweder nur aus (befreundeten) 

Studenten und/oder aus Personen mit verschiedenem gesellschaftlichen Hinter-

grund zusammensetzten.982 Dies kam jedoch teurer als ein fester Platz an 
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 Wagener 1996, S. 140f. 

980
  Kostenberechnung 1789, S. 54 f. 

981
  Die Studenten von Helldorf, von Gleichen und Pistolcors speisten bei dem Sprachmeister 

Baterre (UAL, GA III H 16, fol. 1–4v: Denunziation von Carl Adolph Caspar von Gersdorff 

vom 14. November 1785). Otto Casimir Freiherr von Schulenburg speiste 1723 und 1724 

am Tisch des Juraprofessors Philippi (UAL, GA XIV C 5, fol. 6v: Bescheinigung vom Dr. 

Augustin Friedrich Walther von 17. April 1728). Siehe zu den Tischen bei Professoren auch 

Harding 2013. 

982
  Bei Christian Müller bestand die Tischgesellschaft nur aus Studenten, von denen ihm zu 

Beginn aber lediglich einige bekannt waren (Müller 2007, S. 202). 
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einem Tisch.983 Eine Einsparmöglichkeit ergab sich, wenn man sich das Essen 

auf die Stube bringen ließ und gemeinsam mit einigen Kommilitonen speiste.984 

Am Abend verpflegte man sich wohl individuell, z. B. indem man auf seinem 

Zimmer speiste, in eine Gastwirtschaft ging oder sich vom Vermieter versorgen 

ließ.985 

Die bereits erwähnte Kostenberechnung von 1789 listet nicht nur die Preise für 

die jeweiligen Vermögensklassen auf, sondern gibt auch einen Einblick in das 

damalige Speiseangebot. Für das preiswerteste Essen (1 Groschen 3 Pfennige 

täglich bzw. 1 Taler 11 Groschen monatlich) erhielt der Student eine halbe 

Portion, die aus Suppe, einem Stück Fleisch, Gemüse und Brot bestand. 

Allerdings war dies nicht ausreichend, um davon satt zu werden. In der 

Kategorie II musste man 2 Groschen täglich zahlen, wofür man 2 – 3 Mal in der 

Woche Braten sowie eine ganze Portion Suppe, Gemüse und Brot erhielt. Für 3 

Groschen bekam man zum Essen aus Suppe, Fleisch, Gemüse und Brot noch 

Butter, ein kleines Glas Bier und Obst oder Kuchen. Konnte man 4 Groschen 

für das tägliche Mittagessen zahlen, kamen noch Braten oder Fisch und 1 bis 2 

Mal pro Woche Gebäck hinzu. Für die wohlhabendste Gruppe unter den 
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  Johann Christian Müller beklagte sich in seinem Tagebuch 1743, dass er trotz äußerster 

Sparsamkeit beim Essen 18 bis 20 Schilling pro Mahlzeit bezahlen musste (Scheel 1908, 

hier 3 (1908), S. 15). Wie viel er für das Mittagessen an seinem Tisch bezahlte, ist leider 

nicht überliefert. 

984
 Jährliche Kostenberechnung 1789, S. 55. 

985
 Müller berichtet, dass er abends mit Bekannten meist einen anderen Gastwirt besuchte. 

Dort bezahlte er 8 Schilling pro Mahlzeit (Müller 2007, S. 202). Stephan von Fodor ließ sich 

1797 von seiner Vermieterin mit Abendessen versorgen. Dafür berechnete sie ihm 

wöchentlich 4 Groschen (UAL, GA II F 19, fol. 65–66: Rechnung der Prüdelin vom 24. 

Dezember 1794). Immerhin 4 Groschen täglich bezahlte Karl Gottlieb Müller 1790, wenn er 

sich von seinem Vermieter, dem Weinschenken im „Helm“, versorgen ließ (UAL, GA II K 29, 

fol. 11: von Johann Heinrich Beck). Das entsprach 5 Talern im Monat. Für Mittags- und 

Abendessen zusammen musste Johann Christian Nelckenbrecher 1760 8 Taler 3 Groschen 

6 Pfennige monatlich bezahlen (UAL, GA II N 6, fol. 12: Rechnung von Joh. Christian 

Pohle). 
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Studenten gab es für 6 Groschen täglich (= 7 Taler im Monat) zu den aufge-

zählten Speisen noch ein Dessert.986 

Daneben ließen sich Studenten zum Teil auch nur einzelne Lebensmittel auf ihr 

Logis bringen. Ihren Kaffee – das Modegetränk der damaligen Zeit – bezogen 

sie meist von ihren Vermietern.987 

Mit Abstand am preiswertesten war es, im Konviktorium zu speisen.988 Dort war 

die Mittags- und Abendverpflegung kombiniert. Dafür war meist ein monatlicher 

Betrag von 3 oder 6 Groschen zu entrichten. Den Platz an einem Konvikto-

riumstisch erhielt man auf drei Jahre. Dafür musste man oft bis zu sechs 

Monate Wartezeit für dieses Benefizium in Kauf nehmen.989 

Generell kann gesagt werden, dass die Verpflegung im Konviktorium eine 

erhebliche Entlastung des studentischen Geldbeutels darstellte. Hatten die 

Studenten diese Möglichkeit nicht, so machten die Ausgaben für 

Nahrungsmittel einen beträchtlichen Teil ihrer Lebenshaltungskosten aus. 

Gönnten sie sich den Komfort, sowohl mittags als auch abends speisen zu 

gehen, kamen schnell mehr als 5 Taler im Monat zusammen. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Nahrungsversorgung den größten 

Ausgabeposten im studentischen Geldbeutel darstellte. Da die Studenten hier 

zumeist auf die Versorgung durch andere Personen angewiesen waren, 

mussten sie mit bedeutend höheren Kosten rechnen als zu Hause im Kreise der 

Familie. Diese Fremdversorgung ist jedoch nicht allein ein Kennzeichen des 

studentischen Lebens, sondern betraf ebenso andere Junggesellen, die keine 

eigene Haushaltung besaßen. 

4.2.4 Ausgaben für Kleidung 

Laut einem Zeitgenossen waren die Stoffe zur Herstellung von Kleidung in 

Leipzig sehr preiswert. Dies war umso bedeutender, als viele Studenten bei 
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 Jährliche Kostenberechnung 1789, S. 55. 

987
 So auch Johann Gottlob Krause (UAL, GA II K 56, fol. 3: Rechnung der Boßin).  

988
 Siehe dazu den Abschnitt Stipendien. 

989
 Jährliche Kostenberechnung 1789, S. 62. 
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ihrer Ankunft in Leipzig ihre Kleidung den lokalen Gegebenheiten anpassen 

wollten. Das bedeutete, dass die Studenten ihre Kleidungsstücke entweder 

ändern lassen oder neu kaufen mussten.990 Belegt ist dies beispielsweise für 

Goethe, der sich ob seiner „provinziellen“ Tracht schämte, mit der er aus der 

Reichsstadt Frankfurt in die Messestadt gekommen war.991 Daher wurde in 

einem zeitgenössischen Aufsatz über die studentischen Lebenskosten in 

Leipzig dafür plädiert, den jungen Männern nur ein Reisekleid mitzugeben 

sowie genügend Geld, um sich vor Ort mit der nötigen Kleidung auszustatten.992 

Laut der Kostenberechnung kostete die Herstellung eines Oberkleids 1 Taler, 

einer Weste 10 bis 14 Groschen und von Hosen 8 bis 16 Groschen. Für die 

Anfertigung eines Überrocks oder Mantels wurden 20 Groschen bis 1 Taler 

verlangt.993 

Als Vergleich zu diesen Preisen sollen die Erkenntnisse aus den Nachlassakten 

dienen: Die Herstellung eines Oberrocks kostete 1 Taler 8 Groschen,994 einer 

Sommerweste aus Manchester-Stoff schlug mit 2 Taler 18 Groschen und ein 

Paar tucherne Hosen mit 2 Taler 13 Groschen zu Buche.995 Offensichtlich liegt 

die Kostenberechnung für die Anfertigung von Kleidungsstücken aus dem Jahre 

1789 erheblich unter den für 1794 bzw. 1796 ermittelten Preisen. Dies lässt sich 

wohl mit dem allgemein konstatierten Preisanstieg in der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts erklären. 

Eine zeitgenössische Schilderung der studentischen Tracht vom Ende des 18. 

Jahrhunderts macht dabei eine Unterscheidung nach den verschiedenen 

Fakultäten. Die angehenden Theologen, die den größten Teil der Leipziger 

Studentenschaft ausmachten und oft die ärmsten Studenten in ihren Reihen 
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 Jährliche Kostenberechnung 1789, S. 59. 

991
 Goethe 1964, S. 272. 

992
 Jährliche Kostenberechnung 1789, S. 59. Als ausreichender Erwerbsetat wurden 50 bis 100 

Taler veranschlagt. 

993
 Jährliche Kostenberechnung 1789 

994
 UAL, GA II F 19, 19.4.1794, fol. 62: Rechnung des Schneiders Johann Gottfried Knauck 

vom 19. April 1794. Hinzu kamen wohl noch die Materialkosten. 

995
 UAL, GA II G 26, fol. 11: Rechnung des Schneiders Gottfried Lehman.  
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hatten, zeichneten sich demnach durch ihr ungepflegtes Äußeres aus, 

bestehend aus einem dunklen Überrock, runden, verbogenen grauen Hüten 

und dass sie ihre Haare ungepflegt und struppig trügen. Die Petitmaitres unter 

ihnen würden des Sonntags Westen, Strümpfe, Schuhe mit Bändern und 

zumindest gepudertes Haar tragen, die Renommisten unter ihnen dagegen 

Lederhosen, blaue Röcke mit Aufschlägen, einen dreieckigen Hut, Knotenstock, 

steife Stiefel und Sporen.996 Die Jurastudenten würden sich durch eine Kleidung 

hervorheben, die über dem Mittelmäßigen liege. Nähere Ausführungen dazu 

gab der Zeitgenosse nicht. Die Studenten der Philosophischen Fakultät, auch 

als „Schönewissenschäftler“ bezeichnet, zeichneten sich durch eine elegantere 

Kleidung aus – jeweils abhängig vom Geldbeutel.997 

Der bei den Theologen als Renommistentracht beschriebene Aufzug hatte 

seinen Ursprung in der militärischen Kleidung, die auch im 18. Jahrhundert 

unter den Studenten noch üblich war. Für Leipzig lässt sich diese Kleidung 

jedoch nur für die liv- und kurländische Landsmannschaft belegen, die zu 

Beginn der 1780er Jahre aktiv war. Die roten Röcke mit grünen Kragen dienten 

als eine Art Uniform und Ausweis der Zugehörigkeit zur Landsmannschaft. 

Nach einem Einspruch des Militärs bei der Universität wegen der möglichen 

Verwechslungsgefahr mit tatsächlichen Soldaten wurde nur den 

Militärangehörigen unter diesen Studenten gestattet, diese Uniform weiterhin zu 

tragen.998 

Anhand der Theologiestudenten wurde erwähnt, dass sie ihr Haar offen und 

zumindest am Sonntag gepudert trugen. Bis etwa zum letzten Viertel des 18. 

Jahrhunderts trugen nicht nur Beamte, Geistliche und Professoren Perücken, 

sondern auch Studenten. Wenn man sich keine Perücke leisten konnte, wurde 

das eigene Haar in Form einer Perücke frisiert.999 In der Folge von Goethes 

Werther-Roman und dem damit beginnenden Sturm und Drang wurden 

Perücken als Künstlichkeit verschmäht und die Natürlichkeit des äußeren 
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  Rebmann 1897, S. 43f. 

997
 Ebd., S. 48, 50. 

998
 UAL, GA IV 118 und GA IV 119. 

999
 Stolz 1992, S. 181f. 
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Erscheinungsbildes betont, wie sie in der englischen Mode vorherrschte.1000 

Dies dürfte dem praktisch orientierten Lebensstil des Bürgertums 

entgegengekommen sein. 

4.2.5 Steuern und Steuerbefreiung 

Prinzipiell waren Studenten von Steuern befreit. Diese Steuerfreiheit beruhte 

auf der von Kaiser Friedrich I. ausgestellten „Authentica Habita“ aus dem Jahre 

1155/1158, in der den Studenten die Freiheit von allen Abgaben versprochen 

worden war.1001 Andere Angehörige der Universität, wie etwa Professoren, 

Notare und Hauslehrer, waren dagegen zur Zahlung der Personensteuer und 

Akzise verpflichtet. Eine in der Universität viel diskutierte Ausnahme der 

Steuerabgabe für Studenten war die Erhebung der Personensteuer in den 

Jahren 1747 – 1763. Grund für die Ausweitung des Kreises der Steuerpflich-

tigen waren die enormen Ausgaben Kursachsens während der Schlesischen 

Kriege (1740–1763).1002 Mit dem Kopfsteuermandat vom 13. Januar 1747 

wurde festgelegt, dass auch Universitätsverwandte diese Steuer zu entrichten 

hatten. Die inländischen Studenten hatten demnach den geringsten Steuersatz 

mit 4 Groschen zu zahlen. Lediglich die Kommilitonen aus anderen Ländern 

blieben davon ausgenommen.1003 Die Professoren verwiesen auf die 

„Authentica Habita“, nach der die Scholaren von Abgaben befreit seien. 

Daneben teilten die Dozenten ihre Befürchtung mit, dass diese Steuer junge 

Leute vom Studium in Leipzig abhalten könnte, da die Studenten auf anderen 

Hochschulen von dieser Last ausgenommen wären. Nicht zuletzt wurde auf den 

                                                 
1000

 Bringemeier 1966, S. 15. 

1001
  Der Text der „Authentica Habita“ mit einer Diskussion über die korrekte Datierung ist 

abgedruckt bei Stelzer 1978. 

1002
 Zur Problematik der sächsischen Staatsfinanzen siehe den Aufsatz von Uwe Schirmer 

(Schirmer 1996). 

 Bereits nach dem Dreißigjährigen Krieg hatte es den Versuch gegeben, auch von den 

Universitätsverwandten Steuern zu erheben, um den sächsischen Staatsaufbau zu 

beschleunigen. Siehe dazu die Magisterarbeit von Robert Kudraß (Kudraß 2006, S. 51–65). 

1003
 StadtAL, Tit. VII (F) XLII D 25, Kopfsteuermandat vom 13. Januar 1747 nebst Beilagen, fol. 

1–49, hier § XIV.; alphabetische Consignation. 
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geringen Ertrag der Steuer bei Studenten verwiesen und die Furcht vor 

Unruhen bei der Erhebung der Kopfsteuer erwähnt.1004 Aufgehoben wurde 

diese Regelung erst mit dem Kopfsteuermandat vom 12. Dezember 1763. 

Gemäß diesem waren Studenten wieder von der Steuerzahlung befreit, wenn 

sie noch Kollegien besuchten.1005 

4.2.6 Weitere Kosten 

Daneben gab es weitere Ausgaben, die vom Lebensstil der Studenten 

abhingen. So unternahmen viele Studenten kleinere oder größere Reisen. Das 

konnten Vergnügungsreisen in nahe gelegene Städte und Universitätsorte sein. 

Diese Reisen wurden aber auch als Bildungsreisen unternommen. So besuchte 

Goethe während seiner Leipziger Studienzeit etwa Dresden, um sich die dortige 

Architektur und die berühmten Kunstsammlungen anzuschauen und zu 

studieren.1006 Daneben wurden, besonders in den umliegenden Hochschul-

städten, Bekannte und Freunde besucht. Einige Studenten reisten während 

ihres Studiums nach Hause. Je nach Geldbeutel fanden diese Reisen mit einer 

gemieteten oder Postkutsche, gemieteten Pferden oder aus Ersparnisgründen 

zu Fuß statt.1007  

Zu diesen Reisen kamen Ausflüge in die umliegenden Dörfer und ihre 

Schenken. Dort konnte man Getränke konsumieren und essen, aber auch 

Billard spielen. 

Einige Studenten traten Gesellschaften und Vereinen bei, wofür Beiträge fällig 

wurden. Im Falle des Studentenordens „Inviolable“ etwa mussten beim Eintritt 

4 Taler bezahlt werden.1008 Von den anderen in Leipzig existierenden Studen-

tenorden sind keine Aufnahmegebühren oder regelmäßigen Zahlungen 

bekannt. 
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 UAL, Rep. II/IX/I 131, Entwurf eines Schreibens an das Geheime Consilium und den 

Kirchenrat vom 18. Februar 1747, fol. 41–42. 

1005
  Ebd., Kopfsteuermandat vom 12. Dezember 1763 nebst Beilage, fol. 91–118, hier § 8.d 

1006
 Goethe 1964, S. 345–351. 

1007
 Gräf und Pröve 1997, S. 111–119. 

1008
 UAL, GA III K 16, fol. 25–27v: Leges Ordinis Inviolable der Loge der F: zu Leipzig. 
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Ein weiterer möglicher Ausgabeposten, der jedoch nur einmal überliefert ist, 

war das Abonnement einer Zeitung.1009 

Nicht vergessen werden darf der Besuch kultureller Einrichtungen. Das 

Schauspielhaus und sein Programm erfreute sich bei den Studenten größter 

Beliebtheit. Für eine einzelne Person kostete der Eintritt – je nach Sitzplatzka-

tegorie – zwischen 4 Groschen auf der Galerie und 12 Groschen in der großen 

Mittelloge.1010 Für eine Karte bei den öffentlichen Konzerten im Gewandhaus, 

die zwischen der Michaelismesse im September und Ostern stattfanden, 

kostete der Eintritt 12 Groschen. Ein Abonnement konnte man für 10 Taler 

erwerben, die begleitenden Informationszettel für 1 Taler 8 Groschen.1011 

Ein Ausgabeposten, den viele Studenten nur unwillig zahlten, war das Torgeld. 

Es wurde erhoben, wenn man nach Toresschluss noch die Tore passieren 

wollte – egal, ob in die Stadt hinein oder hinaus. Für Fußgänger kostete ein 

Torzettel im Jahre 1779 1 Groschen, für Reiter das Doppelte, für eine Kutsche 

sogar 6 Groschen.1012 Mit diesen Einnahmen finanzierte die Stadt Leipzig seit 

Anfang des 18. Jahrhunderts die damals eingeführte Straßenbeleuchtung. 

Nur ein geringer Teil der Studenten ließ sich im Laufe seines Studiums 

Vergehen zuschulden kommen. Je nach Schwere der Tat waren neben den 
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 UAL, GA II W 16,  fol. 17: Rechnung von Johann Christoph Jancke vom 1. Februar 1759. 

Der dänische Student Paul Widalin schuldete noch 8 Groschen für ein halbes Jahr 

Zeitungslektüre. Unklar ist dabei, welche Zeitung er bezogen hatte und ob es ein 

regelmäßiges Abonnement war. Wagener belegt für die Universität Göttingen, dass dort 

Zeitungsträger verschiedene Zeitungen zu bestimmten Stunden verschiedenen Personen 

(darunter Studenten und Dozenten) brachten, so dass mehrere Personen sich die Kosten 

für die Lektüre teilten und damit relativ preiswert Zeitungen lesen konnten (Wagener 1996, 

S. 47). Für Leipzig ist dies nicht bekannt. Allerdings gab es in Leipzig im 1772 bis 1794 

existierenden Richterschen Kaffeehaus die Möglichkeit, kostenlos die dort ausliegenden 

Zeitungen zu lesen. Jedoch besuchten nur wenige Studenten dieses Etablissement, da es 

relativ teuer war (Müller und Heise 1990, S. 65f.). Das Hauptpublikum kam wohl aus der 

städtischen Honoratiorenschaft. 

1010
 Mursinna 1791, S. 157. 

1011
 Ebd. 

1012
 Jugler 1909, S. 95. 
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Verfahrenskosten auch Strafgebühren fällig. In vielen Fällen überstiegen die 

Verwaltungsgebühren sogar die Strafzahlung. Aus diesem Grunde baten viele 

Studenten auch um den Erlass der Strafe. Die Gebühren wurden dagegen 

meist nur in geringem Maße erlassen. Für einen Teil der Studenten war deshalb 

bei größeren Vergehen bereits die Ladung vor das Universitätsgericht ein 

Grund, die Stadt zu verlassen.1013 

4.3 Studienkosten 

Die Kosten in diesem Bereich hingen davon ab, wie intensiv die Studenten ihr 

Studium betrieben und welche freiwilligen Angebote, wie etwa Exerzitien oder 

Sprachunterricht, sie wahrnahmen. Zunächst gehörten in diesen Bereich die 

Kosten für die Immatrikulation und die Deposition – einen alten Aufnahmeritus, 

der mittlerweile umgewandelt als Aufnahmeprüfung vom Dekan der 

Philosophischen Fakultät durchgeführt wurde.1014 Weiterhin fielen die Gebühren 

für den Besuch von Kollegien an. Unter dem Zusatzangebot für Studenten gab 

es Unterricht in den verschiedensten Sprachen, im Reiten, Fechten und Tanzen 

sowie Musikunterricht. 

4.3.1 Inskriptions- und Depositionsgebühren 

Für die Einschreibung in die Matrikel und die Durchführung des symbolischen 

Aufnahmerituals mussten die Studenten eine Aufnahmegebühr bezahlen, um 

damit in den Kreis der akademischen Bürger aufgenommen zu werden. Erler 

berichtet, dass die Immatrikulationsgebühr etwa einen Taler betrug, jedoch 

nach Vermögen und sozialem Stand gestaffelt war.1015 Brüdermann führt 

dagegen einen Bericht Göttinger Professoren an, nach dem die Immatrikulation 

in Leipzig zwischen 3 und 4 Talern kostete.1016 Seit 1720 wurde die von jedem 
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 Siehe dazu Kapitel 3. 

1014
 Nähere Ausführungen dazu in Kapitel 3. Zum Einnahmenaspekt der Deposition für die 

Universitäten siehe Füssel 2005a. 

1015
 Erler 1909a, S. XI. 

1016
 Brüdermann 1989, S. 144. 



4 Die Finanzangelegenheiten der Studenten 

291 

Studenten eingenommene Gebühr jedoch nicht mehr in der Matrikel 

verzeichnet.1017 In den Semesterrechnungen des Rektors hingegen wurde nur 

die eingenommene Gesamtsumme vermerkt. Vergleicht man die Zahl der 

Immatrikulierten mit der Zahl derjenigen, die auch die Inskriptionsgebühr 

bezahlten, so fällt auf, dass in manchen Semestern bis zu ein Drittel der Studie-

renden kostenlos in die Matrikel aufgenommen wurde. Die eingenommene 

Summe der Immatrikulationsgebühren entspricht ca. 1 Taler pro Student, der 

seine Gebühren entrichtet hatte. 

Um eine Gratisimmatrikulation zu erhalten, musste sich der angehende Student 

von seinem örtlichen Pfarrer oder der Stadtverwaltung ein Zeugnis über seine 

Bedürftigkeit ausstellen lassen. Mit diesem musste er dann den Rektor bitten, 

ihn gratis zu immatrikulieren. Allerdings ließen sich nicht alle Rektoren darauf 

ein, da die Armenzeugnisse angeblich inflationär verteilt würden.1018 Außerdem 

war der Rektor an den Einnahmen durch die Inskriptionen beteiligt. Sein 

Entgegenkommen schmälerte also auch seine persönlichen Einkünfte. 

An der Universität Halle waren die Gebühren für den Depositionsschein sozial 

gestaffelt. Ein Student bürgerlicher Herkunft hatte 1 Taler 4 Groschen zu 

zahlen. Von einem Edelmann wurde die doppelte Summe verlangt. Ein Baron 

musste 3 Taler 12 Groschen entrichten. Ein Graf hatte schließlich den 

vierfachen Betrag eines Bürgerlichen zu bezahlen. Hinzu kamen die ebenfalls 

gestaffelten Inskriptionsgebühren. Bürgerliche Studenten sollten 4 Taler zahlen. 

Adlige mussten 6 Taler 20 Groschen dem Rektor übergeben. Ein Baron sollte 9 

Taler 16 Groschen entrichten.1019 

                                                 
1017

 Erler 1909a, S. XI. 

1018
 Eine ähnliche Regelung gab es auch an der Universität Halle. Dort bezahlten arme 

Studenten die Hälfte des Immatrikulationspreises, nämlich 2 Taler 8 Groschen. Nur ganz 

selten wurden die Armen ganz kostenlos in die Matrikel eingeschrieben (Mursinna 1791, S. 

271). 

1019
 Ebd., S. 271. Im Vergleich zu den Angaben bei Förster von 1781 hatten sich die Gebühren 

etwas erhöht: Bürgerliche hatten damals nur 3 Taler 12 Groschen gezahlt. Bei den adligen 

Studenten gab es noch eine Aufgliederung in Adlige, Freiherrn und Grafen. Der Adlige hatte 

6 Taler 4 Groschen gezahlt, der Freiherr 8 Taler 12 Groschen und ein Graf 12 Taler 4 
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Auch an der Jenaer Universität, der Salana, waren die Immatrikulations-

gebühren nach sozialer Herkunft differenziert. Ganz arme Studenten mussten 

lediglich 18 Groschen zahlen. Bürgerliche Studierende sollten 3 Taler entrich-

ten. Es gab jedoch für diese die Möglichkeit einer halbfreien Inskription, die 

lediglich 1 Taler 18 Groschen 6 Pfennige betrug. Adlige und Patrizier sollten 4 

Taler 20 Groschen zahlen. Ein Freiherr hatte sogar 9 Taler 14 Groschen zu 

entrichten. An der Spitze der Gebührenordnung standen Grafen, die 10 Taler 

oder mehr bezahlen sollten.1020 Lediglich die Studenten, die bereits eine andere 

Universität besucht hatten, wurden von der Depositionsgebühr befreit. 

Auch in Göttingen gab es eine Unterscheidung zwischen Studenten, die bereits 

an einer anderen Hochschule immatrikuliert worden waren und denen, die zum 

ersten Mal eine Universität bezogen. Generell bestand auch an der Georg-

August-Universität eine soziale Staffelung der Inskriptionsgebühren. Ein bürger-

licher Student hatte 4 Taler zu zahlen, falls er sich in Göttingen zum ersten Mal 

an einer Hochschule immatrikulierte. Sonst wurden 2 Taler fällig. Adlige 

Studenten zahlten 5 Taler 12 Groschen bzw. 8 Taler. Für Freiherren betrugen 

die Gebühren 8 bzw. 12 Taler. Grafen mussten sogar 12 bzw. 16 Taler 

zahlen.1021 

Für Wittenberg können wir die Inskriptionsgebühren dem „Akademischen 

Taschenbuch“ von 1791 entnehmen. Demnach kostete die Immatrikulation 

bürgerlicher Studenten 3 Taler, wenn sie zuvor noch keine Universität besucht 

hatten. Sonst reduzierte sich die Gebühr auf 1 Taler 12 Groschen. Adlige 

Studierende mussten 5 Taler 16 Groschen bzw. 3 Taler entrichten. Von 

Baronen wurden 18 Taler 12 Groschen verlangt. Hinzu kamen noch 6 Taler für 

die Deposition, die an den Dekan der Philosophischen Fakultät entrichtet 

werden mussten. 

                                                                                                                                               
Groschen. In der höchsten Kategorie war es also 1791 zu einer Verminderung der Kosten 

gekommen (Förster 1781, S. 23 f.). 

1020
 Wiedeburg 1775, S. 9. Diese Kosten bestanden auch noch 1791 (Mursinna 1791, S. 94).  

1021
 Pütter 1765, S. 318f. Auch in Göttingen hatte es bis 1791 keine Änderung der Immatrikula-

tionsgebühren gegeben (Mursinna 1791, S. 215). 
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Vergleicht man die Inskriptionsgebühren zwischen den verschiedenen 

Universitäten, so galten in Göttingen relativ hohe Gebührensätze. Da vor allem 

reiche und adlige Studenten an der Georg-August-Universität Göttingen 

erwünscht waren, waren die Immatrikulations- und Vorlesungsgebühren1022 ein 

geeignetes Mittel, die wenig bemittelten Studenten von einem Studium 

abzuhalten. In Halle, Wittenberg und auch in Jena studierten ärmere Studenten 

sowie Kinder aus umliegenden Gebieten, so dass eine soziale Selektion über 

die Gebühren einen wichtigen Teil der Studentenschaft vom Studium 

abgehalten hätte. 

4.3.2 Kolleggelder 

Auch bei den Kosten für das laufende Studium gab es – wie bei den allge-

meinen Lebenskosten – die Möglichkeit bzw. den Zwang, je nach finanzieller 

Lage das Studienleben zu gestalten. 

Die Lehrveranstaltungen zu den wichtigsten Bereichen des Studienfaches, 

ohne die kein Studium abgeschlossen werden konnte, wurden in Leipzig 

prinzipiell öffentlich und damit kostenlos gelesen. So sollte sichergestellt 

werden, dass das Studium nicht an den Gebühren für die Lehrveranstaltungen 

scheiterte. An der Abhaltung dieser öffentlichen Vorlesungen und Kollegien 

hatten die Professoren aber nur ein geringes Interesse, da sie hier keine 

Möglichkeiten hatten, sich etwas hinzu zu verdienen.1023 Die Entlohnung für 

diese Lehrtätigkeit war ja bereits mit dem regulären Salär abgegolten. Daneben 

gab es private Kollegien, für die zwischen drei und acht Taler pro Semester 

gezahlt werden mussten. Studenten, für die die Kosten keine Rolle spielten, 

konnten Privatissima bei den Professoren hören. Diese Privatissima waren 

private Lehrveranstaltungen für einen einzelnen Studenten oder eine kleine 

Gruppe von Studierenden. Der Preis war abhängig von der Vereinbarung mit 

dem Professor und der Zahl der Teilnehmer. Insofern hing es also noch vor 

                                                 
1022

 Siehe dazu den Abschnitt Kolleggelder. 

1023
 Daher finden sich in den Akten auch immer wieder Ermahnungen des Oberkonsistoriums, 

die vorgeschriebenen öffentlichen Lehrveranstaltungen auch wirklich abzuhalten.  
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dem eigentlichen Studieninteresse vom Geldbeutel des Studenten ab, welche 

Vorlesungen und Kollegien er besuchen konnte oder wollte.1024 

Friedrich Gedike, der im Auftrag der preußischen Regierung im Jahre 1789 

verschiedene deutsche Universitäten bereiste und über seine Beobachtungen 

berichtete, listete auch die Preise für Kollegien an der Universität Leipzig auf. 

Demnach schwankte die Gebühr für Kollegien zwischen 3 und 8 Talern für ein 

Semester. Die letztgenannte Summe von 8 Talern musste gezahlt werden, 

wenn die Studenten ein Privatkollegium besuchten. Einschränkend merkte 

Gedike an, dass mindestens die Hälfte der Leipziger Studenten die Kollegien 

gebührenfrei besuchen würde.1025 Die Höhe der Kolleggelder war gewöhnlich 

abhängig vom Fach und dem wöchentlichen Stundenumfang der Kollegien. So 

lässt sich anhand der Hörerlisten des Juraprofessors Christian Gottlob Biener 

(1748–1828) nachvollziehen, wie viel die Vorlesung zu den jeweiligen 

juristischen Materien kostete. Am teuersten waren, wie auch an anderen 

Universitäten, die Kollegien zum Gebiet der Pandekten, die 8 Taler kosteten. 

Für Lehrveranstaltungen zum Jus canonicum, Jus feodale und zum Jus 

criminale mussten die Studenten 6 Taler bezahlen. Alle weiteren Vorlesungen 

kosteten 5 Taler. Daneben bot Biener noch Examensvorbereitungen an, die je 

nach Materie zwischen 2 und 4 Talern kosteten.1026  

Bei den Privatissima konnten die Professoren selbst die Höhe der Gebühr 

festlegen. Biener scheint ein Mal – laut seinen Zuhörerlisten – ein Privatissi-

mum für drei adlige Studenten gegeben zu haben.1027 Sie bezahlten zusammen 

45 Taler. In zwei weiteren Fällen ist aufgrund von Bescheinigungen über den 

Besuch eines Privatissimums die Höhe der Gebühr bekannt: Für ein Collegium 

                                                 
1024

 Ein Student, der des Bettelns angeklagt war, gab an, dass er sich den Besuch von Kollegien 

nicht hatte leisten können (UAL, GA IV 80, fol. 3: Registratur vom 17. Juni 1730). 

1025
 Fester 1905, S. 87. Bestätigt werden diese Summen anhand von Forderungen der Profes-

soren gegenüber verstorbenen Studenten. Demnach betrugen die eingeforderten 

Kolleggelder 6 bzw. 8 Taler (UAL, GA II G 17, fol. 2–4v: Nachlassverzeichnis für Friedrich 

Adolph Grahl vom 5. Juli 1768). 

1026
 UB Leipzig, MS 2569: Zuhörerlisten Chr. Gottlieb Biener 1776 – 1827, unfol. Biener war seit 

1782 außerordentlicher Professor, 1790 erhielt er dann ein Ordinariat.  

1027
 Ebd. Die Materie des Privatissimums ließ sich leider nicht nachvollziehen.  
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Pandectarum zahlte Gebhard Werner Graf von der Schulenburg 1744 

35 Taler.1028 Otto Casimir Freiherr von der Schulenburg zahlte 1724 für Privat-

informationen in Jurisprudenz 25 Taler.1029 Aus der Quittung ist leider nicht 

ersichtlich, in welchem Zeitraum die Studenten diesen Unterricht erhalten 

hatten. Von der Universität Erlangen ist bekannt, dass studierende Grafen den 

vierfachen Satz der normalen Gebühr für Kollegien zahlen mussten. 

Möglicherweise bezahlten auch der Freiherr und der Graf von der Schulenburg 

einen höheren Gebührensatz für Privatissima, als dies einfache Studenten 

taten. 

Die von Gedike überlieferten Höhen der Kolleggelder decken sich mit der 

Gebührenhöhe anderer Universitäten. An der Universität Jena kostete ein 

Kollegium im Semester 3 Taler. Für ein täglich zweistündiges Kollegium 

mussten 5 Taler im Halbjahr bezahlt werden. Privatissima und Practica kosteten 

etwa 5 bis 6 Taler, maximal jedoch 10 Taler.1030 Etwas niedriger waren die 

Gebühren an der bedeutend kleineren Universität Erlangen. Die einzelnen 

Fakultäten erhoben unterschiedliche Gebühren für die Kollegien. Die geringsten 

Forderungen erhob die Theologische Fakultät, bei der ein wöchentlich 

fünfstündiges Kollegium zumeist 3 bis 4 Taler, in Ausnahmefällen 5 Taler 

kostete. In der Juristischen Fakultät wurden 4 bis 5 Taler für ein Kollegium 

gefordert. Für den Dozenten arbeitsintensivere Kollegien kosteten zwischen 6 

Talern 16 Groschen und 8 Talern. Preiswerter waren im Allgemeinen die 

Vorlesungen an der Medizinischen Fakultät mit 3 bis 4 Talern. Gebühren in 

gleicher Höhe erhoben die Dozenten der Philosophischen Fakultät. Hörte ein 

Student die gleiche Lehrveranstaltung zum zweiten Mal bei demselben 

Dozenten, so verringerte sich die Zahlung auf die Hälfte.1031 In Erlangen gab es 

                                                 
1028

 UAL, GA XIV C 41, unfol.: Quittung von Dr. Christian Schön P. P.  für Gebhard Werner Graf 

von der Schulenburg vom 24. Juli 1744 

1029
 UAL, GA XIV C 5, fol. 5v–6: Bescheinigung von Christiana Sophia Menckin für Otto Casimir 

Freiherr von Schulenburg vom 4. Mai 1724. 

1030
 Wiedeburg 1775, S. 16. 

1031
 Papst 1791, S. 59. 
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bei den Kollegiengebühren jedoch eine Ausnahme für studierende Grafen: Sie 

mussten den vierfachen Satz der übrigen Studenten zahlen.1032 

An der zweiten kursächsischen Universität, der mittlerweile bedeutend 

kleineren Hochschule in Wittenberg, betrugen die höchsten Honorare für 

Lehrveranstaltungen 2 bis 2 ½ Taler. Einschränkend merkte Gedike an, dass 

die meisten theologischen Kollegia noch weniger kosten würden. Der Großteil 

der Hörer in diesen Kollegien würde sie aber sowieso frei hören. Generell 

hätten die öffentlichen Lehrveranstaltungen den größten Zulauf. Diese 

Beobachtung wird gestützt durch die Berechnung der Lebenshaltungskosten an 

der Universität Wittenberg, die 1768 erschien. Darin wurden lediglich acht bis 

zwölf Taler pro Jahr für Kollegien berechnet.1033 Das entspräche bei einem 

nicht ermäßigten Besuch der Lehrveranstaltungen lediglich vier bis maximal 

sechs Kollegien in zwei Semestern. 

An der Universität Göttingen hing die Höhe des Kolleggeldes vom Fach bzw. 

der Materie der Lehrveranstaltung ab. Für die theologischen, die meisten 

philologischen und philosophischen Privatvorlesungen betrug die Gebühr 3 

Taler. Juristische Vorlesungen und Kollegien kosteten zwischen 4 und 6 Talern 

im Semester. Im Jahre 1788 hatten sich die üblichen Gebühren für Kollegien 

bei 5 Taler eingependelt, nur das juristische Kollegium über die Pandekten 

kostete 8 Taler (1765: 6 Taler). Für praktische, juristische und medizinische 

Lehrstunden wurden 10 Taler verlangt. Die Gebührenhöhe für Privatissima 

konnte zwischen 3 und 100 Talern schwanken. Friedrich Gedike wies in seinem 

Bericht über die Universität Göttingen darauf hin, dass die Kollegiengebühren 

sehr hoch wären. Die Mindestkosten lagen demnach im Jahre 1789 bei 5 

Talern. Die meisten Vorlesungen würden jedoch 10 oder mehr Taler kosten.1034 

Wie auch in Erlangen, so mussten Grafen ein erhöhtes Honorar bezahlen. In 

Göttingen betrug es das Doppelte der üblichen Gebühren.1035 

                                                 
1032

 Ebd., S. 60. 

1033
 Wittenbergisches Wochenblatt 1769, S. 96. 

1034
 Fester 1905, S. 17. 

1035
 Pütter 1765, S. 319f.; ders., 1788, S. 386. 
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Schauen wir uns die Universität Jena an, so sind die Kosten für Vorlesungen 

durch eine Informationsschrift aus dem Jahr 1775 überliefert. Demnach kostete 

ein Kollegium im Semester 3 Taler, wenn es ein zweistündiges Kollegium war, 

mussten 5 Taler bezahlt werden. Für Privatissima und Praktika wurden meist 5 

bis 6 Taler, höchstens jedoch 10 Taler verlangt.1036 

Im benachbarten Halle kosteten Kollegien an der Theologischen Fakultät 3 bis 

4 Taler und an der Juristischen Fakultät 4 bis 8 Taler. Für medizinische 

Vorlesungen wurden 4 bis 10 Taler verlangt. Und Kollegien an der 

Philosophischen Fakultät mussten mit 3 bis 5 Talern bezahlt werden.1037 

Vor allem Universitäten, die nur über wenige Hörer verfügten, zogen wiederholt 

geringere Gebühren als Mittel in Betracht, um die Zahl der Studenten zu 

erhöhen. Für die Attraktivität der Hochschule dürften diese Gebühren aber nur 

geringe Bedeutung gehabt  haben. Wichtiger waren auch im 18. Jahrhundert 

die Reputation der Professoren und das städtische Umfeld der Universität. Die 

einzige Klientel, die man mit niedrigen Gebühren erreichte, waren die armen 

Studenten. Doch sie brachten gewöhnlich der Hochschule keinen besseren, 

sondern eher einen schlechten Ruf ein und waren sowohl von den Dozenten 

als auch von Einwohnern wenig geliebt, da sie kaum etwas konsumierten. 

Insofern konnten die Einnahmen der Professoren mit den wenig bemittelten 

Studenten nur in geringem Maße gesteigert werden, da arme Studenten oft 

gratis die Lehrveranstaltungen besuchten. 

Würde man anhand der Zuhörerlisten des Rechtsprofessors Biener seinen 

Verdienst ausrechnen wollen, so käme man für das Sommersemester 1788 für 

seine zwei Vorlesungen auf ein Einkommen von 297 Talern. Das unterstellt 

aber, dass sämtliche 73 Hörer nicht gratis hörten und auch wirklich ihr 

Kolleggeld bezahlten. Durch die vier Vorlesungen mit insgesamt 267 Hörern 

und zwei Lehrveranstaltungen zur Examensvorbereitung mit 20 Studenten im 

Wintersemester 1788/89 hätte Biener 1.584 Taler eingenommen – unter den 

oben genannten Voraussetzungen, dass auch alle Studenten diese Gebühr 
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 Wiedeburg 1775, S. 16. 

1037
 Mursinna 1791, S. 272. 
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bezahlt hätten.1038 Zunächst mag dies nach einem sehr hohen Einkommen 

aussehen. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass nicht alle 

Studenten die volle Höhe des Kolleggeldes zahlten bzw. dass einige Studenten 

erst nach geraumer Zeit die Gebühr bezahlten. Das Geld war also nicht sofort 

für den Professor verfügbar. Außerdem muss man bedenken, dass viele 

Professoren eine Familie mit mehreren Kindern hatten, die versorgt werden 

musste. Daher werden auch viele außerordentliche Professoren keinen 

reichlichen Verdienst gehabt haben, wenn sie nicht weitere Ämter mit 

Einkünften hatten oder publizistisch tätig waren. Zudem mussten sich neue 

Professoren erst mit ihren Vorlesungen etablieren, wie auch die ersten 

Hörerlisten Bieners zeigen. War man allerdings bekannt, so hatte man viele 

Hörer und konnte mehr Kolleggelder einnehmen und im Falle Bieners wohl 

auch angemessen leben. 

Generell waren die Kollegien an der Universität Leipzig nach einem Regulativ 

vom 19. Februar 1779 binnen vier Wochen nach Beginn der Lehrveranstaltung 

zu zahlen. Dennoch hatten die Dozenten wiederholt die Schwierigkeit, dass sie 

ihr Geld nicht bekamen, da ihre säumigen Hörer mittlerweile die Universität 

verlassen hatten. Deshalb gab es Ende des 18. Jahrhunderts an der Leipziger 

Hochschule eine Diskussion, wie man mit den Schuldnern umgehen solle. Bis 

dahin wurden die betreffenden Studenten vor das akademische Gericht zitiert, 

wenn private Ermahnungen der Dozenten nichts mehr halfen. Die 

Juristenfakultät behielt sogar die Abschlusszeugnisse bis zur Bezahlung ein, 

um so den Druck zu erhöhen.1039 Zu einer Neuregelung des Umgangs mit 

säumigen Hörern scheint es allerdings nicht gekommen zu sein.1040 

Vergleicht man die Vorlesungsgebühren der Universitäten Leipzig, Wittenberg, 

Jena, Halle, Erlangen und Göttingen miteinander, fallen die relativ hohen 

Gebühren in Göttingen auf. Gründe dafür können in der Ausrichtung auf den 

internationalen Adel und die Berufung hervorragender Professoren gesucht 

werden, so dass höhere Gebühren gerechtfertigt erschienen. Dagegen waren 
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 Mursinna 1791, S. 272. 

1039
 SHStA, Loc. 4762 (1800), fol. 15–32v: Bericht des Oberkonsistoriums vom 29. Januar 1800. 

1040
 Dies legt zumindest die Lektüre obiger Akte nahe. 
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die Gebühren an den beiden kursächsischen Universitäten am geringsten. In 

Wittenberg mag es daran gelegen haben, dass vor allem Theologiestudenten 

die Hochschule frequentierten, die oft aus ärmeren Schichten stammten. Doch 

auch in Leipzig gab es eine große soziale Spreizung unter der Studentenschaft. 

Da viele Studenten ihr Studium von einem Stipendium oder durch Nebenerwerb 

finanzierten, konnten sie sich keine hohen Gebühren leisten. Sie waren daher 

vor allem auf öffentliche Vorlesungen, geringe Vorlesungsgebühren oder das 

Entgegenkommen der Dozenten bei einem Nachlass auf die Gebühren 

angewiesen. 

4.3.3 Kosten der Graduierungen 

Vergleichsweise wenige Studenten erwarben im 18. Jahrhundert einen akade-

mischen Grad an der Universität. Dies hatte zwei Gründe: Zum einen benötigte 

man zumeist keinen formellen Abschluss, um die Voraussetzung für Stellen zu 

erlangen. Dafür waren meist eine Mindeststudienzeit und gegebenenfalls eine 

Prüfung vor Landesbehörden notwendig.1041 Zum anderen verschlang das 

Graduierungsverfahren einschließlich der begleitenden Festlichkeiten hohe 

Geldsummen.1042 Je nach angestrebtem akademischem Grad kostete das 

Verfahren manchmal mehr als der durchschnittliche Student in einem Jahr zum 

                                                 
1041

 Um eine Kanonikatsstelle in einem Domkapitel zu erhalten, war ein mindestens dreijähriges 

Studium notwendig (UAL, GA XIV C 13, fol. 1–1v: Schreiben von Johann Wilhelm aus dem 

Winckel vom 18. Dezember 1733). Ebenso wurde seit Ende des 18. Jahrhunderts verlangt, 

dass alle Bewerber für Stellen in kursächsischen Diensten mindestens drei Jahre studiert 

haben (Reskript vom 27.2.1793 und 21.9.1795). Theologiestudenten, die Pfarrer werden 

wollten, mussten vor dem Konsistorium ein Examen ablegen. Und für adlige Jurastudenten 

wurden 1733, 1776 und 1793 weitere Vorschriften erlassen, die die Anforderung für den 

Eintritt in Positionen am Hofgericht und in der landesherrlichen Verwaltung spezifizierten 

und verschärften („Mandat, Herrn Friderici Augusti in Pohlen u. Churfürstens zu Sachsen u. 

wegen Qualificierung derer, in Dienste zu nehmenden von Adel, und anderer Personen“ 

vom 13. Oktober 1733; Reskript vom 3. Juni 1776; „Mandat wegen Qualificirung junger 

Leute zu künftiger Dienstleistung“ vom 27. Februar 1793).  

1042
 Es soll hier nicht die Diskussion um die Senkung der Promotionskosten verfolgt werden. Die 

angegebenen Zahlen sollen lediglich einen Eindruck vermitteln, um welche Summen es sich 

bei den Promotionsverfahren handelte. 
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Leben zur Verfügung hatte. In jedem Fall stellten die Summen für die 

Promotionsverfahren eine erhebliche Belastung dar, die nicht ohne weiteres 

getragen werden konnte. Wie zuletzt Füssel in seiner Untersuchung um 

Rangkonflikte im akademischen Bereich zeigt, war ein universitärer Grad eher 

von Bedeutung für den sozialen Status.1043 Ein zweiter Grund für die 

Graduierung konnte der Wunsch nach einer wissenschaftlichen Laufbahn sein. 

Um zu illustrieren, wie gering die Anzahl der Graduierungen war, sei die 

Berechnung von Georg Erler für die Philosophische Fakultät angeführt: In der 

Zeit von 1700 bis 1800 erwarben nur zwischen 3,0 % und 7,5 % der dort 

Immatrikulierten den Magistergrad.1044 

Die erhobenen Gebühren sollten vor allem für die öffentliche Kommunikation 

und die an die Prüfung anschließende Feier dienen. Um dem akademischen 

und gesellschaftlichen Stellenwert des erworbenen Titels gerecht zu werden, 

wurden daher höhere Kosten eingeplant. Ein Teil der Gebühren wurde zudem 

den Professoren als Entschädigung zugeteilt. Allerdings sollten ausdrücklich 

keine Überschüsse aus den Promotionen erwirtschaftet werden.1045 

Laut einer Aufstellung der Universität von 1721 kostete die Promotion zum 

Baccalaureus in der Philosophischen Fakultät in Leipzig elf Taler, in der 

Medizinischen Fakultät 25 Taler, in der Juristenfakultät 41 Taler 6 Groschen 

und für angehende Theologen sogar 45 Taler 18 Groschen.1046 Die Staffelung 

der Gebühren entsprach also eindeutig der dignitären Rangfolge der Fakultäten 

an der Universität Leipzig – von der ursprünglich vorbereitenden Artisten-, jetzt 

Philosophischen Fakultät bis hin zur obersten Fakultät der Theologie. 
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 Füssel 2006. 

1044
 Erler 1909c, S. XXXXV und Erler 1909b, S. XX. Die erste Zahl errechnete Erler für den 

Zeitraum Wintersemester 1684–Sommersemester 1709. Der zweite Wert gilt für das 

Wintersemester 1764 bis Sommersemester 1769. 

1045
 Rasche 2006, S. 87. 

1046
 SHStA, Loc. 6121 (1708–1799), fol. 25–35: Schreiben des Oberkonsistoriums vom 29. Juli 

1721. Die Universität Wittenberg verlangte im Vergleich dazu relativ wenig Geld: 8 Taler 14 

Groschen in der Medizinischen Fakultät und 11 Taler 4 Groschen in der Juristenfakultät.  
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Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entspann sich an der Universität eine 

Diskussion darüber, warum nur wenige Studenten promovierten. An der 

Universität Leipzig wurde festgestellt, dass viele Studenten der Hochschule 

außerhalb der Landesgrenzen promovieren würden. Als Hauptursache wurden 

die hohen Kosten für das Promotionsverfahren ausgemacht. Als Möglichkeiten 

zur Reduzierung der Kosten wurde vorgeschlagen, auf einen Teil der 

Zeremonien (etwa das Festmahl, das sog. Prandium)1047 zu verzichten sowie 

eine neue Art der Promotion einzuführen: die Promotion extra facultatem. Die 

Promotion extra facultatem verlangte eine geringere Anzahl der Lehrproben und 

erforderte, da sie nicht unter Teilnahme der Fakultät stattfand, nur eine geringe 

Anzahl von Zeremonien. Im Gegenzug verzichtete der Promovend auf das 

Recht, später Beisitzer der Fakultät zu werden. Das heißt, dass er keine 

akademische Laufbahn einschlagen konnte.1048 

Die Promotion zum medizinischen Doktor kostete den Kandidaten 202 Taler, 

wenn der Student sie an der Fakultät ablegte. Extra facultatem bezahlte er 

dafür 172 Taler.1049 Die Promotionskosten an der Juristenfakultät Leipzig 

betrugen für den Grad des Lizentiaten 150 Taler und weitere 22 Taler, wenn der 

Kandidat gleichzeitig auch noch zum Doktor promovieren wollte.1050 Im Zuge 

der Diskussion über die geringe Anzahl von Promotionen in Sachsen bzw. dem 

Abwandern an auswärtige Hochschulen zur Graduierung wurde 1723 vom 

Oberkonsistorium auf Anweisung des Geheimen Konsiliums eine Richtlinie 

erlassen, nach der die Kosten gesenkt werden sollten. Dabei sollte vor allem 

auf unnötige Posten verzichtet werden.1051  

                                                 
1047

 Zu den Prandien siehe Erler 1905. 

1048
 SHStA, Loc. 6121 (1708–1799), fol. 29–36v: Schreiben der Juristenfakultät Leipzig vom Mai 

1778. In diesem Aktenfaszikel finden sich auch die detaillierten Aufzeichnungen, wie sich 

die Promotionskosten in den einzelnen Fakultäten zusammensetzten.  

1049
 Ebd. Der Unterschied zwischen beiden Promotionsformen besteht darin, dass bei letzterer 

kein festliches Mahl, das Prandium, ausgerichtet werden musste.  

1050
 Ebd., fol. 45–46: Projekt der Juristenfakultät Leipzig (mit Schreiben vom 7. Februar 1724). 

Dies sah zumindest der Entwurf der Fakultät vor. 

1051
 Ebd., fol. 39–39v: Entwurf eines Schreibens an das Oberkonsistorium vom 21. Januar 1723.  
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Wie eine Auflistung der Promotionskosten aus dem Jahre 1778 zeigt, wurden 

die Gebühren tatsächlich erheblich gesenkt: In der Philosophischen Fakultät 

kostete die inzwischen verbreitete Promotion zum Magister extra facultatem 40 

Taler, die außergewöhnliche – also in facultatem, mit aller Feierlichkeit – 50 

Taler. In der Theologischen Fakultät bezahlte der Student für die Promotion 

zum Baccalaureus – dem niedrigsten Grad – 47 Taler 18 Groschen, zum 

Lizentiaten 77 Taler und zum Doktor 64 Taler. Medizinstudenten mussten mit 

125 Talern immer noch sehr hohe Gebühren für die Promotion zum Lizentiaten 

und zugleich zum Doktor zahlen, in der Juristenfakultät wurden sogar 195 Taler 

fällig.1052 

In der Juristenfakultät nutzten viele Studenten die Möglichkeit, mit Hilfe einer 

Promotion extra facultatem die Kosten möglichst gering zu halten. In der Zeit 

vom Wintersemester 1729 bis Sommersemester 1794 war die Zahl der 

außerhalb der Fakultät stattfindenden Graduierungen deshalb wesentlich höher 

als die Promotionen in facultatem.1053 

Mit der grundlegenden Umgestaltung des Promotionswesens an den protes-

tantischen Universitäten des Reiches wurde der gewandelten Bedeutung der 

akademischen Grade Rechnung getragen. Die neue Form der Promotionen 

extra facultatem trugen dem Wunsch nach einem erhöhten sozialen Prestige 

durch einen akademischen Titel Rechnung. Die bisherige Form der Promotion 

wurde nur noch von denjenigen Kandidaten abgelegt, die eine akademische 

Laufbahn anstrebten. Eine Besonderheit der Leipziger Universität ist – wie 

bereits in Kapitel 2 erwähnt – die vergleichsweise hohe Zahl an Magister-

prüfungen an der Philosophischen Fakultät, denn nur dieser Titel berechtigte 

zur Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung der hiesigen Hoch-

schule. 1054 

                                                 
1052

 SHStA, Loc. 1782 (1710–1784), fol. 21–25v: Schreiben der Universität Leipzig vom 7. März 

1778. 

1053
 Erler 1909a, S. XXIII. 

1054
  Siehe dazu Abschnitt 2.6. An anderen Universitäten – wie etwa der Salana in Jena – hatte 

der Magistertitel nicht diese zusätzliche Funktion. Durch die inzwischen obsolete propä-

deutische Funktion der Philosophischen Fakultät hatte auch der Magistertitel seine 



4 Die Finanzangelegenheiten der Studenten 

303 

4.3.4 Aufwendungen für Exerzitien und Sprachen 

Neben dem Besuch der Lehrveranstaltungen nahmen die Exerzitien und der 

Erwerb von Sprachen einen wichtigen Raum im studentischen Leben ein.1055 

Durch die Exerzitien, also Fechten, Tanzen und Reiten,1056 wurden wichtige 

Fähigkeiten für das spätere gesellschaftliche Leben erworben. Auch die 

Universität war bemüht, dieses Angebot bereitzustellen, da dies vor allem für 

Adlige und Standespersonen ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des 

Studienortes war.1057 

Das Erlernen von Sprachen war wichtig, da Großbritannien und Frankreich in 

modischer Hinsicht wichtige Vorbilder waren. Vor allem bei der Kleidung und in 

der Literatur war das angelsächsische Land zum Vorbild geworden. Das 

Französische war jedoch auch weiterhin wichtig, wie eine Auswertung des 

studentischen Buchbesitzes belegt.1058 Neben diesen beiden Sprachen konnte 

man in Leipzig auch in romanischen und ost- sowie nordeuropäischen 

Sprachen Unterricht nehmen. Wie wichtig der Spracherwerb war, zeigte die 

Anzahl der Sprachlehrer im Jahre 1791: sieben für Französisch, zwei für 

Englisch, je einer für Italienisch und Polnisch, Schwedisch und Dänisch, 

Neugriechisch und Hebräisch.1059 

Laut der 1789 aufgestellten Kostenberechnung für das Studium in Leipzig 

kostete der Französischunterricht je nach Können der Lehrer und dem 

                                                                                                                                               
Bedeutung als formaler Abschluss des Propädeutikums vor Aufnahme eines Studiums an 

einer der drei höheren Fakultäten verloren. Daher fand in Jena die letzte Magisterpromotion 

im Jahre 1781 statt. (Rasche 2006, S. 97) 

1055
 Infolgedessen wurde die Reitschule in Wittenberg aufgrund der geringen Zahl dortiger 

Studenten nach Leipzig verlegt, um den Leipziger Studenten ein besseren Angebot machen 

zu können (siehe dazu SHStA, Loc. 6128 (1712–1815)). 

1056
 Die Kosten für Reit- und Fechtstunden sowie Tanzunterricht konnten nicht ermittelt werden.  

1057
 So argumentierte die Universität auch gegenüber dem Geheimen Consilium 1740 (SHStA, 

Loc. 6128 (1712–1815), fol. 172–173v: Schreiben des Oberkonsistoriums vom 17. März 

1740). 

1058
 Zum Vorbild Frankreichs und Großbritanniens im 18. Jahrhundert für die Konsumgewohn-

heiten und den Lebensstil siehe North 2003. 

1059
 Mursinna 1791, S. 144f. 



4 Die Finanzangelegenheiten der Studenten 

304 

studentischen Geldbeutel 2, 3, 4 oder 6 Groschen pro Stunde. Für eine Lektion 

im Italienischen, Englischen, Spanischen, Dänischen, Schwedischen, 

Russischen oder Polnischen waren 4 bis 6 Groschen zu zahlen.1060 Der Theolo-

giestudent Philipp Heinrich Patrick berichtete in seinem Tagebuch 1775, dass 

er für wöchentlich vier Stunden Hebräischunterricht 2 Taler im Monat bezahl-

te.1061 Das entsprach 6 Groschen pro Stunde. Damit dürfte er eher im oberen 

Bereich der Preise gelegen haben. 

Wichtig war der Sprachunterricht vor allem, um im gesellschaftlichen Leben 

bestehen zu können, indem man sich in den gesellschaftlichen Kreisen an der 

fremdsprachigen Konversation beteiligen und aktuelle belletristische Literatur in 

der Originalsprache lesen konnte. Doch auch Ideen aus dem wirtschaftlichen 

und politischen Bereich aus Frankreich und Großbritannien konnten dank 

Sprachkenntnissen zeitnah rezipiert werden, indem man nicht erst auf 

Übersetzungen aktueller Literatur warten musste. Daneben fanden immer 

wieder Studenten eine Anstellung als Hofmeister für die Kinder adliger Familien 

in Osteuropa, so dass auch hier fremdsprachliche Fähigkeiten hilfreich sein 

konnten. 

Der Sprachunterricht erfolgte durch sogenannte Sprachmeister. Da es an den 

Universitäten noch keine Professuren für moderne Sprachen gab, erfüllten 

diese Sprachlehrer die Aufgabe, Kenntnisse in fremden Sprachen und der 

damit verbundenen Kultur zu vermitteln. Oft waren es Muttersprachler, die es 

nach Leipzig verschlagen hatte. Sie mussten sich als Universitätsverwandte 

eintragen lassen und unterstanden der universitären Gerichtsbarkeit. Es waren 

also zumindest minimale Bedingungen zu erfüllen, um als universitärer 

Sprachmeister Unterricht geben zu dürfen. Diese Sprachlehrer arbeiteten auf 

eigene Rechnung. 

                                                 
1060

 Jährliche Kostenberechnung 1789, S. 61. 

1061
 Renaud 1906, S. 109. 
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Einige Studenten nahmen auch Musikunterricht. Teilweise wurden sie dabei  

von Kommilitonen unterrichtet.1062 Der Unterricht kostete nach obiger 

Berechnung zwischen 2 und 4 Groschen pro Stunde und abhängig vom musi-

kalischen Können des Dozenten.1063 

Für die Reitstunden gab es an der Universität einen besoldeten „Bereuter“, also 

Reitmeister, der für den Unterricht sowie den Unterhalt der Reitbahn und 

Versorgung sowie Pflege der Pferde zuständig war. Wie die Leipziger 

Hochschule in einem Schreiben an das Oberkonsistorium ausführte, war eine 

universitäre Reitschule unabdingbar notwendig, damit sich die Studenten als 

zukünftige Kavaliere üben könnten, für den Krieg, für Reisen oder schlichtweg 

für den „Pomp“. Außerdem sei die Geschicklichkeit beim Reiten nötig für 

prächtige Aufzüge, ritterliche Exerzitien oder öffentliche Schauspiele.1064 

Zu Konflikten kam es, als das Oberkonsistorium 1721 die Versetzung des 

Wittenberger Universitätsreitlehrers Gebauer nach Leipzig verfügte, um so die 

Leipziger Reitbahn besser auszustatten. Begründet wurde dieser Schritt damit, 

dass vor allem für die adligen Studenten ein ausreichendes Angebot an 

Exerzitien vorhanden sein müsse, da sie nicht nur für das Studium, sondern 

eben auch wegen dieser Exerzitien für die Vorbereitung ihrer späteren 

Tätigkeiten an die Universitäten kämen.1065 Das Geheime Kabinett bekräftigte 

diese Einschätzung zu den Nutzern der Reitschule: Standespersonen, adlige 

Studenten und vermögende Jurastudenten nähmen Unterricht.1066 

Nach der Verlegung der Reitbahn nach Leipzig sah die Universität Wittenberg 

ihre schlimmsten Bedenken bestätigt: Adlige und andere „Politici“ kämen nicht 

mehr zum Studieren in die Lutherstadt. Stattdessen gingen sie auf 

Universitäten, wo Reitstunden angeboten würden. Dadurch sei die Hochschule 

                                                 
1062

 Bekanntes Beispiel dafür ist Johann Adam Hiller, der spätere Thomaskantor und erste 

Musikdirektor der Gewandhauskonzerte (Hiller 2004, S. 14). 

1063
 ibid. 

1064
 SHStA, Loc. 6128 (1712–1815), fol. 15–16v: Schreiben der Universität Leipzig vom 26. Mai 

1723. 

1065
 Ebd., fol. 2–2v: Abschrift eines Reskripts vom 14. August 1721. 

1066
 Ebd., 12.9.1721, fol. 9–10v. 
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im Niedergang begriffen.1067 Die Universität Leipzig hingegen konnte ihre 

Reitschule erfolgreich behaupten. Und nach dem Tod oder Ausscheiden eines 

Universitätsreitmeisters wurde stets relativ zügig ein Nachfolger bestellt. Zumin-

dest unter dem Bereiter Rosenzweig fanden die Reitstunden täglich 7–11 Uhr 

sowie 14–17 Uhr statt.1068 

Als weiteres Exerzitium gab es an der Universität Fechtunterricht. Auch hierfür 

war ein Fechtmeister bei der Universität fest angestellt, der den Studenten 

Unterricht erteilte. 

Die erhobenen Gebühren für den Fecht- und Reitunterricht lassen sich leider 

nicht beziffern, da sie weder in den Akten noch den zeitgenössischen 

Kostenberechnungen erwähnt wurden. 

Die Verschuldung der Studenten war ein kontinuierliches Problem.1069 Sowohl 

das Oberkonsistorium, als auch die Universität und der Rat der Stadt bemühten 

sich, Vorkehrungen gegen eine Überschuldung der Studierenden zu treffen. 

Damit sollten zum einen die einheimischen Handwerker und Händler geschützt 

werden, den jungen Männern unbegrenzt Kredit zu geben in der Hoffnung, dass 

der Vater bzw. Vormund schon bezahlen werde. Andererseits wurde somit 

darauf geachtet, dass die Studenten nicht einen – ihren Finanzen unange-

                                                 
1067

 Ebd., fol. 11–11v: Auszug aus der Präliminarschrift der Universitäten Leipzig und Wittenberg 

vom 11. März 1722. 

1068
 SHStA, Loc. 2423/2 (1739–1823), unfol.: Schreiben des Oberkonsistoriums vom 8. April 

1785. 

1069
 Dafür sprechen das kurfürstliche „Mandat, daß die Studiosen auf beiden Universitäten 

Leipzig und Wittenberg, sowol minder- als volljährige, auch alle anderen, welche noch unter 

väterlicher Gewalt stehen, keine Wechselbriefe ausstellen, noch darauf das Wechselrecht 

verstattet, auch von innen benannten Personen den Studiosen über die in den 

akademischen Statuten gesetzte Summe, nichts geborgt werden solle“ vom 29. Dezember 

1718, abgedruckt im Codex Augusteus 1724, Bd. II, Sp. 2028; Ein erneutes kurfürstliches 

„Mandat wieder das Auff-Borgen junger Leute, auch Ausstellung derer Wechselbriefe,  und 

Darbey mitunterlauffende Missbräuche“ vom 21. April 1724, abgedruckt im Codex 

Augusteus 1724, Bd. II, Sp. 2085 sowie ein Patent des Leipziger Rats vom 13. Dezember 

1769 (UAL, GA IV 109, fol. 11v–12) sowie ein Patent der Universität vom 25. Juni 1776 

(ebd., fol. 13v–14). 
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messenen – hohen Lebensstandard führten. Darauf wurde in dem Patent des 

Leipziger Rats explizit Bezug genommen.1070 

Die ersten Regelungen im 18. Jahrhundert wurden von landesherrlicher Seite 

aus getroffen. Nachdem sich der Landtag 1716 und 1718 mit dem Wechsel-

recht beschäftigt hatte, erließ der Kurfürst am 29. Dezember 1718 diesbe-

züglich ein Mandat.1071 In diesem wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

Studenten keine Wechsel unterschreiben dürften, besonders wenn sie noch 

minderjährig wären und damit unter väterlicher Gewalt stünden. Ansonsten 

wurde auf die von den Universitäten festgelegten Höchstsummen für zu 

kreditierende Summen verwiesen.1072 In einem zweiten und sehr viel ausführ-

licheren landesherrlichen Mandat gegen das Borgen und Ausstellen von 

Wechselbriefen für junge Leute vom 21. April 1724 wurden die Anordnungen 

von 1718 bekräftigt.1073 In beiden Mandaten wurde die paternalistische Sorge 

artikuliert, dass Studenten durch die Möglichkeit, Wechsel auszustellen, in 

Versuchung geraten könnten, einen verschwenderischen Lebenswandel zu 

führen.1074  

Trotz der Kreditedikte konnten die Studenten noch eine große Summe 

Schulden aufhäufen, indem sie bei mehreren Wirten, Handwerkern, Kaufleuten 

etc. die jeweilige Höhe von Schulden ausreizten. Dadurch konnten schnell 

Schulden von über 100 Talern entstehen. Außerdem zeigt die Auflistung der 

Schulden verstorbener Studenten in ihren Nachlassakten, dass selbst einzelne 

Handwerker, Händler etc. den Studierenden über die vorgeschriebene Höhe 

hinaus Kredit gewährten. Insofern waren die Kreditedikte zwar ein Baustein, um 

die Schulden der Studenten zu begrenzen. Die Regelungen waren jedoch so 

                                                 
1070

 UAL, GA IV 109, fol. 11v–12: gedrucktes Patent des Rats vom 13. Dezember 1769. 

1071
 Blettermann 1990, S. 103. 

1072
 UAL, GA VI 3, fol. 235. Eine Regelung der Universität über erlaubte Kreditsummen konnte 

von Seiten der Universität erst für 1776 ermittelt werden. Auch in der Bekanntmachung des 

Leipziger Rats von 1769 wird nur auf die landesherrlichen Mandate eingegangen, nicht 

jedoch auf vorherige universitäre oder städtische Verfügungen. 

1073
 Ebd., fol. 335–340v. Die Grenze für die Minderjährigkeit bildete die Vollendung des 25. 

Lebensjahrs. 

1074
 Ebd., Mandat vom 21. April 1724. 



4 Die Finanzangelegenheiten der Studenten 

308 

weit gefasst, dass – selbst bei Einhaltung der Vorschriften – hohe Schuldsum-

men kaum verhindert werden konnten. 

Die erlaubten Kreditsummen schwankten je nach den Erlassen. Seit 1769 

durften für Miete und Mahlzeiten sowie Getränke (Wein, Bier und Kaffee) und 

Lebensmittel nicht mehr als 2 Taler kreditiert werden.1075 Das entsprach den 

Ausgaben für den Mittagstisch für einen Monat bis hin zu einem halben Jahr. 

Die zumeist quartals- oder halbjahresweise bezahlte Miete betrug selbst im mit 

Abstand billigsten Studentenquartier – dem der Universität gehörigen Paulinum 

– etwas über 7 Taler. War man mit der Miete für ein Quartal im Rückstand, 

überschritt man in den meisten Fällen also schon die gesetzte Höchstgrenze. 

Ausdrücklich erwähnt wird im städtischen Patent vom November 1769, dass die 

Vermögensumstände des Studenten beachtet werden sollten. Theoretisch 

konnte der eingeräumte Kredit also auch unterhalb dieser Summe liegen. Für 

Kleidung und Dienstleistungen durften die Studenten bis maximal zehn Taler 

borgen.1076 Dafür konnte man sich z. B. zwei bis drei Kleidungsstücke anfertigen 

lassen oder mehrere Monate lang frisiert werden. 

Dass diese Kreditgrenzen nicht eingehalten wurden, davon geben die 

eingereichten Rechnungen in den Nachlassakten der Studenten ein ebenso 

beredtes Zeugnis wie die Anzeigen von Händlern und Handwerkern vor dem 

Universitätsgericht wegen nicht bezahlter Rechnungen. Deutlich wurde dabei, 

dass es sich nicht lediglich um temporäres Anschreiben handelte, wenn der 

Wechsel zu spät angekommen war. Die von Wolfgang Hardtwig vertretene 

These, dass es zum studentischen Verhaltensstil gehörte, Schulden zu machen 

und diese nicht zu begleichen,1077 kann daher zurückgewiesen werden. Manche 

Studenten hatten über Jahre Schulden bei einem Händler oder Handwerker 

                                                 
1075

 Um dies mit den tatsächlichen Lebenshaltungskosten in Vergleich zu setzen, siehe 

Unterkapitel 4.2 Lebenskosten. 

1076
 UAL, GA IV 109, fol. 5–7v: Entwurf des Patents des Leipziger Rats vom November 1769. 

1077
  Stellvertretend sei hier angeführt: Hardtwig 1986a, S 315. Siehe dazu auch Rasche 2009. 

Rasche geht allerdings auf den Wandel der Cornelius-Darstellung im 18. Jahrhundert ein. 

Gegen Ende des Jahrhunderts überwiegt demnach das Bedauern bzw. die Scham des 

Dargestellten, seine Schulden nicht begleichen zu können. 
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angehäuft. Die Universität gestand 1794 gegenüber der Landesregierung ein, 

dass sie die Einhaltung der Kreditgrenzen bei Schuldklagen nicht sehr streng 

überwacht habe.1078 

Die meisten Gläubiger fanden sich unter Handwerkern, Dienstpersonal (vor 

allem Aufwärtern und Aufwärterinnen, Wäschefrauen, Friseuren/Perücken-

machern, Vermietern und Gastwirten.1079 Bei den Vermietern, Gastwirten, 

Aufwärtern/Aufwärterinnen und Wäschefrauen sowie Friseuren/Perückenma-

chern erklärt sich dies daraus, dass die Studenten ihre Rechnung nicht – wie 

eigentlich üblich – vierteljährlich im Voraus bezahlt hatten.1080 

Das häusliche Dienstpersonal hatte neben dem Dienstlohn teilweise noch 

weitere Forderungen, da es die von den Studenten aufgetragenen Besorgun-

gen zumeist auf eigene Rechnung ausführen musste und erst hinterher dafür 

bezahlt wurde.1081 

                                                 
1078

 SHStA, Loc. 11487 (1792–1795), fol. 14–19v: Schreiben der Universität Leipzig vom 8. Mai 

1794. Eine Untersuchung für das Schuldenwesen der Jenaer Studenten um 1800 kommt 

ebenfalls zu dem Befund, dass die Studenten vor allem aus Geldmangel Schulden machten 

(Salomo 2014). 

1079
 Eine Ausnahme bildete der Fall des Jurastudenten Johann Christian Siegmund von Körbitz. 

Seine Schuld von 6 Louisd'or bei dem Cafetier Richter war wohl beim Spielen entstanden. 

Richter bestand aber wohl auch nicht auf der Bezahlung dieser Summe. Zumindest hatte er 

sich nicht bei dem Nachlassverwalter in dieser Sache gemeldet gehabt (UAL, GA II K 37, 

fol. 33–37v: Schreiben der Kuratoren der von Körbitzschen Erbinnen vom 16. März 1771 

aus Bautzen). 

1080
 Im Falle des Studenten Christian Heinrich Leberecht Segnitz war die Vermieterin jedoch 

noch nachgiebig oder geschäftstüchtig gewesen, so dass Segnitz innerhalb von zwei 

Jahren 187 Taler 17 Groschen Schulden bei ihr gemacht hatte für Miete, Aufwartung, Licht, 

Holz, Essen und Kaffee (SHStA, Loc. 11487, fol. 5–7: Schreiben der Universität Leipzig vom 

11. Juni 1792). 

1081
 Wagener 1996, S. 43. Silke Wagener hat dies für die Göttinger Aufwärterinnen und Aufwär-

ter herausgefunden. Die Nachlassakten der Leipziger Studenten bekräftigen dieses s tuden-

tische Verhalten auch für Leipzig. Im Fall des verstorbenen Medizinstudenten August 

Gregorius Eysold hatte die Hauswirtin für ihn mehrere Beträge ausgelegt (UAL, GA II E 20, 

fol. 2: Registratur vom 12. März 1790). 
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Unter den Handwerkern fanden sich besonders oft Schneider1082 als Gläubiger. 

Beschwerden über Außenstände kamen jedoch auch von Dozenten, Sprach-

meistern1083 und Buchhändlern.1084 

Um Bargeld zu erhalten, konnten Habseligkeiten versetzt werden.1085 Die 

Studenten liehen sich jedoch auch bei Bekannten oder bei professionellen 

                                                 
1082

 Die Rechnung der Schneider für gefertigte Kleidung überstieg meist die erlaubte Summe 

aus den Kreditmandaten. Der Schneider Fischer z. B. hatte dem verstorbenen Johann 

Christian Nelckenbrecher im Laufe von fünf Jahren schließlich Kleidung für insgesamt 102 

Taler 7 Groschen angefertigt (UAL, GA II N 6, fol. 46–46v). Auch wenn unseres Wissens zu 

diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Kreditsummen festgelegt waren, dürfte dieser 

Betrag doch erheblich über die studentischen Finanzverhältnisse hinausgegangen sein. 

Fischer erhielt angesichts der beträchtlich höheren Schulden Nelckenbrechers schließlich 

nur 40 Taler als Bezahlung (ebd., fol. 63: Rechnung über Verlassenschaft). 

1083
 So schuldete der verstorbene Student Friedrich Adolph Grahl dem Professor Seydlitz 8 

Taler für ein Collegium, dessen Famulus 2 Taler, Professor Borz 6 Taler, Professor Böhme 

6 Taler und einem italienischen Sprachmeister 3 Taler (UAL, GA II G 17, fol. 2–4v: 

Nachlassverzeichnis vom 5. Juli 1768). 

1084
 Die extrem hohe Summe von 133 Talern hatte der Buchhändler Schweikert Johann 

Christian August Kazer im Laufe von fünf Jahren für Bücher, Karten und das Stechen von 

Karten kreditiert (UAL, GA II K 59a, fol. 10v–11: Rechnung Schweikerts vom 19. April 1785). 

Für den Druck der von ihm entworfenen „Logarithmischen Tabellen zu Berechnung der 

Wechselarbitragen“ schuldete der Rechtsstudent Johann Christian Nelckenbrecher dem 

Buchdrucker Johann Gottlob Breitkopf noch 137 Taler 12 Groschen der ursprünglichen 206 

Taler 6 Groschen, da sich das Werk nur sehr schlecht verkaufte (UAL, GA II N 6, fol.  32: 

Rechnung Breitkopfs vom 24. März 1761). 

1085
 Ein einschlägig bekannter Trödler war ein Herr Wind. Bei ihm sowie einer Frau Flamm auf 

dem Eselsplatz versetzte der Rechtsstudent George Carl Beyer seine Sachen. Dem 

Verleiher Wind war Beyer so 2 Taler 14 Groschen schuldig (UAL, GA II B 50, fol. 1: 

Registratur vom 26. Januar 1790; fol. 2v: Registratur vom 6. Februar 1790). Der adlige 

Student von Körbitz hatte bei dem Möblier Müller für 20 Taler eine silberne Uhr aus dem 

Jahre 1436 versetzt (UAL, GA II K 37, fol. 2–7v: Nachlassverzeichnis). Johann Heinrich 

Heinsius hatte nicht bei einem Trödler, sondern bei Magister Hempel, Kaufmann Sagner 

und dem Glaser Arnold den größten Teil seiner Habseligkeiten verpfändet (UAL, GA II H 46, 

fol. 1: Registratur vom 4. März 1790). Außerdem hatte Arnold ihm noch 10 Taler 16 

Groschen Bargeld geliehen sowie ein halbes Jahr Verpflegung im Wert von 6 Talern 

gegeben (ebd., fol. 2: Auflistung des Nachlasses von Johann Heinrich Heinsius durch 
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Verleihern Geld. Ein Student lieh sich sogar einmal von dem Senior des 

Konviktoriumstisches, an dem er speiste, 4 Taler aus dem Fonds des 

Tischs.1086 

Ein vergleichsweise weitgespanntes Netz an Gläubigern hatte der verstorbene 

Jurastudent Stephan von Fodor zu Lebzeiten aufgebaut. Seine Schulden in 

Höhe von fast 195 Talern verteilten sich vor allem auf zwei Kommilitonen, zwei 

Advokaten, einen Steuerrevisor sowie eine nicht näher spezifizierte Frau 

Geißler, die ihm jeweils Bargeld geliehen hatten (zwischen 5 und 27 Talern). 

Daneben gab es weitere unbezahlte Rechnungen für Bettmiete, ärztliche 

Behandlung,1087 ein Paar Stiefel,1088 mehrere Kleidungsstücke,1089 Wäscherin-

nenlohn.1090 Seine Vermieterin reichte eine Rechnung über 48 Taler für besorg-

te Lebensmittel sowie Miete und Pflege während seiner Krankheit ein.1091 

In einem Schreiben an die Landesregierung stellte die Universität kritisch fest, 

dass die Studenten vor allem bei der Bezahlung ihrer Kollegien, der Miete und 

des Bettzinses, der Wäscherinnen und der Handwerker säumig seien. Würden 

die Studenten deshalb vor das Concilium zitiert, so würden sie appellieren, statt 

vor dem Universitätsgericht zu erscheinen. Mit diesem Vorgehen würden sie auf 

Zeit spielen und zum Teil Leipzig verlassen, bevor es zum Verfahren käme. In 

anderen Fällen würden nach Abweisung der Appellation noch größere 

Schulden angehäuft werden, die die Studenten nicht bezahlen könnten. 

Deshalb bat die Universität darum, das Recht auf Appellation bei Disziplin-

sachen sowie Zivilangelegenheiten mit geringem Streitwert einzuschränken. Im 

                                                                                                                                               
Glaser Arnold). Ein Lohnbedienter gab Johann Ludolph Jäger Geld für einige Sachen, die er 

ihm verpfändet hatte (UAL, GA II J 15, fol. 3–3v: Registratur vom 16. März 1787). 

1086
 UAL, GA II N 6, fol. 13: Rechnung von Samuel Gottlieb Siclmüller vom 1. September 1760.  

1087
 UAL, GA II F 19, fol. 1–4: Schreiben des Advokaten August Gottfried Laurentius vom 22. 

Februar 1797. 

1088
 Ebd., fol. 61: Rechnung des Schuhmachers Johann Christian Müller vom 7. April 1794. Die 

offene Summe betrug 3 Taler. 

1089
 Ebd., fol. 62: Rechnung des Schneiders Johann Gottfried Knauck vom 19. April 1794. Für 

zwei Oberröcke sowie eine Hose waren 8 Taler 16 Groschen offen.  

1090
 Ebd., fol. 63: Rechnung der Wäscherin Joh. Sophia Pfitzmann vom 29. September 1794.  

1091
 Ebd., fol. 65–66: Rechnung der Prüdelin vom24. Dezember 1794. 
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Gegenzug wollte die Universität nach Anhörung beider Parteien zunächst einen 

Bericht an das Oberkonsistorium erstatten, bevor eine Entscheidung fiele.1092 

Im Jahre 1794 wandte sich die Universität erneut wegen der Schuldverfahren 

an die Landesregierung. Sie bat um die Genehmigung, die Studenten unter 

Androhung der Haftstrafe zur Bezahlung ihrer Schulden binnen 14 Tagen 

verurteilen zu dürfen. Bisher hatten einige Studenten sich geweigert, mit dem 

Kläger verbindliche Rückzahlungstermine für ihre Schulden zu vereinbaren oder 

so späte Termine angeboten, dass der Gläubiger abgelehnt habe. Dadurch 

seien einige kostspielige Prozesse vor dem Universitätsgericht entstanden.1093 

Mit landesherrlichem Reskript vom 22. Juni 1795 wurde der Verfahrens-

vorschlag der Universität angenommen. Dabei wurde jedoch noch einmal 

darauf hingewiesen, dass den Klägern nur bis zu der in den Mandaten 

festgelegten und erlaubten Kreditsumme verholfen würde. Schriftlich oder 

mündlich angebrachte Klagen konnten sich nur auf Tisch und Logis, 

Arzneikosten bei Krankheiten sowie Honorare für Kollegien, Exerzitien und 

Sprachen richten.1094 Die Universität machte aber Einschränkungen zu diesen 

Kreditsummen: Es war sowohl Schneidern als auch Pferdeverleihern auch bei 

höheren Summen auf Betreiben des Universitätsgerichts zu ihrem Geld 

verholfen worden. Bei den Schneidern wurde diese Entscheidung damit 

begründet, dass es ernste Konflikte zwischen Studenten und Schneidern geben 

würde, wenn die Handwerker die angefertigten Stücke nicht herausgeben 

würden. Bei den Pferdeverleihern habe es sich um solche Fälle gehandelt, 

wenn das Pferd zuschanden geritten worden sei, da hier die Kreditsumme sehr 

schnell überschritten werde. Außerdem stellte die Universität fest, dass bisher 

nur Grafen schriftlich vor das Universitätsgericht zitiert werden mussten. Bei 

den übrigen Studierenden waren mündliche Vorladungen ausreichend 

gewesen, so dass hier geringere Gebühren als für die formale Zitation anfielen. 

Würden nun alle studentischen Schuldner schriftlich zitiert, kämen damit 

Extrakosten auf die Schuldner zu. Die Studenten könnten jedoch oft nicht 

                                                 
1092

 UAL, GA IV 190, fol. 1–4: Entwurf eines Schreibens an den König vom 20. Februar 1756. 

1093
 Ebd., fol. 5–5v: Entwurf eines Schreibens an die Landesregierung vom 13. Juni 1794. 

1094
 Ebd., fol. 6–8v: Reskript vom 22. Juni 1795. 
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einmal die Gebühren für ein mündliches Verfahren, nämlich 4 Groschen, 

aufbringen. Deshalb favorisierten die Professoren weiterhin die alte Regelung 

der mündlichen Vorladung vor das Universitätsgericht.1095 Trotz dieser Beden-

ken beließ es die Landesregierung jedoch bei dem von ihr vorgeschriebenen 

prozessualen Ablauf.1096 

Weigerten sich Studenten, ihre Schulden zu den vereinbarten Terminen 

ratenweise zurückzuzahlen – oder waren sie nicht in der Lage dazu – und es 

bestand Fluchtgefahr, so wurden sie in Schuldhaft genommen.1097 

Besonders bei den verstorbenen Studenten mussten die Gläubiger Verluste 

hinnehmen. Da bei mehreren Nachlässen die Schulden den Wert der hinterlas-

senen Sachen überstiegen, schloss die Universität als Nachlassverwalterin 

Vergleiche mit den Gläubigern.1098 

                                                 
1095

 Ebd., fol. 9–11v: Entwurf eines Schreibens an die Landesregierung vom 15. September 

1795. 

1096
 Ebd., fol. 12: Reskript vom 14. November 1795. 

1097
 So geschah es im Fall des Rechtsstudenten Stephan Ludwig Braun, der trotz des Verbots, 

Leipzig zu verlassen (sog. weiter Arrest), aus der Stadt abgereist war, um zwischenz eitlich 

in Wittenberg und später Jena zu studieren (UAL, GA III B 9).  

1098
 Auch hier kann der Fodorsche Nachlass als Beispiel dienen. Die Vermieterin Prüdelin erhielt 

von ihren geforderten 48 Talern 13 Groschen 1 Pfennig schließlich 23 Taler 12 Groschen 

sowie mehrere Gegenstände aus dem Nachlass (UAL, GA II F 19, fol. 74: Quittung für 

ausgezahlte Begräbniskosten (undatiert); ebd., fol. 75: Leipziger Zeitungen vom 7. Dezem-

ber 1795). Ebenso überstiegen bei Johann Christian Siegmund von Körbitz die Schulden 

bei weitem den Wert des Nachlasses. Denn 308 Talern 1 Groschen 6 Pfennigen Schulden 

standen lediglich 186 Talern 12 Groschen Erlös aus der Auktion des Nachlasses sowie 4 

Taler 10 Groschen Bargeld gegenüber (UAL, GA II K 37, fol. 8–8v: Entwurf eines 

Schreibens an Ober-Amts-Hauptmann des Marggrafenthums Ober-Lausitz, George Ernst 

von Gerßdorf auf Reichenbach, Königl. Poln. und Churfürstl. Sächs. Geheimer Rat, Dom-

Dechant zu Meißen und Domherr zu Merseburg vom 28. Mai 1763; unfoliiertes 

Auktionsverzeichnis). Auch bei dem verstorbenen Medizinstudenten musste die Universität 

Vergleiche schließen, da Schulden von 68 Talern 7 Groschen Einnahmen aus der 

Nachlassversteigerung von 21 Talern 12 Groschen 6 Pfennigen gegenüberstanden. Leer 

gingen aus: die Frau, die ihn in der Krankheit gepflegt hatte (9 Taler 10 Groschen), eine 

Brothändlerin (18 Taler), ein Kramer (15 Taler 16 Groschen). Voll bezahlt wurden die 

Begräbniskosten und der Trägerlohn für den Abtransport des Nachlasses. Abschläge 
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Das Borgen von Geld von Kommilitonen war ebenfalls nicht unproblematisch. 

Im Falle von Johann Samuel Schrickel und Johann Gottlieb Kretschmar kam es 

fast zu einem Duell, da Kretschmar öffentlich geleugnet hatte, ersterem Geld zu 

schulden.1099 

4.4 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Studenten aufgrund ihres 

Lebens in unselbständigen Haushaltungen und meist ohne ausreichenden 

Verdienst für den eigenen Lebensunterhalt Kosten hatten, die bei einem Leben 

in der Familie nicht anfielen. Das betrifft besonders den Bereich der Nahrungs-

versorgung sowie Dienstleistungen von Aufwärtern/Aufwärterinnen. Allerdings 

beruhte dieser Lebensstil mit Bedienung auf einem ausgeprägten Statusbe-

wusstsein der Studenten. Ihr Lebensstil entsprach dem bürgerlicher und adliger 

Familien, die sich Bedienstete leisten konnten, die solche häuslichen Aufgaben 

erledigten. Nach dem Studium konnten die Studenten diese Lebensart so nicht 

fortsetzen, da ihr Einkommen zumeist deutlich unter der Summe lag, die ihnen 

während des Studiums durch elterliche Unterstützung, Stipendien und 

Nebenerwerb zur Verfügung gestanden hatte. 

Doch auch während des Studiums hatte die Höhe des verfügbaren 

Einkommens in vielerlei Hinsicht erhebliche Auswirkung auf die Lebensge-

staltung. Das betraf die Lebensqualität als auch die Intensität und den Umfang 

des Studiums sowie den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen für das 

gesellschaftliche Leben. 

Nach Berechnungen in zeitgenössischen Zeitschriften gehörte Leipzig 

gemeinsam mit Wittenberg zu den preiswertesten Studienstädten im mitteldeut-

schen Raum. Auffallend ist, dass im Gegensatz zu den heutigen Lebenskosten 

die Miete im 18. Jahrhundert relativ preiswert war. Dafür war die Verpflegung 

                                                                                                                                               
mussten der Hauswirt, der universitäre Gerichtsdiener und die Universität selbst für 

Verwaltungskosten hinnehmen (UAL, GA II J 15, fol. 25: Entwurf zur Verteilung des 

Jägerischen Nachlasses). 

1099
 UAL, GA III S 35, fol. 1–2: Registratur vom 21. Oktober 1786 
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umso teurer. Sie verschlang etwa die Hälfte des jährlichen Einkommens. 

Möglichkeiten, die eigenen Kosten zu senken bzw. weiteres Geld zu erwerben, 

waren Stipendien und das Speisen im Konviktorium oder aber ein Neben-

verdienst. Die Universität Leipzig gehörte dabei zu den Universitäten mit der 

höchsten Anzahl von Stipendien im Vergleich mit den anderen deutschen 

Universitäten. Außerdem gab es in der wohlhabenden Handelsstadt vielfältige 

Möglichkeiten, sich Geld hinzuzuverdienen. 

Die publizierten sowie die ermittelten Lebenshaltungskosten der Studierenden 

sind unvollständig und konzentrieren sich besonders auf das letzte Drittel des 

18. Jahrhunderts. Für Leipzig selbst gibt es nur für die Jahre 1789 und 1791 

belastbare Zahlen. Aus der Universitätsverwaltung sind keine Überlegungen 

über die Lebenshaltungskosten der Studierenden bekannt. Über die restliche 

Zeit des Säculums fehlen Zahlen. Dadurch lassen sich kaum Vergleiche mit den 

benachbarten Universitäten ziehen, inwiefern das Studentenleben in Leipzig 

wirklich so billig war, wie es die Zeitgenossen immer wieder postulierten. Die 

von den Zeitgenossen konstatierte große soziale Differenzierung unter den 

Leipziger Studenten konnten anhand der überlieferten Akten und anderen 

Informationen zumindest nachvollzogen werden. Allerdings sind bei den 

ausgewerteten Nachlässen vorrangig Studenten vertreten, die nur wenig Geld 

besaßen. Daher konnten keine großen Spannbreiten bei den Lebenskosten der 

Leipziger Studenten verifiziert werden, wie sie zeitgenössische Berechnungen 

aus den Jahren 1789 und 1791 für Leipzig dargestellt haben. 

Da viele der Studenten zum ersten Mal eigenständig mit ihrem Geld wirt-

schaften mussten, wurde wiederholt kritisiert, dass die Studierenden zu hohe 

Schulden anhäuften. Der Kurfürst und später Universität und Stadt griffen in 

diesen Lebensbereich regelnd ein, um die jungen Menschen vor einer 

Überschuldung zu bewahren. Daneben versuchte man damit auch, die örtlichen 

Handwerker und Kaufleute vor großen finanziellen Verlusten zu bewahren und 

damit die lokale Wirtschaft nicht zu schwächen. Allerdings hatten diese 

Versuche nur wenig Erfolg. Ein weiterer Bereich, in dem die Studenten unter 

disziplinarischer Kontrolle sowie Lernzwang standen, war das kurfürstliche 

sowie private Stipendienwesen. Nur Studenten mit tadellosem Verhalten und 
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guten Lernerfolgen durften ihr Stipendium beziehen bzw. im Konviktorium 

speisen. Im Falle der kurfürstlichen Stipendien geschah diese Überwachung 

durch die vierteljährlichen Examen, ohne deren Bestehen die Quartalsrate des 

Stipendiums nicht ausgezahlt wurde. Die finanzielle Unterstützung durch den 

Landesherrn und der privaten Gönner wurde also von den Studenten mit 

angepasstem Verhalten erkauft. Wollte man diesem Zwang entgehen, boten 

sich aber – wie erwähnt – neben der Unterstützung durch die Eltern zahlreiche 

Nebenverdienste oder einige Privatstipendien, die mehr Freiraum ließen. 

Ein Desiderat, ohne die die Betrachtung der studentischen Finanzange-

legenheiten zwangsläufig ein Fragment bleiben muss, ist die Erforschung der 

sozialen Zusammensetzung der Leipziger Studentenschaft. Ein Baustein für die 

benötigte Analyse der sozialen Herkunft der Studierenden wäre die Untersu-

chung, die sich mit der konkreten Praxis bei der Vergabe und Auszahlung der 

Stipendien beschäftigt. Wie erwähnt, hatten die Stipendien für die Finanzierung 

des Studiums eine große Bedeutung. Die zahlreichen Stiftungen dürften etwa 

einem Fünftel der Studierenden eine finanzielle Unterstützung gewährt haben. 

Mit der Untersuchung der Stipendien ließen sich wichtige Rückschlüsse über 

die soziale Herkunft als auch den weiteren Lebensweg der Stipendiaten 

gewinnen, falls die Stipendien ebenso wie das Mäzenatentum als Patronage-

verhältnis funktionierten. 
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Zusammenfassung 

Die Stadt Leipzig hatte im 18. Jahrhundert eine europaweite Ausstrahlungskraft. 

Dies betraf sowohl die Handels- als auch die intellektuellen Beziehungen. Als 

Zentrum des Buchdrucks und der Aufklärung war nicht nur die Universität, 

sondern auch das geistige und kulturelle Leben in Leipzig insgesamt ein 

Anziehungspunkt. Die zweitgrößte Stadt in Kursachsen beherbergte in ihren 

Mauern die älteste und größte kursächsische Universität. Die Universität trug 

gemeinsam mit den zahlreichen höheren Schulen und in fruchtbarer 

Abgrenzung zu den teils durchaus konkurrierenden Nachbaruniversitäten 

wesentlich zur Herausbildung der mitteldeutschen Bildungslandschaft bei. Die 

Alma mater Lipsiensis vermochte ihre Stellung unter den vier größten 

Universitäten im Reich über die gesamte Frühe Neuzeit hinweg zu behaupten – 

gemessen an absoluten Besucherzahlen, obwohl auch sie sinkende 

Immatrikulationen im Laufe des 18. Jahrhunderts zu verzeichnen hatte und 

damit die Frequenzentwicklung dem Gesamttrend entsprach. Die Studenten, 

deren Zahl im Laufe des Jahrhunderts zwischen 1 500 und 3 000 Personen pro 

Jahr betrug, waren angesichts von etwa 20 000 bis 30 000 städtischen 

Einwohnern eine Gruppe, die durchaus im öffentlichen Leben wahrgenommen 

wurde. Allerdings konnte diese aufgrund ihrer im Verhältnis zur städtischen 

Gesamtbevölkerung wie der soziokulturellen Eigenarten der Messestadt keine 

Dominanz entfalten, wie dies etwa im benachbarten Halle oder Jena von 

Zeitzeugen beobachtet worden war. Sowohl hinsichtlich ihrer Wirtschaftskraft 

als auch ihres Verhaltens und ihrer sozialen Netzwerke konnten sie als eine 

Personengruppe unter weiteren angesehen werden. 

Im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts kam es zu einer neuerlichen 

Territorialisierung der Hochschulen, ausgehend vom preußischen Erlass zur 

Beförderung der Frequenz an der neugegründeten Hallenser Universität. Diese 

Entwicklung ist ebenfalls in einem Zusammenhang mit der Professionalisierung 

in Schule, Verwaltung und Hochschulaufsicht zu sehen. So wurden etwa 1733 

konkretere Regelungen für den Zugang zum Studium formuliert, um einen 

Mindeststandard an Vorwissen bei den Studenten zu garantieren, da die 
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propädeutische Funktion der Ausbildung an der Philosophischen Fakultät 

zunehmend schwand. Mit der Formulierung von Mindestinhalten für das 

Studium und Musterstudienplänen für die Universität Leipzig sollte zum einen 

den Eltern die Befürchtung vor einem langwierigen und kostspieligen Studium 

ihrer Söhne genommen werden. Zum anderen nutzte der Landesherr die 

angespannte Arbeitsmarktlage, um im Jahre 1776 Kriterien für die Auswahl 

seiner künftigen Landesdiener festzulegen, besonders bei den angehenden 

Juristen. 

Im letzten Viertel des Jahrhunderts kam es erneut zu einer dichteren Regelung 

des Studiums von landesherrlicher Seite. Zu diesem Zeitpunkt sahen sich viele 

Akademiker einem zunehmend verengten Arbeitsmarkt gegenüber und hatten 

Schwierigkeiten, adäquate Stellungen zu finden. Diese vermeintliche 

Akademikerschwemme, denn die Anzahl der Studenten im Alten Reich nahm 

nicht zu, führte zu Restriktionen beim Hochschulzugang. Zugleich wirkten in der 

Formalisierung der Voraussetzungen und der Begrenzung des Bewerberfeldes 

ständische Exklusionsmechanismen, da sich interessierte Gruppen, wie etwa 

Theologen, Pädagogen, Konsistorialbeamte und Lehrer, bemühten, ihr Sozial-

prestige zu erhalten. 

Die Vermittlung von Wissen und wissenschaftlichen Fertigkeiten erfolgte 

weiterhin im Wesentlichen durch Vorlesungen, Kollegien und Disputationen. Als 

neue Lehrform traten die Seminare hinzu, die sich aus den wissenschaftlichen 

Kollegien des 17. Jahrhunderts entwickelt hatten und Raum für gemeinsame 

Diskussionen gaben. Neue Wissensgebiete für die Studenten wurden 

außeruniversitär über wissenschaftliche Gesellschaften und inneruniversitär 

über ad personam eingerichtete Extraordinariate erschlossen. Die Gesell-

schaften dienten teilweise auch der Einübung von Fähigkeiten, die die 

Studenten für ihr späteres Erwerbsleben als notwendig ansahen. Daneben 

bemühten sich zahlreiche Dozenten, ihre Lehrveranstaltungen praxisnäher zu 

gestalten, indem zum Beispiel Experimente und praktische Übungen 

durchgeführt wurden, um anwendungsfähiges Wissen zu vermitteln. Des 

Weiteren wurde 1793/94 diskutiert, wie Studenten, die später als Hofmeister 

oder Lehrer tätig würden, eine entsprechende didaktische Qualifizierung für 
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diese Berufstätigkeit erwerben könnten. Mit diesen Bemühungen ließen sich 

sowohl bei den Professoren als auch bei den Studenten ein Wandel der 

Zielvorstellungen des Studiums erkennen, der die Zweckfreiheit des Studiums 

nicht mehr in den Mittelpunkt stellte, sondern dem Studium eine berufs-

vorbereitende Funktion zusprach. 

Die Koexistenz von öffentlichen – und damit kostenlosen – Lehrveranstaltungen 

und Privatkollegien entsprach dem Finanzierungsmodell der frühneuzeitlichen 

Universitäten, indem nur die ordentlichen Professoren eine Grundbesoldung 

erhielten und dafür ein Basisangebot an kostenlosen Lehrveranstaltungen 

gewährleisten sollten, mit dem ein Studium absolviert werden konnte. 

Lehrveranstaltungen in den neuen Wissensgebieten wie auch Speziallehrver-

anstaltungen sowie Seminare der außerordentlichen (und damit für gewöhnlich 

unbesoldeten) Professoren waren für die Studierenden kostenpflichtig. Zugleich 

zeigte sich anhand des Lehrangebotes eine soziale Trennlinie, indem adlige 

und begüterte Studenten bevorzugt oder sogar ausschließlich Privatkollegien 

belegten. 

Ein Großteil der Studenten verließ die Universität während der Frühen Neuzeit, 

ohne einen akademischen Grad erworben zu haben. Da das Studium nicht auf 

konkrete Berufsbilder vorbereitete, sondern vor allem theoretische Kenntnisse 

vermittelte, kam es im Laufe des 18. Jahrhunderts zu verschiedenen 

Regelungen für Anwärter in Landesdiensten. Für angehende Pfarrer war bereits 

seit längerem ein Examen vor dem Oberkonsistorium in Dresden gefordert. 

Dieses Examen diente als Zugangskriterium für den Berufsstand in Sachsen. 

Nun wurden auch für Jurastudenten gesonderte Regelungen erlassen. In einem 

ersten Schritt wurden für adlige Studenten Mindestanforderungen festge-

schrieben, wenn sie von nun an in landesherrliche Dienste treten wollten. Mit 

diesem einschneidenden Schritt wurden die Standesprivilegien für Adlige im 

Staatsdienst reduziert. In einem zweiten Schritt wurden die Anforderungen für 

bürgerliche Rechtsstudenten konkretisiert, die als Voraussetzung für eine 

Aufnahme in Landesdienste nachgewiesen werden mussten. Adlige Bewerber 

wurden so den bürgerlichen Kandidaten gleichgestellt, die auf der fachlichen 

Ebene ihre Konkurrenten überflügelt hatten. 
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Die Graduierungen waren und sind ein wesentlicher Bestandteil des 

wissenschaftlichen Lebens der Universität. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 

ist eine Auseinanderentwicklung zwischen dem inneruniversitär-funktionalen 

Aspekt bei der Formalisierung des Zugangs zu den universitären Berechti-

gungssystemen und dem außeruniversitären Aspekt als Kennzeichen in einem 

differenzierten System der sozialen Symbolik zu beobachten. Dies drückte sich 

in der Aufspaltung der Titel des Magister bzw. Doktor per diploma für die 

wissenschaftliche Laufbahn und den Magister bzw. Doktor extra facultatem 

etwa für erfahrene Schulmänner aus, die den Titel für ihr berufliches 

Fortkommen benötigten und die notwendigen Leistungen für den Titel oft nach 

langjähriger praktischer Tätigkeit ablegten. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 

überstieg in Leipzig die Zahl dieser neuen Form der Graduierung extra 

facultatem deutlich die der regulären Magister- und Doktortitel. Dies zeigte 

deutlich, dass die Mehrzahl der Graduierten den Titel nicht aus wissenschaft-

lichem Interesse erwarb, sondern zur Erhöhung bzw. Festigung ihrer sozialen 

Position. 

Die – aus Sicht der landesherrlichen Aufsichtsbehörden – zu geringe Zahl an 

Promotionen führte wiederholt zu Diskussionen zwischen Hochschule und 

Behörden. Als wesentliche Ursache wurden die in Leipzig vergleichsweise 

hohen Kosten für die Promotion ausgemacht, deren Senkung in der Folge 

mehrmals dekretiert wurde, um eine Abwanderung von Leipziger Kandidaten an 

andere Hochschulen zu verhindern und weniger begüterte Aspiranten nicht 

abzuschrecken. 

Eine weitere Änderung war die Zulassung sogenannter „Religionsfremder“ zur 

Promotion. Die Medizinische Fakultät, die den untersten Rang der oberen 

Fakultäten einnahm und zahlenmäßig die kleinste war, machte hier den Anfang, 

indem 1779 ein griechisch-orthodoxer und 1784 ein jüdischer Bewerber 

promoviert wurden. Wenngleich für die Studenten die Konfession keine 

ausschlaggebende Rolle bei der Wahl der Universität gespielt haben dürfte, war 

für die wissenschaftliche Laufbahn und die Teilnahme an der universitären 

Selbstverwaltung die Augsburger Konfession und das Ablegen des 

Religionseides auch am Ende des Aufklärungsjahrhunderts weiterhin von 
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entscheidender Bedeutung. Kandidaten anderer Religionen konnten – ähnlich 

den extra facultatem Promovierten – keine Rechte für die Teilnahme an der 

akademischen Selbstverwaltung und der universitären Lehre in Leipzig 

erwerben. 

Hinsichtlich der Finanzkraft ihrer Studenten galt die Leipziger Hochschule als 

universitas pauperum. Aufgrund einer Vielzahl von Stipendien war sie für 

materiell weniger bemittelte Studenten attraktiv. Der Landesherr hatte bereits im 

Zuge der Säkularisierung des Klostergutes im 16. Jahrhundert sowohl 

Stipendien für Landeskinder als auch mit dem Konviktorium eine Versorgungs-

anstalt für Studierende eingerichtet. Diese landesherrliche Unterstützung war 

Baustein der obrigkeitlichen Personalpolitik und -strategie, mit der Loyalität 

erzeugt und zukünftige Fürsten- und Kirchendiener geformt werden sollten. Im 

Laufe der Jahrhunderte, jedoch verstärkt im 18. Jahrhundert, war die Zahl der 

Konviktoriumsplätze durch private Zustiftungen deutlich erhöht worden. Auch 

wenn es wiederholt Beschwerden über die Qualität des angebotenen Essens 

gab, konnten weniger bemittelte Studenten damit eine wesentliche Entlastung 

bei den täglichen Ausgaben erfahren. Mit diesen Unterstützungsleistungen 

wurde etwa ein Drittel der Leipziger Studenten erreicht. Daneben gab es in 

Leipzig zahlreiche Erwerbsmöglichkeiten für Studenten sowie private Mäzene. 

In dieser Arbeit wurden erstmals die Nachlassakten verstorbener Studenten für 

die Darstellung des Lebensstils und der Alltagsgeschichte Leipziger Studenten 

im Laufe des 18. Jahrhunderts herangezogen. Die Nachlassakten – sowohl der 

Studenten wie auch der Akademiker – enthalten detaillierte Auflistungen der 

Besitzschaft der Verstorbenen, darunter auch Verzeichnisse vorhandener 

Bücher. Für die Wissenschaftsgeschichte und auch für die Leseforschung 

dürfte die Auswertung des studentischen Buchbesitzes erkenntnisfördernd sein. 

Ergänzend wurden zeitgenössische Publikationen und autobiographische 

Äußerungen hinzugezogen und in Vergleich zu anderen Universitätsstädten 

gesetzt. Die bereits von Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts vorgenommene 

Einteilung der Studenten anhand ihrer Finanzkraft in verschiedene Kategorien 

konnte durch die Erkenntnisse aus den Nachlassakten nachvollzogen werden. 

Von der Wohnsituation über die tägliche Verpflegung bis hin zu den Ausgaben 
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für das Studium waren die verfügbaren finanziellen Mittel ein ausschlag-

gebender Faktor sozioökonomischer Binnendifferenzierung der Leipziger 

Studentenschaft. 

Die von den Studenten hinterlassenen Schulden, die Aufschluss über 

Ausgabepositionen geben, waren überwiegend nicht – im Gegensatz zu den in 

der zeitgenössischen Studentenliteratur transportierten Topoi – auf einen 

leichtsinnigen und verschwenderischen Lebenswandel zurückzuführen, sondern 

entsprangen vielfach der materiellen Not. 

Die Studenten wohnten in erster Linie bei privaten Vermietern, die häufig 

Handwerker waren. Von diesen nahmen sie häufig weitere Dienstleistungen in 

Anspruch, wie etwa Aufwartung und teilweise Verpflegung. Für unbemittelte 

Studenten standen sehr preiswerte Wohnungen im Universitätsgebäude 

„Paulinum“, dem früheren Dominikanerkloster, zur Verfügung, die nach 

zeitgenössischen Berichten aber qualitativ recht schlecht waren. Die 

studentischen Bewohner des Paulinums standen aufgrund ihrer Armut teilweise 

in geringem Ansehen bei ihren Kommilitonen. 

Hinsichtlich der Kleidung der Studenten ließen sich keine Besonderheiten im 

Vergleich zu ihrer Umgebung ausmachen. Bedingt durch die kulturelle 

Dominanz des Handelsbürgertums in Leipzig passten sich die Studenten mit 

ihrer Kleidung ihrem Umfeld an. Besonderheiten wie in anderen Städten, wo 

sich die studentische Kleidung etwa an der des Soldatenstandes orientierte, 

gab es in Leipzig nicht. 

Die universitäre Gerichtsbarkeit war eine wesentliche Voraussetzung für die 

Formierung der studentischen Gemeinschaft, da sie einen Sonderstatus für die 

Studenten inmitten der Kommune begründete. In der Selbstwahrnehmung der 

Studenten als soziale Gruppe lässt sich im Laufe des Jahrhunderts ebenfalls 

ein Wandel feststellen. Wie bereits von den Zeitgenossen konstatiert, war der 

Zusammenhalt der Leipziger Studenten als eigenständige Gruppe im 18. 

Jahrhundert nur noch schwach ausgeprägt im Vergleich zu den Studen-

tenschaften der umliegenden Universitäten Halle, Jena und Göttingen. Ein 

Zeichen dafür war die abgenommene Anzahl der Unruhen in der Stadt, bei 
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denen sich Studenten und Handwerksjungen oder Stadtsoldaten 

gegenüberstanden. Versuche, landsmannschaftliche Verbindungen bzw. später 

Studentenorden zu bilden oder sich mit besonderen Kennzeichen als Studenten 

herauszuheben, verebbten nach kurzer Zeit. Ein weiteres Zeichen ist die 

Selbstwahrnehmung der Studenten. Von den 1710er Jahren an bezeichnen 

sich die Leipziger Studenten als Purschen, um so eine Gruppenidentität zu 

erzeugen und eine Abgrenzung gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen der 

Stadt zu erreichen und ihre privilegierte Sonderstellung zu betonen. Sie nutzen 

diesen Begriff auch als Kampfbegriff in den Auseinandersetzungen mit anderen 

Gruppen (vor allem mit Handwerksjungen und Militärs bzw. Stadtsoldaten). 

Diese Selbstbezeichnung verschwindet in den Gerichtsakten der Universität 

Leipzig in den 1770er Jahren und macht Platz für eine Orientierung der 

Studenten hin zur Entwicklung zu nützlichen Mitgliedern des Staates und damit 

einer zunehmenden Aufgabe der Sonderrolle als eigenständige Jugendgruppe. 

Die Studenten im 18. Jahrhundert waren junge Männer (oft erst 17 oder 18 

Jahre alt), die sich erstmals frei von paternalistischer Aufsicht in einer nicht 

selten fremden Stadt wiederfanden. Ihr Verhalten sollte durch die 

akademischen Gesetze und sie ergänzende Verordnungen geregelt werden. 

Allerdings gehörten sie als Studenten einer Jugendgruppe an, für die es bis zur 

Kodifizierung des Comments als studentischem Verhaltenskodex durch die 

studentischen Corps im Jahre 1808 keine gruppeninternen Regeln gab, die 

schriftlich festgehalten waren. Vielmehr galten die allgemeinen Regeln der 

Bewahrung und Verteidigung der vormodernen Werte Ehre und Männlichkeit 

sowie die Interpretation der akademischen Freiheit im studentischen Sinne. Bei 

der Verteidigung der Ehre kam es am häufigsten zu Konflikten zwischen 

Studenten. Dies dürfte zwei Gründe gehabt haben: Zum einen hatten die 

Studenten in erster Linie mit ihren Kommilitonen Umgang. Als zweites war das 

Selbst- und Fremdbild der Männlichkeit unter den jugendlichen Studenten noch 

nicht so gefestigt wie in anderen, älteren männlichen Bevölkerungsgruppen, so 

dass die Studenten schneller provozierten oder sich angegriffen fühlten. Bei 

verschiedenen Konflikten traten Gegensätze zwischen adligen und bürgerlichen 

Studenten zutage. Die Duelle, die um 1700 zu einer Intensivierung der 
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landesherrlichen Gesetzgebung führten, waren in Leipzig ein vorrangig adliges 

Phänomen. Für die Wiederherstellung der Ehre wurde nicht das 

Universitätsgericht akzeptiert, sondern nur der Waffengang als Kampf unter 

Männern. 

Der zweithäufigste Konfliktpartner waren Handwerksgesellen als die zweite 

große Gruppe männlicher Jugendlicher in der Stadt. Sie galten als Konkurrenz 

bei der Behauptung des öffentlichen Raumes durch die Jugendgruppen. Eine 

Fraktion unter den Studenten, die sich als Bewahrer und Verteidiger der 

studentischen Ehre sah, achtete peinlich darauf, dass Kaufmannsdiener und 

Handwerksburschen keine als studentisch reklamierten Distinktionszeichen 

trugen und somit möglicherweise am gehobenen sozialen Status der Studenten 

hätten partizipieren bzw. diese Kennzeichen auch für ihre soziale Gruppe 

hätten reklamieren können. 

Bei den Konflikten – sowohl unter Studenten als auch mit Handwerksburschen 

– zeigte sich eine zunehmende Beherrschung und Zivilisierung der Emotionen. 

Die spontanen Kämpfe und Duelle während eines Streites nahmen im Laufe 

des Jahrhunderts ab. Vielmehr wurden die Affekte zunehmend kontrolliert und 

erst Tage später Ausforderungen zum Duell überschickt oder Rache an 

gegnerischen Handwerksburschen genommen. 

Sowohl die Universität selbst als auch der Landesherr und der Rat der Stadt 

Leipzig verfolgten Ordnungs- und Rechtsvorstellungen, die mit denen der 

Studenten nicht deckungsgleich waren. Von den Studenten wurde ein sittlicher 

Lebenswandel erwartet, der den Frieden in der Stadt bewahren sollte. Davon 

abweichendes, deviantes Verhalten führte entweder zu Konflikten mit 

städtischen Einwohnern (etwa beim nächtlichen Lärmen oder Streitigkeiten mit 

Handwerksburschen u. ä.) oder mit der universitären Obrigkeit, wenn 

Ehrkonflikte zwischen Studenten nicht unter Vermittlung des 

Universitätsgerichtes gelöst wurden. Im letzteren Fall lag eine schwere 

Rechtsverletzung vor, da durch eigenmächtige Konfliktlösungen die Autorität 

der universitären Gerichtsbarkeit missachtet wurde. 
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Die Duelle erfuhren eine zunehmende Formalisierung, die sich in den 

Comments am Beginn des 19. Jahrhunderts schließlich zu detaillierten 

Festlegungen für die Herausforderungen zu und die Durchführung von Duellen 

entwickelte. Die vormoderne Form der männlichen Verteidigung der eigenen 

Ehre mit der Waffe wurde damit zu einer nach internen Regeln ablaufenden 

Zeremonie, die sich von der ursprünglich adligen Sphäre löste. 

Die Professoren befanden sich im Zwiespalt zwischen der Wahrnehmung eines 

Erziehungsauftrags für die jungen Studenten und der Bewahrung der 

universitären Ordnung. Geringfügig abweichendes Verhalten, wie etwa 

Ruhestörungen, führten zwar zu Verdruss mit der städtischen Bevölkerung, 

stellten aber keine Gefahr für das fein ausbalancierte Verhältnis von Universität 

und Stadt dar. Anders verhielt es sich mit größeren Unruhen, bei denen sich die 

landesherrlichen Aufsichtsbehörden einschalteten. Die in den Verordnungen 

angedrohten Strafen bewegten sich zwischen Karzerstrafen, dem Entzug von 

landesherrlichen Stipendien bis hin zur Drohung, ohne Sittenzeugnis von der 

Universität abgehen zu müssen und damit keine Anstellung in Landesdiensten 

finden zu können. 

Der Wandel der Studienzeit von einem Moratorium der Jugend vor dem 

Einstieg ins Erwerbsleben hin zu einer Vorbereitung für das bürgerliche Leben 

lässt sich auch an der Argumentation von Verteidigungsschriften devianter 

Studenten ablesen. Wurde zu Beginn des Jahrhunderts noch auf den 

vorbildlichen, christlichen Charakter des Delinquenten abgestellt, wird im letzten 

Viertel des Säculums argumentiert, dass der Beschuldigte ein nützliches 

Mitglied im Staat werden wolle, was die zu verhängende Strafe verhindern 

würde. 

Direkte Auswirkungen der obrigkeitlichen Sanktions- und Normierungs-

tätigkeiten auf das Verhalten der Studenten lassen sich nicht nachvollziehen. 

Mit den Unruhen im Sommer 1768 und dem angedrohten Studentenauszug 

fand vielmehr einer von insgesamt acht (angedrohten) Studentenauszügen an 

Universitäten des Reichs im Zeitraum 1750 bis 1777 statt. Die akademische 

Freiheit, ursprünglich zur Privilegierung heimatferner und damit schutzbe-
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dürftiger Studenten und akademischer Lehrer gedacht, wurde von den 

Studenten in eine Burschenfreiheit umgedeutet. Beispielsweise wurde die 

Abgabenfreiheit der Akademiker von einigen Studenten so weit ausgelegt, dass 

auch der Torgroschen außerhalb der Schließzeiten des Stadttores eine Abgabe 

sei, von der sie befreit seien. Mit der Verteidigung und Behauptung der 

akademischen Freiheit bewahrten sich die Studenten ein archaisches Privileg 

innerhalb einer zunehmend rationaleren Zeit, die durch den Abbau ständischer 

Privilegien gekennzeichnet war.1100 

Neben den disziplinarischen Regelungsversuchen nahm der Landesherr 

Einfluss auf die Zugangsbedingungen zur Universität und vor allem auf den 

Eintritt in den Staatsdienst. Daher dürften diese letzteren Regelungen eine 

stärkere disziplinierende Wirkung auf das Verhalten der Studenten gehabt 

haben. Ebenso dienten der angedrohte Entzug von Stipendien und der Abgang 

von der Universität als prophylaktische Maßnahmen, um deviantes Verhalten 

der Studenten zu sanktionieren. 

Das studentische Verbindungswesen, das häufig mit deviantem Verhalten und 

Duellen in Verbindung gebracht wird, war im 18. Jahrhundert in Leipzig nur sehr 

schwach ausgeprägt und fiel bis zum Ende des Säculums nicht durch Duelle 

auf. Allein in den Jahren 1801 und 1803 sind größere Duelle zwischen 

Studentenorden für Leipzig bekannt. Die von studentischen Corps für ihre 

Mitglieder beschlossenen Verhaltensnormen, festgehalten im Comment von 

1808, scheinen für die Zeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht fest 

ausgeprägt gewesen zu sein, als dass eine Verbindlichkeit bereits vor der 

schriftlichen Fixierung hätte angenommen werden können. 

                                                 
1100

 Eine im Entstehen befindliche Dissertation von Johan Lange (Paris) zum normativen 

Diskurs über Studium und akademische Freiheit für den Zeitraum 1693 bis 1811 legt nahe, 

dass erst durch den massiven Eingriff der absolutistischen Obrigkeiten in Kooperation mit 

den akademischen Obrigkeiten eine Disziplinierung der Studenten Erfolge zeitigte, indem 

drastische Maßnahmen ergriffen wurden (z. B. Anwesenheitslisten der Studenten, 

Belohnungen für Denunziationen, strengere Handhabung von Relegationen): 

http://www.dhi-paris.fr/de/home/forschung/fruehe-neuzeit/richtig-studieren-der-deutsche-

normative-diskurs-ueber-studium-und-akademische-freiheit-im-jahrhundert-der-aufklaerung-

1693-1811.html (zuletzt eingesehen am 8.9.2015) 

http://www.dhi-paris.fr/de/home/forschung/fruehe-neuzeit/richtig-studieren-der-deutsche-normative-diskurs-ueber-studium-und-akademische-freiheit-im-jahrhundert-der-aufklaerung-1693-1811.html
http://www.dhi-paris.fr/de/home/forschung/fruehe-neuzeit/richtig-studieren-der-deutsche-normative-diskurs-ueber-studium-und-akademische-freiheit-im-jahrhundert-der-aufklaerung-1693-1811.html
http://www.dhi-paris.fr/de/home/forschung/fruehe-neuzeit/richtig-studieren-der-deutsche-normative-diskurs-ueber-studium-und-akademische-freiheit-im-jahrhundert-der-aufklaerung-1693-1811.html
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Da die Universität Leipzig zu Beginn des 18. Jahrhunderts bereits auf eine fast 

300-jährige Geschichte zurückblicken konnte, hatte sich im Laufe der 

Jahrhunderte eine Vielzahl an ritualisierten Verfahrensweisen ausgebildet und 

war im praktischen Handeln modifiziert worden. Daher ist es im Gegensatz zu 

den Reformgründungen während der Aufklärung, hier sind vor allem die 

Universitäten Göttingen und Halle zu nennen, häufig nicht zu ausführlichen 

Diskussionen über den Umgang mit studentischer Devianz gekommen. Diese 

Fragen wurden an der Universität Leipzig häufig schon als vor Jahrzehnten 

oder Jahrhunderten geklärt angesehen und bedurften somit nur selten erneuter 

Diskussionen. Insofern lassen sich die Motivationen für verschiedene Verord-

nungen und Entscheidungen der akademischen Gerichtsbarkeit nur in 

Einzelfällen erkennen. Mögliche alternative Handlungsoptionen oder 

abweichende Voten sind häufig gar nicht überliefert. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich ein in der Studenten-

geschichtsforschung postulierter Mentalitätswandel unter den Studenten seit 

den 1770er Jahren, dem Beginn der Sattelzeit, trotz der ungleichen 

Überlieferung der Quellen des Universitätsgerichts aus dem 18. Jahrhundert 

sowie dem nur schwach ausgebildeten Verbindungswesen in Leipzig, nach-

weisen lässt. Sowohl im studentischen Selbstverständnis als auch durch 

intensivere obrigkeitliche Verordnungstätigkeit, gepaart mit den sich 

verschlechternden Möglichkeiten beim Zugang auf den Arbeitsmarkt, lassen 

sich tiefergehende Veränderungen feststellen. Diese führten dazu, dass das 

Studium seine Funktion als Moratorium der Jugendzeit vor dem Eintritt in das 

Erwerbsleben verlor und stärker als Vorbereitung für die zukünftige Tätigkeit 

genutzt werden sollte. Die Leipziger Studenten legten generell ein stärker an 

das hiesige Bürgertum angepasstes Verhalten an den Tag, besonders bei den 

Umgangsformen und der Kleidung. Sie bemühten sich um eine Selbstop-

timierung, bei der sie einen Vorsprung vor ihren Kommilitonen an anderen 

Universitäten gehabt haben dürften. Das studentische Leben an der Universität 

Leipzig während des 18. Jahrhunderts spiegelt insoweit jenen gesamtgesell-

schaftlichen Veränderungsprozess zur Moderne wider. 
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GA II E 20 August Gregorius Eysolds, Med. Bacc. Verlassenschaft betr. 

GA II F 19 Stephan von Fodor Verlassenschaft betr. (1797) 

GA II G 17 Friedrich Adolph Grahls Verlassenschaft betr. (1768) 

GA II G 26 Des verunglückten Studiosi Theologiae Immanuel Siegfried 

Grundmanns Verlassenschaft betr. (1797) 

GA II H 46 Johann Heinrich Heinsius Verlassenschaft betr. (1790) 

GA II J 15 Johann Ludolph Jägers Verlassenschaft betr. (1787) 

GA II K 29 Acta Karl Gottlieb Müllers, Stud. Theol. Verlaßenschafft betr. 

(1791–1793) 

GA II K 37 Johann Christian Siegmund von Körbitz auf Döbschke, Juris 

Studiosi, Verlassenschaft betr. (1763) 
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GA II K 59a Johann Christian August Kazers Verlassenschaft betr. (1785) 

GA II M 29 Karl Gottlieb Müllers, Stud. Theol., Verlassenschaft betr. (1791) 

GA II N 6 Johann Christian Nelckenbrechers, Studiosi Juris, Verlassen-

schaft betr. (1760) 

GA II O 6 David Gottlob Opiz, Theol. Cand., Verlassenschaft betr. (1794) 

GA II R 40 Christian Friedrich Roschers Verlassenschaft betr. (1797) 

GA II T 11 Johann Gottlieb Tipners Verlassenschaft betr. (1786) 

GA II W 13 Paul Widalins Verlassenschaft betr. (1759) 

GA II W 16 Johann Gottlob Werthers Verlassenschaft betr. (1768) 

GA III B 8 Herrn Günther, Graf von Bünau und H. Friedr. Wilh. Carl Xstian 

von Potsheim betr. (1786) 

GA III B 9 Stephan Ludwig Braun, jur. stud. betr. (1790) 

GA III B 17 Acta Christian Nathanael Brückner und Cons. betr. (1798–

1799) 

GA III D 2 Acta Christian Friedrich Dobeneckers Anwerbung betr. (1732) 

GA III E 6 Joachim von Extern und Heinr. Aug. Nobbe und das von selbi-

gen getriebene Hazard-Spiel (1783) 

GA III F 1 Acta Wolfgang Friedrich Faulmüllern betr. (1710) 

GA III F 3 Acta Christian Wilhelm Ludw. Fergen und Cons. und die von 

denen hiesigen StadtKnechten an ihnen verübten Thätlichkei-

ten betr. (1734) 

GA III F 19 Acta Johann Gottfried Funcklern und Cons. Betr. (1798) 

GA III G 4 Acta Joh. Gotthilf Graun betr. (1773) 

GA III G 5 Acta Alexaner Christoph von Gerstenmeyer Stud. Juris betr. 

(1781) 

GA III H 3 Acta Jonathan Hellern betr. (1736) 

GA III H 7 Acta Friedrich August Hentscheln betr. (1743) 

GA III H 16 Acta Ferdinand Heinr. von Helldorf und Cons. betr. (1785) 

GA III H 23 Acta Joh. Andr. Hempel betr. (1795) 

GA III H 24 Denselben betr. (1795) 

GA III K 10 Acta Die gewaltsame Werbung des Studiosi Christian Heinrich 

Kemna betr. (1730–1731) 
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GA III K 14 Acta Joh. Friedr. und Friedr. Aug. Keunern betr. (1739) 

GA III K 16 Acta Gustav Joach. Kandlern & Cons. betr. (1763) 

GA III K 25 Acta Victor Friedrich August von der Kettenburg betr. (1797) 

GA III L 7 Acta Joh. Simon Liebeskind betr. (1737) 

GA III L 14 Acta Die an dem Studioso Johann Christian Liebstein, von 

einem Gerichts-Knechte verübte Begünstigung betr. (1777) 

GA III L 17 Acta Mag. Carl Glob. Lindner betr. (1794) 

GA III L 18 Acta Johann Christoph Lorentzen, Theol. Studios. betr. (1794) 

GA III M 2 Acta Johann Christoph Musaeum ber. (1746) 

GA III M 3 Acta Christian Chris. Moeßlern betr. (1752) 

GA III M 8 Acta Den zwischen Herrn Heinrich Baron von Malzahn und 

Herrn Ernst Carl Friedrich Baron von Gaggern vorgefallenen 

Rencontre betr. (1783 – 1784) 

GA III M 17 Acta Ernst Müllern, ingl. Curt Friedrich Wilhelm Leopold von 

Löben und Cons. betr. (1793) 

GA III N 4 Acta Moritz Gttlob. Ferdinand von Nostitz betr. (1735) 

GA III N 11 Acta Joh. Wilh. Christoph Neefe betr. (1793) 

GA III O 4 Acta Carl Ferdinand Oesterling & Cons. betr. (1790) 

GA III P 1 Acta Johann Ferdinand Casimir von Ponickau & Cons. betr. 

(1729) 

GA III P 6 Acta Zacharias Pfannenschmidten (1744) 

GA III R 4 Acta Friedr. Abrah. Rockstroh betr. (1755) 

GA III R 12 Acta Johann David Raspe und Cons. betr. (1779) 

GA III R 14 Acta H. Robert Gottlieb Freyherrn von Rosen, und Christian 

Heinrich Schüßlern betr. (1785–1786) 

GA III S 11 Acta Carl Friedrichen Baron von Schweiniz und Cons. betr. 

(1737–1738) 

GA III S 13 Acta Hr: Carl Friedr: Baron von Schweinitz und Cons. betr. 

(1738) 

GA III R 18 Acta Friedr. Christian Richtern jur. stud. betr. (1792) 

GA III S 8 Acta Johann Zacharias Schwättky und die ihm zugefügte 

Verwundungen betr. (1730) 
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GA III S 25 Acta Johann Christian Steinbrück Stud. Jur. betr. (1774) 

GA III S 35 die Studiosen Joh. Samuel Schrickeln und Joh. Glieb. 

Kretschmarn betr. (1786) 

GA III S 36 Xstian. Ghelf. Seydeln, Stud. aus Zittau betr. (1786) 

GA III S 46 Act Herrn Friedrich Albrecht Grafen von der Schulenburg ingl. 

Carl Heinrich Wilhelm von Alten-Bockum und Cons. betr. (1791) 

GA III T 6 Acta H. Gustaven Baron von Tiesenhausen und Cons. betr. 

(1753) 

GA III T 7 Joh. Xstoph Tschoppen und die von ihm begangene Deube und 

Betrug betr. (1762) 

GA III T 9 Acta Johann von Tollfußen und Peter Otto von Helmersen betr. 

(1771) 

GA III V 1 Acta George Christoph Vogeln und deßen Anwerbung betr. 

(auch andere Fälle gewaltsamer Werbung enthaltend) (1730–

1734) 

GA III V 2 Acta Heinrich Paul Carl Vogeln betr. (1760) 

GA III W 6 Acta August Gottfried Witzmannen betr. (1761) 

GA III W 9 ACTA Carl August Wincklern betr. (1782) 

GA III W 14 Gfried. Simon Wunderlich betr. (1788) 

GA III Z 5 Ehregott Wilh. Zschoch betr. (1771) 

GA III Z 6 Acta Den von dem Staabs Secretaire Gottfried August Wagnern 

an einigen Studiosis, Friedrich August Zschimmern und Cons. 

begangenen Exzess betr. (1780) 

GA IV 23 Acta Den so genannten Natonalismus Studiosorum, und den 

am 23. Augusti ao. 1682., daraus entstandenen Tumult betr. 

Vol. I (1682) 

GA IV 61 Acta Den wegen einiger, zwischen etlichen Studiosis und alhier 

ligenden Marchischen Soldaten an 6ten July vorgefallenen 

Misshelligkeiten, den 7. ejusd: darauf entstandenen Zusam-

menlauff derer Studiosorum ber. (1721) 
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GA IV 62 Acta Einige zwischen etlichen Studiosis und Marchischen 

Soldaten am 16. Julij, 1721. vorgefallenen Uneinigkeit und 

Schlägerey betr. (1721( 

GA IV 67 die des Bettelwesens halber ergangenen allergnädigst. Befehle 

und Rescripta betr. (1723) 

GA IV 72 Acta Einige wegen verbotenen Schlafpeltz-Tragens von den 

Studiosis intendirten Excesse betr. Vol. I (1726) 

GA IV 80 Acta die über verbotenen Betteln betretene Academicos betr. 

(1730) 

GA IV 97 Acta Den durch einen an dem schwartzen Brete ange-

schlagenen Zettel erfolgten Zusammenlauff der Studiosorum 

betr. (1748–1749) 

GA IV 99 Acta das verbotene Curiren und das diesfalls ergangene 

allergnädigste Generale vom 29. Juli 1750 betr. (1750) 

GA IV 109 Acta die Einschränkung des übermäßigen Aufborgens junger 

Leute u. w. d. a. betr. (1769) 

GA IV 110 Acta Die von einigen Studiosis an Kaufmannsdienern und Peru-

quenmacher Gesellen auf der Thonbergs Schencke und auf 

öffentlicher Straße den 11ten Junii ausgeübte Excesse betr. 

(1769) 

GA IV 114 Acta Die von einigen Studiosi bey- und nach einer allhier vorge-

fallenen Juden-Trauung verübte Excesse betr. (1772–1773) 

GA IV 118 Acta Die Ausschweifungen der Studiosorum in der Comoedie, 

ingl. das Tragen einer der militairischen Uniform gleichkommen-

den Kleidung betr. (1779, 1793) 

GA IV 119 Acta Die von einigen Studiosis erregten Unruhen betr. (1781) 

GA IV 122 den Aufenthalt der Studiosen während des Sommers auf den 

nahegelegenen Dörfern betr. (1784) 

GA IV 141 Acta Den auf der Hintergaße vorgefallenen und angezeigten 

Excess einiger Studiosorum betr. (1793–1794) 

GA IV 189 Acta die öffentlichen Aufzüge der Studiosorum betr. (1767–

1795) 
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GA IV 190 Acta das Verfahren gegen die Studiosen in Schuldsachen betr. 

(1756) 

GA IV 208 Fasciculus gemachte Anzeigen Studirende betr. (1772–1773) 

GA IV 209 Verzeichniß der exmatriculirte Personen (1773–1810) 

GA IV 213 Acta Die gnädigst anbefohlne Bedeutung der Studiosorum auf 

die Duelle, Spiele, Tumult und Policey Mandate betr. (1798–

1809) 

GA IV 226 Acta Das Verhalten der Studiosorum betr. (1792–1793) 

GA IV 233 Acta die den Studiosis, wegen des verbotenen Wohnens in den 

Vorstädten pp. auszustellenden Dispensations-Scheine betr. 

(1791) 

GA VI 3 Acta Gn. Mandate, Rescripte etc. de anno 1700–1730 

GA XIV B 7 Ertheilte Testimonia Triennii (1712–1729) 

GA XIV B 9 Ertheilte Testimonia Triennii de Anno 1721 sqq. (1721–1724) 

G. A. XIV B 10 Ertheilte Testimonia triennii (1733–1739) 

G. A. XIV B 12 Ertheilte Testimonia (1740–1753) 

G. A. XIV B 13 Ertheilte Testimonia von Anno 1754 bis mit 1772 betr. 

G. A. XIV B 14 Protocoll über ertheilte Paesse de Anno 1761 sqq (1761–1815) 

G. A. XIV B 15 Ertheilte Testimonia (1733–1796) 

G. A. XIV B 16 Ertheilte Attestata de Anno 1797 bis 1807 

GA XIV C 5 Herrn Otto Casimirs Freyherrn von Schulenburg Testimonium 

Triennii betr. (1728) 

GA XIV C 13 Johann Wilhelm aus dem Winckel Testimonium trienni betr. 

(1733) 

GA XIV C 15 Hn. Rudolphs von Bünau Testimonium Triennii betr. (1735) 

GA XIV C 29 Acta H. Johann Christophs von Ponickau, Hn. Johann Friedrich 

Philipp von Ponickau und Hn. Johann Georgens von Ponickau 

Testimonium Triennii betr. (1742) 

GA XIV C 41 Acta Herrn Gebhard Werners Graffen von der Schulenburg 

Testimonium Triennii betr. (1746) 
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Bestand Philosophische Fakultät 

B 12a Acta der Facultät (1560–1661/62) 

C 5/59 Akten der Philosophischen Fakultät zu Leipzig betr. Habilita-

tions-Bestimmungen Bd. 1 (1797–1912) 

 

Bestand Rektor 

B9 Liber actorum Academiae Lipsiensis (1594–1600) 

B 32 Rationales Rectorales (Wintersemester 1723–Wintersemester 

1749) 

B33 Rationes Rectorales Wintersemester 1748/49–Wintersemester 

1775/76 

B34 Rationes Rectorales Sommersemester 1776–Sommersemester 

1803 

Liber Actorum Academiae (1594–1600) 

Rep. I/I/28a Compactata (ex Bibliothecana Gottschediana) (1658, 1721) 

Rep. I/I/40 Compactatum und Vorbeschieds-Decret zwischen Der Univer-

sität und dem Rathe de Anno 1721. Nebst andern 

Rep. I/I/47 Untersuchung und Abstellung der bei der Universität und deren 

Fiscis eingerissenen Mängel, Gebrechen und Irrungen (1728–

1737) 

Rep. I/I/59 Acta, die Einschränkung der academ. Ferien und die halbj. zu 

fertigenden deutschen und latein. Lectionscataloge betr. (1722–

1798) 

Rep. I/IV/13 Acta Die Profectus derer Candidatorum Ministerii, und daß die-

jenigen, so Collegia Theologica halten, denen Studiosis Theolo-

giae die Notwendigkeit und den Nutzen, wie des Bibel Lesens 

überhaupt, also der Hebräischen und Griechischen Sprache ins 

besondere mit Ernst eingeschärffen und ihnen alle nöthige 

Anleitung darzu geben sollen, betr. (1728) 

Rep. I/VI/40 Acta, die medicinische Facultät alhier contra einige illege-

timatos Practicos in Medicina (1723) 
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Rep. I/VII/23 Acta Die unwürdige Subjecta so sich als legitime creirte Magistri 

allhier gemeldet betr. (1790) 

Rep. I/IX/19 Acta, die Beibehaltung der lateinischen Sprache in den öffent-

lichen und Privat-Lectionen der Herren Professoren betr. (1753) 

Rep. I/XIII/I/40 Acta, die Stadt-Chirurgen gegen etliche Academicos, die sich 

das Barbieren anmaaßten und jene Abbruch hetten betr. (1731) 

Rep. II/IV/001 Acta, das mit den Subjecten, welche in Justiz-Collegiis Beför-

derung suchen, anbefohlne Examen, sowohl die Qualificirung 

der jungen Leute zu künftiger Dienstleistung (1776–1817) 

Rep. II/IV/1b Acta, den auf ergangenen gnädigsten Befehl zu entwerfenden 

Studien Plan betr. (1789–1798) 

Rep. II/V 57 Acta Die feyerliche Begehung bey dem Antritt des Neunzehen-

den Jahrhunderts betr. (1800) 

Rep. II/IX/I/131 Acta, die Stadt-Chirurgen gegen etliche Academicos, die sich 

das Barbieren anmaaßten und jene Abbruch hetten betr. (1731) 

Rep. II/IX/I/192 Acta, Erinnerungen, welche bei Examination der Personen-

Steuer-Haupt-Rechnung 1769 gezogen worden (1769) 

Rep. II/XI/123 Acta, Johann David Mühlen, Medic. Stud. betr. (1777) 

Rep. II/XVI/I 3 Acta, die unter mehrern hiesigen Studiosis dem Verlaut nach 

existierenden Ordensverbindungen betr. (1806) 

Rep. III/I/92 Rechnung über die Einnahme und Ausgabe der Chur-Fürstl. 

Sächß. Stipendiaten-Gelder bey der Universität Leipzig (1746 – 

1747) 

Rep. III/I/100 Ein Convolut Diverse, enthaltend die Königl. Stipendia (17.–19. 

Jahrhundert) 

Rep. III/I/125 Acta, Stipendien betr. (1767) 

Rep. III/I/146 Acta Den Zustand des Stipendiaten Fisci alhier betr. (1774–

1780) 

Rep. III/I/165 Acta, die mit den Studirens halber auf hiesige Universität 

kommenden und landesh. Beneficia suchenden Landeskindern 

vor der Inscription anzustellenden Examina betr. (1788) 



Quellenverzeichnis 

339 

Rep. III/I/186 Acta, Verzeichniß der Stipendien für Studirende auf der 

Universität Leipzig (nach 1800) 

Rep. III/IV/006 [Verzeichnis der Universitätsarmen] (1717, 1762–1785) 

Rep. III/IV/33 Acta, Die Errichtung einiger Schullehrer- und Schulmeister 

Seminarien (1781–1802) 

 

Universitätsbibliothek Leipzig, Sondersammlung 

MS 2569 Zuhörerlisten Chr. Gottlieb Biener (1776–1827) 

 

B. Gedruckte Quellen und Editionswerke 

B. Gedruckte Quellen und Editionswerke 

Baron von Ehrenhausen, Leipzig nach der Moral beschrieben, Eleutheropolis 

1768. 

Beytrag zur Geschichte der Milden Gestifte für Studierende, in: Magazin der 

Sächsischen Geschichte auf das Jahr 2 (1785), S. 300–308; 3 (1786), 

266–278, 350–356, 472–480, 531–541; 4 (1787), S. 66–80, 350–355, 

450–456. 

Caesar, Karl Adolph, Gedanken über die Nothwendigkeit der akademischen 

Gerichtsbarkeit, und über einige andere mit dieser Frage verwandte 

Gegenstände. Vorangesch. ist ein Sendschreiben an d. ungen. Vrf. der 

Schrift: Sollen die akadem. Gerichte noch ferner in d. jetzig. Verfassung 

gelassen werden?, Leipzig 1800. 

Codex Augusteus: 

 Codex Augusteus oder Neuvermehrtes Corpus juris Saxonici, worinnen 

die in dem Churfürstentum Sachsen und dazugehörigen Landen, auch 

denen Margrafthümern Ober- und Nieder- Lausitz publicirte und 

ergangene Constitutiones, Decisiones, Mandata und Verordnungen 

enthalten, Nebst einem Elencho, dienlichen Summarien und 

vollkommenen Registern, Mit Jhrer Königlichen Majestät in Pohlen, als 

Churfürstens zu Sachsen, Allergnädigsten Bewilligung ans Licht 
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gegeben und in richtige Ordnung gebracht von Johann Christian Lünig, 

Leipzig 1722 (Codex Augusteus 1722) 

 Codex Augusteus CODEX AUGUSTEUS, oder Neuvermehrtes Corpus 

juris Saxonici, worinnen die in dem Churfürstentum Sachsen und 

dazugehörigen Landen, auch denen Margrafthümern Ober- und Nieder- 

Lausitz publicirte und ergangene Constitutiones, Decisiones, Mandata 

und Verordnungen enthalten, Nebst einem Elencho, dienlichen 

Summarien und vollkommenen Registern, Mit Jhrer Königlichen Majestät 

in Pohlen, als Churfürstens zu Sachsen, Allergnädigsten Bewilligung ans 

Licht gegeben und in richtige Ordnung gebracht von Johann Christian 

Lünig, Leipzig 1724 (Codex Augusteus 1724). 

 Fortgesetzter Codex Augusteus, Oder Neuvermehrtes Corpus Juris 

Saxonici. […], Leipzig 1772. 

 Codex Augusteus oder neuvermehrtes Corpus iuris Saxonici, 2. 

Fortsetzung, bearb. von Ferdinand Gotthelf Fleck und Carl Christian 

Kohlschütte, Leipzig 1806. 

Dinter, Gustav Friedrich Dinter, Dinter’s Leben von ihm selbst beschrieben. Ein 

Lesebuch für Aeltern und Erzieher, für Pfarrer, Schul-Inspektoren und 

Schullehrer, Neustadt/Orla 1829. 

Einst und Jetzt. Sonderheft: 14 der ältesten SC-Komments vor 1820 (1967). 

Erler, Georg, Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1559–1809. Bd. 1: Die 

Immatrikulationen vom Wintersemester 1559 bis zum Sommersemester 

1634, Leipzig 1909 (Erler 1909a) 

Erler, Georg, Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1559–1809. Bd. 2: Die 

Immatrikulationen vom Wintersemester 1634 bis zum Sommersemester 

1709, Leipzig 1909 (Erler 1909b) 

Erler, Georg, Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1559–809. Bd. 3: Die 

Immatrikulationen vom Wintersemester 1709 bis zum Sommersemester 

1809, Leipzig 1909 (Erler 1909c) 

Fichte, Johann Gottlieb, Ueber die einzig mögliche Streuung der akademischen 

Freiheit. Rede beim Antritt des Rectorats 1811, Berlin 1812. 
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Förster, Johann Christian, Kurze Anweisung für ankommende Studierende auf 

die Universität Halle, Halle 1781. 

ders., Von der Studirsucht, in: Journal für Studierende auf Universitäten und in 

den obern Classen der Schulen, so fern letztere als Candidaten der 

Academie zur Universität vorbereiten werden müssen (1783), S. 69–107. 

Goethe, Johann Wolfgang von, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. 

(Bibliothek der Weltliteratur), Berlin/Weimar 1964. 

Günther, Johann Christian, Sämtliche Werke, Leipzig 1930. 

Happel, Eberhard Werner, Der academische Roman, worinnen das Studenten-

Leben fürgebildet wird …, Ulm 1690. 

Heidecke, Benjamin, Tableau von Leipzig, Leipzig 1783. 

Hiller, Johann Adam, Mein Leben. Autobiographie, Briefe und Nekrologe, hg. v. 

Mark Lehmstedt, Leipzig 2004. 

Jährliche Kostenberechnung eines Studierenden in Leipzig, in: Allgemeine 

theoretisch-praktische Stadt- und Landwirthschaftskunde, hg. v. Friedrich 

Gottlob Leonhardi, 1. Bd., 1. Stück, Leipzig 1789, S. 49–63. 

Jugler, Johann Heinrich, Leipzig und seine Universität vor hundert Jahren 

(1779), Leipzig 1909. 

Kindleben, Christian Wilhelm, Studenten-Lexikon. Aus den hinterlassenen 

Papieren eines unglücklichen Philosophen, Florido genannt, Halle 1781. 

Kortum, Carl Arnold, Die Jobsiade. Ein komisches Heldengedicht in 3 Teilen, 

Berlin [ca. 1920] (zuerst Dortmund 1799). 

Kurze Bemerkungen, wie ein Studirender in Göttingen sich vergnügen, und 

ökonomisch einrichten kann, in: Neues Hannöverisches Magazin, 28. 

Stück (1804), Sp. 433–448. 

Laukhard, Friedrich Christian, Leben und Schicksale, von ihm selbst 

beschrieben, und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge 

herausgegeben, Halle 1792. 

Laun, Friedrich, Friedrich Laun. Philosophiestudent 1797–1800, in: Als 

Studiosius in Pleiß-Athen. Erinnerungen von Leipziger Studenten des 18. 

Jahrhunderts, hg. v. Katrin Löffler, Leipzig 2009, S. 351–379. 
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Leipzig im Profil. Ein Taschenwörterbuch für Einheimische und Fremde, 

Solothurn 1799. 

Leipzig im Taumel. Nach Originalbriefen eines reisenden Edelmanns, 1799 

(Nachdruck Leipzig 1988). 

Leonhardi, Friedrich Gottlob, Geschichte und Beschreibung der Kreis- und 

Handelsstadt Leipzig nebst der umliegenden Gegend, Leipzig 1799. 

Leonhardi, Friedrich Gottlob, Leipzig um 1800. Kommentierte und mit einem 

Register versehene Neuausgabe der „Geschichte und Beschreibung der 

Kreis- und Handelsstadt Leipzig“ (1799), hg. v. Klaus Sohl, Leipzig 2010. 

Das Lindenauische Treffen bey Leipzig. Ein Heldengedicht in Vier Gesängen, 

1777. 

Michaelis, Johann David, Raisonnement über die protestantischen 

Universitäten in Deutschland, Frankfurt/Main und Leipzig 1768–1776. 

Müller, Johann Christian, Meines Lebens Vorfälle und Neben-Umstände. Teil 1: 

Kindheit und Studienjahre (1720–1746), hg. v. Katrin Löffler und Nadine 

Sobirai, Leipzig 2007. 

Mursinna, Friedrich Samuel, Akademisches Taschenbuch zum Nutzen und 

Vergnügen für Studirende auf das Jahr 1791, Halle 1791. 

Der Musenkrieg zu Leipzig vom Monat Julio. In den Schreiben an einem 

Freunde, Frankfurt/Leipzig 1768. 

Neue Beschreibung von Leipzig. Ein Handbuch für Fremde u. Einheimische, 

welche die Merkwürdigkeiten und Umgebungen dieser Handelsstadt näher 

kennen und ihren Aufenthalt zwekmässig benutzen wollen. Mit einer 

Vorrede von I. G. Leonhardi, Leipzig 1806. 

Orationes duae, De ritu etmodo depositionis beanorum, Straßburg 1680. 

(eingesehen unter: wwww.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/depo.html, 

zuletzt am 31.08.2014) 

Papst, Johann Georg Friedrich, Gegenwärtiger Zustand der Fridr. Alexand. 

Universität zu Erlangen, Erlangen 1791. 

Paul, Jean, Hungerjahre in Leipzig. Briefe aus der Studentenzeit 1781–1784, 

hg. v. Mark Lehmstedt, Leipzig 2003. 
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Paul, Jean (Edition): Jean Pauls Sämtliche Werke. Historisch-kritische 

Ausgabe. Vierte Abteilung, Bd. I: Briefe an Jean Paul 1781–1793. Kom-

mentar, hg. v. Monika Meier, Berlin 2003. 

Prasch, Detlev [d. i. Degenhart Pott], Vertraute Briefe über Leipzig zum 

Weihnachts- und Neujahrs-Geschenk. Aus der Verlassenschaft des Herrn 

Detlev Prasch, Brobdignag und Lilliput, 1786 und 1787. 

Pursche: Schreiben eines reisenden Studenten an seinen Freund über das 

Wort Pursche, durch welches seiner Meinung nach die Herren Studenten 

in Halle gar zu sehr erniedriget werden, Frankfurt/Leipzig 1759. 

Pütter, Johann Stephan, Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte 

von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen. Bd. 1, Göttingen 1765; 

Bd. 2, Göttingen 1788. 

Rebmann, Georg Friedrich, Der Leipziger Student vor hundert Jahren. 

Neudruck aus den Wanderungen und Kreuzzügen durch einen Teil 

Deutschlands von Anselmus Rabiosus dem Jüngern, Leipzig 1897. 

Reichard, H. A. O., H. A. O. Reichard (1751–1828). Seine Selbstbiographie. 

Überarbeitet und herausgegeben v. Hermann Uhde, Stuttgart 1877. 

Planer, Oskar/Reißmann, Camillo, Johann Gottfried Seume. Geschichte seines 

Lebens und seiner Schriften, Leipzig 1898. 
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